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Form der finanziellen Förderung von Ehen noch der normativ wie auch faktisch umfassenden Verbreitung der 
Ehe als Rahmen für Elternschaft und der geschlechtstypischen Arbeitsteilung der Eltern im traditionellen Mo-
dell der Ernährer-Hausfrauen-Ehe entsprochen haben, so sind die Konstruktionsprinzipien dieser Leistung heute 
kaum noch mit dem Wandel familiärer Lebensverhältnisse und Leitbilder sowie den unterschiedlichen Traditi-
onen in Ost- und Westdeutschland in Einklang zu bringen. Mehr als ein Drittel der Kinder wird heute außerhalb 
der Ehe geboren. Lebensformen jenseits der ehelichen Familien, vor allem nichteheliche Lebensgemeinschaften 
mit Kindern haben damit eine wachsende Bedeutung erfahren (siehe Kapitel 2.1). Insbesondere in Ostdeutsch-
land, wo nichteheliche Familien stark verbreitet sind, kann nur ein gewisser Anteil von diesen Leistungen pro-
fitieren. Nicht minder kritisch ist die Steuerungswirkung des Ehegattensplittings, begünstigt es doch eine un-
gleiche Arbeitsmarktteilhabe beider Eltern, mit der Folge erhöhter ökonomischer Risiken, wenn der hauptver-
dienende Elternteil seinen Arbeitsplatz verliert. Einer egalitären Arbeits- und Ressourcenteilung der Partner in 
der Familie, die schon der Fünfte Familienbericht als vielfach von jungen Eltern angestrebtes Modell herausge-
stellt hat (Bundesministerium für Familie und Senioren, 1994, S. 22), steht es entgegen. Gerade angesichts der 
gesunkenen Stabilität von Ehen und der verminderten nachehelichen Solidarität der Partner, die die Reform des 
Unterhaltsrechts impliziert, birgt das Konstruktionsprinzip des Ehegattensplittings beträchtliche Risiken. 

Noch ein letztes Beispiel für die Berechtigung einer breiteren Perspektive auf Familien sei angesprochen. Wenn 
zu Beginn dieses Kapitels hervorgehoben wurde, dass Familien „Seitenlinien [umfassen], die über geteilte Kind-
schaftsverhältnisse von leiblichen, rechtlichen und sozialen Geschwistern entstehen“, so verweist dies auf die 
oft unzureichende Berücksichtigung von Geschwisterbeziehungen, wie sie etwa in der aktuellen Diskussion um 
den Familiennachzug in geflüchteten Familien angesprochen wird. Durch Flucht und Migration werden Fami-
lien oftmals getrennt, und nicht allen Kindern gelingt der Weg in ein sicheres Aufnahmeland. Nach Daten eines 
aktuellen Gutachtens des Wissenschaftlichen Beirats für Familienfragen am BMFSFJ haben 23 % der geflüch-
teten Eltern, insbesondere der Väter (33 %), noch mindestens ein Kind im Herkunfts- bzw. Ausland (Bujard et 
al., 2019b). Eine solche Trennung von Familien ist nicht nur für Eltern eine große Belastung, sondern auch für 
die Kinder. Wenngleich die Zahlen offenlassen, in wie vielen Fällen minderjährige Geschwister getrennt wur-
den, zeigt sich für die erwachsenen Geflüchteten, dass Trennungen von Geschwistern, die den Weg hierher 
nicht geschafft haben, mit vergleichbaren Belastungen verbunden sind wie Trennungen von den Eltern. Doch 
auch jenseits der Fragen von Flucht und Migration bleiben Geschwister und Geschwisterbeziehungen oftmals 
im blinden Winkel von Unterstützungsangeboten für Familien bis hin zum Kinderschutz (Witte, 2018a). 

Hiermit sind nur ausgewählte Beispiele angesprochen, die verdeutlichen sollen, wie die jeweilige Eingrenzung 
dessen, was als Familie gilt, den Blick auf einzelne Problemlagen von Familien eröffnet oder verschließt. 
Gleichzeitig sind damit auch wesentliche Aspekte der zunehmenden Diversität und Heterogenität von Familien 
ins Blickfeld gerückt. 

1.1.2 Zur Diversität der Familienformen 

Die zunehmende Diversität von Familien bringt erheblichen Anpassungsbedarf für das geltende Recht mit sich. 
In dem Maße, in dem sich Familien wandeln, muss auch der rechtliche Rahmen neu justiert werden, um dessen 
Passung zur veränderten Praxis von Familien sowie zu veränderten Leitbildern zu gewährleisten und zugleich
auch angesichts neuer rechtlicher Regelungen, wie besonders der Öffnung der Ehe, die Kohärenz des gesamten 
Rechtsrahmens zu wahren. Viele Regelungen des Familienrechts knüpfen nach wie vor an die Ehe als traditio-
nelle Form der Paarbeziehung an. In Anbetracht der erheblichen Zunahme nichtehelicher Geburten wie vor 
allem auch des Anstiegs faktischer (bzw. nichtehelicher) Lebensgemeinschaften mit Kindern gilt es, ein beson-
deres Augenmerk darauf zu richten, den vielfach vergleichbaren Verhältnissen in nichtehelichen Familien an-
gemessen Rechnung zu tragen. In Lebensgemeinschaften mit Kindern nehmen deren Eltern, ob verheiratet oder 
nicht, typischerweise gemeinsam die Elternverantwortung wahr. Im Übrigen unterscheiden sich die Bedürfnis-
lagen nichtehelicher Familien, was Wohnen oder materielle Absicherung anbelangt, nicht grundlegend von de-
nen verheirateter Familien. Vor allem für den Fall der Auflösung der Gemeinschaft durch Trennung bzw. Tod 
bestehen vergleichbare Regelungsbedarfe. Vor diesem Hintergrund sind in vielen anderen westlichen Ländern 
bereits Regelungsregime für faktische Lebensgemeinschaften geschaffen worden, die die gemeinsam gelebte 
Elternschaft als Anknüpfungspunkt vorsehen. Auch hierzulande ist der Schutz von Kindern und Partnerin oder 
Partner unabhängig von der Formalisierung der Partnerschaft durch Eheschließung im Wege der Schaffung 
eines entsprechenden Rechtsrahmens für faktische Familien sicherzustellen (siehe Kapitel 3.1.3).  

Nicht nur die Zunahme nichtehelicher Elternschaft und die gestiegene Instabilität von Paarbeziehungen haben 
zur zunehmenden Diversität von Familien beigetragen, sondern auch die einer Trennung vielfach folgenden 
neuen Partnerschaften, in denen die Eltern- und Kindschaftskonstellationen rasch komplex werden, wenn nicht 
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nur die Partnerin oder der Partner Kinder in die Stieffamilie einbringt, sondern beide, und ggf. auch gemeinsame 
Kinder geboren werden. Gerade in diesen Familien ist die Gestaltung der Familienbeziehungen und des Fami-
lienlebens in besonderem Maße eine Herstellungsleistung, steht doch die rechtliche Absicherung von Eltern-
verantwortung nicht durchgängig im Einklang mit der faktischen Übernahme finanzieller und erzieherischer 
Verantwortung für die Kinder im Familienalltag. Auch können die Mitglieder bei der Gestaltung und Verteilung 
elterlicher Verantwortung in diesen komplexen Familiengefügen nicht auf etablierte soziale Normen zurück-
greifen, sodass es vor allem mit Blick auf die tatsächliche Übernahme der Elternverantwortung Überlegungen 
zu einem umfassenderen rechtlichen Schutz der sozialen Beziehungen bedarf (siehe Kapitel 3.4.1). 

Dem Recht kommt bei der Normierung von Elternschaft wesentliche Bedeutung zu. Besondere Herausforde-
rungen stellen sich hierbei im Kontext veränderter Wege in die Elternschaft, wie sie die assistierte Reproduktion 
ermöglicht. In dem Maße, in dem die Realisierung des Kinderwunsches aufgeschoben wird und auch gleichge-
schlechtliche Paare Familien gründen, greifen Paare wie auch Alleinstehende vermehrt auf Keimzellspenden 
oder Leihmutterschaft zurück, um ein Kind zu bekommen. Zugelassen ist in Deutschland bislang nur die Sa-
menspende, wobei die Voraussetzungen des Zugangs zu einer heterologen Insemination vor allem für in einer 
gleichgeschlechtlichen Partnerschaft lebende Frauen jedoch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich 
und vielfach nicht eindeutig sind (siehe Kapitel 3.3.2.1). 

Nicht nur hinsichtlich der Regulierung des Zugangs bedarf es insofern der Klärung und Vereinheitlichung. Vor 
allem die Normierung der Elternschaft nach einer Samenspende erfordert grundlegende Neujustierungen auf 
unterschiedlichen Ebenen des Rechts. Insoweit wurden schon wichtige Schritte in der Anpassung des Abstam-
mungsrechts vorbereitet, die eine rechtliche Mit-Mutterschaft der Partnerin vorsehen und damit die oft lang-
wierigen und diskriminierenden Verfahren der Stiefkindadoption obsolet werden lassen. Hier bedarf es auch 
über die mit dem Samenspenderregistergesetz bereits erfolgten Klärungen hinaus der Regelung der Rechtsstel-
lung von Spendern, die zugleich dem Recht der Kinder auf Kenntnis ihrer Abstammung Rechnung tragen (siehe 
Kapitel 3.3.5.2). Der Blick ist zudem auf den Zugang zu anderen Methoden assistierter Reproduktion zu richten, 
die bislang in Deutschland verboten sind. So ist es kaum noch angemessen zu begründen, dass ausschließlich 
bei mangelnder Fertilität des Mannes (oder beim Fehlen eines männlichen Partners) durch eine Samenspende 
Abhilfe geschaffen werden darf, nicht jedoch, wenn die Frau auf eine fremde Eizelle angewiesen ist, um ein 
Kind auszutragen. Während sich für die Regelung von Eizellspenden ein gewisser Konsens abzeichnet, der auch 
durch die weite Verbreitung entsprechender Regelungen im Europäischen Raum und damit durch die Ausweich-
praxis von Frauen, die auf eine Eizellspende angewiesen sind, vorangetrieben wird, ist die Diskussion um Leih-
mutterschaft deutlich kontroverser und bedarf eines breiten gesellschaftlichen Verständigungsprozesses. Ziel 
muss insgesamt die Schaffung eines sicheren Rechtsrahmens für die assistierte Fortpflanzung sein, wie er in 
vielen anderen Ländern mit Reproduktionsmedizingesetzen bereits existiert. 

Neben diesen letztgenannten neuen reproduktionsmedizinisch unterstützten Wegen in die Elternschaft bestehen 
weiterhin mit der Adoption und der Aufnahme eines Pflegekindes klassische Alternativen zur leiblichen Eltern-
schaft. Auch sie ändern allerdings ihre Leitbilder und Praxis. Nach wie vor ist die Adoption ein Weg in die 
rechtliche Elternschaft (siehe Kapitel 3.2), der allerdings deutlich seltener als noch vor 20 Jahren beschritten 
wird (Kapitel 0). Insbesondere die Fremdadoptionen sind stark rückläufig, sodass mittlerweile Stiefkindadopti-
onen den größeren Anteil an allen Adoptionen einnehmen (Bovenschen et al., 2017a). Gerade bei Stief-
kindadoptionen wird jedoch der harte Schnitt im Wechsel der Abstammungs- und Verwandtschaftsverhältnisse 
kritisch betrachtet, der auch die Auflösung der Verwandtschaft zu Großeltern seitens des abgebenden Eltern-
teils, möglicherweise auch zu Halbgeschwistern betrifft. Das kürzlich vom Bundestag verabschiedete, aufgrund 
versagter Zustimmung des Bundesrates bisher aber noch nicht zustande gekommene Gesetz zur Verbesserung 
der Hilfen bei Adoption soll vor allem Beratungsangebote für abgebende wie auch annehmende Eltern stärken 
und sich um einen offeneren Umgang mit der Adoption bemühen, insbesondere hinsichtlich der Aufklärung der 
Kinder, aber auch hinsichtlich der Option eines wiederholten oder gar kontinuierlichen Austauschs mit den 
abgebenden Eltern, der es den Kindern erleichtern kann, eine positive Identität im Kontext beider familialer 
Bezugssysteme zu entwickeln. Damit soll sowohl dem Recht der Kinder auf Kenntnis ihrer Abstammung besser 
Rechnung getragen werden als auch die Akzeptanz und Verarbeitung der Freigabe der Kinder zur Adoption 
seitens der rechtlichen, in der Regel auch leiblichen Eltern erleichtert werden. Hier deutet sich also – wenngleich 
noch verhalten – eine stärkere Akzeptanz des Nebeneinanders von neu bestimmter rechtlicher Elternschaft und 
ursprünglicher Herkunftsfamilie an. 

Während Adoptiveltern durch die Adoption zu rechtlichen Eltern des Kindes werden, gilt dies für Pflegeeltern 
nicht (vgl. Kapitel 3.4.2). Obwohl sie die Verantwortung für die alltägliche Sorge der Kinder übernehmen, ist 
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ihre rechtliche Stellung als soziale Eltern der ihnen anvertrauten Kinder in der Regel nur schwach, da das Sor-
gerecht überwiegend bei den Herkunftseltern verbleibt. Das gilt nicht nur, wenn die Fremdunterbringung des 
Kindes im Konsens mit den Herkunftseltern erfolgt, was den Kindern die Akzeptanz der Trennung von den 
Eltern erleichtern soll und insoweit vielfach seitens der Fachkräfte angestrebt wird, sondern auch bei einer In-
obhutnahme gegen den Willen der Herkunftseltern, die als Schutzmaßnahme notwendig wird, um einer Gefähr-
dung des Kindeswohls entgegenzuwirken. Insofern sind Pflegeeltern vielfach auf Abstimmungen mit den Her-
kunftseltern der Kinder angewiesen, die ebenso wie die Vor- und Nachbereitung von Umgangskontakten der 
Kinder mit den Herkunftseltern hohe Anforderungen an alle beteiligten Seiten stellen. Unverkennbar stellt die 
Fremdunterbringung von Kindern in einer Pflegefamilie auch hohe Anforderungen an die Fachlichkeit der Kin-
der- und Jugendhilfe, denn es geht darum, die Gefährdungslagen angemessen einzuschätzen, alternative Hilfen 
zur Erziehung im Vorfeld anzubieten sowie diese im Verlauf hinsichtlich ihrer Erfolgsaussichten abzuschätzen 
und nach einer Fremdunterbringung des Kindes einerseits den Pflegefamilien die notwendige Beratung bereit-
zustellen, um das Wohlergehen der Kinder zu gewährleisten, andererseits aber auch gemeinsam mit den Her-
kunftseltern auf eine Rückführung des Kindes hinzuwirken. In keinem anderen Bereich zeigt sich so deutlich 
das Spannungsverhältnis zwischen dem grundrechtlich geschützten Elternrecht der Herkunftseltern (Art. 6 Abs. 
2 GG), der staatlichen Schutzverantwortung für Kinder (Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG) sowie 
dem Schutz der sozialen Familie, die bei längerfristiger Unterbringung von Kindern, insbesondere sehr jungen 
Kindern, in einer Pflegefamilie entsteht (Art. 6 Abs. 1 GG, Art. 8 EMRK). Zunehmend wird diskutiert, wie die 
Pflegekinderhilfe weiterentwickelt werden muss, um ihren komplexen Aufgaben in diesem Spannungsfeld bes-
ser gerecht werden zu können.  Nicht zuletzt gehört hierzu die Balancierung und Intensivierung von Unterstüt-
zungsangeboten auf beiden Seiten: auf Seiten der Pflegefamilien, die mit zunehmenden Herausforderungen in 
der Betreuung und Erziehung hoch belasteter Kinder konfrontiert sind, aber auch auf Seiten der Herkunftseltern, 
die wirkungsvoll in die Lage versetzt werden sollen, ihr Kind wieder aufzunehmen und sein Wohlergehen zu 
gewährleisten. 

Damit ist – wenngleich am Beispiel sehr spezifischer Familienkonstellationen – illustriert, dass nicht nur der 
strukturelle Wandel von Familien Schrittmacher für notwendige Neujustierungen von Recht, Politik und Fach-
praxis ist, sondern dass auch veränderte Anforderungen und Erwartungen an die Ausgestaltung des Zusammen-
lebens in Familien, an das Zusammenwirken von rechtlichen und sozialen Eltern und an die Unterstützungsleis-
tungen, die Familien von staatlicher Seite zur Verfügung gestellt werden, dazu beitragen. 

Gesellschaftliche Herausforderungen: Familien im öffentlichen und politischen 
Diskurs 

Angesichts der zentralen Bedeutung, die Familien als primärem Sozialisationskontext für die nachwachsende 
Generation zukommt, finden gesellschaftliche Veränderungen, die Familien mit neuen Anforderungen konfron-
tieren und die Leistungsfähigkeit von Familien tangieren, von Beginn an in der Familienberichtserstattung 
starke Berücksichtigung. Aktuell stehen mit den schon angesprochenen familienstrukturellen Veränderungen 
hierbei vor allem sieben Themen im Vordergrund: 

die Diversität der Familienformen mit ihren unterschiedlichen Herausforderungen bei der Gestaltung des 
Familienlebens und noch ungelösten Implikationen für das Familien- und Sozialrecht, 

die hartnäckigen Unterschiede in den Bildungschancen von Kindern je nach ihrer sozialen Herkunft, die 
nicht nur das Bildungssystem vor beträchtliche Herausforderungen stellen, 

die nach wie vor beharrlichen sozialen Ungleichheiten der Lebensbedingungen von Familien und mit ihnen 
die ungleichen Bedingungen des Aufwachsens von Kindern,  

die trotz zahlreicher politischer Initiativen nach wie vor begrenzten Chancen von Familien, eine egalitäre 
Arbeitsteilung der Partner zu realisieren, mithin auch die weiterhin für Mütter und Väter bestehenden 
Asymmetrien in der Teilhabe am Erwerbsleben und der Betreuung und Erziehung von Kindern,  

der Zuwachs an sozialer und kultureller Heterogenität durch Zuwanderung, nicht erst durch die Fluchtmig-
ration, sondern auch durch die wachsende Mobilität innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten, 

die Chancen aber auch Herausforderungen, mit denen (auch) Familien angesichts der Durchdringung aller 
Lebensbereiche im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung unserer Gesellschaft konfrontiert sind, und 

die veränderten Anforderungen im Sinne einer Intensivierung von Elternschaft, die aus gewandelten Leit-
bildern von Erziehung und Förderung der Kinder, aber auch aus der gestiegenen Bedeutung digitaler Kom-
petenzen im Familienleben resultieren, verbunden mit der Gefahr, dass ressourcenstarke Familien diesem 
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Trend zunehmend engagierter Elternschaft stärker folgen, sodass soziale Spaltungen akzentuiert werden 
könnten. 

Nachdem schon auf familienrechtliche Herausforderungen im Zuge der zunehmenden Diversität von Familien-
formen eingegangen wurde, sollen im Folgenden auch jene Anforderungen skizziert werden, die vorrangig an-
dere Politikbereiche tangieren.  

1.2.1 Ungleiche Bildungschancen in der Generationenfolge 

Der erreichte Bildungsgrad ist nach wie vor die mit Abstand wichtigste und mächtigste „Sortiermaschine“ für 
Lebenschancen, Teilhabe und gesellschaftliche Platzierungen (vgl. Dunlop et al., 1975). Für Deutschland gilt 
dies durch die enge Verbindung zwischen erreichtem Bildungsabschluss und beruflichem Erfolg noch stärker 
als für andere westliche Industrieländer (Breen & Müller, 2020). Aus diesem engen Zusammenhang heraus ist 
es für die Lebenschancen und für die gesellschaftliche Teilhabe entscheidend, wer welchen Bildungsabschluss 
erreicht. Kinder mit akademisch gebildeten, beruflich gut gestellten oder vermögenden Eltern haben in allen 
Bildungsbereichen deutlich höhere Chancen auf einen erfolgreichen Abschluss als Kinder, die in weniger pri-
vilegierten Elternhäusern groß werden (Erikson & Jonsson, 1996; Mare, 1980; Maaz, 2006; Becker & 
Lauterbach, 2008). 

Die ungleichen Bildungschancen beginnen bereits von klein auf und verstärken sich im Laufe der Bildungskar-
riere, insbesondere an den durch das Schulsystem vorgegebenen Übergängen in die jeweils nächste Bildungs-
stufe (vgl. Baumert et al., 2018). Die Aufteilung nach der Grundschule ist die empirisch wichtigste und folgen-
reichste Trennung von Schülerinnen- und Schülergruppen. Etwa 76 % der Kinder aus Haushalten mit hohem 
Bildungsstand besuchen nach der Grundschule eine weiterführende Schule, die zur Hochschulreife führt. Bei 
Kindern aus Haushalten mit niedrigem Bildungsstand sind dies nur 54 % (Autorengruppe Bildungsbericht-
erstattung, 2018). Diese Aufteilung nach der Grundschule geschieht in Deutschland sehr früh und ist sozial 
selektiver als in anderen Ländern, weswegen es gerade aus internationaler Sicht immer wieder Diskussionen 
um den Zeitpunkt der Aufteilung und der Länge des gemeinsamen Lernens gibt (Hanushek & Wößmann, 2006). 
Die Bildungsungleichheiten verstärken sich im Bildungsverlauf weiter. Zwar gibt es einen erheblichen Anteil 
an Schulwechseln innerhalb und nach der Sekundarstufe I, aber an den herkunftsbedingten ungleichen Bil-
dungschancen ändert sich nur wenig (Schindler, 2015). Beim Übergang in ein Studium sind die Unterschiede 
dann besonders stark ausgeprägt. Von 100 Kindern aus Akademikerfamilien nehmen 79 junge Menschen ein 
Hochschulstudium auf. Bei Nicht-Akademikerfamilien sind es gerade einmal 27 (Kracke et al., 2018). Diese 
Benachteiligungen bleiben bestehen, auch wenn man das jeweilige Leistungsniveau der Kinder und Jugendli-
chen mit berücksichtigt: Große Schulleistungstests wie IGLU, TIMMS und PISA haben gezeigt, dass die er-
reichten Kompetenzniveaus stark von der sozialen Herkunft geprägt sind. Doch die Übergänge sind keineswegs 
auf die herkunftsbedingten Leistungsunterschiede allein zurückzuführen. Der Wille des Elternhauses ist je nach
Übergang gleichermaßen wichtig oder gar deutlich wichtiger als die Schulleistungen selbst (Neugebauer et al., 
2013). D. h. zusätzlich zu den bereits herkunftsbedingten Leistungen wirken weitere elterliche Einflüsse auf die 
Übergangswahrscheinlichkeiten. Diese primären (Leistung) oder sekundären (Elternwille) Herkunftseffekte 
findet man in allen Ländern. Jedoch sind beide Formen in Deutschland besonders stark ausgeprägt. 

Die Entwicklung in Deutschland zeigt über einen langen Zeitraum hinweg eine Tendenz zu weniger Bildungs-
ungleichheiten. Mädchen und Jungen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts geboren wurden, hatten ungleichere 
Bildungschancen als Kinder, die eher gegen Ende des 20. Jahrhunderts geboren wurden (Breen et al., 2010; 
Blossfeld et al., 2015b). Allerdings findet man für die jüngeren Jahrgänge keinen nennenswerten Rückgang der 
ungleichen Bildungschancen mehr. Vielmehr scheint der Einfluss des Elternhauses gleich zu bleiben, mit ge-
ringen Schwankungen (OECD, 2019b). Fraglich ist, was neuere Entwicklungen in der Beschulung (Stichwort 
Digitalisierung) für die Ungleichheit bedeuten werden. Von der Corona-bedingten Schließung der Schulen im 
Frühjahr 2020 ist zudem zu erwarten, dass Kinder aus Elternhäusern mit geringeren Bildungsressourcen zumin-
dest kurzfristig Nachteile haben werden. 

Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund haben im Schnitt schlechtere Bildungschancen als Kinder von 
einheimischen Familien. Dies kann zum Großteil auf die unterschiedliche Bildungs- und Einkommensausstat-
tung der Familien mit Migrationshintergrund zurückgeführt werden. Darüber hinausgehende Nachteile für Kin-
der aus Migrantenfamilien sind vielfach nachgewiesen und adressieren kulturelle Unterschiede, aber auch 
Sprachbarrieren sowie die Unkenntnis des deutschen Bildungssystems auf Seiten der Eltern. Hier kann an vielen 
Stellen angesetzt und gegengesteuert werden, um die Nachteile zu reduzieren. Auch Kinder, die nicht in Kern-
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familien aufwachsen, haben etwas geringere Bildungschancen als Kinder, die in Kernfamilien leben. Insbeson-
dere Kinder von Alleinerziehenden haben geringere Bildungschancen. Allerdings lassen sich auch hier Nach-
teile ganz überwiegend durch die jeweiligen Ressourcen der (alleinerziehenden) Eltern erklären. 

Die stark ungleich ausgeprägten Bildungschancen machen deutlich, wie schwer es für Kinder ist, sich später im 
Erwachsenenalter besser zu stellen als ihre Eltern. Sozialer Aufstieg durch Bildung ist ein Versprechen, das in 
Deutschland nur bedingt eingelöst wird. Zwar erreichen diejenigen, die höhere Abschlüsse schaffen, durch die 
enge Koppelung von erreichtem Bildungsabschluss und beruflicher Platzierung in aller Regel einen Aufstieg 
(vgl. Pollak & Müller, 2020). Aber es ist schwierig, zusätzlich zur allgemeinen Bildungsexpansion einen Bil-
dungsaufstieg relativ zu den anderen in einem Bildungsjahrgang zu erreichen. Diese enge Verquickung von 
Bildungschancen und Chancen für einen sozialen Aufstieg macht deutlich, dass Bildungspolitik weitreichende 
Folgen für die Sozialpolitik haben kann, wenn ernsthaft versucht wird, die Chancenungleichheiten im Bildungs-
bereich zu verringern. 

Das Versprechen von einem sozialen Aufstieg in besser bezahlte, sicherere, interessantere und weniger gesund-
heitsgefährdende Tätigkeiten, etwa durch einen Hochschulabschluss, wird nur begrenzt gelebt, weil das Bil-
dungssystem nicht ausreichend durchlässig ist. Eine mitunter noch größere Herausforderung durch fehlende 
Bildungsperspektiven entsteht bei Gruppen, die nicht oder kaum die Mindestanforderungen im Schulsystem 
erfüllen. Pro Schuljahrgang verlassen immer noch 49.000 Jugendliche die Schule ohne einen Abschluss, davon 
kommen 25.000 Jugendliche von Förderschulen (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2018). Diese Ju-
gendlichen haben es besonders schwer, ökonomisch und sozial Fuß zu fassen und ein eigenbestimmtes selbst-
ständiges Leben zu führen. Hier wirkt sich das System von Förderschulen parallel zum „regulären“ Schulsystem 
mitunter stigmatisierend auf die Bildungs- und Berufschancen der Jugendlichen aus. 

Dass die Bildung eine Schlüsselrolle für Lebenschancen einnimmt, wissen auch die Menschen und speziell die 
(einheimischen) Eltern in Deutschland (Terwey, 2011). Kein anderer Faktor wird als so bedeutend angesehen, 
in der Gesellschaft nach oben zu kommen, wie die eigene Bildung. Diese subjektive Einschätzung der Menschen 
nimmt im Zeitverlauf sogar zu (Pollak, 2010). Gleichzeitig gibt es keine Hinweise darauf, dass die Bildungsab-
schlüsse tatsächlich an Wert verlieren (Pollak & Müller, 2020). Entsprechend stark ausgeprägt ist bei den Eltern 
der Wunsch, dass ihr Kind einen bestimmten Schulabschluss auch erreicht, eben weil sie sich der Konsequenzen 
bewusst sind. Und entsprechend vehement verteidigen die privilegierten Eltern die Bildungschancen ihrer Nach-
kommen (vgl. Hamburger Schulstreit, dazu u. a. Töller et al., 2011). Die bestehenden Bildungsungleichheiten 
abzuschwächen und für mehr Chancengerechtigkeit zu sorgen, ist eine Forderung, die gemeinhin viel Zustim-
mung erfährt. Doch bei der Umsetzung gibt es zum Teil starke Interessenskonflikte. Daher ist dies eine zentrale 
Aufgabe, die Schule und Eltern gemeinsam mit weiteren Partnern in einer Verantwortungsgemeinschaft zu lö-
sen haben. 

1.2.2 Das Problem der Familien- und Kinderarmut 

Schon seit den 1980er-Jahren verweisen die amtlichen Statistiken wie auch zahlreiche Studien auf das erhöhte 
Armutsrisiko von Kindern, das die Teilhabe- und Bildungschancen der Kinder einschränkt, ihre Gesundheit 
belastet und auf breiter Ebene ungünstige Bedingungen für die Entfaltung der Potenziale betroffener Kinder 
schafft (z. B. Holz et al., 2012; Klocke & Lampert, 2005; Mielck, 1998; Walper, 1999). Nach wie vor sind nicht 
nur Arbeitslosigkeit und zu geringe Einkünfte der Eltern, sondern auch familienstrukturelle Faktoren – allem 
voran alleinerziehende Elternschaft, teilweise auch Kinderreichtum – wesentliche Ursachen der Kinderarmut, 
die ja immer auch Armut des Haushalts ist, in dem die Kinder leben. Das erhöhte Armutsrisiko Alleinerziehen-
der hat mehrere Ursachen. Es betrifft vor allem die Alleinerziehenden mit geringen Bildungsressourcen und 
entsprechend geringen Verdienstmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt. Deren Zugang zu einer Erwerbstätigkeit 
mit tragfähigem Einkommen ist in besonderer Weise auf Qualifikationsmöglichkeiten und gute Bedingungen 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf angewiesen. Arbeitsagenturen können ihre diesbezüglichen Bemü-
hungen noch verstärken (vgl. Kapitel 8 und die Expertise von Stockinger & Zabel, 2020). Für die Beurteilung 
der ökonomischen Situation von Alleinerziehenden und ihren Kindern spielen auch Unterhaltszahlungen eine 
Rolle. Mit der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes wurde ein wesentlicher Schritt zur besseren Absiche-
rung der Kinder Alleinerziehender gegangen. Seine Wirkungen werden zu beobachten sein. Auch das „Starke 
Familien Gesetz“, das am 1. Juli 2019 in Kraft getreten ist, zielt mit seiner Verbesserung des Kinderzuschlags 
darauf ab, Familien mit geringen Einkünften besser finanziell abzusichern und sie so davor zu bewahren, ALG 
II beziehen zu müssen. Mit Verbesserungen der Leistungen für Bildung und Teilhabe werden zudem die Teil-
habechancen von Kindern gestärkt. 
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In den letzten Jahren wurde jedoch zunehmend eine breiter angelegte Lösung gefordert. Dies hat zu einer leb-
haften Diskussion um eine bessere Kinderabsicherung beigetragen, für deren Ausgestaltung viele Parteien, Ver-
bände und Stiftungen unterschiedliche Vorschläge vorgebracht haben. Hiermit werden zwei Ziele verfolgt: eine 
bessere finanzielle Absicherung von Kindern, aber auch eine Zusammenführung unterschiedlicher Leistungen, 
die angesichts der Vielzahl familienbezogener Leistungen zunehmend unübersichtlich geworden sind und viel-
fach ihre Zielgruppe nicht erreichen. Neben dem Problem der Zielungenauigkeit sind familienbezogene Leis-
tungen außerdem häufig vom Familienstand und der Arbeitsteilung im Haushalt abhängig, bzw. haben Rück-
wirkungen auf diese, und sie bergen Zielkonflikte zwischen ökonomischer Absicherung sowie dem Erhalt von 
Erwerbsanreizen. Die diskutierten Reformvorschläge unterscheiden sich in der Höhe der kalkulierten Beträge, 
die für eine Kinderabsicherung veranschlagt werden, in der Frage, wie Leistungen im Bereich der Infrastruktur 
– etwa durch den Ausbau von Betreuungsangeboten für Kinder bis ins Grundschulalter hinein – zu berücksich-
tigen sind, und in der Frage, wie die finanziellen Leistungen bei steigendem Einkommen abgeschmolzen werden 
sollen. Auch dieser Familienbericht greift dieses Thema auf und erörtert maßgebliche Kriterien für die Entwick-
lung einer geeigneten Kinderabsicherung. 

1.2.3 Rahmenbedingungen für eine egalitäre Arbeitsteilung in und nach der Partner-
schaft 

Erwerbstätige Eltern sind das beste Mittel gegen Kinderarmut. Die Frage der ökonomischen Absicherung ist 
deshalb eng verbunden mit Fragen einer geeigneten Arbeitsmarkt-, Familien- und Steuerpolitik, die Eltern eine 
gleichgewichtigere Teilhabe auf dem Arbeitsmarkt ermöglicht. Obwohl die Erwerbsquote von Müttern im Ver-
lauf der vergangenen Jahrzehnte angestiegen ist, bleiben die Erwerbsumfänge von Müttern deutlich hinter den-
jenigen der Väter zurück (siehe Kapitel 8.1). Die modernisierte Ernährerfamilie, in der der Mann den Hauptteil 
des Familieneinkommens erwirtschaftet und die Frau als Zuverdienerin überwiegend einer Teilzeit- oder ge-
ringfügigen Beschäftigung nachgeht, ist das dominante Muster in (West-)Deutschland. Im internationalen Ver-
gleich ist damit der „Gender Work Gap“ in Deutschland besonders groß (OECD, 2017a). Wenngleich diese 
Form der Arbeitsteilung in der Partnerschaft wichtige Zeitressourcen für Familien schafft und damit die Inves-
titionen von Eltern in die Betreuung und Erziehung ihrer Kinder erleichtert, bleibt die asymmetrische Arbeits-
teilung doch auf wirtschaftlicher Ebene ein Problem, da das Einkommen der Frau im Haushaltsbudget fehlt, die 
Frau keine tragfähige eigenständige Alterssicherung erwirtschaftet, sie die größeren ökonomischen Risiken im 
Fall einer Trennung trägt und auch in der bestehenden Ehe oft geringere Verfügungsrechte am Haushaltsein-
kommen hat. Auch für den Ehemann entstehen im Fall einer Trennung langfristige Nachteile, da im Rahmen 
des Versorgungsausgleichs seine Alterssicherung als Ausgleich für den Verdienstausfall der Frau für die Zeit 
der bestehenden Ehe geteilt werden muss. Nicht zuletzt auf gesamtwirtschaftlicher Ebene werden die Nachteile 
dieses Erwerbsmodells nicht nur im Hinblick auf die Frage der Alterssicherung von Geschiedenen, sondern 
auch angesichts des Fachkräftemangels zunehmend sichtbar.  

Die Gründe für das Beharrungsvermögen einer ungleichen Arbeitsteilung in Deutschland sind vielschichtig, 
doch ist nicht zu übersehen, dass das schon zuvor angesprochene Ehegattensplitting sowie die unterschiedlichen 
Steuerklassen ungünstige Anreize schaffen, die verheiratete Frauen von einer qualifizierten Erwerbstätigkeit 
abhalten (siehe auch Kapitel 8.7). Zudem mangelte es lange an einer geeigneten Infrastruktur zur familiener-
gänzenden Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder in Kita, Tagespflege, Hort oder Ganztagsschule. Mit 
dem Kinderförderungsgesetz (KiföG), das am 16. Dezember 2008 in Kraft getreten ist, wurde für Kinder unter 
drei Jahren ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz eingeführt und der Ausbau von Betreuungsangeboten 
entscheidend vorangetrieben. Damit wurden – durchaus erfolgreich – wichtige Voraussetzungen geschaffen, 
um Eltern die Erwerbsbeteiligung zu erleichtern. Auch der ab 2025 geltende Anspruch auf Ganztagsangebote 
für Kinder in der Grundschule steht unter dem Vorzeichen, die Erwerbsmöglichkeiten für Eltern, insbesondere 
Mütter, zu verbessern und damit die Möglichkeiten für eine geschlechtergerechte Arbeitsteilung unter Eltern zu 
stärken. 

Gleichzeitig werden und vor allem sollen durch diese Initiativen aber auch die Bildungschancen der Kinder im 
Kita- und Grundschulalter verbessert werden, um die so prägnant sichtbaren familienbezogenen Unterschiede 
in den Fördermöglichkeiten für Kinder abzuschwächen und der nach wie vor starken Bedeutung der sozialen 
Herkunft für den Bildungserfolg von Kindern entgegenzuwirken. Mit dem „Gute Kita Gesetz“ soll primär die 
Qualität von Betreuungsangeboten für Kinder gestärkt werden, die für eine wirksame Förderung der Kinder von 
zentraler Bedeutung ist. Gleichzeitig ist erkennbar, dass viele Bundesländer im Rahmen dieses Gesetzes auf 
eine finanzielle Entlastung aller Eltern setzen, indem die verfügbaren Mittel genutzt werden, um Kita-Gebühren 
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zu reduzieren oder abzuschaffen. Wie sich die unterschiedlichen Strategien der Bundesländer letztlich auswir-
ken, wird abzuwarten sein. Offen ist auch, wie die steigende Nachfrage nach Betreuung und schulischem Ganz-
tag durch eine geeignete Anwerbung und langfristige Bindung von Fachkräften bewältigt werden kann. 

Damit ist zunächst jedoch nur die Arbeitsteilung im Bereich der Einkommenssicherung angesprochen. Der 
Ausbau der Kinderbetreuungsmöglichkeiten hat zwar zu einer höheren Erwerbsbeteiligung gerade von Müttern 
junger Kinder beigetragen, damit aber noch keine günstigeren Bedingungen für eine stärkere Beteiligung der 
Väter an der Fürsorge für die Kinder geschaffen. Gleichwohl ist nicht zu verkennen, dass sich auch bedeutsame 
Veränderungen im Bereich der Familienarbeit, insbesondere der Kinderbetreuung und Erziehung durch die El-
tern, abzeichnen. Aktive Elternschaft ist auch für Väter zunehmend wichtig geworden (Fthenakis, 1999; 
Fthenakis & Minsel, 2002). Daten der Zeitverwendungserhebung sprechen dafür, dass Väter heute deutlich 
mehr Zeit in die Betreuung ihrer Kinder investieren, als dies noch vor elf Jahren der Fall war (Meier-Gräwe & 
Klünder, 2015). Allerdings wird ein aktives Engagement der Väter für die Versorgung ihrer Kinder vielfach 
durch lange Arbeitszeiten in der Erwerbstätigkeit begrenzt (Zerle-Elsäßer & Li, 2017). Nach wie vor stellt sich 
damit die Frage, wie eine bessere Balancierung von Aufgaben der Partner unterstützt und gefördert werden 
kann. Als wirkungsvolles Instrument haben sich die „Vätermonate“ beim Elterngeld erwiesen, das von Vätern 
zunehmend in Anspruch genommen wird, um während einer Auszeit von der Erwerbstätigkeit die Betreuung 
der Kinder – insbesondere in der frühen Familienphase – übernehmen zu können (siehe die Expertise von 
Samtleben et al., 2020b). Gerade diese Zeit kann als „sensible Phase“ angesehen werden, während der Kompe-
tenzen in der Fürsorge für die Kinder erworben und eingeübt werden, die vielfach die Grundlage für die Spezi-
alisierung familialer Rollen liefern. Wollen Väter nicht als „ewige Novizen“ auf die Rolle als „Hilfskraft der 
Mutter“ verwiesen sein, sind Möglichkeiten aktiver Vaterschaft gerade in dieser Phase wichtig. 

Fragen der elterlichen Rollenverteilung stellen sich allerdings nicht nur in der Partnerschaft, sondern auch, wenn 
die Eltern sich zu einer Trennung entscheiden oder nie eine Partnerschaft geführt haben, das Kind jedoch ge-
meinsam betreuen wollen. Eine stark egalitäre Beteiligung an der Versorgung der Kinder, wie sie aktuell inten-
siv mit Bezug auf das Wechselmodell diskutiert wird, ist derzeit zwar im Konsens der Eltern möglich, rechtlich 
jedoch noch nicht umfassend geregelt. Die Diskussion um das Wechselmodell, das eine (annähernde) Gleich-
verteilung der Betreuungszeiten der Kinder in den beiden Haushalten der getrennt lebenden Eltern vorsieht, 
wird jedoch nicht nur aus der Perspektive einer stärker egalitären Arbeitsteilung der Eltern geführt, sondern hat 
vorrangig Belange des Kindeswohls zu berücksichtigen. Während das Wechselmodell in vielen anderen west-
lichen Ländern – teils schwächer, teils stärker – im Familienrecht verankert ist und intensiv beforscht wird, 
mangelt es in Deutschland noch an empirischen Erkenntnissen hierzu (siehe Kapitel 6.4). Entsprechend an-
spruchsvoll ist nicht nur die notwendige Reform des Familienrechts in diesem Bereich, sondern auch die An-
passung der Beratungspraxis, die Trennungsfamilien bei der Entscheidung über ein geeignetes Betreuungsmo-
dell unterstützen soll und hierbei auf Orientierungswissen angewiesen ist. 

1.2.4 Integration von zugewanderten Familien 

Mit dem starken Zuzug von Geflüchteten in den Jahren 2015 und 2016 haben sich gesellschaftliche Herausfor-
derungen in den Vordergrund gedrängt, die zwar keineswegs neu sind, aber eine neue kritische Sichtbarkeit 
erreicht haben. Bund, Länder und Kommunen waren mit ihren sozialen Diensten, dem Bildungssystem und 
Gesundheitswesen vor beträchtliche Herausforderungen gestellt, als es darum ging, die zahlreichen geflüchteten 
Männer und Frauen, Kinder, Jugendlichen und unbegleiteten Minderjährigen unterzubringen, zu versorgen, 
über ihre Bleibeperspektiven zu entscheiden und geeignete Möglichkeiten einer Integration für diejenigen zu 
schaffen, die in Deutschland bleiben können. Mittlerweile sind der Zuzug und die Asylanträge Geflüchteter 
deutlich zurückgegangen. Viele Aufgaben im Bereich der Integrationsbemühungen haben jedoch gerade erst 
begonnen. 
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Seit Beginn der Arbeitsmigration durch die Anwerbung von „Gastarbeitern“ in den späten 1950er und 1960er-
Jahren stellt sich das Problem einer geeigneten Zuwanderungs- und Integrationspolitik, das jedoch erst deutlich 
später als solches thematisiert wurde. Auch heute noch wird intensiv darüber diskutiert, wie eine wirkungsvolle 
Integrationspolitik auszurichten ist. In weiten Bereichen haben die demografischen Entwicklungen und der 
Fachkräftemangel in Deutschland den Konsens über notwendige Maßnahmen befördert, die Erfahrungen aus 
anderen Ländern, aber auch Lehren aus den Fehlern der eigenen Vergangenheit nahelegen (Wissenschaftlicher 
Beirat für Familienfragen, 2016). Dabei geht es anerkanntermaßen um die Förderung des Erwerbs der deutschen 
Sprache, die Eröffnung von beruflichen Qualifikationsmöglichkeiten und die Arbeitsmarktintegration von zu-
gewanderten Jugendlichen und Erwachsenen. Gleichzeitig muss es auch darum gehen, der beträchtlichen Hete-
rogenität der Zugewanderten angemessen Rechnung zu tragen und neue soziale Spaltungen und Unterschich-
tungen zu vermeiden, die aus dem breiten Spektrum zwischen hochqualifizierten Fachkräften und globalen Eli-
ten einerseits und Jugendlichen ohne grundständige Bildung oder Migranten mit traumatisierenden Kriegser-
fahrungen andererseits erwachsen können. Viele dieser Fragen werden im Kontakt der Familien zu Institutionen 
sichtbar und verhandelt, seien es Kita, Schule, Beratungsstellen oder Jugendämter. Diesen wächst damit ein 
Großteil der Integrationsarbeit zu. 

Mit Blick auf die Zukunftschancen der nachwachsenden Generation geht es nicht zuletzt um die Bildungs- und 
Teilhabemöglichkeiten der Kinder. Trotz hoher Bildungsaspirationen der zugewanderten Eltern, die ihren Kin-
dern eine bessere Zukunft bieten möchten, zeigt sich vielfach, dass die Bildungserfolge der Kinder hinter denen 
der Kinder ohne Migrationshintergrund zurückbleiben und sich die Wünsche und Hoffnungen von Eltern und 
Kindern nicht realisieren lassen. Es liegt nahe, dass unser komplexes Bildungssystem mit seinen unterschiedli-
chen Schulzweigen die Orientierung erschwert. Aber auch die schulischen Erwartungen an das Engagement der 
Eltern als Bildungscoach ihrer Kinder dürften vielen Eltern fremd und kaum einlösbar sein. Letztlich ähneln 
sich die Hürden, vor denen zugewanderte und nicht zugewanderte Eltern stehen, wenn sie nur über geringe 
sozioökonomische Ressourcen verfügen. 

Mit den Frühen Hilfen, die Eltern in der Schwangerschaft und den ersten drei Lebensjahren ihres Kindes Un-
terstützung anbieten, und vor allem mit der Qualifikation von Bildungsbegleitern, die im Kita- und Grundschul-
alter die Rolle der Familie als Bildungskontext stärken wollen, sind bundesweit frühzeitige familienorientierte 
Angebote verfügbar gemacht worden, die sich auch und gerade an Familien mit Migrationshintergrund richten. 
Im Bemühen, aus den Fehlern der früheren Integrationspolitik zu lernen und die Chancen der Zuwanderung für 
die individuellen und gesellschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten besser zu nutzen, ist es ein zentrales An-
liegen, den Kindern aus Zuwanderungsfamilien möglichst frühzeitig die Teilhabe an Bildungsangeboten zu er-
öffnen und sie erfolgreich in unser Bildungssystem zu integrieren. Immer deutlicher wird jedoch, dass dies nicht 
oder nur schwer ohne Einbezug der Eltern gelingen kann. Dies stellt die Bildungseinrichtungen vor zusätzliche 
Herausforderungen. 

Ob sich die Bemühungen der Zugewanderten und der sie aufnehmenden Institutionen amortisieren, wird viel-
fach davon abhängen, ob es möglich ist, den Familien gesicherte Bleibeperspektiven und soziale Chancen zu 
eröffnen. Für viele wird hierbei auch ausschlaggebend sein, ob sie die Möglichkeit des Familiennachzugs er-
halten, um mit ihren Partnern und Kindern zusammenleben zu können. 

1.2.5 Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung für Familien 

Der Vormarsch der Digitalisierung hat massive Veränderungen der privaten und beruflichen Lebenswelten mit 
sich gebracht. Die Vorteile erleichterter Kommunikationswege über Video-Telefonate, Messenger-Dienste und 
den Informationsaustausch in sozialen Netzen werden breit genutzt und sind keineswegs mehr den Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen vorbehalten. Einkaufslisten und Abholdienste für Kinder werden über WhatsApp or-
ganisiert, Großeltern können über Skype dem Sonntagsfrühstück zugeschaltet werden und die Entwicklung ih-
rer Enkel verfolgen, Kleinkinder betrachten Familienbilder auf dem Handy ihrer Eltern oder dürfen Spiele nut-
zen, während die Eltern im Restaurant in Ruhe essen. Der Zugang zu Informationen hat sich enorm erleichtert. 
Bedienungsanleitungen lassen sich über YouTube in der praktischen Anschauung verfolgen, der Brockhaus 
wird durch Wikipedia ersetzt und auch für schulisches Lernen sind Internetrecherchen – zumindest in der Se-
kundarstufe – zum Standard geworden. 

Den vielen Vorteilen stehen aber auch Schattenseiten und Risiken gegenüber. Der rasche Informationsaustausch 
über das Internet bindet in hohem Maße die Aufmerksamkeit seiner Nutzerinnen und Nutzer. Vielen Erwach-
senen wie auch Kindern fällt es schwer, sich der Sogkraft eingehender Nachrichten zu entziehen und nicht ihre 
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Tätigkeit zu unterbrechen, um sich dem Handy zuzuwenden. Gerade im frühen Jugendalter, wenn die Gleich-
altrigen als Bezugsgruppe an Bedeutung gewinnen und das Bedürfnis dazu zu gehören steigt, sind Kinder be-
sonders anfällig für eine erhöhte Wachsamkeit gegenüber den Online-Aktivitäten in ihrer Peergroup. Mit dem 
Bedürfnis, dazuzugehören, steigt die Angst den Anschluss an den Informationsaustausch der anderen zu ver-
passen („Fear of Missing Out“) und mit ihr nicht nur die Nutzungszeit für soziale Netzwerke wie Facebook, 
sondern auch der Stress durch Sorgen um die eigene Popularität (z. B. Beyens et al., 2016). Da heute fast alle 
Kinder ab dem Ende der Grundschulzeit mit dem PC online sind und 70 % der 12- bis 13-Jährigen über das 
eigene Smartphone Zugang zum Internet haben (mpfs, 2019), verändert sich die Zeitverwendung deutlich. 
Durchschnittlich 3,7 Stunden pro Tag verbringen Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 12 und 25 Jahren 
heute im Internet, jeder Zehnte mehr als 6,5 Stunden (Albert et al., 2019). Eine starke Nutzung sozialer Medien 
und hohe Frequenzen von Textnachrichten bergen jedoch durchaus Risiken für das Wohlbefinden, den Schlaf 
und die Konzentrationsfähigkeit von Jugendlichen beim Lernen (Levine et al., 2007; Woods & Scott, 2016). 

Umso mehr sind Eltern gefordert, das Online-Verhalten ihrer Kinder im Blick zu behalten und negativen Ent-
wicklungen entgegenzuwirken, nicht nur im Hinblick auf die Nutzungsdauer, sondern auch hinsichtlich der 
Erfahrungen, die Kinder und Jugendliche im Internet machen, denn verstörende Bilder und belastende Nach-
richten sind keine Seltenheit. Den Eltern sind diese Inhalte jedoch nicht ohne Weiteres zugänglich. Entspre-
chend groß ist der Informationsbedarf der Eltern im Hinblick auf die Kontrolle von altersgerechten Inhalten 
(vgl. Kapitel 5.6).  

Erst relativ neu in die Diskussion geraten sind mögliche Belastungen der Kinder durch das Online-Verhalten 
ihrer Eltern. Dies betrifft einerseits Abgelenktheit von Belangen der Kinder, erhöhte Reizbarkeit und problema-
tisches Erziehungsverhalten, das durch die Mediennutzung der Eltern provoziert wird, andererseits aber auch 
den unbedarften Umgang der Eltern mit der Privatsphäre der Kinder. „Sharenting“, das Teilen von Bildern der 
Kinder im sozialen Netzwerk, mag von guten Absichten motiviert sein, kann jedoch für die Kinder beschämend 
wirken (vgl. Kapitel 6.5). 

Auch der Arbeitsalltag von Eltern hat sich durch die Digitalisierung in vielen Branchen und Berufen verändert. 
Von besonderer Bedeutung sind hierbei Erwartungen an die ständige Erreichbarkeit von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, die durch späte Emails während der privaten Familienzeit vielleicht nur suggeriert wird, in multi-
national agierenden Konzernen mit unterschiedlichen Zeitzonen der Standorte aber auch faktisch gegeben sein 
kann. Diese Verwischung der Grenzen zwischen Arbeit und Privatem, die auch durch familienfreundlich inten-
dierte Arbeitsarrangements wie Homeoffice entstehen kann, erschwert die Balancierung beider Bereiche und 
kann vermehrten Stress bedeuten, mit dem Risiko, dass dieser auch das Familienleben belastet. 

1.2.6 Intensivierung von Elternschaft? 

Vor allem im angelsächsischen Raum wird zunehmend eine Entwicklung aufgezeigt, die als „Intensivierung 
der Elternschaft“ („Intensification of Parenting“) diskutiert wird (Craig et al., 2014; Faircloth, 2014). Zentral 
ist hierbei die Beobachtung, dass Eltern zunehmend in die Erziehung und Bildung ihrer Kinder investieren, 
vielfältige Angebote zur Förderung der Kinder nutzen und sich in gestiegenem Maße verantwortlich für die 
Entwicklung und das Wohlergehen ihrer Kinder fühlen. Getragen wird dieser Trend sowohl durch eine zuneh-
mende Pädagogisierung des Privaten als auch durch eine Aufwertung von Familie und Elternschaft als zentra-
lem Bezugspunkt der eigenen Identität. Auch Bemühungen um eine Absicherung guter Zukunftschancen der 
Kinder angesichts unabsehbarer gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Entwicklungen sowie insbesondere im 
Kontext steigender sozialer Disparitäten tragen zu neuen Konkurrenzen um „gute Elternschaft“ bei und machen 
daraus ein ökonomisches Phänomen (Doepke & Zilibotti, 2019). An dieser Stelle sollen einige erste Argumente 
zusammengetragen werden, die für entsprechende Trends auch in Deutschland sprechen, wobei der Fokus zu-
nächst auf den erhöhten Anforderungen liegt, mit denen Eltern sich konfrontiert sehen. 

So verweisen schon allein die zuletzt angedeuteten Veränderungen durch die rapide zunehmende Bedeutung 
digitaler Medien im Familienalltag und der Arbeitswelt darauf, dass die Anforderungen an Elternschaft gewach-
sen sind. Eltern stehen nicht nur vor der Aufgabe, die Online-Aktivitäten ihrer Kinder zu regulieren, sondern 
müssen sich auch eigene Kompetenzen im Umgang mit ständig neuen Medien, Apps und Technologien aneig-
nen, um ihre Kinder kompetent begleiten zu können und zu wissen, wo mit welchen Risiken zu rechnen ist, auf 
deren Abwehr sie vorbereitet sein sollen. 
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Darüber hinaus sprechen jedoch auch andere Entwicklungen dafür, dass Elternschaft zunehmend anspruchsvoll 
geworden ist. Schon in den 1980er-Jahren wurde auf den Wandel der Erziehung hingewiesen, bei dem der 
frühere „Befehlshaushalt“ zunehmend einem „Verhandlungshaushalt“ gewichen ist (de Swaan, 1982). Mit dem 
veränderten Leitbild einer kindzentrierten Erziehung, die Autonomiespielräume der Kinder stärker gewichtet 
und vermehrt auf Bedürfnisse der Kinder eingeht, ist es für Eltern zunehmend schwerer geworden, ihre Interes-
sen und Ziele in der alltäglichen Erziehung der Kinder zur Geltung zu bringen. Forderungen der Eltern gegen-
über den Kindern müssen nun stärker begründet und bei divergierenden Anliegen der Kinder ausgehandelt wer-
den, während körperliche Strafen schon seit geraumer Zeit zunehmend rückläufig waren. Vor dem Hintergrund 
dieses Wandels von Erziehungspraktiken und –zielen (Reuband, 1999) hat die Verankerung des Rechts von 
Kindern auf eine gewaltfreie Erziehung im BGB, die im Jahr 2000 erfolgte, dieses Leitbild hervorgehoben. 
Insgesamt haben Kinderrechte durch die UN-Kinderrechtskonvention nicht nur im öffentlichen Diskurs, son-
dern auch im Bewusstsein von Eltern zunehmend an Bedeutung gewonnen. Fraglos ist diese Entwicklung sehr 
zu begrüßen. Gleichwohl sind mit ihr die Anforderungen an Zeit, Geduld und Argumentationsstärke der Eltern 
im Erziehungsalltag gestiegen. 

Auch steigende Bildungserwartungen und -anforderungen angesichts veränderter Arbeitsmärkte und beruflicher 
Profile haben die Aufgaben von Eltern verändert. Bildung ist in der Wissensgesellschaft zum entscheidenden 
Erfolgsfaktor geworden, wobei insbesondere der Zugang zu universitärer Bildung prestigeträchtigere und si-
cherere Berufe mit höheren Verdienstchancen verspricht. Entsprechend hat der Übertritt von der Primar- in die 
Sekundarstufe an Bedeutung gewonnen hat, denn trotz einer zunehmenden Flexibilisierung der Wege zur Hoch-
schulzulassung ist das gymnasiale Abitur nach wie vor der klassische Weg zum universitären Studium. Mehr 
denn je scheinen sich Eltern in hohem Maße für den Bildungserfolg ihrer Kinder verantwortlich zu fühlen, 
zumal sie in der Halbtagsschule traditionell als Begleiter des häuslichen Lernens von Kindern eingebunden sind. 
Schulische Angebote scheinen jedoch vermehrt als nicht ausreichend angesehen zu werden. So sprechen einige 
Daten – wenngleich nicht durchgängig – dafür, dass elterliche Investitionen in die Bildung der Kinder, wie sie 
sich an der Inanspruchnahme von Nachhilfe festmachen lassen, gestiegen sind (vgl. Kapitel 5.5.3). 

Nicht zuletzt der Wandel der Geschlechterrollen und strukturelle Veränderungen von Familien haben Eltern-
schaft zu einer zunehmend anspruchsvollen Aufgabe gemacht. Wenngleich Mütter nach wie vor in der Mehrzahl 
der Familien die Hauptlast der Betreuung und Erziehung der Kinder tragen, sind Väter doch mehr und mehr an 
der Familienarbeit und speziell den Aktivitäten mit Kindern beteiligt. Mit dem steigenden Engagement der 
Väter in Kernfamilien wollen Väter auch nach einer Trennung stärker im Leben ihrer Kinder präsent bleiben. 
Dies legt nahe, dass sich die Anforderungen an Absprachen und die Koordination von Betreuungszeiten sowohl 
in Kernfamilien als auch unter getrennten Eltern erhöht haben. 

Vor dem Hintergrund dieser Trends lässt sich in Deutschland wie in vielen anderen westlichen Ländern eine 
Intensivierung von Elternschaft vermuten, die sich an höheren zeitlichen Investitionen von Eltern in ihre Kinder, 
anspruchsvolleren Vorstellungen von dem, wie Erziehung und Förderung von Kindern und Jugendlichen zu 
gestalten sei, aber auch höheren finanziellen Aufwendungen für Kinder festmachen lassen sollte. Dies birgt 
jedoch auch die Gefahren neuer Spaltungen, wo die sozioökonomischen, zeitlichen und persönlichen Ressour-
cen von Eltern für entsprechende Investitionen in die Kinder sehr unterschiedlich ausfallen. Dem entgegenzu-
wirken, ist eine der zentralen Herausforderungen, vor denen die Familienpolitik, aber auch andere Bereiche der 
Politik stehen. 

1.3 Elternschaft in gemeinsamer privater und öffentlicher Verantwortung für ein gutes 
Aufwachsen der Kinder 

1.3.1 Eltern als Architekten der Familie 

Eltern tragen in besonderer Weise Verantwortung für die Gestaltung des Familienlebens. So garantiert ihnen 
das Grundgesetz das Recht wie auch die Pflicht zur Fürsorge für ihre Kinder: „Pflege und Erziehung der Kinder 
sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht 
die staatliche Gemeinschaft“ (Art. 6 Abs. 2 GG). Eltern obliegt nicht nur die Verantwortung für den Schutz, die 
Gesundheit und das Wohlergehen der Kinder. Sie treffen auch Entscheidungen über die Bildung der Kinder und 
gestalten neben der Unterstützung formaler Bildung die Anregungen und Lernmöglichkeiten, die Kinder im 
Verlauf ihrer Entwicklung sowohl innerhalb als auch außerhalb der Familie erfahren. Sie fördern Kompetenzen 
und vermitteln Regeln, die situationsangemessenes, sozial akzeptiertes, selbstschützendes und produktives Ver-
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halten von weniger günstigem Verhalten unterscheiden lassen und damit den Kindern Verhaltenssicherheit bie-
ten. Sie integrieren die Kinder in ihr erweitertes Netzwerk familiärer und außerfamiliärer sozialer Beziehungen 
und Kontakte. Nicht zuletzt vermitteln sie auf vielfältige Weise Einstellungen und Orientierungen, die die Basis 
für die spätere Entwicklung von Werthaltungen der Heranwachsenden bilden. 

Gleichzeitig unterliegen Eltern ihrerseits dem Einfluss ihrer Kinder (Ayoub et al., 2019; Prinzie et al., 2010). 
Sie reagieren auf deren Bedürfnisse, Persönlichkeit und Verhaltensweisen und gestalten damit im Wechselspiel 
mit ihren Kindern die gemeinsame Interaktion und Beziehung. Besonders – aber nicht nur – in den ersten Le-
bensjahren sind Kinder auf die Zuwendung und Fürsorge ihrer Eltern angewiesen, die auf die jeweiligen Be-
dürfnisse der Kinder eingeht. Gleichzeitig gilt es, im Entwicklungsverlauf der Kinder zunehmend deren Ver-
selbständigung zu unterstützen und zu fördern sowie Freiräume für eigenständige Entscheidungen und Hand-
lungen der Kinder zu eröffnen. Als Ziel dieser Entwicklung und Recht der heranwachsenden Kinder und Ju-
gendlichen formuliert das Achte Sozialgesetzbuch: „Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner 
Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ (§ 1 
Abs. 1 SGB VIII). 

Wie Mütter und Väter das Familienleben ausgestalten und hierbei ihre Kinder auf dem Weg zu einer eigenver-
antwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit versorgen, fördern und erziehen, liegt weitgehend in 
der Hand der Eltern und wird nur durch den staatlichen Schutzauftrag begrenzt. Eltern betreuen und erziehen 
ihre Kinder unter sehr unterschiedlichen und sich wandelnden Bedingungen, die sich an vielfältigen Faktoren 
festmachen lassen (Bornstein, 2016; Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen, 2005). Dazu zählen die 
schon angesprochenen Besonderheiten der jeweiligen Familienstruktur, die sozioökonomischen Ressourcen der 
Familie, die Verfügbarkeit sozialer Unterstützung – vor allem getragen durch die Kooperation oder belastet 
durch Konflikte in der Partnerschaft und/oder mit dem getrennt lebenden Elternteil, aber auch unter dem Ein-
fluss von früheren Beziehungserfahrungen, Einstellungen und der Gesundheit sowie dem Wohlbefinden der 
Eltern. Nicht zuletzt beeinflussen auch Dispositionen der Kinder wie deren Gesundheit, Temperament und Prob-
lemverhalten das Erziehungs- und Fürsorgeverhalten von Eltern.  

Begrenzt wird die Elternautonomie lediglich durch die staatliche Verantwortung, Gefährdungen des Kindes-
wohls abzuwenden. Die Eingriffsschwelle ist allerdings hoch (vgl. Kapitel 6.6). Der Kinder- und Jugendhilfe 
kommt die Aufgabe zu, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu fördern und sie hierbei vor Gefahren 
für ihr Wohl zu schützen. Entscheidend gehört hierzu der Auftrag, Eltern in ihren Erziehungsaufgaben zu bera-
ten und zu unterstützen und dazu beizutragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Fami-
lien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen (§ 1 Abs. 3 SGB VIII; 
vgl. auch Kapitel 6.7). Sie ist damit ein zentrales Instrument der Familienpolitik, das der Entlastung und Befä-
higung von Eltern dient. Diesen und weiteren Unterstützungsstrukturen oder Infrastrukturleistungen für Fami-
lien widmen wir in diesem Bericht besondere Aufmerksamkeit, da ihnen eine zentrale Rolle zukommt – sowohl 
bei der Bewältigung individueller Problemlagen im Familienkontext als auch bei der Frage, wie Familien zwi-
schen den unterschiedlichen Klippen des sozialen Wandels navigieren. 

1.3.2 Verantwortungspartnerschaften mit und für Familien 

In dem Maße, in dem Anforderungen und Ansprüche an Elternschaft steigen, viele Familien jedoch unter er-
schwerten Bedingungen ihre Fürsorgeleistungen erbringen müssen, sind sie auf tragfähige Kooperations- und 
Unterstützungsstrukturen angewiesen, die Entlastung und Orientierung bieten. Wie erwähnt hat der Siebte Fa-
milienbericht das Augenmerk auf den „Dreiklang von Zeitpolitik im Lebensverlauf und in der Alltagszeit, der 
Entwicklung von integrativen Infrastrukturen in Nachbarschaft und Gemeinde sowie finanziellen Transfers zur 
Sicherung der Zukunftsfähigkeit von Familie und Kindern (...) als nachhaltige Familienpolitik“ gelenkt 
(BMFSFJ, 2006, S. 3). Dieser Dreiklang hat sich nach Einschätzung der Berichtskommission sehr bewährt und 
liefert auch für die Analysen und Empfehlungen des hier vorliegenden Neunten Familienberichts eine wesent-
liche Grundlage. Insbesondere greifen wir den Fokus auf Infrastrukturen für Familien auf, die hier eigens ange-
sprochen werden sollen. 
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Textbox 1-1 § 1 SGB VIII Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe 

(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen ob-
liegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. 

(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere 

1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachtei-
ligungen zu vermeiden oder abzubauen, 

2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen, 

3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen, 

4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder-
und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen. 

Zentrale Basis der Infrastruktur für Familien sind die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe, die im Achten 
Sozialgesetzbuch (SGB VIII) verankert sind (siehe Textbox 1-1). Damit ist das Spannungsfeld zwischen För-
derrechten der Kinder (Absatz 1), Elternrechten und -pflichten in der eigenständigen Ausgestaltung von Pflege 
und Erziehung der Kinder (Absatz 2) und den Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe im Hinwirken auf günstige 
Entwicklungsmöglichkeiten für Kinder innerhalb und außerhalb der Familie (Absatz 3) angesprochen. Das Zu-
sammenspiel von Rechten und Pflichten der angesprochenen Akteure ist nicht immer einfach zu gestalten, vor 
allem, wenn Elternrechte mit den Schutzrechten der Kinder bzw. dem Wächteramt des Staates kollidieren. Auch 
wenn dieses Wächteramt nur allzu oft in der öffentlichen Wahrnehmung mit Leistungen der Jugendämter als 
zentralen Schaltstellen der Kinder- und Jugendhilfe assoziiert ist, sind die Leistungen der Kinder- und Jugend-
hilfe doch weitaus breiter angelegt. Zu ihnen gehören Angebote der Familienbildung, Beratungsangebote für 
Eltern und Kinder in unterschiedlichen Problemlagen und Themenbereichen bis hin zu aufsuchenden und inter-
ventiven Hilfen zur Erziehung. Auch Angebote der Jugend- und Schulsozialarbeit werden überwiegend, wenn 
auch nicht ausschließlich, über die Kinder- und Jugendhilfe bereitgestellt. Nicht zuletzt sind auch die Bildungs-
und Betreuungsangebote für Kinder im Kleinkind- und vorschulischen Alter (Kindertagesbetreuung und Kin-
dertagespflege) und jene neben der Schule (Hort) der Kinder- und Jugendhilfe zuzurechnen. Mit dem beträcht-
lichen Ausbau dieser Angebote in den vergangenen Jahren hat der Staat ein klares Bekenntnis zum Aufwachsen 
in gemeinsamer privater und öffentlicher Verantwortung abgelegt. Damit ist es in kurzer Zeit gelungen, den 
Anschluss an andere Länder zu erlangen und Deutschland hinsichtlich der Kinderbetreuung im Kleinkind- und 
Vorschulalter im Europäischen Mittelfeld zu positionieren (European Commission, 2020). Gleichwohl ist deut-
lich, dass der schon erfolgte Ausbau noch nicht dem Bedarf entspricht. Soll er die hiermit verbundenen Erwar-
tungen an den erfolgreichen Abbau von Bildungsungleichheiten und Problemen in der Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf erfüllen, sind weitere Anstrengungen sowohl hinsichtlich der quantitativen Verfügbarkeit als auch 
hinsichtlich der Qualitätssicherung erforderlich. 

Diese breite Infrastruktur zur Förderung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Familien ist auf 
kommunaler Ebene angesiedelt, um eine bedarfsgerechte Planung und Steuerung vor Ort zu gewährleisten. 
Damit unterliegt sie allerdings auch unterschiedlichen Ressourcenlagen der Länder und Kommunen, die meist 
umso knapper ausfallen, je höher der Bedarf ist. Gleichzeitig ist der Professionalisierungsdruck in allen Berei-
chen der Angebote angesichts der Komplexität von Problemlagen in vielen Familien gestiegen. Die Frage, wie 
Leistungen und kooperative Strukturen zur Unterstützung von Familien gestaltet werden müssen, um Zielgrup-
pen besser zu erreichen und bedarfsgerechter sowie wirkungsvoller zu unterstützen, beschäftigt weite Bereiche 
der Kinder- und Jugendhilfe schon allein aufgrund steigender Kosten angesichts vermehrter Bedarfslagen. Vor 
allem im angelsächsischen Raum hat sich eine lebendige Forschungslandschaft entwickelt, die mit der Frage 
nach der Wirksamkeit der Angebote auch deren Qualitätssicherung intensiv in den Blick nimmt und wichtige 
Erkenntnisse zu deren Weiterentwicklung liefert (vgl. Kapitel 6.7). Entsprechende Entwicklungen finden sich 
in Deutschland nur in sehr begrenztem Maße (z. B. Arnold et al., 2018) und stehen vielfach noch aus. 

Auch hier hat jedoch jeder dieser Leistungsbereiche seine eigene Profilbildung, Spezialisierung und Fokussie-
rung erfahren. Damit wird zunehmend deren Abstimmung zu einer eigenen Herausforderung. So ist etwa die 
Familienbildung kaum mit Angeboten der Erziehungsberatung koordiniert und verfügt noch nicht über eine 
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klare Profilbildung und Verankerung, die ihre Aufgabe im Spektrum der Kinder- und Jugendhilfe besser her-
ausarbeiten und absichern würde (vgl. Kapitel 6.7). Das hiermit angesprochene Problem der Koordination und 
Integration von Leistungen reicht jedoch weit über die Kinder- und Jugendhilfe hinaus. Sehr deutlich wird dies 
im derzeitigen Bemühen, Leistungen der Behindertenhilfe, die im Gesundheitsbereich angesiedelt sind, mit 
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe zu harmonisieren (vgl. Kapitel 6.3). Auch die aktuelle Diskussion um 
die Förder- und Unterstützungsbedarfe Kinder psychisch kranker Eltern zeigt auf, dass manche Problemlagen 
und Herausforderungen in Familien bislang noch nicht angemessen erkannt und beantwortet wurden, teilweise, 
weil die jeweiligen Leistungen für betroffene Eltern und Kinder in unterschiedlichen Bereichen erbracht und 
kaum angemessen koordiniert sind. 

Sowohl das Gesundheitswesen als auch das Bildungswesen sind wichtige Kooperationspartner in der Unterstüt-
zung von Familien. Die Vorsorgeuntersuchungen für Kinder erreichen fast alle Kinder und ihre Eltern und 
übernehmen damit eine zentrale Funktion, Unterstützungsbedarfe auszuloten und Empfehlungen auszuspre-
chen, um den Kindern, ggf. aber auch deren Eltern, geeignete Unterstützung und Förderung zukommen zu las-
sen. Auch Kita und Schule erreichen (fast) alle Kinder und zumindest bis zum Beginn der Sekundarstufe II auch 
deren Eltern. Entsprechend bieten auch Bildungs- und Betreuungseinrichtungen wichtige Berührungspunkte 
und Chancen für einen Austausch und die Kooperation mit Eltern, umso mehr, als Eltern zunehmend in die 
vorschulische Förderung und das schulische Lernen ihrer Kinder involviert sind. Gerade die Gestaltung der 
Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit Eltern ist zunehmend in den Fokus professionellen und wissen-
schaftlichen Interesses geraten und wird als wichtige institutionelle Aufgabe, aber auch als professionelle Her-
ausforderung erkannt, die einer gezielteren Qualifizierung von Lehrkräften und Erzieherinnen und Erziehern 
bedarf, aber auch zeitliche Ressourcen bindet, die in der Arbeitsplanung vorgesehen werden müssen (; Wild, 
2020; vgl. Kapitel 7.4). 

In gewissem Sinne kann das Konzept der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft von Elternhaus und Kita oder 
Schule als Prototyp jener Verantwortungsgemeinschaft für ein gutes Aufwachsen von Kindern verstanden wer-
den, die es auch in anderen Bereichen weiterhin auszubauen gilt. Entsprechende Initiativen zur Stärkung von 
Kooperationsbeziehungen institutioneller Akteure mit Familien finden sich im Konzept der Generationenhäuser 
und in Initiativen wie „Erfolgsfaktor Familie“ und „Lokale Bündnisse für Familie“, die sich um eine Stärkung 
der Familienfreundlichkeit von Betrieben und kommunalen Strukturen der Arbeitswelt bemühen (vgl. BMFSFJ, 
2014). Dies zeigt auf, dass der Bedarf einer stärkeren Familienorientierung und einer hierauf bezogenen engeren 
Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteure durchaus erkannt wurde und entsprechende Strategien schon gezielt 
verfolgt werden. Allerdings gibt es noch zu viele blinde Flecken und auf individuelle Initiativen angewiesene 
Handlungsbereiche, in denen erst noch gezielt eine wirkungsvolle Verantwortungsgemeinschaft mit und für 
Familien aufgebaut und verankert werden muss (siehe Kapitel 7.4ff.).  

Mit dem starken Fokus auf die Infrastruktur für Familien folgt die Familienberichtskommission den Ansätzen 
der Sozialinvestitionspolitik, die nach Busemeyer und Garritzmann (2019) gleichermaßen soziale wie ökono-
mische Ziele berücksichtigt. Dazu zählen die soziale und ökonomische Inklusion, Geschlechtergerechtigkeit, 
Bekämpfung von Armut, eine hohe Arbeitsmarktbeteiligung beider Geschlechter, stabiles Wirtschaftswachstum 
sowie eine gut ausgebildete Arbeitnehmerschaft. Sozialinvestitionen versuchen, die Ziele sozialer Gerechtigkeit 
und ökonomischer Leistungsfähigkeit zu vereinen. Sozialinvestive Maßnahmen sollen aus Sicht der Familien-
kommission jedoch nicht als Substitut zu kompensierender Sozialpolitik verstanden werden, sondern diese kom-
plementär ergänzen (vgl. Esping-Andersen, 2002). Gleichzeitig weist dieser Ansatz darauf hin, dass zusätzliche 
Ausgaben in der Breite primär für die Stärkung der Infrastruktur (zum Beispiel Qualität und Ausbau Kinderbe-
treuung, Hilfeleistungen, etc.) vorgesehen und finanzielle Leistungen nur gezielt weiter ausgebaut werden. Der 
Argumentation in Kapitel 10 folgend, weist dieser Ansatz deutliche Bezüge zu den Zielen einer nachhaltigen 
Entwicklung (Sustainable Development Goals) auf und bietet damit einen geeigneten Rahmen für die Weiter-
entwicklung einer nachhaltigen Familienpolitik. 

1.4 Übersicht 

Wie schon erwähnt stand dieser Familienbericht in der Endphase seiner Fertigstellung unter dem starken Ein-
druck der Covid-19-Pandemie, während der sich die Lebensbedingungen und speziell die Anforderungen an 
Eltern drastisch verändert haben. Die Folgen dieser Pandemie werden auch die wieteren Perspektiven für Fa-
milien, Politik und Gesellschaft nachhaltig beeinflussen. Entsprechend werden die durch die Corona-Pandemie 
ausgelösten gravierenden Veränderungen des familialen Alltags, der Bildungsteilhabe von Kindern und Jugend-
lichen und der wirtschaftlichen Lage an verschiedenen Stellen dieses Berichts aufgegriffen. Insbesondere das 
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letzte Kapitel dieses Berichts geht hierauf ein, diskutiert die bis dato verfügbaren Erkenntnisse und integriert 
die veränderten Perspektiven in der abschließenden Gewichtung und Einordnung der Empfehlungen der Kom-
mission (vgl. Kapitel 10.9). 

Den Ausgangspunkt bilden Fragen der Diversität von Familienformen, die sowohl mit Blick auf internationale 
Trends wie auch spezielle Entwicklungen in Deutschland aufgegriffen werden (vgl. Kapitel 2). Eng hierauf 
bezogen stehen in Kapitel 3 Fragen des Familienrechts im Mittelpunkt, die sowohl Wege in die Elternschaft als 
auch die rechtliche Rahmung unterschiedlicher Arten von Elternschaft betreffen. Kapitel 4 richtet den Fokus 
auf die Herausforderungen und Chancen, die Migration für das (Zusammen)leben von zugewanderten Familien 
und deren Integration in diese Gesellschaft birgt. Die hier angesprochenen Fragen der sozialen, kulturellen und 
strukturellen Integration von Zuwandererinnen und Zuwanderern werden in den folgenden Kapiteln immer wie-
der aufgegriffen. 

Kapitel 5 nimmt die Frage einer möglichen Intensivierung von Elternschaft in den Blick und diskutiert entspre-
chende Trends mit Bezug auf unterschiedliche Facetten der Elternschaft, sei es die Gesundheitsversorgung der 
Kinder, deren Erziehung und Bildungsförderung oder neue Herausforderungen für Eltern, Kinder und (Bil-
dungs-)Institutionen im Zuge einer zunehmenden Durchdringung des Familienalltags mit digitalen Medien. 
Kapitel 6 beleuchtet ausgewählte Lebenslagen und Familienformen, um unterschiedliche Kontexte und Anfor-
derungen von Elternschaft zu illustrieren. Hier werden auch Familienbildung, Beratung und Hilfen zur Erzie-
hung als Infrastrukturleistungen für Familien beleuchtet. Kapitel 7 vertieft den Blick auf Institutionen und dis-
kutiert Trends in der Kindertagesbetreuung sowie im schulischen Bereich. Hierbei werden Anforderungen an 
deren Weiterentwicklung aufgezeigt, die auf eine größere Chancengerechtigkeit im Bildungssystem abzielen 
und hierbei zugleich neben der Entlastung von Eltern Gelegenheiten für deren Befähigung schaffen und nutzen. 
Zentral ist die Orientierung am Leitbild einer Erziehungs- und Bildungspartnerschaft oder – weiter gefasst – 
Verantwortungspartnerschaft mit und für Eltern und Kinder.  

Kapitel 8 stellt Fragen der Arbeitsteilung von Eltern, deren Teilhabemöglichkeiten in der Erwerbsarbeit sowie 
Care-Arbeit und damit eng verbunden Fragen der Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit in den Mit-
telpunkt. Intensiv werden die Wirkungen des Elterngeldes analysiert, das zu Beginn der Familiengründung 
wichtige Akzente für eine ausgewogenere, egalitärere Arbeitsteilung der Eltern setzt, und Alternativen zu den 
risikoreichen Steuerungseffekten des Ehegattensplittings diskutiert. Schließlich behandelt Kapitel 9 den zentra-
len Bereich der ökonomischen Absicherung von Familien mit besonderer Berücksichtigung der Möglichkeiten 
einer Kinderabsicherung und der Notwendigkeit von bezahlbarem familiengerechtem Wohnraum. Kapitel 10 
bündelt die Argumente und erläutert die Empfehlungen, die die Kommission vor dem Hintergrund ihrer Ana-
lysen ausspricht.  

Die Arbeit der Kommission konnte auf in Auftrag gegebene Expertisen und Datenanalysen, eigene Auswertun-
gen verfügbarer Daten sowie eine im Kontext dieses Familienberichts durchgeführte Befragung von Eltern zu-
rückgreifen (IfD Allensbach-Umfrage „Elternschaft heute“; ausführlicher siehe Kapitel 5.1.3). Mit dieser Erhe-
bung konnten einige der zentralen Fragen anhand aktueller Befunde gezielt beleuchtet werden. Insbesondere 
liefert sie mit Trenddaten hilfreiche Einblicke in veränderte Einstellungen und Perspektiven von Müttern und 
Vätern. Auf die Befunde dieser Studie wird an verschiedenen Stellen dieses Berichts zurückgegriffen. 
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2 Strukturelle Diversität von Elternschaft 

Dieses Kapitel liefert einen Überblick über das Geburtenverhalten und die Familienformen im europäischen 
Vergleich (Kapitel 2.1) und in Deutschland (Kapitel 2.2). Nach einem kurzen historischen Rückblick zum Wan-
del der Familie in Europa wird vor allem auf die aktuelle Geburtenentwicklung Bezug genommen. Im europä-
ischen Kontext bildet Deutschland nicht mehr das „Schlusslicht“, da andere Länder (vor allem Italien) mittler-
weile eine höhere Kinderlosigkeit und niedrigere Geburtenraten verzeichnen. Im Anschluss an die Erörterung
der Geburtenentwicklung wird ein Überblick über Scheidung, Trennung und Familienformen im europäischen 
Vergleich gegeben, gefolgt von einer Darstellung der Erwerbsmuster und der Armutsrisiken von Familien. In 
diesem Abschnitt wird vor allem auf die hohen Armutsrisiken, denen Alleinerziehende im Vergleich zu Paar-
haushalten mit Kindern ausgesetzt sind, hingewiesen – ein Aspekt, der in Kapitel 9 ausführlich aufgegriffen 
wird. Kapitel 2.2 fokussiert die Geburtenmuster und Familienstrukturen in Deutschland. Neben Trends in der 
Kinderlosigkeit und der Kinderzahl wird ein besonderes Augenmerk auf die Verwirklichung von Kinderwün-
schen über assistierte Reproduktion gerichtet. Es folgt eine Darstellung der „Pluralität“ der Lebensformen über 
die Zeit und im Ost-West-Vergleich. Die Daten deuten zum einen auf eine Zunahme von nichtehelichen Le-
bensgemeinschaften mit Kindern im Zeitverlauf hin. Zum anderen unterstreichen sie die bekannten Unter-
schiede zwischen Ost- und Westdeutschland. Abschließend werden aktuelle Daten zu den Kinderwünschen und 
Lebensformen gleichgeschlechtlicher Paare präsentiert. 

2.1 Wie haben sich Familien und Familienstrukturen in Europa verändert? 

Im folgenden Abschnitt stellen wir das europäische Geburtenverhalten in den historischen Kontext, indem wir
einen kurzen Überblick über das Geburtenverhalten im ausgehenden 20. Jahrhundert geben, das durch Niedrig-
fertilität wie auch starke geografische Unterschiede geprägt war. Es folgt eine Darstellung der Besonderheiten 
der jüngsten Geburtenentwicklung, darunter auch der zunehmenden Angleichung der Verhaltensweisen im eu-
ropäischen Raum. Abschließend werfen wir einen Blick auf die Diversität der Familienstrukturen in Europa. 
Wir thematisieren in diesem Zusammenhang auch die hohe Armutsquote von Alleinerziehenden und deren viel-
fältige Ursachen. 

2.1.1 Geburten- und Familienentwicklung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts: 
Ein Rückblick 

In allen europäischen Ländern haben sich die Familienstrukturen, die Einstellungen zu Familie und zu „nicht 
traditionellen“ Lebensformen in den letzten Jahrzehnten grundlegend verändert. Der Anstieg des Alters bei 
Erstgeburt, bei der Erstheirat sowie steigende Scheidungsziffern und die Verbreitung nichtehelicher Geburten 
zeugen von diesen Wandlungsprozessen und sind unter dem Konzept des „zweiten demografischen Übergangs“ 
zusammengefasst worden (Lesthaeghe, 1992, 2010, 2014; van de Kaa, 1987). Zudem wurden die Veränderun-
gen familialer Verhaltensweisen unter den Stichworten der „Pluralisierung der Lebensformen“ (Brüderl, 2004; 
Nave-Herz, 1997; Strohmeier, 1993; Wagner & Franzmann, 2000) und der „De-standardisierung“ familialer 
Lebensläufe (Elzinga & Liefbroer, 2007) diskutiert. Ausgangspunkt dieser Debatte ist eine Unterscheidung von 
„traditionellen“ und „nicht traditionellen“ Lebensformen, wonach „nicht traditionelle“ Formen des Zusammen-
lebens jenseits der Kernfamilie – in der Regel definiert über ein verheiratetes, zusammenlebendes, gegenge-
schlechtliches Paar mit Kind bzw. Kindern – zugenommen haben (ebd.).1 Obwohl man ähnliche Wandlungs-
prozesse im demografischen Verhalten und in den Familienformen in allen europäischen Ländern im Lauf der 
zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts beobachten konnte, unterscheiden sich die jeweiligen Ursachen, zeitli-
chen Abfolgen und Ausmaße deutlich voneinander: 

In den nordischen Ländern stiegen die Scheidungsziffern, das Erstgeburtsalter und die Anteile außerehelicher 
Geburten bereits in den 1970er-Jahren an. Im Gegensatz zu den Entwicklungen in anderen Ländern verharrte 
jedoch die Kohortenfertilität (Kinderzahl nach Geburtsjahrgängen) mit etwa zwei Kindern pro Frau auf einem 

1 Wir verwenden in Anlehnung an die amtliche Statistik den Begriff der „traditionellen Familienform“, um eheliche Paare von anderen 
Familienformen abzugrenzen. Diese Begrifflichkeit ist umstritten, da andere Familienformen, wie alleinerziehende Elternschaft, zu 
jeder Zeit eine Verbreitung gefunden haben (Mitterauer, 1983). Die Begrifflichkeit der „alleinerziehenden Elternschaft“ ist mit zu-
nehmender Bedeutung der geteilten Betreuung (siehe vor allem Kapitel 6) ebenfalls nicht mehr zeitgemäß. Da der Begriff „Alleiner-
ziehende“ in der amtlichen Statistik jedoch weiterhin Verwendung findet, um Familienformen abzugrenzen und zudem im allgemei-
nen Sprachgebrauch etabliert ist, wird er, trotz seiner Unschärfe, auch in diesem Bericht verwendet. 
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relativ stabilen und hohen Niveau (Andersson et al., 2009; Nisén et al., 2019, siehe Tabelle 2-1). Zudem blieb 
die Kinderlosigkeit in den nordischen Ländern niedrig und variierte kaum mit dem Bildungsniveau von Frauen, 
mit der Ausnahme von Finnland, wo relativ hohe Anteile zeitlebens kinderloser Frauen zu beobachten sind 
(ebd.). Neben den nordischen Ländern verweilte auch die Kohortenfertilität in Belgien und Frankreich auf ei-
nem relativ hohen Niveau (siehe Tabelle 2-1 für Frankreich). Belgien und Frankreich hatten zudem mit den 
nordischen Ländern gemeinsam, dass sie seit den 1980er-Jahren die Betreuungsinfrastruktur ausgebaut hatten 
und im europäischen Vergleich hohe Frauenerwerbstätigenquoten verzeichnen konnten. Die Entwicklungen in 
Frankreich, Belgien und den nordischen Ländern führten zu einer lebhaften Auseinandersetzung mit überkom-
menen theoretischen Modellen, die einen unweigerlich negativen Zusammenhang von Frauenerwerbstätigkeit 
und Geburtenentwicklung postulierten (Ahn & Mira, 2002; Castles, 2003; Goldscheider et al., 2015). Zudem 
unterstrichen die Studien die Bedeutung familienpolitischer Maßnahmen, speziell der institutionellen Kinder-
betreuung, für die Geburtenentwicklung. 

Im Unterschied zu den nordischen Ländern, Frankreich und Belgien ist die durchschnittliche Kinderzahl pro 
Frau (Kohortenfertilität) in den anderen europäischen Ländern über die Zeit gesunken. Damit eng verbunden 
ist der Anstieg der Kinderlosigkeit. Länder, in denen relativ früh eine Kinderlosigkeit von 20 % und mehr ge-
messen wurde, sind vor allem Großbritannien, Österreich, die Schweiz und (West-) Deutschland (Berrington, 
2017; Berrington et al., 2015; Kreyenfeld & Konietzka, 2017; Sobotka, 2011b).2 Diese Länder verzeichneten 
bis vor Kurzem zudem besonders hohe Anteile an kinderlosen Akademikerinnen (ebd.). 

In Südeuropa setzten die oben beschriebenen demografischen Veränderungsprozesse erst in den 1980er-Jahren 
ein, dann allerdings mit großer Intensität (Tanturri & Mencarini, 2008). Während (West-) Deutschland und 
Österreich lange Zeit als die Staaten mit der höchsten Kinderlosigkeit und der niedrigsten Kohortenfertilität 
Europas galten, haben Italien und Spanien mittlerweile diese Position übernommen (siehe Tabelle 2-1). Damit 
korrespondieren Befunde, die für südeuropäische (wie auch für deutschsprachige) Länder einen erheblichen 
„Fertility Gap“, d. h. große Unterschiede zwischen ursprünglich gewünschter und abschließend realisierter Kin-
derzahl aufzeigen (Beaujouan & Berghammer, 2019). Für Südeuropa ist zudem das relativ späte Auszugsalter 
charakteristisch (Billari & Liefbroer, 2010). International vergleichende Studien zu den Unterschieden in den 
Lebensformen in Europa zeigen eindrücklich, dass in den südeuropäischen Ländern junge Erwachsene häufig 
mit ihren Eltern zusammenleben (Fokkema & Liefbroer, 2008; Liu & Esteve, 2020; Schwanitz & Mulder, 
2015). 

Eine endgültige Kinderlosigkeit von mehr als 20 % ist in zeithistorischer Perspektive keine Seltenheit. Gerade in Westeuropa war mit 
dem „Western Marriage Pattern“ in vielen Regionen ein relativ hohes Alter bei Erstgeburt und ein hoher Anteil zeitlebens kinderloser 
Personen verbunden (Hajnal, 1965). 
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Tabelle 2-1 Kohortenfertilität von Frauen, Geburtsjahrgänge 1940 bis 1972, ausgewählte europäische 
Länder 

Geburtsjahrgang 1940 1950 1960 1970 1972 

Schweden 2,05 2,01 2,06 2,00 1,97 

Frankreich 2,42 2,12 2,12 2,00 1,99 

Dänemark 2,24 1,90 1,90 1,97 1,95 

England und Wales 2,34 2,05 1,98 1,91 1,88 

Tschechien 2,10 2,11 2,03 1,88 1,83 

Finnland 2,03 1,85 1,96 1,88 -

Ungarn 1,92 1,96 2,02 1,87 1,79 

Niederlande 2,21 1,90 1,86 1,76 1,76 

Portugal 2,66 2,09 1,91 1,69 -

Schweiz 2,08 1,80 1,78 1,64 1,64 

Österreich 2,13 1,86 1,70 1,62 1,65 

Deutschland (West) 1,97a 1,70 1,61 1,53 1,55 

Deutschland 1,98a 1,72 1,66 1,52 1,55 

Deutschland (Ost) 1,99a 1,79 1,80 1,51 1,53 

Italien 2,19 1,92 1,70 1,48 -

Spanien 2,59 2,15 1,75 1,47 1,40 

Anmerkung: Daten sind geordnet nach der Kohortenfertilität des Geburtsjahrgangs 1970. 

Quellen: MPIDR & VID, 2020; aStatistisches Bundesamt, 2019d 

In den ehemals sozialistischen Ländern Mittel- und Osteuropas waren die demografischen Prozesse maßgeblich 
durch die politischen Umwälzungen Ende der 1980er-Jahre und die ökonomischen Umbrüche der 1990er-Jahre 
geprägt. Besonders markant fiel die Entwicklung in Ostdeutschland aus, wo die Geburtenrate in den Jahren nach 
der Wiedervereinigung unter 1,0 fiel. Rückblickend lässt sich festhalten, dass der Geburteneinbruch stark durch 
sogenannte „Tempo-Effekte“ (siehe Tabelle 2-1) beeinflusst wurde. Mit anderen Worten: In den ehemals sozi-
alistischen Ländern bekamen Frauen relativ früh ihr erstes Kind. Mit dem Zusammenbruch der sozialistischen 
Regime stieg das Alter bei Familiengründung an, was kurzfristig zu einem Einbruch der jährlichen Geburten-
raten führte. Neben dem relativ niedrigen Alter bei Familiengründung unterschieden sich die ehemals sozialis-
tischen Länder zudem durch die hohen Vollzeiterwerbstätigenquoten von Frauen. Auch wenn die Frauener-
werbsquoten in den 1990er-Jahren zurückgingen und eine „Retraditionalisierung“ für viele Länder konstatiert 
wurde (Pascall & Manning, 2000; Schmitt & Trappe, 2010), blieben die Frauenerwerbstätigenquoten in den 
meisten mittel- und osteuropäischen Ländern vergleichsweise hoch. In Ostdeutschland kam hinzu, dass die 
Nichtehelichenquote, entgegen vieler Erwartungen, von einem bereits hohen Niveau zum Zeitpunkt der Wie-
dervereinigung aus, kontinuierlich weiter anstieg. Die Ost-West-Unterschiede im familialen Verhalten wirken 
bis heute nach und prägen die Familienstrukturen in den beiden Landesteilen. 
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Textbox 2-1 Tempo-Effekte bei der Fertilität 

Die Entscheidung, Kinder zu bekommen oder nicht, sind Lebensentscheidungen. Wie viele Kinder eine Per-
son im Durchschnitt hat, lässt sich erst am Ende des Lebens bzw. bei Frauen am Ende der „fertilen Phase“ 
(etwa im Alter von 50 Jahren) feststellen. Die in Tabelle 2-1 dargestellte Kohortenfertilität trägt diesem Sach-
verhalt Rechnung, da sie die Kinderzahl nach Geburtsjahrgängen für Frauen abbildet, die die „fertile Phase“ 
überschritten haben. Ein Nachteil dieser Maßzahl ist, dass sie keinen Einblick in das aktuelle Geburtenge-
schehen liefert. Die auf Jahresbasis gemessene zusammengefasste Geburtenrate (Total Fertility Rate, TFR) 
versucht hingegen, das „aktuelle“ Geburtenverhalten in einer Gesellschaft abzubilden. Im Gegensatz zur Ko-
hortenfertilität handelt es sich bei der TFR allerdings um eine synthetische Kennziffer, die auf Annahmen 
beruht (Kuczynski, 1908). Eine Annahme stellt die Konstanz des Alters der Frauen bei der Geburt des Kindes 
dar. Veränderungen wie z. B. der Anstieg des Alters der Frauen bei Geburt führen dann dazu, dass die TFR 
die tatsächliche Zahl der Kinder, die Frauen im Laufe eines Lebens bekommen, unterschätzt. In der demo-
grafischen Literatur werden diese Verzerrungen als Tempo-Effekte bezeichnet (Sobotka & Lutz, 2010). Be-
sonders ausgeprägt waren diese Verzerrungen in Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung. 

Insgesamt haben demografische Themen, wie die „Niedrigfertilität“ im europäischen Raum, die Debatte in den 
1990er-Jahren bis zum Anfang der Jahrhundertwende bestimmt. Der Ausbau der Kinderbetreuung wurde dabei 
als zentrale Maßnahme identifiziert, um gleichermaßen die Geschlechtergleichheit auf dem Arbeitsmarkt zu 
fördern wie auch eine Geburtenrate auf „Bestandserhaltungsniveau“3 zu ermöglichen. So heißt es im Siebten 
Familienbericht: „Andere europäische Länder, etwa Schweden, Dänemark und Frankreich, haben die Zeichen 
der Zeit früh erkannt und die Erwerbs- und Familientätigkeit beider Eltern ebenso als Normalfall zu stützen 
begonnen wie die außerhäuslichen Förderarrangements für Kinder“ (BMFSFJ, 2006, S. 70). Auf EU-Ebene 
fand diese Sichtweise erstmalig bei einem Sondergipfel im März 2000 in der sogenannten Lissabon-Strategie 
ihren Ausdruck, deren Ziel einer verbesserten Wettbewerbsfähigkeit auf der darauffolgenden Barcelona-Kon-
ferenz im Jahr 2002 bekräftigt wurde. In deren Rahmen wurden die Mitgliedsländer dazu aufgefordert, die 
Betreuungsquote für Kinder unter drei Jahren auf 33 % und für Kinder von drei Jahren bis zum Schuleintritt auf 
90 % auszuweiten (Annesley, 2007; European Council, 2002). 

2.1.2 Europäische Geburtenentwicklung im 21. Jahrhundert 

Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts war in allen europäischen Ländern durch den Anstieg des Alters bei 
Erstgeburt, die fallenden Heiratsraten, die wachsende Bedeutung nichtehelicher Geburten und steigende Schei-
dungsziffern geprägt, wobei Nordeuropa als klarer Vorreiter familialer Verhaltensänderungen ausgemacht wer-
den konnte. Seit der Jahrtausendwende sind die Entwicklungsrichtungen und geografischen Muster weniger 
eindeutig. Eine Zäsur stellte vor allem die globale Finanzkrise dar, im Zuge derer die jährlichen Geburtenziffern, 
die vor allem in Osteuropa gerade wieder im Ansteigen begriffen waren, stagnierten oder einbrachen (siehe 
Abbildung 2-1 am Beispiel Polens). Im Unterschied zu den meisten anderen europäischen Ländern stieg die 
jährliche Geburtenrate in Deutschland in den Jahren unmittelbar nach der Finanzkrise kontinuierlich an. Diese 
Entwicklung ist vermutlich zum einen der Tatsache geschuldet, dass die ökonomische Entwicklung in Deutsch-
land weniger stark als in anderen Länder durch die globale Finanzkrise beeinflusst wurde und zum anderen, 
dass mit der Einführung des Elterngeldes im Jahr 2007 und dem Ausbau der Kinderbetreuung, der seit 2005 
forciert vorangetrieben wurde (siehe Kapitel 8), familienpolitische Maßnahmen auf den Weg gebracht worden 
waren, die sich positiv auf die Geburtenentwicklung auswirkten. Erwähnenswert sind die jüngsten Entwicklun-
gen in den nordischen Ländern, deren jährliche Geburtenraten seit 2010 rückläufig sind (siehe Abbildung 2-1 
am Beispiel Dänemarks). Ein Rückgang der jährlichen Geburtenziffern ist in allen nordischen Ländern zu be-
obachten, wobei der Einbruch in Finnland besonders ausgeprägt ist. Im Jahr 2018 fiel die finnische Geburten-
ziffer auf 1,41 und damit merklich unter die deutsche Geburtenrate, die bei 1,57 lag (Statistisches Bundesamt, 
2019j; Statistics Finland, 2019). 

Das Bestandserhaltungsniveau ist das Geburtenniveau, das erreicht sein muss, damit der Ersatz der Eltern- durch die Kindergeneration 
gewährleistet wird. Liegt die Geburtenrate langfristig unter dem Bestandserhaltungsniveau geht die Bevölkerungszahl eines Landes 
zurück, wenn nicht durch Zuwanderung das niedrige Geburtenniveau kompensiert wird. In Deutschland liegt das Bestandserhaltungs-
niveau bei etwa 2,1 Kindern pro Frau. 
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Abbildung 2-1 Zusammengefasste Geburtenziffer, Deutschland und ausgewählte Nachbarländer, 2000 bis 
2018 
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Quellen: Für 2000 bis 2017: Eurostat, 2019b; für 2018: vorläufige Werte der nationalen Statistischen Ämter, eigene Darstellung 

Die globale Finanzkrise nährte nicht nur das wissenschaftliche Interesse am Zusammenhang von ökonomischen 
Rahmenbedingungen und Fertilitätsentwicklungen; sie zeigte zugleich, dass sich ökonomische Entwicklungen 
stärker als zuvor in familialen Entscheidungen niederschlugen (Goldstein et al., 2013; Sobotka, 2011a). Obwohl 
sich die Diskussionen mit der Finanzkrise erneut dem „Niedrigfertilitätsthema“ zuwandten, mehrten sich die 
Befunde, die für deutschsprachige Länder eine gewisse Trendumkehr in der Geburtenentwicklung diagnosti-
zierten (Goldstein et al., 2009). Seit den Jahrgängen, die um 1968 geboren wurden, steigt die Kohortenfertilität 
in einigen ehemaligen „Niedrigstfertilitätsländern“, wie den Niederlanden, Österreich, der Schweiz und 
Deutschland, leicht an (siehe Tabelle 2-1, wo sich diese Entwicklung im Vergleich der Geburtsjahrgänge 1970 
und 1972 abzeichnet). Die „endgültige“ Kinderlosigkeit von Frauen scheint sich in diesen Ländern zudem auf 
einem, wenn auch hohen Niveau stabilisiert zu haben bzw. leicht rückläufig zu sein (siehe für Österreich Tabelle 
2-2). Da gleichzeitig die Kohortenfertilität in Süd- und Osteuropa fällt und die Kinderlosigkeit ansteigt, haben 
sich die Unterschiede zwischen den Ländern Europas reduziert (Sobotka, 2017). Zudem hat sich das durch-
schnittliche Alter bei Familiengründung europaweit zunehmend angeglichen und liegt in den meisten Ländern 
zwischen 28 und 30 Jahren (siehe Tabelle 2-3). 

Relevant ist zudem, dass sich der Zusammenhang von Bildung und Fertilität bzw. Bildung und Kinderlosigkeit 
verändert. In der Vergangenheit haben sich die Muster der Kinderlosigkeit bei Männern und Frauen voneinander 
unterschieden: Während hoch qualifizierte Männer in den meisten Ländern seltener kinderlos blieben, waren es 
bei den Frauen vor allem die Akademikerinnen, die zeitlebens keine Kinder bekommen haben. Bei den jüngeren 
Jahrgängen haben sich die Bildungsunterschiede in der Kinderlosigkeit von Frauen deutlich reduziert (Bujard, 
2015; Burkimsher & Zeman, 2017). Auffällig sind vor allem die Entwicklungen in Finnland, wo sich mittler-
weile ein starker negativer Zusammenhang von Bildung der Frau und Kinderlosigkeit herausgebildet hat 
(Jalovaara et al., 2019). Prinzipiell scheint sich damit der Zusammenhang von Bildung und Geburtenverhalten 
von Männern und Frauen bei den jüngeren Kohorten zunehmend anzunähern. 
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Tabelle 2-2 Kinderlosigkeit von Frauen, Geburtsjahrgänge 1940 bis 1972, ausgewählte europäische 
Länder 

Geburtsjahrgang 1940 1950 1960 1970 1972 

Tschechien 6 6 6 8 10 

Schweden 12a 12b 14 12 13 

Dänemark - 13b 14 13 14 

Polen - - 11 16 18 

Niederlande 12 15 17 18 18 

Spanien - - 10 18 22 

Österreich - - - 21 20 

Finnland 16a 17b - 21 -

Deutschland 11 14 18 21c -

Westdeutschland 11 15 20 22c -

Ostdeutschland 7 7 8 12c -

Anmerkungen: Angaben in Prozent. West- und Ostdeutschland ohne Berlin. aGeburtsjahrgänge 1940-1944 im Alter von 40 Jahren. 
bGeburtsjahrgänge 1950-1954 im Alter von 40 Jahren. cGeburtsjahrgang 1969. 

Quellen: MPIDR & VID, 2020; für Deutschland: Ergebnisse des Mikrozensus auf Basis von: Statistisches Bundesamt, 2019a; für 
Dänemark, Schweden, Finnland (Jahrgänge 1940-1950): Andersson et al., 2009 

Tabelle 2-3 Durchschnittsalter von Frauen bei Geburt des ersten Kindes, ausgewählte europäische Län-
der, Kalenderjahre 1970 bis 2016 

Deutschland Deutschland Deutschland Tschechien Spanien Schweden 
Ost West 

1970 22,5 23,8c - 22,5 - 24,2 

1980 22,3 25,0c - 22,4 25,1 25,2 

1990 22,7a 26,6c - 22,5 26,8 26,3 
2000 26,1b 27,4b - 25,0 29,1 27,9 

2010 27,3 29,1 28,8 27,6 29,8 28,9 

2016 27,8 29,6 29,4 28,2 30,8 29,2 

Anmerkungen: Werte für Ost- und Westdeutschland ab 2010 ohne Berlin. aWerte beziehen sich auf das Jahr 1989. bWerte beziehen 
sich auf das Jahr 2001 und basieren auf Schätzungen von Kreyenfeld et al. (2010). cSchätzungen auf Basis von Kreyenfeld (2002). 

Quelle: MPIDR & VID, 2020 

2.1.3 Nichteheliche Geburten in Europa 

Zentrale Ereignisse wie die Eheschließung und die Geburt des ersten Kindes haben sich zunehmend im Lebens-
lauf nach hinten verschoben. Hingegen ist das Alter bei Auszug aus dem Elternhaus vergleichsweise stabil 
geblieben. Das mittlere Auszugsalter (Median) verharrt, mit Ausnahme der südeuropäischen Länder, für Frauen 
bei etwa 20 bis 22 Jahren und liegt für Männer etwa zwei Jahre höher (Billari & Liefbroer, 2010). Im Zusam-
menhang mit der globalen Finanzkrise verzögerte sich zwar in einigen Ländern der Auszug aus dem Elternhaus. 
Zudem stieg vor allem in Großbritannien die Wahrscheinlichkeit an, dass junge Erwachsene in das Elternhaus 
zurückziehen (Stone et al., 2014). Ähnliche Trends blieben jedoch in anderen Ländern, wie Deutschland, trotz 
eines moderaten Anstiegs des Auszugsalters für die jüngeren Jahrgänge aus (Konietzka & Tatjes, 2016, 2018). 

Da das Auszugsalter niedrig geblieben ist, aber Heirat und Familiengründung sich im Lebenslauf nach hinten 
verschoben haben, haben sich Lebensereignisse zunehmend entkoppelt. Zudem hat sich eine Phase im frühen 
Erwachsenenalter herausgebildet, in der junge Erwachsene weder bei den Eltern wohnen noch mit einem Ehe-
partner zusammenleben, sondern allein, in einer Wohngemeinschaft oder einer nichtehelichen Lebensgemein-
schaft mit einem Partner oder einer Partnerin leben. Eine Zunahme nichtehelicher Lebensgemeinschaften 
konnte bereits seit den 1970er-Jahren beobachtet werden, blieb allerdings in den meisten Ländern auf die Phase 
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des jungen Erwachsenenalters begrenzt. Mittlerweile haben nichteheliche Lebensgemeinschaften eine wach-
sende Bedeutung als Familienform gewonnen. Der rapide Anstieg der Nichtehelichenquote, der sich für alle 
europäischen Länder beobachten lässt, zeugt von diesen Entwicklungen (siehe auch Abbildung 2-4, in der die 
Familienformen im europäischen Vergleich abgebildet sind). 

Abbildung 2-2 Nichtehelichenquote (Anteil nichtehelicher Geburten an allen Geburten), europäische Län-
der, 2017 
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Prozent. 

Quellen: Eurostat, 2019b; Statistisches Bundesamt, 2019d, eigene Darstellung 

In fast allen europäischen Ländern liegt die Nichtehelichenquote mittlerweile bei über 20 % (Abbildung 2-2). 
Besonders auffällig sind die Prozesse in Italien, wo die Werte von nur 7 % im Jahr 2000 auf 33 % im Jahr 2017 
angestiegen sind. Für Deutschland sind vor allem die Ost-West-Unterschiede augenfällig. In Ostdeutschland 
werden mit 56 % mehr Kinder außerehelich als ehelich geboren. Die ostdeutschen Werte sind damit ähnlich 
hoch wie jene für Schweden oder Frankreich, die die Verteilung „anführen“. Die westdeutsche Nichtehelichen-
quote liegt mit 31 % etwas unter den Werten Italiens und damit eher im unteren Bereich. Obwohl die Nichtehe-
lichenquoten in Westdeutschland wie auch in Südeuropa weiterhin einen kontinuierlichen und starken Auf-
wärtstrend verbuchen, stagnieren die Werte in den nordischen Ländern, Frankreich und Belgien auf einem ho-
hen Niveau von etwa 50 %. Gleiches gilt für Ostdeutschland, wo die Nichtehelichenquote ihren Höchstwert von 
59 % (62 % ohne Berlin) im Jahr 2011 erreicht hat und seitdem leicht rückläufig ist (Pötzsch, 2012; Statistisches 
Bundesamt, 2020g). 
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2.1.4 Trennung und Scheidung in Europa 

Definiert man Diversität über die Verbreitung von Familienformen jenseits der ehelichen Kernfamilie mit leib-
lichen Kindern, so haben vor allem Trennung und Scheidung zu einer zunehmenden Vielfalt von Familie bei-
getragen. Ein für alle europäischen Länder verfügbarer Indikator, um die Instabilität von Partnerschaften abzu-
bilden, ist die rohe Scheidungsziffer, die die Anzahl der Scheidungen mit der Bevölkerungszahl in Verbindung 
setzt. Die klaren geografischen Muster, wonach sich besonders die nordischen Länder und Frankreich durch 
hohe Scheidungsziffern ausweisen, haben sich nach diesem Indikator in den letzten Jahrzehnten aufgelöst (siehe 
Abbildung 2-3). Es ist zum einen der starke Anstieg der Scheidungsziffern in den südeuropäischen Ländern und 
zum anderen ein Rückgang der Scheidungsziffern in Ländern wie Dänemark, Finnland, den Niederlanden, Nor-
wegen, Schweden, Großbritannien und Deutschland, der zu einer zunehmenden Angleichung zwischen den 
Ländern Europas geführt hat.4 

Vor dem Hintergrund, dass seit den 1970er-Jahren die Scheidungsziffern ungebrochen angestiegen waren, ist 
der aktuelle Rückgang der Scheidungsziffern in den oben genannten Ländern beachtlich. Ob hinter dem Rück-
gang der Scheidungsintensität eine Zunahme der Stabilität von Partnerschaften oder sogar eine Trendwende 
steht, ist jedoch schwer zu beurteilen. Durch die weite Verbreitung der nichtehelichen Lebensgemeinschaften 
geben die offiziellen verfügbaren Scheidungsziffern letztendlich kein repräsentatives Bild von der Stabilität von 
Partnerschaften (Cohen, 2019). Zudem lässt sich auf Basis dieser Daten nicht beurteilen, inwiefern Kinder von 
Scheidung und Trennung betroffen waren. Befragungsdaten liefern hier einen umfassenderen Einblick in die 
Stabilität von Partnerschaften, da sie auch nichteheliche Lebensgemeinschaften enthalten und zudem Informa-
tionen darüber liefern, ob in einer Partnerschaft Kinder geboren wurden. Andersson et al. (2017) ermittelten auf 
Basis von europäisch vergleichbaren Datensätzen (vor allem dem „Generations and Gender Survey“), dass etwa 
30 % der Kinder in Frankreich, Belgien, Schweden, Österreich, Estland, Litauen, Tschechien und Ungarn bis 
zum Alter von 15 Jahren eine Trennung ihrer Eltern erfahren haben. Für Deutschland wurden 18 % und für 
Italien und Spanien Werte um 10 % angegeben. Allerdings basieren die Schätzungen auf Daten, die um 2005 
erhoben wurden und spiegeln damit eher die Erfahrung von Kindern wider, deren Eltern sich vor allem in den 
1990er-Jahren getrennt haben. Für Deutschland (siehe unten) liegen die Werte mittlerweile höher und variieren 
zudem stark zwischen Ost- und Westdeutschland. 

Die rohe Scheidungsziffer wird durch den Rückgang der Eheschließungen beeinflusst. Die zusammengefasste Scheidungsziffer bringt 
hingegen Scheidungen und Eheschließungen in Zusammenhang. Für die oben genannten Länder ist auch die zusammengefasste 
Scheidungsziffer rückläufig und verweist damit, ähnlich wie die rohe Scheidungsziffer, auf einen Rückgang der Scheidungsintensität. 
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Abbildung 2-3 Rohe Scheidungsziffer, Europa, 1990, 2000, 2010 und 2017 

1990 2000 

2010 2017 

Anmerkung: Die rohe Scheidungsziffer gibt die Anzahl der Scheidungen im Verhältnis zur Bevölkerungszahl (pro Tausend Ein-
wohner) wieder. 

Quelle: Eurostat, 2019a, eigene Darstellung auf Basis von Kreyenfeld & Trappe, 2020, S. 6 

Lange Zeit herrschte die Vorstellung vor, dass sich die zunehmende ökonomische Eigenständigkeit von Frauen 
in steigenden Scheidungsraten niederschlagen würde. Im Einklang damit standen Studien, die zeigten, dass 
höhere Bildung und Erwerbstätigkeit der Frau das Trennungsrisiko erhöhten. Mittlerweile haben sich diese Zu-
sammenhänge aufgelöst (Härkönen, 2014) bzw. es hat sich ein gegenläufiger Zusammenhang herausgebildet 
(Matysiak et al., 2014; van Bavel et al., 2018). In Schweden, Belgien und Großbritannien sind bspw. die Schei-
dungsrisiken von Männern und Frauen mit Hochschulabschluss vergleichsweise gering, während Personen mit 
niedrigem Bildungsniveau einem erhöhten Scheidungsrisiko ausgesetzt sind. Ähnliche Muster lassen sich für 
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den Zusammenhang von Erwerbstätigkeit und Scheidungsrisiko beobachten: Erwerbstätigkeit stabilisiert Part-
nerschaften, während Arbeitslosigkeit sie destabilisiert; und dies gilt zunehmend auch für die Arbeitslosigkeit 
von Frauen (Cooke et al., 2013; Jalovaara, 2013; Solaz et al., 2020). 

2.1.5 Familiendiversität in Europa 

In einigen Ländern, allen voran Deutschland, nimmt die eheliche Gemeinschaft weiterhin eine privilegierte 
Stellung im Steuer- und Transfersystem ein. Entsprechend relevant ist es, einen Eindruck von den Familienfor-
men zu bekommen, in denen Kinder und Eltern heutzutage leben, und davon, in welchem Ausmaß „nicht tradi-
tionelle Familienformen“ jenseits der ehelichen Familie an Bedeutung gewinnen. Vor diesem Hintergrund gibt 
Abbildung 2-4 die Familienstrukturen wieder, in denen Kinder unter 18 Jahren im Jahr 2018 lebten. Zwar do-
minieren in allen Ländern Europas eheliche Familienformen. Allerdings gibt es kaum Länder, in denen der 
Anteil „nicht traditioneller“ Familienformen weniger als 25 % beträgt. Besonders ausgeprägt erscheint die 
„Diversität der Familie“ in Frankreich, wo etwa 25 % der Kinder in nichtehelichen Lebensgemeinschaften und 
weitere 25 % mit nur einem Elternteil zusammenleben. In Deutschland und den südeuropäischen Ländern er-
scheinen die Familienstrukturen „traditionell“, da mit 75 % vergleichsweise viele Kinder in ehelichen Lebens-
gemeinschaften zu finden sind. Innerhalb Deutschlands zeigen sich allerdings gravierende Ost-West-Unter-
schiede, die auf Basis dieser Daten nicht abgebildet werden können (siehe Kapitel 2.2). Zudem spiegeln die 
Familienformen, die im Querschnitt und damit zu einem bestimmten Zeitpunkt gemessen werden, nur bedingt 
das aktuelle demografische Verhalten wieder. Vielmehr manifestieren sich in den gegebenen Familienstruktu-
ren, in denen Kinder heute leben, die vergangenen Geburten-, Heirats-, Scheidungs- und Trennungsentschei-
dungen der Eltern. Gerade für südeuropäische Länder, in denen die Scheidungsziffern und die Nichtehelichen-
quoten erst jüngst angestiegen sind, ist davon auszugehen, dass sich die Familienstrukturen in den kommenden 
Jahren noch rapide weiterverändern werden. 

Einschränkend muss auch darauf verwiesen werden, dass in den Eurostat-Daten, die in Abbildung 2-4 darge-
stellt sind, nur eine Unterscheidung nach ehelichen und nichtehelichen Lebensgemeinschaften getroffen wird. 
Es kann aber nicht danach unterschieden werden, ob in der ehelichen Lebensgemeinschaft ausschließlich ge-
meinsame Kinder leben oder Stiefkinder vorhanden sind. Da in der Kategorie „eheliche Lebensgemeinschaften“ 
damit auch Kinder enthalten sind, die mit Stiefeltern zusammenleben, unterschätzen die Daten die Diversität 
von Familienformen, in denen Kinder in Europa leben. Abgrenzungsprobleme ergeben sich auch bei der Kate-
gorie „Alleinerziehend“. Mit der wachsenden Bedeutung des Wechselmodells (siehe Kapitel 6.4) und der part-
nerschaftlichen Betreuung und Erziehung von Kindern nach Trennung und Scheidung erscheint die Begrifflich-
keit „alleinerziehend“ immer weniger treffsicher zu sein, um diese Familienform zu beschreiben. Darüber hin-
aus kommt es durch die Verbreitung des Wechselmodells in Befragungen zu Doppelzählungen von Kindern. 
Obwohl für vereinzelte Länder Schätzungen vorliegen, die auf dieses Problem hinweisen, ist völlig unklar, in 
welchem Ausmaß diese Doppelzählungen von Kindern im Wechselmodell die Unterschiede in den Lebensfor-
men, die zwischen den europäischen Ländern existieren, beeinflussen (Toulemon & Pennec, 2010). 
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Abbildung 2-4 Lebensformen, in denen Kinder unter 18 Jahren leben, europäische Länder, 2018 
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Anmerkungen: Unterschiede zu 100% ergeben sich durch Kinder, die allein oder in anderen Konstellationen leben. Länder, für 
die keine Daten für das Jahr 2018 vorlagen, wurden aus der Darstellung ausgeschlossen. 

Quelle: Eurostat, 2020f, eigene Darstellung 

Von sozialpolitischer Bedeutung ist vor allem die Frage, in welcher Weise sich Familienformen sozialstrukturell 
unterscheiden. Mit der zunehmenden Bedeutung nichtehelicher Lebensgemeinschaften mit Kindern hat sich die 
„sozialstrukturelle Verankerung“ dieser Lebensform gewandelt. Anfänglich waren es vor allem Frauen mit ho-
hem Bildungsabschluss, die in dieser Familienform zu finden waren (Perelli‐Harris et al., 2010). Mit wachsen-
der Verbreitung nichtehelicher Lebensgemeinschaften mit Kindern hat sich in den meisten Ländern ein negati-
ver Bildungsgradient herauskristallisiert (ebd.). Für Deutschland zeigen Analysen auf Basis von Mikrozensus-
daten, dass unter den Paarhaushalten mit Kindern die hochqualifizierten Paarkonstellationen (beide Abi-
tur/Hochschulreife) relativ häufig verheiratet sind, während geringqualifizierte Paare (beide ohne Abschluss) 
überproportional häufig in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft leben (Konietzka & Kreyenfeld, 2017; 
Mack, 2017). Da sich in vielen Ländern auch ein negativer Zusammenhang von Bildung und Scheidung bzw. 
Trennung herausgebildet hat (siehe oben), ist davon auszugehen, dass Veränderungen im Partnerschaftsverhal-
ten zunehmend für Prozesse sozialer Ungleichheit relevant werden (Musick & Michelmore, 2018). Für Deutsch-
land kommt die privilegierte Stellung der ehelichen Familienform im Steuer- und Transfersystem hinzu, welche 
die ökonomischen Unterschiede zwischen Familienformen noch verschärfen kann (siehe Kapitel 9). 



 

     

         
        

   
   

   
     

      
     

    
 

     
        

           
       

      
         

           
     

     
          

         
      

        
      

        
  

          
     

          
          

        

      
           

        
      

      
        

         
         

            
          

   

              
                

              
                     

              
              

   

                
                 

                
 

Drucksache 19/27200 – 32 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 

2.1.6 Armutsrisiken von „Alleinerziehenden“ in Europa 

Die vergleichende Wohlfahrtsstaatsforschung hat den Blick auf den Zusammenhang von Familienformen und 
sozialer Ungleichheit geschärft (Daly, 2010; Lewis, 1997; Ostner, 1995). Demnach haben europäische Wohl-
fahrtsstaaten – allen voran die konservativ-korporatistischen Staaten West- und Mitteleuropas5 – die sozialen 
Risiken, die mit dem „männlichen Ernährer-Modell“ verbunden sind, abgefedert, während andere Familienfor-
men nicht die gleiche Förderung und Absicherung erhalten haben. Ihren Ausdruck findet diese Ausrichtung 
bspw. in den Steuerprivilegien für eheliche Familien, in der Hinterbliebenenrente und der Mitversicherung der 
nicht erwerbstätigen Ehepartnerinnen oder Ehepartner in der Krankenversicherung. Die ökonomische Situation 
von Alleinerziehenden wurde häufig als „Lackmus-Test“ herangezogen, der anzeigt, in welcher Weise Wohl-
fahrtsstaaten einseitig das männliche Ernährer-Modell fördern und die ökonomische Eigenständigkeit von 
Frauen mit Kindern verhindern (Lewis, 1997). 

In allen europäischen Ländern sind Alleinerziehende einem erhöhten Armutsrisiko ausgesetzt und vergleichs-
weise häufig auf Transferzahlungen angewiesen (Chzhen & Bradshaw, 2012; Maldonado & Nieuwenhuis, 
2015; Nieuwenhuis & Maldonado, 2018). Es ist allerdings hervorzuheben, dass zwar die weite Mehrzahl der 
Alleinerziehenden Frauen sind, in einigen Ländern der Anteil alleinerziehender Väter jedoch in den letzten 
Jahren kontinuierlich angestiegen ist (Bures, 2009; Coles, 2015). Im Vergleich zu alleinerziehenden Müttern 
sind alleinerziehende Väter seltener von Armut betroffen (Chzhen & Bradshaw, 2012; Geisler & Kreyenfeld, 
2019b; Kramer et al., 2016; Maldonado & Nieuwenhuis, 2015), was sich vor allem dadurch erklärt, dass sie 
häufiger mit älteren Kindern zusammenleben (ebd.). Dazu kommt, dass sich, wie oben schon erwähnt, Abgren-
zungsprobleme zwischen alleinerziehender Elternschaft und dem Wechselmodell ergeben. Der Zusammenhang 
von Sozialstruktur und alleinerziehender Vaterschaft mag entsprechend verzerrt sein, da das Wechselmodell 
häufig von ressourcenstarken und höher qualifizierten Eltern gelebt wird (Steinbach, 2019; Walper, 2016). In-
ternational vergleichende Studien haben vermehrt darauf verwiesen, dass Alleinerziehende in Deutschland ei-
nem besonders erhöhten Risiko der Armutsgefährdung ausgesetzt sind (Chzhen & Bradshaw, 2012; Hübgen, 
2018). Abbildung 2-5 vergleicht vor diesem Hintergrund die Armutsgefährdung von Alleinerziehenden und 
Paarhaushalten mit Kindern in Europa. Abgebildet ist der Anteil an Haushalten, die weniger als 60 % des äqui-
valenzgewichteten Nettohaushaltseinkommens (nach Transferzahlungen) beziehen.6 Demnach bewegt sich die 
Armutsquote von Alleinerziehenden in Deutschland zwar im europäischen Mittelfeld. Vergleicht man jedoch 
die Armutsquote von Alleinerziehenden und Paarhaushalten mit Kindern, nimmt Deutschland einen der letzten 
Plätze im europäischen „Ranking“ ein: Das Armutsrisiko von Alleinerziehenden ist in Deutschland im Jahr 
2018 viermal so hoch wie das von Paarhaushalten mit Kindern (siehe Kapitel 9). Nur wenige andere Länder 
weisen noch höhere Werte auf. Ausreißer in der Verteilung ist das Vereinigte Königreich. Dort ist das Armutsri-
siko von Alleinerziehenden um den Faktor elf erhöht. 

Länderunterschiede lassen sich zum Teil durch Unterschiede in der sozialstrukturellen Komposition der Allein-
erziehenden erklären. Wie oben beschrieben hat sich in einigen Ländern ein negativer Zusammenhang von 
Bildung und Trennung bzw. Scheidung herausgebildet. Da der Bildungsgradient in Schweden und dem Verei-
nigten Königreich besonders stark ist, lässt sich die hohe Armutsgefährdung in diesen Ländern auch durch die 
„ungünstige“ Bildungsstruktur von Alleinerziehenden erklären (Härkönen, 2017). In anderen Ländern sind die 
Wege in die alleinerziehende Elternschaft relevanter, um die Ursachen der hohen Armutsgefährdung von Al-
leinerziehenden zu verstehen. In Westdeutschland ist ein großer Teil der Alleinerziehenden geschieden (siehe 
unten). Die geschlechtliche Arbeitsteilung während der Ehe und die damit verbundenen langen Phasen des Aus-
stiegs aus dem Arbeitsmarkt oder der geringfügigen Beschäftigung erklären, warum es geschiedenen Frauen oft 
nicht gelingt, nach der Scheidung wieder Fuß auf dem Arbeitsmarkt zu fassen (Andreß & Bröckel, 2007; 
Bröckel & Andreß, 2015). 

5 In der vergleichenden Wohlfahrtsstaatsforschung wurden, ausgehend von den Arbeiten Esping-Andersens, Staaten in sozialdemokra-
tische, konservative und liberale Regime eingeteilt. Deutschland wurde von Esping-Andersen (1999, S. 65) als „Idealtyp“ eines kon-
servativen Regimes bezeichnet, das einseitig das männliche Ernährer-Modell fördere. Die Klassifikation wurde vielfach kritisiert, 
modifiziert und erweitert (z. B. Gornick et al., 1997; Lewis, 1992; Manow, 2002). Ein Kritikpunkt ist vor allem die fehlende Dynamik 
des Konzepts, das nicht hinreichend Veränderungen in den familienpolitischen Rahmenbedingungen reflektiert, wie jüngst die El-
terngeldreform in Deutschland, welche die Ausrichtung der deutschen Familienpolitik maßgeblich verändert hat (Erler, 2009; 
Fleckenstein, 2011). 

6 Die verwendeten Gewichtungsfaktoren (Äquivalenzskala) beeinflussen die Ergebnisse (siehe auch Kapitel 9). Diese Maßzahl hängt 
zudem von der Einkommensverteilung in einem Land ab (Bradshaw & Movshuk, 2019). Trotz dieser Einschränkungen gibt der Indi-
kator einen groben Einblick in den Zusammenhang von Lebensformen und Armutsgefährdung im Länderkontext (siehe auch Hübgen, 
2018). 
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Abbildung 2-5 Armutsgefährdung von Alleinerziehenden und Paarhaushalten mit Kindern, europäische 
Länder, 2018 
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Anmerkungen: Anteile der Personen, die 60 % des nationalen verfügbaren medianen Äquivalenzhaushaltsnettoeinkommens nach 
Sozialtransfers beziehen. Angaben in Prozent. Länder, für die keine Daten für das Jahr 2018 vorlagen, wurden aus der Darstellung 
ausgeschlossen. 

Quelle: Eurostat, 2020a, eigene Darstellung 
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2.1.7 Erwerbsverhalten und Arbeitsteilung von Müttern und Vätern in Europa 

Die Erwerbsintegration von Frauen hat sich vor allem im Zuge der „Europa 2020 Strategie für Wachstum und 
Beschäftigung“ zu einer zentralen politischen Zielgröße auf der EU-Ebene entwickelt, die standardmäßig durch 
die Erwerbstätigenquoten abgebildet wird (European Council, 2008). Im Vergleich zu den anderen europäi-
schen Ländern sind die Erwerbstätigenquoten von Frauen mit Kindern in Deutschland seit 2005 besonders stark 
angestiegen. Zwar lag die Quote mit 75 % im Jahr 2018 weiterhin unter dem schwedischen Wert von 85 %. 
Jedoch wurden mittlerweile höhere Werte für Deutschland als für Frankreich ermittelt, wo die Erwerbstätigen-
quote 73 % im Jahr 2018 erreichte (Eurostat, 2020c). Die Entwicklung spiegelt wider, dass sich die Bedingun-
gen zur Vereinbarkeit von Kind und Beruf in Deutschland durch familienpolitische Maßnahmen, wie den Aus-
bau der Kinderbetreuung für Kinder unter drei Jahren, der seit 2005 vorangetrieben wurde, verbessert haben. 
Allerdings verschleiern die Aggregatzahlen die deutlichen Unterschiede im Erwerbsumfang zwischen den eu-
ropäischen Ländern und damit die Tatsache, dass ein erheblicher Teil der Frauen mit Kindern nur marginal oder 
Teilzeit erwerbstätig ist. 

Bei Vätern sind die Teilzeiterwerbstätigenquoten zwar in den letzten Jahren leicht gestiegen, liegen aber in fast 
allen Ländern auf einem deutlich niedrigeren Niveau als die Quoten von Müttern (Hipp et al., 2017). Abbildung 
2-6 stellt diesen Sachverhalt auf Basis der Teilzeiterwerbstätigenquoten nach Geschlecht für Personen mit Kin-
dern unter 18 Jahren dar. Mit der Ausnahme der Niederlande, wo die Teilzeiterwerbstätigenquote von Vätern 
18 % beträgt, liegt die Quote in den anderen Ländern um 5 %. Bei Frauen liegen die Teilzeitquoten deutlich 
höher. Von diesem Muster weichen einige ehemals sozialistische Länder ab, wo Teilzeiterwerbstätigkeit bislang 
prinzipiell wenig verbreitet ist. Im internationalen Vergleich nimmt Deutschland eine Spitzenreiterrolle ein: In 
kaum einem anderen Land sind die Unterschiede in den Teilzeiterwerbsmustern zwischen Vätern und Müttern 
derart ausgeprägt. Als Konsequenz davon dominiert in Deutschland bei Paaren mit Kindern das „Zuverdienerin-
Modell“ mit einem Vollzeit erwerbstätigen Mann und einer Teilzeit bzw. marginal erwerbstätigen Partnerin 
(siehe Kapitel 8). Im Einklang mit den Aggregatzahlen, die darauf verweisen, dass die Teilzeitbeschäftigung 
und damit der Erwerbsumfang von Müttern und Vätern in europäischen Ländern stark divergieren, stehen quan-
titative wie auch qualitativ angelegte Längsschnittstudien, die aufzeigen, dass sich mit der Geburt des ersten 
Kindes eine eher „traditionelle“ geschlechtsspezifische Arbeitsteilung einstellt (Grunow & Evertsson, 2019). 



 

  
   

        
 

    

       
          

    
       

     
      

         
         

     
         

        
      

          

     

 

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 35 – Drucksache 19/27200 

Abbildung 2-6 Anteil von Teilzeiterwerbstätigen an allen Erwerbstätigen nach Geschlecht, nur Personen 
mit Kindern unter 18 Jahren im Haushalt, europäische Länder, 2018 
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Anmerkung: Die Angaben zur Teilzeiterwerbstätigkeit basieren auf Selbsteinschätzungen zum Erwerbsstatus, siehe https://ec.eu-
ropa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_labour_force_survey_-_methodology#Classifications_in_the_EU-LFS 

Quelle: Eurostat, 2020e, eigene Darstellung 

Im internationalen Kontext sind vor allem die hohen Teilzeiterwerbstätigenquoten von Vätern in den Nieder-
landen beachtlich (Hipp et al., 2017). Visser (2002) argumentiert, dass die hohen Teilzeitquoten, die sich gerade 
bei Männern durch „lange Teilzeit“ ergeben, in Zusammenhang mit einem Richtungswechsel in der niederlän-
dischen Arbeitsmarktpolitik stehen. Während in der Vergangenheit die arbeitsmarktpolitischen Akteure Teilzeit 
als typische „weibliche Erwerbsform“ definierten und Gewerkschaften geneigt waren, diese – zumindest für die 
männliche Anhängerschaft – zurückzudrängen, änderte sich die Sichtweise in den 1980er-Jahren, als sich Ar-
beitszeitverkürzung und flexible Arbeitszeiten zu einem zentralen arbeitsmarktpolitischen Moment entwickel-
ten. Visser (2002) konstatiert zudem, dass sich die polarisierenden Sichtweisen der gesellschaftlichen Akteure 
annäherten. Während auf der einen Seite Gewerkschaften zunehmend vom handlungsleitenden Ideal des männ-
lichen Vollzeiternährers abrückten, hielten feministische Interessengruppen nicht mehr uneingeschränkt an dem 
Standpunkt fest, dass Teilzeiterwerbstätigkeit in erster Linie ein Hemmnis für die Geschlechtergleichheit auf 
dem Arbeitsmarkt sei (ebd.). Zusammengenommen verweist das niederländische Modell auf die Bedeutung von 
flexiblen Arbeitsmarktstrukturen für die Vereinbarkeit von Kind und Beruf, die vor allem im 8. Familienbericht 
in den Fokus gestellt wurde (BMFSFJ, 2012c). Allerdings suggeriert der hohe Anteil an Teilzeit erwerbstätigen 

https://ec.eu
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Vätern, dass die Niederlande eine Vorreiterrolle in der geschlechtlichen Arbeitsteilung einnehmen. De facto 
zeichnen sich auch die Niederlande durch eine Dominanz des „Zuverdienerin-Modells“ mit einem männlichen 
Hauptverdiener und einer weiblichen Zuverdienerin aus (Plantenga, 2002). 

Während die niedrigen Teilzeiterwerbstätigenquoten von Vätern auf einen eher zögerlichen Wandel der Er-
werbsmuster verweisen, zeichnen Zeitverwendungsstudien ein etwas differenzierteres Bild. Zwar hat die Betei-
ligung von Männern an Routinetätigkeiten im Haushalt (wie Putzen, Waschen, Kochen) nur geringfügig über 
die Zeit zugenommen, sodass sich an dieser Stelle die geschlechtliche Arbeitsteilung eher zu verfestigen scheint 
(Grunow & Evertsson, 2019; Sullivan et al., 2018). Demgegenüber zeigen aber zahlreiche Studien übereinstim-
mend, dass Väter mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen, als dies in der Vergangenheit der Fall war (Sullivan 
et al., 2014; Sullivan et al., 2018; Hook & Wolfe, 2012). Europäisch vergleichende Studien konstatieren zudem, 
dass die nordischen Länder Vorreiter in „Involved Fatherhood“ sind, und Väter in diesen Ländern relativ viel 
Zeit mit ihren Kindern verbringen; gleichzeitig ist das väterliche Engagement in den südeuropäischen Ländern 
in den letzten Jahren angestiegen, sodass auch in diesem Bereich von einer zunehmenden Angleichung der 
Verhaltensweisen im europäischen Raum auszugehen ist (Altintas & Sullivan, 2017). 

Ein wesentlicher Faktor, der hinter den Verhaltensänderungen steht, sind die gesellschaftlichen veränderten 
Einstellungen zur „aktiven Vaterschaft“ wie auch die Wünsche von Vätern, die mehr Zeit mit ihren Kindern 
verbringen möchten (siehe Kapitel 8). Veränderungen in den Bildungsstrukturen sind eine weitere Komponente 
des Wandels. In den meisten europäischen Ländern haben Frauen mittlerweile ein im Durchschnitt höheres 
formales Bildungsniveau erreicht als Männer (Klesment & van Bavel, 2015). Obwohl sich die Einkommen 
zwischen Männern und Frauen in den meisten Ländern – darunter vor allem auch Deutschland – weiterhin stark 
unterscheiden, bedeutet eine Zunahme des Bildungsniveaus von Frauen, dass der Anteil bildungshomogamer 
Partnerschaften über die Zeit gestiegen ist. Diese Angleichung des formalen Bildungsniveaus sollte sich in einer 
gestärkten „Verhandlungsposition“ von Frauen niederschlagen (ebd.). Nicht zuletzt verändern auch Trennung 
und Scheidung die Erwerbsmuster von Eltern. Trennung und Scheidung bedeuten für Frauen zumeist, dass sie 
ihren Erwerbsumfang ausweiten, während bei Männern der Erwerbsumfang und die Erwerbstätigenquote, teil-
weise bedingt durch gesundheitliche Beeinträchtigungen, zurückgehen (van Damme et al., 2008). Gleichzeitig 
haben sich die Rollenvorstellungen von Vätern nach Trennung und Scheidung zusammen mit den rechtlichen 
Rahmenbedingungen, die väterliches Engagement bei der Kinderbetreuung und Erziehung in Nachtrennungs-
familien stützen, in den letzten Jahrzehnten maßgeblich verändert. Dennoch besteht in diesem Bereich – vor 
allem in Bezug auf die Ausgestaltung des Wechselmodells – noch erheblicher politischer Handlungsbedarf 
(siehe Kapitel 6.4). 

In der Literatur werden die oben beschriebenen Prozesse unterschiedlich beurteilt. Es besteht weitgehend Kon-
sens darüber, dass sich ein massiver Einstellungswandel vollzogen hat und väterliches Engagement auch von 
Vätern selbst eingefordert wird. Allerdings wird argumentiert, dass dieser Wandel nur bedingt durch familien-
politische Reformen, wie eine Flexibilisierung von Arbeitszeiten oder Modelle, die eine Abkehr von der Voll-
zeitnorm förderten, begleitet worden ist. Anstelle dessen sei der Schwerpunkt in der EU wie auch auf der nati-
onalen Ebene auf den Ausbau der Kinderbetreuung gelegt worden, mit dem vornehmlichen Ziel, Frauen in den 
Arbeitsmarkt zu integrieren. Als Konsequenz aus der einseitigen Orientierung auf die Erwerbsintegration von 
Frauen haben sich die Erwerbsmuster von Müttern stark gewandelt, während sich die Verhaltensweisen der 
Väter, vor allem in Bezug auf die Arbeitszeiten und ihre Orientierung an der Vollzeitnorm, wenig verändert 
haben. Hochschild und Machung (1989) haben den Sachverhalt mit dem Begriff der „Stalled Revolution“ auf 
den Punkt gebracht, Esping-Andersen (2009) nannte es später die „Incomplete Revolution“. 

Eine Reihe von Autorinnen und Autoren sehen in der stärkeren Beteiligung von Vätern an der Erziehung und 
Betreuung von Kindern den wesentlichen Ansatzpunkt für einen Wandel und für eine zukunftsorientiere Fami-
lienpolitik (Goldscheider et al., 2015; Sullivan et al., 2014). Auf der einen Seite können sich verstärktes väter-
liches Engagement und eine ausgewogene Arbeitsteilung positiv auf die Partnerschaftsqualität auswirken. Auch 
wird ein positiver Einfluss des väterlichen Engagements auf die Geburtenrate erwartet (ebd.). Zudem erleichtert 
es Trennungsvätern, im Leben ihrer Kinder präsent zu bleiben (Poortman, 2018). Auf der anderen Seite weisen 
diverse Autorinnen und Autoren darauf hin, dass ein verstärktes väterliches Engagement in der Kindererziehung 
und Betreuung den Zeitstress von Vätern erhöhen wird, wenn ein Wandel nicht durch entsprechende familien-
politische Maßnahmen unterstützt wird, der flexible und reduzierte Arbeitszeiten fördert und die Karriereopti-
onen für Teilzeitpositionen verbessert (Okun & Raz‐Yurovich, 2019). Auch bedeutet wachsendes väterliches 
Engagement eine Zunahme von Aushandlungsprozessen zwischen den Eltern. Gerade bei Trennungseltern kann 
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die Koordination der Betreuung und Erziehung belastend sein, insbesondere bei stark konflikthaften Trennungs-
fällen. In diesem Bereich ergeben sich sozialpolitische Gestaltungsmöglichkeiten, um Paare in der Nachtren-
nungsphase dabei zu unterstützen, praktikable Wege zu finden, die gemeinsame Betreuung und Erziehung der 
Kinder zu organisieren (siehe Kapitel 6). 

2.2 Familienstrukturen und Wege in die Elternschaft in Deutschland 

Nachdem relevante familienbezogene Kennzahlen zu Europa dargestellt wurden, wird nun der Blick auf 
Deutschland gerichtet. Nachfolgend wird zunächst ein aktueller Überblick zu Kinderwünschen, assistierter Re-
produktion und zur Kinderlosigkeit und Kinderzahl gegeben, um dann spezifisch das Trennungsgeschehen und 
die Diversität von Familienformen in West- und Ostdeutschland in den Blick zu nehmen. Neben der Darstellung 
nichtehelicher Lebensgemeinschaften und der Verbreitung von Stieffamilien gehen wir auch auf die Bedeutung 
gleichgeschlechtlicher Lebensformen mit Kindern ein. Zudem werden Grunddaten zu Adoptionen und Pflege-
elternschaft geliefert. 

2.2.1 Geburtenentwicklung und Kinderzahl 

2.2.1.1 Kinderwünsche 

Nationale wie international vergleichende Survey-Daten zeigen, dass Befragte in Europa sich mehrheitlich zwei 
Kinder wünschen – ein Muster, das zumeist als Ausdruck einer „Zwei-Kind Norm“ interpretiert wird (Sobotka 
& Beaujouan, 2014).7 Allerdings variieren die Werte zwischen den Ländern wie auch über die Zeit. Goldstein 
et al. (2003) zeigen bspw. auf Basis von Eurobarometer-Daten aus dem Jahr 2001 besonders niedrige Kinder-
wünsche in deutschsprachigen Ländern. Die Auswertungen der Daten aus dem Jahr 2011 weisen hingegen da-
rauf hin, dass die durchschnittlich gewünschte Kinderzahl in südeuropäischen Ländern – wie in Italien und 
Spanien – mittlerweile niedriger ist als jene in Westdeutschland (Testa, 2012). 

Die Unterschiede zwischen der durchschnittlich gewünschten Kinderzahl und dem tatsächlich realisierten Ge-
burtenniveau werden als „Fertility Gap“ bezeichnet (Beaujouan & Berghammer, 2019; Philipov, 2009). Der 
Fertility Gap wurde auch als familienpolitische Zielgröße in die Diskussion gebracht. So wurde gefordert, die 
Lücke zwischen gewünschter und tatsächlich realisierter Kinderzahl durch geeignete familienpolitische Maß-
nahmen zu reduzieren (Davis, 2013; Philipov, 2009). In Deutschland schlug sich diese Sichtweise bspw. im 
Gesetzesentwurf zum Elterngeld nieder, in dem argumentiert wurde, dass die Familienpolitik vor der Heraus-
forderung stehe, „Paaren die Familiengründung zu erleichtern“ (BT-Drs. 16/1889, S. 1). 

In der Forschung wurde das Konzept des Fertility Gaps im Zeitverlauf zunehmend kritisch diskutiert. Vor allem 
wurde angemerkt, dass es eine naive Vorstellung von individuellen Präferenzen und Wünschen zu Grunde lege, 
da Wünsche und Vorstellungen zur Kinderzahl nicht im Vakuum entstünden, sondern vor dem Hintergrund 
gegebener gesellschaftlicher Möglichkeiten und Restriktionen formuliert würden. Sie bildeten damit nicht die 
originären individuellen Bedürfnisse und Wünsche ab, sondern spiegelten immer auch die gesellschaftlichen 
Realitäten wider (Goldstein et al., 2003). Kritisch wurde zudem die empirische Umsetzung des Konzepts gese-
hen, das anfänglich nur krude Aggregatzahlen in Beziehung setzte – das heißt, es wurden auf Basis von Survey-
Daten die Kinderwünsche aggregiert, die dem Geburtenniveau gegenübergestellt wurden, das wiederum auf 
Basis der Bevölkerungsstatistik ermittelt wurde (ebd.). Mittlerweile liegen für verschiedene Länder Längs-
schnittdaten vor, die es erlauben zu untersuchen, wie sich Kinderwünsche im Lebenslauf entwickeln und inwie-
fern ein Zusammenhang zwischen ursprünglich gewünschter und tatsächlich realisierter Kinderzahl existiert 
(Berrington & Pattaro, 2014; Kuhnt, 2014; Morgan & Rackin, 2010). 

Befragungen zum Thema „Kinderwunsch“ zeigen übereinstimmend, dass sich die weite Mehrzahl der Befragten 
im frühen Erwachsenalter Kinder wünscht sowie Familie und Partnerschaft eine hohe Bedeutung für den eige-
nen Lebenslauf beigemessen wird (Albert et al., 2019; Ruckdeschel, 2007). Nur ein geringer Teil der jungen 

7 In den Befragungen werden sehr unterschiedliche Konzepte verwendet, um den Kinderwunsch zu erheben. Insbesondere wird – in 
Anlehnung an das theoretische Konzept von Ajzen (1985) – versucht, die Fertilitätsintentionen abzubilden, indem Personen nach 
ihren konkreten Plänen gefragt werden, in den nächsten zwei Jahren ein Kind zu bekommen. Darüber hinaus wird häufig eine ideale 
Kinderzahl erfragt. In den pairfam-Daten (siehe Tabelle 2-4) wird dies über folgende Formulierung erhoben: „Wenn Sie einmal alle 
Hindernisse außer Acht lassen: Wie viele Kinder würden Sie im Idealfall insgesamt gerne haben?“. In den pairfam-Daten wird des 
Weiteren eine von den Befragten als realistisch zu erwartende Kinderzahl abgefragt. Im Eurobarometer wurde zudem die als gesell-
schaftlich ideal erachtete Anzahl an Kindern erhoben. Die Frageformulierung lautet hier: „Generally speaking, what do you think is 
the ideal number of children for a family? „. 
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Männer und Frauen gibt in Befragungen an, keine Kinder haben zu wollen (ebd.). Auch finden sich nur geringe 
Unterschiede nach Bildungsniveau und Geschlecht, mit der Ausnahme, dass Männer häufiger einen diffusen 
Kinderwunsch äußern als Frauen (d. h. mit „weiß nicht“ antworten) (ebd.). Ein wichtiger Befund der Längs-
schnittanalyse ist zudem, dass Kinderwünsche im Laufe des Lebens relativ volatil sind (Buhr & Kuhnt, 2012; 
Kuhnt et al., 2017; Kuhnt, 2014). Ein klarer und wenig überraschender Befund ist zudem, dass die weitere 
Partnerschaftsbiografie maßgeblich beeinflusst, ob Kinderwünsche umgesetzt werden oder nicht (Berrington & 
Pattaro, 2014; Morgan & Rackin, 2010). Für Frauen mit höherem Bildungsabschluss ist es zudem wahrschein-
licher als für andere Frauen, einen im früheren Lebenslauf geäußerten Kinderwunsch nicht zu realisieren – ein 
Befund, der vor allem mit den Restriktionen erklärt werden kann, die hochqualifizierten Frauen die Vereinbar-
keit von Kind und beruflicher Karriere erschweren (ebd.). Für die Realisierung kurzfristiger Fertilitätsintentio-
nen (d. h. konkret zu planen, in den nächsten zwei, drei oder vier Jahren ein Kind zu bekommen) ist die Be-
fundlage weniger eindeutig. Beaujouan et al. (2019) zeigen bspw., dass hochqualifizierte Frauen den gefassten 
Plan, ein Kind in den nächsten vier Jahren zu bekommen, eher umsetzen als weniger qualifizierte Frauen. Dya-
dische Daten, in denen neben der Zielperson die Partnerinnen oder Partner befragt wurden, haben zudem her-
ausgestrichen, welche Bedeutung dem Paarkontext für Geburtenentscheidungen zukommt (Bauer & Kneip, 
2012; Thomson, 1997). Bei abweichenden Einstellungen werden Kinderwünsche in der Regel nicht umgesetzt 
bzw. an das niedrige Niveau des Partners bzw. der Partnerin angepasst (ebd.). 

Um einen möglichst aktuellen Einblick in die Verteilung der Kinderwünsche in Ost- und Westdeutschland zu 
bekommen, gibt Tabelle 2-4 die ideale Kinderzahl nach Geburtsjahrgängen wieder. Die Analysen beruhen auf 
den Daten des deutschen Beziehungs- und Familienpanels (pairfam) aus dem Jahr 2017/2018. Im Einklang mit 
bisherigen Studien zeigt sich die „Zwei-Kind-Norm“ in der starken Häufung von Personen, die sich genau zwei 
Kinder wünschen. Nur ein verschwindend geringer Anteil betrachtet „keine Kinder“ als ideale Kinderzahl. Die 
Tabelle deutet darauf hin, dass sich am „Ende der fertilen Phase“ eine erhebliche Diskrepanz zwischen der 
idealen und tatsächlich realisierten Kinderzahl ergibt. Die Kohorten 1971-1973 betrachten etwa zwei Kinder 
als ideal, haben aber bis zum Befragungszeitpunkt im Schnitt – und damit bis zum Alter von 45 Jahren – nur 
1,6 Kinder bekommen.8 

Die Tabelle zeigt für die mittleren und älteren Jahrgänge (1981-1983 und 1971-1973) zudem erhebliche Ost-
West-Unterschiede im Anteil von Personen, die sich nur ein Kind wünschen (siehe auch Testa, 2012). Huinink 
(2005) hat in diesen Mustern ein Anzeichen für eine ostdeutsche „Krise des zweiten Kindes“ gesehen. Das 
zweite Kind ist vor allem unter dem Gesichtspunkt der intergenerationalen Transmission des Geburtenverhal-
tens von Bedeutung. Während Kinderlosigkeit über die Generationen nicht weitergegeben werden kann, ist das 
für die „Ein-Kind-Norm“ anders. Sie kann durch Verhaltensweisen über Generationen reproduziert werden, 
sodass Gesellschaften in eine „Low-Fertility Trap“ rutschen können, wenn sich die „Ein-Kind-Familie“ als ge-
sellschaftlicher Normalfall etabliert. In den Einstellungen der jüngeren Geburtskohorten deutet sich jedoch eine 
Angleichung der als ideal betrachteten Kinderzahl in den beiden Landesteilen an, sodass möglicherweise die 
„Krise des zweiten Kindes“ ein typisches Nachwendephänomen gewesen ist, das nur die unmittelbaren „Verei-
nigungskohorten“ betroffen hat. 

Für die Kohorten 1971-1973 wurde die Kinderzahl auch bereits in der ersten Welle, in den Jahren 2008/2009, erhoben, als diese 
Jahrgänge im Schnitt 35 Jahre alt waren. Durchschnittlich lag die ideale Kinderzahl bei ostdeutschen Befragten dieser Kohorten zu 
jenem Zeitpunkt bei 2,0 und bei westdeutschen Befragten bei 2,2 Kindern pro befragter Person. 
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Tabelle 2-4 Ideale Kinderzahl nach Geburtskohorten, Ost- und Westdeutschland, 2017/2018 

Ostdeutschland Westdeutschland 

Geburtskohorte
   1991-

1993 
1981-
1983 

1971-
1973 

1991-
1993 

1981-
1983 

1971-
1973 

Alter bei Befragung (Durchschnitt) 25 35 45 25 35 45 

Ideale Kinderzahl (Durchschnitt) 2,02 2,13 1,93 2,16 2,17 2,10 

Tatsächliche Kinderzahl (Durchschnitt) 0,18 1,21 1,64 0,10 1,21 1,59 

Ideale Kinderzahl (Verteilung) 

Keine Kinder 4% 3% 10% 4% 5% 12% 

1 Kind 5% 17% 16% 4% 7% 9% 

2 Kinder 68% 54% 49% 62% 55% 46% 

3 und mehr Kinder 20% 26% 23% 28% 30% 31% 

Weiß nicht 3% 1% 1% 2% 2% 2% 

Insgesamt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Quelle: pairfam Welle 10, eigene gewichtete Berechnungen 

2.2.1.2 Kinderlosigkeit und Verteilung der Kinderzahl 

Das ostdeutsche Geburtenverhalten war, wie schon kurz oben angerissen wurde, vor allem durch die Wieder-
vereinigung geprägt. Für die ostdeutschen Jahrgänge, die ab 1970 geboren wurden, stieg das Alter bei Famili-
engründung rapide an. Zwar hat auch die „ultimative“ Kinderlosigkeit merklich zugenommen, sie liegt aber 
weiterhin unter dem westdeutschen Niveau (siehe Tabelle 2-2, oben). In Westdeutschland war hingegen das 
langfristige Geburtenverhalten durch einen starken Anstieg der Kinderlosigkeit gekennzeichnet, der bereits mit 
dem Jahrgang 1950 einsetzte (siehe Tabelle 2-2, oben wie auch Abbildung 2-7). Frauen der nachfolgenden 
Kohorten hatten von der Bildungsexpansion und den sich langsam entfaltenden Möglichkeiten auf dem Arbeits-
markt profitiert; gleichzeitig aber gab es für Frauen dieser Generationen kaum Möglichkeiten, Kind und Beruf 
zu vereinbaren. Für sie war die von McDonald (2000) beschriebene „Inkohärenz“ zwischen gesellschaftlichen 
Institutionen konstitutiv: Sich verbessernde Bildungs- und Arbeitsmarktoptionen trafen auf traditionelle Fami-
lienstrukturen und eine Familienpolitik, die davon ausging, dass Frauen – wenn überhaupt – einem „Drei-Pha-
sen-Modell“ der Erwerbstätigkeit folgten, das von langen Unterbrechungszeiten nach Kindgeburt und anschlie-
ßender Teilzeiterwerbstätigkeit geprägt war. 

Die Frauen der Folgejahrgänge – insbesondere jene, die nach 1970 geboren wurden – haben vom Ausbau der 
Kinderbetreuung, der seit 2005 forciert wurde, und vom Elterngeld, das 2007 eingeführt worden ist, profitiert 
(siehe Kapitel 8). Es liegt nahe, einen Zusammenhang zwischen den Geburtentrends und den familienpoliti-
schen Reformen herzustellen, auch wenn es schwierig ist, klare kausale Zusammenhänge empirisch zu belegen 
(siehe Textbox 2-2). Kurioserweise sind es gerade die Frauen, die 1968 − und damit in dem Jahr, das wie kein 
anderes für gesellschaftlichen Wandel und für die Neuorientierung der Rolle der Frau in der Gesellschaft steht 
− geboren wurden, für die sich erste Verhaltensänderungen hin zu einer höheren Gesamtfertilität und einer 
niedrigeren Kinderlosigkeit andeuten. Unklar ist bislang allerdings, ob hinter den Entwicklungen eine wirkliche 
Trendwende steht oder ob sich das Geburtenverhalten gerade auf einem niedrigen und die Kinderlosigkeit auf 
einem hohen Niveau einpendeln (Pötzsch, 2016). 
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Textbox 2-2 Methodischer Exkurs: Zusammenhang von Familienpolitik und Geburtenentwicklung 

Die vergleichende Wohlfahrtsstaatsforschung hat sich vor allem einfacher deskriptiver Maßzahlen bedient, 
um den Zusammenhang von wohlfahrtsstaatlichen Regelungen und Geburtenentwicklung herauszuarbeiten. 
So verwendet bspw. Esping-Andersen (1999) die zusammengefasste Geburtenziffer (TFR) als Maßzahl, um 
darauf hinzuweisen, dass „familialistische“ Länder, die das männliche Ernährer-Modell fördern, mit niedri-
gen Fertilitätsraten abgestraft werden (ebd., S. 68). Es liegen zudem eine Reihe ökonometrischer Zeitrei-
henanalysen vor, in denen die Geburtentrends mit familienpolitischen Indikatoren in Verbindung gesetzt 
worden sind (Gauthier & Hatzius, 1997). Diese Analysen liefern zumeist wenig eindeutige Resultate (ebd.). 
Ein Knackpunkt dieser Herangehensweise ist, dass es sich letztendlich um Korrelationen auf der National-
staatsebene handelt, sodass die Berechnungen nur auf Basis weniger Datenpunkte vorgenommen werden 
können. Dazu kommt, dass diese in unterschiedlichen Ländern sehr heterogen und damit die Schätzungen 
wenig robust sind. Neyer und Andersson (2008) schlagen vor, statt einer Vielzahl von Ländern dem in der 
Politikwissenschaft häufig verwendeten „Most-Similar-Design“ zu folgen und sich durch die gezielte Aus-
wahl ein paar weniger, aber dafür gut vergleichbarer Länder leiten zu lassen. Dieser Ansatz setzt allerdings 
voraus, dass eine klare familienpolitische Intervention in einem von zwei (oder mehreren) kulturell, demo-
grafisch und ökonomisch ähnlichen Vergleichsländern stattgefunden hat. Derartige Vergleiche sind für nor-
dische Länder, die auf ähnliche Entwicklungen zurückblicken können, praktikabel (siehe bspw. Björklund, 
2006), aber für andere Länder in der Regel zu voraussetzungsreich. 

Neyer und Andersson (2008) plädieren in ihren Analysen zudem dafür, statt der zusammengefassten Gebur-
tenziffer (TFR) Mikrodaten zu verwenden, die es erlauben, Progressionsraten zu berechnen und für wesent-
liche soziodemografische Faktoren zu kontrollieren. Mikrodaten erlauben es auch, den Einfluss von fami-
lienpolitischen Maßnahmen offenzulegen, indem das Verhalten von Gruppen verglichen wird, die in unter-
schiedlichem Maße von familienpolitischen Maßnahmen profitiert haben (Haan & Wrohlich, 2011; Kalwij, 
2010). In der Gesamtevaluation der ehe- und familienbezogenen Leistungen wurde versucht, diesen Sach-
verhalt auf Basis eines Simulationsansatzes umzusetzen, der die Wirkungsweise des deutschen Steuer- und 
Transfersystems und deren Effekte auf das Erwerbsverhalten von Frauen und deren Geburtenrate nachzeich-
net (Abiry et al., 2014). Dieser Ansatz setzt voraus, dass belastbare und qualitativ hochwertige Mikrodaten 
vorliegen, um Geburtenentscheidungen abzubilden. Während konventionelle Befragungsdaten für Arbeits-
marktentscheidungen hinreichend Fallzahlen liefern, ist das für seltene Ereignisse, wie Geburten, nur bedingt 
der Fall. 

Ein Verfahren im Bereich der arbeitsmarktorientierten Interventionsforschung ist der „Regression-Disconti-
nuity-Ansatz“. Cygan-Rehm (2016) verwendet ihn, indem sie das Zweitgeburtenverhalten von Frauen ver-
gleicht, die kurz vor und kurz nach der Elterngeldreform ein erstes Kind bekommen haben (für einen ver-
gleichbaren Ansatz im Bereich des Erwerbsverhaltens von Frauen siehe Geyer et al., 2015). Diese Verfahren 
versuchen, durch den Fokus auf die unmittelbare Zeit um die jeweilige Reform kausale Effekte zu identifi-
zieren. Auch in diesem Fall sind es vor allem die geringen Fallzahlen, die es erschweren, robuste Ergebnisse 
für Fertilitätsmodelle zu generieren. Zudem können Familienpolitiken zeitverzögert wirken, was sich nur 
bedingt mit diesem Ansatz abbilden lässt (Bujard, 2016). 

Prinzipiell ergeben sich diverse Herausforderungen, die Effekte familienpolitischer Maßnahmen, die flächen-
deckend eingeführt worden sind, zu evaluieren. Die institutionelle Kinderbetreuung ist ein Bereich, der stär-
ker durch kommunale Entscheidungen gesteuert wird, sodass neben Veränderungen über die Zeit auch regi-
onale Unterschiede analysiert werden können. Vor diesem Hintergrund sind eine Reihe von Studien entstan-
den, die untersucht haben, wie der Ausbau der Kinderbetreuung das Erwerbsverhalten von Frauen wie auch 
das Geburtenverhalten beeinflusst hat (Bauernschuster & Schlotter, 2015; Hank et al., 2004; Krapf, 2014; 
Schober & Spieß, 2015). Mit der Etablierung eines Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz (siehe Kapitel 
8.5) verschärfen sich sogenannte „Endogenitätsprobleme“. Mit anderen Worten: Das regionale Angebot an 
Betreuungsplätzen ist keine eindeutige Maßzahl für eine restriktive oder kommunale Kinderbetreuungspoli-
tik, sondern spiegelt bereits das Nachfrageverhalten wider. 

Die hohe und steigende Kinderlosigkeit von Akademikerinnen hat in der Vergangenheit mediales Interesse auf 
sich gezogen. Die Debatte wurde jedoch zum Teil durch nicht hinreichend belastbare Befragungsdaten ange-
heizt. Seit dem Mikrozensus 2008 stehen amtliche Daten zur Kinderlosigkeit in regelmäßigen Abständen zur 
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Verfügung. Abbildung 2-7 gibt die Entwicklung der Kinderlosigkeit nach Bildungsabschluss für Westdeutsch-
land (ohne Hamburg und Berlin) wieder, die auf Basis dieser Daten generiert wurde. Die Linien sind zum Teil 
gestrichelt, um darauf hinzuweisen, dass die jüngeren Jahrgänge noch im „gebärfähigen“ Alter sind. Gerade für 
Frauen mit Hochschulabschluss wird sich die Kinderlosigkeit der jüngeren Jahrgänge noch leicht verringern. 
Prinzipiell zeichnet die Abbildung den Trend im Rückgang der Kinderlosigkeit unter Akademikerinnen fort, 
der sich schon in älteren Daten abzeichnete (Bujard, 2015). Zwar bleiben Frauen mit Hochschulabschluss nach 
wie vor häufiger kinderlos als andere Frauen, jedoch haben sich die Bildungsunterschiede für die jüngeren 
Jahrgänge deutlich abgeschwächt. Die Angleichung zwischen den Bildungsgruppen wird jedoch nicht nur durch 
den Rückgang der Kinderlosigkeit unter den Akademikerinnen vorangetrieben, sondern auch durch den erheb-
lichen Anstieg der Kinderlosigkeit der Frauen mit Berufsbildungsabschluss. Bei den Frauen ohne Abschluss 
lässt sich zwar kein vergleichbarer Anstieg in der Kinderlosigkeit ausmachen. Hier muss darauf verwiesen wer-
den, dass die Muster von weiteren sozialstrukturellen Merkmalen überlagert werden. Frauen ohne Abschluss 
haben häufig einen Migrationshintergrund und bleiben selten kinderlos. Betrachtet man nur Frauen ohne Mig-
rationshintergrund ist die Kinderlosigkeit unter den Frauen ohne Abschluss über die Zeit gestiegen (Kreyenfeld 
& Konietzka, 2017). 

Abbildung 2-7 Kinderlosigkeit von Frauen nach Bildungsniveau und Geburtsjahrgang, Westdeutschland 
(ohne Bremen und Hamburg), Geburtskohorten 1943 bis 1978 
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40 % 

1943-1948 1949-1953 1954-1958 1959-1963 1964-1968 1969-1973 1974-1978 

Kein Abschluss Beruflicher Abschluss Hochschulabschluss 

Anmerkungen: Die amtliche Statistik verwendet seit 2016 in den Tabellenbänden des Mikrozensus die hier verwendete Dreiteilung 
in Stadtstaaten sowie westdeutsche und ostdeutsche Flächenländer. Diese regionale Gliederung weicht von der Ost-West-Eintei-
lung ab, die in anderen Tabellen und Abbildungen dieses Berichts verwendet wird. 

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2019b, eigene Darstellung 

Durch die Erhebung der Kinderzahl im Mikrozensus ist eine wichtige Datenlücke in der sozialen Berichtser-
stattung geschlossen worden, da nunmehr belastbare Daten zur Kinderlosigkeit von Frauen zur Verfügung ste-
hen. Allerdings hat sich der Gesetzgeber (der den Fragenkatalog des Mikrozensus bestimmt) nicht dazu durch-
ringen können, auch Männer zur Anzahl ihrer Kinder zu befragen. Entsprechend liegen keine belastbaren amt-
lichen Daten zur Kinderlosigkeit für Männer vor. Befragungsdaten zeigen, dass schlecht qualifizierte Männer 
häufiger als andere kinderlos bleiben, während Kinderlosigkeit von Männern mit Hochschulabschluss selten ist 
(Schmitt & Winkelmann, 2005). Zudem weisen Dudel und Klüsener (2016) auf gravierende regionale Schief-
lagen hin. Einige Regionen in Ostdeutschland zeichnen sich durch starke Ungleichgewichte in den Geschlech-
terproportionen aus, d. h. dem Verhältnis von Männern und Frauen, die in einer Region leben (Häring et al., 
2014; Häring et al., 2012). Dudel und Klüsener (2016) zeigen in ihrer Studie, dass diese Geschlechterungleich-
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gewichte zu regionalen Disparitäten in der Kinderzahl bei Männern geführt haben. Demnach liegt die durch-
schnittliche Kinderzahl ostdeutscher Männer deutlich unter jener der ostdeutschen Frauen und der westdeut-
schen Männer. 

Obwohl die Kinderlosigkeit von Frauen stagniert bzw. für Teilgruppen rückläufig ist, dürfte für die weitere 
Entwicklung der Gesamtfertilität auch von Bedeutung sein, inwieweit Personen mehr als zwei Kinder bekom-
men. Im internationalen Vergleich – insbesondere im Vergleich mit den Geburtenmustern in Schweden und 
Frankreich – ist der Anteil an Frauen in Deutschland, die drei oder mehr Kinder bekommen, auffallend niedrig 
(Zeman et al., 2018). Wie aus Abbildung 2-8 ersichtlich wird, haben etwa 20 % der westdeutschen und nur etwa 
15 % der ostdeutschen Frauen, die zwischen 1943 und 1978 geboren wurden, drei und mehr Kinder bekommen.  

Abbildung 2-8 Anteil der Frauen mit 0, 1, 2 oder 3 und mehr Kindern (Paritätsverteilung), Geburtsjahr-
gänge 1943 bis 1978, Ost- und Westdeutschland 

23% 

22% 

21% 

21% 

18% 

16% 

13% 

16% 

15% 

12% 

9% 

8% 

8% 

7% 

23% 

23% 

24% 

22% 

24% 

25% 

26% 

30% 

36% 

37% 

30% 

27% 

28% 

30% 

36% 

38% 

37% 

38% 

39% 

40% 

40% 

40% 

36% 

39% 

46% 

51% 

49% 

45% 

18% 

17% 

17% 

18% 

19% 

19% 

21% 

14% 

13% 

12% 

14% 

14% 

15% 

18% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

1974-1978 

1969-1973 

1964-1968 

1959-1963 

1954-1958 

1949-1953 

1943-1948 

1974-1978 

1969-1973 

1964-1968 

1959-1963 

1954-1958 

1949-1953 

1943-1948 

W
e
st

d
e
u
ts

ch
la

n
d
 

O
st

d
e
u
ts

ch
la

n
d
 

Kinderlos 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder und mehr 

Anmerkung: Abweichungen von 100 % sind rundungsbedingt. 

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2019b, eigene Darstellung 

Bei der Beurteilung der Geburten „höherer Ordnung“ sind jedoch nicht nur die Anteile der Personen relevant, 
die Kinder bekommen haben. Berücksichtigt werden muss auch, dass bestimmte Personen gar nicht dem „Ri-
siko“ ausgesetzt sind, ein drittes oder weiteres Kind zu bekommen. Nur diejenigen, die schon zwei Kinder 
bekommen haben, können sich letztendlich entscheiden, ob sie ein drittes Kind haben wollen (wenn man von 
einer sequenziellen Entscheidungsfindung ausgeht). Die Progressionsraten (die Wahrscheinlichkeit, ein drittes 
Kind zu bekommen, unter der Bedingung, schon ein zweites zu haben) bilden diesen Sachverhalt ab. Berechnet 
man die Progressionsraten zum dritten Kind, sind diese in Westdeutschland über die Jahrgänge 1974-1978 wie-
der gestiegen (siehe Tabelle 2-5). Die Frauen dieser Kohorten haben das Ende ihrer reproduktiven Phase noch 
nicht vollständig erreicht, sodass deren Progressionsrate zum dritten Kind sogar final noch etwas höher ausfallen 
könnte. Mit anderen Worten: Es zeichnet sich eine leicht positive Tendenz ab, nach dem zweiten noch ein 
weiteres Kind zu bekommen. 
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Der Anteil der Frauen mit genau zwei Kindern ist in Ostdeutschland fast durchweg höher als in Westdeutsch-
land. Berechnet man die Progressionsraten, liegen die ostdeutschen Werte jedoch teilweise unter westdeutschem 
Niveau. Besonders ausgeprägt ist dieses Muster für die Jahrgänge 1964-1973. Die Wiedervereinigung traf mit-
ten in die „Fertilitätsbiografie“ dieser Frauenjahrgänge. Jene Frauen dieser Jahrgänge, die kurz vor der Wieder-
vereinigung ein erstes Kind bekommen hatten, verzichteten entweder auf ein zweites Kind oder schoben es im 
Lebenslauf derart auf, dass sich die Geburtenabstände und damit auch die „Geschwisterabstände“ erheblich 
erhöhten (Kreyenfeld & Vatterrott, 2018; Pötzsch, 2012). Die oben erwähnte „Krise des zweiten Kindes“ 
scheint sich jedoch auf die Frauenjahrgänge 1964-1973 zu beschränken, da für die jüngeren ostdeutschen Jahr-
gänge wieder eine deutlich höhere Zweitgeburtenrate beobachtet werden kann. Die ostdeutsche Drittgeburten-
rate liegt ebenfalls deutlich unter der westdeuten Rate, wobei sich auch hier ein leicht positiver Trend für die 
jüngeren Kohorten abzeichnet. 

Tabelle 2-5 Progressionsraten (PPR), Geburtsjahrgänge 1943 bis 1978, Ost- und Westdeutschland 

PPR1 

Ostdeutschland 

PPR2 PPR3 PPR1 

Westdeutschland 

PPR2 PPR3 

1943-1948 0,93 0,68 0,29 0,87 0,70 0,34 

1949-1953 0,92 0,70 0,24 0,84 0,70 0,32 

1954-1958 0,92 0,71 0,22 0,82 0,71 0,33 

1959-1963 0,91 0,67 0,24 0,79 0,72 0,32 

1964-1968 0,88 0,58 0,24 0,79 0,69 0,31 

1969-1973 0,85 0,58 0,26 0,78 0,70 0,31 

1974-1978 0,84 0,64 0,27 0,77 0,70 0,33 

Anmerkungen: Progressionsraten sind bedingte Wahrscheinlichkeiten, die angeben, wie wahrscheinlich es ist, ein weiteres Kind 
zu bekommen. Bspw. liegt die Progressionsrate für zweite Kinder für die westdeutschen Frauen der Jahrgänge 1974-1978 bei 
0,70. Dies bedeutet, dass 70% der Frauen, die ein erstes Kind bekamen, auch ein weiteres bekommen haben. 

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2019b, eigene Berechnungen 

Es liegt eine Vielzahl von Studien für Deutschland vor, die auf Basis von Mikrodaten die Determinanten des 
Übergangs zu ersten und zu weiteren Kindern untersucht haben (Hofmann et al., 2017; Kreyenfeld & 
Andersson, 2014; Kreyenfeld et al., 2012; Schmitt, 2012). Ein wichtiger Befund der Analysen ist, dass Arbeits-
losigkeit des Mannes einen stark negativen Einfluss auf den Übergang zum ersten und zweiten Kind ausübt 
(ebd.). Die Befundlage zum Einfluss von Arbeitslosigkeit und Erwerbstätigkeit der Frau ist weniger eindeutig:
In Deutschland unterschied sich die Übergangsrate zum ersten Kind in der Vergangenheit kaum für Frauen, die 
in den Arbeitsmarkt integriert waren und jene, die erwerbslos waren, während in anderen Ländern – vor allem 
in Schweden – die Erwerbsintegration mit der Erstgeburtenrate positiv korrelierte (Kreyenfeld et al., 2012). Das 
Elterngeld hat starke Anreize gesetzt, vor der Familiengründung eine sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung aufzunehmen. Insgesamt scheint sich nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern die öko-
nomische Basis der Familie zunehmend zu verschieben, d. h. die Erwerbsintegration beider Partner hat für die 
Familiengründung an Relevanz gewonnen (Wood & Neels, 2017). 

Während ökonomische Faktoren, wie Bildung, Einkommen und Erwerbsstatus, für den Übergang zum ersten 
und zweiten Kind von wachsender Bedeutung sind, liefern Studien, die den Übergang zu dritten und weiteren 
Kindern beleuchten, ein eher uneinheitliches Bild. Bildung übt bspw. einen eher U-förmigen Effekt auf die 
Übergangsrate zum dritten Kind aus (Schröder et al., 2016). Ein weiterer relevanter Faktor, der den Übergang 
zum dritten Kind bestimmt, ist vor allem die Anzahl eigener Geschwister, die im positiven Zusammenhang mit 
der eigenen Kinderzahl steht (ebd.). Des Weiteren spielt der Migrationshintergrund eine Rolle, wobei erhebliche 
Unterschiede zwischen den Migrationsgruppen vorliegen und der Einfluss des Migrationshintergrunds stark 
durch die Berücksichtigung des Bildungshintergrunds beeinflusst wird (Krapf & Wolf, 2016; Kulu et al., 2017).
Relevant für den Übergang zum dritten Kind ist vor allem auch die Partnerschaftsbiografie. Ein erheblicher Teil 
der dritten und weiteren Kinder wird in „Folgepartnerschaften“ geboren (siehe unten). Trennung und Scheidung 
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können die Drittgeburtenrate erhöhen, da ein „gemeinsames Kind“ in Folgepartnerschaften ein wichtiges Ele-
ment ist, um sich als „neue Familie“ zu konstituieren (Henz, 2002; Thomson et al., 2014). 

2.2.1.3 Kinderzahl von Migrantinnen 

In den meisten europäischen Ländern liegt das Geburtenniveau der Personen mit Migrationshintergrund über 
dem Niveau der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund (Sobotka, 2008).9 Bspw. lag die zusammengefasste 
Geburtenziffer in Frankreich im Jahr 2004 bei 1,80 für französische Frauen und 3,29 für Frauen mit ausländi-
scher Staatsangehörigkeit (ebd.). In Italien liegen die entsprechenden Werte für das gleiche Jahr bei 1,26 (itali-
enische Frauen) und 2,61 (Frauen mit ausländischer Staatsangehörigkeit). Auf Basis der Ländervergleiche 
kommt Sobotka (2008) zu dem Schluss, dass das Geburtenverhalten der Menschen mit Migrationshintergrund 
einen gewissen Teil der Länderunterschiede im Geburtenniveau in Europa erklären kann. 

Deutschland gehört hingegen bislang nicht zu den Ländern, in denen das Verhalten der Migrationspopulation 
einen merklichen Einfluss auf die Gesamtfertilität hat. Die Geburtenraten – berechnet mit und ohne ausländische 
Bevölkerung – liegen auf einem sehr ähnlichen Niveau (Pötzsch, 2018). Grund hierfür ist vor allem, dass die 
Unterschiede in der Kinderzahl von Personen mit ausländischer und deutscher Staatsangehörigkeit in Deutsch-
land vergleichsweise gering sind. Um diesen Sachverhalt zu veranschaulichen, ist in Abbildung 2-9 die Gebur-
tenziffer nach Staatsangehörigkeit und Geburtsland dargestellt. Die Abbildung zeigt für die jüngeren Jahrgänge, 
dass ausländische Frauen der „ersten Generation“ (ausländische Frauen, die im Ausland geboren wurden) im 
Schnitt zwei Kinder bekommen haben. Für deutsche Frauen ohne Migrationshintergrund ergeben sich für diesen 
Jahrgang 1,5 Kinder pro Frau. Für ausländische Frauen, die in Deutschland geboren wurden, sind es 1,7 Kin-
der.10 Die Abbildung verweist darauf, dass Migrantinnen der „zweiten Generation“ sich kaum in ihrem Verhal-
ten von den Frauen ohne Migrationshintergrund unterscheiden. Dieser Befund erhärtet sich, wenn für Bildungs-
unterschiede kontrolliert wird (Baykara-Krumme & Milewski, 2017; Krapf & Wolf, 2016; Milewski, 2007, 
2010). 

Die wesentlichen Herkunftsländer der Migration waren in der Vergangenheit vor allem die Türkei sowie die 
Länder Mittel- und Osteuropas (siehe Kapitel 4). Während der Flüchtlingsmigration der Jahre 2015/2016 haben 
sich die Muster deutlich verschoben, und es sind vermehrt Menschen aus dem arabischen Raum sowie aus 
Ländern Sub-Sahara-Afrikas nach Deutschland gezogen. Ein Teil stammt aus Ländern wie Afghanistan oder 
Somalia, in denen Frauen sehr früh ihr erstes Kind und im Schnitt deutlich mehr als zwei Kinder bekommen. 
Bislang liegen nur wenige Studien zum Geburtenverhalten und zu den Familienstrukturen von Personen mit 
Fluchthintergrund vor. Der Wissenschaftliche Beirat für Familienfragen beim BMFSFJ (2019b) hat darauf hin-
gewiesen, dass eine Vielzahl der Migrantinnen mit Fluchthintergrund kleine Kinder hat, die kurz vor oder un-
mittelbar nach der Migration geboren wurden. Der Beirat sieht darin das Potenzial, bei den Integrationsbemü-
hungen der „zweiten Generation“ frühzeitig ansetzen zu können (ebd., S. 20ff.). Gleichzeitig verweist er auf die 
auffallend niedrige Erwerbstätigenquote von Frauen mit Fluchthintergrund und die damit eingeschränkten Mög-
lichkeiten, durch die Erwerbstätigkeit mit Personen der „Mehrheitsgesellschaft“ in Kontakt zu treten. Das Kin-
derbetreuungssystem und das System der Erziehungshilfen werden vor diesem Hintergrund als wichtige 
Schnittstellen identifiziert, um Mütter mit Fluchthintergrund in die Gesellschaft zu integrieren (siehe Kapitel 4). 

9 In einigen Ländern kann auf Basis der amtlichen Statistik nur die Fertilität nach Staatsangehörigkeit, nicht aber nach Migrationshin-
tergrund, berechnet werden. Dies trifft im Wesentlichen auch auf Deutschland zu. Der Mikrozensus liefert zwar die Kinderzahl nach 
Migrationshintergrund (siehe Abbildung 2-9). Auf Basis der Geburtenstatistik kann diese jedoch nicht berechnet werden, da in der 
Bevölkerungsfortschreibung nur die Staatsangehörigkeit, jedoch nicht der Migrationshintergrund fortgeschrieben wird. Bei der Be-
rechnung von Fertilitätsziffern nach Migrationshintergrund auf Basis der Bevölkerungsstatistik ergibt sich zudem das Problem, dass 
die Bestandspopulation der ausländischen Bevölkerung mit zunehmendem Abstand zum letzten Zensus überhöht ist. In der Regel 
werden daher die Daten des Ausländerzentralregisters und nicht die der Fortschreibung verwendet, um Fertilitätsziffern nach Staats-
angehörigkeit zu berechnen (Pötzsch, 2018). Ein weiteres Problem ergibt sich daraus, dass Migration dazu führen kann, dass Geburten 
bis zur Ankunft im Zielland aufgeschoben werden. Dieser Sachverhalt kann ebenfalls zu „Verzerrungen“ der amtlichen Geburtenrate 
führen. Gleiches gilt, wenn Personen mit Migrationshintergrund nur für eine Geburt in das Herkunftsland reisen und danach wieder 
in das Zielland zurückkehren. 

10 Nicht abgebildet in Abbildung 2-9 ist das Geburtenverhalten von Aussiedlerinnen, die im Ausland geboren wurden, aber die deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzen (siehe dazu Kreyenfeld & Krapf, 2017). 
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Abbildung 2-9 Kinderzahl von Frauen nach Staatsangehörigkeit und Geburtsland, Geburtskohorten 1943 
bis 1973, Deutschland 

2,3 
2,1 2,0 2,0 

1,6 1,7 1,7 1,6 1,5 

1943–1953 1954–1963 1964–1973 

Geburtsort: Ausland / Staatsangehörigkeit: nicht deutsch 

Geburtsort: Deutschland / Staatsangehörigkeit: nicht deutsch 

Geburtsort: Deutschland / Staatsangehörigkeit: deutsch 

Anmerkung: Die Kinderzahl von Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit und Geburtsort im Ausland wurde in dieser Abbil-
dung nicht dargestellt. 

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2019b, eigene Darstellung 

2.2.2 Assistierte Reproduktion und „ungewollte“ Kinderlosigkeit 

In der demografischen Forschung ist in der Vergangenheit vielfach zwischen „ungewollter“ und „gewollter“ 
Kinderlosigkeit unterschieden worden, wobei in der Regel von einem Anteil von 5 bis 10 % „ungewollt“ kin-
derloser Frauen ausgegangen wurde (Chandra & Stephen, 1998; Leridon, 1992; Passet-Wittig et al., 2016; 
Trappe, 2017). Mit der zunehmenden Verfügbarkeit assistierter Reproduktionstechnologien (ART) ver-
schwimmt die Grenze zwischen „gewollter“ und „ungewollter“ Kinderlosigkeit. Zudem hat sich die Erkenntnis 
durchgesetzt, dass eine schematische Unterteilung von „gewollter“ und „ungewollter“ Kinderlosigkeit der 
Komplexität des Reproduktionsverhaltens nicht hinreichend gerecht wird (Dorbritz et al., 2016). Inwiefern Kin-
derwünsche umgesetzt werden können, hängt nicht nur von biologischen Voraussetzungen ab, sondern ist eng 
mit dem Partnerschaftskontext verbunden. Dies ist besonders offensichtlich bei gleichgeschlechtlichen Partner-
schaften. Dazu kommt, dass Kinderwünsche im Lebenslauf volatil sind und die biologischen Fähigkeiten, Kin-
der zu empfangen bzw. Kinder zu zeugen, altersbedingte Prozesse sind. Velde et al. (2012) argumentieren 
bspw., dass ungewollte Kinderlosigkeit oft ein Resultat des kontinuierlichen Aufschubs des Kinderwunsches 
im Lebenslauf ist. Andersherum mag eine Person in Befragungen angeben, „gewollt“ auf Kinder verzichtet zu 
haben, in Unwissenheit, dass es für sie oder ihn biologisch gar nicht möglich gewesen wäre, ein Kind zu be-
kommen bzw. zu zeugen. 

In allen europäischen Ländern kommt ART eine zunehmende Bedeutung zu, Kinderwünsche umzusetzen (Fer-
raretti et al., 2012; Präg & Mills, 2017). ART umfassen unterschiedliche Methoden der künstlichen Befruchtung 
(siehe Textbox 2-3). Neben der Bedeutung von ART für die Umsetzung von Kinderwünschen wird das Thema 
im demografischen Kontext zunehmend auch unter der Fragestellung diskutiert, inwiefern ART die nationalen 
Geburtenraten eines Landes beeinflussen können (Präg & Mills, 2017; Sobotka, 2008). In Deutschland gehen 
zwischen 1 und 3 % der Geburten auf ART zurück (seit der systematischen Erfassung im Jahr 1998). 2017 
kamen auf insgesamt 784.901 Lebendgeburten 21.295 Kinder, die im Rahmen einer ART-Behandlung entstan-
den sind, was einem Anteil von 2,7 % entspricht (Deutsches IVF-Register, 2019). Damit liegt Deutschland eher 
im unteren Mittelfeld der Verteilung, die von Ländern wie Dänemark angeführt wird (Präg & Mills, 2017). Von 
besonderem Interesse ist zudem, inwiefern sich die Nutzung von ART nach soziodemografischen Mustern un-
terscheidet. Für die USA und Großbritannien liegt mittlerweile eine Reihe von Studien vor, die aufzeigen, dass 
die Nutzung von ART positiv mit Einkommen und Bildung korreliert (Barbuscia, 2017). Für Deutschland exis-
tieren keine vergleichbaren Studien, die einen belastbaren Einblick in die soziodemografischen Determinanten 
der Nutzung von ART zulassen (Kuhnt et al., 2018). Studien zu den Einstellungen gegenüber ART weisen 
allerdings auf Unterschiede je nach Migrationshintergrund hin. Demnach sind türkeistämmige Frauen häufiger 
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als andere Migrantinnen nur unzureichend über die Nutzungsmöglichkeiten von ART in Deutschland informiert 
(Haug et al., 2017). Haug und Milewski (2019) zeigen zudem, dass Personen mit Migrationshintergrund eher 
heterologe Methoden der Insemination präferieren als Frauen ohne Migrationshintergrund. 

Textbox 2-3 Techniken der assistierten Reproduktion (Assisted Reproductive Techniques, ART)11 

In-vitro-Fertilisation (IVF). Ausgangspunkt ist eine Hormonbehandlung, die zu vermehrter Eizellenbildung 
bei einer Frau führt. Reife Eizellen werden entnommen und mit Samen zusammengebracht, aus denen Emb-
ryonen entstehen, die in den Uterus eingesetzt werden. Um die Erfolgschancen zu erhöhen, werden in der 
Regel mehrere (jedoch, laut ESchG § 1, maximal drei) befruchtete Eizellen transferiert. Durch dieses Vorge-
hen erhöht sich das Risiko von Mehrlingsschwangerschaften bei IVF. 

Intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI). Mit IVF identisch, mit der Ausnahme, dass Spermien in die 
Eizellen injiziert werden.  

Single-Embryo-Transfer (SET). IVF, mit dem Unterschied, dass nicht mehrere Embryonen transferiert wer-
den, sondern nur jeweils eine befruchtete Eizelle. Die anderen befruchteten Eizellen werden kryokonserviert 
(in flüssigem Stickstoff tiefgefroren) und erst dann verwendet, wenn der erste Versuch in einem Abort endet. 
Das deutsche Embryonenschutzgesetz verbietet es, Embyronen für spätere Zyklen zu kryokonservieren 
(ESchG § 1, Absatz 3), was im Wesentlichen dem SET entgegensteht.12 

Samenspende. Die Samen des männlichen Spenders werden kryokonserviert. Die Übertragung bzw. Befruch-
tung erfolgt durch IVF oder intrauterine Insemination (Übertragung der Samen in die Gebärmutter mittels 
Katheter). Im Unterschied zu homologen Methoden werden bei der heterologen Samenspende nicht die Sa-
men des (Ehe-)partners, sondern die Samen einer dritten Person verwendet. 

Eizellenspende. Äquivalent zur Samenspende. Die Eizellen einer Frau werden mit einem Samen befruchtet 
und in die Gebärmutter einer anderen Frau transferiert. Bislang ist die Eizellenspende in Deutschland verbo-
ten.13 

Leihmutterschaft. Eine Frau trägt ein Kind für eine andere Frau aus. Eizelle und Samen können von der 
„Wunschmutter” und dem eigenen Partner sein. Bislang ist Leihmutterschaft in Deutschland verboten 
(ESchG § 1, Absatz 1).14 

Die Nutzung von ART hängt neben kulturellen Vorstellungen vor allem von den gesetzlichen Rahmen und 
institutionellen Gegebenheiten ab, in denen ART-Verfahren ermöglicht werden. In Deutschland sind Kinder-
wunschbehandlungen Kassenleistungen, wobei die Krankenkassen sich darin unterscheiden, in welchem Um-
fang sie Behandlungen abdecken. Einen Einschnitt stellte vor allem das Gesundheitsmodernisierungsgesetz 
(GMG) dar, das im Jahr 2004 in Kraft trat und in dessen Folge die gesetzlichen Krankenversicherungen die 
Kostenübernahme der Behandlungszyklen stark begrenzten (Trappe, 2017). Dadurch ging die Zahl der Lebend-
geburten, die im Rahmen von ART entstanden sind, rapide zurück (siehe Abbildung 2-10). Vergleichsweise 
restriktiv wird zudem der Zugang zur Kostenübernahme durch die Krankenkassen gehandhabt: Nur für verhei-
ratete Paare werden die Kosten teilweise übernommen, nicht jedoch für unverheiratete Paare oder Singles (siehe 
Kapitel 3.3).  

11 Für einen detaillierten Überblick siehe Leopoldina & Akademieunion (2019). 
12 Überzählige Embryonen können als Embryonenspende zur Verfügung gestellt werden. Die Leopoldina verweist in ihrer Stellung-

nahme zur Fortpflanzungsmedizin auf Informationen des Netzwerks Embryonenspende, wonach bisher „356 Anfragen auf Spende 
eines Embryos an das Netzwerk gerichtet [wurden]. Insgesamt wurden bisher 125 Embryonen bzw. Vorkernstadien vermittelt, woraus 
22 Geburten mit 28 Kindern resultierten“ (Leopoldina & Akademieunion, 2019, S. 76). 

13 In welchem Ausmaß die Eizellenspende von Frauen, die in Deutschland regulär wohnhaft sind, im Ausland in Anspruch genommen 
wird, ist schwer abzuschätzen. Janke (2014) schätzt, dass jährlich zwischen 400 und 500 Kinder mittels einer im Ausland vorgenom-
menen Eizellspende geboren werden. Mayer-Lewis (2017, S. 117) argumentiert, dass es aufgrund „der soziokulturellen und techni-
schen Entwicklungen sowie einer in den letzten Jahren deutlich zielgerichteteren Werbung von ausländischen Kliniken“ von einer 
Zunahme dieser Werte auszugehen ist. In einer aktuellen Studie gibt Frankfurth (2020) an, dass jährlich 4.000 bis 5.000 Personen mit 
dem Zweck einer Eizellenspende ins Ausland reisen. 

14 Im Bereich Leihmutterschaft existieren für Deutschland unseres Wissens keine Schätzungen. Horsey (2015) geht für Großbritannien 
davon aus, dass homosexuelle Paare überproportional von Leihmutterschaft im Ausland Gebrauch machen. Allerdings sind diese 
Ergebnisse der Studie auf Grund der kleinen Fallzahlen der befragten Personen kaum belastbar. 

https://entgegensteht.12
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Abbildung 2-10 Bedeutung von ART (Behandlungszyklen, behandelte Frauen, geborene Kinder, in 1.000), 
Deutschland, 1998 bis 2018 
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Quellen: Deutsches IVF-Register, 2020, eigene Darstellung auf Basis von Trappe, 2017 

2.2.3 Scheidung und Trennung 

Der Anstieg der Scheidungs- und Trennungsintensität gehört zu den wesentlichen familiendemografischen Ver-
änderungen der letzten Jahrzehnte. Die amtliche Statistik bildet diesen Wandel vor allem auf Basis der zusam-
mengefassten Scheidungsziffer ab, die den Anteil der Ehen widerspiegelt, die nach 25 Jahren geschieden wer-
den.15 Abbildung 2-11 zeigt den Verlauf der zusammengefassten Scheidungsziffer getrennt nach Ost- und West-
deutschland für den Zeitraum 1975 bis 2016. Mit der großen Scheidungsreform im Jahr 1977 ist das Schuld-
prinzip durch das Zerrüttungsprinzip ersetzt worden. Gleichzeitig ist das sogenannten „Trennungsjahr“ einge-
führt worden, wonach ein Scheidungsbeschluss grundsätzlich erst nach einer Trennungsdauer von einem Jahr 
gefasst werden kann. Erfolgt die Scheidung nicht einvernehmlich, erhöht sich die Dauer auf drei Jahre. Durch 
die Einführung des Trennungsjahrs im Jahr 1977 sank die Scheidungsziffer kurzfristig, um danach kontinuier-
lich wieder anzusteigen. Den vorläufigen Höhepunkt erreichte die Scheidungsziffer im Jahr 2004 mit einem 
Wert von 43 %. Seitdem ist sie rückläufig. In der DDR lag die Scheidungsziffer deutlich über den westdeutschen 
Werten. In den Jahren nach der Wiedervereinigung brach sie – nicht zuletzt durch die damit wirksam gewordene 
Trennungsjahrregelung – in Ostdeutschland kurzfristig ein. Seitdem liegt die ostdeutsche Kurve unter der west-
deutschen, nimmt aber einen ähnlichen Verlauf. 

15 Die zusammengefasste Scheidungsziffer ist, ebenso wie die zusammengefasste Geburtenziffer (siehe Textbox 2-1 „Tempo-Effekte“), 
eine periodenspezifische Kennziffer, die durch Veränderungen in der Dauer von Ehen beeinflusst wird. Die durchschnittliche Dauer 
der Ehen hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht. Bspw. lag die durchschnittliche Ehedauer in Westdeutschland im Jahr 
2000 bei 12,6 Jahren und ist bis zum Jahr 2015 auf 14,8 Jahre angestiegen (Statistisches Bundesamt, 2018c). Auf Grund dieses 
Anstiegs ist davon auszugehen, dass die jährliche Scheidungsziffer durch Tempo-Effekte leicht nach unten verzerrt ist. Zu beachten 
ist zudem, dass in die Berechnung der zusammengefassten Scheidungsziffer auch Folgeehen eingehen. Etwa 15 % aller Eheschlie-
ßungen sind Folgeehen (Statistisches Bundesamt, 2017). 
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Abbildung 2-11 Zusammengefasste Scheidungsziffer, Ost- und Westdeutschland, 1975 bis 2016 
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Quelle: Statistisches Bundesamt, 2018c, eigene Darstellung 

Der jüngste Rückgang der zusammengefassten Scheidungsziffer ist eng mit dem veränderten Heiratsverhalten 
und vor allem mit dem kontinuierlichen Anstieg des Alters bei der Ersteheschließung verbunden. Letzteres lag 
2015 bei 31,2 Jahren für Frauen und 33,8 bei Männern (Statistisches Bundesamt, 2017). Ehen, die im mittleren 
Lebensalter geschlossen werden, sind zumeist stabiler als jene Ehen, die im jungen Erwachsenenalter eingegan-
gen werden (Becker, 2015; Böttcher, 2006). Für Ostdeutschland kommt hinzu, dass die ultimative Heiratsnei-
gung (also die Wahrscheinlichkeit, überhaupt im Lebenslauf einmal zu heiraten) deutlich geringer ist als in 
Westdeutschland. Die Personen, die sich in Ostdeutschland zu einer Ehe entschließen, gehören zu einer selek-
tiven Population, deren Partnerschaften überproportional stabil sind. Demzufolge lässt sich aus den geringeren 
ostdeutschen Scheidungsraten (siehe Abbildung 2-11) nicht schließen, dass Partnerschaften in Ostdeutschland 
stabiler als in Westdeutschland sind. 

Abbildung 2-12 gibt die ehedauerspezifische Scheidungsziffer wieder, die aufzeigt, durch welche Prozesse der 
jüngste Rückgang der Scheidungsziffern bedingt wird. Die Abbildung zeigt vor allem, dass gerade für Ehen 
von einer Dauer von unter sechs Jahren im Zeitverlauf das Scheidungsrisiko gesunken ist, während es kaum 
Veränderungen bei den älteren Ehen gegeben hat. Zudem weist die Abbildung auf ein Kuriosum hin: Seit 2009 
bildet sich ein „Knick“ im Scheidungsverlauf heraus. Nach drei Jahren Ehedauer scheinen die Raten massiv 
einzubrechen, um danach wieder anzusteigen. Wahrscheinlich steht diese Entwicklung mit der Reform des Ver-
sorgungsausgleichs im Zusammenhang, der im Jahr 2009 in Kraft trat. Seitdem muss der Versorgungsausgleich 
nicht mehr standardmäßig für kurze Ehen (d. h. mit einer Dauer von unter drei Jahren) durchgeführt werden. Es 
scheint, dass Scheidungen vor dem Hintergrund der Regelungen strategisch „vorgezogen“ wurden (Radenacker 
& Kreyenfeld, 2018; Statistisches Bundesamt, 2018c). 
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Abbildung 2-12 Ehedauerspezifische Scheidungsziffer, Westdeutschland, 2010 bis 2015 
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Quelle: Statistisches Bundesamt, 2018c, eigene Darstellung 

In der amtlichen Scheidungsstatistik wird ebenfalls erhoben, ob die Ehepartner zum Zeitpunkt der Scheidung 
gemeinsame minderjährige Kinder hatten. Im Jahr 2016 traf dies auf 50 % aller geschiedenen Ehen zu 
(Statistisches Bundesamt, 2018c). Dieser Wert ist seit den 1990er-Jahren relativ stabil und schwankte nur ge-
ringfügig. Nicht erfasst wird in dieser Statistik, ob ein Ehepaar ältere Kinder hat. Zudem werden Stiefkinder, 
und damit Kinder aus vorherigen Partnerschaften, nicht berücksichtigt. Da die amtliche Statistik zudem nur 
Scheidungen enthält, kann sie generell kein umfassendes Bild des Trennungsgeschehens liefern. Befragungs-
daten können diese Lücke zum Teil füllen.16 Vor diesem Hintergrund gibt Tabelle 2-6 die Trennungswahr-
scheinlichkeiten nach dem Alter des Kindes für Frauen der Jahrgänge 1971-1973 wieder.17 Die Tabelle unter-
scheidet nach Geburtsordnung und Region (Ost/West). Zudem wird in der Tabelle auch der Anteil der Kinder 
angeführt, dessen Eltern bereits bei der Geburt getrennt waren bzw. nie eine Partnerschaft geführt haben. Für 
erste Kinder liegt dieser Anteil bei 7 % in Westdeutschland und bei 11 % in Ostdeutschland (im Detail siehe 
Bastin, 2016). Bevor das erste Kind das zehnte Lebensjahr erreicht, haben sich 26 % der westdeutschen Mütter 
getrennt. In Ostdeutschland sind es mit 35 % deutlich mehr. Aus diesen Berechnungen lässt sich schließen, dass 
ostdeutsche Partnerschaften mit Kindern deutlich instabiler sind als westdeutsche. Die oben dargestellten amt-
lichen Scheidungsziffern (siehe Abbildung 2-11) liefern entsprechend ein falsches Bild der Ost-West-Unter-
schiede in der Stabilität von Partnerschaften mit Kindern. Für zweite Kinder ist die Wahrscheinlichkeit etwas 
geringer als für erste Kinder, eine Trennung ihrer Eltern zu erfahren, bis sie das zehnte Lebensjahr erreicht 
haben. Der Grund für diese Paritätsunterschiede ist vor allem der Umstand, dass sich Personen, die sich für ein 
zweites Kind entscheiden, zumeist in stabileren Partnerschaften leben als jene, die nur ein Kind bekommen. 

16 Das Familienpanel (pairfam) ist eine repräsentative Befragung. Nichtdestotrotz sind die Schätzungen, die auf Befragungsdaten beru-
hen, mit diversen Unsicherheiten verbunden. In den Analysen wurden Hochrechnungsfaktoren verwendet, um eine mögliche Unter-
erfassung bestimmter Populationen zu berücksichtigen. Für die Berechnung der Lebensform zum Zeitpunkt der Geburt ist jedoch zu 
berücksichtigen, dass retrospektive Angaben verwendet werden, aus denen sich ebenfalls Verzerrungen ergeben können (Kreyenfeld 
& Bastin, 2016). 

17 Ausgewählt wurden für diese Darstellungen Frauen, die zwischen 1971 und 1973 geboren wurden. Diese Jahrgänge hatten zum Be-
fragungszeitpunkt ihre reproduktive Phase weitgehend abgeschlossen. Für jüngere Jahrgänge könnten die Trennungswahrscheinlich-
keiten verzerrt sein, da nur Personen betrachtet werden können, die relativ früh im Lebenslauf ein Kind bekommen haben. Aus einem 
ähnlichen Grund ist es sinnvoll, die Betrachtung auf weibliche Befragte zu begrenzen, da die reproduktive Phase von Männern weni-
ger klar definiert ist. Dazu kommt, dass die Kinderzahl von Männern, die keine soziale Beziehung zu ihren Kindern haben, wahr-
scheinlich mit Befragungsdaten unterschätzt wird. 

https://wieder.17
https://f�llen.16
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Dies gilt zum Teil auch für dritte Kinder. Ein großer Teil der dritten Kinder wird allerdings in Folgepartner-
schaften geboren; diese Partnerschaften weisen in der Regel eine erhöhte Trennungswahrscheinlichkeit auf 
(Beaujouan, 2016; Martin et al., 2011). 

Tabelle 2-6 Anteil der Frauen, die vom Vater des Kindes getrennt sind (nach Alter der Kinder), Frauen 
der Geburtskohorten 1971-1973, Ost- und Westdeutschland 

Ostdeutschland Westdeutschland 

Erstes Zweites Drittes Erstes Zweites Drittes

Geburt 

 Kind 

11% 

 Kind 

3% 

 Kind 

3% 

 Kind 

7% 

 Kind 

3% 

 Kind 

5% 

1 Jahr 16% 5% 6% 10% 4% 5% 

6 Jahre 26% 15% 18% 17% 12% 12% 

10 Jahre 35% 24% 29% 26% 19% 18% 

Quelle: pairfam Welle 10, eigene gewichtete Berechnungen 

2.2.4 Familiendiversität 

2.2.4.1 Nichteheliche Lebensgemeinschaften und „alleinerziehende“ Elternschaft 

Die Zunahme nichtehelicher Geburten und vor allem von Trennung und Scheidung hat dazu geführt, dass Le-
bens- und Familienformen im Zeitverlauf „pluraler“ geworden sind. Die „Pluralität“ der Familienformen ma-
nifestiert sich in den beiden Landesteilen sehr unterschiedlich. In Westdeutschland ist die eheliche Familie wei-
terhin die dominante Lebensform von Personen mit minderjährigen Kindern, wobei alleinerziehende Eltern-
schaft durch den Anstieg der Scheidungsintensität an Bedeutung gewonnen hat. Dieser Sachverhalt ist in Ta-
belle 2-7 auf Basis des Mikrozensus abgebildet.18 Die Tabelle zeigt, dass 75 % der westdeutschen Frauen, die 
im Jahr 2017 mit minderjährigen Kindern im Haushalt leben, verheiratet sind. Weitere 16 % sind alleinerzie-
hend und weitere 9 % leben in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft (im juristischen Sprachgebrauch: in 
einer „faktischen Lebensgemeinschaft“). Vergleicht man die Werte aus dem Jahr 2017 mit denen aus dem Jahr 
2000, so ist ersichtlich, dass sich die Anteile an Frauen mit Kindern in nichtehelichen Lebensgemeinschaften in 
einem Zeitraum von weniger als 20 Jahren fast verdoppelt haben. Trotz der Dominanz der ehelichen Familie 
zeichnet sich über die Zeit eine klare Zunahme in der Pluralität der Familienstrukturen ab. 

In Ostdeutschland liegt im Jahr 2017 der Anteil alleinerziehender Frauen mit Kindern bei 23 % und damit höher 
als in Westdeutschland; dazu kommt jedoch vor allem, dass ein ebenso hoher Anteil der Frauen mit Kindern 
unverheiratet ist und in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft lebt. 53 % der ostdeutschen Frauen mit min-
derjährigen Kindern, und damit gerade mal die Hälfte, sind im Jahr 2017 verheiratet. Weitergehende Analysen 
deuten darauf hin, dass in beiden Landesteilen gut qualifizierte Frauen häufiger verheiratet sind als andere 
Frauen, wenn sie Kinder haben (Konietzka & Kreyenfeld, 2017; Mack, 2017). Anders herum sind es eher 
schlechter qualifizierte Frauen, die in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft leben oder alleinerziehend sind. 
Personen mit Migrationshintergrund leben häufiger als Personen ohne Migrationshintergrund in ehelichen Le-
bensgemeinschaften (ebd.). Diese Muster erklären sich zum größten Teil durch die niedrige Scheidungsziffer 
von Personen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Eine Ausnahme stellen binationale Paare dar, die ver-
gleichsweise höhere Scheidungsraten aufweisen (siehe Kapitel 4.5.2). 

18 Im Unterschied zur amtlichen Statistik, die zumeist die Familie als Untersuchungseinheit verwendet, sind in der Tabelle die Lebens-
formen auf der Personenebene abgebildet. D. h. nicht die Familie, sondern das Individuum ist die Untersuchungseinheit. Werden 
Familien als Untersuchungseinheit verwendet, kann es sein, dass mit zunehmender Scheidungs- und Trennungsintensität der familiale 
Wandel überzeichnet wird. 

https://abgebildet.18
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Tabelle 2-7 Familienformen von Frauen und Männern (Alter 18-54 Jahre), die mit Kindern unter 
18 Jahren im Haushalt leben, West- und Ostdeutschland, 2000 bis 2017 

Westdeutschland Frauen 2000 2004 2008 2012 2016 2017 

Verheiratet zusammenlebend 83 80 78 76 75 75 

Nichteheliche Lebensgemeinschaft 5 6 6 7 8 9 

Alleinerziehend 12 14 16 17 17 16 

Insgesamt 100 100 100 100 100 100 

Ostdeutschland Frauen 2000 2004 2008 2012 2016 2017 

Verheiratet zusammenlebend 68 61 56 53 53 53 

Nichteheliche Lebensgemeinschaft 13 17 19 21 23 24 

Alleinerziehend 19 22 25 26 24 23 

Insgesamt 100 100 100 100 100 100 

Westdeutschland Männer 2000 2004 2008 2012 2016 2017 

Verheiratet zusammenlebend 93 91 91 89 88 88 

Nichteheliche Lebensgemeinschaft 5 7 7 9 10 10 

Alleinerziehend 2 2 2 2 2 2 

Insgesamt 100 100 100 100 100 100 

Ostdeutschland Männer 2000 2004 2008 2012 2016 2017 

Verheiratet zusammenlebend 82 76 72 70 67 66 

Nichteheliche Lebensgemeinschaft 16 21 25 27 29 30 

Alleinerziehend 3 3 3 3 4 3 

Insgesamt 100 100 100 100 100 100 

Anmerkung: Angaben in Spaltenprozenten. 

Quellen: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Mikrozensus 2000 (DOI: 10.21242/12211.2000.00.00.1.1.0); 
2004 (DOI: 10.21242/12211.2004.00.00.1.1.0); 2008 (DOI: 10.21242/12211.2008.00.00.1.1.0); 2012 (DOI: 10.21242/12211. 
2012.00.00.1.1.1); 2016 (DOI: 10.21242/12211.2016.00.00.1.1.1); 2017 (DOI: 10.21242/12211.2017.00.00.1.1.0), eigene Berech-
nungen 

Die Tabelle gibt ebenfalls Aufschluss über die Familienformen, in denen Männer leben, zu denen Kinder im 
Haushalt gehören. Da Kinder nach Trennung und Scheidung mehrheitlich bei ihren Müttern wohnen bleiben, 
gibt die Tabelle allerdings nur ein unvollständiges Bild der Lebensformen von Vätern. Der Anteil der alleiner-
ziehenden Väter steigt demnach über die Zeit leicht an, liegt aber auch im Jahr 2017 in Westdeutschland bei 
nur 2 % und in Ostdeutschland bei 3 %.19 Die Tabelle suggeriert, dass die Ehe für Männer bedeutsamer zu sein 
scheint als für Frauen mit Kindern. Allerdings erklärt sich dieser Sachverhalt in erster Linie darüber, dass Tren-
nungsväter, die nicht mit ihren Kindern im Haushalt leben, auf Basis des Mikrozensus nicht abgegrenzt werden 
können und in dieser Darstellung nicht enthalten sind. Ein Manko des Mikrozensus ist zudem, dass Stief-, 
Adoptiv- und Pflegekinder nicht von leiblichen Kindern unterschieden werden können. Ein gewisser Anteil der 
verheirateten Männer (ebenso wie Frauen, wenn auch in geringerem Umfang), von denen man auf Basis dieser 
Darstellung vorschnell annimmt, dass es sich um Personen in „klassischen Kernfamilien“ handelt, lebt mög-
licherweise in einer Folgepartnerschaft zusammen mit einem Stiefkind bzw. mehreren Stiefkindern. 

19 Betrachtet man nur Alleinerziehende, so machen Männer im Jahr 2017 genau 11,6 % der Alleinerziehenden (Personen im Alter von 
18 bis 54 Jahren mit minderjährigen Kindern ohne Partnerin bzw. Partner) aus (eigene Berechnungen). 
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2.2.4.2 Die Dynamik von Lebensformen 

Die bisherigen Darstellungen haben gezeigt, dass Familienformen über die Zeit „pluraler“ geworden sind. Die 
Nichtehelichenquote (siehe Abbildung 2-2) verweist zudem darauf, dass ein großer Anteil der Frauen unverhei-
ratet ist, wenn sie ein Kind bekommen. Tabelle 2-8 liefert ein genaueres Bild der Lebensformen zum Zeitpunkt 
der Kindgeburt: Sie zeigt, dass ein kleiner Teil der unverheirateten Frauen der Jahrgänge 1971-1973 zu diesem 
Zeitpunkt keinen Partner hat. Die überwiegende Mehrzahl der Frauen, die zum Zeitpunkt der Geburt des ersten 
Kindes unverheiratet ist, lebt in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft. In Ostdeutschland sind es für diese 
Jahrgänge etwa 40 %, die in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft leben; in Westdeutschland 19 %. Bei den 
zweiten Kindern dominiert die eheliche Geburt in beiden Landesteilen. Dieses Muster erklärt sich durch zwei 
Prozesse: Zum einen heiratet ein Teil der Frauen zwischen der Geburt des ersten und zweiten Kindes. Zudem 
bekommen Personen, die bei der Geburt des ersten Kindes verheiratet waren, häufiger ein zweites Kind. 

Tabelle 2-8 Lebensformen von Frauen zum Zeitpunkt der Geburt des ersten und zweiten Kindes, Ge-
burtsjahrgänge 1971 bis 1973, Ost-und Westdeutschland 

Erste Kinder 

Ostdeutschland Westdeutschland 

Zweite Kinder 

Ostdeutschland Westdeutschland 

Single 

Living-Apart-Together (LAT) 

Nichteheliche Lebensgemein-
schaft 

Verheiratet 

11 7 

10 6 

40 19 

39 68 

3 3 

5 5 

29 9 

63 83 

Insgesamt 100 100 100 100 

Anmerkung: Angaben in Spaltenprozenten. 

Quelle: pairfam Welle 10, eigene gewichtete Berechnungen 

Ist die nichteheliche Lebensgemeinschaft eine stabile Lebensform? Oder hat sich über die Zeit einfach nur die 
„Kopplung“ von Eheschließung und Familiengründung verschoben? In welchem Ausmaß heiraten Paare also 
nach der Familiengründung? Um diese Fragen zu beantworten, stellt Abbildung 2-13 die „Wechselwahrschein-
lichkeiten“ von einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft in eine andere Lebensform dar. Die Grundgesamtheit 
beinhaltet Frauen, die sich zum Zeitpunkt der Geburt des ersten Kindes in einer nichtehelichen Lebensgemein-
schaft befanden. In Ostdeutschland leben 25 % der Frauen, die in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft ihr 
erstes Kind bekommen haben, auch nach zehn Jahren noch in derselben nichtehelichen Lebensgemeinschaft. In 
Westdeutschland ist die nichteheliche Lebensgemeinschaft hingegen häufiger von kurzer Dauer. Nur 17 % le-
ben nach zehn Jahren noch in dieser Lebensform. Hingegen haben mehr als 60 % der westdeutschen Frauen, 
die in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft ihr erstes Kind bekommen haben, geheiratet. Die Abbildung 
deutet auch auf eine hohe Trennungswahrscheinlichkeit von nichtehelichen Lebensgemeinschaften mit Kindern 
hin. Von den Frauen, die nicht geheiratet haben, sind 48 % der ostdeutschen und 57 % der westdeutschen Frauen 
getrennt, wenn das erste Kind zehn Jahre alt ist. Obwohl die Trennungswahrscheinlichkeit in Ostdeutschland 
generell höher ist als in Westdeutschland, sind nichteheliche Lebensgemeinschaften damit vergleichsweise et-
was stabiler als nichteheliche Lebensgemeinschaften in Westdeutschland (im Detail siehe Schnor, 2014). 
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Abbildung 2-13 Wechsel von der nichtehelichen Lebensform in eine andere Lebensform nach Alter des ers-
ten Kindes, Frauen, die bei Geburt des ersten Kindes in einer nichtehelichen Lebensge-
meinschaft lebten, Geburtsjahrgänge 1971 bis 1973, Ost- und Westdeutschland 

Ostdeutschland Westdeutschland 

100% 100% 

75% 75% 

50% 50% 

25% 25% 

0% 0% 

Ehe Single (Trennung) NEL Ehe Single (Trennung) NEL 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dauer seit Geburt des ersten Kindes (in Jahren) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dauer seit Geburt des ersten Kindes (in Jahren) 

Anmerkungen: In der Abbildung werden „Eheschließung“ und „Trennung (Single)“ als konkurrierende Risiken modelliert. Die 
Abbildung gibt die Wahrscheinlichkeit an, von einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in 
eine andere Lebensform zu wechseln. Ein Teil der Personen zieht nach einer Trennung direkt mit einem neuen Partner zusammen 
oder beginnt eine neue Partnerschaft, ohne jemals eine „Single-Episode“ zu erleben. Diese Personen werden als „Single (Tren-
nung)“ klassifiziert, sobald die Partnerschaft mit dem Vater des ersten Kindes endet. Entsprechend gibt die Abbildung die Wahr-
scheinlichkeit an, den Vater des ersten Kindes zu heiraten oder mit ihm zusammenzuziehen. 

Quelle: pairfam Welle 10, eigene gewichtete Berechnungen 

Um ein abschließendes Bild von der Dynamik der Lebensformen nach der Familiengründung zu bekommen, 
gibt Abbildung 2-14 die Trennungswahrscheinlichkeit von Frauen wieder, die verheiratet waren, als sie das 
erste Kind bekommen haben. Die x-Achse zeigt erneut das Alter des ersten Kindes in Jahren. Abgebildet ist die 
Trennungswahrscheinlichkeit (und nicht die Scheidungswahrscheinlichkeit, da diese von der Dauer des Schei-
dungsverfahrens abhängt). Im Vergleich zu nichtehelichen Lebensgemeinschaften sind eheliche Lebensgemein-
schaften stabiler. Wenn das erste Kind zehn Jahre alt ist, haben 13 % der westdeutschen Frauen und 20 % der 
ostdeutschen Frauen, die ehelich ein Kind bekommen haben, eine Trennung vom Vater des Kindes erfahren.  
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Abbildung 2-14 Stabilität von Ehen, Frauen, die bei Geburt des ersten Kindes in einer ehelichen Lebensge-
meinschaft lebten, Geburtskohorten 1971 bis 1973, Ost- und Westdeutschland 

Ostdeutschland Westdeutschland 

100% 100% 

75% 75% 

50% 50% 

25% 25% 

0% 0% 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Alter des ersten Kindes (in Jahren) Alter des ersten Kindes (in Jahren) 

Ehe Single (Trennung) Ehe Single(Trennung) 

Anmerkungen: Die Abbildung gibt die Wahrscheinlichkeit der Trennung nach Alter des Kindes an (berechnet auf Basis von Ka-
plan-Meier-Schätzern). Ein Teil der Personen zieht nach einer Trennung direkt mit einem neuen Partner zusammen oder beginnt 
eine neue Partnerschaft, ohne jemals eine „Single-Episode“ zu erfahren. Diese Personen werden als „Single (Trennung)“ klassifi-
ziert, sobald die Partnerschaft mit dem Vater des ersten Kindes endet. Entsprechend gibt die Abbildung die Wahrscheinlichkeit 
an, die Trennung vom Vater des ersten Kindes zu erfahren. 

Quelle: pairfam Welle 10, eigene gewichtete Berechnungen 

2.2.4.3 Stieffamilien 

Da Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder im Mikrozensus nicht voneinander abgegrenzt werden können, existieren 
für Deutschland keine amtlichen Zahlen zur Verbreitung von Stieffamilien.20 Schätzungen auf Basis des Gene-
rations and Gender Survey (GGS) für das Jahr 2005 zeigen, dass 13 % der westdeutschen Personen mit min-
derjährigen Kindern und 18 % der ostdeutschen in einer Stieffamilie leben (Kreyenfeld & Martin, 2011). Andere 
Studien und Datensätze haben zum Teil leicht andere Werte ermittelt (Kreyenfeld & Heintz-Martin, 2012; 
Kreyenfeld & Martin, 2011; Steinbach, 2008). Gemeinsam ist allen Untersuchungen, dass sie klare Ost-West-
Unterschiede aufzeigen, d. h. Stieffamilien sind in Ostdeutschland verbreiteter als in Westdeutschland. Im Ver-
gleich zu Kernfamilien gibt es zudem mehr Stieffamilien mit drei und mehr Kindern (ebd.). Henz und Thomson 
(2005) argumentieren, dass sich Personen in Stieffamilien, unabhängig von der eigenen Kinderzahl, häufig ein 
gemeinsames Kind mit dem neuen Partner wünschen, um sich als neue Familie zu konstituieren. Kreyenfeld 
und Martin (2011) schätzen, dass „komplexe Stieffamilien“ (d. h. Familien, in denen neben den eigenen Kin-
dern aus vorherigen Partnerschaften auch gemeinsame Kinder vorhanden sind) etwa ein Viertel aller Stieffami-
lien ausmachen. Die überwiegende Mehrheit der Personen in Stieffamilien lebt allerdings in „Stiefvaterfami-
lien“, d. h. neben dem neuen Partner, der biologischen Mutter und ihren Kindern gibt es keine weiteren Kinder. 
Da Kinder mehrheitlich nach Trennung und Scheidung bei den Müttern wohnen bleiben, sind „Stiefmutter-
Familien“ in der Minderheit. 

Tabelle 2-9 gibt Schätzungen auf Basis des Familienpanels (pairfam) wieder. Die Tabelle bestätigt die oben 
genannten Befunde, wonach Stieffamilien in Ostdeutschland weiter verbreitet sind als in Westdeutschland. Die 
Tabelle zeigt erneut, dass Männer seltener alleinerziehend sind als Frauen. Berücksichtigt man nur Personen in 
Paarhaushalten, ergeben sich kaum Unterschiede für Männer und Frauen in der Wahrscheinlichkeit, in einer 
Stieffamilie zu leben. 

20 Um die Prävalenz von Stieffamilien abzubilden, werden zudem unterschiedliche Untersuchungsebenen verwendet. Teubner (2002) 
weist den Anteil an Stieffamilien an allen Familien mit Kindern aus. Die meisten anderen Studien gehen von der Individualperspektive 
aus und berechnen den Anteil von Personen, die in Stieffamilien leben (Entleitner-Phleps, 2017; Kreyenfeld & Martin, 2011; 
Steinbach, 2008). Eine dritte Perspektive ist die Kinderperspektive, d. h. der Anteil aller Kinder, die zu einem Befragungszeitpunkt 
in einer Stieffamilie leben, wird ausgewiesen. 

https://Stieffamilien.20


 

   
 

   

    

 

  

   

       

       

          

        
 

     
      

              
       

        
      

  

       
       

            
        

            
  

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 55 – Drucksache 19/27200 

Tabelle 2-9 Personen, die mit minderjährigen Kindern im Haushalt leben, nach Familienform, Ost- und 
Westdeutschland, 2017/2018 

Ostdeutschland Westdeutschland Deutschland 

Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer 

Kernfamilie 66 83 75 86 74 85 

Stieffamilie 12 (7) 7 9 8 9 

Alleinerziehend 22 (10) 18 (6) 19 7 

Insgesamt 100 100 100 100 100 100 

Anmerkung: Angaben in Spaltenprozenten. () weniger als 30 Personen. 

Quelle: pairfam Welle 10 (Kohorten 1971-73, 1981-83, 1991-93), eigene gewichtete Berechnungen 

In gewisser Weise liefert die Stieffamilienforschung eine sehr eingeschränkte Perspektive auf den Wandel der 
Lebensformen. Zum einen ist sie zumeist auf den Haushaltskontext beschränkt, d. h. Kinder, die außerhalb des 
Haushalts wohnen, fallen aus der Betrachtung heraus. Zudem werden Alleinerziehende, die eine „Living-Apart-
Together-Beziehung“ (LAT) führen, nicht als „in einer Stieffamilie lebend“ klassifiziert, unabhängig davon, 
wie tief das Verhältnis der Kinder der befragten Person mit dem neuen Partner ist (siehe jedoch Feldhaus & 
Huinink, 2011). Abgrenzungsprobleme ergeben sich zudem mit der wachsenden Bedeutung des Wechselmo-
dells, bei dem Kinder phasenweise in verschiedenen Hauhalten leben. Ein weiteres Manko stellt die Quer-
schnittsbetrachtung dar, d. h. es wird nur abgebildet, wie weit Stieffamilien zu einem bestimmten Zeitpunkt 
verbreitet sind. Der Dynamik dieser Lebensform wird hingegen keine hinreichende Bedeutung beigemessen. 

Um den Wandel der Lebensformen im Lebenslauf abzubilden, stellt Abbildung 2-15 dar, wie sich die Lebens-
formen der Kohorten 1971-1973 und 1981-1983 im Lebenslauf entwickelt haben. Die Abbildung zeigt, dass ein 
gewisser Teil der Befragten schon im frühen Erwachsenenalter (als Bezugsperson oder Partnerin/Partner der 
Bezugsperson) in einer Stieffamilie lebt. Die Abbildung verweist auf die bekannten Geschlechterunterschiede 
im Übergang zur Erstelternschaft; gleichzeitig macht sie darauf aufmerksam, dass es für Frauen zu jedem Le-
bensalter wahrscheinlicher ist, mit Kindern im Haushalt zusammenzuleben, als für Männer. 
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Abbildung 2-15 Familienformen im Lebenslauf, Geburtskohorten 1971-1973 und 1981-1983, Ost- und 
Westdeutschland 

Ostdeutschland Frauen Ostdeutschland Männer 

Alter Alter 

Westdeutschland Männer Westdeutschland Frauen 
100 % 

100 % 

Alleinerziehend 
75 % 

75 % 

Stieffamilie 

50 % 
50 % 

Kernfamilie 

Keine Kinder im 25 % 
25 % 

Haushalt 

0 % 
0 % 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

Alter 
Alter 

0 % 

25 % 

50 % 

75 % 

100 % 

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

0 % 

25 % 

50 % 

75 % 

100 % 

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

Alleinerziehend 

Stieffamilie 

Kernfamilie 

Keine Kinder im 
Haushalt 

Quelle: pairfam Welle 1 bis 10, eigene gewichtete Berechnungen 

2.2.4.4 Adoptivkinder, Pflegekinder und Heimunterbringung 

In den oben genannten Darstellungen wurden Adoptiv- und Pflegekinder ausgeklammert. Im Mikrozensus kön-
nen diese nicht von leiblichen Kindern unterschieden werden. In den Befragungsdaten sind wiederum zu wenige 
enthalten, um diese sinnvoll auswerten zu können. Im Familienpanel (pairfam) sind im Jahr 2018 gerade mal 
1 % aller erfassten Kinder unter 18 Jahren Adoptiv- oder Pflegekinder. Weniger als 0,5 % aller Kinder sind in 
Heimen untergebracht, wobei für letztere von einer Unterschätzung ausgegangen werden muss. Die wesentliche 
Quelle, um einen Einblick in die quantitative Relevanz von Adoptivkindern, Pflegekindern und der Heimunter-
bringung von Kindern zu erhalten, ist die Kinder- und Jugendhilfestatistik. 

Abbildung 2-16 stellt die jährliche Anzahl der Adoptionen dar. Im Jahr 2018 sind lediglich 3.733 Adoptionen 
für Deutschland verbucht (Statistisches Bundesamt, 2019g). Der größte Teil der Adoptionen sind Stiefkind-
Adoptionen. Nur ein verschwindend geringer Teil der Adoptionen sind Auslands-Adoptionen (im Jahr 2018 
sind es nur 171 von 3.733 Adoptionen). Seit Mitte der 1990er-Jahre gehen die Zahlen der Adoptionen in 
Deutschland merklich zurück. Dies ist besonders stark ausgeprägt für „andere Adoptionen“ (also Adoptionen 
ohne Stiefkind-Adoptionen). Inwiefern hinter dieser Entwicklung die wachsende Bedeutung der assistierten 
Reproduktionstechnologien (ART) steht oder vielmehr davon auszugehen ist, dass weniger Kinder für Adopti-
onen zur Verfügung stehen, ist auf Basis dieser Daten nicht zu beurteilen. Prinzipiell existiert ein deutlicher 
Nachfrageüberhang nach Adoptionen, vor allem bei Adoptionen von Kindern im Säuglingsalter. Im Jahr 2015 
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standen zahlenmäßig jedem zur Adoption vorgemerkten Kind sieben Adoptionsbewerbungen gegenüber 
(Fendrich & Mühlmann, 2016). Die soziodemografischen Merkmale der adoptierenden Eltern werden in der 
amtlichen Statistik nicht ausgewiesen. Es wird zwar der Familienstand des „abgebenden Elternteils“ erfasst, 
nicht jedoch des adoptierenden. Inwiefern unverheiratete oder gleichgeschlechtliche Paare überhaupt Kinder 
adoptieren, lässt sich entsprechend nicht beurteilen. 

Abbildung 2-16 Anzahl der Adoptionen nach Verhältnis zum adoptierenden Elternteil, Deutschland, 1991 
bis 2018 

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2019g, eigene Darstellung 
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Eng verbunden mit der Adoption ist das Thema „Fremdunterbringung“ von Kindern, d. h. der Unterbringung 
von Kindern in einer Pflegefamilie oder in Heimen. Im Jahr 201821 lebten 75.318 Kinder und junge Erwachsene 
in Vollzeitpflege in einer anderen Familie (Statistisches Bundesamt, 2019h). Weitere 90.997 befanden sich in 
einem Heim oder in einer sonstigen betreuten Wohnform (ebd.). Abbildung 2-17 stellt die Entwicklung über 
die Zeit dar. Demnach befinden sich etwa gleich viele Kinder in Pflegefamilien und Heimen. Der deutliche 
Anstieg in der Heimunterbringung, der seit 2016 zu verzeichnen ist, ist vor allem auf die gestiegene Anzahl an 
unbegleiteten Minderjährigen zurückzuführen, die im Zuge der Flüchtlingsmigration nach Deutschland gekom-
men sind. Jurczyk (2017, S. 7) argumentiert jedoch, dass ein Anstieg auch „der intensivierten Debatte um einen 
verbesserten Kinderschutz in den vergangenen Jahren“ geschuldet ist, die zu einer gestiegenen „Bereitschaft 
der Jugendämter, Kinder aus ihren Herkunftsfamilien herauszunehmen“ geführt habe. 

21 Am 31.12.2018 bestehende Hilfen, d. h. ohne innerhalb des Jahres beendete Hilfen. 
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Abbildung 2-17 Kinder und junge Erwachsene in Heimerziehung und Vollzeitpflege, in 1.000, Deutschland, 
2008 bis 2018 
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Anmerkungen: Vollzeitpflege in einer anderen Familie nach § 33 SGB VIII, Heimerziehung inklusive sonstige betreute Wohnform 
nach § 34 SGB VIII. Bestand jeweils zum Jahresende. 

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2019h, eigene Darstellung 

Die Kinder- und Jugendhilfestatistik gibt zudem Aufschluss über die Wege und Hintergründe, die dazu führen, 
dass Kinder in einer Pflegefamilie leben. Nur in 17 % der Fälle lebten die leiblichen Eltern zusammen, bevor 
das Kind in eine Pflegefamilie kam. In einigen wenigen Fällen (2 %) waren die Eltern verstorben (Statistisches 
Bundesamt, 2019b). Die drei Hauptgründe für die Hilfegewährung waren die eingeschränkte Erziehungskom-
petenz der Eltern und Personensorgeberechtigten22, die unzureichende Förderung und Versorgung des jungen 
Menschen in der Familie23 sowie die Gefährdung des Kindeswohls24 (Statistisches Bundesamt, 2019b). Im 
Durchschnitt dauerte eine Vollzeitpflege, die im Jahr 2018 beendet wurde, 3,7 Jahre. Viele Vollzeitpflegever-
hältnisse wurden bereits einige Monate nach Beginn der Hilfe beendet, doch mehr als ein Drittel der Pflegekin-
der (35 % der 2018 beendeten Hilfen) verbrachte bis zu einem Jahr in einer Pflegefamilie, 41 % zwischen einem 
und fünf Jahren und fast ein Viertel (24 %) sogar mehr als fünf Jahre (Statistisches Bundesamt, 2019h). Ein 
beträchtlicher Teil der Pflegekinder lebte bis zur Volljährigkeit in der Pflegefamilie (van Santen et al., 2019). 
Der Anteil der Pflegekinder, die zu ihren Eltern zurückkehrten, liegt bei etwas unter einem Drittel aller been-
deten Vollzeitpflegefälle (ebd.). Bei 27 % aller im Jahr 2016 beendeten Hilfen (abzüglich beendeter Hilfen 
aufgrund eines Zuständigkeitswechsels seitens des Jugendamts) war der anschließende Aufenthaltsort die Her-
kunftsfamilie. Dabei schwankt dieser Anteil stark mit dem Alter der Kinder, sodass ältere Kinder seltener in 
den Haushalt der Eltern bzw. eines Elternteils zurückkehren. „Bis zum zwölften Lebensjahr kehren die Kinder 
am häufigsten (…) nach der Vollzeitpflege zu den Eltern zurück. Nach dem zwölften Lebensjahr überwiegen 
andere Aufenthaltsorte nach der Platzierung in Vollzeitpflege“ (van Santen et al., 2019, S. 212f.). 

22 Dies umfasst z. B. Erziehungsunsicherheit, pädagogische Überforderung, unangemessene Verwöhnung. 
23 Dies umfasst z. B. soziale, gesundheitliche, wirtschaftliche Probleme. 
24 Dies umfasst z. B. Vernachlässigung, körperliche, psychische und/oder sexuelle Gewalt in der Herkunftsfamilie. 
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2.2.4.5 Gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften 

Die „rechtliche Akzeptanz“ gleichgeschlechtlicher Partnerschaften hat sich in den letzten Jahrzehnten grundle-
gend verändert. Im Jahr 1990 konnten nur in Dänemark gleichgeschlechtliche Paare rechtlich formalisiert wer-
den. Seitdem ist der Anteil der Länder, die ihre Gesetzgebungen liberalisiert haben, in die Höhe geschnellt 
(Waaldijk, 2017, S. 25). Die veränderten rechtlichen Regelungen stehen in engem Zusammenhang mit einem 
Einstellungswandel, der auch für Deutschland zu beobachten ist. Abbildung 2-18 gibt diese Entwicklung für 
Deutschland auf Basis der Zustimmung zum Item „Homosexualität ist in jedem Fall in Ordnung“ wieder. Dem-
nach existieren zwar gewisse regionale Unterschiede, d. h. ostdeutsche Befragte stehen gleichgeschlechtlichen 
Partnerschaften etwas ablehnender gegenüber als westdeutsche Befragte. Prinzipiell dominiert aber in beiden 
Landesteilen ein stark positiver Trend. Während gleichgeschlechtliche Paare in den 1980er-Jahren noch mit 
Stigmatisierung zu kämpfen hatten, deuten die Daten darauf hin, dass homosexuelle Partnerschaften mittler-
weile als Lebensform in der Breite der Gesellschaft akzeptiert werden. 

Abbildung 2-18 Durchschnittliche Akzeptanz von Homosexualität, Ost- und Westdeutschland, 1981 bis 
2019 
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Anmerkungen: Die Frage lautete: „Können Sie mir bitte für jeden der folgenden Punkte sagen, ob Sie dies unter keinen Umständen 
in Ordnung finden, in jedem Fall in Ordnung finden oder irgendetwas dazwischen - Homosexualität" Auf einer Skala von 1 „Unter 
keinen Umständen in Ordnung“ bis 10 „In jedem Fall in Ordnung“. Keine Gewichtung der Daten für die Jahre 2017 bis 2019. 

Quelle: EVS 2011 (ZA4804 Data File Version 2.0.0, DOI:10.4232/1.11005); EVS 2017 (ZA7500 Data File Version 1.0); WVS 
2014 (Version: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWVL.jsp); de Vries, 2020 

Gleichgeschlechtliche Paare in Deutschland haben zwar mittlerweile die gleichen Möglichkeiten wie gegenge-
schlechtliche Paare, ihre Partnerschaft über eine Eheschließung zu institutionalisieren. Sie sind aber, im Gegen-
satz zu heterosexuellen Paaren, mit erheblichen Barrieren konfrontiert, ihre Kinderwünsche umzusetzen. Mitt-
lerweile liegen quantitative Studien vor, die unterstreichen, dass sich die Mehrzahl der schwulen und lesbischen 
Personen Kinder wünscht. Dies kommt auch in den Daten der „LG-Bielefeld Befragung 2019“25 zum Ausdruck, 
die in Tabelle 2-10 dargestellt sind (de Vries, 2020). Demnach gibt die überwiegende Mehrheit der gleichge-
schlechtlichen Befragten an, dass sie Kinder haben will. Mit einem Mittelwert von 1,6 pro Person liegt die 

Die LGBielefeld-Befragung erfolgte im Jahr 2019 im Rahmen eines Online-Surveys der Universität Bielefeld (siehe https://www.uni-
bielefeld.de/soz/lgbielefeld). Befragt wurden lesbische, schwule, transsexuelle und bisexuelle Personen im Alter von 18 Jahren und 
älter. In den hier dargestellten Analysen wurden nur lesbische und schwule Personen berücksichtigt (de Vries, 2020). 

25 

https://www.uni
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWVL.jsp
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durchschnittlich gewünschte Kinderzahl der gleichgeschlechtlichen Personen nur leicht unter der von gegenge-
schlechtlichen Personen (Tabelle 2-4, oben). Erstaunlich ist zudem, dass zwischen Frauen und Männern kaum 
Unterschiede existieren, obwohl sich die Möglichkeiten und Wege der Realisierung von Kinderwünschen zwi-
schen den Geschlechtern stark unterscheiden. Während lesbische Paare ihren Kinderwunsch mithilfe einer Sa-
menspende erfüllen können, gibt es nur wenige Wege in die Elternschaft für schwule Paare. Adoption, Pflege-
elternschaft oder eine Leihmutterschaft im Ausland sind für schwule Paare die wenigen Möglichkeiten, um 
Eltern zu werden (sieht man von Kindern aus vorhergehenden gegengeschlechtlichen Beziehungen ab). Wie 
oben dargelegt, sind diese jedoch in Deutschland nur eingeschränkt verfügbar. Zudem ist unklar, in welcher 
Weise gleichgeschlechtliche Paare bei Adoptionen möglicherweise benachteiligt werden. 

Tabelle 2-10 Kinderwunsch von gleichgeschlechtlichen Befragten nach Geschlecht und Alter, Deutsch-
land, 2019 

3 oder mehr 
Keine Kinder 1 Kind 2 Kinder Mittelwert  N

Kinder 

Geschlecht: 

Männlich 27% 12% 47% 14% 1,5 2.407 

Weiblich 21% 8% 48% 22% 1,8 3.583 

Alter: 

18-24 Jahre 21% 8% 50% 21% 1,8 2.010 

25-34 Jahre 22% 12% 51% 15% 1,6 1.152 

35-44 Jahre 34% 14% 38% 13% 1,3 504 

Über 44 Jahre 40% 10% 36% 14% 1,3 538 

Insgesamt 25% 10% 47% 17% 1,6 4.204 

Anmerkung: Die Frage lautete: „Wenn Sie einmal alle Hindernisse außer Acht lassen: Wie viele Kinder würden Sie im Idealfall 
insgesamt gerne haben? Es geht um die Gesamtzahl, einschließlich bereits vorhandener Kinder!“ 

Quelle: LGBielefeld-Befragung 2019; de Vries, 2020 

Abbildung 2-19 gibt Auskunft über die geplante Realisierung der Kinderwünsche von gleichgeschlechtlichen 
Personen, die sich in den nächsten Jahren ein Kind wünschen. Die Abbildung bestätigt die gravierenden Unter-
schiede bei der Umsetzung des Kinderwunsches zwischen schwulen und lesbischen Paaren. Eine breite Mehr-
heit (87 %) der Frauen hat in der Befragung angegeben, auf eine Samenspende zurückgreifen zu wollen, um 
den Kinderwunsch zu verwirklichen (de Vries, 2020). Bei den Männern dominiert mit 50 % die Adoption. 29 % 
der männlichen Befragten nennen die Leihmutterschaft, die zumindest in Deutschland bislang nicht legal ist 
(siehe Kapitel 3.3.4). Erhoben wurde zudem, welche Hindernisse die Befragten bei der Realisierung des Kin-
derwunsches erwarten. Überwiegend wurden rechtliche und bürokratische Hindernisse angegeben (Männer: 
83 %; Frauen: 74 %) (de Vries, 2020). Die Kosten der Realisierung des Kinderwunsches wurden als zweitwich-
tigstes Hemmnis, vor allem von den Frauen, genannt (Männer: 36 %; Frauen: 60 %). Andere Aspekte, wie 
Konflikte mit dem Partner bzw. der Partnerin, spielten eine untergeordnete Rolle. Lesbische Frauen wurden 
zudem befragt, ob sie Kontakt mit dem Spender wünschten. Etwa 43 % der Frauen gaben an, eine weitgehende 
Anonymität zu präferieren, während sich 52 % für den Kontakt mit dem Spender aussprachen. 
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Abbildung 2-19 Geplante Realisierung des aktuellen Kinderwunsches von gleichgeschlechtlichen Paaren 
nach Geschlecht, Deutschland, 2019 
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Anmerkung: Betrachtet wurden alle Personen, die angegeben haben, dass sie planen, in den nächsten zwei Jahren ein Kind zu 
bekommen. 

Quelle: LGBielefeld-Befragung, 2019; de Vries, 2020 

Während sozialwissenschaftliche Themendaten wie die oben dargestellte „LGBielefeld-Befragung 2019“ einen 
Einblick in die Kinderwünsche von lesbischen und schwulen Personen geben können, liefern derartige Sonder-
befragungen keine Antwort auf die Frage, wie verbreitet gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften mit Kin-
dern sind. Einen Einblick in die quantitative Bedeutung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften mit Kindern 
geben die Daten des Mikrozensus.26 Für das Jahr 2016 werden im Mikrozensus hochgerechnet 95.000 gleich-
geschlechtliche Paare erfasst, wovon hochgerechnet 9.000 mit minderjährigen Kindern im Haushalt lebten, was 
einem Anteil von etwa 10 % entspricht (de Vries, 2020).27 Fast ausnahmslos (95 %) handelt es sich dabei um 
lesbische Paare; schwule Paare machen nur 5 % der gleichgeschlechtlichen Partnerschaften mit Kindern aus. 

2.3 Fazit 

In diesem Kapitel wurde ein knapper Überblick über die Familienstrukturen und das familiale Verhalten in 
Deutschland gegeben. Zentrale Kennziffern wurden zudem im europäischen Vergleich dargestellt, um die Ent-
wicklung in Deutschland besser einordnen zu können. Folgende Merkmale charakterisieren die Familienstruk-
turen und die familialen Verhaltensweisen in Deutschland: 

In der Vergangenheit zeichnete sich Deutschland durch eine niedrige Geburtenziffer und eine hohe Kin-
derlosigkeit, vor allem von Akademikerinnen, aus. Mittlerweile ist Deutschland nicht mehr das „Schluss-
licht“ in der europäischen Verteilung. Dies liegt zum einen daran, dass die Kinderzahl in den südlichen 
Ländern, allen voran Italien, abnimmt und zum anderen an der dort stetig steigenden Kinderlosigkeit. Al-
lerdings deutet sich für Deutschland auch eine leichte Trendwende an. Bei den ab 1968 Geborenen sinkt 

26 Eingeschränkt muss darauf verwiesen werden, dass in den Daten gleichgeschlechtliche Paare nur auf Basis des Geschlechts der Haus-
haltsmitglieder und des Haushaltszusammenhangs abgegrenzt werden können, nicht jedoch auf Basis von Selbstauskünften zur sexu-
ellen Orientierung. Zudem beziehen sich die Angaben nur auf die Kinder, die zusammen mit den Befragten im Haushalt gemeldet 
sind. Prinzipiell ist von einer gewissen Untererfassung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften in den Mikrozensus-Daten auszugehen 
(Lengerer & Bohr, 2019). 

27 An allen Familien mit Kindern entspricht dies einem verschwindend geringen Anteil von nur 0,1 %. 

https://2020).27
https://Mikrozensus.26
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die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau nicht weiter. Zudem scheint auch die Kinderlosigkeit nicht wei-
ter zu steigen ˗ und unter den Akademikerinnen sogar leicht zu fallen. Obwohl sich eindeutige kausale 
Zusammenhänge empirisch schlecht abbilden lassen, deuten die Entwicklungen an, dass die familienpoli-
tischen Reformen, d. h. vor allem die Einführung des Elterngeldes im Jahr 2007 und der seit 2005 einge-
leitete sukzessive Ausbau der Betreuung von Kindern unter drei Jahren eine positive Wirkung auf die 
Geburtenentwicklung gehabt haben. 

Im europäischen Vergleich fällt auf, dass Alleinerziehende in Deutschland im Vergleich zu Paarhaushalten 
überproportional häufig von Armut betroffen sind. In anderen Ländern spielt die „ungünstige“ Sozialstruk-
tur bei Alleinerziehenden eine gewichtige Rolle, um deren Armutsrisiko zu erklären. Da in diesen Ländern 
Trennung und Scheidung negativ mit dem Bildungsniveau korrelieren, sind es überproportional häufig 
schlechter qualifizierte Frauen, die alleinerziehend sind. In Deutschland ist der Zusammenhang von Bil-
dung und Trennungsrisiko (noch) nicht so stark ausgeprägt. Vielmehr sind die Erwerbsverläufe während 
der Ehe eine wesentliche Ursache für das hohe Armutsrisiko alleinerziehender Frauen in Westdeutschland. 
Frauen, die während der Ehe über lange Phasen nicht oder nur geringfügig erwerbstätig waren, gelingt es 
nur bedingt, nach der Scheidung auf dem Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen. 

Im Ost-West-Vergleich fallen vor allem die großen Unterschiede in der Verbreitung nichtehelicher Eltern-
schaft auf. In Ostdeutschland stellen nichteheliche Lebensgemeinschaften (im Vergleich zu nichtehelichen 
Lebensgemeinschaften in Westdeutschland) relativ dauerhafte Lebensformen dar, d. h. ein großer Teil der 
Personen mit Kindern lebt über längere Zeit ohne Trauschein zusammen. In Westdeutschland dominiert 
zwar weiterhin die eheliche Familie, allerdings ist ein rapider Wandel der Lebensformen zu beobachten. 
Zwischen den Jahren 2000 und 2017 hat sich der Anteil an Personen mit Kindern, die in nichtehelichen 
Lebensgemeinschaften leben, in Westdeutschland verdoppelt.  

Die jährlichen Scheidungsraten sind in Deutschland seit 2004 rückläufig. Allerdings bildet die Scheidungs-
ziffer nur das Verhalten einer selektiven Population ab, nämlich jener, die überhaupt heiratet. Dieser Um-
stand ist insbesondere im Ost-West-Vergleich relevant. Die ostdeutschen Scheidungsraten liegen zwar un-
ter den westdeutschen. Tatsächlich sind Partnerschaften mit Kindern im Osten aber deutlich instabiler als 
im Westen. Damit im Einklang steht die stärkere Verbreitung von Stieffamilien in Ostdeutschland. 

Gleichgeschlechtliche Paare werden in Deutschland gesellschaftlich zunehmend akzeptiert. Lückenhaft ist 
jedoch bislang die empirische Evidenz zu deren Familien- und Lebensformen sowie den Kinderwünschen 
von gleichgeschlechtlichen Paaren. Die hier präsentierten Daten zeigen, dass sich die überwiegende Mehr-
heit der schwulen und lesbischen Befragten Kinder wünscht. Die Samenspende stellt für lesbische Paare 
den bevorzugten Weg dar, um ihre Kinderwünsche zu erfüllen. Für schwule Paare ist die Adoption eine 
der wenigen legalen Möglichkeiten, um einen Kinderwunsch zu realisieren. Insgesamt machen gleichge-
schlechtliche Lebensgemeinschaften mit Kindern nur einen verschwindend geringen Prozentsatz aller Fa-
milien mit Kindern aus. Unterschätzungen auf Grund von Datenbeschränkungen sind allerdings nicht aus-
zuschließen. 

Im Bereich der Reproduktionsmedizin nimmt Deutschland weiterhin eine eher „unterdurchschnittliche“ 
Stellung im europäischen Vergleich ein. Von 784.901 Lebendgeburten im Jahr 2017 sind 21.295 Kinder 
mit Hilfe assistierter Reproduktionstechniken entstanden, was einem Anteil von 2,7 % entspricht. Im Zeit-
vergleich lässt sich vor allem ein Einbruch in Folge des 2004 in Kraft getretenen Gesundheitsmodernisie-
rungsgesetzes feststellen. Diese Entwicklung zeigt, wie stark die Anzahl von ART-Geburten mit der Frage 
der Kostenübernahme von Behandlungszyklen durch die Krankenkassen zusammenhängt.  

Der in diesem Kapitel gegebene Überblick hat Schwächen der amtlichen und nicht amtlichen Daten deut-
lich gemacht. Die amtlichen Daten basieren zum großen Teil auf überkommenen Vorstellungen von fami-
lialen Verhaltensweisen und können die Diversität der Familienformen nur unzulänglich abbilden. Vor 
allem ist zu beklagen, dass die amtliche Haushaltsstatistik keine Informationen zur Prävalenz von Stieffa-
milien bereitstellt, weil Stiefkinder in den amtlichen Daten nicht abgegrenzt werden. Des Weiteren werden 
die Lebensbedingungen von Trennungsvätern mit den amtlichen Daten nicht hinreichend erfasst. Ebenso 
wenig findet das zunehmend verbreitete Wechselmodell, bei dem Kinder nach der Trennung abwechselnd 
bei den Elternteilen wohnen, keine Entsprechung in der amtlichen Statistik. Zu monieren ist zudem, dass 
lange Zeit das Familien- und Geburtenverhalten aus der weiblichen Perspektive abgebildet wurde. Infor-
mationen zur Kinderlosigkeit und Kinderzahl bei Männern sind nach wie vor für Deutschland unzuläng-
lich. 
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Vielfalt gelebter Elternschaft im Recht 

Wie in Kapitel 2 gezeigt werden die Konstellationen gelebter Elternschaft in Deutschland – wie in ganz Europa 
– immer vielfältiger. Die Zahl unverheirateter Eltern steigt, wobei die meisten von ihnen bei Geburt des Kindes 
eheähnlich zusammenleben. Nach Trennung oder Scheidung von Eltern entstehen häufig Stieffamilien, indem 
ein Elternteil oder auch beide Elternteile eine neue Partnerschaft eingehen. Schließlich finden sich nicht nur 
unter den unverheirateten, sondern seit der Öffnung der Ehe auch unter den verheirateten Eltern immer mehr 
gleichgeschlechtliche Paare, die gemeinsam ein Kind großziehen. 

Je nach Konstellation sind die Personen, bei denen die Kinder aufwachsen, nicht zugleich ihre leiblichen Eltern. 
So ist es etwa auch im Fall der Adoption eines fremden Kindes oder der Aufnahme eines Pflegekindes. Daneben 
bietet die Fortpflanzungsmedizin noch recht neue und in stetiger Entwicklung befindliche Möglichkeiten, den 
eigenen Kinderwunsch zu erfüllen. Veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen bringen aber nicht nur 
neue Chancen hervor, sondern haben auch Einfluss auf bereits lange bestehende Möglichkeiten. 

Die vielfältigen Wege in die Elternschaft gehen mit verschiedenen Formen der gelebten Elternschaft einher. Zu 
unterscheiden ist zunächst zwischen genetischer bzw. biologischer und sozialer Elternschaft. Genetische Eltern 
sind die Personen, aus deren Samen- bzw. Eizelle das Kind gezeugt wurde. Die Frau, die das Kind austrägt, ist 
die biologische Mutter des Kindes. Soziale Elternschaft zeichnet sich durch die Übernahme der tatsächlichen 
Elternverantwortung aus. Hinzu kommt die rechtliche Elternschaft. Damit ist eine Position gemeint, die durch 
die Rechtsordnung erst verliehen werden muss. Mit dieser Position sind dann grundsätzlich alle einzelnen El-
ternrechte und -pflichten verbunden, das heißt vor allem das Recht und die Pflicht zur elterlichen Sorge sowie 
Unterhalts- und Erbansprüche. 

Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) sieht bis heute ein auf Abstammung von Vater und Mutter beruhendes 
System vor. Ihm liegt idealtypisch der Gedanke zugrunde, dass das Kind natürlich gezeugt wird und dass seine 
Geburtsmutter gemeinsam mit ihrem Partner, mit dem sie typischerweise verheiratet ist, die tatsächliche Eltern-
verantwortung übernehmen wird. Genetische bzw. biologische und soziale Elternschaft vereinen sich nach der 
Vorstellung des Gesetzes also in denselben zwei Personen. 

Ausgehend von dieser Vorstellung sehen die Grundregeln folgendermaßen aus: Rechtliche Mutter eines Kindes 
ist die Frau, die es geboren hat (§ 1591 BGB). Rechtlicher Vater wird grundsätzlich der Ehemann der Mutter 
(§ 1592 Nr. 1 BGB) und zwar automatisch kraft Gesetzes mit Geburt des Kindes. Ist die Mutter zum Zeitpunkt 
der Geburt nicht mit einem Mann verheiratet, so wird rechtlicher Vater des Kindes der Mann, der die Vaterschaft 
mit Zustimmung der Mutter anerkennt (§§ 1592 Nr. 2, 1595 Abs. 1 BGB). Auf diese Weise kann also auch der 
mit der Mutter nicht verheiratete männliche Partner rechtlicher Vater werden. Schließlich kann der Mann, von 
dem das Kind genetisch abstammt, gerichtlich als rechtlicher Vater festgestellt werden (§§ 1592 Nr. 3, 1600d 
BGB). 

Die rechtliche Elternschaft geht sodann grundsätzlich mit allen Rechten und Pflichten einher. Es sind die recht-
lichen Eltern, die aus der Sicht des Gesetzes die Elternverantwortung tragen; das Gesetz erkennt dies an, indem 
es ihnen das Sorgerecht zuweist. Dabei geht es von dem Leitbild aus, dass beide rechtlichen Eltern die elterliche 
Sorge gemeinsam tragen.28 Dritte Personen, die nicht die rechtlichen Eltern sind, haben dagegen grundsätzlich 
kein Sorgerecht. 

Aufgrund der beschriebenen Vielfalt gelebter Elternschaft, die sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten ver-
stärkt hat, entspricht die Vorstellung des Gesetzes immer weniger der Realität. So ist es nicht mehr typischer-
weise der Fall, dass die Mutter zum Zeitpunkt der Geburt mit ihrem Partner verheiratet ist. Auch führen die 
gesellschaftlichen Veränderungen dazu, dass genetische bzw. biologische und soziale Elternschaft zunehmend 
auseinanderfallen: Adoptiv- oder Pflegeeltern, die keine genetische Verbindung zu dem Kind haben, ziehen es 
groß. Stiefelternteile übernehmen Mitverantwortung für das leibliche Kind ihres Partners oder ihrer Partnerin. 
Samenspender und Eizellspenderin sind genetisch mit dem Kind verwandt, streben aber in der Regel keine aktiv 
gelebte Elternschaft an. Tatsächliche Elternverantwortung wird nicht immer von einem Mann und einer Frau 
übernommen, sondern zunehmend von zwei Frauen, zwei Männern oder auch von mehr als zwei Personen. 

28 Vgl. BGH, Beschluss vom 15. Juni 2016 – XII ZB 419/15; Schumann 2018, B 31. 

https://tragen.28
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Das dritte Kapitel widmet sich deshalb folgenden Fragen: Welche rechtlichen Unterschiede bestehen noch im-
mer zwischen verheirateten und unverheirateten Eltern? Welche Hindernisse bestehen nach geltendem Recht 
für die Erfüllung des Kinderwunsches mittels Alternativen zur natürlichen Zeugung? Ist dies angesichts verän-
derter gesellschaftlicher Rahmenbedingungen noch sachgerecht? Welche Personen werden in den verschiede-
nen Familienkonstellationen derzeit rechtlich als Eltern angesehen und welche nicht? Wie wird die tatsächliche
Übernahme von Elternverantwortung rechtlich abgesichert, und wann fehlt es daran? Was bedeutet das für die
betroffenen Eltern und Kinder, und wie könnte deren Situation durch eine Änderung der Rechtslage verbessert 
werden? 

3.1 Rechte und Pflichten verheirateter und unverheirateter Eltern 

Obschon Elternschaft zunehmend auch ohne Trauschein gelebt wird, knüpft das Recht in vielen Bereichen nach 
wie vor besondere Rechtsfolgen an die Ehe als traditionelles Paarbeziehungsregime. Durch verschiedene Re-
formen wurde die Rechtsstellung nichtehelicher und ehelicher Kinder weitgehend angeglichen, jedoch gelten 
für unverheiratete Eltern und ihre Kinder sowohl während des Bestehens der Gemeinschaft als auch vor allem 
bei deren Scheitern zum Teil andere rechtliche Regelungen als für verheiratete Eltern. Es bestehen immer noch 
erhebliche Unterschiede in den Konsequenzen einer gemeinsam gelebten Elternschaft mit und ohne Trauschein. 
Nachdem in vielen anderen europäischen Rechtsordnungen diesem auch dort zu verzeichnenden Phänomen 
(siehe Kapitel 2.1), insbesondere durch eine statusunabhängige gemeinsame rechtliche Elternverantwortung wie 
auch die Schaffung eigener Regelungsregime für faktische Lebensgemeinschaften, weitergehend Rechnung ge-
tragen worden ist,29 stellt sich auch für das deutsche Recht die Frage, ob die bestehenden Differenzierungen der 
gesellschaftlichen Realität noch gerecht werden. Trifft nicht vielmehr den Staat die Pflicht, Regelungen für 
nichteheliche Lebensgemeinschaften mit Kindern zu treffen, die den vergleichbaren Besonderheiten einer ge-
meinsam gelebten Elternschaft Rechnung tragen? Denn Kinder sind zu schützen – und zwar unabhängig davon, 
ob ihre Eltern miteinander verheiratet sind oder waren. Aber auch hinsichtlich der wirtschaftlichen Folgen einer 
aufgrund der Elternschaft reduzierten Erwerbstätigkeit muss gefragt werden, ob es noch zeitgemäß ist, die Ehe 
und nicht vielmehr die gemeinsam gelebte Elternschaft als Anknüpfungspunkt für Regelungen vorzusehen. Im 
Folgenden werden daher vor dem Hintergrund der veränderten tatsächlichen Verhältnisse zwei Bereiche in den 
Blick genommen, in denen sich angesichts der nach wie vor bestehenden rechtlichen Unterschiede Reformbe-
darf abzeichnet: die elterliche Sorge unverheirateter Eltern sowie Regelungen, die die Rechte und Pflichten 
zwischen den Elternteilen bei Auflösung ihrer Beziehung betreffen. 

3.1.1 Ausgangspunkt 

Es werden immer mehr Kinder geboren, deren Eltern nicht miteinander verheiratet sind (zu den Zahlen, vor 
allem auch im Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland, vgl. Kapitel 2.1.3 und 2.2.4.1). Vergleichs-
weise wenige Eltern trennen sich schon vor oder unmittelbar nach der Geburt, sodass die Kinder in eine part-
nerschaftliche Gemeinschaft hineingeboren werden, die zumeist auch nach der Geburt des Kindes fortbesteht. 
Teilweise heiraten Eltern nach der Geburt des ersten oder zweiten Kindes. Zunehmend leben Paare aber auch 
über längere Zeit oder auf Dauer weiterhin unverheiratet mit ihren gemeinsamen Kindern zusammen. Unver-
heiratetes Zusammenleben auch nach der Geburt von Kindern ist heute weithin gesellschaftlich akzeptiert. Viel-
fach wird der inneren Bindung größere Bedeutung als dem äußeren Akt der Eheschließung beigemessen; auch 
wird die Hochzeit auf später verschoben, wenn für die große Feier genug gespart wurde oder der Stress mit dem 
Neugeborenen nicht mehr so groß ist.30 Das familiäre Zusammenleben von unverheirateten und verheirateten 
Paaren mit ihrem Kind oder Kindern unterscheidet sich nicht wesentlich. Beide Partner ziehen die Kinder ge-
meinsam groß. Sowohl ihre Bedürfnisse, etwa hinsichtlich der Kinderbetreuung sowie des Wohnens und wei-
terer materieller Grundlagen, wie auch die Herausforderungen des täglichen Lebens sind dieselben. Obwohl die 
Erwerbsbeteiligung von Frauen in nichtehelichen Lebensgemeinschaften tendenziell etwas höher ist als die von 
Frauen in ehelichen Lebensgemeinschaften (vgl. Kapitel 8.1.2) und Ehepaare eher eine traditionellere Aufga-
benteilung praktizieren, reduzieren auch Mütter in nichtehelichen Partnerschaften häufig ihren Arbeitsumfang 
nach der Geburt eines Kindes und übernehmen den größeren Anteil der Sorgearbeit.31 Durch die Sorgearbeit 

29 Siehe für einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Regelungsmodelle Boele-Woelki et al. 2015. 
30 Langmeyer und Walper in: Jurczyk und Walper 2013, S. 141-145, danach haben 86,8 % der bei Geburt des Kindes nicht miteinander 

verheirateten Eltern nicht kindeswohlrelevante Gründe gegen die Eheschließung angegeben. 
31 BMFSFJ 2012b, Keller und Kahle 2018, S. 64 f.; Lois 2008; Pepin et al. 2018. 

https://Sorgearbeit.31
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bedingte materielle Nachteile treffen diese Mütter dann vornehmlich bei einer Auflösung der Partnerschaft so-
wohl ihr Vermögen, die Deckung ihres Lebensunterhalts als auch ihre Altersvorsorge betreffend (vgl. auch 
Kapitel 9 hinsichtlich des steigenden Armutsrisikos von Müttern). Bei einer Trennung der zusammenlebenden 
Eltern stellt sich die Frage, was mit der gemeinsamen Wohnung und Haushaltsgegenständen geschieht. Ein 
Bedürfnis nach materieller Absicherung besteht zudem beim Tod eines Elternteils. 

Trotz der Parallelen im Familienleben verheirateter und nicht verheirateter Eltern variieren die anwendbaren 
rechtlichen Regeln. Das Eherecht stellt verschiedene Instrumente zum Ausgleich familienbedingter Nachteile 
zur Verfügung.32 Nichteheliche Paare könnten sich durch Partnerschaftsverträge, die jedoch in der Praxis die 
Ausnahme darstellen,33 entsprechend absichern. In ehelichen Familien sind die Eltern automatisch beide sorge-
berechtigt. In faktischen Familien hat hingegen nur die Mutter die elterliche Sorge inne, wenn die Eltern nicht 
neben der Vaterschaftsanerkennung auch Erklärungen zur gemeinsamen elterlichen Sorge abgegeben haben. 
Die Anzahl dieser Sorgeerklärungen ist in den letzten Jahren erheblich gestiegen.34 Jedoch ist davon auszuge-
hen, dass nicht alle Eltern, die in einer Paarbeziehung zueinander stehen oder gemeinsam mit dem Kind in 
einem Haushalt leben, die gemeinsame Sorge mittels Sorgeerklärungen herbeiführen.35 In diesen Fällen über-
nimmt der Vater dann faktisch Elternverantwortung, ohne dass diese durch ein Sorgerecht abgesichert wäre. 

Die fehlende rechtliche Absicherung der Vater-Kind-Beziehung sowie des wirtschaftlich schwächeren Eltern-
teils stellt sich dabei nicht als bloße Folge einer bewussten Entscheidung gegen eine Formalisierung der Paarbe-
ziehung durch Eheschließung dar.36 Unabhängig von den Gründen für ein Absehen von der Eheschließung sind 
erhebliche Wissenslücken um die rechtlichen und ökonomischen Konsequenzen der Entscheidungen für und 
gegen das Eingehen einer Ehe zu konstatieren.37 Nicht verheiratete Paare ziehen – wie auch Eheleute – zudem 
nur selten ein mögliches Scheitern ihrer Partnerschaft und dessen Konsequenzen in Betracht (Überoptimis-
mus).38 Die berührten Interessen der Kinder verheirateter wie unverheirateter Paare sind von der Rechtsordnung 
in jedem Falle vorrangig zu schützen (vgl. u. a. Art. 3 UN-Kinderrechtskonvention). 

3.1.2 Sorgerechtserlangung unverheirateter Eltern 

Die elterliche Sorge umfasst die Personen- und Vermögenssorge für das Kind im Innenverhältnis zwischen 
Eltern und Kind sowie nach außen hin. Eltern, die gemeinsam sorgeberechtigt sind, bestimmen in gemeinsamer 
Verantwortung bspw. über Aufenthaltsort, ärztliche Behandlung, Erziehung, Schule und Ausbildung ihres Kin-
des. Ist dagegen ein Elternteil allein sorgeberechtigt, so entscheidet dieser darüber allein. Es bestehen nach wie 
vor grundlegende Unterschiede zwischen ehelichen und nichtehelichen Kindern im Kindschaftsrecht in Bezug 
auf die Sorgerechtserlangung. 

3.1.2.1 Aktuelle rechtliche Lage 

Die rechtlichen Eltern haben die Pflicht und das Recht, für ihre minderjährigen Kinder zu sorgen (elterliche 
Sorge, § 1626 Abs. 1 S. 1 BGB). Der Mann, der zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter verheiratet ist, ist 
automatisch Vater des Kindes (§ 1592 Nr. 1 BGB). Die Vaterschaft des mit der Mutter nicht verheirateten 
männlichen Partners setzt hingegen ein Tätigwerden voraus, in der Regel die Anerkennung der Vaterschaft 
(§ 1592 Nr. 2). Wurde die rechtliche Vaterschaft außerhalb der Ehe begründet, stellt sich in einem zweiten 
Schritt die Frage nach der Sorgeberechtigung. Sind die Eltern verheiratet, steht ihnen gemeinsam die elterliche 
Sorge zu (vgl. § 1626 Abs. 1 BGB). Sind die Eltern hingegen unverheiratet, tritt die gemeinsame Sorge auch 
bei feststehender rechtlicher Vaterschaft nicht kraft Gesetzes ein. Vielmehr hat zunächst die Mutter alleine die 
elterliche Sorge inne. Den Eltern steht hier die elterliche Sorge nur dann gemeinsam zu, wenn sie erklären, dass 
sie die Sorge gemeinsam übernehmen wollen (Sorgeerklärungen) oder soweit ihnen das Familiengericht die 
elterliche Sorge gemeinsam überträgt (§ 1626a Abs. 1 BGB). Heiraten die Elternteile, so erlangen sie hierdurch 
ohne weitere Schritte das gemeinsame Sorgerecht (§ 1626a Abs. 1 Nr. 2 BGB). 

32 Siehe dazu grundlegend Battes 2018, S. 549 ff. 
33 Zu den vertraglichen Gestaltungsmöglichkeiten: Kleinwegener in: Münchener Anwaltshandbuch 5. Aufl. 2020, § 27, Rn. 1-142; 

Krause in: BeckOF Vertrag 51. Edition 2020 Stand 01.06.2019, 6.5.1, Rn. 1-40. 
34 Langmeyer 2015; Baumann et al. 2018, S. 15. 
35 Näher hierzu Schumann 2018, B 19 f.; vgl. auch Langmeyer 2015 und BT-Drs. 16/10047, S. 11 f. 
36 Vgl. Dethloff 2008a, A 14. 
37 Vgl. Sinus Sociovision GmbH 2014, S. 11. 
38 Dutta 2016, S. 609, 657 m.w.N. zur Diskussion um den sogenannten Optimistic Bias. 

https://konstatieren.37
https://herbeif�hren.35
https://gestiegen.34
https://Verf�gung.32
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Die übereinstimmenden Sorgeerklärungen, durch die die Eltern bekunden, gemeinsam die Elternverantwortung 
für ihr Kind übernehmen zu wollen, müssen öffentlich beurkundet werden, das heißt vor einer Notarin, einem 
Notar oder dem Jugendamt abgegeben werden (§ 1626d Abs. 1 BGB). Ihre Abgabe ist auch schon vor Geburt 
des Kindes möglich, sofern die Anerkennung der Vaterschaft spätestens gleichzeitig erfolgt (§ 1626b Abs. 2 
BGB i.V.m. §§ 1592 Nr. 2, 1594 Abs. 4 BGB). Die gemeinsame Elternverantwortung kann im Rahmen der 
Sorgeerklärungen nur umfassend übernommen und nicht auf einzelne Teilbereiche beschränkt werden.39 

Die mit der Sorgerechtsreform von 2013 eingeführte Regelung des § 1626a Abs. 1 Nr. 3 BGB eröffnet die 
Möglichkeit, die gemeinsame Sorge auch gegen den Willen eines Elternteils durch gerichtliche Entscheidung 
zu begründen. Voraussetzung ist, dass die gemeinsame Sorge dem Kindeswohl nicht widerspricht (negative 
Kindeswohlprüfung, vgl. § 1626a Abs. 2 S. 1 BGB). Ob das der Fall ist, entscheidet das Gericht anhand einer 
Abwägung aller für und gegen die gemeinsame Sorge sprechenden Umstände.40 Erforderlich ist ein „Mindest-
maß an Übereinstimmung“ in wesentlichen Bereichen der elterlichen Sorge und eine „tragfähige soziale Bezie-
hung zwischen den Eltern“.41 Ist zu befürchten, dass die Eltern regelmäßig nicht in der Lage wären, gemeinsame 
Entscheidungen in grundlegenden Angelegenheiten für ihr Kind zu treffen, würde das Kind durch die Streitig-
keiten erheblichen Belastungen ausgesetzt.42 Trägt der andere Elternteil keine Gründe vor, die der Übertragung 
der gemeinsamen elterlichen Sorge entgegenstehen können, und sind solche Gründe auch sonst nicht ersichtlich, 
so wird vermutet, dass die gemeinsame Sorge dem Kindeswohl nicht widerspricht (§ 1626a Abs.  2 S. 2 BGB). 
Durch diese gesetzliche Vermutung sowie ein vereinfachtes Verfahren (§ 155a Abs. 3 S. 1 FamFG), das bei 
fehlendem Widerspruch schriftlich erfolgen soll, wird die Erlangung der gemeinsamen Sorge erleichtert.43 

Der Gesetzgeber erkennt ausdrücklich das grundsätzliche Bedürfnis des Kindes nach Beziehungen zu beiden 
Elternteilen an.44 Indes wird das rechtliche und politisch bekräftigte Leitbild der gemeinsamen Sorgetragung45 

für unverheiratete Eltern derzeit nur unzulänglich umgesetzt. Das Gesetz ermöglicht die gemeinsame Eltern-
verantwortung, setzt jedoch für alle Konstellationen nichtehelicher Familien ein Tätigwerden der Eltern unter 
staatlicher Beteiligung voraus.  

Die derzeitige Rechtslage erfordert von den Eltern eine Auseinandersetzung mit den Voraussetzungen für die 
Sorgeerklärungen, den beurkundenden Stellen und den damit einhergehenden Kosten, die sich als Hemm-
schwellen für die gemeinsame elterliche Sorge darstellen. Während eine Beurkundung vor der Notarin oder 
dem Notar für die Eltern mit Kosten verbunden ist, können die Sorgeerklärungen vor dem Jugendamt kostenfrei 
abgegeben werden.46 Zwar haben nicht miteinander verheiratete Eltern einen Anspruch auf kostenlose Beratung 
beim örtlichen Träger der Jugendhilfe (§ 18 Abs. 2 SGB VIII), der Träger muss die Beratung aber nicht selbst 
anbieten.47 Dabei besteht ein enger Zusammenhang zwischen der Inanspruchnahme einer solchen Beratung und 
der Abgabe übereinstimmender Sorgeerklärungen.48 So ist fehlendes Sorgerechtswissen vorwiegend der Grund 
für die Nichtabgabe von Sorgeerklärungen, seltener sind es kindeswohlbezogene Erwägungen.49 

Fallen rechtliche Elternschaft und Sorgerecht in einer nichtehelichen Familie auseinander, so führt dies zu fak-
tischen und rechtlichen Nachteilen für die betreffenden Kinder unverheirateter Paare während der Paarbezie-
hung und im Fall der Trennung. Bereits kurz nach der Geburt können etwa wichtige medizinische Entscheidun-
gen für das Kind zu treffen sein, die das Sorgerecht des Vaters voraussetzen. Während des Aufwachsens des 
Kindes wird eine Vielzahl von Weichen für das Leben des Kindes als Teil der elterlichen Sorge gestellt. Die 

39 BGH, Beschluss vom 15. November 2007 – XII ZB 136/04. 
40 OLG Brandenburg, Beschluss vom 06. Juni 2019 – 9 UF 25/19, Rn. 14, 15; OLG Frankfurt a.M., Beschluss vom 18. Dezember 2018 

– 5 UF 234/18, Rn. 11, 12; dazu auch Coester in: Staudinger Stand 2015, § 1626a BGB, Rn. 92 f.; Dethloff 32. Aufl. 2018a, § 13 
Rn. 30 f. 

41 BVerfG, Urteil vom 29. Januar 2003 – 1 BvL 90/99, 1 BvR 933/01 – BVerfGE 107, 150, 169; BT-Drs. 17/11048, S. 17; dazu auch 

Coester in: Staudinger Stand 2015, § 1626a BGB, Rn. 93 ff. 
42 BGH, Beschluss vom 15. Juni 2016 – XII ZB 419/15. 
43 Grundsätzlich bestätigt wird dies auch in der vom BMJV in Auftrag gegebenen Evaluierung des Gesetzes zur Reform der elterlichen 

Sorge nicht miteinander verheirateter Eltern, bei der die befragten Richterinnen und Richter angegeben haben, dass sich § 1626a BGB 
bewährt habe und zudem das Leitbild gemeinsamer elterlicher Sorge erkennbar angestrebt werde, Sünderhauf-Kravets et al. 2017, S. 
11 ff. 

44 BT-Drs. 17/11048, S. 12, 17; so schon BVerfG, Urteil vom 29. Januar 2003 – 1 BvL 90/99, 1 BvR 933/01 – BVerfGE 107, 150, 155. 
45 BT-Drs. 17/11048, S. 12, 17. 
46 Winkler in: BeckOK SozialR 56. Edition Stand 01.03.2020, § 18 SGB VIII, Rn. 25. 
47 Winkler in: BeckOK SozialR 56. Edition Stand 01.03.2020, § 18 SGB VIII, Rn. 19 ff. 
48 Langmeyer und Walper in: Jurczyk und Walper 2013, S. 147 f. 
49 Langmeyer und Walper in: Jurczyk und Walper 2013, S. 155 ff. 

https://Erw�gungen.49
https://Sorgeerkl�rungen.48
https://anbieten.47
https://werden.46
https://erleichtert.43
https://ausgesetzt.42
https://Eltern�.41
https://Umst�nde.40
https://werden.39
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sorgerechtliche Absicherung der Vater-Kind-Beziehung wird in besonderem Maße relevant, wenn Konflikte 
zwischen den Elternteilen aufkommen, so bspw. über die Bestimmung des Aufenthaltsortes des Kindes. Vor 
allem aber überdauert ein einmal bestehendes gemeinsames Sorgerecht grundsätzlich die Trennung der Eltern, 
wie dies auch bei Trennung und Scheidung verheirateter Eltern der Fall ist. 

3.1.2.2 Handlungs- und Reformbedarf 

Hinsichtlich der Sorgerechtserlangung nicht miteinander verheirateter Eltern besteht Handlungs- und Reform-
bedarf. Es gilt hier, die gemeinsame Wahrnehmung der Elternverantwortung zu stärken.  

Die Einführung einer gemeinsamen elterlichen Sorge kraft Gesetzes, wie sie schon im Zuge der Reform von 
2013 diskutiert wurde, entspräche einer international verbreiteten Rechtsentwicklung. In der Mehrzahl der eu-
ropäischen Rechtsordnungen steht mittlerweile unverheirateten wie verheirateten Eltern grundsätzlich kraft Ge-
setzes die gemeinsame elterliche Sorge zu.50 Auch nach den Prinzipien der Commission on European Family 
Law (CEFL), die die gemeinsamen europäischen Grundsätze des Familienrechts abbilden, ist für die elterliche 
Sorge unerheblich, ob die Eltern verheiratet sind.51 Die gemeinsame Elternverantwortung liegt nach der euro-
päischen Grundvorstellung im Interesse des Kindes, sodass bei rechtlicher Elternschaft hinsichtlich der elterli-
chen Verantwortung nicht nach dem Ehestatus differenziert werden sollte.52 Zudem stellt die Sorgetragung nicht 
nur ein Recht, sondern, wie auch das Bundesverfassungsgericht betont, ebenso eine Pflicht des Vaters gegen-
über dem Kind dar.53 Diesem Aspekt der Sorgepflicht des Vaters trüge eine unabhängig vom Status bestehende 
gemeinsame Sorge kraft Gesetzes mit Begründung der rechtlichen Elternschaft am ehesten Rechnung, für die 
sich 2018 auch der 72. Deutsche Juristentag ausgesprochen hat.54 In der weit überwiegenden Zahl der Fälle 
dürfte bei unverheirateten Eltern das für eine gemeinsame Sorge mit Blick auf das Kindeswohl geforderte Min-
destmaß an Übereinstimmung bestehen; lediglich bei weniger als 5 % wird davon ausgegangen, dass diese nicht 
hinreichend kooperationsfähig seien.55 

Soweit befürchtet wird, dass ein gemeinsames Sorgerecht kraft Gesetzes für alle nicht miteinander verheirateten 
Eltern zu mehr Streitigkeiten führt56 oder möglicherweise dazu beiträgt, dass Mütter häufiger die Zustimmung 
zur Vaterschaftsanerkennung verweigern, ließe sich ein solches Sorgerecht zumindest in den Fällen einführen, 
in denen die Eltern mit ihrem Kind in einer familiären Gemeinschaft zusammenleben.57 Das Zusammenleben 
in häuslicher Gemeinschaft bei Geburt ist regelmäßig Indiz für eine Partnerschaft der Kindeseltern sowie das 
Entstehen einer gelebten Eltern-Kind-Beziehung. Die Erlangung gemeinsamer Sorge bei gemeinsamem Wohn-
sitz, nachgewiesen etwa durch eine entsprechende melderechtliche Bescheinigung, könnte etwa in § 1626a 
Abs. 1 BGB als eigenständige Variante aufgeführt werden.58 Auf diese Weise wäre die größte Gruppe von 
nichtehelichen Familien unmittelbar kraft Gesetzes sorgerechtlich abgesichert. Die damit einhergehende büro-
kratische Erleichterung59 verspricht gerade in diesen Fällen, die anwendbaren rechtlichen Regeln der faktischen 
Sorgebeziehung anzupassen. 

Die gemeinsame Sorgetragung sollte sodann aber auch darüber hinaus befördert werden, denn in anderen Kons-
tellationen, in denen unverheiratete Eltern in einer Beziehung ohne gemeinsamen Wohnsitz leben („Living 
Apart Together“) oder auch nicht in einer Paarbeziehung verbunden sind, müssten Eltern die gemeinsame Sorge 
nach wie vor durch übereinstimmende Sorgeerklärungen aktiv herbeiführen. Information und Beratung käme 
hier eine zentrale Bedeutung zu. Zudem könnte auch die Zulassung partieller Sorgeerklärungen die gemeinsame 
Sorgetragung stärken,60 wenn sich ein Elternteil nicht unbegrenzt auf ein gemeinsames Sorgerecht einlassen 
möchte. So könnten beide gemeinsam sorgeberechtigt sein und bspw. lediglich das Aufenthaltsbestimmungs-
recht dem Elternteil zustehen, bei dem das Kind lebt.  

50 Vgl. für einen Überblick Dethloff in: Coester-Waltjen et al. 2012, S. 13; konkret für einzelne Länder Mair und Örücü 2010, S. 19 ff. 

(Estland), S. 61 ff. (Malta), S. 103 ff. (Rumänien), S. 161 ff. (Schottland), S. 195 ff. (Dänemark), S. 213 ff. (England und Wales). 
51 Zu den Principles of European Family Law Regarding Parental Responsibilities siehe Boele-Woelki et al. 2007. 
52 Principle 3:8 in: Boele-Woelki et al. 2007, S. 60. 
53 BVerfG, Beschluss vom 21. Juni 2010 – 1 BvR 420/09 – BVerfGE 127, 132, 150. 
54 Beschluss Nr. 2 a, Abteilung Familienrecht des 72. DJT 2018. 
55 Heiß et al. 2013, Rn. 649. 
56 Zu diesem Aspekt Schumann 2018, B 35. 
57 So auch Schumann 2018, B 35; vgl. auch Beschluss Nr. 2 b, Abteilung Familienrecht des 72. DJT 2018. 
58 Löhnig in: Coester-Waltjen et al. 2012, S. 29, 34. 
59 Vgl. Schumann 2018, B 35. 
60 Schumann 2018, B 35 f.; vgl. auch Beschluss Nr. 2 c, Abteilung Familienrecht des 72. DJT 2018. 

https://werden.58
https://zusammenleben.57
https://seien.55
https://sollte.52
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Es ist Aufgabe des Gesetzgebers, angesichts der wachsenden Zahl von nichtehelichen Familien die Wahrneh-
mung der Elternverantwortung durch beide Eltern unabhängig vom Familienstand zu stärken. Hierzu sollte ein 
gemeinsames Sorgerecht kraft Gesetzes eingeführt werden, das mit Etablierung der rechtlichen Elternschaft des 
zweiten Elternteils entsteht – dies jedenfalls für den Fall, dass die Eltern zusammenleben. 

3.1.3 Rechtliche Folgen der Trennung unverheirateter Eltern 

Der zweite Bereich, in dem zentrale Unterschiede zwischen den Rechten und Pflichten verheirateter Eltern und 
denjenigen unverheirateter Eltern bestehen, betrifft die rechtlichen Folgen der Auflösung der Partnerschaft.61 

Mit der Ehe steht ein umfassendes Regelungsregime zur Verfügung, dessen rechtliche Bedeutung während des 
Bestehens der Partnerschaft in erster Linie darin liegt, die Paarbeziehung rechtssicher nach außen zu dokumen-
tieren, sodass daran in anderen Rechtsgebieten, wie etwa dem Sozial-, Rentenversicherungs- oder Steuerrecht, 
Rechtsfolgen geknüpft werden können.62 Den rechtlichen Regelungen, die das Verhältnis zwischen den Ehe-
partnern betreffen, kommt insbesondere bei Beendigung der Beziehung, sei es durch Trennung oder Tod, Be-
deutung zu. Hier fungiert das gesetzliche Regime der Ehe mit Regelungen zu Wohnung, Unterhalt, Zugewinn-
und Versorgungsausgleich sowie gesetzlichem Erbrecht vor allem als Mechanismus, der dem Schutz der Inte-
ressen der Kinder bzw. der Partnerin und des Partners dient (zum steigenden Armutsrisiko von Müttern, die aus 
einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft heraus alleinerziehend werden, vgl. auch Kapitel 9). Ziel ist es, bei 
Beendigung der Beziehung eine gerechte Verteilung partnerschaftsbedingter Vor- und Nachteile zu gewährleis-
ten.63 Um dies auch in faktischen Partnerschaften sicherzustellen, sieht eine wachsende Zahl europäischer wie 
außereuropäischer Länder umfassende Regelungsregime für solche Lebensgemeinschaften, insbesondere für 
Gemeinschaften mit Kindern, vor.64 Das Spektrum derartiger Regime reicht dabei von der praktisch vollständi-
gen Gleichstellung der – näher definierten – faktischen Lebensgemeinschaft mit der Ehe bis hin zu Regelungen, 
die für den Fall der Trennung oder der Auflösung durch den Tod des Partners oder der Partnerin deutlich weni-
ger weitreichende Bestimmungen als in der Ehe vorsehen. Die CEFL hat 2019 auf rechtsvergleichender Grund-
lage erarbeitete „Principles of European Family Law Regarding Property, Maintenance and Succession Rights 
of Couples in de facto Unions“65 vorgelegt, die die gemeinsam gelebte Elternschaft als einen zentralen Anknüp-
fungspunkt für Regelungen vorsehen, die die Nutzung der Familienwohnung, Unterhalt sowie Ausgleichsleis-
tungen bei Trennung und Erbrechte betreffen. Bislang hat der deutsche Gesetzgeber keinen Bedarf für die 
Schaffung eines kohärenten Rechtsrahmens gesehen und dieses Feld der Rechtsprechung überlassen, die ledig-
lich in einzelnen Punkten für einen gewissen Ausgleich sorgt. In weiten Bereichen fehlt es hingegen im gelten-
den Recht an Regelungen, die die Rechtsfolgen der Auflösung faktischer Lebensgemeinschaften (mit Kindern) 
betreffen. Im Folgenden werden die in verschiedenen Regelungsbereichen bestehenden Unterschiede zwischen 
ehelichen und nichtehelichen Gemeinschaften bei Beendigung der Beziehung dargelegt und Defizite mit Blick 
auf die Berücksichtigung der Interessen von Kindern und Partnerin bzw. Partner sowie daraus resultierender 
Handlungs- und Reformbedarf aufgezeigt. 

3.1.3.1 Wohnung und Haushaltsgegenstände 

Dies betrifft zunächst die Fragen, die sich bei einer Trennung im Zusammenhang mit der gemeinsamen Woh-
nung sowie den Haushaltsgegenständen ergeben. Die Rechtsfolgen richten sich bei unverheirateten Paaren in-
soweit allein nach den Mietvertrags- oder Eigentumsverhältnissen, ohne die Besonderheiten der Lebenslage 
von Partnerinnen oder Partnern und Kindern zu berücksichtigen. 

Lebt das Paar in einer gemeinsamen Mietwohnung, bestimmt sich das Nutzungsrecht an dieser Wohnung wäh-
rend des Zusammenlebens und nach der Trennung maßgeblich danach, wer Partei des Mietvertrages ist.66 Nur 

61 Brosius-Gersdorf 2016b, S. 145, 147. 
62 Grundlegend zur Rechtslage faktischer Lebensgemeinschaften Wapler 2016. 
63 Zu den partnerschaftsbedingten Vor- und Nachteilen auch in nichtehelichen Lebensgemeinschaften Dethloff in: Festschrift Frank 

2008, S. 81, 95 f. 

64 Vgl. aus jüngerer Zeit Dutta 2016, S. 609, 629 ff.; zur europäischen Perspektive Boele-Woelki et al. 2015; zur weltweiten Perspektive 

Schwenzer und Dimsey 2006, S. 177, S. 33 ff.; grundlegend auch Schwenzer 1987, S. 155 ff.; dies. 2007, S. 706, 712 ff.; zu den 
Überlegungen des Schweizerischen Bundesrates, eines Pacte civil de solidarité einzuführen und die kritische Auseinandersetzung 
damit Cottier 2016, S. 32 ff. 

65 Boele-Woelki et al. 2019; siehe auch schon: American Law Institute 2002, S. 1010 ff. 

66 Grziwotz 2018a, S. 833, 834; umfassend hierzu auch Götz et al. 2. Aufl. 2018, S. 3 ff. 

https://k�nnen.62
https://Partnerschaft.61
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die Mieterin oder der Mieter der gemeinsamen Wohnung hat das Recht zum Verbleib in der Wohnung, sodass 
diese bzw. dieser von der anderen Partnerin bzw. dem anderen Partner im Fall der Trennung die Räumung der 
Wohnung verlangen kann.67 Sind beide gemeinsam Partei des Mietverhältnisses, kommt lediglich eine einver-
nehmliche Klärung der Frage, wer in der Wohnung weiterhin zur Miete leben darf, in Betracht. Insbesondere 
ist keine gerichtliche Entscheidung über eine etwaige Nutzungsteilung der Wohnung möglich, weil die jeweils 
andere mitmietende Partnerin bzw. der Partner dazu ihre bzw. seine Zustimmung erteilen müsste (§ 745 BGB).68 

Ähnlich gestaltet sich die Lage beim Miteigentum an der gemeinsamen Wohnung oder dem gemeinsamen 
Haus.69 Ist eine einvernehmliche Klärung, wer von beiden die gemeinsame Wohnung oder das gemeinsame 
Haus bewohnen und nutzen darf, nicht möglich, besteht auch gerichtlich keine Möglichkeit, einer Partnerin oder 
einem Partner allein den Gebrauch zuzuweisen. Möglich bleibt lediglich die Aufhebung der Miteigentumsge-
meinschaft des ehemaligen Paares (§§ 749, 753 Abs. 1 BGB). Ist hingegen nur eine Person des ehemaligen 
Paares Eigentümerin oder Eigentümer, kann sie bzw. er von dem anderen die Räumung innerhalb einer ange-
messenen Frist verlangen und ihr bzw. sein Eigentum wieder für sich allein nutzen. 

Geht es um die Frage, wer einen Haushaltsgegenstand nach der Trennung behalten darf und wer infolgedessen 
auf diesen verzichten muss, so richtet sich dies bei unverheirateten Paaren ebenfalls ausschließlich nach den 
jeweiligen Eigentumsverhältnissen. Das bedeutet, dass diejenige bzw. derjenige einen Anspruch auf Heraus-
gabe des Haushaltsgegenstandes hat, die bzw. der das Eigentum daran erworben hatte. Bei all diesen Aufteilun-
gen sind Kindeswohlerwägungen oder Fragen der Bedürftigkeit und Billigkeit irrelevant. 

Demgegenüber bestehen bei verheirateten Paaren gesetzliche Regelungen, welche die Bedürftigkeit einer Part-
nerin bzw. eines Partners nach der Trennung sowie das Wohl der im gemeinsamen Haushalt lebenden Kinder 
berücksichtigen (vgl. §§ 1568a, 1568b BGB). Eine verheiratete Person kann so unabhängig von der Stellung im 
Mietvertrag verlangen, dass ihr die mit ihr verheiratete andere Person anlässlich der Scheidung die Ehewohnung 
überlässt, wenn sie auf deren Nutzung unter Berücksichtigung des Wohls der im Haushalt lebenden Kinder und 
der Lebensverhältnisse der verheirateten Personen in stärkerem Maße angewiesen ist als die andere Person oder 
die Überlassung aus anderen Gründen der Billigkeit entspricht (§ 1568a Abs. 1 BGB). Die Ehewohnung wird 
dann insbesondere dem Ehegatten zugewiesen, bei dem sich das Kind gewöhnlich aufhält.70 Dem Kind soll 
hierdurch bei Scheidung der Eltern die vertraute Umgebung und Schule erhalten bleiben.71 Im Fall einer unbil-
ligen Härte kann sogar ein Recht auf Wohnungsüberlassung bestehen, obwohl der andere (ausziehende) Ehe-
gatte Eigentümer der Wohnung ist (vgl. § 1568a Abs. 2 BGB). Auch bei der Verteilung der Haushaltsgegen-
stände stellt das jeweilige Eigentum einer verheirateten Person lediglich den Ausgangspunkt dar; zu berück-
sichtigen ist aber auch, wer stärker auf den betreffenden Haushaltsgegenstand angewiesen ist. Hierbei ist auf 
Kriterien wie Alter, Gesundheitszustand, Vermögen und Einkommen der jeweiligen verheirateten Person sowie 
insbesondere das Wohl der im Haushalt lebenden Kinder abzustellen. Die verheiratete Person, die ihr Eigentum 
nach den Vorschriften zur Verfügung stellt oder überträgt, kann zum Schutz ihrer Interessen die Begründung 
eines Mietverhältnisses zu ortsüblichen Bedingungen (§ 1568a Abs. 5 BGB) bzw. eine angemessene Aus-
gleichszahlung verlangen (§ 1568b Abs. 3 BGB). 

Diese Regelungen zu Wohnung und Haushaltsgegenständen bei Trennung bzw. Scheidung von Eheleuten soll-
ten bei einem Vorhandensein von Kindern auf faktische Lebensgemeinschaften erstreckt werden. Auch den 
Principles of European Family Law Regarding Property, Maintenance and Succession Rights of Couples in de 
facto Unions zufolge sollte die Möglichkeit bestehen, im Interesse der Familie die andauernde Nutzung der 
Familienwohnung und der Haushaltsgegenstände einem der Elternteile zuzusprechen, wenn die Partner ein ge-
meinsames Kind haben, das minderjährig oder unterhaltsbedürftig ist.72 Trennen sich Partner mit Kindern, so 
kann die die Kinder (überwiegend) betreuende Person dringend auf die Wohnung angewiesen sein, weil sonst 
das Risiko der Obdachlosigkeit besteht oder infolge eines Umzugs die Kinderbetreuung nicht gesichert ist. Kin-
der unverheirateter Eltern müssen in gleicher Weise wie die verheirateter vor dem Verlust der gewohnten Um-
gebung geschützt werden können. Grund für das Anknüpfen an die gemeinsam gelebte Elternschaft gerade 
hinsichtlich der Regelungen zur Wohnung nach einer Trennung ist die andernfalls bestehende Diskriminierung 

67 LG Berlin, Entscheidung vom 25. September 1990 – 64 S 204/90. 
68 Wellenhofer in: Münchener Kommentar zum BGB 8. Aufl. 2019, Anh. § 1302 BGB, Rn. 58. 
69 Vgl. Grziwotz 2018a, S. 833, 834-835; grundlegend zum Miteigentum Götz et al. 2. Aufl. 2018, S. 56 ff. 

70 Wellenhofer in: Münchener Kommentar zum BGB 8. Aufl. 2019, § 1568a BGB, Rn. 18. 
71 Götz und Brudermüller 2015, S. 177, 178; Wellenhofer in: Münchener Kommentar zum BGB 8. Aufl. 2019, § 1568a BGB, Rn. 18. 
72 Principle 5:18 (2) in: Boele-Woelki et al. 2019. 

https://bleiben.71
https://aufh�lt.70
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der nichtehelichen Kinder, deren Wohl bislang nur in Abhängigkeit vom Status der Eltern berücksichtigt werden 
kann. 

3.1.3.2 Unterhalt 

Das geltende Recht kennt außerhalb der statusrechtlich abgesicherten Lebensgemeinschaften lediglich den zwi-
schen nicht verheirateten Eltern bestehenden Anspruch auf Kindesbetreuungsunterhalt (§ 1615l Abs. 2 S. 2, 
Abs. 4 BGB), welcher unmittelbar an die Elternschaft anknüpft und nicht an das Bestehen einer Lebensgemein-
schaft der Eltern. Dieser Anspruch steht dem Elternteil zu, der wegen der Betreuung von Kindern keiner Er-
werbstätigkeit nachgehen kann. Der Gesetzgeber hat den Betreuungsunterhalt unverheirateter Eltern mittler-
weile in zentralen Punkten dem nach einer Scheidung (gemäß § 1570 BGB) angeglichen, so vor allem hinsicht-
lich der Dauer von mindestens drei Jahren.73 Auch eine Verlängerung über die ersten drei Lebensjahre hinaus 
kommt nicht mehr nur bei verheirateten Eltern, sondern ausdrücklich auch bei unverheirateten Eltern in Betracht 
(§ 1615l Abs. 2 S. 4, S. 5 BGB).74 Zwischen den Regelungen für verheiratete und nicht verheiratete Paare be-
stehen allerdings nach wie vor erhebliche Unterschiede.75 Insbesondere haben Absprachen und gelebte Modelle 
nicht verheirateter Eltern keine Relevanz über deren Trennung hinaus. Des Weiteren unterscheidet sich das Maß 
des Unterhalts deutlich. Dieses hängt nach § 1615l Abs. 2 S. 2 BGB maßgeblich von der persönlichen Lebens-
stellung des Unterhaltsberechtigten ab und bemisst sich daher grundsätzlich nach dem Einkommen, welches 
der oder die Betreuende ohne die Geburt und eine damit einhergehende Berufs- oder Studienunterbrechung zur 
Verfügung hätte (§§ 1615l Abs. 3 S. 1 i.V.m. 1610 BGB), während bei geschiedenen Paaren die ehelichen Le-
bensverhältnisse maßgeblich sind (§ 1578 Abs. 1 S. 1 BGB).76 Selbst in nichtehelichen Lebensgemeinschaften, 
in denen die Erwerbstätigkeit der bzw. des Pflichtigen die Lebensstellung des betreuenden Elternteils tatsächlich 
geprägt hat, werden die Einkommensverhältnisse der bzw. des Pflichtigen, anders als bei einem nachehelichen 
Betreuungsunterhaltsanspruch (§ 1570 BGB), nicht berücksichtigt.77 Da der Betreuungsunterhalt jedoch in ers-
ter Linie den Interessen und dem Wohl des Kindes dient und der gemeinsamen Elternverantwortung entspringt, 
ist ein derartig unterschiedliches Unterhaltsmaß nicht gerechtfertigt. Deshalb sollte nicht allein auf die Lebens-
stellung des Betreuenden abgestellt, sondern bei erheblich besseren wirtschaftlichen Verhältnissen auch das 
Einkommen der bzw. des Pflichtigen im Interesse des Kindes angemessen berücksichtigt werden.78 

Jenseits dieses auf der gemeinsamen Elternverantwortung beruhenden Anspruchs auf Betreuungsunterhalt be-
stehen aktuell zwischen Partnerinnen und Partnern einer faktischen Lebensgemeinschaft weder während einer 
intakten Beziehung noch bei deren Auflösung Unterhaltsansprüche. Demgegenüber geht das nacheheliche Un-
terhaltsrecht zwar vom Grundsatz der wirtschaftlichen Eigenverantwortlichkeit aus, gewährt aber derjenigen 
geschiedenen Person, die nicht in der Lage ist, für ihren Lebensunterhalt durch eigene Erwerbstätigkeit zu sor-
gen, auch jenseits des Betreuungsunterhalts Ansprüche gegenüber der leistungsfähigen geschiedenen Person. 
Die zentrale Legitimation und Funktion des nachehelichen Unterhalts ist im Ausgleich ehebedingter Nachteile 
zu sehen (vgl. § 1578b BGB). Wirken sich gemeinsam getroffene Lebensdispositionen nach einer Auflösung 
der Ehe nachteilig auf die Erwerbschancen einer Partnerin bzw. eines Partners aus, so rechtfertigt vor allem der 
Gedanke des Vertrauensschutzes eine die Scheidung überdauernde wirtschaftliche Verantwortung als Nachwir-
kung der Ehe.79 Dies gilt insbesondere, wenn eine Partnerin oder ein Partner über längere Zeit hinweg zugunsten 
der Sorgearbeit auf eine eigene Erwerbstätigkeit verzichtet hat und hierdurch die eigenen Erwerbschancen er-
heblich beeinträchtigt wurden. Auch in einer faktischen Partnerschaft kann jedoch nach einer Trennung die 
Bedürftigkeit auf der gemeinschaftlich gewählten und gelebten Aufgabenverteilung in der Lebensgemeinschaft 
beruhen und mithin durch die andere Partnerin oder den anderen Partner mit veranlasst sein, vor allem bei einer 
Reduzierung eigener Erwerbstätigkeit zugunsten der Übernahme von Sorgearbeit. In Fällen derartiger bezie-
hungsbedingter Fortkommens- bzw. Versorgungsnachteile sollte daher auch bei Beendigung faktischer Lebens-
gemeinschaften aus Gründen des Vertrauensschutzes Unterhalt gewährt werden.80 Dementsprechend gehen die 
Principles of European Family Law Regarding Property, Maintenance and Succession Rights of Couples in de 

73 Götz 2018, S. 1474, 1476-1477. 
74 Vgl. auch zum neuen Betreuungsunterhalt Kaesling 2017, S. 253, 260. 
75 Dazu auch Borth 2016, S. 296 ff. 
76 Dethloff 2008a, A 133. 
77 Götz 2018, S. 1474, 1477; Dethloff 2008a, A 133. 
78 Dethloff 2008a, A 133; zum Unterhalt in der nichtehelichen Lebensgemeinschaft auch 19. DFGT 2011, Arbeitskreis 7, Ergebnis 1. 
79 Näher zur Legitimation Gernhuber und Coester-Waltjen 7. Aufl. 2020, § 45 Rn. 3. 
80 Dethloff 2008a, A 147 f.; Wellenhofer 2015, S. 973, 976. 

https://werden.80
https://werden.78
https://ber�cksichtigt.77
https://Unterschiede.75
https://Jahren.73
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facto Unions zwar grundsätzlich von der wirtschaftlichen Eigenverantwortung der Partnerinnen bzw. Partner 
bei Beendigung einer faktischen Partnerschaft aus, sehen aber bei einer Partnerschaft von mindestens fünfjäh-
riger Dauer oder einer solchen mit gemeinsamem Kind vor, dass die Person, die über unzureichende Mittel zur 
Befriedigung der eigenen Bedürfnisse verfügt, Unterhalt von der anderen Partnerin bzw. dem anderen Partner 
verlangen kann, soweit diese bzw. dieser in der Lage ist, diese Bedürfnisse zu befriedigen. Ausschlaggebend 
hierbei sollen insbesondere die Sorge für Kinder, die Aufteilung der Aufgaben während der Partnerschaft, das 
Alter, der Gesundheitszustand und die Erwerbsmöglichkeiten sowie die Dauer der Beziehung sein. Der Unter-
halt soll grundsätzlich zeitlich begrenzt und nur ausnahmsweise unbegrenzt gewährt werden.81 

3.1.3.3 Vermögensausgleich 

Anders als bei Eheleuten existiert für den Fall des Scheiterns einer faktischen Partnerschaft kein Rechtsregime 
für einen umfassenden Vermögensausgleich. Bei Eheleuten, die im gesetzlichen Güterstand der Zugewinnge-
meinschaft leben, ist bei Scheidung eine hälftige Teilhabe an den während der Ehe erwirtschafteten Vermö-
genswerten vorgesehen (Zugewinnausgleich). Daneben erfolgt eine hälftige Teilung der während der Ehe er-
worbenen Rentenanwartschaften und sonstigen Versorgungsanrechten (Versorgungsausgleich). Beide Rege-
lungsregime beruhen auf dem Gedanken, dass der Erwerb der vorgenannten Vermögenspositionen aus der viel-
fältigen Zusammenarbeit der Eheleute resultiert. Dies gilt insbesondere bei einer Funktionsteilung in der Ehe. 
Durch Zugewinn- und Versorgungsausgleich wird also anerkannt, dass auch die Kinderbetreuung und Haus-
haltsführung einen gleichwertigen Beitrag zur Vermögensbildung darstellt. 

Scheitert hingegen eine faktische Partnerschaft, innerhalb derer der Erwerb von Vermögenspositionen vor allem 
im Fall gemeinsamer Kinder oftmals gleichermaßen auf einer vielschichtigen Zusammenarbeit der Partnerinnen 
und Partner beruht, ist gesetzlich kein Zugewinn- und auch kein Versorgungsausgleich vorgesehen. Wenn das 
Paar keine ausdrückliche vertragliche Vereinbarung getroffen hat, sind persönliche oder wirtschaftliche Leis-
tungen, die während der Beziehung erbracht wurden, nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
grundsätzlich nicht auszugleichen. Sie werden vielmehr ersatzlos von der Person erbracht, die hierzu jeweils in 
der Lage war, und nicht gegeneinander auf- und untereinander abgerechnet.82 Dies gilt oft selbst für den Fall, 
dass einer Partnerin bzw. einem Partner durch eine Leistung der oder des anderen auch noch nach der Trennung 
ein Vermögensvorteil verbleibt. Eine etwaige Funktionsteilung in der Beziehung und die damit verbundene 
Leistung von Kinderbetreuung und Haushaltsführung primär durch eine Partnerin oder einen Partner wird nicht 
berücksichtigt und kann im Fall der Beendigung der Beziehung nicht durch einen Ausgleichsanspruch in Ansatz 
gebracht werden. 

Die Auflösung faktischer Lebensgemeinschaften führt damit vor allem bei Frauen, äußerst selten auch bei Män-
nern zu erheblichen Vermögensverlusten,83 denen anders als bei verheirateten Paaren auch nicht durch gesetz-
liche Ausgleichsregelungen entgegengewirkt wird. Mit der Auflösung von Gemeinschaften nehmen daher ge-
schlechtsbedingte Ungleichheiten zu.84 Dies gilt insbesondere dann, wenn die Partner Kinder haben, da nach 
wie vor – auch bei unverheirateten Paaren – eher Frauen ihre Arbeitszeiten reduzieren und mithin weniger 
Vermögen bilden.85 Um grob unbillige Ergebnisse zu vermeiden, hat die Rechtsprechung im Laufe der Zeit 
Ausnahmen vom Grundsatz fehlender Ausgleichsansprüche zwischen den Partnerinnen und Partnern bei Been-
digung ihrer Gemeinschaft anerkannt und sich hierbei mangels familienrechtlicher Regelungen auf allgemeine 
zivilrechtliche Anspruchsgrundlagen gestützt.86 So werden unter bestimmten, recht unterschiedlichen Voraus-
setzungen gesellschaftsrechtliche Ausgleichsansprüche (§§ 730 ff. BGB), Ansprüche nach Bereicherungsrecht 
(§ 812 BGB) oder wegen Störung der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB) zuerkannt.87 

Hiermit ermöglicht die Rechtsprechung allerdings lediglich in begrenzten Fällen einen Ausgleich vor allem bei 
größeren wirtschaftlichen Zuwendungen, nicht hingegen für persönliche Leistungen einer Partnerin oder eines 
Partners, wie sie die mit eigenen Erwerbsnachteilen verbundene Übernahme der Sorgearbeit darstellt, die der 
anderen Partnerin bzw. dem anderen Partner den Vermögenserwerb ermöglicht hat. Zudem sind diese Aus-
gleichsansprüche in hohem Maße einzelfallbezogen und daher mit erheblicher Rechtsunsicherheit verbunden, 

81 Principles 5:19, 5-20, 5-21 in: Boele-Woelki et al. 2019. 
82 BGH, Urteil vom 06. Oktober 2003 – II ZR 62/02; BGH, Urteil vom 25. November 2009 – XII ZR 92/06. 
83 Boertien und Lersch 2019. 
84 Wellenhofer 2015, S. 973. 
85 Ebd. 
86 Für einen Überblick über die Rechtsprechung zur nichtehelichen Lebensgemeinschaft Grziwotz 2018b, S. 480, 481; grundlegend zum 

nichtehelichen Zusammenleben im Zivilrecht bereits Battes 1983. 
87 Vgl. BGH, Urteil vom 09. Juli 2008 – XII ZR 179/05; BGH, Urteil vom 06. Juli 2011 – XII ZR 190/08. 

https://zuerkannt.87
https://gest�tzt.86
https://bilden.85
https://abgerechnet.82
https://werden.81
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die zu zahlreichen Rechtsstreitigkeiten Anlass gibt. Dem würde die Normierung eines eigenständigen An-
spruchs auf Vermögensausgleich bei Auflösung faktischer Partnerschaften entgegenwirken, der sowohl Ver-
mögenszuwendungen als auch persönliche Leistungen berücksichtigt. Auch die Principles of European Family 
Law Regarding Property, Maintenance and Succession Rights of Couples in de facto Unions sehen zum einen 
ausdrücklich einen Ausgleich für finanzielle oder sonstige Beiträge zum Vermögen, dem Betrieb oder der Be-
rufstätigkeit der anderen Partnerin bzw. des anderen Partners vor. Zum anderen soll auch ein Ausgleich für 
finanzielle oder sonstige Beiträge zum Haushalt zu leisten sein, wenn der Beitrag im Vergleich zu dem des 
anderen bedeutend war oder zu einem beträchtlichen Nachteil für das eigene Einkommen, den Vermögenser-
werb oder die Berufstätigkeit geführt hat.88 Der vom Gesetzgeber zu schaffende Ausgleichsanspruch sollte auch 
die Nachteile in der Altersvorsorge umfassen. 

3.1.3.4 Erbrecht 

Wird die Beziehung durch den Tod der Partnerin oder des Partners aufgelöst, stellen sich erbrechtliche Fragen: 
Bestand zwischen der verstorbenen Person und deren Partnerin bzw. Partner keine Ehe, so erbt die überlebende 
Person nur dann, wenn die Partnerin oder der Partner sie oder ihn in einer Verfügung von Todes wegen, etwa 
einem Testament, bedacht hat.89 Wurde dies unterlassen, so sind – falls vorhanden – allein die gemeinsamen 
Kinder gesetzliche Erben. Die überlebende verheiratete Person wird dagegen neben den gemeinsamen Kindern 
gesetzlicher Erbe (§ 1931 Abs. 1 BGB). Insbesondere in jüngerem Alter treffen Menschen nur selten durch 
Errichtung eines Testaments Vorkehrungen für den Todesfall.90 Vor allem dann, wenn eine Partnerin oder ein 
Partner früh verstirbt, etwa solange die Kinder noch klein sind, kann die überlebende Person unzureichend 
versorgt zurückbleiben. Ihr bzw. ihm steht lediglich ein sehr begrenzter Anspruch auf Unterhalt, der sogenannte 
Dreißigste, zu. Der Erbe bzw. die Erbengemeinschaft muss in den ersten 30 Tagen nach Eintritt des Erbfalls 
Familienangehörigen des Erblassers, die zur Zeit seines Todes zu seinem Haushalt gehörten und von ihm Un-
terhalt bezogen, in demselben Umfang Unterhalt zahlen, wie es der Verstorbene getan hat (§ 1969 BGB). Die 
überlebende Partnerin bzw. der überlebende Partner wird als Familienmitglied im Sinne dieser Vorschrift an-
gesehen.91 

Um hier beim Fehlen einer testamentarischen Verfügung vor allem in Fällen einer gemeinsam gelebten Eltern-
schaft die Position der überlebenden Person zu verbessern, wird in den Principles of European Family Law 
Regarding Property, Maintenance and Succession Rights of Couples in de facto Unions der CEFL vorgeschla-
gen, dass die überlebende Partnerin bzw. der überlebende Partner das gleiche Recht wie eine verheiratete Person 
haben soll, die Erbfolge in den Nachlass der verstorbenen Partnerin bzw. des verstorbenen Partners anzutreten, 
vorausgesetzt, die Partnerinnen bzw. Partner befanden sich zum Zeitpunkt des Todes seit mindestens fünf Jah-
ren in einer andauernden Beziehung und haben ein gemeinsames Kind.92 Unter diesen Voraussetzungen kann 
davon ausgegangen werden, dass die die gesetzliche Erbfolge tragenden Gründe auch ohne Formalisierung der 
Partnerschaft gegeben sind – unabhängig davon, ob das gesetzliche Erbrecht von verheirateten Personen und 
Verwandten als Familienerbrecht seine Rechtfertigung in den persönlichen Nähebeziehungen sowie den beste-
henden wirtschaftlichen Verflechtungen findet und damit zugleich auch der Versorgungsfunktion der Familie 
Rechnung tragen soll93 oder eher als Ausdruck einer normativen Ordnung im Sinne eines auch verfassungs-
rechtlich geprägten Leitbilds (Schutz der Familie, Art. 6 Abs. 1 GG) anzusehen ist.94 Der Gesetzgeber sollte 
daher ein Erbrecht der Partnerin und des Partners vorsehen, die oder der mit der verstorbenen Person und ge-
meinsamen Kindern bis zum Tod über längere Zeit in einer Lebensgemeinschaft gelebt hat. Die Freiheit, hiervon 

88 Principles 5:16, 5:17 in: Boele-Woelki et al. 2019. 
89 Zur gegenseitigen Bindung auch über einen Erbvertrag Kroiß und Eckert 2012, S. 3768, 3769. 
90 Im Jahr 2018 haben nur 39 % aller potenziellen Erblasser ein Testament errichtet, nur 24 % haben das Testament vor ihrem 50. 

Geburtstag verfasst, in: Deutsche Bank AG 2018, S. 7. 
91 So schon OLG Düsseldorf, Urteil vom 14. Dezember 1982 – 21 U 120/82; Küpper in: Münchener Kommentar BGB 8. Aufl. 2020, 

§ 1969 BGB, Rn. 2. 
92 Principles 5:24 in: Boele-Woelki et al. 2019; grundlegend für eine Erweiterung des Kreises der gesetzlichen Erben bereits Cottier 

2010, S. 203, 207, 216 f. 
93 Dazu auch Cottier 2010, S. 203, 213; zur Rechtfertigung und Legitimation des Familienerbrechts siehe Leipold in: Münchener Kom-

mentar zum BGB 8. Aufl. 2020, Einleitung zum Erbrecht, Rn. 13, 14; Röthel 2020, S. 42 ff.; grundlegend Röthel 2010, A 13 ff., A 

49 ff. 
94 Röthel 2008, S. 85, 97 ff.; siehe auch zum mutmaßlichen Erblasserwillen als weiteren Rechtfertigungsgrund für das gesetzliche Erb-

recht Muscheler 2010, Rn. 1276 ff.; Werner in: Staudinger BGB 16. Aufl. 2017, Vorb. zu §§ 1924-1936, Rn. 1. 

https://gesehen.91
https://Todesfall.90
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Abweichendes in einem Testament vorzusehen, sollte unberührt bleiben. Da die Errichtung eines Testaments 
durch eine eigenhändig geschriebene und unterschriebene Erklärung möglich ist (§ 2247 BGB), ist eine ander-
weitige Regelung auch jedermann leicht zugänglich und schnell getroffen. 

3.1.3.5 Zwischenfazit 

Viele Regelungen des Familienrechts knüpfen an die Ehe und dabei implizit daran an, dass in dieser typischer-
weise Kinder aufwachsen. Hier entstehen besondere Bedürfnislagen, die vor allem für den Fall der Auflösung 
der Beziehung Regelungen erfordern. Heute sind in faktischen Lebensgemeinschaften mit Kindern oft ver-
gleichbare Verhältnisse anzutreffen, sodass zunehmend auch für diese Regelungsbedarf besteht. In vielen an-
deren westlichen Ländern wurde diesem Phänomen bereits Rechnung getragen, indem vor allem für langjährige 
faktische Partnerschaften oder auch solche mit Kindern gesetzliche Ausgleichsregimes geschaffen wurden.95 

Dem liegt die Erkenntnis zugrunde, es lasse sich nicht allein darauf vertrauen, dass Partnerinnen bzw. Partner 
während einer intakten Beziehung privatautonom die Rechtsfolgen der Auflösung ihrer Beziehung regelten.96 

Verbreitet wird von einem Überoptimismus sowohl in Bezug auf die Stabilität der eigenen Beziehung als auch 
hinsichtlich der Gefahr einer ungleichen Verteilung partnerschaftsbedingter Vor- und Nachteile (Optimism 
Bias) ausgegangen.97 Zudem herrscht eine allgemeine Trägheit vor, vom Status quo abzuweichen (Status Quo 
Bias oder Endowment Effect).98 Vor diesem Hintergrund, dessen weitere Erforschung es zu fördern gilt, bedarf 
es eines gesetzlichen Ausgleichsregimes, das ohne die Notwendigkeit eigenen Zutuns für einen gerechten Aus-
gleich der gemeinsam veranlassten Folgen der Partnerschaft sorgt. Schon der 67. Deutsche Juristentag hat sich 
deshalb dafür ausgesprochen, dass bei einer Auflösung nichtehelicher Lebensgemeinschaften, in denen eine 
Partnerin bzw. ein Partner primär Sorgearbeit geleistet hat, ein Ausgleich des wirtschaftlichen Ungleichge-
wichts stattzufinden hat.99 Der Gesetzgeber sollte nunmehr zeitgemäße Regelungen für ein Ausgleichsregime 
schaffen100, die die gemeinsam gelebte Elternschaft stärker in den Blick nehmen und zwar unabhängig davon, 
ob die Eltern verheiratet waren oder nicht.101 Mit den Principles of European Family Law Regarding Property, 
Maintenance and Succession Rights of Couples in de facto Unions der CEFL liegen Grundsätze vor, die als 
Modell oder Quelle der Inspiration für eine Gesetzesreform dienen können, wie dies bereits in anderen Berei-
chen, etwa bei den im Jahr 2007 veröffentlichten Prinzipien zum europäischen Familienrecht betreffend elter-
liche Verantwortung,102 in einigen Ländern der Fall war. Auf diese Weise könnte den im Einzelnen aufgezeigten 
Defiziten durch die Schaffung eines Ausgleichsregimes für faktische Partnerschaften begegnet werden, das die 
gemeinsam gelebte Elternschaft als Anknüpfungspunkt für Regelungen zur Nutzung von Wohnung und Haus-
haltsgegenständen, für den Unterhalt in Fällen partnerschaftsbedingter Nachteile, für einen Vermögensaus-
gleich einschließlich eines Versorgungsausgleichs sowie ein gesetzliches Erbrecht vorsieht. 

3.2 Adoption 

Ein eheliches oder nichteheliches Zusammenleben mit Kindern entsteht bis heute zumeist aufgrund natürlicher 
Fortpflanzung. Daran orientieren sich die Abstammungsregeln des Bürgerlichen Gesetzbuches. Schon lange 
kennt das deutsche Recht aber auch die Möglichkeit der Annahme eines Kindes, die Adoption. Sie lässt ein 
rechtliches Eltern-Kind-Verhältnis mit allen sich hieraus ergebenden Rechten und Pflichten entstehen. Obgleich 
die Adoption als solche nicht neu ist, ergeben sich infolge veränderter gesellschaftlicher Rahmenbedingungen 
auch hier neue Fragen. 

95 Vgl. etwa Sec. 291-2 Property Law Act (Queensland); näher zu Ausgleichsregimen in Europa Boele-Woelki et al. 2015; vgl. auch 

das auf weltweit rechtsvergleichender Grundlage erarbeitete Regelungsmodell von Schwenzer und Dimsey 2006, S. 177 ff. 
96 Henrich in: Kroppenberg et al. 2009, S. 329, 330, wonach die Forderung nach einer vertraglichen Absicherung vielmehr als Miss-

trauen verstanden werden könne; siehe daher etwa auch die Empfehlungen der Law Commission for England and Wales 2007, Nr. 

307, S. 521 ff. 
97 Dutta 2016, S. 609, 657; Weinstein 1980, S. 806. 
98 Näher hierzu Dutta 2016, S. 609, 656 f. m.w.N. 
99 Beschluss A IV 3, Abteilung Zivilrecht des 67. DJT 2008; vgl. zuvor bereits Beschluss Nr. 10 b, Abteilung Zivilrecht des 57. DJT 

1988 sowie Lieb 1988, A 3 ff. 
100 Zum verfassungsrechtlichen Rahmen Brosius-Gersdorf 2016c, S. 245 ff. 
101 So schon Dethloff 2008a, A 154. 
102 Zu den Principles of European Family Law Regarding Parental Responsibilities siehe Boele-Woelki et al. 2007. 

https://Effect).98
https://ausgegangen.97
https://regelten.96
https://wurden.95
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Die Adoption stellt ein vom Recht vorgesehenes Institut dar, das zur Erlangung der rechtlichen Elternschaft 
führt. Das Recht bestimmt den Zugang zu diesem Institut, das heißt es regelt, welche Personen unter welchen 
Voraussetzungen ein Kind adoptieren und damit dessen rechtliche Eltern werden können. Eine Adoption ist nur 
zulässig, wenn die Annahme dem Wohl des Kindes dient und zu erwarten ist, dass zwischen der annehmenden 
Person und dem Kind ein Eltern-Kind-Verhältnis entsteht (§ 1741 Abs. 1 S. 1 BGB). Mit dem Ausspruch der 
Adoption erlischt grundsätzlich das Verwandtschaftsverhältnis des Kindes zu seinen bisherigen rechtlichen El-
tern, bei denen es sich meist um seine biologischen Eltern handelt, und den anderen Verwandten, etwa den 
Großeltern. Damit erlöschen in der Regel zugleich alle Rechte und Pflichten in diesem Verhältnis wie das Recht 
und die Pflicht zur elterlichen Sorge sowie Unterhalts- und Erbansprüche (§ 1755 Abs. 1 S. 1 BGB; vgl. aber 
auch § 1756 BGB). Stattdessen werden die Adoptiveltern rechtliche Eltern mit allen Rechten und Pflichten (vgl. 
§ 1754 Abs. 1 und 2 BGB). Adoptiveltern sind meist Personen, die bereits soziale Eltern des Kindes sind. Bei 
einer Adoption durch Stiefeltern oder Pflegeeltern haben diese oftmals schon seit langer Zeit Elternverantwor-
tung übernommen. In anderen Fällen waren sie schon als Adoptivpflegeeltern Teil des Lebens des potenziellen 
Adoptivkindes.  

Was den Personenkreis betrifft, dem eine Adoption nach geltendem Recht offensteht, gilt Folgendes: Eine Per-
son, die nicht verheiratet ist, kann ein Kind nur allein annehmen (§ 1741 Abs. 2 S. 1 BGB). Ein Ehepaar kann 
ein Kind nur gemeinschaftlich annehmen (§ 1741 Abs. 2 S. 2 BGB). Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass 
ein Ehegatte das Kind des anderen Ehegatten allein annimmt (§ 1741 Abs. 2 S. 3 BGB). Der letzte Fall stellt 
die sogenannte Stiefkindadoption dar; 2018 machte sie 61 % der gesamten Adoptionen in Deutschland aus103 

(vgl. dazu auch Kapitel 0). Im Jahr 2015 erfolgten 23 % der Stiefkindadoptionen im Rahmen eingetragener 
Lebenspartnerschaften, also durch die gleichgeschlechtlichen Partnerinnen oder Partner.104 Seit dem 31.03.2020 
ist eine Stiefkindadoption auch in nichtehelichen Partnerschaften möglich (siehe näher dazu Kapitel 3.2.1). 

3.2.1 Adoption eines Stiefkindes 

Für die Stiefkindadoption gelten besondere Regelungen: Bei der Annahme durch den Stiefelternteil erlischt das 
Verwandtschaftsverhältnis des Kindes nur zu einem der beiden bisherigen rechtlichen Elternteile und dessen 
Verwandten, und zwar zu demjenigen, der außerhalb der Stieffamilie steht (sogenannter außenstehender Eltern-
teil) (§ 1755 Abs. 2 BGB). Die rechtliche Elternstellung des Elternteils, in dessen Haushalt das Kind weiterhin 
– gemeinsam mit dem Stiefelternteil – lebt (sogenannter bleibender Elternteil), besteht hingegen fort. Durch die 
Stiefkindadoption kann also die soziale Elternschaft des Stiefelternteils neben der des bleibenden Elternteils 
rechtlich abgesichert werden. 

Gegen die Stiefkindadoption werden verbreitet Bedenken vorgebracht.105 Denn in vielen Fällen ist durchaus 
zweifelhaft, ob diese dem Kindeswohl dient. Hat das Kind noch – wenn auch nur wenig – Kontakt zum außen-
stehenden Elternteil, widerspricht das Erlöschen des Verwandtschaftsverhältnisses zu diesem und dessen Ver-
wandten, insbesondere den Großeltern und Halbgeschwistern, häufig den emotionalen Bindungen des Kindes. 
Zudem erfolgt die Adoption durch den Stiefelternteil oftmals nicht primär aus kindbezogenen Motiven.106 So 
kann eine Stiefkindadoption aus der Sicht des Stiefelternteils etwa dazu beitragen, dass der externe Elternteil 
des Kindes ausgeschlossen wird.107 Wurde die rechtliche Elternstellung des Stiefelternteils einmal begründet, 
besteht diese schließlich lebenslang fort, also auch dann, wenn die Beziehung zwischen Stiefelternteil und blei-
bendem Elternteil scheitern sollte. Die Gefahr des Auseinanderbrechens einer Stieffamilie ist im Vergleich zu 
Kernfamilien dabei deutlich erhöht (siehe dazu Kapitel 6.5.4). Eine fortbestehende rechtliche Beziehung zum 
Stiefelternteil kann eine Belastung für das Kind darstellen, insbesondere dann, wenn es zu diesem keine nach-
haltige eigenständige Beziehung aufgebaut hat.108 Vor diesem Hintergrund sollte erwogen werden, für Stief-
kindadoptionen grundsätzlich strengere Anforderungen vorzusehen.109 Zumindest einen Schritt in diese Rich-
tung bedeutet es, wenn – wie im kürzlich vom Bundestag verabschiedeten, aufgrund versagter Zustimmung des 
Bundesrates aber bisher nicht zustande gekommenen Gesetz zur Verbesserung der Hilfen für Familien bei 

103 Statistisches Bundesamt 2019g, Tabelle 1.1. 
104 Bovenschen et al. 2017b. 
105 Dazu Dethloff 32. Aufl. 2018a, § 15 Rn. 15; Bovenschen et al. 2017b; rechtsvergleichend zur Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit 

der Adoption Frank 2007, S. 1693 ff. 
106 Expertise- und Forschungszentrum Adoption 2019; Frank 2010; Ganong et al. 1998, S. 63-71. 
107 Zu weiteren auch nicht kindbezogenen Motiven einer Stiefkindadoption Miehler 2016, S. 74 ff. 
108 Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter 2018. 
109 So auch Schwenzer 2017; ebenso dazu schon Beschluss F IV, Abteilung Familienrecht des 59. DJT 1992. 
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Adoption vorgesehen – Voraussetzung für eine Stiefkindadoption ist, dass alle Beteiligten vor Abgabe der no-
tariellen Einwilligung in die Adoption bzw. vor dem Antrag auf Adoption beim Familiengericht durch eine 
Adoptionsvermittlungsstelle beraten worden sind.110 Diese Beratungspflicht ist für die herkömmlichen Fälle der 
Stiefkindadoption zu begrüßen, passt jedoch nicht auf solche Konstellationen, in denen das Kind bereits in die 
Paarbeziehung seiner Mutter und deren lesbischer Partnerin, die es adoptieren möchte, hineingeboren wurde 
(dazu auch unter Kapitel 3.3.2.2). Insofern würde die Beratungspflicht eine weitere Erschwernis für lesbische 
Paare bedeuten.111 Mit neuen Regelungen zur Stiefkindadoption kann es ferner nicht sein Bewenden haben. 
Vielmehr sollten zugleich vor allem auch Regelungen vorgesehen werden, die die tatsächlich getragene Eltern-
verantwortung des Stiefelternteils auf andere Weise rechtlich absichern, etwa durch ein vollwertiges Sorgerecht 
(siehe unter 3.4.1.3). Anders liegt die Situation jedoch, wenn das Kind keinerlei Kontakt zum außenstehenden 
Elternteil hat oder wenn dieser bereits verstorben ist. Dann bestehen in der Regel die genannten Bedenken gegen 
eine Stiefkindadoption nicht. War der außenstehende Elternteil zum Zeitpunkt seines Todes sorgeberechtigt, 
führt im Übrigen die Stiefkindadoption auch ausnahmsweise nicht zum Erlöschen des Verwandtschaftsverhält-
nisses des Kindes zu den Verwandten dieses Elternteils (§ 1756 Abs. 2 BGB). 

Die Stiefkindadoption stand bis vor kurzem nur (verschieden- und gleichgeschlechtlichen) Ehepaaren offen. 
Waren der bleibende Elternteil und der Stiefelternteil nicht verheiratet, so konnte der Stiefelternteil das Kind 
nicht adoptieren, ohne dass dessen Verwandtschaftsverhältnis zu beiden bisherigen rechtlichen Eltern erlosch. 
Ein Kind, das in einer nichtehelichen Stieffamilie lebt, konnte somit von vornherein nicht gemeinschaftliches 
Kind vom bleibenden Elternteil und Stiefelternteil werden. Für ein Kind, das in einer ehelichen Stieffamilie 
lebt, bestand hingegen diese Möglichkeit. In dieser Ungleichbehandlung von Kindern in nichtehelichen Stief-
familien gegenüber Kindern in ehelichen Stieffamilien hat das Bundesverfassungsgericht einen Verstoß gegen 
das allgemeine Gleichbehandlungsgebot nach Art. 3 Abs. 1 GG gesehen:112 Zwar sei das Ziel des Gesetzgebers 
legitim, eine Stiefkindadoption nur dann zuzulassen, wenn die Beziehung zwischen bleibendem Elternteil und 
Stiefelternteil längeren Bestand verspricht.113 Der Gesetzgeber dürfe auch davon ausgehen, dass eine stabile 
Beziehung regelmäßig vorliegt, wenn eine Ehe besteht.114 Doch könnten auch nichteheliche Beziehungen stabil 
sein.115 Deshalb sei ein vollständiger Ausschluss der Stiefkindadoption in allen nichtehelichen Stieffamilien 
unangemessen und nicht zu rechtfertigen.116 

Mit der zum 31.03.2020 in Kraft getretenen Gesetzesänderung ist der Gesetzgeber der Verpflichtung nachge-
kommen, eine verfassungsgemäße Neuregelung zu treffen, welche die Stiefkindadoption auch für Stabilität ver-
sprechende nichteheliche Stieffamilien öffnet.117 Danach ist eine Stiefkindadoption nun auch in der Konstella-
tion möglich, dass zwei Personen in einer verfestigten Lebensgemeinschaft in einem gemeinsamen Haushalt 
leben. Von einer verfestigten Lebensgemeinschaft ist in der Regel auszugehen, wenn die Personen seit mindes-
tens vier Jahren oder – ohne eine bestimmte Dauer – als Eltern eines gemeinschaftlichen Kindes mit diesem 
eheähnlich zusammenleben (§ 1766a Abs. 2 S. 1 BGB). Dagegen liegt in der Regel keine verfestigte Lebens-
gemeinschaft vor, wenn eine Partnerin bzw. ein Partner mit einem Dritten verheiratet ist (§ 1766a Abs. 2 
S. 2 BGB). 

3.2.2 Adoption eines fremden Kindes 

Ein fremdes Kind kann nach geltendem Recht von einer nicht verheirateten Person nur allein, von einem Ehe-
paar nur gemeinschaftlich angenommen werden (§ 1741 Abs. 2 S. 1 bzw. S. 2 BGB). Daraus ergibt sich, dass 
die gemeinschaftliche Adoption, die zur gleichzeitigen Begründung der rechtlichen Elternstellung beider An-
nehmenden führt, ausschließlich Eheleuten offensteht. Infolge des am 01.10.2017 in Kraft getretenen Gesetzes 
zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts gilt dies auch für gleichge-
schlechtliche Eheleute. Verschieden- oder gleichgeschlechtliche Paare, die nicht verheiratet sind, können ein 

110 § 9a AdVermiG nach dem Gesetz zur Verbesserung der Hilfen für Familien bei Adoption (Adoptionshilfe-Gesetz), Gesetzentwurf 
der Bundesregierung BT-Drs. 19/16718, mit Maßgaben der Ausschussfassung BT-Drs. 19/19596. 

111 Aus eben diesem Grund hat der federführende Ausschuss für Familie und Senioren und der Ausschuss für Frauen und Jugend dem 
Bundesrat die Anrufung des Vermittlungsausschusses empfohlen, BR-Drs. 320/1/20. 

112 BVerfG, Beschluss vom 26. März 2019 – 1 BvR 673/17. 
113 BVerfG, Beschluss vom 26. März 2019 – 1 BvR 673/17, Rn. 87 ff. 
114 BVerfG, Beschluss vom 26. März 2019 – 1 BvR 673/17, Rn. 96, 107. 
115 BVerfG, Beschluss vom 26. März 2019 – 1 BvR 673/17, Rn. 97 ff. 
116 BVerfG, Beschluss vom 26. März 2019 – 1 BvR 673/17, Rn. 110 ff. 
117 BT-Drs. 19/15618 vom 02. Dezember 2019 zur Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 26. März 2019 

zum Ausschluss der Stiefkindadoption in nichtehelichen Familien, dort § 1766a BGB. 
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fremdes Kind hingegen weiterhin nicht gemeinschaftlich annehmen.118 Dies gilt auch nach Öffnung der Stief-
kindadoption für nichteheliche Paare. Hat ein unverheiratetes Paar den Wunsch, gemeinsam ein fremdes Kind 
oder auch das eigene Pflegekind zu adoptieren, so ist es weiterhin nur möglich, dass eine der Partnerinnen oder 
einer der Partner das Kind allein annimmt (§ 1741 Abs. 2 S. 1 BGB). Dies hat zur Folge, dass das Kind nur das 
Kind des Annehmenden wird (§ 1754 Abs. 2 BGB). Die Adoption ist zulässig, wenn die Annahme dem Wohl 
des Kindes dient und zu erwarten ist, dass zwischen der annehmenden Person und dem Kind ein Eltern-Kind-
Verhältnis entsteht (§ 1741 Abs. 1 S. 1 BGB). In der Folge kann das zuvor fremdadoptierte Kind sodann aber 
durch die andere Partnerin oder den anderen Partner im Wege der sogenannten Sukzessivadoption angenommen 
werden, wenn wiederum die Voraussetzungen für eine Adoption erfüllt sind.119 Auf diese Weise können letzt-
lich auch die nicht verheirateten Partnerinnen und Partner rechtlich Eltern des Kindes werden (§ 1754 Abs. 1 
Alt. 2 BGB). 

Wächst das Kind aber ohnehin bei beiden Partnerinnen bzw. Partnern auf, ist schwer einsehbar, warum es nicht 
auch unmittelbar von beiden gemeinschaftlich adoptiert werden kann. Es wäre im Gegenteil von Vorteil für das 
Kind und die Eltern-Kind-Beziehung, wenn dies möglich wäre. Denn anderenfalls bleibt die Beziehung zum 
sozialen Elternteil entweder dauerhaft oder jedenfalls bis zum Ausspruch der zweiten Adoption rechtlich nicht 
gesichert mit der Folge, dass keinerlei Sorgerecht und -pflicht sowie Unterhalts- und Erbansprüche bestehen. 
Die Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts, die besagen, dass es legitim ist, die Stiefkindadoption nur 
dann zuzulassen, wenn die Paarbeziehung längeren Bestand verspricht, lassen sich auf die gemeinschaftliche 
Annahme durch zwei Personen übertragen. Denn die gemeinschaftliche Adoption begründet gleichermaßen 
eine lebenslange rechtliche Beziehung zwischen dem Kind und beiden annehmenden Personen, die auch das 
Scheitern von deren Partnerschaft überdauert. Als Indikatoren für die Stabilität können jedoch auch hier wie 
vom Bundesverfassungsgericht genannt eine Mindestdauer der Beziehung oder des Zusammenlebens bzw. das 
Kriterium des Zusammenlebens in einer verfestigten Lebensgemeinschaft dienen, wie es der Gesetzgeber in 
§ 1766a BGB für Stiefkindadoptionen vorgesehen hat. Die gemeinschaftliche Adoption sollte daher auch un-
verheirateten Paaren verschiedenen oder gleichen Geschlechts eröffnet werden. Dafür hat sich auch der 71. 
Deutsche Juristentag ausgesprochen.120 

3.2.3 Offene Adoptionen 

Bei sogenannten offenen Adoptionen werden zum Wohl des Kindes die Herkunftseltern auf unterschiedliche 
Art und Weise miteinbezogen. Es handelt sich nicht um einen bestimmten Typus von Adoption, vielmehr sind 
verschiedene Grade der Offenheit möglich.121 Vom Grundsatz des Inkognitos des Adoptionsverhältnisses und 
der Anonymität der Adoptiveltern wird in der Praxis nicht nur bei Adoptionen in Stief- und Pflegefamilien 
abgewichen. Auch in anderen Konstellationen kann zwischen den Beteiligten einvernehmlich geregelt werden, 
dass etwa die Herkunftseltern über den Lebensweg des Kindes informiert werden oder auch in mehr oder minder 
großem Umfang (persönlicher) Kontakt mit ihnen gepflegt wird. Derartige (halb)offene Adoptionen werden 
zunehmend von Adoptiv- und Herkunftseltern etwa unter Vermittlung der Jugendämter praktiziert. Internatio-
nale Studien legen nahe, dass offene Formen von Adoptionen in der Regel dem Kindeswohl dienen können.122 

Zahlreiche ausländische Rechtsordnungen sehen daher Adoptionsformen vor, bei denen die rechtlichen Bezie-
hungen zwischen den Herkunftseltern und dem Kind nicht vollständig abgeschnitten werden, sondern vor allem 
Umgangs- und Auskunftsrechte bestehen bleiben.123 

Dem geltenden deutschen Adoptionsrecht liegt hingegen das Leitbild der Inkognitoadoption zugrunde. Danach 
erlangen die Herkunftseltern grundsätzlich keine Kenntnis von der Identität der Adoptiveltern und haben auch 
keinen Kontakt zum Kind. Hierdurch soll die Adoptivfamilie vor Störungen durch die Herkunftseltern geschützt 
werden.124 Mit der Adoption wird das Kind rechtlich vollständig in die Familie der Adoptiveltern integriert und 
sämtliche Elternrechte der Herkunftseltern erlöschen (§ 1755 Abs. 1 S. 1 BGB). Die Herkunftseltern können 

118 Zur Möglichkeit der gemeinschaftlichen Adoption auch durch eingetragene Lebenspartnerinnen und Lebenspartner, die ihre Lebens-
partnerschaft nicht in eine Ehe umwandeln, § 9 Abs. 6 LPartG Diskussionsteilentwurf des BMJV zur Reform des Abstammungsrechts 
2019. 

119 BT-Drs. 19/15618, S. 13. 
120 Beschluss Nr. 29, Abteilung Familienrecht des 71. DJT 2016. 
121 Vgl. Helms 2016, F 85 f.; Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter 2015, S. 38, zu offener und halboffener Adoption. 
122 Für eine Forschungsübersicht siehe Bränzel 2019. 
123 Vgl. Helms 2016, F 91 ff. 
124 BT-Drs. 7/5087, S. 7; Helms 2016, F 89. 
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mit den Adoptiveltern zwar eine Vereinbarung über die Modalitäten der Adoption, etwa den Austausch von 
Informationen oder sonstige Kontakte, treffen, rechtlich verbindlich ist diese jedoch nicht. Mit der Entschei-
dung, einer Adoption zuzustimmen, legen sich die Herkunftseltern daher grundsätzlich zugleich fest, ihre 
Rechte vollumfänglich aufzugeben und nur nach Belieben der Adoptiveltern weiter am Leben ihres leiblichen 
Kindes teilzuhaben. 

Die rechtliche Absicherung offener Adoptionen durch Auskunfts- und Umgangsrechte würde zum Wohl des 
Kindes Gestaltungen der Beziehungen zwischen Herkunftseltern, Adoptiveltern und Kind ermöglichen, die den 
jeweiligen Umständen des Einzelfalls entsprechend einen offenen Umgang mit der Adoptionssituation zulassen. 
Müssten Herkunftseltern nicht mehr zwangsläufig auf jeglichen Kontakt zum Kind verzichten, so könnte dies 
zudem in Fällen, in denen die Herkunftseltern nicht erziehungswillig oder -fähig sind, ihre Bereitschaft fördern, 
in eine Adoption einzuwilligen.125 Auf diese Weise könnte Kindern in dauerhafter Fremdunterbringung eine 
Adoption ermöglicht werden, die ihre Bedürfnisse nach Kontinuität und Sicherheit besser erfüllt als die ansons-
ten bestehende Situation. Ein erster Schritt in diese Richtung findet nun im kürzlich vom Bundestag verabschie-
deten, aufgrund versagter Zustimmung des Bundesrates bisher aber nicht zustande gekommenen Gesetz zur 
Verbesserung der Hilfen für Familien bei Adoption. Danach soll die Adoptionsvermittlungsstelle primär mit 
den Herkunftseltern und den Adoptionsbewerberinnen und -bewerbern erörtern, ob und wie künftig ein Infor-
mationsaustausch oder Kontakt zwischen den Herkunftseltern auf der einen und den Adoptiveltern und dem 
Kind auf der anderen Seite stattfinden kann.126 Kommt ein solcher Informationsaustausch oder Kontakt nicht 
zustande, sollen Adoptiveltern in regelmäßigen Abständen ermutigt werden, der Adoptionsvermittlungsstelle 
schriftlich allgemeine Informationen über das Kind bis zu seinem 16. Lebensjahr zukommen zu lassen.127 Auf 
die Weitergabe dieser Informationen hätten die Herkunftseltern dann einen Anspruch. 

In Fällen, in denen bereits vor der Adoption eine sozial-familiäre Beziehung zwischen Kind und Herkunftseltern 
bestand, wird zunehmend davon ausgegangen, dass die Herkunftseltern wie andere Bezugspersonen des Kindes 
auch ein Recht auf Umgang mit dem Kind geltend machen können, wenn dieses dem Wohl des Kindes dient 
(§ 1685 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 BGB).128 Dieses Umgangsrecht der Herkunftseltern würde auch nicht durch die 
Adoption verdrängt. Erfolgt allerdings die Trennung von den Eltern im Rahmen eines Adoptionsverfahrens vor 
Entstehen einer solchen Beziehung, bspw. in den ersten Lebensmonaten des Kindes, so besteht derzeit weder 
ein Umgangsrecht der abgebenden Eltern noch der leiblichen Geschwister oder Großeltern. Hier sollte ein Recht 
auf Umgang vorgesehen werden, wenn dieser dem Kindeswohl dient. Herkunfts- und Adoptiveltern sollten 
zudem durch Vereinbarungen rechtsverbindlich Umgangsrechte festlegen können, denn dies würde einzelfall-
bezogen den Spielraum für eine kindeswohldienliche Ausgestaltung der Adoptionssituation erweitern. Beden-
ken, die Integration von Kindern in Adoptivfamilien werde durch Kontakte regelmäßig beeinträchtigt, haben 
sich empirisch nicht bestätigt.129 Bereits der 71. Deutsche Juristentag befürwortete daher die Einführung eines 
Auskunftsanspruchs und Umgangsrechts der abgebenden Eltern sowie die Förderung von Kontaktvereinbarun-
gen zwischen Herkunftseltern und Adoptionsbewerbern.130 Bei der Ausarbeitung, Umsetzung und etwaigen 
Anpassung entsprechender Vereinbarungen wären Herkunfts- und Adoptiveltern auf die fachliche Unterstüt-
zung von Jugendämtern bzw. anderen Adoptionsvermittlungsstellen angewiesen. 

Sozialwissenschaftlichen Erkenntnissen entspricht es auch, Adoptivkinder früh und altersgemäß über die Adop-
tion aufzuklären, um eine spätere Identitätskrise zu verhindern.131 Es wird empfohlen, mit dem Umstand der 

125 Vgl. die Umfrage von Hoffmann 2011, bei der 84 % von 61 befragten Fachkräften diesem Ergebnis „(eher) zustimmen“ würden, S. 
10, 13 f. 

126 § 8a Abs. 1 AdVermiG „Anspruch der abgebenden Eltern auf allgemeine Informationen über das Kind und seine Lebenssituation 
nach der Adoption“ nach dem Gesetz zur Verbesserung der Hilfen für Familien bei Adoption (Adoptionshilfe-Gesetz), Gesetzentwurf 
der Bundesregierung, BT-Drs. 19/16718. 

127 § 8b Abs. 2 AdVermiG „Anspruch der abgebenden Eltern auf allgemeine Informationen über das Kind und seine Lebenssituation 
nach der Adoption“ nach dem Gesetz zur Verbesserung der Hilfen für Familien bei Adoption (Adoptionshilfe-Gesetz), Gesetzentwurf 
der Bundesregierung, BT-Drs. 19/16718, mit Maßgaben der Ausschussfassung BT-Drs. 19/19596. 

128 OLG Köln, Beschluss vom 16. Oktober 2012 – II-4 UF 71/12; OLG Stuttgart, Beschluss vom 21. März 2006 –15 UF 4/06; OLG 
Rostock, Beschluss vom 30. Oktober 2004 – 10 WF 76/04; Helms 2016, F 90; Botthof 2014, S. 38 ff.; Gernhuber und Coester-Waltjen 
7. Aufl. 2020, § 70, Rn. 102 f.; Hennemann in: Münchener Kommentar zum BGB, 8. Aufl. 2020, § 1685 BGB, Rn. 6; Oberloskamp 
2008, S. 484, 490; Dürbeck in: Staudinger 2019, § 1685 BGB, Rn. 25; andere Ansicht OLG Schleswig, Beschluss vom 30. Januar 
2004 – 10 UF 199/03 und 10 UF 222/03; Johannsen et al. 6. Aufl. 2015, § 1685 BGB, Rn. 3c. 

129 Kindler et al. NZFam 2017, S. 929, 931; Berge et al. 2006, S. 1011-1039; Neil 2010, S. 89, 100, 105 f. 
130 Beschlüsse Nr. 32 a sowie Nr. 31 a und b, Abteilung Familienrecht des 71. DJT 2016. 
131 So bereits Grotevant et al. 2007, S. 77, 82; Knobbe 2001, S. 309, 316; so auch im Referentenentwurf des BMFSFJ – Entwurf eines 

Gesetzes zur Verbesserung der Hilfen für Familien bei Adoption (Adoptionshilfe-Gesetz), Stand 12. September 2019; Bovenschen et 
al. 2018. 
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Adoption natürlich und offen umzugehen,132 sodass Vertrauen geschaffen, das Kind in seiner Persönlichkeits-
entwicklung unterstützt und die Vereinbarkeit der Adoption mit seinem Selbstbild gewährleistet wird.133 Dies 
fällt vielen Adoptiveltern bislang jedoch schwer.134 Nach dem Gesetz zur Verbesserung der Hilfen für Familien 
bei Adoption sollen Adoptionsvermittlungsstellen Adoptionsbewerberinnen und -bewerber über diese Befund-
lage aufklären.135 Ob sie dies umsetzen, soll jedoch weiterhin den Adoptiveltern überlassen bleiben.136 

3.3 Assistierte Reproduktion 

Eine noch recht neue und in stetiger Entwicklung befindliche Möglichkeit, die zu gelebter Elternschaft führt, 
stellt die Inanspruchnahme einer Maßnahme der assistierten Reproduktion dar. Diesbezüglich sind zwei Kom-
plexe von Fragen zu unterscheiden, auf die eine moderne Rechtsordnung Antworten geben muss: Zum einen 
stellt sich eine Reihe von Fragen hinsichtlich des Zugangs zu den verschiedenen Maßnahmen assistierter Re-
produktion, das heißt welchen Personen die Rechtsordnung unter welchen Voraussetzungen die Inanspruch-
nahme einer solchen Maßnahme erlaubt. Das deutsche Recht sieht derzeit einige Verbote und Beschränkungen 
vor, auf die näher einzugehen ist. Die bestehenden Regelungen zur Fortpflanzungsmedizin finden sich dabei 
überwiegend im Embryonenschutzgesetz von 1990,137 das nicht nur viele neue reproduktionsmedizinische Ent-
wicklungen nicht erfasst, sondern auch den in den letzten 30 Jahren eingetretenen gesellschaftlichen Wandel 
nicht widerspiegelt.138 Zum anderen fallen in fast allen Konstellationen, in denen eine Maßnahme assistierter 
Reproduktion in Anspruch genommen wurde, die genetische bzw. biologische und die soziale Elternschaft auf 
unterschiedliche Weise auseinander. Die Rechtsordnung steht dann vor der Aufgabe zu bestimmen, welchen 
Personen – etwa denen, die genetisch bzw. biologisch mit dem Kind verbunden sind, oder denen, die sich tat-
sächlich um das Kind kümmern – die rechtliche Elternstellung zukommt. 

3.3.1 Ausgangspunkt: Ungewollte Kinderlosigkeit und Fortpflanzungsfreiheit 

Immer mehr Personen gründen mithilfe einer Maßnahme der assistierten Reproduktion eine Familie oder den-
ken zumindest darüber nach. Eine zentrale Ursache hierfür stellt die ungewollte Kinderlosigkeit dar.139 Rege-
lungen, die die Verwirklichung des Kinderwunsches mittels assistierter Reproduktion betreffen, müssen sich 
daran messen lassen, dass die Fortpflanzungsfreiheit ein Grund- und Menschenrecht ist. 

Ungewollte Kinderlosigkeit 

Die seit Mitte des vorigen Jahrhunderts in Deutschland zunehmende Kinderlosigkeit (vgl. Kapitel 2.2.1.2 sowie 
Kapitel 2.2.2 auch zur Diskussion über die schwierige Abgrenzung zwischen „gewollter“ und „ungewollter“ 
Kinderlosigkeit) ist von den betroffenen Personen, die keine Kinder haben, nur zum Teil gewollt. Ursache von 
Kinderlosigkeit ist u. a. der Aufschub der Familiengründung in ein höheres Lebensalter, der mit Infertilität bzw. 
Subfertilität verbunden sein kann (siehe Kapitel 2.2.2). Die Zunahme von „ungewollter“ Kinderlosigkeit führt 
zu einer wachsenden Bedeutung der Maßnahmen assistierter Reproduktion. Ferner besteht bei gleichgeschlecht-
lichen Paaren verbreitet der Wunsch nach einem zumindest mit einem Partner oder einer Partnerin genetisch 
verbundenen Kind. Dieser Wunsch lässt sich vielfach mithilfe von Maßnahmen assistierter Reproduktion ver-
wirklichen. 

132 Knobbe 2001, S. 309, 315 f.; Palacios und Brodzinsky 2010, S. 270, 276. 
133 Gesetz zur Verbesserung der Hilfen für Familien bei Adoption (Adoptionshilfe-Gesetz), Gesetzentwurf der Bundesregierung, BT-

Drs. 19/16718. 
134 Bovenschen et al. 2017b. 
135 § 9 AdVermiG nach dem Gesetz zur Verbesserung der Hilfen für Familien bei Adoption (Adoptionshilfe-Gesetz), Gesetzentwurf der 

Bundesregierung, BT-Drs. 19/16718, mit Maßgaben der Ausschussfassung BT-Drs. 19/19596. 
136 Gesetz zur Verbesserung der Hilfen für Familien bei Adoption (Adoptionshilfe-Gesetz), Gesetzentwurf der Bundesregierung, BT-

Drs. 19/16718, S. 52. 
137 Siehe auch schon grundlegend die zur damaligen Zeit erhobenen weitergehenden Forderungen Coester-Waltjen 1986, B 1 ff., Be-

schlüsse der zivilrechtlichen Abteilung des 56. DJT 1986. 
138 So auch Leopoldina und Akademieunion 2019, S. 11; ebenso schon Augsburg-Münchner-Entwurf 2013 Gassner et al. 2013. 
139 Die Datengrundlage zum Thema ungewollte Kinderlosigkeit und Inanspruchnahme von Reproduktionsmedizin in Deutschland ist 

noch unzureichend, vor allem sozialstrukturelle Merkmale der Personen, die reproduktionsmedizinische Maßnahmen in Deutschland 
(oder im Ausland) in Anspruch nehmen oder nehmen wollen, sind bislang unzureichend dokumentiert, vgl. dazu Kuhnt et al. 2018, 
S. 194–215. 
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Die weltweite Rate für Infertilität140 beträgt Schätzungen zufolge im Durchschnitt 9 %.141 2017 sind ungefähr 
2,7 % der neugeborenen Kinder im Rahmen einer reproduktionsmedizinischen Behandlung entstanden (vgl. 
dazu Kapitel 2.2.2). Die Fälle ungewollter Kinderlosigkeit bei verschiedengeschlechtlichen Paaren unterschei-
den sich insbesondere hinsichtlich der Dauerhaftigkeit und der Schwere der Unfruchtbarkeit. Im Allgemeinen 
spricht man bereits von Sub- oder Infertilität, wenn ein Paar mehr als ein Jahr lang erfolglos versucht hat, ein 
Kind zu zeugen, oder wenn andere Hinweise auf eine beschränkte Fruchtbarkeit (Subfertilität) oder Unfrucht-
barkeit (Infertilität) bestehen.142 Absolute Infertilität liegt bei Frauen dann vor, wenn Eileiter oder Eizellen nicht 
(mehr) vorhanden sind oder die Gebärmutter nicht angelegt ist bzw. operativ entfernt werden musste; ein Mann 
ist nur dann absolut unfruchtbar, wenn bei zwei voneinander getrennt durchgeführten Tests keine Spermien im 
Ejakulat nachgewiesen werden konnten.143 Die Ursachen für Infertilität bei einem verschiedengeschlechtlichen 
Paar sind in 55 % der Fälle bei der Frau und in etwa 30 % der Fälle bei dem Mann zu finden.144 Ein großer Teil 
der Betroffenen zieht den Gedanken, unfruchtbar sein zu können, überhaupt nicht in Betracht. So hatten 45 % 
der Frauen und 66 % der Männer im Alter von 30 bis 39 Jahren noch nie den Gedanken, dass ihr Kinderwunsch 
sich ohne Kinderwunschbehandlung möglicherweise nicht erfüllt.145 Unabhängig von den medizinisch-biologi-
schen Voraussetzungen der Paare, können auch der aktuelle Gesundheitszustand oder das Gesundheitsverhal-
ten, z. B. Über- und Untergewicht oder Nikotinkonsum, zu einer eingeschränkten Fruchtbarkeit führen. 

Fortpflanzungsfreiheit als Grund- und Menschenrecht 

Die in Deutschland bestehenden Regelungen zur assistierten Reproduktion müssen sich – wie alle anderen Ge-
setze auch – am Grundgesetz messen lassen. Eingriffe in die Freiheitssphäre der Menschen, etwa durch gesetz-
liche Verbote, sind nicht beliebig zulässig, sondern bedürfen stets einer hinreichenden Begründung. Darüber 
hinaus muss jede gesetzliche Regelung die Gleichheitsgebote bzw. Diskriminierungsverbote des Grundgesetzes 
einhalten. Für den Bereich der assistierten Reproduktion ergeben sich daraus folgende Anforderungen: 

Die Fortpflanzungsfreiheit stellt eine grundrechtlich geschützte Freiheit dar (Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m Art. 1 
Abs. 1 GG oder auch Art. 6 Abs. 1 GG).146 Sie ist zentraler Ausdruck der persönlichen Selbstbestimmung.147 

Vom Schutz der Fortpflanzungsfreiheit ist nicht nur die natürliche Fortpflanzung umfasst, sondern auch die 
Gründung einer Familie mittels assistierter Reproduktion.148 Dass es sich um ein Grundrecht handelt, hat zum 
einen zur Folge, dass eine Beschränkung nur durch den Gesetzgeber selbst vorgenommen werden darf, nicht 
hingegen durch ärztliches Berufsrecht. Zum zweiten muss jede Beschränkung der Reproduktionsfreiheit durch 
den Gesetzgeber – wie jede andere Grundrechtsbeschränkung auch – verhältnismäßig sein. Das bedeutet, dass 
sie zum Schutz legitimer Interessen der Allgemeinheit oder der Grundrechte Dritter notwendig sein muss. Ins-
besondere sind die für und gegen eine Beschränkung sprechenden Gesichtspunkte bestmöglich in Ausgleich zu 
bringen. Bei einer Maßnahme assistierter Reproduktion unter Inanspruchnahme eines Dritten, etwa eines Spen-
ders, sind also auch dessen Grundrechte zu beachten. Die Rechte des zu zeugenden Kindes spielen hier ebenso 
eine wichtige Rolle. Zum dritten ist das allgemeine Gleichbehandlungsgebot nach Art. 3 Abs. 1 GG bei Fragen 
des Zugangs zu Maßnahmen assistierter Reproduktion von zentraler Bedeutung. Hier muss der Grundsatz gel-
ten, dass Diskriminierungen aufgrund von familiärem Status, Geschlecht und sexueller Orientierung bei der 
Realisierung des Kinderwunsches abzubauen sind, der Zugang also diskriminierungsfrei zu gewähren ist. 
Gleichgeschlechtlichen Paaren sind dieselben Methoden zu erlauben wie verschiedengeschlechtlichen Paaren. 
Auch Alleinstehende sind – nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass sie auch allein ein Kind adoptieren können 
– grundsätzlich gleich zu behandeln. 

Schließlich ist das Recht auf Fortpflanzung sowohl auf natürlichem Wege als auch mittels assistierter Repro-
duktion von der Europäischen Menschenrechtskonvention geschützt. Der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte sieht es als Bestandteil des Rechts auf Achtung des Privat- und Familienlebens an (Art. 8 
EMRK).149 Ein Eingriff in dieses Recht bedarf ebenfalls der Rechtfertigung; dieser muss gesetzlich vorgesehen 

140 Definiert als „das zum Zeitpunkt der Datenerfassung aktuelle Ausbleiben einer Schwangerschaft trotz regelmäßigen, ungeschützten 
Geschlechtsverkehrs über einen Zeitraum von 12 Monaten“, Leopoldina und Akademieunion 2019, S. 20. 

141 Leopoldina und Akademieunion 2019, S. 20. 
142 Beier et al. in: Stock et al. 2012, S. 294, 357; Passet-Wittig et al. 2016, S. 80 ff. 
143 Leopoldina und Akademieunion 2019, S. 20. 
144 Leopoldina und Akademieunion 2019, S. 20 f.; die übrigen 15 % der Fälle sind nicht weiter eingrenzbar. 
145 Wippermann und Wippermann 2019, S. 10. 
146 Leopoldina und Akademieunion 2019, S. 34. 
147 Coester-Waltjen in: Wiesemann et al. 2013, S. 222 ff.; Leopoldina und Akademieunion 2019, S. 33 f. 
148 Leopoldina und Akademieunion 2019, S. 35. 
149 EGMR, Urteil vom 10. April 2007 – 6339/05; EGMR, Urteil vom 04. Dezember 2007 – 44362/04. 
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und aus bestimmten Gründen, etwa zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte 
und Freiheiten anderer, notwendig sein. 

3.3.2 Samenspende 

Eine Maßnahme assistierter Reproduktion stellt die Verwendung einer Samenspende dar. Es gibt sowohl soge-
nannte offizielle Spenden an eine Samenbank als auch sogenannte private Spenden, bei denen das Paar den 
Spender selbst sucht, etwa im Bekanntenkreis oder auch über das Internet. Bei einer Spende, die einer Samen-
bank zur Verfügung gestellt wurde, erfolgt die künstliche Befruchtung meist mit ärztlicher Unterstützung, bei 
einer privaten Spende nimmt das Paar sie in der Regel selbst vor. Eine private Insemination ohne ärztliche 
Beteiligung erfolgt auch, wenn das Paar eine Spende bei einer Samenbank im Ausland bestellt hat. Schätzungen 
zufolge sind hierzulande bisher 100.000 bis 200.000 Kinder nach heterologer Insemination, mithin unter Ver-
wendung von Keimzellen Dritter, geboren worden.150 Derzeit sind es jährlich etwa 1.000 Kinder, die aufgrund 
ärztlicher Behandlung mittels Samenspende gezeugt werden.151 

3.3.2.1 Zugang 

Wer in Deutschland eine Samenspende für eine ärztlich unterstützte künstliche Befruchtung erhalten kann, ist 
nicht ausdrücklich gesetzlich geregelt; das Embryonenschutzgesetz beantwortet diese Frage nicht. 

Vielmehr gab und gibt es teilweise bis heute Regelungen im ärztlichen Berufsrecht: Nach der Musterrichtlinie 
der Bundesärztekammer zur Durchführung der assistierten Reproduktion aus dem Jahr 2006 sollte eine hetero-
loge Insemination, die nach einer hormonellen Stimulation erfolgt, grundsätzlich nur bei Ehepaaren erfolgen.152 

Damit waren, da im Jahr 2006 die Schließung einer gleichgeschlechtlichen Ehe noch nicht möglich war, ver-
schiedengeschlechtliche Ehepaare gemeint. Bei einer nicht verheirateten Frau sollte eine heterologe Insemina-
tion nur durchgeführt werden, wenn die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt zu der Einschätzung 
gelangt war, dass die Frau mit einem nicht anderweitig verheirateten Mann in einer festen Partnerschaft zusam-
menlebt und dieser Mann die Vaterschaft für das so gezeugte Kind anerkennen wird. In dem unverbindlichen 
Kommentar zu dieser Regelung hieß es weiter, angesichts des Ziels, dem Kind eine stabile Beziehung zu beiden 
Elternteilen zu sichern, sei eine heterologe Insemination zurzeit bei Frauen ausgeschlossen, die in keiner Part-
nerschaft oder in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft leben.153 Im April 2018 hat der Vorstand der Bun-
desärztekammer eine neue Richtlinie zur Entnahme und Übertragung von menschlichen Keimzellen im Rahmen 
der assistierten Reproduktion erlassen. Zugleich hat er beschlossen, dass die Musterrichtlinie 2006 gegenstands-
los ist.154 Die neue Richtlinie beschränkt sich jedoch darauf, den allgemein anerkannten Stand der Erkenntnisse 
der medizinischen Wissenschaft in dem betreffenden Bereich festzustellen.155 Sie äußert sich hingegen nicht 
dazu, bei welchen Personen Maßnahmen assistierter Reproduktion vorgenommen werden dürfen. 

Allerdings stellte bereits die Musterrichtlinie 2006 von vornherein nur eine Empfehlung an die Landesärzte-
kammern dar, die ihrerseits zum Erlass rechtsverbindlicher Berufsordnungen befugt sind. Die meisten Landes-
ärztekammern haben – als Anhänge zu ihren jeweiligen Berufsordnungen – Richtlinien zur assistierten Repro-
duktion erlassen, die seit Erlass der neuen Richtlinie der Bundesärztekammer vom April 2018 nicht geändert 
wurden. Sie sind vom Beschluss des Vorstands der Bundesärztekammer nicht unmittelbar betroffen. Für Frauen, 
die mit einem Mann in einer Ehe oder festen Partnerschaft zusammenleben, entsprechen die Richtlinien der 
Landesärztekammern weitgehend denen der Musterrichtlinie 2006. Vor allem für alleinstehende oder in einer 
gleichgeschlechtlichen Partnerschaft lebende Frauen sind die Voraussetzungen des Zugangs zu einer heterolo-
gen Insemination jedoch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und vielfach nicht eindeutig. Über-
wiegend bleibt die Entscheidung, ob auch bei diesen Frauen eine künstliche Befruchtung mit Spendersamen 
vorgenommen wird oder nicht, den jeweiligen Ärztinnen und Ärzten überlassen. In der Praxis scheinen sich 
diese inzwischen vermehrt für die Durchführung einer solchen Behandlung zu entscheiden, viele Ärztinnen und 

150 Vgl. Katzorke 2007, S. 807 ff. 
151 Siehe die Angaben der Jahresstatistik des Arbeitskreises für donogene Insemination. Die Nutzung von heterologen (donogenen) In-

seminationsverfahren wird in Deutschland nicht zentral erfasst und fließt nicht in das Deutsche IVF-Register (D·I·R) ein, es liegen 
nur Schätzungen vor, siehe Wehrstedt et al. 2012, S. 225 f.; Leopoldina und Akademieunion 2019, S. 59. 

152 Punkt 3.1.1 der Musterrichtlinie 2006. 
153 Punkt 3.1.1 der Musterrichtlinie 2006. 
154 Bekanntgabe in Deutsches Ärzteblatt 2018, 115(22), A-1096. 
155 Ebd., Richtlinie zur Entnahme und Übertragung von menschlichen Keimzellen im Rahmen der assistierten Reproduktion 2018, S. 2 

(unter Punkt 1.2. Anwendungsbereich). 
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Ärzte befürchten aber in diesem Zusammenhang immer noch Unannehmlichkeiten. Lesbische Paare machen 
auch ganz aktuell immer wieder die Erfahrung, von vielen Kinderwunschkliniken als Patientinnen abgelehnt zu 
werden. Zudem kann die Kinderwunschbehandlung für sie, abhängig von dem jeweiligen Erstattungssystem, 
mit deutlich höheren Kosten verbunden sein als bei einem verschiedengeschlechtlichen Paar.156 

Gerade für lesbische Paare ist die Samenspende jedoch von großer Bedeutung, da sie nur auf diese Weise ein 
zumindest mit einer der Partnerinnen genetisch (und biologisch) verbundenes Kind bekommen können. So pla-
nen 87 % der lesbischen Frauen nach der LGBielefeld Studie aus dem Jahr 2019 (vgl. Kapitel 2.2.4.5), ihren 
aktuellen Kinderwunsch mittels einer Samenspende zu realisieren.157 Zum Teil weichen lesbische Paare und 
auch Alleinstehende zur Durchführung einer ärztlichen Behandlung mit Spendersamen in andere europäische 
Länder aus,158 wo sie sich – wie etwa in Spanien, Belgien, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich 
– nicht mit rechtlichen Beschränkungen konfrontiert sehen. Zudem greifen lesbische Paare und Alleinstehende 
auch auf private Samenspenden zurück. Der im Inland erschwerte Zugang zu ärztlich unterstützter künstlicher 
Befruchtung mittels offizieller Samenspende ist hierfür zumindest eine der Ursachen. Eine Rolle spielt insoweit 
aber auch, dass Paare ihrem Kind ermöglichen wollen, seinen biologischen Erzeuger schon früh kennenzulernen 
und dieser als privater Spender unter Umständen auch eine aktivere Vaterrolle einnehmen soll.159 

Der Zugang zu ärztlich unterstützter heterologer Insemination ist dringend gesetzlich zu regeln. Die teilweise 
noch bestehenden, zudem unklaren Restriktionen im ärztlichen Berufsrecht begegnen verfassungsrechtlichen 
Bedenken, da die grundrechtlich geschützte Fortpflanzungsfreiheit nur durch Gesetz beschränkt werden darf. 
Bei der Regelung durch den Gesetzgeber ist die ärztlich unterstützte Befruchtung mittels Samenspende unab-
hängig von dem Bestehen einer Ehe und unabhängig von dem Geschlecht allen Personen zugänglich zu machen, 
die bereit und in der Lage sind, für das so gezeugte Kind zu sorgen. Dies gilt unzweifelhaft für verschieden-
ebenso wie für gleichgeschlechtliche Paare, da Kinder in beiden Konstellationen gleichermaßen gut aufwach-
sen.160 Fraglich könnte allenfalls sein, ob für eine alleinstehende Frau aus Gründen des Kindeswohls eine andere 
Bewertung angezeigt ist. Denn hier ist von Anfang an absehbar, dass durch die Samenspende eine Form der 
rechtlichen Alleinelternschaft herbeigeführt wird. Nach zutreffender Auffassung der Nationalen Akademie der 
Wissenschaften Leopoldina kann einer Frau dennoch ihre eigene Fortpflanzung nicht verwehrt werden, selbst 
wenn sie keinen Partner hat, der als rechtlicher Vater zur Verfügung steht.161 Diese Situation hat der Gesetzge-
ber selbst vor kurzem akzeptiert, indem er ausgeschlossen hat, dass der Spender, dessen einer Samenbank zur 
Verfügung gestellter Samen bei einer ärztlich unterstützten künstlichen Befruchtung verwendet wurde, als 
rechtlicher Vater festgestellt werden kann (siehe unter 3.3.2.2). Ob die Frau, bei der dieser Samen verwendet 
wurde, alleinstehend ist oder nicht, ist dabei irrelevant. Um mit der Alleinelternschaft möglicherweise verbun-
dene Nachteile für das Kind bestmöglich zu vermeiden, ist – wie auch die Nationale Akademie der Wissen-
schaften Leopoldina betont – eine Beratung der Mutter besonders wichtig.162 

3.3.2.2 Elternschaft 

Neben der Frage des Zugangs zur Samenspende stellt sich die Frage, welche Personen rechtlich gesehen die 
Eltern des mittels Samenspende gezeugten Kindes sind. 

Verschiedengeschlechtliche Paare 

Bekommt ein verschiedengeschlechtliches Paar mittels Samenspende ein Kind, gelten zunächst die allgemeinen 
Vorschriften: Mutter des Kindes ist die Frau, die es geboren hat (§ 1591 BGB). Vater wird der Ehemann der 
Mutter oder – nach Anerkennung – deren faktischer Partner (§ 1592 Nr. 1 bzw. Nr. 2 BGB). Sodann sieht das 
Bürgerliche Gesetzbuch schon derzeit eine besondere Regelung vor, die bewirkt, dass die Mutter und der Mann, 
die in die Befruchtung mittels Spendersamen eingewilligt haben, die einmal begründete Vaterschaft auch später 
nicht mehr durch Anfechtung beseitigen können (§ 1600 Abs. 4 BGB). Nicht mehr die genetische Abstammung, 
sondern die Entscheidung für die Zeugung des Kindes stellt in diesen Fällen den maßgeblichen Umstand dar, 

156 Lünsmann Stellungnahme 2018, S. 3. 
157 de Vries 2020. 
158 Eine Befragung von Regenbogenfamilien ergab, dass 89 % der Paare mit durch Insemination entstandenen Kindern diese haben im 

Inland durchführen lassen bzw. selbst durchgeführt haben, Rupp 2009, S. 285. 
159 Goldberg und Allen 2007, S. 359 f.; Haag 2016, S. 170; Touroni und Coyle 2002, S. 201; Rupp und Bergold 2011, S. 136. 
160 Golombok 2015, Kapitel 2 Lesbian mother families, Kapitel 7 Gay father families. 
161 Leopoldina und Akademieunion 2019, S. 63. 
162 Ebd. 
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an den die Rechtsordnung die rechtliche Elternstellung knüpft.163 Diese Anknüpfung erscheint sachgerecht: Der 
Mann, der sich zusammen mit der Mutter für die Zeugung des Kindes entschieden hat, wird regelmäßig auch 
gemeinsam mit ihr für das Kind sorgen. Die Intention, Eltern zu werden, gewährleistet daher am ehesten die 
verlässliche und kontinuierliche Übernahme der Elternverantwortung. Die Zeugungsentscheidung signalisiert 
aber nicht nur die – zumindest in diesem Zeitpunkt vorhandene – Bereitschaft zur Übernahme der Elternverant-
wortung. Sie stellt auch einen wesentlichen Beitrag zur Entstehung des Kindes dar. Der Mann, der die Zeu-
gungsentscheidung zusammen mit der Mutter getroffen hat, muss sich an dieser Entscheidung daher auch fest-
halten lassen.164 Der Samenspender hingegen ist zwar genetisch mit dem Kind verwandt, hat aber nie die Be-
reitschaft zur Übernahme der Elternverantwortung signalisiert. Er will regelmäßig auch tatsächlich nicht für das 
Kind sorgen, oft vielmehr so weit wie möglich unbekannt bleiben.165 Folgerichtig kommt ihm grundsätzlich 
auch keine rechtliche Elternstellung zu. Damit ist es im geltenden Recht bereits angelegt, dass in Fällen assis-
tierter Reproduktion die sogenannten intendierten Eltern auch die rechtlichen Eltern werden. 

Dass der intendierte Vater auch der rechtliche Vater wird, gilt nach der derzeitigen Rechtslage allerdings nicht 
immer: Lebt die Mutter mit dem intendierten Vater in einer faktischen Lebensgemeinschaft und erkennt dieser 
die Vaterschaft – aus welchen Gründen auch immer – nicht an, so besteht derzeit keine Möglichkeit, ihn an 
seiner Zeugungsentscheidung festzuhalten und gerichtlich als rechtlichen Vater feststellen zu lassen. Denn die 
gerichtliche Feststellung der Vaterschaft ist bisher nur aufgrund genetischer Abstammung vorgesehen (§§ 1592 
Nr. 3, 1600d BGB) und diese liegt zwischen intendiertem Vater und Kind nicht vor. 

Auch kann es immer noch vorkommen, dass ein Samenspender – aufgrund der bei ihm vorhandenen genetischen 
Verbindung zum Kind – gerichtlich als Vater mit allen Rechten und Pflichten festgestellt wird. Das am 
01.07.2018 in Kraft getretene Gesetz zur Regelung des Rechts auf Kenntnis der Abstammung bei heterologer 
Verwendung von Samen schließt die gerichtliche Feststellung des Samenspenders als Vater nur insofern aus, 
als er seinen Samen einer Samenbank zur Verfügung gestellt hat und dieser bei einer ärztlich unterstützten 
künstlichen Befruchtung nach Inkrafttreten des Gesetzes verwendet wurde (vgl. § 1600d Abs. 4 BGB). Daher 
kann die gerichtliche Feststellung des Samenspenders als Vater nach wie vor insbesondere dann erfolgen, wenn 
das Kind vor dem 01.07.2018 oder – auch nach diesem Datum – mittels privater Spende gezeugt wurde und 
kein anderer Mann als rechtlicher Vater feststeht. 

Der Gesetzgeber sollte weitere Möglichkeiten schaffen, die zu einer rechtlichen Vaterschaft des intendierten 
Vaters führen: Wünschenswert wäre die ausdrückliche Zulassung einer präkonzeptionellen Vaterschaftsaner-
kennung, das heißt einer Anerkennung bereits vor der Zeugung.166 Damit könnte schon frühzeitig sichergestellt 
werden, dass der intendierte Vater bereits mit Geburt des Kindes rechtlicher Vater wird. Da die Bereitschaft zur 
Übernahme der rechtlichen Elternstellung jedenfalls im Zeitpunkt der Einwilligung in die künstliche Befruch-
tung besteht, sollte die Anerkennung bereits zeitgleich mit dieser Einwilligung erklärt werden können. Darüber 
hinaus ist die Möglichkeit vorzusehen, dass der intendierte Vater gerichtlich als rechtlicher Vater festgestellt 
werden kann. Parallel dazu sollte die Möglichkeit der gerichtlichen Vaterschaftsfeststellung des Samenspenders 
weiter eingeschränkt werden. Diese ist immer dann auszuschließen, wenn der Spender von vornherein auf die 
Erlangung der rechtlichen Elternstellung verzichtet hat. Der 71. Deutsche Juristentag sowie der Arbeitskreis 
Abstammungsrecht haben bereits Reformvorschläge in diese Richtung unterbreitet.167 

Auch der Diskussionsteilentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) zur 
Reform des Abstammungsrechts sieht eine Neuregelung vor: Danach soll unter bestimmten Voraussetzungen 
die gerichtliche Feststellung des Samenspenders ausgeschlossen sowie diejenige des intendierten Vaters ermög-
licht werden. Die dafür im Entwurf enthaltenen Voraussetzungen betreffen die Art der Spende und der Zeugung 
sowie die Erklärungen von Spender und intendiertem Vater:168 

163 Zum Prinzip der Zeugungsverantwortung Dethloff 2017, S. 4 f.; näher auch Reuß 2018, S. 241 ff. 
164 Helms 2016, F 13. 
165 Helms 2016, F 14, 15. 
166 Ob eine solche nach geltendem Recht möglich ist, ist auch für Fälle der Zeugung mittels Samenspende umstritten; für eine Zulassung 

de lege ferenda Dethloff 2017, S. 6; die präkonzeptionelle Anerkennung ausdrücklich ausschließend nun aber § 1594 Abs. 4 Diskus-
sionsteilentwurf des BMJV zur Reform des Abstammungsrechts 2019. 

167 Siehe einerseits Beschlüsse Nr. 1 b und 5, Abteilung Familienrecht des 71. DJT 2016; andererseits Thesen 41 und 42 des Arbeitskrei-
ses Abstammungsrecht 2017. 

168 § 1598c Abs. 2 Diskussionsteilentwurf des BMJV zur Reform des Abstammungsrechts 2019. 
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Zunächst ist vorgesehen, dass die Zeugung des Kindes mittels Samenspende mit ärztlicher Unterstützung erfolgt 
sein muss. Ferner muss der Spender seinen Samen entweder einer Samenbank zur Verfügung gestellt haben – 
für diesen Fall ist seine gerichtliche Feststellung als rechtlicher Vater bereits seit dem 01.07.2018 regelmäßig 
ausgeschlossen – oder er muss schriftlich auf die Elternschaft verzichtet und sein Einverständnis mit der Auf-
nahme seiner Daten in das seit dem 01.07.2018 bestehende Samenspenderregister erklärt haben. Die zweite 
Alternative würde private Samenspenden erfassen, allerdings nur insoweit, als die künstliche Befruchtung ärzt-
lich unterstützt wurde. Nicht erfasst wäre also die Selbstvornahme der Befruchtung durch die intendierten El-
tern, wie sie gerade bei privaten Spenden häufig ist. Ein Verzicht des Spenders auf die Elternschaft und sein 
Einverständnis mit der Aufnahme seiner Daten in das Samenspenderregister kommen aber auch in diesen Fällen 
in Betracht. Die Dokumentation des Verzichts und die Weitergabe der Spenderdaten an das Register könnten 
dann, statt durch Ärztinnen und Ärzte, bspw. durch Notarinnen und Notare oder das Jugendamt erfolgen.169 

Sind alle vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt, unter denen die gerichtliche Vaterschaftsfeststellung des Sa-
menspenders ausgeschlossen ist, kann nach dem Entwurf grundsätzlich der intendierte Vater als rechtlicher 
Vater gerichtlich festgestellt werden. Erforderlich ist aber, dass seine Einwilligung in die künstliche Befruch-
tung schriftlich erfolgt ist. Dieses Schriftformerfordernis trägt zwei widerstreitenden Gesichtspunkten angemes-
sen Rechnung: Die Einhaltung einer gewissen Form ist einerseits erforderlich, um dem intendierten Vater die 
Bedeutung und Tragweite seiner Einwilligung deutlich zu machen; andererseits sollte eine gerichtliche Vater-
schaftsfeststellung später nicht daran scheitern, dass die Form aufgrund hoher Hürden nicht eingehalten wurde, 
obwohl eine Einwilligung tatsächlich vorlag. 

Gleichgeschlechtliche Paare 

Anders als bei verschiedengeschlechtlichen Paaren stellt sich die Situation derzeit bei lesbischen Paaren dar, 
die mittels Samenspende ein Kind bekommen. Auch hier gilt zunächst, dass Mutter des Kindes die Frau ist, die 
es geboren hat (§ 1591 BGB). Mit Blick auf die Partnerin der Mutter, die sich zusammen mit ihr für die Zeugung 
des Kindes entschieden hat, stellt sich die geltende Rechtslage aber als sehr problematisch dar: Anders als der 
Ehemann der Mutter erlangt ihre Ehefrau (oder auch eingetragene Lebenspartnerin) nicht automatisch kraft 
Gesetzes eine rechtliche Elternstellung.170 Die faktische Partnerin der Mutter kann – im Gegensatz zu deren 
männlichem Partner – die Elternschaft nicht anerkennen. Dies trägt der gesellschaftlichen Realität und den Be-
dürfnissen aller Beteiligten nicht Rechnung. Denn die Partnerin, die sich zusammen mit der Mutter für die 
Zeugung des Kindes entschieden hat, wird regelmäßig gemeinsam mit ihr die tatsächliche Elternverantwortung 
übernehmen. Sie hat ihre Bereitschaft dazu erklärt und muss sich – ebenso wie ein männlicher Partner – an ihrer 
Entscheidung festhalten lassen. 

Eine rechtliche Elternstellung der Partnerin kann nach geltendem Recht zwar durch eine Stiefkindadoption be-
gründet werden. Dies gilt nicht nur dann, wenn sie mit der Mutter verheiratet oder verpartnert ist, sondern 
aufgrund der vor kurzem in Kraft getretenen Neuregelung auch ohne Bestehen einer Ehe oder eingetragenen 
Lebenspartnerschaft, wenn die beiden Frauen in einer verfestigten Lebensgemeinschaft in einem gemeinsamen 
Haushalt leben (dazu auch 3.2.1; 3.4.1). Dass es des Weges über die Stiefkindadoption bedarf, stellt aber eine 
unnötige Erschwernis dar, die darüber hinaus sogar mit deutlichen Nachteilen verbunden ist:171 Die im Rahmen 
eines Adoptionsverfahrens stets durchzuführende Prüfung, ob die Annahme dem Wohl des Kindes dient und ob 
das Entstehen eines Eltern-Kind-Verhältnisses zu erwarten ist (§ 1741 Abs. 1 S. 1 BGB), ist bei einem Kind, 
das aufgrund gemeinsamer Entscheidung der beiden Partnerinnen gezeugt wurde und das von Geburt an in 
deren Paarbeziehung aufwachsen wird, wie bei einer verschiedengeschlechtlichen Partnerschaft auch, überflüs-
sig. Da bis zum Ausspruch der Adoption längere Zeit vergehen kann, ist die tatsächlich gelebte Beziehung 
zwischen dem Kind und der Partnerin der Mutter währenddessen rechtlich nicht abgesichert. Dass das gleich-
geschlechtliche Paar im Adoptionsverfahren seine Eignung als Eltern nachweisen muss, kann für dieses sehr 
belastend sein und als diskriminierend empfunden werden, zumal die Strukturen der Adoptionsvermittlung bis-
lang noch nicht ausreichend auf Eignungsprüfungen bei gleichgeschlechtlichen Paaren vorbereitet sind. Hinzu 
kommt, dass das kürzlich vom Bundestag verabschiedete, aufgrund versagter Zustimmung des Bundesrates 
bisher aber nicht zustande gekommene Gesetz zur Verbesserung der Hilfen für Familien bei Adoption eine 
Beratungspflicht vorsieht (siehe auch unter 3.2.1). Diese zusätzliche Hürde würde die Stiefkindadoption durch 

169 Siehe dazu, dass bei einer privaten Spende allein das Vorliegen eines Verzichts (also nicht auch die ärztliche Unterstützung bei der 
Befruchtung) entscheidend sein sollte, Beschluss Nr. 6 b, Abteilung Familienrecht des 71. DJT 2016; Dethloff 2016, S. 35 f. 

170 Auch eine analoge Anwendung des § 1592 Nr. 1 BGB ist ausgeschlossen, BGH, Beschluss vom 10. Oktober 2018 – XII ZB 231/18, 
Rn. 14 ff. 

171 Dazu ausführlich auch Dethloff 2016, S. 28 ff. 
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die Partnerin der Mutter weiter erschweren. Es ist mittlerweile anerkannt, dass ein Kind bei einem gleichge-
schlechtlichen Paar typischerweise ebenso gut und behütet aufwächst wie bei einem verschiedengeschlechtli-
chen Paar.172 Schließlich kann eine Adoption – aus verschiedenen Gründen – endgültig scheitern. Die rechtliche 
Absicherung der Beziehung des Kindes zur Partnerin ist dann ausgeschlossen. 

Der Gesetzgeber sollte daher dringend eine Möglichkeit zur unmittelbaren Begründung der rechtlichen Eltern-
stellung der Partnerin der Mutter mit Geburt des Kindes schaffen, ohne dass es einer Stiefkindadoption bedarf. 
Viele andere europäische Länder, etwa das Vereinigte Königreich, die Niederlande und Österreich, haben sol-
che Regelungen bereits geschaffen. Für das deutsche Recht haben der 71. Deutsche Juristentag und der Arbeits-
kreis Abstammungsrecht entsprechende Regelungsvorschläge gemacht.173 Auch der Diskussionsteilentwurf des 
BMJV zur Reform des Abstammungsrechts sieht die Einführung einer sogenannten Mit-Mutterschaft vor:174 

Entsprechend den Regelungen zur Vaterschaft soll danach Mit-Mutter eines Kindes die Frau werden, die zum 
Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter verheiratet ist175 oder die die Mit-Mutterschaft anerkannt hat. Eine Aner-
kennung könnte insbesondere die faktische Partnerin der Mutter erklären. Wünschenswert wäre auch hier – 
anders als im Entwurf vorgesehen – die Zulassung einer präkonzeptionellen Anerkennung, möglichst zeitgleich 
mit der Einwilligung in die heterologe Befruchtung, um die rechtliche Elternstellung der Partnerin frühzeitig 
abzusichern. Der Begriff der Mit-Mutterschaft, der als diskriminierend empfunden werden könnte, sollte eben-
falls noch einmal überdacht werden. 

Ferner soll nach dem Entwurf im Fall der Zeugung des Kindes mittels Samenspende die intendierte Mit-Mutter 
unter den gleichen Voraussetzungen wie der intendierte Vater als rechtlicher Elternteil gerichtlich festgestellt 
werden können.176 So kann auch die Partnerin der Mutter an ihrer Entscheidung für die Zeugung des Kindes 
festgehalten werden. Dies stellt einen folgerichtigen Regelungsvorschlag dar, gibt aber gleichzeitig hinsichtlich 
der oben bereits dargestellten Punkte Anlass zu weiterer Diskussion: So ist es dem Entwurf zufolge weiterhin 
möglich, dass der Samenspender als rechtlicher Vater gerichtlich festgestellt wird, wenn die Befruchtung ohne 
ärztliche Unterstützung vorgenommen wurde. Die Mit-Mutterschaft kann in einem solchen Fall nicht gericht-
lich festgestellt werden. Ob bei privater Insemination der Samenspender die einmal kraft Ehe oder Anerkennung 
etablierte Mit-Mutterschaft der Partnerin anfechten und sich anschließend in eine rechtliche Elternstellung hin-
eindrängen kann, obwohl er zuvor einen Verzicht darauf erklärt hat, geht aus dem Entwurf nicht eindeutig 
hervor. Dies ist für lesbische Paare von besonderer Relevanz, da sie häufig von einer privaten Samenspende 
Gebrauch machen und die Befruchtung auch selbst vornehmen (dazu bereits 3.3.2.1). 

Textbox 3-1 Elternschaft von inter- und transgeschlechtlichen Personen 

Anlässlich einer Reform des Abstammungsrechts sollte auch der Elternschaft von inter- und transgeschlecht-
lichen Personen Rechnung getragen werden. Die für die Abstammung maßgeblichen Vorschriften ordnen 
Vater- und Mutterschaft aufgrund bestimmter Kriterien Personen zu, die ein bestimmtes Geschlecht haben. 
Für Menschen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung, die als „divers“ im Personenstandsregister einge-
tragen sind oder deren Geschlechtseintrag offengelassen ist (§ 22 Abs. 3 PStG), fehlt es an einer eigenen 
Regelung. Auch bei Menschen, deren Geschlechtsidentität nicht mit ihren körperlichen Geschlechtsmerkma-
len übereinstimmt (transsexuelle bzw. transgeschlechtliche Personen) und die nach dem Transsexuellenge-
setz ihr rechtliches Geschlecht geändert haben, stellt sich die Frage nach den für die Elternschaft maßgebli-
chen Prinzipien.177 

172 Siehe nur BVerfG, Urteil vom 19. Februar 2013 – 1 BvL 1/11, 1 BvR 3247/09, Rn. 80. 
173 Siehe einerseits Beschluss Nr. 11 a, Abteilung Familienrecht des 71. DJT 2016; andererseits Thesen 50-54 des Arbeitskreises Ab-

stammungsrecht 2017. 
174 § 1592 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 Diskussionsteilentwurf des BMJV zur Reform des Abstammungsrechts 2019. 
175 Dies gilt ebenso für die Frau, die zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter in eingetragener Lebenspartnerschaft lebt, vgl. § 21 LPartG. 
176 §§ 1592 Abs. 2 Nr. 3, 1598c Diskussionsteilentwurf des BMJV zur Reform des Abstammungsrechts 2019. 
177 Nach § 11 TSG berührt ein Geschlechtswechsel das Verhältnis zwischen der betroffenen Person und ihrem Kind nicht; zu Fällen 

eines vorangehenden Geschlechtswechsels BGH, Beschluss vom 6. September 2017 – XII ZB 660/14; bestätigt durch BVerfG, Be-
schluss vom 15. Mai 2018 – BvR 2831/17 (Geburt eines Kindes durch einen Frau-zu-Mann-Transsexuellen) sowie BGH, Beschluss 
vom 29. November 2017 – XII ZB 459/16 (Zeugung eines Kindes mit dem konservierten Sperma einer Mann-zu-Frau-Transsexuel-
len). 
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Bei inter- und transgeschlechtlichen Personen sollten für die Begründung der rechtlichen Elternschaft unge-
achtet ihrer rechtlichen Geschlechtsidentität die ansonsten für Mutterschaft oder Vaterschaft bzw. Mit-Mut-
terschaft konstituierenden Merkmale entscheidend sein.178 Eine inter- oder transgeschlechtliche Person, die 
das Kind geboren hat, sollte daher, wie in § 1591 BGB für die Mutter vorgesehen, unmittelbar aufgrund der 
Geburt die rechtliche Elternstellung erlangen (Elternstellung kraft Geburt). Im Übrigen sollte die Begründung 
der Elternstellung des zweiten Elternteils auch bei inter- und transgeschlechtlichen Personen nach den für die 
Vaterschaft bzw. Mit-Mutterschaft konstitutiven Elementen erfolgen. Dies bedeutet, dass eine Trans-Frau, 
das heißt eine Mann-zu-Frau-Transsexuelle, die nach dem Wechsel ihres rechtlichen Geschlechts zur Frau 
mit ihrem (konservierten) Samen ein Kind zeugt, die Elternstellung, wie in § 1592 BGB für den Vater vor-
gesehen, kraft Ehe, Anerkennung oder genetischer Abstammung erlangen könnte. Auch der Arbeitskreis Ab-
stammungsrecht hat sich dafür ausgesprochen, dass ein trans- oder intersexueller Elternteil, der das Kind 
geboren hat, die erste Elternstelle (entsprechend § 1591 BGB) einnehmen und die Zuordnung der zweiten 
Elternstelle nach den dafür geltenden Vorschriften (entsprechend § 1592 BGB) erfolgen soll.179 Mit welchem 
Geschlecht oder welcher Bezeichnung (Vater, Mutter, Mit-Mutter oder geschlechtsneutral als weiterer El-
ternteil) die Eltern in das Geburtenregister eingetragen werden, sollte hierdurch nicht präjudiziert werden.180 

3.3.3 Eizell- und Embryospende 

Eine andere Methode assistierter Reproduktion stellt die Eizellspende dar. Wurde ein Kind mittels Samen- und 
Eizellspende gezeugt, kann von einer Embryospende gesprochen werden. Unter einem Embryo ist dabei die 
Eizelle nach Abschluss der Befruchtung zu verstehen (vgl. § 8 ESchG). 

3.3.3.1 Zugang 

Die Übertragung einer fremden unbefruchteten Eizelle auf eine Frau sowie die künstliche Befruchtung einer 
Eizelle zu dem Zweck, sie einer anderen Frau einzusetzen als der, von der sie stammt, steht in Deutschland 
unter Strafe (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 ESchG). Die Eizellspende ist damit explizit gesetzlich verboten. Zwar 
würden die Frau, von der die Eizelle stammt, und die Frau, auf die die Eizelle übertragen wird, nicht bestraft 
(§ 1 Abs. 3 ESchG). Die Ärztin bzw. der Arzt, ohne deren bzw. dessen Unterstützung eine Eizellspende nicht 
durchführbar ist, macht sich dagegen strafbar. Dies gilt auch dann, wenn die Ärztin bzw. der Arzt zu einer in 
Deutschland verbotenen Eizellspende im Ausland verhilft oder im Wissen um die geplante Eizellspende Vor-
bereitungsmaßnahmen durchführt.181 Mit Blick auf verschiedengeschlechtliche Paare bedeutet dies, dass männ-
licher Unfruchtbarkeit rechtlich unproblematisch durch eine Samenspende begegnet werden kann, während die
Überwindung weiblicher Unfruchtbarkeit durch eine Eizellspende hierzulande nicht möglich ist. 

Nach Zahlen, die aus Ländern vorliegen, in denen die Eizellspende erlaubt ist, wären in Deutschland pro Jahr 
schätzungsweise etwa 1.000 bis 3.000 Frauen vor Erreichen der Wechseljahre aus medizinischer Indikation an 
einer Eizellspende interessiert.182 Außer in Deutschland ist die Eizellspende in Europa mittlerweile nur noch in 
Norwegen und der Schweiz verboten. Schätzungen zufolge gehen Frauen aus Deutschland zu mehreren tausend 
Behandlungszyklen pro Jahr ins Ausland183 (konkret dazu auch Kapitel 2.2.2). 

Hinsichtlich der Zulässigkeit der Embryospende in Deutschland ist zwischen verschiedenen Konstellationen zu 
unterscheiden: Die künstliche Erzeugung eines Embryos zum Zweck der Spende steht für den Handelnden, also 
in der Regel die Ärztin oder den Arzt, unter Strafe und ist damit verboten (§ 1 Abs. 2 ESchG).184 Die Spende 
von Vorkernstadien, das heißt sich noch im Befruchtungsvorgang befindenden Eizellen, die erst dann weiter-
kultiviert werden, wenn die Spendeabsicht gefasst wurde, fällt unter das Verbot der Eizellspende. Zulässig ist 
die Embryospende in Deutschland hingegen dann, wenn ein nicht in Spendeabsicht erzeugter Embryo später 
auf eine andere Frau übertragen wird, um seine Verwerfung zu verhindern und ihn damit zu retten.185 Man 
spricht auch von der Weitergabe eines sogenannten „überzähligen“ Embryos. Diese Fälle treten auf, wenn ein 

178 So auch Gössl 2018, S. 174, 177. 
179 These 60 des Arbeitskreises Abstammungsrecht 2017; vgl. auch § 1600h Diskussionsteilentwurf des BMJV zur Reform des Abstam-

mungsrechts 2019. 
180 So auch These 61 des Arbeitskreises Abstammungsrecht 2017. 
181 Leopoldina und Akademieunion 2019, S. 69. 
182 Leopoldina und Akademieunion 2019, S. 66 m.w.N. 
183 Shenfield et al. 2010, S. 1361 ff. 
184 Deutscher Ethikrat 2016, S. 37 ff.; Leopoldina und Akademieunion 2019, S. 67. 
185 Deutscher Ethikrat 2016, S. 34 ff.; Taupitz und Hermes 2015, S. 1802, 1803. 
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Embryo für die fortpflanzungsmedizinische Behandlung des Paares, für das er erzeugt wurde, endgültig nicht 
mehr verwendet werden kann oder soll. Seit August 2013 wird die Spende überzähliger Embryonen durch den 
Verein „Netzwerk Embryonenspende e. V.“, einen Zusammenschluss von 19 deutschen Kinderwunschzentren, 
vermittelt. 

Das deutsche Verbot der Eizellspende begegnet im Hinblick auf die grundrechtlich geschützte Fortpflanzungs-
freiheit und die verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgebote, insbesondere die Gleichberechtigung von 
Mann und Frau (Art. 3 Abs. 2 GG), Bedenken. Es stellt eine sachlich nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung 
dar, dass die männliche Unfruchtbarkeit durch eine Samenspende, nicht aber die weibliche Unfruchtbarkeit 
durch eine Eizellspende überwunden werden kann.186 Angesichts der Zulässigkeit der Eizellspende in mittler-
weile fast allen europäischen Staaten wird das in Deutschland bestehende Verbot auch vor dem Hintergrund der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zunehmend unhaltbar.187 

Der Gesetzgeber des Embryonenschutzgesetzes wollte durch das Verbot insbesondere eine sogenannte gespal-
tene Mutterschaft verhindern. Er ging von einer Gefährdung des Kindeswohls aus, wenn die austragende Mutter 
nicht zugleich die genetische ist.188 Allerdings konnte die empirische Forschung bisher nicht nachweisen, dass 
eine gespaltene Mutterschaft wesentlich andere Auswirkungen auf die Kinder hat als eine gespaltene Vater-
schaft,189 die durch die erlaubte Samenspende ohne Weiteres akzeptiert wird. Für die sozioemotionale Entwick-
lung der Kinder ist vielmehr die gelebte Eltern-Kind-Beziehung ab Geburt entscheidend, die in Fällen der Zeu-
gung mittels Eizellspende keine vermehrten Auffälligkeiten aufweist.190 In der modernen Gesellschaft wird der 
genetischen Beziehung zur Mutter kein nennenswert höherer Stellenwert mehr eingeräumt als der genetischen 
Beziehung zum Vater.191 Auch in dem Schutz der Spenderin liegt kein rechtfertigender Grund für die beste-
hende Ungleichbehandlung von Samen- und Eizellspende. Denn die im Fall der Eizellspende erforderliche me-
dizinische Behandlung (hormonelle Stimulation und Eizellentnahme) kann heute nach relativ schonenden Ver-
fahren durchgeführt werden und hat nach bisherigem Wissensstand keine negativen Spätfolgen.192 Wie bei an-
deren medizinischen Eingriffen auch, kann und muss freilich sichergestellt werden, dass die Spenderin ausrei-
chend informiert und aufgeklärt wird. Durch eine Begrenzung der Höhe der Aufwandsentschädigung kann auch 
vermieden werden, dass sich potenzielle Spenderinnen bei ihrer Entscheidung für den medizinischen Eingriff 
von finanziellen Gründen leiten lassen. So könnte durch eine Zulassung der Eizellspende in Deutschland gleich-
zeitig eine Ausbeutung der Spenderinnen verhindert werden, die im Ausland durchaus vorkommt.193 Schließlich 
würde bei Zulassung im Inland das Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung gewährleistet, das ver-
fassungsrechtlichen Schutz genießt (Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m Art. 1 Abs. 1 GG). An dieser Gewährleistung fehlt 
es, wenn ein in Deutschland lebendes Paar eine Eizellspende im Ausland in Anspruch nimmt, wo die Eizell-
spende meist anonym erfolgt.194 Das zum 01.07.2018 eingerichtete Register für Samenspender könnte künftig 
auch Eizellspenderinnen umfassen. Vor dem Hintergrund der vorstehenden Erwägungen hat sich auch die Na-
tionale Akademie der Wissenschaften Leopoldina im Jahr 2019 dafür ausgesprochen, die Eizellspende in 
Deutschland zu erlauben, und zwar insbesondere unter Minimierung der Risiken für die Spenderin und gegen 
Leistung lediglich einer angemessenen Aufwandsentschädigung.195 

Auch die rechtliche Ungleichbehandlung von überzähligen Vorkernstadien und bereits entstandenen Embryo-
nen bezüglich einer möglichen Spende sollte – wie von der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopol-
dina ebenfalls gefordert196 – aufgegeben werden. Die Betroffenen stellen die noch im Befruchtungsvorgang 
befindliche Eizelle oft schon einem Embryo gleich; für das Paar, dessen Keimzellen verwendet wurden, kann 

186 So auch Leopoldina und Akademieunion 2019, S. 12. 
187 Vgl. EGMR (Große Kammer) Entscheidung vom 03. November 2011 – 57813/00, NJW 2012, S. 207, der einen Verstoß des Verbots 

der Eizellspende gegen Art. 8 EMRK zwar (noch) verneinte, dabei aber auf das Jahr 1999 als maßgeblichen Beurteilungszeitpunkt 
abstellte. 

188 BT-Drs. 11/5460, S. 7. 
189 Leopoldina und Akademieunion 2019, S. 70. 
190 Vgl. Golombok 2015; Golombok et al. 2005; Söderström-Anttila 2001. 
191 Scholz in: Schramm und Wermke 2018, S. 37, 54. 
192 Stoop et al. 2012, S. 1328 ff. 
193 So auch Leopoldina und Akademieunion 2019, S. 71. 
194 So auch Leopoldina und Akademieunion 2019, S. 12. 
195 Leopoldina und Akademieunion 2019, S. 71. 
196 Ebd., S. 76. 
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ein Verwerfen deshalb ebenso wie beim Embryo mit psychischen Konflikten verbunden sein und sich ein Spen-
dewunsch entwickeln.197 Würde das Verbot der Eizellspende in Deutschland aufgehoben, wäre es zudem nur 
konsequent, wenn dann – neben der ohnehin schon erlaubten Samenspende – auch die Spende von Embryonen 
und Vorkernstadien zulässig wäre. Ein kommerzieller Handel mit Embryonen ist jedoch auszuschließen. 

3.3.3.2 Elternschaft 

Für die Zuweisung der rechtlichen Elternstellung gilt nach geltendem Recht auch im Fall der Eizellspende, dass 
Mutter eines Kindes die Frau ist, die es geboren hat (§ 1591 BGB). Dies ist sachgerecht, da diese Frau sich für 
die Zeugung und das Austragen des Kindes entschieden hat und sie in aller Regel auch die tatsächliche Eltern-
verantwortung übernehmen wird. Demgegenüber hat die Eizellspenderin – ebenso wie der Samenspender – nie 
die Bereitschaft zur Übernahme der Elternverantwortung signalisiert; sie will so weit wie möglich unbekannt 
bleiben. Ihr kommt damit richtigerweise auch keine rechtliche Elternstellung zu. 

Vater wird der Ehemann der Mutter oder – nach Anerkennung – ihr faktischer Partner, von dem regelmäßig die 
Samenzelle stammt, der sich zusammen mit der Mutter für die Zeugung des Kindes entschieden hat und ge-
meinsam mit ihr für das Kind sorgen wird. Handelt es sich um eine Embryospende, bei der auch der Samen von 
einem Spender stammt, gelten die Ausführungen zur Inanspruchnahme einer Samenspende durch ein verschie-
dengeschlechtliches Paar entsprechend (siehe unter 3.3.2.2). Auch hier besteht also noch Reformbedarf. Der 
Diskussionsteilentwurf des BMJV zur Reform des Abstammungsrechts sieht zutreffend vor, die Regelungen 
zur Samenspende auch auf die Embryospende zu erstrecken.198 Auch die Nationale Akademie der Wissenschaf-
ten Leopoldina spricht sich für den Fall der Embryospende für eine rechtliche Elternschaft der Wunscheltern 
mit der Geburt des Kindes aus.199 

3.3.4 Leihmutterschaft 

Als weitere Maßnahme assistierter Reproduktion kommt schließlich die Mitwirkung einer Leihmutter in Be-
tracht. Verschiedengeschlechtliche Paare können zur Erfüllung ihres Kinderwunsches darauf angewiesen sein, 
dass eine andere Frau das Kind austrägt, wenn die Wunschmutter selbst dies aus biologisch-medizinischen 
Gründen nicht kann. Ihren Kinderwunsch mit Hilfe einer Frau zu verwirklichen, können sich in der LGBiele-
feld-Befragung rund 29 % der schwulen Männer vorstellen (vgl. Kapitel 2.2.4.5).200 Für den Weg zu einem 
Kind, das zumindest mit einem der beiden Partner genetisch verbunden ist, bestehen auch keine anderen Mög-
lichkeiten. Denkbar ist zum einen eine altruistische Form der Leihmutterschaft, bei der keine monetäre Kom-
pensation oder lediglich eine Aufwandsentschädigung geleistet wird. Zum anderen kann die Leihmutterschaft 
auch kommerziell verbunden mit einer Bezahlung der Leihmutter erfolgen. Die Vermittlung kann etwa durch 
eine Agentur stattfinden. 

3.3.4.1 Zugang 

Die Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten und damit auch die Vermittlung (entgeltlich oder unentgelt-
lich) einer Ersatzmutter an die Wunscheltern. Das Verbot wird abgeleitet aus § 1 Abs. 1 Nr. 7 ESchG, §§ 13c, 
14b AdVermiG und den dazugehörigen Gesetzesbegründungen. In anderen Ländern ist die Leihmutterschaft 
unter unterschiedlichen Voraussetzungen zulässig. Dies ist in vielen Ländern außerhalb Europas der Fall, zudem 
aber – in altruistischer Form – auch im Vereinigten Königreich und in Griechenland.201 

Möchte ein verschiedengeschlechtliches Paar seinen Kinderwunsch auf diesem Weg verwirklichen, stammt die 
Samenzelle zumeist vom Wunschvater, die Eizelle von der Wunschmutter oder von einer dritten Frau, einer 
Eizellspenderin. Handelt es sich um ein schwules Paar, stammt die Samenzelle in aller Regel von einem der 
Wunschväter und die Eizelle zumeist von einer Spenderin. Dass die Leihmutter ihr genetisch eigenes Kind 
austrägt, ist selten. Wegen des in Deutschland bestehenden Verbots suchen Paare eine Leihmutter im Ausland, 
die das Kind dann in ihrem Heimatstaat zur Welt bringt. Über die Zahl der deutschen Eltern, die eine Leihmutter 
in Anspruch nehmen, und die Zahl der so geborenen Kinder existieren für Deutschland keine Schätzungen 
(Kapitel 2.2.2). 

197 Ebd. 
198 Siehe insbesondere § 1598c Abs. 1 S. 2 Diskussionsteilentwurf des BMJV zur Reform des Abstammungsrechts 2019. 
199 Leopoldina und Akademieunion 2019, S. 77. 
200 Siehe de Vries 2020. 
201 Dethloff in: Ditzen und Weller 2018b, S. 55, 57 ff. 
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Vor dem Hintergrund, dass jede Grundrechtsbeschränkung verhältnismäßig sein muss, ist auch das geltende 
Verbot der Leihmutterschaft kritisch zu hinterfragen. Denn auch dieses Verbot schränkt das Recht auf Fort-
pflanzungsfreiheit ein. Es wird im Wesentlichen mit dem Schutz der Menschenwürde begründet. Auf die Würde 
des Kindes zu verweisen, kann hier aber kaum überzeugen, da dieses anderenfalls überhaupt nicht gezeugt 
würde.202 Dass bisher auch nicht nachgewiesen werden konnte, dass eine gespaltene Mutterschaft – eine solche 
liegt hier vor, wenn die Eizelle von einer Spenderin stammt – das Kindeswohl beeinträchtigt, wurde bereits 
dargelegt (siehe unter Kapitel 3.3.1).203 Auch sonstigen Studien zufolge zeigen sich keine negativen Auswir-
kungen auf Kinder, die von einer Leihmutter ausgetragen wurden.204 Ob die Würde der Leihmutter ein Verbot 
rechtfertigen kann, ist zumindest fraglich. Diesbezüglich kommt es auf die konkrete Ausgestaltung der Leih-
mutterschaft an. Es muss gewährleistet sein, dass die Leihmutter jederzeit selbstbestimmt handelt – also bei 
Übernahme der Leihmutterschaft, während der Schwangerschaft und vor allem auch nach der Geburt. Um In-
teressenkonflikten von vornherein entgegenzuwirken, könnte etwa vorgesehen werden, dass die Leihmutter 
nicht genetisch mit dem Kind verwandt sein darf, einer der Wunschelternteile dies hingegen sein muss. Auch 
erscheint eine obligatorische psychosoziale Beratung durch psychosoziale Fachkräfte angezeigt. Jedenfalls 
muss die Leihmutter nach der Geburt innerhalb eines bestimmten Zeitraums – etwa von acht Wochen, wie es 
bei einer Adoption schon heute vorgesehen ist (vgl. § 1747 Abs. 2 S. 1 BGB) – frei darüber entscheiden können, 
ob sie das Kind an die Wunscheltern herausgibt. 

Gerade der Umstand, dass die Selbstbestimmung der Leihmutter in Ländern, in denen die Leihmutterschaft 
erlaubt ist, nicht immer gewährleistet ist, insbesondere die Gefahr einer Ausnutzung sozialer Notlagen besteht, 
und dass auch in Deutschland lebende Paare in diese Länder ausweichen, stellt einen Grund dafür dar, die Leih-
mutterschaft unter bestimmten Voraussetzungen künftig auch hierzulande zuzulassen. Im Inland könnte eine 
Leihmutterschaft weitaus regulierter und kontrollierter ablaufen als im Ausland. Darauf weist auch die Natio-
nale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hin.205 Ferner kann nur die Durchführung im Inland das Recht 
des Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung sicherstellen, das sich gleichermaßen auf die Kenntnis der Ge-
burtsmutter erstreckt.206 Schließlich versperrt das geltende Verbot vor allem Paaren, die sich ein Ausweichen 
in das Ausland finanziell nicht leisten können, den Weg, sich ihren Kinderwunsch mithilfe einer Leihmutter zu 
erfüllen. 

Aus den genannten Gründen begegnet ein generelles Verbot in Deutschland Bedenken. Jedenfalls die Zulassung 
einer altruistischen Leihmutterschaft sollte in Betracht gezogen werden.207 Auch die Nationale Akademie der 
Wissenschaften Leopoldina zieht eine Zulassung in Erwägung, wenn durch gesetzliche Regelungen sicherge-
stellt wird, dass lediglich eine staatlich begrenzte Aufwandsentschädigung gezahlt werden darf, eine sorgsame 
Auswahl der Leihmutter nach medizinischen und psychologischen Kriterien erfolgt, die Leihmutter bis zur Ge-
burt alle Entscheidungsrechte über sich und das Kind behält und auch nach der Geburt innerhalb einer Bedenk-
zeit von einigen Wochen frei über die Abgabe des Kindes entscheiden kann.208 Zudem müsse die gesamte 
Durchführung der Leihmutterschaft umfassend medizinisch und psychologisch vorbereitet und begleitet wer-
den.209 

3.3.4.2 Elternschaft 

Die Beantwortung der Frage, wer die rechtlichen Eltern eines Kindes sind, das von einer Leihmutter in ihrem 
Heimatstaat zur Welt gebracht wurde, bereitet große Schwierigkeiten. In solchen grenzüberschreitenden Fällen 
ist eine Differenzierung vorzunehmen zwischen der Rechtslage aus der Sicht des (ausländischen) Rechts des 
Geburtsorts auf der einen Seite und der Rechtslage nach deutschem Recht auf der anderen Seite. 

202 Dethloff in: Ditzen und Weller 2018b, S. 55, 57 ff. 
203 Zu den Auswirkungen einer gespaltenen Elternschaft auf das Kindeswohl auch Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages 

2018, S. 17. 
204 Golombok in: Ditzen und Weller 2018b, S. 35, 43; Söderström-Anttila et al., 2016, S. 260, 274. 
205 Leopoldina und Akademieunion 2019, S. 85. 
206 So auch These 87 des Arbeitskreises Abstammungsrecht 2017. 
207 Dazu, dass geprüft werden sollte, ob im Inland künftig altruistische Formen der Leihmutterschaft legalisiert werden könnten, auch 

Ditzen und Weller 2018a, XI. 
208 Leopoldina und Akademieunion 2019, S. 86. 
209 Ebd. 
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Was die Rechtslage aus der Sicht des ausländischen Rechts betrifft, lassen sich folgende Grundsätze festhalten: 
Ist in der entsprechenden ausländischen Rechtsordnung die Leihmutterschaft unter bestimmten Voraussetzun-
gen erlaubt und wurden diese Voraussetzungen eingehalten, kommt den Wunscheltern aus der Sicht dieser 
Rechtsordnung auch die rechtliche Elternstellung zu, nicht hingegen der Leihmutter. Die rechtliche Elternstel-
lung der Wunscheltern wird dabei in manchen Ländern bereits kraft Gesetzes bzw. durch eine einfache Behör-
denentscheidung begründet, so etwa in der Ukraine. Andernorts bedarf es dafür – wie z. B. in einigen Bundes-
staaten der USA – einer Gerichtsentscheidung. 

Problematisch ist nun, ob die im Ausland begründete rechtliche Elternstellung der Wunscheltern auch in 
Deutschland anerkannt wird. Beruht sie auf einer ausländischen Gerichtsentscheidung,210 ist dies grundsätzlich 
der Fall. Denn eine ausländische Gerichtsentscheidung ist hierzulande anzuerkennen (§ 108 Abs. 1 FamFG), es 
sei denn, dies würde zu einem Ergebnis führen, das mit Blick auf die Grundgedanken der deutschen Regelungen 
und die in ihnen enthaltenen Gerechtigkeitsvorstellungen untragbar erscheint (sogenannter ordre public-Ver-
stoß, § 109 Abs. 1 Nr. 4 FamFG).211 Ein solches Anerkennungshindernis liegt nach der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs jedenfalls dann nicht vor, wenn einer der Wunschelternteile – nicht aber die Leihmutter – 
genetisch mit dem Kind verwandt ist.212 Voraussetzung ist ferner, dass die Mitwirkung der Leihmutter zu jeder 
Zeit freiwillig war, alsodass sie sowohl die Leihmutterschaftsvereinbarung freiwillig getroffen als auch das 
Kind nach der Geburt freiwillig an die Wunscheltern abgegeben hat.213 Durch die Anerkennung der ausländi-
schen Gerichtsentscheidung werden die Wunscheltern in diesen Fällen dann recht unproblematisch auch in 
Deutschland rechtliche Eltern. 

Wurde die rechtliche Elternschaft der Wunscheltern im Ausland dagegen nicht durch eine Gerichtsentscheidung 
begründet, ist die Lage anders: Die deutsche Behörde oder das deutsche Gericht, das in einem solchen Fall – 
etwa bei der Eintragung in das deutsche Geburtenregister – die Frage beantworten muss, wer die rechtlichen 
Eltern sind, muss zunächst ermitteln, welches Recht zur Beantwortung dieser Frage überhaupt berufen ist. Dies 
richtet sich u. a. danach, in welchem Staat das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat (Art. 19 Abs. 1 S. 1 
EGBGB). Hatten die Wunscheltern und die Leihmutter von vornherein die Absicht, dass das Kind alsbald nach 
der Geburt mit den Wunscheltern nach Deutschland gelangen und dort dauerhaft bleiben sollte, liegt der ge-
wöhnliche Aufenthalt des Kindes grundsätzlich in Deutschland.214 

Damit ist deutsches Recht anwendbar. Das bedeutet, dass die Leihmutter die rechtliche Mutter ist, da sie das 
Kind geboren hat (§ 1591 BGB). Vater des Kindes ist der Ehemann der Leihmutter oder, wenn sie keinen Ehe-
mann hat bzw. dessen Vaterschaft durch Anfechtung beseitigt wurde, derjenige, der die Vaterschaft anerkennt 
(§ 1592 Nr. 1 bzw. Nr. 2 BGB). Bei verschiedengeschlechtlichen Wunscheltern kann also der Wunschvater – 
gegebenenfalls nach Anfechtung der Vaterschaft des Ehemannes der Leihmutter – die rechtliche Vaterschaft 
durch Anerkennung erlangen. Bei einem schwulen Paar kann ebenfalls einer der Wunschväter die Vaterschaft 
anerkennen. Die Wunschmutter bzw. der zweite Wunschvater kann das Kind anschließend im Wege der Stief-
kindadoption annehmen – seit dem 31.03.2020 auch dann, wenn ein unverheiratetes Paar in einer verfestigten 
Lebensgemeinschaft in einem gemeinsamen Haushalt lebt (siehe unter 3.2.1). Dennoch bedeutet die Notwen-
digkeit eines Adoptionsverfahrens eine unnötige und für das Kind und den zweiten Wunschelternteil nachteilige 
Erschwernis. Bis zu dem Ausspruch der Adoption ist die Beziehung zwischen ihnen rechtlich nicht abgesichert, 
obwohl der zweite Wunschelternteil die tatsächliche Elternverantwortung übernimmt und häufig auch genetisch 
mit dem Kind verwandt ist. Die rechtliche Elternschaft der Leihmutter, die bis zur Adoption aus der Sicht des 
deutschen – nicht hingegen aus der Sicht des ausländischen – Rechts besteht, ist für das Kind nicht von Vorteil, 
da sie die Übernahme der tatsächlichen Elternverantwortung typischerweise ablehnt. Steht der Anerkennung 
durch einen Wunschvater die bestehende Vaterschaft des Ehemannes der Leihmutter entgegen und stellt sich 
deren Anfechtung als problematisch heraus, bleibt den Wunscheltern zur Erlangung der rechtlichen Elternstel-
lung in Deutschland nur der Weg der gemeinschaftlichen Adoption. Diese steht bislang nur Eheleuten offen 
(siehe unter 3.2.2), sodass ein unverheiratetes Paar in einem solchen Fall – auch bei genetischer Verbindung 
zum Kind – keine Möglichkeit zur Begründung der rechtlichen Elternschaft in Deutschland hat. 

210 Zu den engen Kriterien, nach denen auch ausländische Behördenentscheidungen anerkennungsfähig sind, BGH, Beschluss vom 20. 
März 2019 – XII ZB 320/17, Rn. 12 ff. 

211 BGH, Beschluss vom 10. Dezember 2014 – XII ZB 463/13, Rn. 28 m.w.N.; zuletzt BGH, Beschluss vom 05. September 2018 – XII 
ZB 224/17, Rn. 15. 

212 BGH, Beschluss vom 10. Dezember 2014 – XII ZB 463/13, Rn. 34, 53; BGH, Beschluss vom 05. September 2018 – XII ZB 224/17, 
Rn. 16, 28. 

213 BGH, Beschluss vom 10. Dezember 2014 – XII ZB 463/13, Rn. 48 ff.; BGH, Beschluss vom 05. September 2018 – XII ZB 224/17, 
Rn. 18 f. 

214 BGH, Beschluss vom 20. März 2019 – XII ZB 530/17, Rn. 21 f. 
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Aus der vorangehenden Darstellung ergibt sich, dass nach der geltenden Rechtslage die Begründung der recht-
lichen Elternstellung der Wunscheltern in Deutschland von unterschiedlichen Faktoren abhängt, die oftmals mit 
Rechtsunsicherheit verbunden sind und auf die zumindest das Kind keinerlei Einfluss hat. Ist es etwa in Kali-
fornien zur Welt gekommen, erhält es recht unproblematisch eine rechtlich abgesicherte Beziehung zu beiden 
Wunscheltern, bei denen es aufwächst und die oftmals auch seine genetischen Eltern sind. Wurde es hingegen 
in der Ukraine geboren, entsteht diese rechtlich abgesicherte Beziehung zu beiden Wunscheltern oder zumindest 
zu dem zweiten Wunschelternteil – auch bei genetischer Verbindung – meist erst durch eine Adoption, bis zu 
der es lange dauern und die sogar gänzlich scheitern kann. 

Es besteht daher dringender Handlungsbedarf: Auch wenn der Gesetzgeber an dem Leihmutterschaftsverbot im 
Inland festhalten will, sollte er für Fälle, in denen ein Kind im Ausland von einer Leihmutter geboren wurde, 
gewährleisten, dass dieses einmal geborene Kind auch in Deutschland möglichst einfach diejenigen Personen 
als rechtliche Eltern erhält, die die tatsächliche Elternverantwortung übernehmen, also die Wunscheltern. Denn 
das grundsätzliche Ziel der Verhinderung von Leihmutterschaften muss bei der Zuordnung des einmal gebore-
nen Kindes zu seinen rechtlichen Eltern außer Betracht bleiben.215 

Auch der Arbeitskreis Abstammungsrecht und der 71. Deutsche Juristentag haben sich für eine gesetzliche Re-
gelung ausgesprochen, die gewährleistet, dass einem Kind, das aus einer im Ausland rechtmäßig durchgeführten 
Leihmutterschaft hervorgegangen ist, auch in Deutschland diejenigen Personen als rechtliche Eltern erhalten 
bleiben, denen das ausländische Recht die rechtliche Elternschaft zuweist, also die Wunscheltern.216 Die Nati-
onale Akademie der Wissenschaften Leopoldina fordert für im Ausland nach dortigem Recht legal durchge-
führte Leihmutterschaften ebenfalls eine rechtlich sichere Zuordnung des in Deutschland aufwachsenden Kin-
des zu den Wunscheltern.217 Es bleibt dem Gesetzgeber überlassen, unter welchen Voraussetzungen er die recht-
liche Elternstellung der Wunscheltern konkret vorsieht. Denkbar ist, die Anerkennung davon abhängig zu ma-
chen, dass das Kind zumindest mit einem der beiden Wunschelternteile genetisch verwandt ist. Ferner sollte 
sichergestellt werden, dass die Leihmutter sich freiwillig für das Austragen des Kindes entschieden und das 
Kind auch nach der Geburt freiwillig an die Wunscheltern herausgegeben hat.218 

3.3.5 Rahmenbedingungen assistierter Reproduktion 

Neben den Beschränkungen des Zugangs zu den verschiedenen Maßnahmen assistierter Reproduktion und den 
Problemen bei der Zuweisung der rechtlichen Elternstellung sind noch bestimmte andere Rahmenbedingungen 
für die Beteiligten von großer Bedeutung. 

3.3.5.1 Kostenübernahme 

Für viele Paare, die auf Maßnahmen künstlicher Befruchtung zur Erfüllung ihres Kinderwunsches angewiesen 
sind, stellt es eine faktische Barriere dar, dass solche Maßnahmen mit hohen Kosten, oft im vierstelligen Bereich 
pro Behandlung, verbunden sind. 

Aktuell wird die künstliche Befruchtung durch die gesetzliche Krankenversicherung nur bei verheirateten ver-
schiedengeschlechtlichen Paaren und nur mit 50 % der Kosten bezuschusst (§ 27a SGB V). Ferner dürfen dabei 
ausschließlich Ei- und Samenzellen der Partnerinnen und Partner verwendet werden. So werden nicht nur un-
verheiratete Paare, sondern auch gleich- und verschiedengeschlechtliche Ehepaare, die auf eine Samenspende 
angewiesen sind, von der Bezuschussung durch die Krankenkassen weitestgehend ausgeschlossen. Zudem wer-
den auch bei verschiedengeschlechtlichen Ehepaaren nur drei Behandlungszyklen hälftig finanziert. Bei Frauen 
unter 25 und über 40 Jahren sowie Männern unter 25 und über 50 Jahren werden grundsätzlich keine Kosten 
übernommen. Von § 27a SGB V nicht umfasste Maßnahmen können nur ausnahmsweise dann bezuschusst 
werden, wenn die Unfruchtbarkeit eines Partners auf eine Krankheit zurückzuführen ist und die Maßnahme der 
Beseitigung der auf die Krankheit zurückzuführenden Fruchtbarkeitsstörung dient. 

215 Vgl. BGH, Beschluss vom 10. Dezember 2014 – XII ZB 463/13, Rn. 46; BGH, Beschluss vom 05. September 2018 – XII ZB 224/17, 
Rn. 25; Abschlussbericht des Arbeitskreises Abstammungsrecht 2017, S. 39. 

216 Einerseits These 6 des Arbeitskreises Abstammungsrecht 2017, andererseits Beschluss Nr. 13, Abteilung Familienrecht des 71. DJT 
2016. 

217 Leopoldina und Akademieunion 2019, S. 85. 
218 Näher Dethloff 2017, S. 20. 
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Daneben sieht eine Richtlinie des BMFSFJ eine finanzielle Förderung durch Bund und Länder vor:219 Für ver-
schiedengeschlechtliche Ehepaare werden seit 2012 weitere 25 % der nach der Abrechnung mit der Kranken-
kasse verbleibenden Kosten übernommen. Seit 2016 können auf Grundlage dieser Richtlinie auch unverheira-
tete verschiedengeschlechtliche Paare eine finanzielle Unterstützung im Umfang von 12,5 % der Kosten erhal-
ten. Die Förderung nach der Richtlinie setzt aber voraus, dass das Bundesland, in dem das Paar seinen Haupt-
wohnsitz hat, ein eigenes Landesprogramm zur Förderung von Kinderwunschbehandlungen unterhält. Dies ist 
bisher nur in neun Bundesländern der Fall (Stand: Juli 2020).220 Hinzu kommt, dass es jeder Krankenkasse nach 
dem Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung vom 
22.12.2011 offensteht, von sich aus mehr als drei Behandlungszyklen zu finanzieren oder mehr als 50 % der 
Kosten zu übernehmen. 

Den Ausschluss unverheirateter Paare von der Kostenübernahme hat das Bundesverfassungsgericht im Jahr 
2007 nicht als verfassungswidrig angesehen.221 Die aus § 27a SGB V resultierende Ungleichbehandlung ver-
heirateter und unverheirateter Paare wurde damit gerechtfertigt, dass die Ehe als eine auf Lebenszeit angelegte 
Gemeinschaft, in der die Ehegatten zu gegenseitigem Beistand rechtlich verpflichtet sind, mehr Stabilität ge-
währleiste als die nichteheliche Lebensgemeinschaft.222 Die hohen Belastungen, die mit Maßnahmen einer 
künstlichen Befruchtung einhergehen, könne ein verheiratetes Paar besser bewältigen als ein unverheiratetes 
Paar.223 Zudem sei die verschiedengeschlechtliche Ehe eine Lebensbasis, die dem Kindeswohl zuträglicher sei 
als die nichteheliche und/oder gleichgeschlechtliche Paarbeziehung der Eltern.224 

Seither haben sich jedoch die tatsächlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen für Paare und Familien erheb-
lich verändert, sodass eine kritische Überprüfung angezeigt ist. So ist eine steigende Zahl von Paaren in einem 
reproduktiven Alter nicht miteinander verheiratet, und Kinder wachsen immer öfter bei unverheirateten wie 
auch bei gleichgeschlechtlichen Paaren auf (vgl. Kapitel 2). Seit dem 01.10.2017 können auch gleichgeschlecht-
liche Paare die Ehe schließen. Ferner steht seit dem 31.03.2020 unverheirateten Paaren die Stiefkindadoption 
offen (siehe unter Kapitel 3.2.1). 

Eine Differenzierung zwischen gleich- und verschiedengeschlechtlichen Ehepaaren bei der Kostenübernahme 
ist seit der Einführung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare endgültig nicht mehr tragbar.225 Es ist mittler-
weile durch internationale Studien belegt, dass die sexuelle Orientierung der Eltern keine nachteiligen Auswir-
kungen auf die Entwicklung oder das Wohlergehen des Kindes hat.226 Vielmehr ist entscheidend, dass die Eltern 
sich liebevoll um ihr Kind kümmern. Gleichgeschlechtliche Ehepaare müssen also gleichbehandelt werden. Da 
lesbische Paare allerdings ihren Kinderwunsch nur mittels einer Samenspende verwirklichen können, müssten 
die Leistungen der Krankenversicherung auf die heterologe Befruchtung erstreckt werden. Einer solchen Er-
weiterung auf die Samenspende stehen keine durchgreifenden Kindeswohlbedenken gegenüber. Mitentschei-
dend für eine normale Entwicklung des Kindes ist eine frühzeitige und kindgerechte Aufklärung durch die El-
tern über die Modalitäten seiner Zeugung (siehe unter 3.3.5.3). Durch das Samenspenderregister ist zudem das 
Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung für seit dem 01.07.2018 gezeugte Kinder gewährleistet. Zwar 
besteht derzeit noch keine rechtliche Absicherung des Kindes zur Ehefrau der Mutter von Geburt an, aber auch 
hier sind ohnehin Reformen nötig (siehe unter 3.3.2.2). Die heterologe Befruchtung mittels Samenspende sollte 
daher in § 27a SGB V aufgenommen werden. 

Unabhängig von der sexuellen Orientierung der Eltern ist die Ehe weder in rechtlicher noch in tatsächlicher 
Hinsicht der einzige Garant für Stabilität, wie das Bundesverfassungsgericht jüngst in seiner Entscheidung zur 
Verfassungswidrigkeit des Ausschlusses nichtehelicher Familien von der Stiefkindadoption festgestellt hat.227 

Die Scheidungsraten verharren auf hohem Niveau (vgl. Kapitel 2.2.3). Auch die rechtliche Absicherung von 
Kindern verheirateter und unverheirateter Eltern unterscheidet sich kaum noch. Bei einer Trennung der Eltern 
sind die Unterhaltsansprüche des Kindes sowie die Möglichkeiten gemeinsamer Sorge mittlerweile weitestge-
hend angeglichen. Soweit dies noch nicht der Fall ist, besteht ebenfalls Reformbedarf (siehe unter Kapitel 3.1.2). 

219 Richtlinie des BMFSFJ über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion vom 
29. März 2012, zuletzt geändert am 23. Dezember 2015. 

220 Ebd.; BMFSFJ 2020a, Hilfe und Unterstützung bei ungewollter Kinderlosigkeit. 
221 BVerfG, Urteil vom 28. Februar 2007 – 1 BvL 5/03. 
222 Vgl. BVerfG, Urteil vom 28. Februar 2007 – 1 BvL 5/03, Rn. 37. 
223 Vgl. BVerfG, Urteil vom 28. Februar 2007 – 1 BvL 5/03, Rn. 37. 
224 Vgl. BVerfG, Urteil vom 28. Februar 2007 – 1 BvL 5/03, Rn. 38 in Bezug auf verschiedengeschlechtliche Ehen und verschiedenge-

schlechtliche nichteheliche Partnerschaften. 
225 Grundlegend zur Ungleichbehandlung Wapler 2016, S. 62. 
226 Reczek 2020, S. 300-325. 
227 BVerfG, Beschluss vom 26. März 2019 – 1 BvR 673/17, Rn. 99. 
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Auch bei erbrechtlichen Ansprüchen der Kinder werden keine Unterschiede mehr gemacht. Für das Kindeswohl 
ist vielmehr entscheidend, wie die Eltern für das Kind sorgen. Paare, die aufgrund ungewollter Kinderlosigkeit 
Maßnahmen künstlicher Befruchtung in Anspruch und die damit einhergehenden Belastungen auf sich nehmen, 
treffen diese Entscheidung in aller Regel nicht leichtfertig. Es ist daher davon auszugehen, dass sie ihrem Kind 
besondere Zuwendung schenken und ihrer Elternverantwortung nachkommen werden. Dies gilt unabhängig 
davon, ob sie verheiratet sind. Auch die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hat sich für eine 
Finanzierung reproduktionsmedizinischer Maßnahmen unabhängig vom Familienstand ausgesprochen.228 

Hinzu kommt, dass die künstliche Befruchtung für unverheiratete Paare und gleichgeschlechtliche Ehepaare 
keineswegs verboten ist. Dadurch, dass sie jedoch keine finanzielle Unterstützung erhalten, werden einkom-
mensschwächere Paare benachteiligt. Dass dies bei unverheirateten verschiedengeschlechtlichen Paaren in man-
chen Bundesländern infolge der Richtlinie des BMFSFJ seit 2016 anders ist, erweitert die Ungleichbehandlung 
nur um eine weitere Dimension basierend auf dem Wohnort eines Paares. 

Auch die ansonsten bestehenden Differenzierungen sind abzuschaffen. Dies gilt zunächst für die Differenzie-
rung danach, ob eine Unfruchtbarkeit krankheitsbedingt ist.229 Alle Paare verbindet der unerfüllte Kinder-
wunsch, sodass es keinen Unterschied machen darf, worauf ihre Unfruchtbarkeit zurückzuführen ist. Ebenso 
bedenklich sind die pauschalen Altersgrenzen. Insbesondere rechtfertigt die verminderte Geburtenrate nach as-
sistierter Reproduktion bei Frauen über 40 Jahren keinen generellen Ausschluss von der Finanzierung. Schließ-
lich gibt es aus medizinischer Sicht keine Gründe für eine absolute Beschränkung auf drei Behandlungszyklen. 
Wie viele Behandlungszyklen medizinisch sinnvoll sind, ist vielmehr für jedes Paar individuell zu entscheiden. 
Durch die Kostenübernahme bei mehr als drei Behandlungszyklen könnte zudem der hohen Mehrlingsrate ent-
gegengewirkt werden, die dadurch mitverursacht wird, dass häufig pro Behandlungszyklus mehrere Embryonen 
auf die Frau übertragen werden. 

3.3.5.2 Ausweitung des Samenspenderregisters 

Jedem Kind steht ein verfassungsrechtlich geschütztes Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung zu (Art. 2 
Abs. 1 GG i.V.m Art. 1 Abs. 1 GG). Dieses Recht erstreckt sich nicht nur auf die Kenntnis der genetischen 
Eltern, sondern auch auf die Kenntnis der Geburtsmutter.230 Wegen der großen Bedeutung für die Persönlich-
keitsentwicklung des Kindes gilt es, dieses Kenntnisrecht so weit wie möglich in der Praxis umzusetzen.231 

Erfährt das Kind von den Umständen seiner Zeugung bzw. Geburt, möchte es nicht selten Informationen über 
die Identität des genetischen Elternteils bzw. der Geburtsmutter erhalten oder wünscht sich sogar, ihn oder sie 
kennenzulernen. Manche Kinder sind auch daran interessiert, mit Halb- oder Vollgeschwistern in Kontakt zu 
treten.232 Dies alles kann nur gewährleistet werden, wenn die maßgeblichen Daten gespeichert wurden. Das zum 
01.07.2018 eingerichtete Samenspenderregister, das beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 
(BfArM) geführt wird, erfasst dabei nur die Daten aus Samenspenden, die ab diesem Datum im Inland mit 
ärztlicher Unterstützung verwendet wurden. Um Spenden aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
oder Drittstaaten im Inland durch eine medizinische Einrichtung zu verwenden, müssen die erforderlichen Da-
ten (Name, Geburtstag, Geburtsort, Staatsangehörigkeit und Anschrift, § 2 Abs. 2 S. 1 SaRegG) angefordert 
werden (vgl. § 5 Abs. 1 S. 2 SaRegG). Daten von Spenden, die vor dem 01.07.2018 oder – auch nach diesem 
Datum – privat verwendet wurden, wie es auch bei Spenden aus dem Ausland letztlich meist der Fall ist, werden 
dort nicht registriert. Insoweit ist zum einen zu regeln, dass und wie auch alle bei Ärztinnen und Ärzten noch 
dezentral gespeicherten Daten aus Altfällen in das Register überführt werden. Zum anderen ist für jegliche Fälle 
zu ermöglichen, dass die Spender ihre Daten jedenfalls freiwillig an das Register melden können. Dies wurde 
auch von der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und vom Arbeitskreis Abstammungsrecht 
gefordert.233 Ferner ist das Register auf Embryospenden234 und – bei deren Zulassung im Inland – auf Eizell-

228 Leopoldina und Akademieunion 2019, S. 9, 103. 
229 Siehe hierzu wie auch zu den folgenden Aussagen Leopoldina und Akademieunion 2019, S. 9 ff., S. 102 f. 
230 So auch These 87 des Arbeitskreises Abstammungsrecht 2017. 
231 So auch Leopoldina und Akademieunion 2019, S. 63. 
232 Blyth et al. 2012, S. 769, 780. 
233 Siehe einerseits Leopoldina und Akademieunion 2019, S. 9, 65; andererseits These 65 des Arbeitskreises Abstammungsrecht 2017. 
234 So auch These 74 des Arbeitskreises Abstammungsrecht 2017; der Diskussionsteilentwurf des BMJV zur Reform des Abstammungs-

rechts 2019 sieht bei einer Embryospende die Aufnahme der Daten des Samenspenders in das Register vor, aber nicht derjenigen der 
Eizellspenderin. 



 

 
      

        
            
          

 

    

        
    

        
           

       
  

     
            

        
          

        
     

   
    

         
           

      
        

          
         

          
    

        
      

    
    

      
          
       

 

            
          

                       
 

               
               

     

      

         

         

         

           

         

          

                  

            

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 93 – Drucksache 19/27200 

spenden und Leihmutterschaften zu erweitern. Auch unabhängig von der Zulassung im Inland sollte den Eizel-
lspenderinnen und Leihmüttern aus dem Ausland eine freiwillige Meldung ihrer Daten offenstehen; eine Ver-
pflichtung erscheint insoweit indes nur schwer umsetzbar. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leo-
poldina spricht sich ebenfalls für ein Samen-, Eizell- und Embryospenden umfassendes Register aus und plädiert 
darüber hinaus dafür, dass es möglich sein sollte, Kenntnis von der Existenz von Halb- oder Vollgeschwistern 
und unter bestimmten datenschutzrechtlichen Voraussetzungen auch von deren Identität zu erhalten.235 

3.3.5.3 Beratung und Aufklärung 

Im Zusammenhang mit Maßnahmen assistierter Reproduktion besteht großer Bedarf an psychosozialer, medi-
zinischer und rechtlicher Beratung. Dies betrifft sowohl die Personen, die über die Inanspruchnahme einer sol-
chen Maßnahme zur Erfüllung ihres Kinderwunsches nachdenken, als auch Spenderinnen und Spender sowie 
Leihmütter. Der Beratungsbedarf besteht nicht nur vor und während der Durchführung der Maßnahme, sondern 
kann sich auch nach der Geburt des Kindes, vor allem im Zuge von Kontaktaufnahmen, ergeben.236 Beratungs-
angebote sollten sich zudem auch auf ein Leben ohne Kinder erstrecken.237 

Um eine vollkommen selbstbestimmte und wohlüberlegte Entscheidung der Betroffenen zu ermöglichen, er-
scheint es wichtig, dass vor dem Beginn einer Behandlung neben der Beratung durch eine Ärztin oder einen 
Arzt noch eine unabhängige Beratung durch psychosoziale Fachkräfte erfolgt.238 Dadurch könnten die Ärztin-
nen und Ärzte in einem Bereich, der sich nicht auf medizinische Fragen beschränkt, unterstützt werden. Zu-
gleich würde dem Umstand entgegengewirkt, dass seitens der Reproduktionskliniken unter Umständen vor-
schnelle Behandlungsempfehlungen gegeben werden.239 Derzeit sind die gesetzlichen und berufsrechtlichen 
Regelungen zur psychosozialen Beratung in unterschiedlichen Richt- und Leitlinien niedergelegt. Diesbezüg-
lich sollte eine einheitliche Regelung erfolgen. Bei Kinderwunschbehandlungen unter Beteiligung Dritter, bei 
denen eine unabhängige psychosoziale Beratung besonders sinnvoll ist, muss das Angebot einer solchen vor 
Beginn der Behandlung verpflichtend sein.240 Vor allem in Fällen der Samen-, Eizell- und Embryospende spielt 
auch die Beratung nach der Geburt eine Rolle, etwa wenn sich Kontaktwünsche entwickeln und ein Kennenler-
nen vorbereitet werden soll.241 Hier sollte vorgesehen werden, dass ein niedrigschwelliges und unentgeltliches 
Beratungsangebot für alle Beteiligten geschaffen wird.242 Bei Inanspruchnahme einer Leihmutter ist der Aufbau 
eines möglichst belastbaren Vertrauensverhältnisses zwischen dieser und den Wunscheltern sehr wichtig, was 
ebenfalls durch die Beratung gefördert werden kann.243 Es bestehen Anhaltspunkte dahingehend, dass die Art 
und Weise der medizinischen und psychosozialen Betreuung die psychischen und gesundheitlichen Folgen für 
die Leihmutter sowie die psychischen Folgen für die Wunscheltern entscheidend beeinflussen kann.244 

Bedeutsam ist ferner, dass die Beratung über in Deutschland verbotene, im Ausland aber erlaubte Verfahren 
entkriminalisiert wird, künftig also für die Beratenden straffrei möglich ist, damit Personen mit Kinderwunsch 
realistische und unabhängige Informationen erlangen können und sich nicht mehr auf die von kommerziellen 
Interessen motivierten Darstellungen durch Vermittlungsagenturen verlassen müssen.245 Auch in Deutschland 
tätige Ärztinnen und Ärzte, die Vorbereitungsmaßnahmen für eine Eizellspende im Ausland durchführen oder 
für eine Leihmutterschaft im Ausland Unterstützung leisten, sollten nicht mehr – wie bisher – Gefahr laufen, 
sich wegen Anstiftung oder Beihilfe zu den nach dem Embryonenschutzgesetz verbotenen Verfahren strafbar 
zu machen. 

Im Rahmen jeder Beratung zu assistierter Reproduktion unter Beteiligung Dritter ist ein besonderes Augenmerk 
darauf zu legen, dass die Wunscheltern umfassend darüber informiert werden, wie wichtig es ist, dass sie das 

235 Leopoldina und Akademieunion 2019, S. 7 (allgemein); S. 65 (für die Samenspende); S. 72 (für die Eizellspende); S. 77 (für die 
Embryospende). 

236 Für frühzeitige (Sexual-)Aufklärung zur (In-)Fertilität im Lebenslauf, zu den (begrenzten) Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin 
sowie zur begleitenden psychosozialen Beratung im gesamten Prozess vor, während und nach einer Kinderwunschbehandlung auch 
Wippermann und Wippermann 2019. 

237 Wippermann und Wippermann 2019. 
238 So auch Bundesärztekammer 2018, A 6. 
239 Vgl. Leopoldina und Akademieunion 2019, S. 30. 
240 Leopoldina und Akademieunion 2019, S. 6, 95. 
241 Vgl. Thorn 2015b, S. 219 ff. (für die Samenspende). 
242 Leopoldina und Akademieunion 2019, S. 6, 95. 
243 Vgl. Leopoldina und Akademieunion 2019, S. 94 f. 
244 Zu den Vorgaben für die medizinische und psychosoziale Beratung Shenfield et al. 2005, S. 2705 f. 
245 Vgl. Leopoldina und Akademieunion 2019, S. 85 (für die Leihmutterschaft). 
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Kind frühzeitig aufklären.246 Die psychologische Entwicklung von Kindern, die mittels Samenspende gezeugt 
wurden, unterscheidet sich grundsätzlich nicht von der natürlich gezeugter Kinder.247 Erlangen jedoch Kinder 
von den Umständen ihrer Zeugung erst spät oder durch Fremde Kenntnis, hat dies Studien zufolge meist nega-
tive biografische Auswirkungen.248 In Fällen der Gametenspende (Eizellspende bzw. Samenspende) kann einer 
möglichen Identitätskrise des Kindes nach entwicklungspsychologischen Erkenntnissen durch eine altersge-
mäße Aufklärung seitens der Eltern vorgebeugt werden.249 Erfährt das Kind, dass es von einer Leihmutter ge-
boren wurde, wird es damit zurechtkommen müssen, dass diese zu seiner Abgabe nach der Geburt bereit war 
und möglicherweise während der Schwangerschaft die Entstehung einer emotionalen Bindung zu verhindern 
versuchte.250 Für die Bewältigung dieser Situation scheinen eine frühzeitige Aufklärung des Kindes und ein 
fortbestehender Kontakt zur Leihmutter förderlich zu sein.251 

3.3.6 Zwischenfazit 

Aus der vorangegangenen Darstellung ergibt sich, dass der Zugang zu den verschiedenen Maßnahmen assis-
tierter Reproduktion in Deutschland bislang nicht umfassend gesetzlich geregelt ist. Bestehende Regelungen 
sind nicht nur antiquiert, sodass sie den aktuellen Stand der Reproduktionsmedizin nicht widerspiegeln, sondern 
sie erschöpfen sich auch in punktuellen Verboten. Diese Verbote stellen sich angesichts der verfassungsrecht-
lich geschützten Fortpflanzungsfreiheit und des erforderlichen Abbaus von Diskriminierungen bei der Realisie-
rung des Kinderwunsches als durchaus kritisch dar. Es besteht in Deutschland dringender Handlungsbedarf für 
die Schaffung eines sicheren Rechtsrahmens für alle Beteiligten durch ein Reproduktionsmedizingesetz, in dem 
ausdrücklich geregelt wird, welche Maßnahmen assistierter Reproduktion zulässig sind und wer Zugang zu 
diesen Maßnahmen hat.252 In vielen anderen europäischen Ländern existieren derartige Gesetze bereits, so in 
fast allen Nachbarländern Deutschlands, nämlich in Österreich, der Schweiz, Frankreich, den Niederlanden, 
Belgien, der Tschechischen Republik und Polen, zudem etwa in Kroatien, Schweden und Spanien. 

Insbesondere ist der Zugang zu den Maßnahmen assistierter Reproduktion diskriminierungsfrei, das heißt un-
abhängig von Status, sexueller Orientierung oder Geschlecht, zu regeln und darf nur aus gewichtigen verfas-
sungsrechtlichen Gründen beschränkt werden. Die Eizellspende sollte deshalb nicht länger verboten sein. Der 
Gesetzgeber sollte zudem prüfen, ob die Leihmutterschaft in Form einer altruistischen Mutterschaft für andere 
unter Wahrung der Selbstbestimmung der Geburtsmutter und der Rechte des Kindes zugelassen werden sollte. 
Der Zugang zu assistierter Reproduktion muss ebenso in finanzieller Hinsicht allen Menschen diskriminierungs-
frei gewährt werden. Auch pauschale Altersgrenzen sind kritisch zu betrachten. Alle bestehenden Ungleichbe-
handlungen bei der Kostenübernahme für Maßnahmen künstlicher Befruchtung sind folglich zu beseitigen. 

Hinsichtlich der rechtlichen Elternstellung nach assistierter Reproduktion besteht ebenfalls dringender Reform-
bedarf. Es sollte grundsätzlich gelten, dass die intendierten Eltern (Wunscheltern) mit der Geburt des Kindes 
auch dessen rechtliche Eltern werden.253 Daraus ergibt sich konkret vor allem Folgendes: Bei der Samenspende 
ist die Etablierung der rechtlichen Elternschaft des intendierten Vaters bzw. der intendierten Mit-Mutter vorzu-
sehen, der bzw. die sich zusammen mit der Geburtsmutter für die Zeugung des Kindes entschieden hat und 
regelmäßig gemeinsam mit ihr die tatsächliche Elternverantwortung übernehmen wird. Auch zwei Frauen müs-
sen von der Geburt des Kindes an beide rechtliche Eltern sein können. Demgegenüber sind Samenspender im-
mer dann, wenn sie einen wirksamen Verzicht erklärt haben, von der rechtlichen Elternschaft freizustellen. Für 
Fälle einer im Ausland rechtmäßig durchgeführten Leihmutterschaft hat der Gesetzgeber – und dies gilt unab-
hängig von der Zulassung der Leihmutterschaft im Inland – zum Schutz des einmal geborenen Kindes vorzuse-
hen, dass die Wunscheltern auch hierzulande als rechtliche Eltern anerkannt werden, jedenfalls sofern be-
stimmte Mindestvoraussetzungen erfüllt sind. Werden die Wunscheltern die rechtlichen Eltern, ist gleichzeitig 
zu gewährleisten, dass das Kind Kenntnis auch von seiner biologisch-genetischen Abstammung erhalten kann. 

246 So auch Kentenich et al. 2020, S. 95. 
247 Golombok et al. 2013, S. 653 ff. 
248 Vgl. Blyth et al. 2012, S. 769 ff.; Turner und Coyle 2000, S. 2041 ff. 
249 Vgl. Leopoldina und Akademieunion 2019, S. 70. 
250 Leopoldina und Akademieunion 2019, S. 83. 
251 Golombok et al. 2018, S. 1099 ff. 
252 Siehe u. a. Augsburg-Münchner-Entwurf 2013 Gassner et al., 2013; Günther et al. 2. Aufl. 2014, S. 102 f.; ebenso etwa Thorn in: 

Coester-Waltjen et al. 2015, S. 131, 142. 
253 Leopoldina und Akademieunion 2019, S. 7 (allgemein); S. 65 (für die Samenspende); S. 71 (für die Eizellspende); S. 77 (für die 

Embryospende). 
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Dies ist insbesondere durch die Erweiterung des Samenspenderregisters auf alle Fälle der Zeugung unter Betei-
ligung Dritter sicherzustellen. 

3.4 Rechtliche Anerkennung der Verantwortungsübernahme sozialer Eltern 

Eine weitere Problematik, welche die Vielfalt gelebter Elternschaft hervorbringt, betrifft schließlich die recht-
liche Anerkennung der Verantwortungsübernahme sozialer Eltern. Zentrale Bedeutung kommt insofern dem 
Sorgerecht zu. Lange Zeit war es unproblematisch, dass das Gesetz das Sorgerecht mit der rechtlichen Eltern-
stellung verknüpft, weil die rechtlichen Eltern in aller Regel zugleich diejenigen waren, die tatsächlich die El-
ternverantwortung für das Kind übernahmen. Heute ist dies aber vielfach anders: Tatsächliche Elternverantwor-
tung wird immer häufiger auch von dritten Personen übernommen, die nicht zugleich die rechtlichen Eltern des 
Kindes sind. Dies gilt für Stieffamilien sowie für Pflegefamilien, aber auch für bestimmte Regenbogenfamilien, 
in denen von Anfang an mehr als zwei Personen gemeinsam ein Kind großziehen wollen. 

3.4.1 Stieffamilien 

Nach der Trennung oder Scheidung von Eltern etablieren sich häufig Stieffamilien (vgl. Kapitel 6.5). Geht einer 
der beiden rechtlichen Elternteile des Kindes eine neue Partnerschaft ein, dann entsteht eine Stieffamilie. Man 
unterscheidet zwischen primären Stieffamilien, die von dem rechtlichen Elternteil gegründet werden, in dessen 
Haushalt das Kind nach Trennung oder Scheidung überwiegend lebt, und sekundären Stieffamilien, die durch 
den anderen rechtlichen Elternteil vermittelt werden, bei dem sich das Kind nur zeitweise aufhält. Um die pri-
mären Stieffamilien soll es im Folgenden gehen. Der Stiefelternteil nimmt hier zumeist eine soziale Elternrolle 
wahr. 

3.4.1.1 Aktuelle tatsächliche Lage 

Stieffamilien können sowohl von verschieden- als auch von gleichgeschlechtlichen Paaren gegründet werden, 
die jeweils verheiratet oder unverheiratet sein können. Schätzungen zufolge lebten 2005 13 % aller westdeut-
schen und 18 % aller ostdeutschen Personen mit minderjährigen Kindern in einer Stieffamilie (vgl. Kapitel 
2.2.4.3). Aber nicht nur die Paarkonstellationen sind unterschiedlich. Auch die Gestaltung des Familienalltags 
in Stieffamilien sowie die Intensität der Beziehung des Kindes zum Stiefelternteil variieren von Fall zu Fall und 
hängen von verschiedenen Faktoren ab. 

Faktoren für die Beziehungsqualität sind insbesondere die Dauer des Zusammenlebens, das Alter des Kindes 
zum Zeitpunkt der Begründung der Stieffamilie und seine Beziehung zum bleibenden Elternteil. So ist davon 
auszugehen, dass die Neukonstituierung des Familienverbandes, abhängig von der jeweiligen Konstellation, 
eine Zeitdauer von zwei bis fünf Jahren erfordert.254 Die konkrete Ausgestaltung der Beziehung zwischen dem 
Stiefelternteil und dem Stiefkind kann dabei variieren. Der Stiefelternteil kann sowohl in die Rolle eines elter-
lichen Freundes hineinwachsen als auch eine vollwertige soziale Elternposition einnehmen.255 Hat das Kind bei 
Begründung der Stieffamilie schon das Jugendalter erreicht, ist es weniger wahrscheinlich, dass es eine enge 
Beziehung zum Stiefelternteil entwickelt (siehe auch Kapitel 6.5). Dem bleibenden Elternteil kommt stets eine 
Mittlerrolle zu. Je besser und enger seine Beziehung zum Kind ist, umso eher wird auch der Stiefelternteil eine 
gute und enge Beziehung zum Kind aufbauen.256 So bildet bspw. eine positive und vertrauensvolle Beziehung 
des Kindes zu seiner rechtlichen Mutter auch für den Beziehungsaufbau zwischen dem bereits jugendlichen 
Kind und seinem Stiefvater eine gute Ausgangssituation (siehe Kapitel 6.5). Die Entstehung einer sozialen El-
tern-Kind-Beziehung zwischen Kind und Stiefelternteil ist hingegen nicht davon abhängig, ob dieser mit dem 
bleibenden Elternteil verheiratet bzw. verpartnert ist oder nicht (vgl. Kapitel 6.5.2). Eine enge Beziehung zum 
rechtlichen Elternteil, der außerhalb der Stieffamilie steht, hindert den Aufbau von tragfähigen Beziehungen 
innerhalb der Stieffamilie nicht (siehe Kapitel 6.5.2). Wird der Umgang mit dem außenstehenden Elternteil 
intensiv wahrgenommen, oder lebt das Kind sogar nahezu zur Hälfte bei ihm, so wächst es mit drei oder vier 
sozialen Elternteilen auf. 

254 Helms 2016, F 59; Steinbach in: Hill und Kopp 2015, S. 574; Beckh und Walper in: Bien et al. 2002, S. 204. 
255 Helms 2016, F 59 f.; Ganong et al. 2011, S. 396, 402 ff.; Hartl und Teubner in: Bien et al. 2002, S. 236. 
256 Helms 2016, F 59; Walper in: Festschrift Brudermüller 2014, S. 895, 898 f. 
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3.4.1.2 Aktuelle rechtliche Lage 

Die soziale Elternschaft des Stiefelternteils wird derzeit nur sehr eingeschränkt rechtlich abgesichert. Stiefel-
tern, die mit dem allein sorgeberechtigten Elternteil verheiratet oder verpartnert sind und die mit dem Kind in 
häuslicher Gemeinschaft zusammenleben, können ein sogenanntes kleines Sorgerecht haben (§ 1687b BGB 
bzw. § 9 Abs. 1 bis 4 LPartG). Dieses kleine Sorgerecht beinhaltet eine Befugnis zur Mitentscheidung in An-
gelegenheiten des täglichen Lebens des Kindes. Unter solchen Angelegenheiten sind in der Regel solche zu 
verstehen, die häufig vorkommen und keine nur schwer abänderbaren Auswirkungen auf die Entwicklung des 
Kindes haben (vgl. § 1687 Abs. 1 S. 3 BGB).257 Beispiele hierfür sind Entscheidungen, die die Ernährung, Klei-
dung, Schlafenszeiten, die übliche Freizeitgestaltung, Besuche bei Verwandten oder Freunden sowie den Schul-
alltag betreffen. Darüber hinausgehend kann der Stiefelternteil ausnahmsweise bei besonderer Dringlichkeit 
Rechtshandlungen vornehmen, die zur Wahrung des Wohls des Kindes nötig sind (§ 1687b Abs. 2 BGB; § 9 
Abs. 2 LPartG). Dieses Notvertretungsrecht umfasst bspw. die Befugnis, bei einer Verletzung des Kindes in die 
ärztliche Heilbehandlung einzuwilligen, sofern der sorgeberechtigte bleibende Elternteil nicht rechtzeitig ent-
scheiden kann. Die Beteiligung des Stiefelternteils an der Sorge setzt Einvernehmen mit dem bleibenden El-
ternteil voraus.258 Der Stiefelternteil muss das Einvernehmen mit dem allein sorgeberechtigten Elternteil su-
chen, das ausdrücklich oder konkludent durch die tatsächliche Beteiligung des Stiefelternteils an Pflege und 
Erziehung des Kindes erklärt werden kann. Wird keine Einigung erzielt, ist die Entscheidung des rechtlichen 
Elternteils maßgeblich.259 Schließt das Gericht die Befugnisse des Stiefelternteils aus oder erfolgt eine nicht nur 
vorübergehende Trennung von Stiefelternteil und rechtlichem Elternteil, endet auch das kleine Sorgerecht 
(§ 1687b Abs. 3 bzw. Abs. 4 BGB). 

Verstirbt der allein sorgeberechtigte Elternteil, so steht grundsätzlich dem außenstehenden Elternteil die elter-
liche Sorge alleine zu. Nur zur Abwendung von Gefahren für das Kindeswohl kann seine elterliche Alleinsorge 
dann zugunsten der Beziehung von Stiefelternteil und Kind eingeschränkt werden.260 So kann etwa ein Verbleib 
des Kindes beim ehelichen261 Stiefelternteil dann angeordnet werden, wenn der Umzug zum nun allein sorge-
berechtigen, außenstehenden Elternteil das Kindeswohl gefährden würde (§ 1682 BGB). Selbst im Fall einer 
solchen Verbleibensanordnung steht dem Stiefelternteil aber kein echtes Sorgerecht zu. Vielmehr ist er nur 
berechtigt, in Angelegenheiten des täglichen Lebens zu entscheiden sowie den Arbeitsverdienst des Kindes zu 
verwalten und Unterhalts-, Versicherungs-, Versorgungs- und sonstige Sozialleistungen für das Kind geltend 
zu machen (§ 1688 Abs. 1, Abs. 4 BGB). Nach Auflösung der Stieffamilie bleibt dem Stiefelternteil im Übrigen 
unabhängig vom Grund der Auflösung lediglich ein Umgangsrecht (§ 1685 Abs. 2 BGB). 

In Stieffamilien ohne Formalisierung der neuen Elternbeziehung durch Eingehung einer Ehe oder eingetragenen 
Lebenspartnerschaft bietet das geltende Recht ebenso wenig eine rechtlich abgesicherte Beteiligung des Stief-
elternteils an Pflege und Erziehung des Kindes wie bei gemeinsamer Sorge der rechtlichen Eltern. Ein kleines 
Sorgerecht des Stiefelternteils entsteht in all den Fällen nicht, in denen die rechtlichen Eltern – dem rechtlichen 
Leitbild der Trennung von Elternverantwortung und Partnerschaft entsprechend – die gemeinsame elterliche 
Sorge innehaben. So sind 97 % der ehemals verheirateten Eltern nach ihrer Scheidung weiterhin gemeinsam 
sorgeberechtigt.262 In der Konsequenz bedeutet dies, dass der Stiefelternteil nach der gesetzlichen Lage in den 
allermeisten Fällen keinerlei Mitentscheidungsbefugnisse hat. Er darf nicht mit dem Kind für eine Routineun-
tersuchung zum Arzt gehen; ebenso wenig hat er einen Anspruch auf Auskunft über die schulischen Leistungen 
des Kindes beim Elternsprechtag. Nicht einmal zu Entscheidungen über die Freizeitgestaltung des Kindes ist er 
kraft Gesetzes befugt, wenn die Voraussetzungen des kleinen Sorgerechts nicht vorliegen. An dieser Lage kann 

257 BT-Drs. 14/3751, S. 39, 45 unter Bezugnahme auf die Legaldefinition in § 1687 Abs. 1 S. 3 BGB; näher Hennemann in: Münchener 
Kommentar zum BGB 8. Aufl. 2020, § 1687b BGB, Rn. 2. 

258 Zum umstrittenen Verständnis der Mitentscheidungsbefugnis „im Einvernehmen“ i.S.d § 1687b Abs. 1 BGB Gernhuber und Coester-
Waltjen 7. Aufl. 2020, § 68 Rn. 8 m.w.N. 

259 Gernhuber und Coester-Waltjen 7. Aufl. 2020, § 68 Rn. 12; Löhnig, 2008, S. 157 ff. 
260 Gernhuber und Coester-Waltjen 7. Aufl. 2020, § 68 Rn. 15 f. 
261 Faktische Stiefeltern sind mangels Verweises auf § 1685 Abs. 2 BGB in § 1682 S. 2 BGB von der Regelung ausgeschlossen, sodass 

auch die Regelung des § 1682 BGB der Reform bedarf, siehe schon Dethloff in: Scherpe und Yassari, 2005, S. 137, 147; zur Mög-
lichkeit der Verbleibensanordnung auch zugunsten eines faktischen Stielelternteils siehe Beschluss Nr. 22 b Abteilung Familienrecht 
des 71. DJT 2016. 

262 Vgl. für das Jahr 2016 Baumann et al. 2018, S. 58. 
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der bleibende Elternteil lediglich dadurch etwas ändern, dass er dem Stiefelternteil für bestimmte Angelegen-
heiten eine Sorgevollmacht erteilt. Das erfordert aber eine Antizipation künftiger Entscheidungen sowie einen 
beträchtlichen organisatorischen Aufwand.263 

3.4.1.3 Handlungs- und Reformbedarf 

Die aktuelle rechtliche Lage spiegelt die faktische Beteiligung von Stiefeltern am Leben ihrer Stiefkinder nur 
unzureichend wider, sodass es neben weiterem Forschungsbedarf grundsätzlicher Überlegungen zu einem um-
fassenderen Schutz der sozialen Beziehung von Stiefelternteil und Kind bedarf.  

Zunächst sind Voraussetzungen und Umfang des derzeitigen kleinen Sorgerechts auf den Prüfstand zu stellen. 
Die gegenwärtige Beschränkung des kleinen Sorgerechts auf Stiefelternteile in formalisierten Partnerschaften 
steht im Widerspruch zur Wirklichkeit von Stieffamilien. Die Stabilisierung von Partnerschaft und Familie 
hängt nicht von der Eingehung einer Ehe oder eingetragenen Lebenspartnerschaft ab. Vielmehr sollte stattdes-
sen auf das gemeinsame Zusammenleben als Stieffamilie abgestellt werden. Von der Voraussetzung der allei-
nigen Sorge des bleibenden Elternteils ist ebenfalls abzusehen. Hiermit wird eine Vielzahl von Stiefeltern-Kind-
Beziehungen ausgenommen, obwohl eine vergleichbare Interessenlage besteht. Auch bei gemeinsamer elterli-
cher Sorge lebt das Kind nicht mit seinen rechtlichen Eltern, sondern in den hier in den Blick genommenen 
Fällen mit dem bleibenden Elternteil und dem Stiefelternteil zusammen. Der bleibende Elternteil, in dessen 
Haushalt das Kind überwiegend lebt, kann bei gemeinsamer Sorge mit dem außenstehenden Elternteil insoweit 
allein entscheiden, als es um Angelegenheiten des täglichen Lebens geht (§ 1687 Abs. 1 S. 2 BGB). In diesem 
Bereich sollte sodann auch der Stiefelternteil Befugnisse haben.264 Das kleine Sorgerecht sollte daher, den Be-
schlüssen des 71. Deutschen Juristentages entsprechend,265 sowohl auf die Fälle ausgedehnt werden, in denen 
der bleibende Elternteil in faktischer Beziehung mit dem Stiefelternteil lebt, als auch auf die Fälle, in denen der 
bleibende Elternteil gemeinsam mit dem außenstehenden Elternteil die Sorge innehat. 

An die faktische Stieffamilie ist sodann auch bei Auflösung derselben zu denken. Insbesondere im Fall des 
Todes des bleibenden Elternteils ist bei Herausgabeverlangen des außenstehenden Elternteils vorrangig auf das 
Kindeswohl abzustellen. Bereits unterhalb der Schwelle der Kindeswohlgefährdung durch Wegnahme aus dem 
gewohnten sozialen Umfeld beim Stiefelternteil, ist daher eine gesetzliche Möglichkeit der Anordnung des Ver-
bleibs zu schaffen, und zwar unabhängig davon, ob der Stiefelternteil mit dem verstorbenen Elternteil verhei-
ratet bzw. verpartnert war oder nicht.266 In den Fällen, in denen der Stiefelternteil für das Kind zum echten 
Familienmitglied geworden ist,267 wäre dann ebenso eine kindeswohlorientierte Lösung möglich wie in Fällen, 
in denen Stiefelternteil und bleibender Elternteil noch gemeinsame Kinder bekommen haben. 

Ein echtes Mitsorgerecht des Stiefelternteils, dass über die vielfältigen aktuellen Einschränkungen hinausgeht, 
kann derzeit nur durch eine die Auflösung der Stieffamilie überdauernde Adoption des Stiefkindes begründet 
werden mit der einschneidenden Folge, dass die Verwandtschaftsverhältnisse zum außenstehenden Elternteil 
und dessen Verwandten erlöschen. Die Stiefkindadoption ist daher häufig nicht kindeswohldienlich (siehe oben 
3.1.2.1). Insbesondere vor dem Hintergrund der Regelungen in anderen Rechtsordnungen sollte deshalb das 
Potenzial eines vollwertigen Sorgerechts unabhängig von der Übernahme der rechtlichen Elternstellung be-
leuchtet werden. Eine wachsende Zahl europäischer Rechtsordnungen sieht einen Sorgerechtserwerb des Stief-
elternteils bzw. einer mit dem Kind in enger Beziehung stehenden Person vor, wobei die Modelle variieren.268 

So kann ein Sorgerecht des Stiefelternteils automatisch Folge seiner Beziehung zum rechtlichen Elternteil sein, 
auf einer gerichtlichen Entscheidung oder aber einer Vereinbarung beruhen.269 

Das niederländische Modell beinhaltet die ersten beiden Optionen, wobei sich diese freilich – entgegen der 
obigen Forderung – auf Fälle der alleinigen elterlichen Sorge des bleibenden Elternteils beschränken. Nach 
niederländischem Recht erhält ein mit einem rechtlichen Elternteil verheirateter oder verpartnerter Stiefeltern-
teil automatisch kraft Gesetzes ein vollwertiges Sorgerecht, wenn das Kind „in die Partnerschaft hineingeboren“ 
wird und keinen zweiten rechtlichen Elternteil hat (Art. 1:253sa BW). Ferner, also insbesondere bei faktischer 
neuer Partnerschaft, kann auf Antrag des allein sorgeberechtigten Elternteils und des Stiefelternteils als Drittem, 

263 Gernhuber und Coester-Waltjen 7. Aufl. 2020, § 68 Rn. 3. 
264 Löhnig 2011, S. 157; dazu auch Wapler 2016, S. 70 ff. 
265 Beschluss Nr. 21 a und b, Abteilung Familienrecht des 71. DJT 2016. 
266 Beschluss Nr. 22 b, Abteilung Familienrecht des 71. DJT 2016. 
267 Coleman et al. 2015, S. 775 ff. 
268 Für einen rechtsvergleichenden Überblick siehe Dethloff 2015, S. 205, 216 f. 
269 Zu den Möglichkeiten, Kompetenzkonflikte bei mehr als zwei Sorgeberechtigten zu verhindern, siehe sogleich noch 3.4.3.3. 
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der in einer engen persönlichen Beziehung zu dem Kind steht, eine gemeinsame Sorge gerichtlich übertragen 
werden (Art. 1:253t (1) BW). Bei bestehender rechtlicher Abstammung von einem zweiten Elternteil erfordert 
ein Sorgerechtserwerb stets eine gerichtliche Entscheidung, wobei ein erfolgreicher Antrag u. a. voraussetzt, 
dass der bleibende Elternteil das alleinige Sorgerecht ununterbrochen seit mindestens drei Jahren innehat (Art. 
1:253t (2)(b) BW) und der Stiefelternteil seit einem Jahr faktisch an Pflege und Erziehung des Kindes beteiligt 
war (Art. 1:253t (2)(a) BW). Der gemeinsame Antrag des allein sorgeberechtigten Elternteils und des Stiefel-
ternteils auf eine gemeinsame Sorge wird abgelehnt, wenn auch unter Beachtung der Belange des anderen El-
ternteils die begründete Befürchtung besteht, dass ansonsten die Belange des Kindes vernachlässigt würden 
(Art. 1:253t (3) BW). So können einzelfallbezogen die Rechte der Beteiligten bei der gebotenen vorrangigen 
Orientierung am Kindeswohl in Einklang gebracht werden. Erlangt der Stiefelternteil automatisch oder durch 
gerichtliche Entscheidung das Sorgerecht, so entspricht dieses in jeder Hinsicht dem Sorgerecht des bleibenden 
Elternteils.270 

Die Möglichkeit einer sorgerechtsübertragenden Vereinbarung sehen etwa das Recht von England und Wales 
sowie das dänische und das finnische Recht vor. Aufgrund einer Vereinbarung kann dem mit einem Elternteil 
verheirateten oder verpartnerten Stiefelternteil nach dem Recht von England und Wales direkt ein vollwertiges 
Sorgerecht neben dem der rechtlichen Elternteile eingeräumt werden (Sec. 4A(1)(a) Children Act 1989).271 Sind 
beide rechtlichen Eltern auch sorgeberechtigt, so ist das Einvernehmen aller drei Beteiligten erforderlich. In 
Dänemark und Finnland hingegen bedarf es einer gerichtlichen bzw. behördlichen Genehmigung der Vereinba-
rung, durch die ein Nichtelternteil ein Sorgerecht erhält (§ 13 Abs. 2 des dänischen Gesetzes über die elterliche 
Verantwortung vom 06.06.2007; §§ 8, 7 Abs. 2 des finnischen Gesetzes über das Sorge- und Umgangsrecht 
vom 08.04.1983/361 in der Fassung vom 15.03.2019/352). Auch faktische Partner können so ein Sorgerecht 
erlangen. Während in Dänemark nicht mehr als zwei Personen sorgeberechtigt sein können, ist nach dem finni-
schen Recht die Beteiligung einer dritten Person neben den Eltern möglich. Ohne Einverständnis beider Eltern-
teile verbleiben Möglichkeiten der gerichtlichen Übertragung eines Sorgerechts auf den Stiefelternteil, so ent-
gegen dem Wunsch des außenstehenden Elternteils im Recht von England und Wales (Sec. 4A(1)(b) Children 
Act 1989) oder sogar anstelle beider Elternteile bei sehr schwerwiegenden Gründen des Kindeswohls im finni-
schen Recht (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 des Gesetzes über das Sorge- und Umgangsrecht vom 08.04.1983/361 
in der Fassung vom 15.03.2019/352). Die Umsetzung des bereits im Rahmen des 71. Deutschen Juristentages 
beschlossenen Desiderats einer jedenfalls einvernehmlichen Einräumung eines Mitsorgerechts zugunsten eines 
Stiefelternteils272 könnte sich an den in anderen Rechtsordnungen verwirklichten Modellen orientieren.273 Ein 
Mitsorgerecht des Stiefelternteils aufgrund gerichtlicher Entscheidung auch ohne Zustimmung der rechtlichen 
Eltern könnte mit Blick auf die vorrangige Wahrung des Kindeswohls erwogen werden.274 

Die vorgestellten Modelle bieten auch bedenkenswerte Ansätze für den Fall der Auflösung der Stieffamilie. So 
besteht das Sorgerecht des Stiefelternteils nach niederländischem Recht auch nach der Trennung vom rechtli-
chen Elternteil fort. In England und Wales bleibt es ebenfalls trotz Auflösung der Stieffamilie bestehen, solange 
das Gericht nicht auf Antrag eine am Kindeswohl orientierte andere Regelung trifft (vgl. Sec. 4A (3) Children 
Act 1989). Das Gericht kann zudem auf Antrag eines Dritten wie des Stiefelternteils bestimmen, dass das Kind 
nach mindestens dreijährigem Zusammenleben weiterhin bei ihm leben soll (Sec. 8(1) ff. Children Act 1989 ). 
Gefestigte Bindungen des Kindes an den Stiefelternteil können so zugunsten der Entwicklung des Kindes und 
der Kontinuität seines Familienlebens geschützt werden. 

3.4.2 Pflegefamilien 

Kann eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung in der Herkunftsfamilie nicht geleistet werden, so 
werden Hilfen zur Erziehung gewährt (§ 27 Abs. 1 SGB VIII). Hierunter fällt insbesondere die Unterbringung 
des Kindes in einer anderen Familie als Vollzeitpflege. 

270 Scheiwe 2016, S. 227, 235. 
271 Ebd., S. 227, 230. 
272 Beschluss Nr. 19 b, Abteilung Familienrecht des 71. DJT 2016. 
273 Zum Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers vor verfassungsrechtlichem Hintergrund Brosius-Gersdorf 2016a, S. 136, 156; zur Ne-

benelternschaft als abgestufte Rechtsposition des Stiefelternteils Sanders 2018, S. 440. 
274 Dazu Dethloff in: Scherpe und Yassari 2005, S. 137, 150; Schwenzer 2017, P 36. 
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3.4.2.1 Aktuelle tatsächliche Lage 

Im Jahr 2018275 lebten 75.318 Kinder und junge Erwachsene in Vollzeitpflege außerhalb ihrer Herkunftsfamilie 
in einer Pflegefamilie (§ 33 SGB VIII) und 90.997 in einem Heim oder in einer sonstigen betreuten Wohnform 
(§ 34 SGB VIII) (vgl. dazu Kapitel 0). Die Vollzeitpflege unterstützt Kinder in einer Vielfalt von Konstellatio-
nen; die Gründe für ihre Inanspruchnahme sind ebenso unterschiedlich wie die Dauer der Pflege, die Belastun-
gen der Kinder und ihr Alter. Hauptgründe für die Unterbringung in einer Pflegefamilie sind Gefährdung des 
Kindeswohls, unzureichende Versorgung oder Förderung sowie eingeschränkte Erziehungsfähigkeit der Eltern 
(vgl. dazu Kapitel 0). Während den Herkunftseltern in beinahe der Hälfte der Fälle (45 %) das Sorgerecht auf-
grund einer Kindeswohlgefährdung ganz oder teilweise, insbesondere hinsichtlich der Aufenthaltsbestimmung, 
entzogen wurde (§§ 1666, 1666a BGB),276 gaben sie in den übrigen Fällen ihre Kinder selbst in Pflege, oftmals 
allerdings auf Betreiben des Jugendamtes hin, um eine gerichtliche Sorgerechtsentziehung zu vermeiden. Pfle-
gekinder sind überdurchschnittlich häufig, nämlich zu 82 bis 92 % potenziell traumatisierenden Belastungen in 
der Kindheit ausgesetzt,277 was zu Beeinträchtigungen in der Entwicklung, Bildung und psychischen Gesund-
heit führen kann.278 

Viele Unterbringungen erfolgen nur kurzfristig, etwa in Form einer Bereitschaftspflege; überwiegend leben 
Kinder jedoch über längere Zeit in Vollzeitpflegeverhältnissen. Im Durchschnitt dauerte eine 2018 beendete 
Vollzeitpflege 3,7 Jahre (siehe dazu Kapitel 0). 41 % der Pflegekinder verbrachten zwischen einem Jahr und 
fünf Jahren und 24 % mehr als fünf Jahre in einer Pflegefamilie; ein erheblicher Anteil der Kinder lebte bis zur 
Volljährigkeit in der Pflegefamilie (siehe Kapitel 0). Der Anteil der Pflegekinder, die zu ihren Eltern zurück-
kehren, lag 2016 lediglich bei 27 % aller beendeten Vollzeitpflegefälle (dazu auch Kapitel 0). Die Mehrzahl 
wechselte dagegen in eine andere Pflegefamilie, zu Verwandten, in ein Heim oder eine Form betreuten Woh-
nens.279 Sozialwissenschaftliche Befunde belegen dabei, dass, je länger Pflegeverhältnisse andauern, der Ein-
fluss der Pflegeeltern auf das weitere Leben der Kinder umso bedeutender wird und tragfähige Bindungen des 
Pflegekindes in seiner sozialen Familie umso eher entstehen können, deren Aufbau sich gerade angesichts der 
vielfältigen negativen Erfahrungen als bedeutsamer Schutzfaktor für seine Entwicklung erweist.280 In länger 
andauernden Pflegeverhältnissen erleben Kinder aber häufig auch Loyalitäts- und Identitätskonflikte. Denn ne-
ben der Pflegefamilie ist ebenso die Möglichkeit der Herkunftsfamilie als soziale Familie zu erhalten.281 Hierfür 
sprechen auch die Befunde aus der Adoptionsforschung, wonach nicht nur die Möglichkeit einer Kenntnis der 
Herkunftsfamilie für die Identitätsentwicklung wichtig sein kann, sondern auch der Zugang der Kinder zu den 
leiblichen Eltern.282 Allerdings wohnt dem Verhältnis von Herkunfts- und Pflegeeltern ein erhöhtes Konflikt-
potenzial inne, da Pflegeeltern faktisch die Erziehung des Kindes übernehmen und die Herkunftseltern in diesem 
Bereich zeitweilig im Leben des Kindes ersetzen.283 Zu den Herkunftseltern bestehen hingegen lediglich Um-
gangskontakte, soweit ihr Umgangsrecht nicht gerichtlich ausgeschlossen ist. Ist es grundsätzlich, insbesondere 
aus bindungstheoretischer Sicht, für das Kind vorteilhaft, Kontakt zu seinen Herkunftseltern zu haben,284 so 
kann ein Umgang namentlich in Fällen erheblicher Vernachlässigung und Misshandlung auch kindeswohl-
schädlich sein, da Erholung und Abstand verhindert und eine Retraumatisierung riskiert werden.285 Mit Blick 
auf das Wohlergehen der Kinder geht es deshalb nicht nur darum, Vertrautheit und Kontinuität in bestehenden 
Beziehungen zu sichern, sondern auch darum, dysfunktionale Bindungen zu minimieren.286 Die Möglichkeit 
eines begleiteten Umgangs, bei dem Begegnungen in Gegenwart von Fachkräften des Jugendamtes oder der 

275 Am 31.12.2018 bestehende Hilfen, d. h. ohne innerhalb des Jahres beendete Hilfen. 
276 Scheiwe et al. 2016, S. 8. 
277 Ebd., S. 9; Arnold 2010; Pérez et al. 2011; Fegert et al. 2. Aufl. 2013. 
278 Vgl. Kindler et al. in: Kindler et al. 2011a, S. 209. 
279 van Santen et al. 2019, S. 60 f.; Statistisches Bundesamt 2018d. 
280 Scheiwe et al. 2016, S. 27; zur Kontinuität und Perspektivplanung von Pflegekindern Diouani-Streek 2015, S. 112 ff.; grundlegend 

zur Bindungsforschung Grossmann und Grossmann 2012. 

.281 Scheiwe et al. 2016, S. 41. 
282 Zum Bezug auf die Adoptionsforschung auch Scheiwe et al. 2016, S. 42. 
283 Zu den emotionalen Konflikten zwischen Herkunftsfamilie, Pflegefamilie und Kindern Scheiwe et al. 2016, S. 10. 
284 Zu den angesichts der Heterogenität der Pflegekindverhältnisse empirisch schwer zu prognostizierenden Auswirkungen verschiedener 

Umgangsregelungen mangels hinreichender Forschung, Kindler et al. in: Kindler et al. 2011a, S. 166. 
285 Balloff 2014, S. 769, 771; zu den Loyalitätskonflikten des Kindes, die durch Umgangskontakte auftreten können, Obermann 2019, S. 

293, 294. 
286 Vgl. dazu Scheiwe et al. 2016, S. 29. 
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Sozialen Arbeit stattfinden, kann dabei in einigen Fällen zur Risikominimierung beitragen, während sie in an-
deren Fällen, wie insbesondere bei Gewalterfahrungen in der Herkunftsfamilie, nicht hinreichend abfedernd 
wirken mag.287 

3.4.2.2 Aktuelle rechtliche Lage 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Pflegefamilien ergeben sich zum einen aus dem Recht der Kinder- und 
Jugendhilfe (SGB VIII), zum anderen aus der familienrechtlichen Ausgestaltung der Rechtsverhältnisse der 
Beteiligten.  

Die Vollzeitpflege soll entsprechend dem Alter und dem Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen 
und seinen persönlichen Bindungen sowie den Möglichkeiten einer Verbesserung der Erziehungsbedingungen 
in der Herkunftsfamilie entweder eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder – wenn dies nicht möglich ist – 
eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten (§ 33 Abs. 1 SGB VIII). Die Erziehungsbedingungen in der Her-
kunftsfamilie sollen innerhalb eines im Hinblick auf die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen vertretbaren 
Zeitraums so weit verbessert werden, dass die Herkunftsfamilie die Erziehung wieder übernehmen kann. Ge-
lingt dies nicht, so soll mit den beteiligten Personen eine andere, dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen 
förderliche und auf Dauer angelegte Lebensperspektive erarbeitet werden (§ 37 Abs. 1 S. 2, 4 SGB VIII). Mit 
den Herkunftseltern ist daher möglichst bereits vor der Inpflegegabe abzustimmen, welches Ziel diese verfolgen 
soll.  

Die Pflegeeltern erlangen anders als bei einer Volladoption keine rechtliche Elternstellung; sie verbleibt viel-
mehr bei den bisherigen rechtlichen, in der Regel leiblichen, Eltern (Herkunftseltern). Diese sind und bleiben 
auch sorgeberechtigt, soweit ihnen die Sorge nicht aufgrund einer Kindeswohlgefährdung gerichtlich entzogen 
wurde (§§ 1666, 1666a BGB) (siehe auch 3.2.1). Die Personensorge umfasst grundsätzlich die Pflicht und das 
Recht, das Kind zu pflegen, zu erziehen, zu beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen (§ 1631 Abs. 1 
BGB). Ausprägungen der elterlichen Sorge während des Pflegeverhältnisses zeigen sich insbesondere durch 
einen Anspruch auf Kindesherausgabe (§ 1632 Abs. 1, 4 BGB) und ein Recht zur Bestimmung des Kindesum-
gangs (§ 1632 Abs. 2 BGB). Pflegeltern, bei denen ein Kind für längere Zeit in Familienpflege lebt, haben 
lediglich das Recht, in Angelegenheiten des täglichen Lebens zu entscheiden und die Sorgeberechtigten in die-
sen Angelegenheiten zu vertreten (§ 1688 Abs. 1 BGB). Diese Entscheidungsbefugnisse und Vertretungsrechte 
können die sorgeberechtigten Herkunftseltern jedoch einschränken oder sie können jederzeit etwas anderes er-
klären als die Pflegeeltern (§ 1688 Abs. 3 BGB). Auch eine Vollmacht, die gegenüber Dritten, etwa Ärztin und 
Arzt, Kita oder Schule, die Vertretungsbefugnis der Pflegeeltern nachweist, kann ohne Weiteres von den Her-
kunftseltern widerrufen werden. Weitergehende Entscheidungsrechte können Pflegepersonen zwar durch ge-
richtliche Übertragung einzelner Sorgeangelegenheiten erhalten, durch die sie rechtlich die Stellung einer Pfle-
gerin oder eines Pflegers erlangen (§ 1630 Abs. 3 BGB). Diese bedarf allerdings ebenfalls der Zustimmung der 
Herkunftseltern, soweit ihnen das Sorgerecht zusteht, und kann den Pflegeeltern auf Antrag der Sorgeberech-
tigten durch gerichtliche Rückübertragung auch wieder entzogen werden.288 Die praktische Bedeutung dieser 
Möglichkeit ist entsprechend gering; nur in wenigen hundert Fällen pro Jahr wird von ihr Gebrauch gemacht.289 

Die weitreichenden Möglichkeiten der Herkunftseltern, auch in Angelegenheiten des täglichen Lebens die Ent-
scheidungsbefugnisse und Vertretungsrechte der Pflegeeltern zu beschränken, bringen ein nicht unbeträchtli-
ches Konfliktpotenzial und Unsicherheiten für die Pflegeeltern mit sich, die das Zusammenleben in der sozialen 
Familie belasten können.290 

In Pflegeverhältnissen von längerer Dauer, in denen das Kind Bindungen zu seinen Pflegeeltern entwickelt hat, 
trägt das geltende Recht dem Kontinuitätsinteresse der Kinder (vgl. Art. 20 Abs. 3 UN-Kinderrechtskonvention) 
durch die Möglichkeit der sogenannten Verbleibensanordnung Rechnung.291 Wollen die Herkunftseltern das 
Kind von der Pflegeperson wegnehmen, so kann das Familiengericht von Amts wegen oder auf Antrag der 
Pflegeperson anordnen, dass das Kind bei der Pflegeperson verbleibt, wenn und solange das Kindeswohl durch 

287 Walter 2004, S. 415, 419. 
288 Kemper in: Nomos Handkommentar BGB 10. Aufl. 2019, § 1630 BGB, Rn. 4. 
289 Salgo in: Staudinger 2019, § 1688 BGB, Rn. 9. 
290 Scheiwe et al. 2016, S. 16 ff. 
291 Zu den während der Pflegesituation und insbesondere in Dauerpflegeverhältnissen auftretenden Konflikten des Kindes Obermann 

2019, S. 293. 
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die Wegnahme gefährdet würde (§ 1632 Abs. 4 BGB). Während das Kinder- und Jugendhilferecht die Vollzeit-
pflege auch als eine „auf Dauer angelegte Lebensform“ ansieht, ist mit der familienrechtlichen Konzeption der 
Verbleibensanordnung die Pflegefamilie als zeitlich befristete Lebensform zu verstehen, bei der die Rückkehr-
option für das Kind offenzuhalten sei.292 Mit dieser Ausgestaltung sucht das Familienrecht den widerstreitenden 
Grundrechtspositionen der Beteiligten, insbesondere dem Elternrecht der Herkunftseltern (Art. 6 Abs. 2 GG), 
der Schutzverantwortung des Staates für Kinder (Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG) sowie dem bei 
Integration des Kindes bestehenden Schutz der Pflegefamilie (Art. 6 Abs. 1 GG, Art. 8 EMRK) Rechnung zu 
tragen. Vor dem Hintergrund, dass an die Trennung eines Kindes von seinen Herkunftseltern besonders strenge 
Anforderungen zu stellen sind (Art. 6 Abs. 3 GG), ist als Maßstab die Gefährdung des Kindeswohls vorgesehen. 
Nicht ausreichend ist, dass der Verbleib in der Pflegefamilie dem Kindeswohl dienlicher ist.293 Hinsichtlich der 
erforderlichen Prognose, ob mit der Herausnahme aus der Pflegefamilie eine nachhaltige Gefährdung des Kin-
deswohls verbunden ist, hat das Bundesverfassungsgericht grundlegende Maßstäbe definiert: Danach soll die 
Risikogrenze dann überschritten sein, wenn unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls mit überwie-
gender Wahrscheinlichkeit nicht auszuschließen ist, dass die Trennung des Kindes von seinen Pflegeeltern psy-
chische oder physische Schädigungen nach sich ziehen kann, etwa weil das Kind durch die Trennung von der 
Pflegefamilie geschädigt oder traumatisiert wird; denn ein solches Risiko ist für das Kind nicht hinnehmbar.294 

Zu berücksichtigen sind hierbei insbesondere die Bindungen des Kindes in der Pflegefamilie, die Auswirkungen 
der Trennung von den Pflegeeltern sowie die langfristigen Konsequenzen einer dauerhaften Trennung des Kin-
des von seinen Herkunftseltern.295 Die von der (verfassungsrechtlichen) Rechtsprechung zugrunde gelegten 
Grenzen lassen sich durch gutachterliche Einschätzung in den Einzelfällen nicht zweifellos festlegen; es ver-
bleibt nach der Heranziehung des Gutachtens notwendigerweise Raum „für Interpretation und Schlussfolge-
rung“ mit Blick auf die Prognosegrenzen.296 Zwar könne seitens der Sozial- und Humanwissenschaften eine 
rational begründete Einschätzung abgegeben werden, ob „eher günstige, eher ungünstige oder nicht genauer 
bestimmbare Erfolgsaussichten für eine Rückführung vorliegen“, eine eindeutige Angabe, mit welcher Wahr-
scheinlichkeit eine Schädigung für das Kind zu erwarten sei, sei aber nicht möglich.297 Die Rechtsprechung ist 
daher keineswegs einheitlich und im Einzelfall schwer vorhersehbar. Auch kann eine einmal erlassene Verblei-
bensanordnung als kindesschutzrechtliche Maßnahme jederzeit wieder durch das Gericht aufgehoben werden 
(§ 1696 BGB, § 166 FamFG). Eine Verbleibensanordnung eröffnet somit Kindern und Jugendlichen, deren 
Rückkehr zu ihrer Herkunftsfamilie ausscheidet, keine auf Dauer angelegte Lebensperspektive in der Pflegefa-
milie. 

Eine dauerhafte rechtliche Integration in die Pflegefamilie ist lediglich durch Adoption möglich, zu der es 
grundsätzlich der Einwilligung der Herkunftseltern bedarf (§ 1747 Abs. 1 BGB). Eine gerichtliche Ersetzung 
der Einwilligung ist nur in Ausnahmefällen möglich (§ 1748 BGB). In laufenden Pflegeverhältnissen ist ver-
pflichtend zu prüfen, ob eine Adoption in Betracht kommt (§ 36 Abs. 1 S. 2 SGB VIII). In der Praxis wird diese 
Überprüfung der Adoptionsoptionen allerdings nicht hinreichend umgesetzt.298 

3.4.2.3 Handlungs- und Reformbedarf 

Angesichts der aktuellen tatsächlichen und rechtlichen Lage werden Handlungs- und Reformbedarf offenbar. 

Besonderes Augenmerk sollte in der rechtspolitischen Diskussion auf das Kontinuitätsinteresse der Pflegekin-
der gerichtet werden. Pflegekinder sind insofern aufgrund der regelmäßig erlebten Bindungsabbrüche besonders 
schutzbedürftig. Ausgangspunkt sollte daher sein, zum einen die Rahmenbedingungen für Rückführungsbemü-
hungen zu verbessern und zum anderen insbesondere in länger bestehenden Pflegeverhältnissen den gewachse-
nen Bindungen des Pflegekindes zu seinen Pflegeeltern entsprechend deren soziale Elternschaft stärker anzuer-
kennen. Hier ist über das Potenzial verschiedener einander ergänzender Instrumente nachzudenken, namentlich 

292 BGH, Beschluss vom 22. Januar 2014 – XII ZB 68/11, Rn. 29. 
293 Kritisch hierzu Kindler in: Coester-Waltjen et al. 2014, S. 43, 46; ebenso auch Balloff 2014, S. 769, 771. 
294 BVerfG, Beschluss vom 14. April 1987 – 1 BvR 332/86; BVerfG, Beschluss vom 31. März 2010 – 1 BvR 2910/09; dazu auch Salgo 

in: Coester-Waltjen et al. 2014, S. 54, 64. 
295 Vgl. EGMR, Urteil vom 26. Februar 2004 – 74969/01; BVerfG, Beschluss vom 28. Februar 2012 – 1 BvR 3116/11; BGH, Beschluss 

vom 22. Januar 2014 – XII ZB 68/11; OLG Frankfurt, Beschluss vom 28. Februar 2008 – 2 UF 124/08. 
296 Kindler in: Coester-Waltjen et al. 2014, S. 43, 52; zur kritischen Würdigung der Gutachten auch Heilmann in: Coester-Waltjen et al. 

2014, S. 89, 90. 
297 Kindler in: Coester-Waltjen et al. 2014, S. 43, 52. 
298 Scheiwe et al. 2016, S. 21; Hoffmann 2011, S. 10, 12 f. 



 

     
  

     
          
           

    
           

 
        
        

      
      

 

        
     

 

       

   

          
       

           
           

         
    

       
 

  
     

        
          
       

        

      
       

     

                 

             

                     
      

             

                   
        

                

        

                         
   

                   
                     
  

          

Drucksache 19/27200 – 102 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 

über Beteiligungen an elterlicher Sorge und die Stärkung von Vereinbarungen zwischen den Beteiligten, die 
Förderung von Pflegekindadoptionen sowie schließlich auch über dauerhafte Verbleibensanordnungen. 

Den Umgangskontakten zwischen Herkunftseltern und den in Pflege lebenden Kindern kommt eine bedeutende 
Rolle für das Kindeswohl während der Pflegezeit ebenso wie für Rückführungsperspektiven im Anschluss an 
diese zu. Ihre Ausgestaltung ist daher Herzstück des familiären Gefüges bei Pflegeverhältnissen. Es gilt inso-
fern, die fachliche Gestaltung dieser Umgangskontakte zu fördern. Eine Intensivierung der Fallarbeit durch die 
Fachkräfte der Sozialen Arbeit, sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht, wirkt sich positiv auf 
die Quote erfolgreicher Rückführungen aus.299 Eine Steigerung der Kontakte der Fachkräfte zu den Beteiligten 
ist daher wünschenswert. Zeitnahe Treffen mit den Beteiligten und die schnelle Entwicklung eines Konzepts 
des Veränderungshandelns einschließlich der Planung erster Besuchskontakte scheinen ebenfalls die positive 
Entwicklung des Verhältnisses von Kind zu Herkunftseltern zu begünstigen.300 Von staatlicher Seite müssen 
daher die Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden, dass die Fachkräfte ihre Kompetenz zugunsten der 
Pflegekinder entsprechend einsetzen können. 

In Bezug auf Prognosen zu Konsequenzen von Rückführungen für Pflegekinder besteht, wie insgesamt zur 
Situation von Pflegekindern, konkreter Forschungsbedarf.301 So werden explizit Studien zu und Zusammenstel-
lungen von bisher in Längsschnittstudien als relevant identifizierten Vorhersagefaktoren im Zeitpunkt der Ent-
scheidungsfindung gefordert.302 Schulungen der Fachbasis zu den derzeit vielversprechendsten Vorhersagekri-
terien können ebenfalls eine kindeswohlgerechte Anwendung des geltenden Rechts verbessern. Hier sollten 
auch weitergehende Angebote zur Fortbildung von Familienrichterinnen und Familienrichtern geschaffen wer-
den, insbesondere aufgrund der nach dem Einholen von psychologischen Gutachten verbleibenden Spielräume.  

Für kooperationsbereite Herkunfts- und Pflegeeltern sollte ferner das Potenzial von Vereinbarungen stärker 
ausgeschöpft werden.303 Während Verträge für die privatautonome Klärung fundamentaler Fragen wie dem 
Verbleib des Kindes bei der Pflegefamilie oder einer Rückführung nicht in Betracht kommen,304 könnten Ver-
einbarungen bezüglich der (teilweisen) Übertragung des Sorgerechts oder zumindest der konkreten Ausübung 
der Sorge durch die Pflegeeltern die Teilhabe der Herkunftseltern am kindlichen Alltag erleichtern und die 
Rückführungsperspektiven verbessern, zugleich aber auch das familiäre Leben in der Pflegefamilie vereinfa-
chen und spätere Konflikte minimieren. Hierzu bedarf es der Vorbereitung und fortdauernden Unterstützung 
der begleitenden Fachkräfte. 

Zudem empfiehlt es sich, die soziale Elternschaft von Pflegeeltern in größerem Umfang als bislang anzuerken-
nen und rechtlich abzusichern.305 Die weitreichenden Möglichkeiten der Herkunftseltern, die Entscheidungs-
und Vertretungsbefugnisse der Pflegeeltern auch in Angelegenheiten des täglichen Lebens einzuschränken, soll-
ten begrenzt werden, um die Gestaltung des familiären Alltags in der Pflegefamilie zu verbessern. Mit fort-
schreitender Verfestigung der Pflegekindschaft sollten Pflegeeltern außerdem weitergehende Befugnisse einge-
räumt werden können.306 So wird vor allem in dauerhaften Pflegeverhältnissen eine vollständige oder teilweise 
Übertragung der elterlichen Sorge in Betracht zu ziehen sein.307 

Des Weiteren könnten künftig Adoptionen durch die Pflegeeltern stärker gefördert werden.308 In Fällen, in de-
nen eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie ausscheidet, könnte auf diese Weise dem Bedürfnis des Kindes nach 
Kontinuität und rechtlicher Absicherung Rechnung getragen werden. Wesentliche Bedeutung kommt in diesem 

299 Kindler et al. in: Kindler et al. 2011a; Lewandowski und Pierce 2002; ebenso Thoburn 2009. 
300 Kindler et al. in: Kindler et al. 2011a, S. 614, 647. 
301 Zu den Forschungsdesideraten allgemein Scheiwe et al. 2016, S. 49 f.; zur fehlenden Forschung auch Kindler in: Coester-Waltjen et 

al. 2014, S. 43, 52. 
302 Kindler et al. in: Kindler et al. 2011a, S. 614, 640. 
303 Zu vertraglichen Abreden zwischen sorgeberechtigten Eltern und Pflegeeltern auch Botthof 2016, S. 768, 773; Küfner und Schönecker 

in: Kindler et al. 2011a, S. 73 ff. 
304 Salgo in: Coester-Waltjen et al. 2014, S. 71; Schwab und Zenz 1982, A 134. 
305 Scheiwe et al. 2016, S. 19. 
306 Zu Vorschlägen im Einzelnen Scheiwe et al. 2016, S. 18 f., 43 f., 48 f.; siehe auch die Empfehlungen des 16. DFGT 2005, Arbeits-

kreis 1. 
307 Unter der Voraussetzung, dass den Herkunftseltern das Sorgerecht entzogen ist, Helms 2016, F 84 f.; anders wohl Kinderrechtekom-

mission des DFGT 2014a, S. 891, 895; weitergehend auch Scheiwe et al. 2016, S. 44, wonach aber die Elternrechte nicht ganz auf-
zuheben sind. 

308 Scheiwe et al. 2016, S. 34 ff., 50. 



 

   
       

    
     

     
  

 
       

         
 

         

         
          

           
        

        
       

     
  

         
      

      
            

       
          

             
        

          
      

      
   

       
        

           
        

       
 

          

            

                      
            

                       

                 

        

        

                    

                  

           

        

        

      

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 103 – Drucksache 19/27200 

Zusammenhang wirtschaftlichen Aspekten zu. Derzeit enden nämlich mit der Adoption Ansprüche auf Pflege-
geld;309 den nunmehr auch rechtlichen Eltern stehen ausschließlich beraterische Hilfen zur Verfügung.310 Eine 
stärkere finanzielle Unterstützung seitens des Staates, wie sie etwa in den USA eingeführt wurde, könnte Adop-
tionen durch Pflegeeltern befördern.311 Denn, dass Pflegeltern keine Adoption anstreben, liegt oftmals nicht an 
ihrem fehlenden Wunsch, rechtliche Eltern zu werden, sondern an den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, 
unter denen sie dann die vielfach besonderer Zuwendung bedürfenden Pflegekinder erziehen müssten.312 Einer 
Adoption durch die Pflegeeltern steht häufig aber auch das Fehlen der Einwilligung der Herkunftseltern entge-
gen. Die Bereitschaft der Herkunftseltern zur Einwilligung in eine Adoption könnte freilich vergrößert und 
damit eher der Weg zu einer Adoption durch die Pflegeeltern eröffnet werden, wenn künftig offene Adoptionen 
rechtssicherer möglich wären (siehe unter 3.2.3). Denn im Rahmen einer solchen könnten trotz rechtlicher Ab-
sicherung der Beziehung des Kindes zu den Pflegeeltern bestehende Bindungen zu den Herkunftseltern und vor 
allem ein Umgangsrecht weiterhin rechtlich anerkannt werden.313 

Pflegeverhältnisse auf Dauer sollten bei unwahrscheinlicher Rückkehroption in die Herkunftsfamilie aber auch 
darüber hinaus stärker als bislang als eine auf Dauer angelegte Lebensperspektive rechtlich anerkannt werden. 
Bei der Ausgestaltung hat der Gesetzgeber den verschiedenen grundrechtlichen Positionen Rechnung zu tragen. 
Soweit nur eine geringe Wahrscheinlichkeit besteht, dass das Kind in seine Herkunftsfamilie zurückkehren 
können wird, hat der Gesetzgeber seiner Schutzpflicht für das Kind aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 6 Abs. 2 S. 1 
GG entsprechend Vorkehrungen zu treffen.314 Es ist von seinem gesetzgeberischen Gestaltungsspielraum ge-
deckt, in derartigen Situationen unter bestimmten Voraussetzungen dem Interesse des Kindes an einer kontinu-
ierlichen und stabilen Lebenssituation in der Pflegefamilie Vorrang vor dem Anspruch der Herkunftseltern auf 
Rückkehr ihres Kindes einzuräumen.315 Im Gegensatz zu der bisher gesetzlich vorgesehenen Verbleibensanord-
nung könnte der Verbleib des Kindes bei den Pflegeeltern unabhängig von einem Herausgabeverlangen der 
Herkunftseltern geklärt werden.316 Ein derartiges unbefristetes Dauerpflegeverhältnis könnte auf Antrag des 
Kindes eingerichtet werden, das mangels einer Rückkehrperspektive und angesichts seiner engen Bindung zur 
Pflegefamilie langfristig sein Leben mit seiner sozialen Familie planen möchte.317 Ihm könnte daher, etwa ab 
einem Alter von 14 Jahren, ein eigenes Antragsrecht eingeräumt werden. Möglich wäre es auch vorzusehen, 
dass ein dauerhafter Verbleib des Kindes auf Antrag der Pflegeeltern oder von Amts wegen angeordnet werden 
kann, sofern bereits ein gerichtliches Verfahren zwischen Herkunfts- und Pflegeeltern läuft, etwa eine Ausei-
nandersetzung über Entscheidungsbefugnisse der Pflegeeltern.318 Ein derartiger Eingriff in das Elternrecht in 
Wahrnehmung der Schutzverantwortung für das Kind ist jedenfalls dann gerechtfertigt, wenn sich die Möglich-
keit einer Dauerverbleibensanordnung auf Fälle beschränkt, in denen trotz Restrisiken eine sichere Prognose 
anhand von identifizierten Faktoren möglich ist, die die (Un-)Wahrscheinlichkeit der Rückführung widerspie-
geln.319 Zudem sollte eine Aufhebbarkeit in eng umgrenzten Fällen vorgesehen werden.320 So setzte eine Dau-
erverbleibensanordnung nach dem Regierungsentwurf der 18. Legislaturperiode voraus, dass eine nachhaltige 
Verbesserung der Situation für das Kind in der Herkunftsfamilie nicht erfolgt, auch künftig nicht zu erwarten 
und die Anordnung für das Kindeswohl erforderlich ist.321 Ein solches unbefristetes Dauerpflegeverhältnis kann 
für Kinder in Pflegefamilien, bei denen eine erfolgreiche Rückführung nahezu ausgeschlossen erscheint, eine 
wichtige Perspektive eröffnen. 

309 Dazu auch Scheiwe et al. 2016, S. 22. 
310 Salgo in: Coester-Waltjen et al. 2014, S. 53, 70. 
311 Vgl. Adoption Assistance and Child Welfare Act of 1980 (AACWA) sowie The Adoption and Safe Families Act of 1997, hier insbe-

sondere Sec. 201 zur Möglichkeit der Bundesstaaten, finanzielle Anreize zu gewähren. 
312 Salgo in: Coester-Waltjen et al. 2014, S. 54, 69; Botthof 2016, S. 768, 772; Eschelbach in: Coester-Waltjen et al. 2014, S. 36. 
313 Siehe zur offenen Adoption als Alternative zur Dauerpflege auch Botthof 2016, S. 768 ff. 
314 Scheiwe et al. 2016, S. 39. 
315 Scheiwe et al. 2016, S. 40. 
316 Vgl. Heilmann und Salgo 2014, S. 706, 710; Helms 2016, F 77; Scheiwe et al. 2016, S. 33. 
317 Scheiwe et al. 2016, S. 34, 48; siehe zu diesen Voraussetzungen bereits BT-Drs. 18/12330, S. 28. 
318 Vgl. BT-Drs. 18/12330, S. 76; Helms 2016, F 81. 
319 Scheiwe et al. 2016, S. 40. 
320 Vgl. etwa BT-Drs. 18/12330, S. 28. 
321 BT-Drs. 18/12330, S. 28. 
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3.4.3 Intendierte Mehrelternschaft in Regenbogenfamilien 

In Stieffamilien werden nicht gemeinsame Kinder in aller Regel nicht von Geburt an vom Stiefelternteil mit 
großgezogen, sondern dieser kommt erst später hinzu, nämlich dann, wenn nach der Trennung der beiden recht-
lichen Eltern einer von ihnen eine neue Partnerschaft begründet. Der andere rechtliche Elternteil mag oft nicht 
ohne Weiteres damit einverstanden sein, dass der Stiefelternteil sich fortan auch um das Kind kümmert. Im 
Unterschied zu dieser für Stieffamilien typischen Lage treten in der gesellschaftlichen Realität in den letzten 
Jahren aber auch vermehrt Konstellationen auf, in denen bereits von Anfang an, das heißt schon vor der Zeugung 
des Kindes, geplant und beabsichtigt ist, dass drei oder sogar vier Elternteile Elternverantwortung übernehmen 
sollen. Darüber sind sich bei der Zeugung des Kindes alle Beteiligten einig. Solche Konstellationen kommen 
insbesondere in Regenbogenfamilien vor. 

3.4.3.1 Aktuelle tatsächliche Lage 

Offizielle Zahlen zur Kinderwunscherfüllung unter Einbezug Dritter auf freundschaftlicher Basis liegen zwar 
nicht vor. Das Vorhandensein zahlreicher nationaler und internationaler Internetportale, die Interessierte über 
diese Möglichkeit der Familiengründung informieren und untereinander vermitteln, zeigt jedoch, dass eine ge-
wisse Nachfrage und Inanspruchnahme besteht. Auch abseits dieser Portale kommt es unter befreundeten Per-
sonen privat zu solchen Arrangements. 

Es sind vor allem gleichgeschlechtliche Paare, die sich für die Gründung einer Mehrelternfamilie entscheiden. 
Dass lesbische Paare nicht nur von offiziellen, sondern zunehmend auch von privaten Samenspenden Gebrauch 
machen, wurde bereits erwähnt (siehe unter 3.3.2.1). Je nach Konstellation kann ein privater Spender durchaus 
an einer Beziehung zum Kind interessiert sein oder es sogar mit großziehen wollen. Auch die beiden Partnerin-
nen wünschen sich oft einen regelmäßigen Umgang des Kindes mit seinem genetischen Vater (siehe dazu auch 
Kapitel 2.2.4.5). Ferner kann es gewollt sein, dass er auch an der Erziehung beteiligt ist und wichtige Entschei-
dungen im Leben des Kindes mit treffen darf. Ebenso wie es für ein lesbisches Paar von Interesse sein kann, 
zusammen mit einem männlichen Freund eine Familie zu gründen, kann ein schwules Paar sich eine Mehrel-
ternfamilie gemeinsam mit einer Freundin wünschen. Angesichts des in Deutschland bestehenden Verbots der 
Leihmutterschaft stellt die Gründung einer Mehrelternfamilie für schwule Paare hierzulande sogar den einzig 
sicheren Weg dar, ein Kind zu bekommen, das mit einem der Partner genetisch verwandt ist (zum Kinderwunsch 
gleichgeschlechtlicher Paare vgl. Kapitel 2.2.4.5). Internationale Studien belegen, dass homosexuelle Personen 
sich deshalb für eine Mehrelternfamilie entscheiden, weil sie sich ein genetisch mit ihnen verbundenes Kind 
wünschen und die Schwangerschaft erleben möchten, vor allem aber weil sie die Herkunft des Kindes genau 
kennen und gewährleisten möchten, dass das Kind mit beiden leiblichen Elternteilen und so auch mit Elterntei-
len unterschiedlichen Geschlechts aufwachsen kann.322 

Möglich ist zudem der Zusammenschluss eines schwulen und eines lesbischen Paares, also von insgesamt vier 
Personen. In Deutschland geben rund 31 % der lesbischen Frauen und 26 % der schwulen Männer mit Kinder-
wunsch an, dass sie sich vorstellen können, gemeinsam mit einem befreundeten homosexuellen Paar eine Fa-
milie zu gründen.323 In einer Mehrelternfamilie können auch mehrere Kinder aufwachsen, die zwei jeweils un-
terschiedliche genetische Eltern, aber alle dieselben drei bzw. vier sozialen Eltern haben.324 

So unterschiedlich all diese Fälle im Einzelnen sind, ist ihnen doch gemeinsam, dass von Anfang an mehr als 
zwei Personen im gegenseitigen Einvernehmen Elternverantwortung für ein oder mehrere Kinder übernehmen 
möchten. Dies wird verbreitet als intendierte Mehrelternschaft bezeichnet. 

3.4.3.2 Aktuelle rechtliche Lage 

Es wurde bereits dargelegt, dass nach der derzeitigen Rechtslage immer nur zwei Personen rechtliche Eltern 
eines Kindes sein können. Für die genannten Mehrelternkonstellationen in Regenbogenfamilien bedeutet das, 
dass sich die Beteiligten gewissermaßen entscheiden müssen, wer von ihnen diese beiden rechtlichen Elternpo-
sitionen erlangen soll.325 Fest steht zunächst, dass die Frau, die das Kind gebiert, seine rechtliche Mutter ist 

322 Herbrand 2018a, S. 449 ff.; Herbrand 2018b, S. 311 ff.; zum Co-Parenting sowohl für homo- als auch für heterosexuelle Personen 
Jadva et al. 2015, S. 1896 ff.; für nationalen Befund vgl. Haag 2016, S. 176 f. 

323 Haag 2016, S. 173. 
324 Grundlegend zu Mehrelternschaft auch Röthel in: Hilbig-Lugani und Huber 2019, S. 129 ff. 
325 Zu Mehrelternfamilien aus rechtlicher Sicht auch Helms in: Hilbig-Lugani und Huber 2019, S. 125 ff. 
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(§ 1591 BGB). Bei der Familiengründung eines lesbischen Paares mit einem privaten Samenspender kann die-
ser rechtlicher Vater werden, wenn er die Vaterschaft mit Zustimmung der Mutter anerkennt. Nach der vorge-
schlagenen Reform des Abstammungsrechts könnte künftig auch die Partnerin der Mutter unmittelbar zweiter 
rechtlicher Elternteil werden, wenn sie mit ihr verheiratet bzw. verpartnert ist oder wenn sie die Mit-Mutter-
schaft anerkennt (dazu oben unter 3.3.2.2).326 Hat sich die das Kind gebärende Frau hingegen mit einem schwu-
len Paar zusammengeschlossen, kann einer der beiden Partner die Vaterschaft anerkennen. Der Anerkennende 
muss nicht notwendig derjenige von ihnen sein, mit dessen Samen das Kind gezeugt wurde. Soll nach den 
Vorstellungen der Beteiligten die Gebärende keine rechtliche Elternstellung haben, so kann nach der Vater-
schaftsanerkennung durch den einen Partner noch eine Stiefkindadoption durch den anderen Partner erfolgen. 
Handelt es sich bei den intendierten Mehreltern um ein lesbisches und ein schwules Paar, so kann auch die 
Partnerin der Mutter durch Stiefkindadoption – oder nach einer Reform automatisch kraft Ehe bzw. eingetrage-
ner Lebenspartnerschaft mit der Mutter oder durch Anerkennung der Mit-Mutterschaft – zweiter rechtlicher 
Elternteil werden. 

Theoretisch gibt es also über die Anerkennung und die Stiefkindadoption schon jetzt Wege, auf denen die Be-
teiligten erreichen können, dass die von ihnen ausgewählten zwei Personen rechtliche Eltern werden. Bedarf es 
dafür einer Stiefkindadoption, ist aber stets daran zu denken, dass das Gericht prüfen muss, ob die Annahme 
dem Wohl des Kindes dient. Eine Stiefkindadoption durch den schwulen Partner des die Vaterschaft anerken-
nenden Mannes könnte durchaus abgelehnt werden, weil sie dazu führen würde, dass die Gebärende ihre recht-
liche Elternstellung verliert, obwohl sie das Kind weiterhin mit großziehen will. Die theoretisch bestehenden 
Wege sind also praktisch nicht immer umsetzbar, jedenfalls aber mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. 
Oftmals werden sie auch nicht den Wünschen und Vorstellungen aller Beteiligten gerecht. 

Unabhängig davon, welche zwei der mehreren Beteiligten die rechtlichen Eltern sind, bleibt es jedenfalls bei 
dem Grundsatz, dass dann auch diese beiden – und zwar nur sie – das Sorgerecht innehaben. Der tatsächliche 
Umstand, dass die dritte und gegebenenfalls vierte Person entsprechend der gemeinsamen Intention ebenfalls 
Elternverantwortung für das Kind übernimmt, wird rechtlich nicht anerkannt und abgesichert. Welche Probleme 
im Familienalltag auftreten, wenn eine Person sich tatsächlich um das Kind kümmert, aber nicht sorgeberechtigt 
ist, wurde bereits in Bezug auf den Stiefelternteil erörtert (siehe unter 3.4.1.2). In einer Mehrelternfamilie, in 
der alle Beteiligten sich wünschen, gleichermaßen für das Kind sorgen zu können, kann das familiäre Gleich-
gewicht durch ein fehlendes Sorgerecht des dritten oder vierten sozialen Elternteils enorm gestört werden. Er 
wird sich häufig zurückgesetzt fühlen, wenn er bestimmte Angelegenheiten nicht für das Kind erledigen darf. 
Abhilfe kann wiederum nur durch die Erteilung von Sorgevollmachten durch die rechtlichen Eltern geschaffen 
werden (siehe auch unter 3.4.1.2) erfordert. Sind sich die Beteiligten aber einmal nicht einig, hat der dritte bzw. 
vierte Elternteil keinerlei Mitspracherecht. 

Kommt es zu einem größeren Konflikt oder einer Auflösung der Mehrelternfamilie, kann das Sorgerecht keinem 
der Beteiligten übertragen werden, der nicht zuvor auch schon sorgeberechtigt war. Das Kind wird also dann 
immer bei einem der beiden rechtlichen Elternteile bleiben, auch dann, wenn es zum dritten bzw. vierten sozi-
alen Elternteil eine viel engere Bindung aufgebaut hat. Eine gerichtliche Anordnung, die sich daran orientiert, 
was dem Wohl des Kindes am besten entspräche, ist gesetzlich nicht vorgesehen und kommt deshalb von vorn-
herein nicht in Betracht. Private Vereinbarungen, die möglicherweise am Anfang, etwa auch schon vor der 
Zeugung des Kindes, als sich alle Beteiligten einig waren, einmal getroffen wurden, helfen hier ebenfalls nicht 
weiter. Die rechtlichen Eltern sind an Vereinbarungen, in denen sie bestimmte Rechte auf die nur sozialen Eltern 
übertragen haben, nicht gebunden, sondern können diese jederzeit frei widerrufen.327 

3.4.3.3 Handlungs- und Reformbedarf 

Die aufgezeigten Probleme des geltenden Rechts legen auch in Bezug auf die intendierte Mehrelternschaft die 
Forderung nach einer Gesetzesreform nahe. Die bereits vor der Zeugung des Kindes geplante soziale Eltern-
schaft von drei oder vier Personen in Regenbogenfamilien, die später tatsächlich gelebt wird, sollte eine recht-
liche Anerkennung erfahren.328 Dies könnte geschehen, indem die gesetzliche Beschränkung auf zwei rechtliche 
Eltern für solche Fälle aufgehoben wird. Damit wäre Deutschland Vorreiter in Europa. Dass sich eine rechtliche 
Mehrelternschaft in der Praxis durchaus umsetzen ließe, zeigt das Beispiel Kanadas, wo bereits heute in Fällen 
der assistierten Fortpflanzung mehr als zwei Personen rechtliche Eltern sein können (Sec. 30 Family Law Act 

326 So auch § 1592 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 Diskussionsteilentwurf des BMJV zur Reform des Abstammungsrechts 2019. 
327 Vgl. zu Vereinbarungen betreffend die Sorge Gernhuber und Coester-Waltjen 7. Aufl. 2020, § 68 Rn. 1 ff. 
328 Zum Reformbedarf in Bezug auf Mehrelternfamilien bereits eingehend Dethloff 2016, S. 53 ff. 
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of British Columbia 2011). Auch der deutsche Gesetzgeber müsste bei der Zulassung einer rechtlichen Mehrel-
ternschaft ein besonderes Augenmerk auf die Ausgestaltung der einzelnen elterlichen Rechte und Pflichten le-
gen. Er müsste diese in gewissem Maße von der rechtlichen Elternstellung entkoppeln, um der Gefahr, dass sich 
die Eltern in bestimmten Angelegenheiten des Kindes nicht einigen können – eine Gefahr, die bei drei oder vier 
Elternteilen noch größer wäre als bei zweien – entgegenzuwirken. Sicherlich ist in diesem Bereich vor einer 
durchgreifenden Reform noch umfangreiche Forschung notwendig. Bereits jetzt ist es aber angesichts des wach-
senden gesellschaftlichen Bedürfnisses angezeigt, erste Schritte in diese Richtung zu gehen.329 

Neben der Erforschung von Möglichkeiten zur konkreten Ausgestaltung einer rechtlichen Mehrelternschaft 
sollte schon jetzt erwogen werden, einzelne Rechte und Pflichten des dritten und gegebenenfalls vierten Eltern-
teils vorzusehen. Wie bei Stiefelternteilen ist hier insbesondere die Einführung eines Sorgerechts unabhängig 
von der rechtlichen Elternstellung von Bedeutung (siehe unter 3.4.1.3). Denn ein Sorgerecht würde dem sozia-
len Elternteil Mitentscheidungsbefugnisse in Angelegenheiten des Kindes geben und den Familienalltag deut-
lich erleichtern. Im Konfliktfall könnte das Gericht, wenn dies im Interesse des Kindes liegt, dem sozialen 
Elternteil das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht übertragen, sodass das Kind fortan bei ihm leben könnte. 
In Mehrelternfamilien kann es in vielen Fällen so sein, dass das Kind die engste Bindung zum dritten oder auch 
vierten Elternteil aufgebaut hat. Hier ist – im Gegensatz zu Stieffamilien – zu berücksichtigen, dass das Kind 
von seiner Geburt an vom sozialen Elternteil mit großgezogen wird und dass dieser – je nach Konstellation – 
auch genetisch mit ihm verwandt sein kann. 

Der Blick in andere europäische Rechtsordnungen zeigt, dass es nicht unbedingt zu mehr Konflikten führt, wenn 
mehr als zwei Personen sorgeberechtigt sind. So kann etwa in England und Wales jede sorgeberechtigte Person 
nach dem Grundsatz der Alleinhandlungsmacht Entscheidungen unabhängig von den anderen sorgeberechtigten 
Personen treffen.330 Statt einer Pflicht zur Absprache ist dort lediglich die Möglichkeit eines Widerspruchs 
durch Anrufung des Gerichts vorgesehen. Das Gericht kann dann u. a. einzelne Streitfragen in Bezug auf die 
Ausübung der elterlichen Sorge durch eine „Specific Issue Order“ regeln, an die alle Sorgeberechtigten gebun-
den sind (Sec. 8(1) Children Act 1989). In Finnland kann das Gericht bei Bedarf Anweisungen hinsichtlich der 
Aufgaben, Rechte und Pflichten des Sorgeberechtigten erteilen sowie, wenn das Kind zwei oder mehr als zwei 
Sorgeberechtigte hat, die Aufgabenverteilung unter den Sorgeberechtigten beschließen (§ 9 Abs. 3 des Gesetzes 
über das Sorge- und Umgangsrecht vom 08.04.1983/361 in der Fassung vom 15.03.2019/352). Die niederlän-
dische Regierung hat kürzlich ebenfalls Reformüberlegungen im Bereich des Sorgerechts vorgestellt:331 Sie will 
zwar zunächst daran festhalten, dass nur zwei Personen Inhaber der elterlichen Sorge sein können. Jedoch plä-
diert sie für die Einführung eines Teilsorgerechts für eine dritte und vierte Person, die beim Aufziehen des 
Kindes eine bedeutende Rolle gespielt hat und faktischer oder sozialer Elternteil ist. Ein solches Teilsorgerecht 
soll sich auf Entscheidungen im alltäglichen Leben des Kindes beziehen und – anders als das kleine Sorgerecht 
des Stiefelternteils im deutschen Recht – auch nach einer etwaigen Trennung Bestand haben. 

In jedem Fall sollten im deutschen Recht private Vereinbarungen über bestimmte Elternrechte und -pflichten, 
insbesondere über sorgerechtliche Befugnisse der einzelnen Personen, gestärkt und mit Rechtsverbindlichkeit 
ausgestattet werden.332 Es liegt im Interesse aller Beteiligten und vor allem auch des Kindes, Streitigkeiten 
durch umfassende, vorsorgende Regelungen möglichst zu vermeiden.333 Ihre Wirksamkeit können die anfangs 
getroffenen Regelungen aber im Konfliktfall nur dann entfalten, wenn sie nicht – wie bisher – von den rechtli-
chen Eltern frei widerrufen werden können, sondern grundsätzlich rechtsverbindlich sind und etwa nur durch 
das Gericht zum Wohl des Kindes abgeändert werden können.334 Wichtig ist vor allem, dass die Beteiligten das 
Aufenthaltsbestimmungsrecht denjenigen von ihnen übertragen können, bei denen das Kind leben soll. Damit 
die Beteiligten solche Vereinbarungen wohlüberlegt treffen, sollte im Vorfeld eine ausführliche Information 
und Beratung stattfinden. Ferner ist die Rechtssicherheit von großer Bedeutung. Die Vereinbarungen sollten 
klar und verständlich formuliert sein. Es ist sicherzustellen, dass das Gericht im etwaigen Konfliktfall auch von 

329 So auch Sanders 2018, S. 338 f., 365, die die Mehrelternschaft als Gestaltungsaufgabe des Gesetzgebers ansieht. 
330 Scheiwe in: Festschrift Coester-Waltjen 2015, S. 205, 212. 
331 Dazu Reuß 2019; der Gesetzentwurf wird aktuell vom Staatsrat geprüft und voraussichtlich im Jahr 2021 der zweiten Kammer vor-

gelegt, vgl. https://wetgevingskalender.overheid.nl/Regeling/WGK010927. 
332 So auch Sanders 2018, S. 440, zur sogenannten Nebenelternschaft als abgestufte Rechtsposition des Stiefelternteils gegenüber den 

Haupteltern mit eingeschränkten elterlichen Rechten. 
333 Sanders 2018, S. 389, 456. 
334 Zum Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers bezüglich unwiderruflicher Sorgeübertragung Brosius-Gersdorf 2016a, S. 136, 156. 

https://wetgevingskalender.overheid.nl/Regeling/WGK010927
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der Vereinbarung Kenntnis erlangt. Dies alles könnte gewährleistet werden, indem für eine solche Vereinbarung 
eine bestimmte Form, etwa die Beurkundung durch Notarin bzw. Notar oder Jugendamt, vorgesehen wird. 

Über die Vereinbarung einzelner Elternrechte und -pflichten hinausgehend sollte auch erwogen werden zuzu-
lassen, dass die Beteiligten bereits vor der Zeugung vereinbaren können, wer von ihnen die zwei rechtlichen 
Elternpositionen einnehmen soll.335 So würden die unnötig komplizierten Wege über die Vaterschaftsanerken-
nung und die Stiefkindadoption, auf denen die Beteiligten bereits jetzt theoretisch erreichen können, dass die 
von ihnen ausgewählten zwei Personen rechtliche Eltern werden, vermieden. Ist bspw. im Fall der privaten 
Samenspende neben der rechtlichen Elternstellung der Geburtsmutter diejenige von deren lesbischer Partnerin 
gewollt, könnte ihr diese durch die Vereinbarung eingeräumt werden und der Spender zugleich einen Verzicht 
auf seine rechtliche Elternstellung erklären. Bei einem derartigen Vereinbarungsinhalt sind Information, Bera-
tung und Rechtssicherheit ganz besonders wichtig. Die Beteiligten müssen sich über die Tragweite ihrer Erklä-
rungen im Klaren sein, wie sie einerseits in der Übernahme der rechtlichen Elternstellung und andererseits im 
Verzicht auf dieselbe liegt. Hier sollte also in jedem Fall die Beurkundung durch eine Notarin bzw. einen Notar 
oder das Jugendamt erforderlich sein. 

3.5 Fazit 

Das vorangegangene Kapitel zeigt, dass die derzeitige Rechtslage in Deutschland der Vielfalt gelebter und ge-
wünschter Elternschaft nicht mehr gerecht wird, weil viele bestehende Regelungen überholt sind, in anderen 
Bereichen umfassende gesetzliche Regelungen fehlen. So knüpfen zahlreiche Vorschriften des Familienrechts 
an die Ehe und dabei implizit daran an, dass in dieser typischerweise Kinder aufwachsen. Dies entspricht jedoch 
nicht mehr der alleinigen Lebenswirklichkeit, die von einer wachsenden Zahl von Familien geprägt ist, in denen 
Kinder bei ihren nicht miteinander verheirateten Eltern aufwachsen. Um in diesem Bereich Diskriminierungen 
abzubauen, sollte der Gesetzgeber zeitgemäße Regelungen schaffen, die unabhängig davon, ob die Eltern ver-
heiratet sind oder nicht, das heißt unabhängig vom Status, vielmehr die gemeinsam gelebte Elternschaft in den 
Blick nehmen. Konkret sollte dazu ein gemeinsames Sorgerecht kraft Gesetzes eingeführt werden, das mit Etab-
lierung der rechtlichen Elternschaft des zweiten Elternteils entsteht – dies jedenfalls für den Fall, dass die Eltern 
zusammenleben. 

Weiterhin gilt es, einen rechtlichen Rahmen für faktische Lebensgemeinschaften mit Kindern zu schaffen, der 
zum Schutz von Kindern und Partnerinnen bzw. Partnern vor allem bei Auflösung der Gemeinschaft durch 
Trennung bzw. Tod Regelungen zur Nutzung der Wohnung, zum Unterhalt für partnerschaftsbedingte Nachteile 
und einen auch Versorgungsanrechte erfassenden Vermögensausgleich sowie Erbrechte vorsieht. 

Bis heute entstehen zwar eheliche wie nichteheliche Familien in den meisten Fällen aufgrund natürlicher Fort-
pflanzung. Gleichwohl kennt das deutsche Recht daneben schon lange die Möglichkeit der Adoption eines 
fremden Kindes. Auch hier bildet das Gesetz die veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nicht 
mehr hinreichend ab. Zum Abbau bestehender Ungleichbehandlungen im Vergleich zu verheirateten Paaren 
sollte der Gesetzgeber neben der Stiefkindadoption auch die gemeinschaftliche Adoption durch unverheiratete 
Paare zulassen. 

Ebenfalls ist der Zugang zu den verschiedenen Maßnahmen assistierter Reproduktion in Deutschland bislang 
nur punktuell gesetzlich geregelt. So besteht der dringende Bedarf nach einem Reproduktionsmedizingesetz, in 
dem ausdrücklich normiert wird, welche Maßnahmen assistierter Reproduktion zulässig sind und wer Zugang 
zu diesen Maßnahmen hat. Um Diskriminierungen abzubauen, kommt es in diesem Bereich besonders darauf 
an, den Zugang unabhängig von Einkommen, Lebensform, sexueller Orientierung und Geschlecht zu regeln. 
Angesichts dessen, dass in Deutschland die Samenspende zulässig ist, sollte deshalb auch die Eizellspende nicht 
länger verboten sein. Zudem sollte der Gesetzgeber prüfen, ob die Leihmutterschaft in Form einer altruistischen 
Mutterschaft für andere unter Wahrung der Selbstbestimmung der Geburtsmutter und der Rechte des Kindes 
zugelassen werden sollte. Ferner sind Diskriminierungen dadurch zu beseitigen, dass die Kostenübernahme für 
Maßnahmen assistierter Reproduktion erweitert wie der Samen- und künftig auch der Eizellspende wird. Inso-
weit sollten künftig weder der Status oder die sexuelle Orientierung noch der Wohnort oder pauschale Alters-
grenzen eine Rolle spielen. 

Wurde ein Kind mithilfe einer Maßnahme assistierter Fortpflanzung gezeugt und geboren, bedarf es darüber 
hinaus Regelungen zur rechtlichen Absicherung aller Beteiligten. Die intendierten Eltern (Wunscheltern) sollten 

335 Siehe zur Elternschaftsvereinbarung auch den Antrag der Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Elternschaftsvereinba-
rung bei Samenspende und das Recht auf Kenntnis eigener Abstammung“, BT-Drs. 18/7655, Nr. 1 d. 
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mit der Geburt des Kindes auch dessen rechtliche Eltern werden. Dazu ist eine vollständige Anerkennung der 
rechtlichen Elternschaft der intendierten Eltern vorzusehen, vor allem durch die Ermöglichung einer Mit-Mut-
terschaft der Ehefrau und Partnerin der Geburtsmutter bereits zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes. Gleichzei-
tig sind Samenspender immer dann, wenn sie einen wirksamen Verzicht erklärt haben, von der rechtlichen 
Elternschaft freizustellen. Auch sollte unabhängig davon, ob am inländischen Verbot der Leihmutterschaft fest-
gehalten wird, die rechtliche Elternschaft der Wunscheltern bei grenzüberschreitenden Leihmutterschaftsfällen 
anerkannt werden, jedenfalls sofern bestimmte Mindestvoraussetzungen erfüllt sind. Zudem ist in allen Fällen 
assistierter Reproduktion auch das Recht des Kindes auf Kenntnis der eigenen Abstammung zu gewährleisten, 
was zum einen durch die Erweiterung des Samenspenderregisters, zum anderen durch umfassende Aufklärung 
und Beratung der Eltern sicherzustellen ist. 

Auch im Bereich rechtlicher Anerkennung der Verantwortungsübernahme sozialer Eltern erweist sich die der-
zeitige gesetzliche Lage als unzureichend. Da die tatsächliche Elternverantwortung immer häufiger auch von 
dritten Personen übernommen wird, die nicht zugleich die rechtlichen Eltern des Kindes sind, sollte ein voll-
wertiges Sorgerecht für mehr als zwei Personen unabhängig von der Elternstellung eingeführt werden. Hier geht 
es vor allem um die Möglichkeit, der Beziehung zwischen Stiefelternteil und Kind eine rechtliche Absicherung 
zu verleihen. Ferner ist ein vollwertiges Sorgerecht von großer Bedeutung für die Konstellationen der intendier-
ten Mehrelternschaft in Regenbogenfamilien, in denen bereits vor der Zeugung des Kindes geplant und beab-
sichtigt ist, dass mehr als zwei Elternteile, etwa ein lesbisches Paar gemeinsam mit einem männlichen Freund, 
Elternverantwortung übernehmen sollen. 

Schließlich ist die rechtliche Lage von Pflegefamilien in Deutschland zu verbessern. Zwar besteht hier in erster 
Linie noch Forschungsbedarf, fest steht aber jedenfalls schon jetzt, dass das geltende Recht den besonderen 
Schutzbedürfnissen von Pflegekindern nicht hinreichend gerecht wird. Deshalb sollten Pflegeverhältnisse bei 
unwahrscheinlicher Rückkehroption in die Herkunftsfamilie stärker als bislang als eine auf Dauer angelegte 
Lebensperspektive rechtlich anerkannt werden. Der damit verbundene Eingriff in das grundrechtlich geschützte 
Elternrecht der Herkunftseltern ist jedenfalls dann gerechtfertigt, wenn sich die Möglichkeit einer Dauerver-
bleibensanordnung auf Fälle beschränkt, in denen trotz Restrisiken eine sichere Prognose möglich ist, die die 
(Un-)Wahrscheinlichkeit der Rückführung widerspiegelt. In den Fällen, in denen eine Rückkehr in die Her-
kunftsfamilie ausscheidet, sind künftig auch Adoptionen durch Pflegeeltern stärker zu fördern. Um die Einwil-
ligungsbereitschaft von Herkunftseltern zu steigern und damit Kindern eine dauerhafte Perspektive bei Adopti-
veltern zu eröffnen, ohne dass die Kontakte der Kinder zu den leiblichen Eltern gänzlich abreißen, sind auch 
Formen offener Adoptionen zuzulassen, bei denen Auskunfts- und Umgangsrechte fortbestehen. Ferner sollte 
für kooperationsbereite Herkunfts- und Pflegeeltern das Potenzial von Vereinbarungen stärker ausgeschöpft 
werden. Zudem empfiehlt es sich, die soziale Elternschaft von Pflegeeltern in größerem Umfang als bislang 
anzuerkennen und rechtlich abzusichern. 

Insgesamt sollte bei den aufgezeigten notwendigen Anpassungen rechtlicher Rahmenbedingungen an die Viel-
falt von Familienformen zentraler Leitgedanke sein, dass die Übernahme von Elternverantwortung innerhalb 
wie außerhalb der Ehe sowohl durch verschieden- als auch durch gleichgeschlechtliche Paare rechtlich voll 
anzuerkennen ist. Es erfordert breit angelegte sozial- und rechtswissenschaftliche Forschung, um ein andauern-
des Auseinanderfallen der Bedürfnisse und rechtlicher Schutzinstrumente zu verhindern. 
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4 Heterogenität durch Zuwanderung 

Familiale Lebensformen sind nicht nur strukturell vielfältiger geworden. Migrationsbedingt hat auch die soziale, 
kulturelle und ethnische Heterogenität familialer Lebensformen zugenommen. Nach Daten des Mikrozensus 
weisen mittlerweile vier von zehn Familien mit minderjährigen Kindern in Deutschland einen „Migrationshin-
tergrund“ auf, ohne dass diese kategoriale Zuordnung etwas über die konkreten Lebensumstände der Familien 
aussagen würde. Tatsächlich hat sich die Zusammensetzung der Zuwandererinnen und Zuwanderer und der hier 
lebenden Familien im Zuge von europäischer Integration, wirtschaftlicher Globalisierung und Fluchtmigration 
stark verändert und ausdifferenziert. Diese wachsende Heterogenität stellt die Aufnahmegesellschaft, insbeson-
dere die Bildungsinstitutionen, den Arbeitsmarkt und die familienergänzende Infrastruktur vor große Heraus-
forderungen. Gleichzeitig profitiert Deutschland in erheblichem Maße von Zuwanderung und ist auch in Zu-
kunft auf Zuwanderung angewiesen, um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu erhalten. Gesellschaftliche 
Integration wird damit zu einer Daueraufgabe. Um Zugewanderten eine Bleibeperspektive zu eröffnen und um-
fassend Teilhabe zu gewährleisten, kommt dem Familienkontext besondere Bedeutung zu. 

Vor diesem Hintergrund werden im Folgenden zunächst einige begriffliche Klärungen vorgenommen (4.1), 
bevor auf das Migrationsgeschehen in Deutschland eingegangen wird (4.2). Im Anschluss folgt ein Überblick 
über die Familienmigration nach Deutschland (4.3) und die soziodemografische Struktur der hier lebenden Fa-
milien mit Migrationshintergrund (4.4). Schließlich werden ausgewählte Dimensionen der Integration und Teil-
habe von Migrantenfamilien in Deutschland betrachtet. 

4.1 Migrantische Vielfalt und Teilhabe 

Aus-, Ein- und Durchwanderungen haben in Deutschland historisch eine lange Tradition und stellen ein wich-
tiges Element des gesellschaftlichen und kulturellen Wandels dar. Deutschland ist eine plurale Gesellschaft und 
in vielerlei Hinsicht durch Migration geprägt, wie bereits der Sechste Familienbericht (BMFSFJ, 2000) heraus-
gestellt hat. Allerdings haben Politik und Öffentlichkeit erst spät anerkannt, dass Deutschland ein Einwande-
rungsland ist und einer eigenständigen Migrations- und Integrationspolitik bedarf (Kruse, 2012). Wichtige erste 
Etappen dieser politischen Akzeptanz waren 1999 die Reform des Staatsangehörigkeitsgesetzes und 2005 das 
Zuwanderungsgesetz, das die Freizügigkeit von Unionsbürgerinnen und -bürgern erweiterte, das Aufenthalts-
recht für Drittstaatsangehörige vereinfachte und erstmals Maßnahmen zur Integration von Neuzugewanderten 
verankerte. Im Zuge dessen wurde das Konzept des „Migrationshintergrunds“ in der amtlichen Statistik einge-
führt (vgl. Textbox 4-1). Schlagartig wurde so Mitte der 2000er-Jahre die migrationsgesellschaftliche Realität 
Deutschlands offensichtlich, lag der Anteil der Menschen mit einer internationalen Zuwanderungsgeschichte 
mit knapp 19 % im Jahr 2005 doch fast doppelt so hoch wie der bis dahin ausschließlich erhobene Anteil der 
ausländischen Staatsangehörigen. Bis heute hat sich der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund auf 
ein Viertel der Bevölkerung Deutschlands erhöht. 

Textbox 4-1 Definition des Migrationshintergrunds in der amtlichen Statistik 

Nach der aktuellen Definition des Statistischen Bundesamtes hat eine Person einen Migrationshintergrund, 
„wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt besitzt“ 
(Statistisches Bundesamt, 2019a, S. 4). Umfasst werden mit diesem Konzept sowohl Personen, die im Aus-
land geboren und selbst zugewandert sind („mit eigener Migrationserfahrung“), als auch in Deutschland von 
Zugewanderten geborene Nachkommen („ohne eigene Migrationserfahrung“), basierend auf Informationen 
zur Zuwanderung, zur Staatsangehörigkeit und zur Einbürgerung der Zielperson und ihrer Eltern. Einen Mig-
rationshintergrund haben demnach ausländische Staatsangehörige und Eingebürgerte, (Spät- )Aussiedlerin-
nen und (Spät-) Aussiedler, Personen, die die deutsche Staatsangehörigkeit durch Adoption durch einen deut-
schen Elternteil erhalten haben, sowie die mit einer deutschen Staatsangehörigkeit geborenen Nachkommen 
dieser Gruppen, wobei in der amtlichen Statistik zwischen Angehörigen der zweiten und dritten Einwander-
ergeneration nicht weiter differenziert wird. Vertriebene und Flüchtlinge des Zweiten Weltkriegs und der 
unmittelbaren Nachkriegsjahre haben zwar ebenfalls eine Migrationsgeschichte, zählen jedoch nach offiziel-
ler Definition nicht zu den Personen mit Migrationshintergrund, ebenso wenig wie ihre Nachkommen. Als 
Stichjahr gilt das Jahr 1950: Nur Personen, die nach 1949 zugewandert sind, wird eine eigene Migrationser-
fahrung zugeschrieben. 
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Hinsichtlich des Migrationshintergrunds von Familien – definiert als Eltern-Kind-Gemeinschaften, die in 
einem Haushalt zusammenleben – geht das Statistische Bundesamt von zwei unterschiedlichen Betrachtungs-
weisen aus. 

Zum einen werden die in Familien lebenden Personen betrachtet. Entsprechend der o.g. Definition wird einer 
Familie ein Migrationshintergrund zuerkannt, wenn mindestens ein Familienmitglied oder mindestens ein 
Elternteil dieses Familienmitglieds – dies kann auch ein nicht im Haushalt lebender Großelternteil sein – „die 
deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt besitzt“ (Statistisches Bundesamt, 2019a). Auch ledige Kin-
der, die im Ausland adoptiert wurden, können ihren Migrationshintergrund gemäß dieser Definition auf die 
Familie „übertragen“. 

Zum anderen werden Familien als Einheit betrachtet. Abweichend von der o.g. Definition wird in diesem 
Fall der Migrationshintergrund nur an den Eltern festgemacht. Eine Familie hat demnach einen Migrations-
hintergrund, wenn mindestens ein Elternteil eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt, Spätaussiedler ist 
oder die deutsche Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung erhalten hat (Statistisches Bundesamt, 2020b, 
2020f). 

Die Kategorie des Migrationshintergrunds stellt ein Mischkonstrukt dar, das neben der eigenen Migrationser-
fahrung auf Staatsangehörigkeit und Abstammung von Personen abhebt. Dies spiegelt die bei Einführung der 
Kategorie noch große Bedeutung des Abstammungsprinzips für die Vorstellung von nationaler Zugehörigkeit 
in Deutschland wider (Will, 2019). Allerdings haben sich die Einstellungen in der Bevölkerung seither stark 
gewandelt. „Deutschsein“ wird heute in erster Linie an deutschen Sprachkenntnissen, der Achtung von demo-
kratischen Institutionen und der Verbundenheit mit Deutschland festgemacht. Kriterien wie Geburtsort oder 
deutsche Vorfahren werden von den meisten Bürgerinnen und Bürgern für unwichtig erachtet (Canan & 
Foroutan, 2016; Zick & Preuß, 2019). 

Der Begriff Migrationshintergrund ist insofern irreführend, als hier sehr heterogene Bevölkerungsgruppen, die 
teilweise nur sehr vermittelt an Migrationserfahrungen partizipieren, in einer Kategorie zusammengefasst wer-
den. Empirische Gegenüberstellungen von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund sind daher nur be-
grenzt aussagekräftig. Kritik entzündet sich am häufig vereinfachenden, ausgrenzenden, problematisierenden 
und defizitorientierten Gebrauch der Kategorie, etwa, wenn Menschen mit Migrationshintergrund pauschal 
Sprach- und Bildungsdefizite unterstellt werden (Elrick & Farah Schwartzman, 2015; Horvath, 2019). Dies trägt 
dazu bei, Konstruktionen von „Anderssein“ und „Fremdheit“ zu perpetuieren, die Menschen mit Zuwande-
rungsgeschichte als ethnisch-kulturell nicht zugehörig markieren (Horvath, 2019; Mannitz & Schneider, 2014). 

In der wissenschaftlichen Forschung und im politischen Handeln sind Konzeptualisierungen intergenerationaler 
Migrationserfahrungen für das Verständnis und die Unterstützung von Integrations- und Teilhabeprozessen un-
abdingbar. Strukturelle Ungleichheiten, Ausgrenzungs- und Diskriminierungsprozesse, die Eingewanderte und 
ihre Kinder besonders treffen, aber auch migrationsspezifische Ressourcen, Potenziale und Leistungen können 
nur sichtbar gemacht werden, wenn dieser „Migrationshintergrund“ benannt wird (Pries, 2015). Dabei erlaubt 
die Kategorie Migrationshintergrund differenziertere wissenschaftliche Analysen – bspw. der Bildungsbeteili-
gung junger Menschen – als das Staatsangehörigkeitskonzept, da zusätzlich nach Generation und nationaler 
Herkunft unterschieden werden kann (Gresch & Kristen, 2011; Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 
2016). So ist inzwischen mehrfach belegt, dass bestimmte Herkunftsgruppen in der zweiten Generation bil-
dungserfolgreicher sind als ihre Altersgenossen ohne Migrationshintergrund (ebd.). Derartige Analysen klären 
also auch über die Heterogenität der Bildungswege von Zugewanderten und ihren Nachkommen auf.  

Personen mit einer familialen Migrationsgeschichte teilen die Erfahrung einer eigenen oder einer elterlichen 
internationalen Migration. Abgesehen davon unterscheiden sie sich in vielfältiger Hinsicht (BMFSFJ, 2000). 
Die Migrationsbevölkerung ist in doppelter Hinsicht konstitutiver Bestandteil der Differenzierung und Plurali-
sierung moderner Gesellschaften, denn sie hat zur Heterogenität in der Aufnahmegesellschaft beigetragen und 
sich selbst im Zuge der Diversifizierung der Migration in den vergangenen Jahrzehnten weiter ausdifferenziert. 
In der Migrationssoziologie spricht man von „Superdiversität“ (Vertovec, 2007; 2019), um dieser komplexen 
Überlagerung von Diversität gerecht zu werden. Die „Vervielfältigung von Vielfalt“ (Gogolin, 2015, S. 292) 
zeigt sich nicht nur in Bezug auf unterschiedliche Herkunftskontexte und Herkunftssprachen, biografische und 
historische Einreisezeitpunkte, ländliche oder städtische Herkunfts- und Zielregionen, individuelle und elterli-
che Ressourcen, soziale Aufstiege und (transnationale) Lebensverläufe, sondern auch hinsichtlich der Wertori-
entierungen, Lebenswelten und Lebensstile von Zugewanderten und ihren Nachkommen. So zeigen etwa die 
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SINUS-Milieuforschungen, dass sich innerhalb der Bevölkerung mit Zuwanderungsgeschichte zehn „Migran-
ten-Milieus“ mit jeweils unterschiedlichen Lebensauffassungen und Lebensweisen identifizieren lassen, die 
sich quer über alle ethnischen Gruppen, Bildungs- und Einkommensschichten der Gesellschaft verteilen und 
den Milieus in der Gesamtbevölkerung stark ähneln (Flaig & Schleer, 2018; Hallenberg et al., 2018; vgl. Barz 
et al., 2015). Die Angehörigen eines Milieus, ob mit oder ohne Migrationshintergrund, verbindet entsprechend 
mehr untereinander als mit Personen gleicher ethnischer Herkunft. 

Superdiversität ist vor allem ein großstädtisches Phänomen (Follmer & Petzold, 2018) und trägt in den betref-
fenden Regionen zu höherer wirtschaftlicher Produktivität und Innovationskraft bei (Brunow & Brenzel, 2012; 
Suedekum et al., 2014). Allerdings geht Diversität häufig auch mit wachsender Ungleichheit und sozialer Seg-
regation sowie gesellschaftlichen Vorurteilen bis hin zu neuen Formen von Rassismus einher (Vertovec, 2019). 
Voraussetzung für einen produktiven Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt ist daher, Diskriminierungen kon-
sequent abzubauen, gleichwertige Teilhabe zu ermöglichen und den sozialen Zusammenhalt auf kommunaler 
Ebene zu stärken (Spoonley, 2014; Körber-Stiftung, 2017). 

Integration ist vor diesem Hintergrund nicht als Eingliederung homogener Gruppen in eine als gegeben ange-
nommene Aufnahmegesellschaft zu verstehen, sondern als mehrschichtiger Prozess (Brubaker, 2002). Insbe-
sondere in dem Maße, in dem die klassischen Formen der dauerhaften Emigration (Auswanderung) aus einem 
Herkunftsland und der Immigration (Einwanderung) in ein Zielland an Bedeutung verlieren und Pendelmigra-
tion oder temporäre Migration mit späterer Rückkehr an Bedeutung gewinnen, verblasst auch die Vorstellung 
einer einheitlichen Referenzkultur. Migration im Familienkontext erfolgt dabei zunehmend transnational in grö-
ßeren verwandtschaftlichen Zusammenhängen, in denen, auch dank moderner Informations- und Kommunika-
tionstechnologien, Bindungen zum Herkunftsland aufrechterhalten oder neu hergestellt werden (Pries, 2011, 
2015). 

In einem übergeordneten Sinn kann Integration verstanden werden als möglichst chancengleiche Teilhabe an 
gesellschaftlichen Institutionen, Ressourcen und Beziehungen, die sich prinzipiell auf alle Menschen einer Ge-
sellschaft bezieht. Integration von Zuwanderinnen und Zuwanderern beschreibt nach Heckmann (2015, S. 82) 
den „Prozess der Mitgliedschaftswerdung und Angleichung der Lebensverhältnisse“, dessen Ergebnis die „volle 
und gleichberechtigte gesellschaftliche Mitgliedschaft einer zugewanderten Gruppe in der Aufnahmegesell-
schaft“ ist: „Ethnische Herkunft und Migrationshintergrund spielen (dann) für Ressourcenverteilung und die 
Strukturierung sozialer Beziehungen keine Rolle mehr“ (ebd.). In der klassischen Migrationsforschung wurde 
dieser Eingliederungsprozess als Stufenmodell konzeptualisiert, dies ist jedoch überholt. Außerdem besteht 
Konsens, dass es sich nicht um einen einseitigen Anpassungsprozess seitens der Migrationsbevölkerung han-
delt, sondern dass sich auch die Mehrheitsgesellschaft mit ihren Institutionen wandelt und wandeln muss, um 
gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen. Insofern ist Integration als wechselseitiger Prozess zu verstehen, 
der Integrationsleistungen der Zugewanderten erfordert, aber mindestens genauso die Offenheit und Unterstüt-
zung seitens der Aufnahmegesellschaft. Neben der individuellen und familialen Mitwirkung bedarf es der Be-
fähigung und der strukturellen Möglichkeiten seitens der Aufnahmegesellschaft: „Teilhabe ergibt sich also aus 
dem Zusammenwirken von individuellen Motiven und Potentialen mit gesellschaftlichen Chancenstrukturen 
und Freiheitsspielräumen“ (Diewald et al., 2016, S. 76). 

4.2 Das Migrationsgeschehen in Deutschland 

Wie hat sich das Migrationsgeschehen in Deutschland entwickelt? Und welche wirtschaftliche Bedeutung hat 
die Zuwanderung für Deutschland? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des folgenden Abschnitts. 

4.2.1 Einwanderungsphasen von 1945 bis heute 

Aktuell (2018) leben in Deutschland 20,8 Millionen Menschen, die selbst oder deren Eltern nicht mit deutscher 
Staatsangehörigkeit geboren wurden, darunter 13,8 Millionen Menschen, die im Laufe ihres Lebens zugewan-
dert sind (Statistisches Bundesamt, 2019a). Ein Viertel der Bevölkerung (25 %) weist demnach einen Migrati-
onshintergrund auf. Da Migration häufig im Familienkontext stattfindet, ist der Anteil der Bevölkerung, der in 
Familien lebt und einen Migrationshintergrund aufweist, deutlich höher und liegt derzeit bei 40 %. Betrachtet 
man Familien als Einheit statt die darin lebenden Personen, beträgt der Anteil der Familien mit Migrationshin-
tergrund an allen Familien derzeit 39 %, fällt also ähnlich hoch aus wie der vorgenannte Anteil der Personen 
mit Migrationshintergrund in Familien (vgl. ausführlicher Kapitel 4.4). 

Im globalen Maßstab ist die Zahl der internationalen Migrantinnen und Migranten, d. h. der Menschen, die ihren 
üblichen Aufenthaltsort in ein anderes Land verlegt haben, nach Schätzungen der Vereinten Nationen in den 
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letzten zehn Jahren von rund 174 Millionen (2000) auf 272 Millionen (2019) gestiegen (United Nations 
Department of Economic and Social Affairs, 2020). Deutschland ist nach den USA weltweit das zweitwichtigste 
Zielland für internationale Migrantinnen und Migranten (IOM, 2019). Bezogen auf den Bevölkerungsstand ist 
der Anteil internationaler Migrantinnen und Migranten in Deutschland (2019: 16 %) inzwischen höher als in 
den USA (15 %) und vielen europäischen Nachbarländern wie Frankreich oder den Niederlanden (je 13 %), 
allerdings geringer als in anderen klassischen Einwanderungsländern wie Kanada (21 %) oder Australien 
(30 %) (vgl. Abbildung 4-1). Andererseits zieht es auch die Deutschen in großer Zahl ins Ausland: Bei den 
Herkunftsländern für internationale Migration steht Deutschland an 14. Stelle weltweit (IOM, 2019). 

Abbildung 4-1 Anteil internationaler Migrantinnen und Migranten an der Bevölkerung in Deutschland und 
anderen ausgewählten Ländern, 2019 
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Anmerkungen: Die Daten beziehen sich auf den Bestand an internationalen Migrantinnen und Migranten, d. h. die Personen, die 
sich zu einem bestimmten Zeitpunkt im jeweiligen Land befinden. Statistisch erfasst werden hauptsächlich die Anteile der im 
Ausland geborenen Bevölkerung und, soweit verfügbar, der Bevölkerung mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Durchschnitt 
Welt 3,5 %, höchster Wert: Vereinigte Arabische Emirate (88 %), niedrigste Werte in China (ohne Hongkong), Indonesien, My-
anmar und Vietnam (je 0,1 %). 

Quelle: United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2020, eigene Darstellung 

Abbildung 4-2 zeigt das längerfristige Wanderungsgeschehen über die Außengrenzen in Deutschland. Deutlich 
werden die große Fluktuation der Zu- und Fortzüge sowie die hohen positiven Wanderungssalden in den 1960er-
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und 1970er-Jahren, Anfang der 1990er- und Mitte der 2010er-Jahre. Dabei können verschiedene Hauptmigra-
tionsgruppen unterschieden werden. 

Abbildung 4-2 Wanderungen zwischen Deutschland und dem Ausland, 1950 bis 2018 
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Anmerkungen: Ergebnisse der Wanderungsstatistik. Es werden Wanderungsfälle, nicht die Zahl der wandernden Personen ausge-
wiesen. Die Daten bis 1990 beziehen sich auf das Frühere Bundesgebiet (ohne Wanderungen mit der DDR), ab 1991 auf Deutsch-
land gesamt. Die Ergebnisse ab Berichtsjahr 2016 sind aufgrund methodischer Änderungen und technischer Weiterentwicklungen 
nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. 

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2019a, eigene Darstellung 

Eine der größten Migrantengruppen stellen die (Spät-)Aussiedlerinnen und (Spät-)Aussiedler dar, die als deut-
sche Volkszugehörige nach Deutschland übersiedelt sind. Sie sind Angehörige von deutschen Minderheiten, 
deren Familien oft seit Generationen in Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa bis Asien gelebt haben. Insgesamt 
wurden seit 1950 etwa 4,5 Millionen Menschen als (Spät-)Aussiedler in Westdeutschland bzw. dem wiederver-
einigten Deutschland aufgenommen. Die wichtigsten Herkunftsländer der Aussiedlerinnen und Aussiedler wa-
ren zunächst Polen und Rumänien, ab Mitte der 1980er-Jahre dann die Länder der ehemaligen Sowjetunion. 
Die Zuwanderung erreichte ihren Höhepunkt Anfang der 1990er-Jahre, ging Mitte der 1990er-Jahre stark zu-
rück und spielt in den letzten Jahren nur noch eine marginale Rolle (BMI & BAMF, 2019). Derzeit leben über 
2,6 Millionen (Spät-)Aussiedlerinnen und (Spät-)Aussiedler mit einer eigenen Migrationserfahrung in Deutsch-
land (Statistisches Bundesamt, 2019a). Häufiger als in anderen Migrantengruppen fand die Einreise von (Spät-
)Aussiedlerinnen und (Spät-)Aussiedlern im Familienverband statt; in der Folge sind sie die im Schnitt älteste 
Zuwanderergruppe, und die Altersstruktur ähnelt unter allen Herkunftsgruppen der der nichtmigrierten Bevöl-
kerung am stärksten (Woellert et al., 2011). 

Vor dem Hintergrund des steigenden Arbeitskräftebedarfs in der Bundesrepublik Deutschland wurden ab Mitte 
der 1950er-Jahre Anwerbeverträge mit verschiedenen Anrainerstaaten des Mittelmeers geschlossen. Die Be-
schäftigung der „Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter“ ermöglichte das Wirtschaftswunder, den Aufbau der So-
zialsysteme und den Aufstieg vieler Deutscher in bessere berufliche Positionen (Schönwälder, 2001). Bis zum 
Anwerbestopp 1973/1974 waren insgesamt 14 Millionen sogenannte Gastarbeiter und ihre Angehörigen in die 
Bundesrepublik eingereist und 11 Millionen wieder zurückgekehrt (Oltmer, 2016). Eine restriktive Wande-
rungspolitik ließ die Migration in den Folgejahren lediglich im Rahmen europäischer Vereinbarungen, des Fa-
miliennachzugs und der Asylsuche zu. Anteilsmäßig nahm durch die Einschränkung des Arbeitsmarktzugangs 
für Nicht-EU-Ausländerinnen und Nicht-EU-Ausländer die familiäre gegenüber der erwerbsbezogenen Migra-
tion zu. Gleichzeitig wurden, wenn auch in geringem Umfang, weiterhin Arbeitskräfte, z. B. Krankenpflegerin-
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nen angeworben. So verstetigte sich die Migration und zugleich fanden neue Einwandererinnen und Einwande-
rer ihren Weg nach Deutschland. Anders als im Fall der Aussiedlermigration fehlte allerdings der politische 
Wille für angemessene unterstützende Integrationsmaßnahmen (Meier-Braun, 2011). Heute leben etwa 6,7 Mil-
lionen Menschen aus den „Gastarbeiterstaaten“ in Deutschland (Statistisches Bundesamt, 2019a). Wichtigstes 
Herkunftsland ist die Türkei, mit derzeit etwa 2,8 Millionen Menschen (ebd.). 

Auch die Deutsche Demokratische Republik warb vor dem Hintergrund eines akuten Arbeitskräftemangels seit 
Mitte der 1960er-Jahre ausländische Arbeiterinnen und Arbeiter an, aber in sehr viel geringerem Umfang als 
die Bundesrepublik. Etwas verbreiteter war die Aufnahme von Studierenden und Lehrlingen zu Ausbildungs-
zwecken. Insgesamt war die DDR stärker von Abwanderung als von Zuwanderung geprägt. Die Zahl der aus-
ländischen Arbeitskräfte blieb vergleichsweise gering. Im Jahr 1989 lebten 93.000 Vertragsarbeiterinnen und 
Vertragsarbeiter in der DDR, überwiegend aus Vietnam und Mosambik. Die Zahl der Ausländerinnen und Aus-
länder betrug insgesamt ca. 190.000 (Weiss, 2007). Bis heute ist der Anteil der Bevölkerung mit Migrations-
hintergrund in den neuen Bundesländern (2018: 8 %) deutlich geringer als im früheren Bundesgebiet (29 %) 
(Statistisches Bundesamt, 2019a). 

Arbeitsmigration erfolgt heute vor allem im Rahmen der EU-Binnenmigration. Innerhalb der Europäischen 
Union gilt die Freizügigkeit, d. h. Unionsbürgerinnen und Unionsbürger dürfen sich in den Mitgliedsländern 
frei bewegen, aufhalten und eine Erwerbstätigkeit aufnehmen.336 Ab einer Aufenthaltsdauer von drei Monaten 
ist die Freizügigkeit an bestimmte Voraussetzungen gebunden. Freizügigkeitsberechtigt sind Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer, Auszubildende, Arbeitssuchende, Selbstständige, Daueraufenthaltsberechtigte sowie die 
(unter Umständen einem Drittstaat angehörenden) Familienangehörigen dieser Personen (§ 2 FreizügG/EU)337. 
Nichterwerbstätige, wie Personen im Ruhestand oder Studierende, müssen über ausreichenden Krankenversi-
cherungsschutz und ausreichende Existenzmittel verfügen (§ 4 FreizügG/EU). 

Im Zuge der EU-Erweiterungen in den Jahren 2004, 2007 und 2013 hat sich der europäische Wanderungsraum 
stark vergrößert, die europäische Binnenmigration hat entsprechend zugenommen (BMI & BAMF, 2016). Zwar 
wurde die Arbeitnehmerfreizügigkeit für die Angehörigen der neuen Mitgliedsländer in Deutschland zunächst 
beschränkt, dann aber sukzessive ermöglicht.338 Im Zuge der Europäischen Schuldenkrise kam es darüber hin-
aus zu einem verstärkten Zuzug aus den besonders betroffenen sogenannten GIPS-Staaten, d. h. Griechenland, 
Italien, Portugal und Spanien. Seit 2010 liegt der Anteil der Unionsbürgerinnen und -bürger an allen Zuwan-
dernden zum Teil deutlich über 50 %, lediglich in den Jahren der Fluchtmigration 2016 und 2017 war ihr Anteil 
geringer (SVR Integration, 2019). Wie bedeutsam die Zuwanderung aus der EU im Vergleich zur Zuwanderung 
aus anderen Herkunfts- und Zielregionen ist, zeigt Abbildung 4-3. Im Zeitraum 2010 bis einschließlich 2018 
gab es demnach über 6,8 Millionen Zuzüge aus und 4,7 Millionen Fortzüge in Staaten der EU, wobei drei Viertel 
der Wanderungen auf die seit 2004 beigetretenen ost- und südosteuropäischen Staaten (ohne Malta und Zypern) 
entfielen. Bei den Zuzugs- und Fortzugszahlen ist zu berücksichtigen, dass die EU-Migration aufgrund der 
Freizügigkeit auch viele temporäre unterjährige Wohnortwechsel (z. B. von entsandten Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern, Saisonarbeitskräften, Trainees oder Studierenden) umfasst.339 Der Wanderungssaldo ist gleich-
wohl seit 2010 durchweg positiv, hat sich seitdem auf über 2 Millionen Zugewanderte addiert und liegt derzeit 
bei etwa 200.000 Personen jährlich. 2018 lebten in Deutschland über 7,5 Millionen Menschen, die selbst oder 
deren Eltern aus anderen EU-Staaten zugewandert sind, darunter knapp 4,7 Millionen Menschen aus den seit 
2004 beigetretenen EU-Staaten. Dazu zählen als größte Herkunftsgruppen 2,3 Millionen Menschen mit polni-
schem und knapp 1 Million Menschen mit rumänischem Migrationshintergrund (Statistisches Bundesamt, 
2019a). 

336 Freizügigkeit besteht auch für die Bürgerinnen und Bürger der EFTA-Staaten Norwegen, Island, Liechtenstein und Schweiz. 
337 Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (Freizügigkeitsgesetz/EU) vom 30. Juli 2004 (BGBl. I S. 1950, 1986). 
338 Nach der EU-Osterweiterung im Jahr 2004 gewährte Deutschland 2011 die vollständige Freizügigkeit für Menschen aus Estland, 

Lettland, Litauen, Polen, der Slowakei, Slowenien, der Tschechischen Republik und Ungarn. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer aus Rumänien und Bulgarien, deren Länder 2007 der EU beitraten, wurde der Arbeitsmarkt in Deutschland ab 2014 vollständig 
geöffnet. Kroatien trat 2013 der EU bei und erlangte die Arbeitnehmerfreizügigkeit 2015. 

339 In der Wanderungsstatistik werden allerdings nur die von den Meldeämtern registrierten Wohnortwechsel erfasst (bei Personen aus 
dem Ausland jede An- und Abmeldung einer Wohnung). Meldepflicht besteht in Deutschland binnen zwei Wochen nach einem Um-
zug (§ 17 BMG). Personen, die von der Meldepflicht befreit sind (Mitglieder der ausländischen Vertretungen, ihre Familienangehö-
rigen oder aufgrund von völkerrechtlichen Übereinkünften), sind in der Statistik nicht erfasst. 
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Abbildung 4-3 Wanderungen über die Außengrenzen Deutschlands nach Herkunfts- und Zielregionen, 
2010 bis 2018 
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Anmerkungen: Ergebnisse der Wanderungsstatistik. Es werden Wanderungsfälle, nicht die Zahl der wandernden Personen ausge-
wiesen. Die Ergebnisse für die Jahre 2010 bis 2018 wurden zusammengefasst; ab Berichtsjahr 2016 sind sie aufgrund methodi-
scher Änderungen und technischer Weiterentwicklungen nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Vor 2004 beigetretene
EU-Staaten: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Ös-
terreich, Portugal, Schweden, Spanien, Vereinigtes Königreich (am 31.02.2020 ausgetreten). Seit 2004 beigetretene Staaten (ohne 
Malta und Zypern): Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Tschechische Re-
publik, Ungarn. Restliches Europa einschließlich Türkei und Russischer Föderation. 

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2019a, eigene Berechnungen 

Zuwandernde aus Drittstaaten außerhalb der Europäischen Union benötigen in der Regel einen Aufenthaltstitel, 
um nach Deutschland einreisen und sich hier aufhalten zu dürfen. Dieser richtet sich nach dem Zweck des 
Aufenthalts. Das Aufenthaltsgesetz (AufenthG)340 sieht u. a. die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, eine Ausbil-
dung oder ein Studium, den Familiennachzug sowie völkerrechtliche, humanitäre oder politische Gründe als 
legitime Aufenthaltszwecke an. Aufenthaltstitel sind an bestimmte Bedingungen geknüpft und zunächst befris-
tet, wobei hochqualifizierte Arbeitskräfte und anerkannte Flüchtlinge leichter Zugang zu einer unbefristeten 
Niederlassungserlaubnis erlangen als andere Personengruppen. 

Textbox 4-2 Aufenthaltstitel für Zuwandernde aus Nicht-EU-Staaten gemäß Aufenthaltsgesetz 

Visum (§ 6 AufenthG): Berechtigt zu einem Kurzzeit-Aufenthalt von bis zu 90 Tagen je Zeitraum von 180 Ta-
gen in einem Schengen-Staat. 

Aufenthaltserlaubnis (§ 7 AufenthG): Befristeter Aufenthalt für die im Aufenthaltsgesetz definierten Zwecke 
(Forschung, Ausbildung, Erwerbstätigkeit, Familiennachzug, völkerrechtliche, humanitäre und politische 
Gründe, besondere Aufenthaltsrechte z. B. für wiederkehrende Ausländer und ehemalige Deutsche), mit je-
weils unterschiedlichen Voraussetzungen und Fristen. 

Blaue Karte EU (§ 18a AufenthG): Für Fachkräfte mit akademischer Ausbildung und einem bestimmten 
Mindestgehalt, befristet auf bis zu vier Jahre, wobei bereits nach kürzerer Zeit eine unbefristete Niederlas-
sungserlaubnis erteilt werden kann und der Familiennachzug erleichtert ist. 

340 Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), zuletzt geändert durch Art. 169 der Verordnung vom 19. Juni 
2020 (BGBl. I S. 1328). 
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ICT-Karte (§ 19 AufenthG) und Mobile-ICT-Karte (§ 19b AufenthG): Für unternehmensintern transferierte 
Führungskräfte, Spezialistinnen und Spezialisten (höchstens drei Jahre) sowie Trainees (höchstens ein Jahr). 

Niederlassungserlaubnis (§ 9 AufenthG): Berechtigt zum unbefristeten Aufenthalt und beinhaltet weitge-
hende Gleichstellung mit deutschen Staatsangehörigen z. B. beim Zugang zum Arbeitsmarkt und zu Sozial-
leistungen. Wird in der Regel erst nach ununterbrochener fünfjähriger Aufenthaltserlaubnis erteilt und ist an 
weitere Voraussetzungen gebunden (u. a. gesicherter Lebensunterhalt, 60 Monate eingezahlte Rentenversi-
cherungsbeiträge, ausreichender Wohnraum, ausreichende Sprachkenntnisse, keine Verstöße gegen die öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung), mit Ausnahmen für Hochqualifizierte und anerkannte Flüchtlinge. 

Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU (§ 9a AufenthG): Entspricht der Niederlassungserlaubnis. Erlaubt dar-
über hinaus Weiterwanderung in andere EU-Staaten. 

Quellen: Aufenthaltsgesetz, BMI, eigene Darstellung 

Flüchtlinge, die Schutz vor Verfolgung, Krieg und schweren Menschenrechtsverletzungen in ihrer Heimat su-
chen, stehen unter besonderem völkerrechtlichen Schutz. Rechtliche Grundlagen für die Aufnahme von Flücht-
lingen und Asyl suchenden Personen in Deutschland sind das im Grundgesetz in Artikel 16a verankerte Recht 
auf Asyl, die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) und die Verordnungen und Richtlinien zum Gemeinsamen 
Europäischen Asylsystem (GEAS). Im Rückblick auf die vergangenen Jahrzehnte unterlagen die Asylantrags-
zahlen großen Schwankungen (BAMF, 2020a). Ein starker Anstieg erfolgte ab Ende der 1980er-Jahre, mit ei-
nem Höchststand im Jahr 1992 mit rund 438.000 registrierten Anträgen. Hintergrund waren die politischen 
Umwälzungen in Mittel- und Osteuropa sowie der Bürgerkrieg in Jugoslawien, nach dessen Beendigung viele 
Bürgerkriegsflüchtlinge zurückkehrten. Aufgrund veränderter Krisenkontexte und der massiven Einschränkung 
des Grundrechts auf Asyl ab 1993341 nahm die Zahl der Asylsuchenden in den Folgejahren ab und erreichte 
2008 einen Tiefstand mit rund 28.000 Anträgen. 

Vor allem die Fluchtmigration aus den Kriegs- und Krisengebieten des Mittleren Ostens führte 2015 und 2016 
zu einem massiven Anstieg der Zahl der Schutzsuchenden. 2015 wurden 442.000, 2016 dann 722.000 Erstan-
träge auf Asyl gestellt, vor allem von Zugewanderten aus Syrien, Afghanistan, Irak, Iran und Eritrea (BMI & 
BAMF, 2020). 2017 wurden nur noch 198.000 Erstanträge gestellt, seither sind die Zahlen rückläufig (ebd.) 
und haben sich im Zuge der Grenzschließungen während der Corona-Pandemie weiter reduziert. Von Januar 
bis Juni 2020 wurden nur noch 47.000 Asylerstanträge registriert, das waren 35 % weniger als im gleichen 
Zeitraum des Vorjahres (BAMF, 2020a). Zu berücksichtigen ist, dass rund die Hälfte der Erstanträge auf Min-
derjährige entfallen (2019: 50 %, 1. Halbjahr 2020: 53 %), darunter viele Kinder, die bereits in Deutschland 
geboren wurden. 2019 betrug der Anteil der in Deutschland geborenen Kinder, die jünger als ein Jahr waren, 
an allen Asylantragstellenden 22 % (BAMF, 2020b), im ersten Halbjahr 2020 waren es sogar 26 % (BAMF, 
2020a). Die Zahl der Asylerstanträge von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ist dagegen stark zurück-
gegangen, von rund 36.000 (2016) auf 2.700 (2019). Im Februar 2019 befanden sich noch rund 15.000 unbe-
gleitete Minderjährige und 24.000 junge Volljährige in Zuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe (BMFSFJ, 
2020c). Insgesamt lebten laut dem Ausländerzentralregister zum Jahresende 2018 knapp 1,8 Millionen Schutz-
suchende in Deutschland, darunter 1,3 Millionen Menschen mit einem anerkannten Schutzstatus.342 Schutzsu-
chende machten damit 2 % der Bevölkerung und 16 % der ausländischen Bevölkerung in Deutschland aus 
(Statistisches Bundesamt, 2020d). 

341 Durch Änderung des Grundgesetzes und des Asylverfahrensgesetzes im Rahmen des sogenannten „Asylkompromisses“ wurde die 
„Drittstaatenregelung“ eingeführt, nach der Personen, die über ein EU-Land oder einen anderen „sicheren Drittstaat“ nach Deutsch-
lands einreisen, keinen Anspruch auf Asyl haben und an der Grenze abgewiesen werden können. Weitere Neuerungen betrafen das 
Konzept „sicherer Herkunftsstaaten“ und das beschleunigte „Flughafenverfahren“ zur Bearbeitung von Asylanträgen im Transitbe-
reich. Zudem wurde mit dem Asylbewerberleistungsgesetz eine eigenständige, im Leistungsniveau gegenüber der Sozialhilfe abge-
senkte Sozialleistung für den Asylbereich geschaffen (Engler & Schneider, 2015). 

342 Schutzsuchende mit anerkanntem Schutzstatus halten sich mit einem befristeten (Aufenthaltserlaubnis) oder unbefristetem (Nieder-
lassungserlaubnis) humanitären Aufenthaltstitel in Deutschland auf. Hierzu zählen Asylberechtigte nach dem Grundgesetz (weniger 
als 1 % der anerkannt Schutzsuchenden), anerkannte Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention (45 %), subsidiär Schutzbe-
rechtigte (18 %), Schutzsuchende mit nationalem Abschiebungsverbot (8 %), Personen, denen außerhalb des Asylverfahrens ein be-
fristeter humanitärer Aufenthaltstitel erteilt wurde (8 %) sowie Personen mit einer unbefristeten Niederlassungserlaubnis aus huma-
nitären Gründen (21 %). Bei 306.000 Schutzsuchenden war der Ausgang des Asylverfahrens Ende 2018 noch offen. Von den 192.000 
Menschen mit abgelehntem Schutzstatus hatten 155.000 eine Duldung erhalten, weil ihrer Ausreise Abschiebungshindernisse bspw. 
aufgrund der Sicherheitslage in ihrem Herkunftsland entgegenstanden (Statistisches Bundesamt, 2020d, eigene Berechnungen). 
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Mit dem Anstieg der Migration und der veränderten Zusammensetzung der Herkunftsländer hat sich auch die 
demografische Struktur der Zugewanderten verändert. Sie sind im Schnitt jünger als die ansässige Bevölkerung 
und entsprechend mehrheitlich im bildungs-, familien- und erwerbsrelevanten Alter – über drei Viertel (77 %) 
der von 2010 bis 2018 zugezogenen Ausländerinnen und Ausländer waren jünger als 40 Jahre (Statistisches 
Bundesamt, 2020l, eigene Berechnungen). Unter den Erwachsenen zeigt sich hinsichtlich der beruflichen Qua-
lifikation eine gewisse „Polarisierung“ (Seibert & Wapler, 2020): Sowohl die Anteile der Akademikerinnen und 
Akademiker als auch die Anteile der Personen ohne abgeschlossene berufliche Ausbildung sind unter den Neu-
zugewanderten gestiegen und liegen sowohl über den entsprechenden Anteilen in der Bevölkerung ohne Mig-
rationshintergrund als auch über denen der schon länger in Deutschland lebenden Bevölkerung mit Migrations-
hintergrund (ebd.). Die Geflüchteten der Jahre 2013 bis 2016 wiesen mehrheitlich ein geringes berufliches Qua-
lifikationsniveau auf, auch weil es in den meisten Herkunftsländern kein formales Ausbildungssystem gibt oder 
weil Bildungswege kriegs- und fluchtbedingt unterbrochen werden mussten (Schupp et al., 2018). Dennoch 
erfolgt ihre Integration in den Arbeitsmarkt etwas schneller als die von Geflüchteten früherer Jahre: Fünf Jahre 
nach dem Zuzug sind 57 % der Männer und 29 % der Frauen im Alter von 18 bis 64 Jahren erwerbstätig 
(Brücker et al., 2020). Insbesondere für Mütter mit Kleinkindern (unter vier Jahren) ist jedoch der Zugang zum 
Arbeitsmarkt und zum Bildungssystem erschwert (ebd.). Insgesamt liegt die Erwerbsbeteiligung der Zugewan-
derten aus Drittstaaten je nach Herkunftsland und Qualifikation zum Teil deutlich unter der von Zugewanderten 
aus den EU-Staaten (Seibert & Wapler, 2020). 

4.2.2 Wirtschaftliche Bedeutung der Zuwanderung 

Die Zuwanderung hat bereits in den letzten Jahren einen großen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung in 
Deutschland geleistet. So tragen Zuwandererinnen und Zuwanderer sehr stark zur Innovationskraft in Deutsch-
land bei. Rund 15 % der Erwerbstätigen in Forschungsabteilungen sind hochqualifizierte Zuwandererinnen und 
Zuwanderer, rund jede zehnte Erfinderin bzw. jeder zehnte Erfinder343 hat nach Sonderauswertungen der IW-
Patentdatenbank ausländische Wurzeln – Tendenz steigend (Koppel et al., 2018). Allein die erwerbstätigen 
Zuwandererinnen und Zuwanderer mit einer Qualifikation in den MINT-Berufen – Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik – tragen mit rund 200 Milliarden Euro jährlich zur Wertschöpfung bei (Anger 
et al., 2019). Ohne die positive Dynamik bei der Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern in MINT-
Berufen würden allein dort zusätzlich über 230.000 Fachkräfte fehlen (ebd.). Auch in Medizin- und Pflegebe-
rufen trägt die Zuwanderung stark zur Fachkräftesicherung bei. So ist zwischen Juni 2014 und Juni 2019 die 
Zahl der im Gesundheitswesen und in Pflegeheimen beschäftigten Ausländerinnen und Ausländer um 121.000 
gestiegen, was 3,4 % der aktuellen Gesamtbeschäftigung entspricht (Geis-Thöne, 2020e). 

Nicht nur Medizin und Pflege, auch Berufe in der Logistik, im Reinigungswesen, der Müllentsorgung, im Ein-
zelhandel oder in der Agrarindustrie gehören zu den sogenannten „systemrelevanten“ Berufen, die während des 
Corona-Lockdowns für die Aufrechterhaltung des Gemeinwesens als unverzichtbar sichtbar wurden. Wie eine 
Studie des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) auf Basis des SOEP zeigt, 
sind Zugewanderte, gemessen an ihrem Anteil an der erwerbsfähigen Bevölkerung (2018: 16 %), überproporti-
onal häufig (36 %) in solchen systemrelevanten Berufen tätig (Khalil et al., 2020). Ähnliches gilt für die Gast-
ronomie, das Baugewerbe und die Arbeitnehmerüberlassung (Leiharbeit) (Bundesagentur für Arbeit, 2020). In 
einem beträchtlichen Umfang handelt es sich dabei um prekäre, gering entlohnte und gesundheitlich belastende 
Beschäftigungen oder Beschäftigungen unterhalb des Qualifikationsniveaus der betreffenden Personen. So wer-
den in Deutschland auch über 40 % der gering qualifizierten Tätigkeiten (Hilfsarbeitskräfte gemäß ISCO 9) von 
Zugewanderten ausgeübt (OECD & European Union, 2019). 

Auch wenn sich die Arbeitsmarktperspektiven von Migrantinnen und Migranten infolge der wirtschaftlichen 
Verwerfungen durch die Corona-Pandemie derzeit verschlechtern, ist angesichts der demografischen Entwick-
lung in Deutschland unstrittig, dass der Bedarf an Zuwanderung in den nächsten Jahren weiter steigen wird. 
Denn der Rückgang des Erwerbspersonenpotenzials, mit den bekannten Negativfolgen für die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit und die sozialen Sicherungssysteme, ist allein durch Produktivitätssteigerungen, etwa im 
Zuge der Digitalisierung, nicht zu kompensieren. Auch eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen und Älteren 
stößt an ihre Grenzen (Klinger & Fuchs, 2020). Daher werden die Unternehmen aller Voraussicht nach selbst 
bei einem leichten Beschäftigungsabbau große Schwierigkeiten haben, alle ihre durch hohe Zahlen an Verren-
tungen vakant werdenden Stellen mit Nachwuchskräften aus dem Inland zu besetzen. Zwar hängt der genaue 

343 Nur wenige Patentanmeldungen in Deutschland stammen von weiblichen Erfinderinnen. 2016 entfielen lediglich 4,4 % der nationalen 
Patentanmeldungen auf Frauen. Unter den Patentanmeldungen von in Deutschland wohnhaften Ausländerinnen und Ausländern war 
der Frauenanteil doppelt so hoch (8,2 %) (Koppel et al., 2018). 
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Umfang der Nachfrage nach Arbeitskräften aus dem Ausland auch dann noch von der konjunkturellen Entwick-
lung ab. Ein substanzielles Maß an Zuwanderung wird jedoch in jedem Fall notwendig sein, um die wirtschaft-
liche Leistungsfähigkeit des Landes zu erhalten (Geis-Thöne, 2020a) 

Da auch in anderen EU-Staaten, einschließlich der mittel- und osteuropäischen Staaten, zunehmend mehr Per-
sonen aus dem Erwerbsleben ausscheiden als nachrücken, ist das Potenzial für die weitere Zuwanderung von 
Unionsbürgerinnen und -bürgern allerdings begrenzt. Daher ist in den kommenden Jahren eher mit einem star-
ken Rückgang der Nettozuwanderung aus der EU zu rechnen, sodass die Zuwanderung aus demografiestarken 
Drittstaaten für die Fachkräftesicherung in Deutschland strategisch an Bedeutung gewinnt (Geis-Thöne, 2020a; 
Fuchs et al., 2019). Dabei besteht bereits jetzt ein Wettbewerb unter den hochentwickelten Ländern insbeson-
dere um höher qualifizierte Zuwandererinnen und Zuwanderer. 

Mit dem am 1. März 2020 in Kraft getretenen Fachkräfteeinwanderungsgesetz344 ist eine deutliche Liberalisie-
rung der Zugangswege für Erwerbszuwandererinnen und -zuwanderer aus Drittstaaten erfolgt. Insbesondere 
können seitdem auch beruflich Qualifizierte ohne wesentliche Einschränkungen zuziehen, wenn sie ein Stellen-
angebot in Deutschland haben. Allerdings bleibt abzuwarten, wie viele Personen diese neuen Zugangswege 
tatsächlich nutzen können, da sich Ausbildungsformen und -inhalte gerade im mittleren Qualifikationsbereich 
international sehr stark unterscheiden und vielfach Anpassungsqualifizierungen erforderlich machen, die bis-
lang allerdings noch zu wenig vorgesehen sind. Daher ist zu erwarten, dass diese Reformen allein nicht ausrei-
chen werden, um die Zuzugszahlen in den nächsten Jahren zu stabilisieren. Um in noch größerem Maße Zu-
wandererinnen und Zuwanderer zur Fachkräftesicherung zu gewinnen, könnte es sinnvoll sein, spezifische Bil-
dungswege zu entwickeln, die junge Menschen zumindest zum Teil noch im Herkunftsland für eine Erwerbstä-
tigkeit in Deutschland qualifizieren, verbunden mit einem Qualifikationsnutzen und Wissenstransfer für die 
Herkunftsländer. In jedem Fall müssen Bildungs- und Erwerbszuwanderung in Zukunft noch stärker zusam-
mengedacht werden (Geis-Thöne, 2020b). 

Außerdem muss stärker in den Blick genommen werden, dass auch Erwerbs- und Familienmigration eng mit-
einander verknüpft sind (OECD, 2017b; Borowsky et al., 2020). So leben etwa drei Viertel der hochqualifizier-
ten Zuwandererinnen und Zuwanderer aus Drittstaaten, die zwischen 2012 und 2015 eine Blaue Karte EU in 
Deutschland erworben haben, in einer Partnerschaft, 37 % haben Kinder (Hanganu & Heß, 2016). Die Entschei-
dung, nach Deutschland zu kommen oder hier zu bleiben, wird in der Regel im Partnerschafts- oder erweiterten 
Familienkontext ausgehandelt. Neben wirtschaftlichen und beruflichen Motiven spielen familiäre Erwägungen 
eine Rolle wie die beruflichen Perspektiven des Partners oder der Partnerin, die Betreuung und Eingewöhnung 
der Kinder oder die Sorge um Eltern, Angehörige und Freunde, die im Herkunftsland verbleiben (Föbker et al., 
2014). Um Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen, ist es notwendig, auch den mitreisenden oder nachzie-
henden Familienmitgliedern Perspektiven in Deutschland zu bieten und ihre Integration (nicht nur) in Bildungs-
system und Arbeitsmarkt aktiv zu unterstützen (vgl. Kapitel 4.5.4). Außerdem sollte geprüft werden, wieweit 
bestehende rechtliche und faktische Hürden im Familiennachzug von Drittstaatsangehörigen abgebaut werden 
können (vgl. Kapitel 4.3.2). Ein gravierendes Problem, das alle Zuwanderungsformen betrifft, ist die lange 
Dauer der Verfahren. So müssen Zuwanderungsinteressierte bei den zuständigen Auslandsvertretungen oft mo-
natelang oder über ein Jahr auf einen Termin zur Beantragung des Visums warten (BT-Drs. 19/18809). Damit 
lässt sich der Einreisezeitpunkt kaum planen, was für die Anwerbung ausländischer Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer besonders ungünstig ist, da sich so auch nicht absehen lässt, wann die Ankerperson ihre Arbeits-
stelle in Deutschland konkret antreten kann. Im Rahmen des beschleunigten Fachkräfteverfahrens ist zwar eine 
schnellere Visavergabe für Fachkräfte und ihre Familien geplant, allerdings muss sich erst zeigen, wieweit die 
Umsetzung gelingt und ob sie nicht zu Lasten noch längerer Wartezeiten anderer Zuwanderungsgruppen geht. 

Migration als Familienprojekt 

Im Folgenden wird die Familienmigration näher betrachtet, insbesondere der Familiennachzug und die transna-
tionale Migration. Die Frage, wer im Rahmen des Familiennachzugs nachfolgen darf und wie sich das Fami-
lienleben über nationalstaatliche Grenzen hinweg gestaltet, ist für Familien von großer Relevanz. 

344 Fachkräfteeinwanderungsgesetz vom 15. August 2019 (BGBl. I S. 1307). 

4.3 
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4.3.1 Umfang des Familiennachzugs nach Deutschland 

Die Familienmigration stellt international einen der Hauptzuwanderungswege nach Europa und in andere ent-
wickelte Industrieländer dar (OECD, 2017b; 2019a). Die OECD (ebd.) unterscheidet vier Formen der Famili-
enmigration: die gemeinsame Einreise von Familienangehörigen mit der Ankerperson, die Familienzusammen-
führung bzw. den Nachzug von Familienangehörigen, die Zuwanderung von Partnerinnen und Partnern zwecks 
Familiengründung (Heiratsmigration) und die Kindesadoption im Ausland. In Deutschland lassen sich diese 
unterschiedlichen Formen anhand der amtlichen Statistik nicht hinreichend differenzieren. Auch das Gesamt-
volumen der Familienmigration lässt sich nicht bestimmen, da der Familiennachzug von Unionsbürgerinnen 
und -bürgern im Rahmen der Freizügigkeit statistisch nicht erfasst wird. Einige Hinweise auf den Familien-
nachzug von Drittstaatsangehörigen ergeben sich aus der Visastatistik des Auswärtigen Amtes, in der die Fälle 
erfasst sind, in denen in einer deutschen Vertretung im Ausland ein Visum auf Nachzug eines Ehegatten oder 
Familienangehörigen erteilt wurde. Nicht berücksichtigt sind hier Nachzüge, die ohne Visum möglich sind, wie 
z. B. im Fall der USA, Kanadas, Israels, Japans, Südkoreas, Australiens oder der Schweiz. Außerdem gibt die 
Visastatistik keine Auskunft über die Nationalität der Antragstellenden, sondern erfasst wird lediglich das Land, 
in dem der Antrag gestellt wurde. Eine weitere Datenquelle ist das Ausländerzentralregister (AZR), in dem seit 
2005 für Nicht-EU-Bürgerinnen und -Bürger erfasst wird, welcher Aufenthaltszweck für die Vergabe der Auf-
enthaltserlaubnis ausschlaggebend war. Die ausgewiesenen Fallzahlen sind nicht direkt mit denen der Visasta-
tistik vergleichbar, weil im AZR auch die Personen enthalten sind, die visumfrei oder mit einem Visum zu 
anderen Zwecken nach Deutschland eingereist sind und erst hier einen Aufenthaltstitel zum Zweck der Famili-
enzusammenführung beantragt haben. Zudem bietet das AZR differenziertere Informationen zu den nachzie-
henden Personen (BMI & BAMF, 2020; Grote, 2017). 

Einschränkend ist weiterhin zu konstatieren, dass die in der amtlichen Statistik erfassten Aufenthaltszwecke 
rechtliche Kategorien sind. Wie der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration 
(2019) kritisch anmerkt, wird mit Unterscheidung von Erwerbs-, Bildungs-, Familienmigration und humanitärer 
Migration unterstellt, dass es sich hier um klar voneinander abgrenzbare Motive handelt. Migration als Famili-
enprojekt bedeutet jedoch, dass häufig einzelne Familienmitglieder vorangehen, um der Familie bessere Le-
bensperspektiven zu eröffnen, und andere später folgen. Insbesondere bei der Fluchtmigration dürften sich die 
Zuwanderungsmotive – und Integrationsbedarfe – von geflüchteten und nachziehenden Familienangehörigen 
kaum unterscheiden. „Trotzdem gelten für diese ‚Anschlussmigration‘ andere rechtliche Bedingungen, und sie 
wird statistisch anders erfasst“ (SVR Integration, 2019, S. 31). 

Abbildung 4-4 zeigt die Entwicklung des Familiennachzugs von Drittstaatsangehörigen nach Deutschland auf 
Basis des Ausländerzentralregisters. Deutlich wird, dass die Zahl der Personen, denen ein Aufenthaltsstatus aus 
familiären Gründen erteilt wurde, in den Jahren der Fluchtmigration 2015 bis 2017 stark gestiegen und 2018 
wieder zurückgegangen ist. Für 2019 eingereiste Drittstaatsangehörige wurden zuletzt knapp 96.000 Aufent-
haltserlaubnisse aus familiären Gründen erteilt (Graf, 2020). Der Anteil des Familiennachzugs an allen 2019 
eingereisten Drittstaatsangehörigen, denen im selben Jahr ein Aufenthaltstitel zuerkannt wurde, betrug demnach 
43 % (ebd., eigene Berechnung). 
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Abbildung 4-4 Drittstaatsangehörige mit einer Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Familiennachzugs, 
2010 bis 2018 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

T
a
u
s
e
n
d
 

Ehefrauen Ehemänner Eltern Kinder Sonstige Familienangehörige 

51.244 
48.235 

54.036 53.495 54.816 56.046 

63.677 

82.440 

105.551 

114.861 

97.129 

Quelle: Ausländerzentralregister, Borowsky et al., 2020 (Tabelle 3), eigene Darstellung 

Familienmigration ist vor allem Migration von Frauen und Kindern. Drei Viertel der Partnerinnen und Partner, 
die zwischen 2010 und 2018 im Rahmen des Ehegattennachzugs aus Drittstaaten nach Deutschland kamen, sind 
Frauen. 2018 wurden 40.794 Aufenthaltserlaubnisse an nach- oder mitziehende Ehefrauen erteilt und damit 
42 % aller Aufenthaltserlaubnisse aus familiären Gründen. Ein Drittel der Frauen (34 %) zog zu einem deut-
schen und zwei Drittel (66 %) zogen zu einem ausländischen Ehepartner, wobei die deutschen Ehepartner so-
wohl Deutsche ohne eigne Migrationserfahrung als auch eingebürgerte Deutsche mit Migrationserfahrung um-
fassen. 12.595 Aufenthaltserlaubnisse wurden an Ehemänner erteilt, die zum größten Teil (62 %) zu einer deut-
schen Ehepartnerin zogen. Der Kindernachzug (35.743 Aufenthaltserlaubnisse) erfolgte mit übergroßer Mehr-
heit (97 %) zu ausländischen Elternteilen. Der Nachzug von ausländischen Elternteilen (7.329 Aufenthaltser-
laubnisse) erfolgte dagegen mehrheitlich zu deutschen minderjährigen Kindern (79 %). An sonstige Familien-
angehörige wurden nur 668 Aufenthaltserlaubnisse erteilt (BMI & BAMF, 2020). 

Waren seit Erfassung des Familiennachzugs im AZR von 2005 bis 2014 durchgängig türkische Staatsangehö-
rige die größte Gruppe nachziehender Familienangehöriger (BMI & BAMF, 2019), sind es seit 2015 syrische 
Staatsangehörige. Insgesamt wurden im Zeitraum 2010 bis 2018 rund 682.000 Aufenthaltserlaubnisse aus fa-
miliären Gründen erteilt. Auf die zehn wichtigsten Herkunftsländer entfielen zusammen 58 % aller Aufenthalts-
erlaubnisse aus familiären Gründen (Abbildung 4-5). 
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Abbildung 4-5 Familiennachzug nach den wichtigsten Herkunftsländern, 2010 bis 2018 
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Quelle: Ausländerzentralregister, Berechnungen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung 2020 

Nicht erfasst sind hier, wie erwähnt, Familienangehörige aus EU-Staaten. Da Unionsbürgerinnen und -bürger 
im Rahmen der Freizügigkeit keinen Aufenthaltszweck angeben müssen, lässt sich nur näherungsweise ermit-
teln, wie viele von ihnen aus familiären Gründen nach Deutschland kommen. Einen gewissen Anhaltspunkt gibt 
die im Mikrozensus erhobene Frage nach dem Hauptmotiv der Zuwanderung. Demnach gaben 2018 rund 46 % 
der Personen in Privathaushalten, die im Laufe ihres Lebens aus EU-Staaten zugewandert sind, familiäre 
Gründe als Hauptmotiv für die Zuwanderung an. 30 % nannten eine Beschäftigungsaufnahme als Hauptgrund 
(Statistisches Bundesamt, 2019a, eigene Berechnungen). Diese Anteile beziehen sich allerdings auf alle Zuge-
wanderten aus der EU, einschließlich der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, für die mehrheitlich 
familiäre Gründe ausschlaggebend waren oder sind (Lochner & Jähnert, 2020). Betrachtet man nur die Erwach-
senen im erwerbsfähigen Alter (15 bis 64 Jahre), so zeigen Berechnungen von Geis-Thöne (2020), dass für gut 
ein Viertel (28 %) der Zugewanderten, die zwischen 2007 und 2017 aus der EU und Westeuropa nach Deutsch-
land gekommen sind und sich 2017 in Deutschland aufhielten, familiäre Gründe ausschlaggebend waren. Für 
die Hälfte der Zugewanderten (51 %) waren Beschäftigungsmotive maßgeblich. Hierbei zeigt sich ein deutli-
cher Geschlechterunterschied: Während für Männer aus der EU und Westeuropa die Erwerbsarbeit das Haupt-
motiv für die Zuwanderung war (63 %) und familiäre Gründe nachrangig waren (16 %), wanderten Frauen 
gleichermaßen aus erwerbsorientierten (37 %) wie familiären Motiven (40 %) zu. 

Insgesamt, d. h. für alle erwachsenen Zuwandererinnen und Zuwanderer aus EU- und Drittstaaten im betreffen-
den Zeitraum, kommt Geis-Thöne (2020c) auf einen Anteil von 27 %, die familiäre Gründe als Hauptzuwande-
rungsmotiv angaben, darunter knapp 11 %, die zwecks Heirat oder Partnerschaft mit einer in Deutschland le-
benden Person zugezogen sind und knapp 17 %, die gemeinsam mit einem Familienmitglied eingereist oder 
ihm nach Deutschland gefolgt sind. Familiäre Gründe wurden vor allem von Zuwandernden aus der Türkei 
(70 %), der Ukraine (45 %) und Russland (44 %) genannt. 

Eine ähnliche Größenordnung des Familiennachzugs aus Dritt- und EU-Staaten ermitteln Borowsky et al. 
(2020) für 18- bis 54-jährige Personen, die zwischen 2005 und 2017 nach Deutschland zugezogen sind345: 
„Demnach sind etwa ein Viertel der seit 2005 zugezogenen Personen im erwerbsrelevanten Alter zum Zwecke 
der Familiengründung oder des partnerschaftlichen Familiennachzugs nach Deutschland gekommen. Anhand 
des Mikrozensus handelt es sich dabei – unter Berücksichtigung von stichprobenbedingten Verzerrungen – um 
eine geschätzte Zahl im Bereich von insgesamt 780.000 bis 825.000 Personen, (…) davon 40 % aus EU-Staaten. 
Rund drei Viertel der Befragten sind Frauen, etwa drei Viertel sind jünger als 40 Jahre“ (Borowsky et al., 2020, 
S. 1). Zu berücksichtigen ist, dass es sich bei all den genannten Zahlen um Bestandszahlen handelt, also die 
Personen umfasst, die sich 2017 – noch oder wieder – in Deutschland aufhielten. Personen, die in ihre Heimat 
zurückgekehrt oder in ein anderes Land weitergewandert sind, sind nicht erfasst. Außerdem beziehen sich die 

345 Borowsky et al. (2020) stützen sich dabei nicht nur auf den Mikrozensus, sondern in geringerem Umfang auch auf das SOEP. 
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Angaben nur auf das von den Befragten rückblickend genannte Hauptmotiv für den Zuzug. In der Regel spielen 
aber ganze Bündel von Motiven eine Rolle bei der Migrationsentscheidung, wobei sich berufliche und familiäre 
Motive nicht ausschließen. So weisen auch die Frauen, die im Rahmen des partnerschaftlichen Familiennach-
zugs zugewandert sind, mehrheitlich eine hohe Erwerbsneigung auf (Borowsky et al., 2020). 

Betrachtet man abschließend das Wanderungsgeschehen von Kindern, so findet sich hier das oben beschriebene 
Muster einer hohen Fluktuation mit deutlicher Zunahme des Wanderungssaldos in der Mitte der 2010er-Jahre 
wieder (Abbildung 4-6). In den 2000er-Jahren immigrierten jährlich etwa 50.000 Kinder mit einer ausländi-
schen Staatsangehörigkeit aus EU- und Nicht-EU-Staaten nach Deutschland. Nach 2010 stiegen die Zahlen 
dann deutlich an, erreichten 2015 mit knapp 400.000 Kindern einen Höhepunkt und gehen seitdem deutlich 
zurück, liegen aber weiterhin über dem Niveau der 2000er-Jahre. Zwar stieg auch die Zahl der Fortzüge von 
ausländischen Minderjährigen zeitlich versetzt an, mit inzwischen rückläufiger Tendenz, im Saldo zeigt sich 
jedoch eine deutliche Zunahme der Kinder mit eigener Migrationserfahrung, was vor allem auf die Fluchtmig-
ration Mitte der 2010er-Jahre zurückzuführen ist, als viele Minderjährige allein oder mit Angehörigen nach 
Deutschland flüchteten. Der Großteil der Kinder mit Migrationshintergrund in Deutschland ist allerdings nicht 
selbst zugewandert, sondern in Deutschland geboren (vgl. Kapitel 4.4). 

Abbildung 4-6 Zu- und Abwanderung und Wanderungssaldo der unter 18-Jährigen nach Staatsangehörig-
keit, 2000 bis 2018 

-50 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 

T
a
u
s
e
n
d
 

Deutsche Saldo Ausländer Saldo Deutsche Zuzüge 

Deutsche Fortzüge Ausländer Zuzüge Ausländer Fortzüge 

Quelle: Wanderungsstatistik, Statistisches Bundesamt, 2020l, eigene Darstellung 

4.3.2 Rechtliche Aspekte des Familiennachzugs 

Das Recht auf Schutz der Familie und Achtung des Familienlebens ist im Grundgesetz (Art. 6 Abs. 1 GG) und 
in menschenrechtlichen Verträgen wie dem Zivilpakt (Art. 23 Abs. 1 ICCPR) und der Europäischen Menschen-
rechtskonvention (Art. 8 Abs. 1 EMRK) verankert. Die Richtlinie 2003/86/EG des Rates vom 22. September 
2003 betreffend das Recht auf Familienzusammenführung gibt Drittstaatsangehörigen, die einen Aufenthaltsti-
tel mit mindestens einjähriger Gültigkeit in einem Mitgliedstaat der EU haben, das Recht auf Familiennachzug 
von Ehegatten und minderjährigen Kindern, und zwar unabhängig davon, ob die Familie vor oder nach der 
Einreise in den EU-Staat gegründet wurde (Bonjour & Kraler, 2015). Darüber hinaus können die Mitgliedstaa-
ten nach Ermessen anderen Kernfamilienangehörigen und eingetragenen Lebenspartnerinnen und Lebenspart-
nern die Einreise gestatten. 
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Regelung des Familiennachzugs 

In Deutschland ist der Familiennachzug von Drittstaatsangehörigen im Aufenthaltsgesetz (AufenthG) geregelt. 
Der Familiennachzug, d. h. Einreise und Aufenthalt von im Ausland lebenden Familienangehörigen, wird zum 
Schutz von Ehe und Familie gemäß Art. 6 des Grundgesetzes gewährt (§ 27 Abs. 1 AufenthG). Er ist allerdings 
an bestimmte Voraussetzungen gebunden, wobei das Gesetz zwischen dem Nachzug zu Deutschen (§ 28 Auf-
enthG) und zu Ausländern (§ 29 AufenthG) unterscheidet. Bei ausländischen Staatsangehörigen unterscheiden 
sich die Voraussetzungen zudem nach dem Aufenthaltsstatus der aufnehmenden Person (vgl. Textbox 4-2) und 
deren Verwandtschaftsverhältnis zu den Nachziehenden. Während für den Familiennachzug zu deutschen 
Staatsangehörigen, abgesehen vom Nachweis grundlegender Deutschkenntnisse nachziehender Ehegatten, re-
lativ wenig Vorgaben bestehen, ist der Familiennachzug zu ausländischen Staatsangehörigen an höhere Hürden 
geknüpft, Nach Grote (2017, S. 51) lassen sich grob vereinfacht fünf Kernvoraussetzungen identifizieren: „Die 
aufnehmende Person muss über einen gültigen Aufenthaltstitel verfügen, ausreichenden Wohnraum und Kran-
kenversicherungsschutz für die nachziehenden Familienangehörigen und sich vorweisen können sowie den Le-
bensunterhalt für sich und die Nachziehenden sichern können. Darüber hinaus müssen bestimmte ‚Integrations-
leistungen‘ vor und/oder nach dem Nachzug erfüllt werden (z. B. Nachweis über Deutschkenntnisse). Beim 
Ehe- bzw. Lebenspartnernachzug müssen die Partnerinnen und Partner wiederum in der Regel mindestens 18 
Jahre alt sein.“ Für bestimmte Personengruppen wird allerdings von einzelnen Voraussetzungen abgesehen. 
Bspw. müssen anerkannte Flüchtlinge keine Lebensunterhaltssicherung nachweisen. 

Der Familiennachzug ist in Deutschland auf die Kernfamilie, d. h. Ehegatten und Lebenspartner, minderjährige 
ledige Kinder und Eltern von minderjährigen ledigen Kindern begrenzt. Eine Aufenthaltserlaubnis für den 
Nachzug anderer Familienangehöriger, wie Geschwister, Enkel oder Großeltern, kann erteilt werden, „wenn es 
zur Vermeidung einer außergewöhnlichen Härte erforderlich ist“ (§ 36 Abs, 2 AufentG). Der Entkoppelung von 
biologischer und sozialer Elternschaft wird insofern Rechnung getragen, als das Bundesinnenministerium in 
seiner Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Aufenthaltsgesetz anerkennt, dass die verfassungsrechtlich zu 
schützende „Eltern-Kind-Beziehung (…) nicht nur durch Abstammung, sondern auch rechtlich vermittelt sein 
kann“ (BMI, 2009, Nummer 36.2.1.2). Während Adoptiv- und Stiefkinder nachzugsberechtigt sind – Stiefkin-
der allerdings nur im Rahmen des Nachzugs zum leiblichen Elternteil –, sind Pflegekinder auf die Härtefallre-
gelung verwiesen (BMI 2009, Nummer 27.1.5). Mit der rechtlichen Gleichstellung von Ehe und Lebenspart-
nerschaft sind seit 2013 auch gleichgeschlechtliche Lebenspartner nachzugsberechtigt (Grote, 2017). Der Blick 
in andere Länder bestätigt, dass auch dort der Familiennachzug überwiegend auf die Kernfamilie begrenzt wird. 
Darüber hinaus gibt es aber unterschiedliche Regelungen zum Nachzug von Verlobten, erwachsenen Kindern, 
Enkeln, alten Eltern, Onkeln und Tanten oder anderen bedürftigen, erwachsenen Verwandten. Am weitesten 
wird der Familienbegriff in den USA und Schweden ausgelegt, am engsten in Israel, der Türkei, Japan oder 
Korea (OECD, 2017b). 

Problematische Beschränkungen des Familiennachzugs 

Der Familiennachzug zählte immer schon zu den umkämpften Feldern in der Einwanderungspolitik. Regelun-
gen werden genutzt, um Migration zu begrenzen und zu steuern (Lingl, 2018; Stetter-Karp, 2018). Besonders 
seit Ende der 1990er-Jahre wird der Familiennachzug in vielen europäischen Ländern rechtlich deutlich restrik-
tiver gehandhabt (Bonjour & Kraler, 2015; Kofman, 2018). Die Verschärfungen betreffen den Aufenthaltsstatus 
und die finanziellen Mittel des nachholenden Familienmitglieds sowie Altersgrenzen und Sprachkompetenzen 
der nachreisenden Familienmitglieder (BMI & BAMF, 2019). Rechtliche Beschränkungen waren in den 
2000er-Jahren von Diskursen begleitet, die insbesondere Heiratsmigration und Familiengründung mit Partne-
rinnen und Partnern aus dem Herkunftsland als Gefahr für die Integration, Bedrohung für den sozialen Zusam-
menhalt und als Belastung für den Wohlfahrtsstaat problematisierten (Block, 2015; Kofman, 2018). Dies ist 
insofern irreführend, als dass Personen, die im Rahmen einer Familienzusammenführung nachziehen, in 
Deutschland lange Zeit gar nicht umgehend am Arbeitsmarkt partizipieren und sich so gesellschaftlich einbrin-
gen durften. Erst seit 2013 erhalten sie mit dem Aufenthaltstitel aus familiären Gründen zugleich auch eine 
Arbeitserlaubnis (SVR Integration, 2019). Von schärferen Bestimmungen betroffen sind aber auch deutsche 
Staatsangehörige, die eine Partnerin oder einen Partner im Nicht-EU-Ausland kennenlernen und gemeinsam in 
Deutschland leben möchten. Die bürokratischen Hürden des Familiennachzugs und beschränkende Einreisebe-
stimmungen wirken mindestens befremdlich, wenn doch in Ausbildung, Studium und Arbeitsleben immer öfter 
globale Erfahrungen und Auslandszeiten erwartet und honoriert werden. 
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Vor dem Hintergrund des Rechts auf Familiennachzug wenig nachvollziehbar ist bspw. das 2007 eingeführte, 
oben erwähnte Erfordernis des Nachweises von einfachen deutschen Sprachkenntnissen der nachziehenden 
Partnerinnen und Partner bereits vor dem Zuzug nach Deutschland.346 Zahlreiche Ausnahmen gelten nämlich 
für Partnerinnen und Partner sowohl von Hochqualifizierten, Forschenden und Selbstständigen als auch von 
Asylberechtigten und Geflüchteten mit anerkanntem Schutzstatus sowie für nachziehende Partner, denen es 
aufgrund einer Behinderung oder wegen besonderer Umstände nicht möglich ist, vor der Einreise Sprachkennt-
nisse zu erwerben (BMI & BAMF, 2020).347 Zwar sind Sprachkenntnisse ein wichtiger Schlüssel zur Integra-
tion, jedoch leuchtet nicht ein, warum diese unter teils sehr erschwerten Bedingungen im Heimatland erworben 
werden müssen. In den Jahren 2014 und 2015 wurden jeweils rund 12.000 Anträge auf Ehegattennachzug ab-
gelehnt, weil die betreffenden Personen die Sprachprüfung nicht bestanden hatten (BT-Drs. 18/13324). Auch 
ist fraglich und empirisch bisher offen, wieweit die mit der Einführung der Nachweispflicht verbundenen Ziele, 
die Bekämpfung von Zwangsehen und die Förderung der Integration, tatsächlich erreicht werden. Ermöglichen 
die im Ausland vor der Einreise erworbenen Sprachkenntnisse z. B. tatsächlich einen schnelleren Einstieg in 
den Arbeitsmarkt? In Hinblick auf die oben genannten finanziellen Auflagen ist außerdem unklar, ob diese nicht 
langfristig ertragreichere Investitionen in Nach- und Weiterqualifikation verhindern. Die OECD weist in ihrem 
Bericht zur Familienmigration auf die unintendierten negativen Folgen hin, die eine Begrenzung des Familien-
nachzugs für die Integrationsprozesse haben kann (OECD, 2017b, 2019a). 

Nicht nachvollziehbar ist auch die weiterhin bestehende Beschränkung des Familiennachzugs für subsidiär 
Schutzberechtigte. Ein sogenannter privilegierter Familiennachzug besteht zwar für Asylberechtigte nach dem 
Grundgesetz, für anerkannte Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention und für Resettlement-
Flüchtlinge. Sie können Ehepartner und minderjährige Kinder nachholen, ohne nachweisen zu müssen, dass sie 
ihren Unterhalt selbstständig bestreiten und über ausreichend Wohnraum verfügen. Dagegen wurde für die Per-
sonen, die ab März 2016 den Schutzstatus der subsidiär Schutzberechtigten erhielten (eine Erweiterung des 
Schutzes der Genfer Flüchtlingskonvention um den Schutz vor Folter, Todesstrafe und Lebensgefahr in kriege-
rischen Gebieten), das seit Juli 2015 uneingeschränkte Recht auf Familiennachzug zunächst zwei Jahre ausge-
setzt und dann zum August 2018 durch eine Kontingentlösung ersetzt. Damit gibt es für Bürgerkriegsflüchtlinge 
mit subsidiärem Schutzstatus, insbesondere Geflüchtete aus Syrien, keinen Anspruch auf Familiennachzug 
mehr. Mit der Kontingentlösung dürfen monatlich nur 1.000 Familienangehörige unter Nachweis humanitärer 
Gründe nachgeholt werden (SVR Integration, 2019). Aus grund- und menschenrechtlicher Sicht ist die Be-
schränkung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten kritisch zu sehen (Kessler, 2018; Stetter-
Karp, 2018), zumal absehbar ist, dass viele Geflüchtete mit subsidiärem Status aufgrund der prekären Lage in 
ihren Herkunftsländern vorläufig in Deutschland bleiben werden. Darüber hinaus stoßen die Regelungen in der 
Praxis auf Schwierigkeiten, sodass bisher nicht einmal das Kontingent erfüllt wurde (Matthies, 2019). 

Insgesamt muss die Umsetzung des Familiennachzugs vereinfacht werden, um unnötigen Aufwand und eine 
lange Trennung der Familie zu vermeiden, besonders in Krisen- und Konfliktgebieten. Die Visavergabeverfah-
ren sollten optimiert, das Personal in den entsprechenden deutschen Auslandsvertretungen aufgestockt und die 
Dauer der behördlichen Prüfverfahren reduziert werden. Als problematisch zu bewerten ist neben langen War-
tezeiten für Visa-Termine die begrenzte Zahl der Auslandsvertretungen, an denen Anträge auf Familienzusam-
menführung gestellt werden können, die Begrenzung des Zugangs dorthin durch Einreisehürden der jeweiligen 
Länder, sowie, insbesondere in Fluchtsituationen, die Anforderung der Vorlage von Dokumenten, deren Be-
schaffung nicht nur lange dauert und schwierig ist, sondern oftmals die – gerade im Fluchtkontext eigentlich 
nicht zumutbare – Zusammenarbeit mit den Behörden des Herkunftslandes erfordert. 

346 Erforderlich sind Sprachkenntnisse der Stufe A1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen. 
347 Die Härtefallklausel (§ 30 Abs. 1 S. 3 Nr. 6 AufenthG) wurde 2015 nach einem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union 

eingeführt, in dem Sprachnachweispflicht für türkische Staatsangehörige als Verstoß gegen die sogenannte Stillhalteklausel des As-
soziierungsabkommens mit der Türkei gewertet wurde (Rechtssache C-138/13 Naime Dogan/Bundesrepublik Deutschland, Urteil des 
Gerichtshofs (Zweite Kammer) vom 10.07.2014, ECLI:EU:C:2014:287). Das Gericht rügte seinerzeit, dass „der fehlende Nachweis 
des Erwerbs hinreichender Sprachkenntnisse automatisch zur Ablehnung des Antrags auf Familienzusammenführung führt, ohne dass 
besondere Umstände des Einzelfalls berücksichtigt werden“ (Rn. 38). Gleichwohl erkannte das Gericht an, dass der Gesetzgeber bei 
einem gerechtfertigten Allgemeininteresse Integrationsleistungen der Zuwanderer vor Einreise verlangen kann. Diese Linie bestätigte 
das Gericht in Folgeentscheidungen (vgl. Rechtssache C-153/14 K&A, Urteil vom 09.07.2015, ECLI:EU:C:2015:453; Rechtssache 
123/17 Yön, Urteil vom 07.08.2018, ECLI:EU:C:2018:632) (vgl. SVR Integration, 2019, S. 49). 
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Berücksichtigung des Kindeswohls 

Insbesondere wenn minderjährige Kinder betroffen sind, müssen Anträge auf Familienzusammenführung ge-
mäß Art. 10 Abs. 1 der UN-Kinderrechtskonvention348 „wohlwollend, human und beschleunigt bearbeitet“ wer-
den. Dem Kindeswohl ist Vorrang einzuräumen (Heuser, 2017; Cremer, 2018). Anträge von Familienangehö-
rigen von unbegleiteten, minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern sollten daher prioritär behandelt wer-
den. 

Darüber hinaus sollte das Kindeswohl auch in anderen Fällen stärker Beachtung finden. So sollte die Vorgabe, 
dass nur minderjährige Kinder ihre Eltern nachholen dürfen, im Einzelfall ausgesetzt werden. Wenn minderjäh-
rige Flüchtlinge einen Antrag auf Familienzusammenführung stellen, ist bisher das Alter bei der Entscheidung 
über den Antrag maßgeblich – und nicht das Alter bei der Antragstellung. Lange andauernde Asylantragsver-
fahren führen daher nicht nur zu einer langen familialen Trennung, sondern beinhalten die Gefahr, dass Kinder 
mit der eigenen Volljährigkeit endgültig von den Eltern getrennt werden. 

Außerdem sollte vor dem Hintergrund des Kindeswohls der Rechtsanspruch auf den Nachzug von Eltern zu 
minderjährigen Flüchtlingen (nach § 36 Abs. 1 AufenthG) auf Geschwister erweitert werden. Der gemeinsame 
Nachzug von Eltern mit den Geschwistern des unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings nach Deutschland ist 
bisher nur im Rahmen einer Ermessensregelung möglich (§ 36 Abs. 2 AufenthG). So können bisher weder 
Geschwister untereinander nachziehen, noch können Eltern ihre minderjährigen Kinder aus dem Herkunfts-
oder Transitstaat mitnehmen, wenn sie selbst ein Anrecht auf Familiennachzug als Eltern haben. Eltern müssen 
sich also faktisch zwischen ihren Kindern entscheiden. Dies stellt die Familie vor ein unlösbares und inhumanes 
Dilemma, führt zu psychischer Belastung und verhindert im Ergebnis Familienzusammenführungen (Hörich, 
2017). Der schützende Raum, den eine Familie bietet, ist für geflüchtete Menschen auch deshalb wichtig, weil 
er hilft, traumatische Erfahrungen verarbeiten zu können. Die Familie ist eine wichtige emotionale Vorausset-
zung für ein erfolgreiches Ankommen im Zielland (Council of Europe Commissioner for Human Rights, 2017). 

Empirische Forschung zu Geflüchteten in Deutschland belegt, dass das emotionale Wohlbefinden deutlich ge-
ringer ist, wenn noch Angehörige im Herkunftsland leben (Gambaro et al., 2018; Walther et al., 2019). Auch 
das Risiko einer posttraumatischen Belastungsstörung ist größer (Brücker et al., 2019). Explizit wird in der 
aktuellen Evaluation der Integrationskurse in Deutschland darauf verwiesen, dass bei etwa 20 % der Geflüch-
teten die Ausgangslange für einen erfolgreichen und schnellen Erwerb der deutschen Sprache aufgrund einer 
belastenden Familienkonstellation ungünstig ist, weil Teile der Familie nicht im gleichen Haushalt, sondern 
noch im Herkunftsland oder einem dritten Land wohnen (Tissot et al., 2019). Auch in anderen Kontexten konnte 
gezeigt werden, wie belastend eine fluchtbedingte familiale Trennung für Familienangehörige ist, wie die Wir-
kungen einer fluchtbedingten Traumatisierung durch eine familiale Trennung verschärft werden, und welche 
Schlüsselrolle die Familie als Anker für emotionale Stabilität und Identität spielt. 

Die Familie als Integrationsmotor 

Neben menschenrechtlichen Argumenten für das Recht auf Familie ist die förderliche Bedeutung der Familie 
für Integrationsprozesse zu unterstreichen. Es liegt nahe anzunehmen, dass durch die Verantwortung für Kinder 
das Interesse und die Motivation für den eigenen Spracherwerb zunehmen. Finanzielle Ressourcen werden am 
(neuen) Lebensmittelpunkt der Familie investiert, auch die emotionale Unterstützung durch die Familie und das 
familiale Sozialkapital unterstützen die vielschichtigen Prozesse der Eingliederung. Es ist anspruchsvoll, diese 
Effekte in Studien empirisch nachzuweisen, und es liegen bisher nur wenige Befunde dazu vor. In internationa-
len Studien, die die Effekte des verzögerten Nachzugs von bereits vorher verheirateten Paaren untersuchten, 
konnte gezeigt werden, dass Ankerpersonen, deren Partner später nachfolgten, im Vergleich zu jenen, deren 
Partner bereits früher nachreisten, auch nach Jahren noch weniger verdienten, was z. B. mit verspäteten Inves-
titionen in die (Weiter-)Bildung erklärt werden kann. Partnerinnen bzw. Partner, die später folgten, wiesen auch 
nach fünf Jahren noch schlechtere Sprachkenntnisse und eine geringere Arbeitsmarktbeteiligung auf (OECD, 
2019a). Vielfach empirisch belegt ist dagegen der positive Effekt einer früheren Einwanderung (in jungen Jah-
ren) von Kindern für den Spracherwerb und daran anschließende Bildungserfolge und die Arbeitsmarktintegra-
tion (z. B. Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen, 2016). Für Kinder ist es daher wichtig, frühzeitig, auf 
sicherem Wege und ohne längere zeitliche Verzögerungen ins Zielland zu kommen, um die negativen Konse-
quenzen der Trennungserfahrung zu minimieren, traumatisierende Fluchterfahrungen zu vermeiden und alle 
Möglichkeiten des frühen Spracherwerbs und rechtzeitigen Schulbesuchs nutzen zu können. 

348 Übereinkommen über die Rechte des Kindes (Convention on the Rights of the Child) vom 20. November 1989, in Deutschland seit 
5. April 1992 in Kraft (BGBl. 1992 II, S. 121, 122). 
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Zur Rolle von erweiterten Familienmitgliedern gibt es wiederum nur vereinzelte Erkenntnisse. Prinzipiell ist 
die enge, auf die Kernfamilie begrenzte Definition von Familie im Kontext des Familiennachzugs insofern 
problematisch, als sie im Kontrast zu den faktisch existierenden erweiterten familialen Netzwerken steht und 
die Probleme ausblendet, die sich aus einem Familienleben auf Distanz und transnationalen Fürsorgebeziehun-
gen ergeben können (Kofman, 2004; vgl. Kapitel 4.3.3). Die Beschränkung des Rechts auf Familiennachzug 
auf die Kernfamilie behindert auch den für Integrationsprozesse prinzipiell durchaus bedeutsamen Kontakt zu 
weiteren Familienmitgliedern wie Großeltern oder erwachsenen Geschwistern. In den verschiedenen Lebens-
phasen können die Intensität dieser Beziehungen und die gegenseitig erbrachten Unterstützungsleistungen va-
riieren, durch restriktive Visaregelungen ist sie jedoch starr begrenzt. Es kann davon ausgegangen werden, dass 
die rechtlichen Beschränkungen des Familiennachzugs die Entwicklung von unterschiedlichen, je nach den Be-
darfen in den verschiedenen Lebensphasen ausgerichteten Lebensformen erschweren oder behindern, wie dies 
im Sechsten Familienbericht bereits formuliert wurde: „Dies belastet häufig Familienbildungsprozesse, behin-
dert die wechselseitige verwandtschaftliche Hilfe und erschwert es den Familien, ihren Aufgaben bei der Be-
treuung und Versorgung pflegebedürftiger Angehöriger nachzukommen“ (BMFSFJ, 2000, S. 6). Eine Möglich-
keit, Familienmigration hier flexibler zu gestalten und die Integrationsprozesse einzelner Familienmitglieder zu 
unterstützen (z. B. durch die Übernahme von Kinderbetreuung für erwerbstätige Eltern durch Großeltern oder 
Geschwister), bieten erweiterte Besuchsrechte oder „Familienvisa“, die – z. B. ohne Anspruch auf soziale 
Rechte, Beschäftigung und dauerhaften Aufenthalt wie im Fall der kanadischen „Parent and Grandparent Super 
Visa“ – relativ unkompliziert längere temporäre Aufenthalte ermöglichen (OECD, 2017b, S. 155, siehe kritisch 
dazu aber Ferrer, 2015; Braedley et al., 2019). 

4.3.3 Transnationale Elternschaft 

Mit der zunehmenden Migration wächst auch die Zahl der transnationalen Familien. Für viele ist eine zumindest 
temporäre räumliche Trennung von Kernfamilienmitgliedern, in jedem Fall aber von Mitgliedern der erweiter-
ten Familie, charakteristisch. Vielfach wird eine Trennung auch bewusst und längerfristig in Kauf genommen. 
Der Nutzen einer Migration einzelner Familienmitglieder kommt z. B. über Rücküberweisungen dem gesamten 
Haushalt bzw. der Familie zugute (Pries, 2010; Sauer et al., 2018). Historisch ist eine transnationale Elternschaft 
in Deutschland kein neues Phänomen, aber bis heute gibt es dazu kaum belastbare Daten (Shinozaki et al., 
2020). Für die Phase der Arbeitsmigration zeigt eine Studie, dass 1980 – sieben Jahre nach dem Anwerbestopp 
– von etwa 30 % der befragten Arbeitsmigrantinnen und -migranten alle oder ein Teil der minderjährigen Kinder 
in ihren jeweiligen Herkunftsländern lebten (Mehrländer et al., 1996). Nach Daten des Mikrozensus hatten 2005 
etwa 70 % der eingewanderten minderjährigen Kinder aus den ehemaligen Anwerbeländern migrationsbedingte 
Trennungserfahrungen gemacht (Hajji, 2008). Diese im Herkunftsland gebliebenen Kinder wurden bzw. werden 
manchmal als „Kofferkinder“ bezeichnet, die „bei Verwandten bleiben, während die Eltern ins Ausland gehen, 
um Arbeit zu finden. [Sie] (…) erleben meist eine lange Trennung von ihren Eltern und/oder pendeln zwischen 
Herkunftsland und neuem Wohnort der Eltern“ (Hill & Tschuggnall, 2016, S. 155). Durch die Familienzusam-
menführung nahm das Phänomen der Eltern-Kind-Trennung im Kontext der Arbeitsmigration über die Jahre 
ab. Im Jahr 2001 lebten 97 % der türkeistämmigen Eltern mit allen minderjährigen Kindern in Deutschland, 
sowie 91 % der Eltern aus dem ehemaligen Jugoslawien, 91 % der griechischen und 90 % der italienischen 
Eltern (Venema & Grimm, 2002). 

Bei den zwischen 2013 und 2016 nach Deutschland Geflüchteten ist der Anteil transnationaler Familien wieder 
sehr hoch: Von den Eltern mit minderjährigen Kindern haben 23 % mindestens ein Kind, das im Ausland lebt; 
27 % der Verheirateten haben den Partner oder die Partnerin im Ausland zrückgelassen. Sowohl die Geschwis-
ter als auch die Eltern leben zu ganz überwiegenden Teilen im Ausland (Gambaro et al., 2018). Hintergrund ist 
hier die nahe zurückliegende Fluchterfahrung, bei der fast die Hälfte der befragten Geflüchteten (47 %) allein 
ohne Familie nach Deutschland gelangten. Dieser Modus der Flucht ist geschlechterspezifisch: Während Män-
ner überwiegend allein in Deutschland ankommen, flüchtet der Großteil der Frauen eher im Familienverbund 
(Shinozaki et al., 2020). 

Wie verbreitet das Muster einer transnationalen Elternschaft in anderen Migranten- und Herkunftsgruppen in 
Deutschland ist, ist aufgrund fehlender Erhebungen nicht bekannt. Gewisse Rückschlüsse auf transnationale 
Elternschaft erlauben die Kindergeldzahlungen ins Ausland (Shinozaki et al., 2020). Demnach handelt es sich 
um ein eher seltenes Phänomen. Geht man von dem Wohnsitz der Kinder aus, so wurden im Dezember 2017 
gemäß den Daten der Familienkasse Kindergeldleistungen für insgesamt fast 15 Millionen Kinder gezahlt, von 
denen 98,3 % ihren Wohnsitz in Deutschland, 1,6 % (243.097) ihren Wohnsitz in der EU und 0,04 % (6.340) 
ihren Wohnsitz in weiteren Nicht-EU-Staaten hatten (Shinozaki et al., 2020). Betrachtet man ausgehend von 
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den Eltern den Anteil der kindergeldberechtigten Personen, die in Deutschland erwerbstätig sind, aber einen 
Wohnsitz im Ausland angeben, so liegt dieser Anteil bei 0,82 % (74.121). Die fünf größten kindergeldberech-
tigten europäischen Staatsbürgerschaftsgruppen mit Wohnsitz im Ausland sind Tschechien (51,4 %), Frank-
reich (44,1 %), Belgien (21,2 %), Polen (18,0 %) und die Niederlande (17,2 %) (Familienkasse Direktion, 
2017). Nicht enthalten ist in den Statistiken der Familienkasse eine Differenzierung der Zahlbeträge des Kin-
dergeldes nach dem Wohnort des Kindes/der Kinder und dem Wohnort der Berechtigten, was für eine Betrach-
tung der finanziellen Unterstützung transnationaler Kernfamilien an die unter Umständen in den Herkunftslän-
dern lebenden Kinder von Bedeutung wäre. Folglich kann nur Auskunft darüber gegeben werden, wie viele der 
Kindergeldberechtigten (0,82 %) und wie viele Kinder im Ausland (1,64 %) leben. Neben Familien mit Grenz-
pendlern wird es sich hier um transnationale Kernfamilienverhältnisse handeln, in denen zumindest ein Eltern-
teil in Deutschland sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist und über Wohnsitze in mehreren Ländern ver-
fügt, während das Kind/die Kinder im Herkunftsland wohnhaft ist/sind (Shinozaki et al., 2020). 

Risiken und Chancen 

In ihrer Literaturübersicht diskutieren Shinozaki et al. (2020) eine Reihe von Herausforderungen für Familien, 
die mit einer solchen transnationalen Elternschaft verbunden sind, aber auch die Chancen, die sich daraus erge-
ben können (siehe auch Shinozaki et al., 2020; Sauer et al., 2018; van Hook & Glick, 2020) . Es liegt zunächst 
auf der Hand, dass Trennungen in Krisenkontexten eine psychische Belastung darstellen und die psychische 
Gesundheit gefährden können. Die permanente Sorge um weit entfernt lebende Verwandte in finanziell heiklen 
oder auch lebensbedrohlichen Situationen kann zu Verzweiflung führen und die Auseinandersetzung mit den 
Bedingungen in der Aufnahmegesellschaft und Eingliederungsprozesse hemmen, da die grenzüberschreitende 
Versorgung von Angehörigen sowie die Aufrechterhaltung des Kontakts zu Angehörigen und Familie Vorrang 
hat.  

Eine unsichere und prekäre Variante transnationaler Elternschaft kann auch für irreguläre (Arbeits-) Migrantin-
nen und Migranten aus Drittstaaten vermutet werden, die zum Teil viele Jahre in Deutschland leben (für das 
Beispiel der Philippinen siehe Shinozaki, 2015). Anders als mobile innereuropäische Arbeitskräfte und aufent-
haltsrechtlich abgesicherte Erwerbsmigrantinnen und Erwerbsmigranten aus Drittstaaten können sie aufgrund 
fehlender gültiger Dokumente bzw. ohne den dazu berechtigenden Status nicht hin- und herpendeln oder Fami-
lienangehörige nachziehen lassen (Shinozaki, 2015; Lutz & Schwalgin, 2007). 

Wenn mobile Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus EU-Ländern während ihres beruflich bedingten Auf-
enthaltes in den Gastländern ihre Familienangehörigen in den Herkunftsländern zurücklassen, entstehen orga-
nisatorische Anforderungen der doppelten Haushaltsführung (vgl. Shinozaki et al., 2020). Interrollenkonflikte 
zwischen Erwerbsarbeit und Familie sowie Ängste vor Entfremdungsprozessen können mit der Trennung auf 
Zeit einhergehen. Insbesondere Frauen, die in anderen EU-Ländern tätig sind, erleben nicht nur selbst die Tren-
nung von ihren Kindern als eine Belastung, sondern werden nach Lutz (2018) aufgrund ihrer zeitweisen physi-
schen Abwesenheit mit der gesellschaftlichen Stigmatisierung als „schlechte Mutter“ konfrontiert. Ähnlich 
wurde dies auch für Arbeitsmigrantinnen der 1960er- und 1970er-Jahre beobachtet (z. B. Hill & Tschuggnall, 
2016). 

Andererseits kann eine transnationale Elternschaft auch als eine Option gefasst werden, Elternschaft unter an-
deren Bedingungen zu gestalten. Die Abwesenheit von einzelnen oder beiden Elternteilen stellt in einigen Welt-
regionen durchaus eine historisch gewachsene Praxis dar (Mazzucato & Schans, 2011; Sauer et al., 2018), und 
es ist eine empirische Frage, ob eine migrationsbedingte, transnationale Abwesenheit von Elternteilen andere 
Auswirkungen hat als andere Formen von Trennung zwischen Eltern und Kindern (van Hook & Glick, 2020). 
Für transnationale Familien in Deutschland liegen bisher keine einschlägigen Befunde vor. Internationale Stu-
dien belegen, dass Kinder von den Rücküberweisungen ihrer Eltern durchaus profitieren. Die internationalen 
Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten leisten eine unverzichtbare finanzielle existenzsichernde Unterstüt-
zung für ihre Familien, wodurch für die Kinder bspw. eine bessere Ausbildung finanziert und langfristig inter-
generationale soziale Mobilität ermöglicht werden. Obwohl Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten v.a. im 
niedrigqualifizierten Sektor beschäftigt sind, oftmals prekären Beschäftigungsverhältnissen ausgesetzt sind, 
häufig nicht in soziale Sicherungssysteme integriert werden und ein im Zielland verhältnismäßig niedriges Ein-
kommen erhalten, ist der „Ertrag“ für die Familien in den Herkunftsländern von großer Bedeutung. Allerdings 
zeigen internationale Studien auch, dass sich transnationale Eltern schlechter fühlen als gemeinsam mit ihrem 
Kind im Zielland lebende Eltern (Haagsman et al., 2015; Gambaro et al., 2018). 
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Moderne Kommunikation auf Distanz 

Um die Phasen der physischen Abwesenheit zu überbrücken, werden von den Familien Informations- und Kom-
munikationstechnologien genutzt. So werden Einblicke in die jeweiligen Alltagsabläufe möglich und die Be-
ziehungen aufrechterhalten. Für die transnationale Mutterschaft aus der Distanz, die für Betroffene ein hohes 
Ausmaß an Koordination von Abwesenheit und Nähe verlangt, verwenden Lutz und Palenga-Möllenbeck 
(2011, S. 20) den Begriff des „Skype-Mothering“ (vgl. Shinozaki et al., 2020, S. 37). Transnationale Praktiken 
können sich aber auch zum „Intensive Mothering“ (Madianou & Miller, 2012, S. 71) entwickeln, indem Mütter 
ganz genau über die kleinsten Einzelheiten der Lebensumstände ihrer Kinder informiert sind. Neben der Skype-
Mutterschaft wurde beobachtet, dass v.a. Mütter alltägliche Gegenstände für getrennt lebende Kinder einkaufen 
und nach Hause schicken. Durch diese Praktiken erfüllen sie einerseits ihre „Aufgaben“, die sie sonst vor Ort 
erledigt hätten (Parreñas, 2001). Andererseits ermöglichen ihnen diese Praktiken, die Entwicklung ihrer Kinder 
aus der Ferne zu verfolgen (Shinozaki, 2015). Insbesondere mit den neuen Medien ergeben sich also neue Mög-
lichkeiten für transnationale Elternschaft. Die Phasen der Abwesenheit werden durch die Nutzung neuer Infor-
mationstechnologien kompensiert; über Kommunikationstechnologien werden die Formen des Zusammenseins 
(„Being Together“) und Formen der Ko-Präsenz transformiert – unabhängig von geografischer Distanz und 
Zeit. Das Konzept der informations- und kommunikationsbasierten Kopräsenz („ICT-based Co-presence“) 
gründet auf der Idee einer Ausweitung des Begriffes der Kopräsenz: Hierbei werden die vielfältigen Möglich-
keiten erfasst, trotz jeglicher geografischen Distanz als transnationale Familie füreinander da zu sein (Baldassar 
et al., 2016; Madianou, 2016). Insofern erweitern die Technologien den Möglichkeitsraum, über den zugewan-
derte Eltern verfügen und (geschlechtsspezifisch) nutzen (vgl. Shinozaki et al., 2020). 

Grenzen der „Skype-Elternschaft“ stellen die Verfügbarkeit von Kommunikationstechnologien dar, deren Qua-
lität zwischen den Regionen und Nationalstaaten sehr unterschiedlich sein kann, und die Beobachtung, dass 
virtuelle Kontakte physische Anwesenheit und Nähe nicht völlig ersetzen können (Schier & Schlinzig, 2018). 
Kinder wollen ihre Eltern bei sich haben, mit ihnen nach draußen gehen, gemeinsam spielen. Die Schwierig-
keiten einer medial vermittelten Kommunikation sind umso größer, je jünger das Kind ist. Gefühle bleiben im 
virtuellen Raum eher verborgen als im Falle einer physischen Kopräsenz. Familiale Praktiken, wie bspw. kör-
perliche Zärtlichkeiten, sind in der Abwesenheitsphase nicht möglich. Bei jahrelanger physischer Trennung 
werden daher auch Entfremdungsprozesse zwischen den Elternteilen und ihren Kindern beobachtet (vgl. 
Shinozaki et al., 2020). Langfristige Konsequenzen einer transnationalen Elternschaft für das Wohlergehen von 
Kindern und Eltern sind bisher noch kaum erforscht.  

Familien mit Zuwanderungsgeschichte in Deutschland 

Nachfolgend liegt der Fokus auf Familien mit Migrationshintergrund in Deutschland, soweit diese mit den amt-
lichen Daten des Mikrozensus erfasst werden. Ziel ist es zu zeigen, wie das oben beschriebene Migrationsge-
schehen die demografische Zusammensetzung der Familien in Deutschland prägt. Die Darstellung beschränkt 
sich auf Familien, die mit mindestens einem minderjährigen Kind in einem Haushalt zusammenleben. Von den 
gut 8 Millionen Familien mit minderjährigen Kindern, die laut Mikrozensus 2018 in Deutschland leben, haben 
demnach in 3,2 Millionen Familien (40 %) mindestens ein Elternteil oder ein Kind einen Migrationshintergrund 
(Statistisches Bundesamt, 2019a). In knapp 2,2 Millionen Familien (27 %) haben alle Familienmitglieder, in 
gut einer Million Familien (13 %) hat nur ein Teil der Familienmitglieder einen Migrationshintergrund. Über 
die Jahre ist der Anteil der Familien, in denen Personen mit Migrationshintergrund leben, an allen Familien 
gestiegen (Abbildung 4-7). 
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Abbildung 4-7 In Familien mit minderjährigen Kindern lebende Personen ohne und mit Migrationshinter-
grund in Deutschland, 2006 und 2012 bis 2018 
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Anmerkungen: Familien mit minderjährigen Kindern im Haushalt, in denen keine Person (ohne MGH), ein Teil der Personen 
(teilweise MGH) oder alle Personen (mit MGH) einen Migrationshintergrund aufweisen (Person oder dessen Elternteil nicht mit 
deutscher Staatsangehörigkeit geboren). 2014 aufgrund abweichender Definition nicht dargestellt. Angaben in Prozent. 

Quelle: Mikrozensus, Statistisches Bundesamt, 2019a, eigene Darstellung 

Alternativ kann nach deutscher und ausländischer Staatsangehörigkeit differenziert werden. So haben derzeit 
(2018) in Deutschland in 6 der insgesamt gut 8 Millionen Familien mit minderjährigen Kindern (76 %) alle 
Mitglieder die deutsche Staatsangehörigkeit. Dies gilt auch für knapp 1,3 Millionen (39 %) aller Migrantenfa-
milien. In 1,9 Millionen Familien haben ein oder mehrere Familienmitglieder eine ausländische Staatsangehö-
rigkeit, das sind 24 % aller Familien und knapp 61 % aller Migrantenfamilien (Statistisches Bundesamt, 2019a). 
Im Mikrozensus lässt sich weiterhin differenzieren, aus welchem Land die Familienmitglieder mit Migrations-
hintergrund stammen. Dabei kommt es zu Mehrfachzählungen eines Haushalts bzw. einer Familie, wenn die 
Haushaltsmitglieder (bzw. ihre Eltern) in verschiedenen Ländern außerhalb Deutschlands geboren wurden. Ins-
gesamt stammen in den Familien mit mindestens einem Familienmitglied mit Migrationshintergrund diese zu 
37 % aus einem Land der Europäischen Union, 34 % aus einem weiteren europäischen Land und 25 % aus 
Ländern Asiens (Tabelle 4-1).  
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Tabelle 4-1 Familienmitglieder mit Migrationshintergrund nach Geburtsländern der Eltern, 2018 

In Tausend % 

Länder der EU 28, darunter 1.202 37 

Polen 327 10 

 Italien 168 5 

 Rumänien 153 5 

Sonstiges Europa, darunter 1.101 34 

 Türkei 490 15 

 Russische Föderation 252 8 

Länder Asiens, darunter 810 25 

 Kasachstan 255 8 

 Syrien 135 4 

Länder Afrikas 194 6 

Länder Amerikas 125 4 

Australien/Ozeanien 11 0,3 

Ohne Angabe/unbestimmt 540 17 

Nachrichtlich: 

Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens 321 11 

Gebiet der ehemaligen Sowjetunion 577 18 

Gastarbeiteranwerbestaaten 1.165 36 

Anmerkung: Die Tabelle bezieht sich auf Familien mit minderjährigen Kindern im Haushalt, in denen mindestens ein Familien-
mitglied einen Migrationshintergrund hat (N = 3.219.000). Dargestellt ist das Geburtsland bzw. Geburtsland der Eltern der Perso-
nen mit Migrationsstatus. 

Quelle: Mikrozensus, Statistisches Bundesamt, 2019a 

Im Jahr 2018 gab es in Deutschland rund 490.000 Familien, in denen mindestens eine Person mit türkischem 
Migrationshintergrund lebt. Das waren 15 % der Migrantenfamilien. Damit ist die Türkei das wichtigste Her-
kunftsland von Migrantenfamilien, gefolgt von Polen mit 327.000 Familien (10 %) und Kasachstan mit 255.000 
Familien (8 %), knapp vor der Russischen Föderation mit 252.000 Familien (8 %). Ein syrischer Migrations-
hintergrund findet sich in 135.000 Familien (4 %). Gruppiert man die Herkunftsländer nach ihrer historischen 
Bedeutung für das Migrationsgeschehen in Deutschland, dann ergeben sich folgende Verteilungen: In etwa 
einem Zehntel der Migrantenfamilien hat mindestens ein Mitglied einen Migrationshintergrund aus einem Land 
des ehemaligen Jugoslawien. In mehr als einem Sechstel der Familien kommen Familienmitglieder aus einem 
Land der ehemaligen Sowjetunion. Und über ein Drittel der Migrantenfamilien hat Mitglieder aus einem Land, 
mit dem Mitte des letzten Jahrhunderts ein Anwerbevertrag geschlossen wurde, zu denen auch das ehemalige 
Jugoslawien zählt. 

Betrachtet man im Folgenden Familien statt die darin lebenden Personen, so zeigt sich, dass der Anteil der 
Familien mit Migrationshintergrund an allen Familien mit minderjährigen Kindern in Deutschland im letzten 
Jahrzehnt von 29 % (2010) auf 39 % (2018) gestiegen ist (Statistisches Bundesamt, 2020f). Abweichend von 
der vorherigen Definition gelten hierbei als Familie mit Migrationshintergrund nur Familienhaushalte, in denen 
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ein oder beide Elternteile nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurden (vgl. Textbox 4-1). Wie Ab-
bildung 4-8 zeigt, ist der Anteil der Familien mit Migrationshintergrund in allen Familienformen gestiegen. 
2018 hatten 43 % der Ehepaare, 37 % der (nichtehelichen und gleichgeschlechtlichen) Lebensgemeinschaften 
und 30 % der Alleinerziehenden mit minderjährigen Kindern einen Migrationshintergrund (ebd.). 

Abbildung 4-8 Anteile der Familien mit Migrationshintergrund nach Familienform, Deutschland, 2005, 
2010, 2015 und 2018 

30% 

20% 
19% 

32% 

22% 21% 

35% 

27% 
24% 

43% 

37% 

30% 

Ehepaare Lebensgemeinschaften Alleinerziehende 

2005 2010 2015 2018 

Anmerkung: Familien mit minderjährigen Kindern, in denen ein Elternteil oder beide Elternteile nicht mit deutscher Staatsange-
hörigkeit geboren wurde(n). 

Quelle: Mikrozensus, Statistisches Bundesamt, 2020f, eigene Berechnungen 

Vergleicht man Familien mit und ohne Migrationshintergrund, so wird deutlich, dass Eltern in Familien mit 
Migrationshintergrund häufiger verheiratet mit ihren minderjährigen Kindern zusammenleben (78 %) als in Fa-
milien ohne Migrationshintergrund (65 %). Entsprechend leben sie seltener in einer nichtehelichen Lebensge-
meinschaft mit Kindern (8 % vs. 14 %) und sind seltener alleinerziehend (14 % vs. 21 %) (Statistisches 
Bundesamt, 2020f). Hierbei zeigen sich Unterschiede zwischen den alten und den neuen Bundesländern (Ab-
bildung 4-9). In Ostdeutschland finden sich auch unter den Familien mit Migrationshintergrund mehr Alleiner-
ziehende und nichteheliche Lebensgemeinschaften als in Westdeutschland. Dort leben fast acht von zehn Fa-
milien mit Migrationshintergrund als Ehepaar mit ihren Kindern zusammen. 
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Abbildung 4-9 Familien ohne und mit Migrationshintergrund in Ost- und Westdeutschland nach Familien-
form, 2018 
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Anmerkungen: Familien mit minderjährigen Kindern, in denen ein Elternteil oder beide Elternteile nicht mit deutscher Staatsan-
gehörigkeit geboren wurde(n). Ostdeutschland inkl. Berlin. 

Quelle: Mikrozensus, Statistisches Bundesamt, 2020f, eigene Berechnungen 

Für ein vollständigeres Bild lässt sich ein Blick auf die einzelnen Mitglieder der Familie werfen. Zahlen des 
Mikrozensus ermöglichen es, zwischen der Eltern- und Kindergeneration zu differenzieren und das Vorkommen 
einer Migrationserfahrung unter Familienmitgliedern zu betrachten. Von allen Personen in der Lebensform Fa-
milie haben 34 % einen Migrationshintergrund, im Vergleich zu 26 % der Personen in der Gesamtbevölkerung. 
Familien sind also deutlich häufiger durch eine Zuwanderungserfahrung geprägt als Menschen in anderen Le-
bensformen wie bspw. Paare oder Alleinstehende ohne Kinder (nicht abgebildet, vgl. Statistisches Bundesamt, 
2019a). Von den Eltern haben 31 % einen Migrationshintergrund, bei den Kindern ist der Anteil höher und 
beträgt 36 %, d. h. mehr als ein Drittel aller Kinder in Familien in Deutschland hat einen Migrationshintergrund. 
Mehr als zwei Drittel dieser Kinder, aber nur 42 % der Eltern haben die deutsche Staatsangehörigkeit. Über drei 
Viertel der Kinder sind selbst in Deutschland geboren, also in diesem Land sozialisiert. Dies gilt aber nur für 
knapp ein Sechstel der Eltern. Die Kinder repräsentieren also ganz überwiegend eine zweite (und noch kaum 
eine dritte) Generation der Migration. 
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Tabelle 4-2 Eltern und Kinder mit Migrationshintergrund, 2018 

Eltern Kinder 

In Tsd. % In Tsd. % 

Insgesamt 20.291 100 18.791 100 

Personen ohne Migrationshintergrund 

Personen mit Migrationshintergrund im weiteren Sinne 

Darunter

 ausländische Staatsangehörige 

 deutsche Staatsangehörige 

 mit eigener Migrationserfahrung (d. h. im Ausland geboren) 

 ohne eigene Migrationserfahrung (d. h. in Deutschland geboren) 

 Eingebürgerte 

 als Deutsche Geborene 

14.043 

6.248 

3.604 

2.644 

5.342 

907 

1.184 

456 

69 

31 

58 

42 

86 

15 

19 

7 

11.948 

6.843 

2.083 

4.760 

1.533 

5.310 

299 

4.305 

64 

36 

30 

70 

22 

78 

4 

63 

Anmerkungen: Definition Migrationshintergrund siehe Textbox 4-1. Berücksichtigt werden nur Personen, die mit ihren (minder-
oder volljährigen) Kindern in einem gemeinsamen Haushalt leben. 

Quelle: Mikrozensus, Statistisches Bundesamt, 2019a 

Betrachtet man nur die unter 18-jährigen Kinder (Abbildung 4-10), so hatten im Jahr 2018 von den insgesamt 
13,1 Millionen Kindern in Deutschland 39 % einen Migrationshintergrund. Ihr Anteil ist bei den Unter-Sechs-
jährigen mit 41 % am höchsten, beträgt fast ebenso viel (39 %) bei den sechs- bis 14-Jährigen und 35 % bei den 
15- bis 17-Jährigen (Statistisches Bundesamt, 2019a). Über die vergangenen Jahre ist ihr Anteil in allen Alters-
gruppen deutlich gestiegen und seit 2015 nochmal stärker als in den Jahren zuvor, was u. a. auf die verstärkte 
Zuwanderung zurückgeführt werden kann (vgl. oben Abbildung 4-6). 
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Abbildung 4-10 Anteile der Kinder ohne und mit Migrationshintergrund sowie Gesamtanzahl Kinder, nach 
Altersgruppen, 2012, 2015 und 2018 
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Anmerkungen: Anteile der Kinder ohne und mit Migrationshintergrund in Prozent. Absolute Zahlen aller Kinder in Millionen. 
Definition Migrationshintergrund siehe Textbox 4-1. 

Quelle: Mikrozensus, Statistisches Bundesamt, 2013, 2016, 2019a 
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Wie Abbildung 4-11 zeigt, sind viele Kinder, deren Eltern aus einem anderen Herkunftsland stammen, häufig 
selbst schon in Deutschland geboren. Aufgeschlüsselt nach Herkunftsländern dominiert in fast allen Herkunfts-
gruppen der Anteil der Kinder, die zwar einen Migrationshintergrund, aber keine eigene Migrationserfahrung 
haben, also in Deutschland geboren wurden und somit der zweiten oder dritten Generation angehören. Lediglich 
in den Herkunftsgruppen, die die Migration der letzten Jahre prägten (Syrien, Irak, Bulgarien und Rumänien), 
finden sich große Anteile von selbst zugewanderten Kindern. Für alle Länder der EU 28 beträgt der Anteil der 
in Deutschland geborenen Kinder knapp 68 %, für Länder des sonstigen Europas liegt er deutlich höher, v.a. 
aufgrund der langjährigen Einwanderung aus der Türkei.  

Abbildung 4-11 Kinder unter 18 Jahren mit Migrationshintergrund nach eigener Migrationserfahrung und 
Herkunftsland (der Eltern), 2018 
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Anmerkung: Absolute Zahlen in Tausend und Datenbeschriftung in Prozent (Anteil „Keine eigene Migration“). 

Quelle: Mikrozensus, Statistisches Bundesamt, 2019a, eigene Darstellung 

Das Migrationsgeschehen in Deutschland hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark ausdifferenziert, und 
in den Zahlen zu Migrantenfamilien spiegelt sich eindrücklich die lange Migrationsgeschichte Deutschlands 
wider. In vielen Familien in Deutschland spielt Migration eine Rolle. Aber die Familien haben jeweils ihre ganz 
eigene Zuwanderungsgeschichte und die Migrationserfahrungen wie auch ihre Bedeutung für das Alltagsleben 
und die Teilhabenchancen der Familienmitglieder sind vielfältig und heterogen. 

Teilhabe in der Migrationsgesellschaft 

Eine Migration ist typischerweise eine kollektive Unternehmung von Familien und verändert als solche die 
Familienstruktur und die familiale Lebenswelt; sie beeinflusst familiäre Ereignisse und Prozesse (Nauck, 2007). 
Umgekehrt hat die Familie nicht nur einen Einfluss auf Migrationsentscheidungen, sondern schafft auch Vo-
raussetzungen für die Teilhabe ihrer Mitglieder und wirkt so auf Integrations- und Eingliederungsprozesse. Es 
ist davon auszugehen, dass eine Migration häufig krisenhaft erlebt wird. Differenz- und Fremdheitserfahrungen 
sind konstitutiv für die Erfahrung im Zusammenhang mit einer Migration, insbesondere dann, wenn mit einer 
Migration unsichere Zukunftsperspektiven z. B. durch einen prekären Aufenthaltsstatus verbunden sind, wenn 
sich Herkunfts- und Zielkontexte in strukturell-ökonomischer und kultureller Hinsicht stark voneinander unter-
scheiden, und wenn die Migrationsentscheidung erzwungenermaßen erfolgt. Wie solche Erfahrungen verarbei-
tet werden, ist abhängig von den individuellen und familialen Bewältigungskompetenzen der Betroffenen und 
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von den Perspektiven, die die Einwanderungsgesellschaft den Zugewanderten eröffnet oder verschließt 
(Filsinger, 2011). 

Der Familie und den familialen Generationenbeziehungen kommt in vielen Regionen der Welt eine sehr große 
Bedeutung zu und im Migrationskontext behält die (erweiterte) Familie oftmals einen hohen Stellenwert. Netz-
werke sind vielfach familienzentriert und Sozialisationsziele orientieren sich an gegenseitiger Unterstützung 
und familiärer Kohäsion (van Hook & Glick, 2020). Durch die Migrationsbedingungen kann der Familienzu-
sammenhalt im Vergleich zum Herkunftskontext sogar bestärkt werden, wie am Beispiel türkeistämmiger Fa-
milien mehrfach gezeigt wurde (Leyendecker et al., 2009; Baykara-Krumme & Fokkema, 2019). Dies wird u. a. 
damit erklärt, dass ein enger Familienzusammenhang den Umgang mit der migrationsbedingten Unsicherheit 
erleichtert. Zudem haben Migrantenfamilien ein Interesse, Werte ihrer Herkunftskultur im Familienverband zu 
vermitteln, da der Zugang zu institutionellen Formen der Kulturvermittlung in der Aufnahmegesellschaft fehlt 
(Nauck, 2007). Ein solch hoher Stellenwert der Familie, eine starke Familienorientierung und enge Familien-
beziehungen können einen Motor und Anreiz für Integration und eine wichtige Teilhabegrundlage darstellen. 
Die Familie bietet „Sicherheit und Orientierung“ (Hallenberg et al., 2018, S. 36) und ein Unterstützungssystem, 
„in dem für den Eingliederungsprozess notwendige Bestände an Alltagswissen, vielfältige soziale Beziehungen 
zur Aufnahmegesellschaft kumuliert und jedem Mitglied unmittelbar zur Verfügung gestellt werden“ (Nauck, 
2004, S. 84). Auch können Eltern durch das Bildungsinteresse an ihren Kindern motiviert werden, sich mit den 
Gegebenheiten des Schulsystems auseinanderzusetzen, in eigenes Humankapital zu investieren und die Sprache 
zu erlernen, um den Kindern entsprechende Unterstützung auf ihrem Bildungsweg zukommen zu lassen. Die 
Familie bildet dann eine zentrale Ressource für den sozialen Aufstieg in der Aufnahmegesellschaft (Portes et 
al., 2009). 

Andererseits können Familienmitglieder enge familiale Beziehungen als Einschränkung und Belastung erfah-
ren. Auch wenn sich erhöhte (intergenerationale) Konflikte empirisch kaum belegen lassen (Baykara-Krumme 
et al., 2011), können familiale Erwartungen und Verpflichtungen das Wohlergehen einzelner Familienmitglie-
der beeinträchtigen. Dies kann für Mütter zutreffen, die sich angesichts traditioneller Rollenerwartungen in 
ihren Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt sehen, oder für Kinder und Jugendliche, die – aufgrund ihrer 
schnelleren Sprachlernkompetenz – wiederholt als Sprachmittler eingesetzt werden und wenig kindgerechte 
Aufgaben für ihre Eltern übernehmen („Parentification“, Titzmann, 2012). Dieses typische Muster des „Rollen-
tauschs“ steht oft im Zusammenhang mit Autoritätsverlusten der Eltern, nicht nur aufgrund von sprachlichen, 
sondern auch kulturellen Akkulturationsvorsprüngen der Kinder (Hamburger & Hummrich, 2007). In der Lite-
ratur wird darauf hingewiesen, dass dies sowohl zu einer erhöhten Selbstwirksamkeit als auch zur Überforde-
rung der Kinder führen kann (Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen, 2016). 

Integration und Teilhabe im Migrationskontext beziehen sich stets auf mehrere Handlungsfelder. Bartelheimer 
(2007) unterscheidet z. B. fünf Teilhabeformen, die jeweils mit spezifischen Teilhabeergebnissen einhergehen. 
Erstens begründet die Erwerbsarbeit die Teilhabe am Arbeitsmarkt und den Erwerb von Einkommen, zweitens 
umfassen die sozialen Nahbeziehungen die Unterstützung zwischen Freunden und informellen Hilfestellungen. 
Mit den bürgerlichen und politischen Rechten sind drittens die Möglichkeiten für die politische Partizipation 
verbunden, mit den sozialen Rechten ergibt sich viertens der Anspruch auf soziale Dienstleistungen oder Trans-
fereinkommen. Fünftens führt die Teilhabe an Bildung und Kultur schließlich zum Erwerb von Bildungsab-
schlüssen, Qualifikationen, Kompetenzen und geteilten gesellschaftlichen Wertorientierungen. In der Integrati-
onsforschung werden in vergleichbarer Weise vier Dimensionen unterschieden, die weniger die Voraussetzun-
gen für Teilhabe (z. B. in Form von Rechten) als deren Realisierung in den Blick nehmen. Neben der kulturellen 
Dimension (Sprache, Werte) umfassen diese die strukturelle (Arbeit, Bildung, Rechte, außerdem Wohnen), die 
soziale und die emotional-identifikative Dimension (z. B. Heckmann, 2015). 

Die Teilhabeformen bzw. Integrationsdimensionen stehen in Wechselbeziehung zueinander: Erfahrungen von 
Ausschluss in einem Teilbereich können Ausgrenzung und Benachteiligung in anderen Bereichen nach sich 
ziehen. So ist der Zugang zu Erwerbsarbeit abhängig von Teilhabechancen in anderen Bereichen, bspw. dem 
Erwerb von Qualifikationen oder der Anerkennung von Bildungsabschlüssen. Soziale Netzwerke können den 
Zugang zu qualifizierten Arbeitsplätzen erleichtern. Andererseits führt ein fehlender oder unzureichender Zu-
gang zum Arbeitsmarkt zu Teilhabebarrieren in anderen Bereichen wie dem Zugang zu geeignetem Wohnraum 
oder einer guten Wohnlage. Von besonderer Bedeutung sind Sprachkenntnisse, die eine zentrale, wenn auch 
nicht hinreichende Voraussetzung für den Zugang zum Bildungssystem und Arbeitsmarkt darstellen. 
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Im Folgenden werden die Teilhabedimensionen Sprache, soziale Beziehungen, Bildung und Arbeitsmarkt sowie 
familienunterstützende Angebote insbesondere im Bereich der Eltern- und Familienbildung betrachtet. Dabei 
geht es vor allem um die Frage, welche Faktoren Teilhabe und Integration von Migrantenfamilien befördern. 

4.5.1 Spracherwerb und sprachliche Vielfalt 

Kenntnisse der deutschen Sprache gelten als Schlüssel für eine erfolgreiche Integration. Zahlreiche Studien 
haben gezeigt, dass sich gute Deutschkenntnisse bzw. eine deutsche Sprachpraxis positiv auf die soziale, kultu-
relle und strukturelle Integration auswirken: Die Wahrscheinlichkeit von Bildungserfolgen und einer erfolgrei-
chen Teilhabe am Arbeitsmarkt sind höher, und während Kenntnisse der Mehrheitssprache eine Voraussetzung 
für soziale Kontakte mit Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft sind, verstärken diese umgekehrt auch den 
Spracherwerb (Heckmann, 2015). 

Das sehen auch die Zugewanderten selbst so: Neun von zehn in der SINUS-Migranten-Milieus-Studie Befrag-
ten sind der Ansicht, dass man ohne die deutsche Sprache als Zugewanderte oder Zugewanderter in Deutschland 
keinen Erfolg haben kann, und deutlich über die Hälfte der Befragten gibt an, nach Möglichkeit nur deutsch zu 
sprechen (Hallenberg et al., 2018). Umgekehrt sind Sprachkenntnisse der Zugewanderten auch für die Angehö-
rigen der Mehrheitsbevölkerung ein wichtiges Kriterium für Zugehörigkeit (SVR Integration, 2019). 

Für die Kinder in Migrantenfamilien stellen die Kindertageseinrichtungen eine Schlüsselinstitution für die Ver-
mittlung grundlegender oder ergänzender Kenntnisse der Mehrheits- und Bildungssprache dar (Becker et al., 
2013). Der Besuch von Kindertageseinrichtungen wirkt sich positiv auf den Wortschatz aus, verringert den 
Förderbedarf in der deutschen Sprache und die Wahrscheinlichkeit, später eine Hauptschule zu besuchen 
(Ruhose, 2013). Daten der Kinder- und Jugendhilfestatistik zeigen, dass zwei Drittel der drei- bis unter sechs-
jährigen Kinder, die einen Migrationshintergrund haben und in Kindertagesstätten betreut werden, zu Hause 
vorrangig nicht deutsch sprechen (Lochner & Jähnert, 2020, S. 36). Während in nachfolgenden Generationen 
die deutsche Sprachverwendung deutlich zunimmt – nach Analysen des NEPS und AID:A sprechen nur noch 
10 % der Unter Sechsjährigen, die der dritten Generation angehören, zuhause kein oder nur wenig deutsch 
(Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2018) – stellt sich hier eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe, ins-
besondere zur Unterstützung neu zugewanderter Familien. Dringend erforderlich ist neben einer geeigneten 
Diagnostik auf Basis eines flächendeckenden Sprachscreenings eine darauf aufbauende Sprachförderung 
(Neugebauer & Becker-Mrotzek, 2013; Zaretsky et al., 2020). Studien zeigen, dass Migration eine Belastung 
für den Spracherwerb darstellen kann, Bedarf für Sprachförderung aber auch in anderen Gruppen, z. B. bei 
Kindern aus Familien mit einem niedrigen Bildungshintergrund der Eltern, und nicht in allen Migrantengruppen 
gleichermaßen besteht (Heimken, 2017). Gerade aufgrund der großen Bedeutung der Sprachkompetenz in der 
Bildungssprache Deutsch für den weiteren Bildungserfolg ist eine frühe Erkennung von Bedarfen und geeignete 
Förderung unerlässlich. 

Eltern können, selbst wenn sie nur über geringe Deutschkenntnisse verfügen, die Lernprozesse ihrer Kinder 
zusätzlich unterstützen. So ist neben der Aneignung entwicklungsfördernder Erziehungspraktiken der Erwerb 
von Strategien zur sprachlichen Förderung der Kinder von besonderer Relevanz für die Eltern. Verschiedene 
Sprachförderprojekte beziehen daher die Eltern explizit mit ein (Fischer, 2020). So wird bspw. die frühe Bin-
dung an die Eltern in ihrer Rolle als Sprachmodelle genutzt, um die Sprachförderung im Elternhaus durch Ar-
beitsmaterialien und systematische Anleitung zu unterstützen. 

Für die zugewanderten Eltern aus Drittstaaten selbst stehen seit Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes 2005 
sprachliche Integrationsangebote zur Verfügung. Den Kern bildet neben der Migrationsberatung der Integrati-
onskurs, bestehend aus einem Sprachkurs mit 600 Stunden und einem Orientierungskurs mit inzwischen 100 
Stunden. Der Sprachkurs soll Sprachkenntnisse auf dem Niveau B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenz-
rahmens für Sprachen vermitteln, der Orientierungskurs vermittelt Kenntnisse der Rechtsordnung, der Kultur 
und der Geschichte Deutschlands. Zusätzlich gibt es spezielle Integrations- und Sprachförderkurse z. B. für 
Jugendliche, Frauen, Personen mit Alphabetisierungsbedarf und Zweitschriftlernende, die aber insgesamt nur 
selten angeboten werden (Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, 
2019). Das Jobcenter kann Zugewanderte zu einer Teilnahme verpflichten. Unionsbürgerinnen und Unionsbür-
ger, die keine Leistungen nach SGB II oder SGB XII beziehen, haben bislang weder einen formellen Rechtsan-
spruch auf Sprachförderung, noch können sie vorrangig bei der Platzvergabe berücksichtigt werden. Sie erhalten 
nur einen Teilnahmeplatz im Rahmen verfügbarer Plätze. Seit 2016 können auch Personen, die Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Teilnahme verpflichtet werden: Die Integrationskurse wurden für Asyl-
suchende mit guter Bleibeperspektive und Geduldete geöffnet (Die Beauftragte der Bundesregierung für 
Migration, Flüchtlinge und Integration, 2019). 
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Die im Januar 2019 veröffentlichte Kurzanalyse zu ersten Ergebnissen aus der zweiten Welle der IAB-BAMF-
SOEP-Befragung von Geflüchteten (Brücker et al., 2019) sowie der erste Zwischenbericht zur Evaluation der 
Integrationskurse (Tissot et al., 2019) haben gezeigt, dass Geflüchtete mit Kindern, insbesondere mit Kleinkin-
dern, im Durchschnitt weniger gute Deutschsprachkenntnisse aufweisen. Dies gilt vor allem für geflüchtete 
Mütter. Gleichzeitig zeigt sich, dass Frauen stärker als Männer von einer Sprachkursteilnahme profitieren. 
(Klein-)Kinder im Haushalt sind aber für Frauen eine deutliche Hürde für eine Teilnahme an einem Sprachkurs. 
Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration fordert daher in ihrem aktuellen 
Bericht, sowohl das kommunale als auch das integrationskursbegleitende Kinderbetreuungsangebot weiter zu 
stärken, Angebote insbesondere im ländlichen Bereich auszubauen, die Betreuungszeiten zu verlängern, und 
insgesamt politisch so nachzusteuern, dass klarere Vorgaben in Bezug auf die Betreuungsstandards vorliegen 
und der bürokratische Aufwand reduziert wird (Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge 
und Integration, 2019). Zwar werden seit Anfang 2017 wieder integrationskursbegleitende Betreuungsangebote 
für Kinder durch das BAMF gefördert, allerdings nur subsidiär zu den kommunalen Regelangeboten, d. h. ge-
fördert wird nur, wenn aktuell kein Regelbetreuungsangebot bereitsteht oder die Inanspruchnahme aus persön-
lichen Gründen nicht zumutbar ist. Die Förderung hat nicht nur das Ziel, Eltern die Teilnahme an den Kursen 
zu ermöglichen, sondern auch, Kinder und Eltern an das Regelangebot der Kindertagesbetreuung heranzuführen 
(ebd.). Gerade für geflüchtete Frauen können integrationskursbegleitende Kinderbetreuungsangebote sehr hilf-
reich sein: „Frauen mit Fluchtgeschichte und Traumatisierung sind zum Teil zögerlich, ein Regelangebot für 
die Betreuung ihrer Kinder in Anspruch zu nehmen, da dies oftmals mit einer räumlichen Trennung verbunden 
ist. Für diese Frauen kann eine integrationskursbegleitende Kinderbetreuung, die in der Nähe des Integrations-
kursorts oder gar im selben Gebäude stattfindet, hilfreich sein und Hürden senken, überhaupt einen Integrati-
onskurs zu besuchen“ (Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, 2019, 
S. 111). Darüber hinaus spricht sich die Beauftragte dafür aus, mehr Integrationskurse im Teilzeitformat anzu-
bieten und auch das Format der Frauenintegrationskurse stärker zu nutzen. Im Jahr 2018 waren nur ca. 2 % der 
Integrationskurse speziell an Frauen adressiert. Insgesamt sollte das Integrationskursangebot sowohl qualitativ 
verbessert als auch quantitativ vergrößert werden, um auch anderen Zielgruppen Zugang zu ermöglichen (Die 
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, 2019). 

Auch wenn empirisch zu beobachten ist, dass Kenntnisse der Sprache des Ziellandes im Zuge der intergenera-
tionalen Eingliederung zu- und Kenntnisse der Herkunftssprache abnehmen, bedingen sich beide Prozesse nicht 
gegenseitig. Vielmehr haben Familien und transnationale (familiäre) Migrationsgemeinschaften oft den 
Wunsch, neben dem Erwerb der Sprache des neuen Aufenthaltslandes Kenntnisse der Muttersprache zu erhal-
ten, weil so kulturelle Identität und die innerfamiliäre Kommunikation gesichert und auch eine Remigration ins 
Herkunftsland möglich bleibt (BMFSFJ, 2000). Ein wichtiger Grund für die andauernde Funktionalität der Her-
kunftssprache bei gleichzeitiger „lebensweltlicher Mehrsprachigkeit“ (Gogolin, 2015) ist also ihre Bedeutung 
für die Migrantenfamilien selbst. Für den intergenerationalen Zusammenhalt und die emotionale Beziehung 
spielt es eine große Rolle, ob eine sprachliche Kommunikation möglich ist. Vor allem neu zugewanderte Eltern, 
aber auch jene, die nach langem Aufenthalt die Mehrheitssprache nur in einer Lernversion beherrschen, sind 
daran interessiert, ihren Kindern ihre eigene Muttersprache zu vermitteln. Leyendecker (2019) fasst drei Gründe 
zusammen, warum diese Eltern mit ihren Kindern in der Herkunftssprache kommunizieren sollten. (1) Es er-
möglicht ihnen, eine reichhaltige sprachliche Umwelt für die Kinder in den wichtigen ersten Lebensjahren zu 
schaffen. (2) Die Vermittlung einer gemeinsamen Sprache schafft die Grundlage für eine lebenslange Bezie-
hung zum Kind und eine adäquate Eltern-Kind-Beziehung, in der die Eltern ihrer Rolle als Erziehungspersonen 
gerecht werden können. Eine fehlende gemeinsame Sprache kann dagegen zu einer emotionalen Entfremdung 
führen. (3) Nur die Vermittlung der Herkunftssprache ermöglicht den Zugang zu Familienmitgliedern im Her-
kunftsland und zur kulturellen und ethnischen Herkunftsidentität der Familie. Darüber hinaus gibt es Hinweise 
auf kognitive Vorteile durch ein bilinguales Aufwachsen. Gesellschaftlich wird die „Ressource Bilingualität“ 
allerdings wenig anerkannt: „Es scheint, als wäre es mehr ein Störfaktor als eine mögliche Bereicherung“ 
(Leyendecker, 2019, S. 70). 

Während also Zugewanderte die Bedeutung der Mehrheits- und Bildungssprache nicht in Frage stellen, bleibt 
faktisch zumindest in einem Teil der Familien auch die Herkunftssprache bedeutsam. In der bereits erwähnten 
SINUS-Studie zu Migranten-Milieus (Hallenberg et al., 2018) gab ein knappes Viertel der Befragten (23 %) an, 
in der Familie bzw. zu Hause ausschließlich deutsch zu sprechen, ebenso viele sprechen mit den engsten Freun-
den und Bekannten ausschließlich deutsch (24 %). Überwiegend deutsch sprechen jeweils ein Fünftel (18 % 
zuhause und 22 % mit Bekannten). Teils in der Herkunftssprache, teils auf Deutsch sprechen 28 % in der Fa-
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milie und 33 % mit Freunden und Bekannten. Überwiegend in der Herkunftssprache (19 und 15 %) oder aus-
schließlich in der Herkunftssprache (12 und 6 %) sprechen nennenswerte Anteile, aber vergleichsweise weniger 
Zugewanderte (ebd.). Dies hängt eng mit einer eigenen Migrationserfahrung zusammen. Nach Ansicht von Go-
golin ist „eine komplexe sprachliche Lage (…) mithin der ‚Normalfall‘ in Gesellschaften wie der deutschen, 
und es ist zu erwarten, dass dies auch in Zukunft so sein wird. Ratsam ist, dass sich Institutionen der Erziehung, 
Bildung und sozialen Arbeit möglichst entspannt mit den Folgen dieser Realität auseinandersetzen“ (Gogolin, 
2015, S. 294). 

Schon lange kritisiert wird vor diesem Hintergrund der „monolinguale Habitus“ in den Bildungsinstitutionen 
(Gogolin, 1994), also die Orientierung an der Norm der Einsprachigkeit und die Abwertung von Dialekten und 
verbreiteten Migrantensprachen in Deutschland – bei gleichzeitiger Wertschätzung anderer Sprachen wie z. B. 
Englisch oder Französisch. Zugleich wird für mehr Offenheit gegenüber mehrsprachigen Schul- und Unter-
richtskonzepten und mehr Akzeptanz und Wertschätzung für die Kompetenzgewinne durch Mehrsprachigkeit 
geworben (Fürstenau, 2015, 2017; Gogolin, 2019; Lengyel, 2017; Leyendecker, 2019). Zur Entwicklung der 
durch die Mehrsprachigkeit gegebenen Ressourcen wird auch eine entsprechende schulische Förderung für 
sinnvoll gehalten: „Um die durch die Lebenslage angelegten kognitiven Vorteile nicht verkümmern zu lassen, 
ist die Förderung ihres weiteren Ausbaus über die Bildungsbiographie hinweg notwendig“ (Gogolin, 2015, S. 
295). Je nach Lebensumständen und Ressourcen der Eltern fällt die familiale Unterstützung für die Entwicklung 
von Mehrsprachigkeit über die alltäglich-mündlichen Gebrauchsweisen hinaus unterschiedlich aus. Insbeson-
dere im Bereich Wortschatz und Schrift könnten Bildungsinstitutionen über die (symbolische) Aufwertung von 
Minderheitensprachen durch die Verleihung von „Status, Wertschätzung und Marktwert“ (Fürstenau, 2015, S. 
318) hinaus unterstützend wirken. Deshalb sollten Ansätze des zusätzlichen herkunftssprachlichen Unterrichts 
sowie der Anerkennung von Muttersprachen als Zweitsprachen gestärkt und weiterverfolgt werden. 

4.5.2 Soziale Kontakte und Beziehungen 

Persönliche Beziehungen wie Freundschaften oder Partnerschaften zwischen Menschen mit und ohne Zuwan-
derungsgeschichte sind Ergebnis und Motor des Wandels von interethnischen Beziehungen. Die Forschung 
zeigt, dass es neben den individuellen Vorlieben von den Gelegenheitsstrukturen abhängt, wie intensiv sich die 
Beziehungen zwischen zugewanderten und einheimischen Bevölkerungsgruppen entwickeln (Carol & 
Leszczensky, 2019). 

Interethnische Kontakte beeinflussen, wie Menschen das Zusammenleben in ethnisch-kulturell diversen und 
von Migration geprägten Gesellschaften beurteilen. Kontakte sind bedeutsam, weil sie unter bestimmten Be-
dingungen helfen können, gegenseitige Vorbehalte und Vorurteile abzubauen. Empirisch überwiegen die posi-
tiven Effekte; die Kontakthypothese gilt daher heute als empirisch abgesicherter Befund der Forschung 
(Pettigrew & Hewstone, 2017). Sowohl die Daten des SVR-Integrationsbarometers (SVR Integration, 2018a) 
als auch die Befunde der SINUS-Migranten-Milieus-Studie (Hallenberg et al., 2018) bestätigen diesen Zusam-
menhang: Das Integrationsklima wird sowohl von Zugewanderten als auch von Einheimischen positiver einge-
schätzt, wenn häufiger Kontakt zur jeweils anderen Gruppe besteht (SVR Integration, 2018a). Zugewanderte, 
die viel Kontakt haben, fühlen sich seltener diskriminiert als jene, die seltene oder überhaupt keine Verbindun-
gen zu Menschen ohne Zuwanderungsgeschichte haben: „Je häufiger man sich sieht, desto besser läuft es“ 
(Hallenberg et al., 2018, S. 31f.).  

Soziale Kontakte zu Einheimischen erfordern, aber ermöglichen auch den Erwerb der Sprachkenntnisse des 
Ziellandes. Die sozialen Beziehungen und Netzwerke erleichtern den Zugang zu Ressourcen (z. B. Informatio-
nen), die sich auf andere Lebensbereiche positiv auswirken können. Aufnahmelandspezifisches Wissen kann 
für den Statuserwerb von Nutzen sein. Befunde zeigen, dass die Arbeitsmarktintegration erfolgreicher ist, wenn 
die Freundschaftsnetzwerke interethnisch gemischt sind (Kalter & Kogan, 2014). Auch für Kinder und Jugend-
liche bieten Kontakte zu Peers der Mehrheitsgesellschaft weiteres soziales Kapital, verbesserte Möglichkeiten 
des Spracherwerbs und der kulturellen Adaptation (Windzio & Bicer, 2013). 

Aktuelle Befunde belegen eine insgesamt sehr ausgeprägte soziale Integration der Zugewanderten in Deutsch-
land. Nach der SINUS-Migranten-Milieus-Studie sind bei fast 80 % der Befragten Freizeitkontakte mit Ange-
hörigen der Mehrheitsgesellschaft (sehr) häufig; nur knapp 8 % haben seltene oder gar keine Kontakte; immer-
hin zwei Drittel der Befragten haben solche Kontakte mit der nichtmigrierten Bevölkerung innerhalb der Fami-
lie und Verwandtschaft (Hallenberg et al., 2018). Hier spielen die Aufenthaltsdauer und Generationenzugehö-
rigkeit eine Rolle und damit verbunden die Sprachkenntnisse; entsprechend unterscheiden sich die Migranten-
milieus. Bei den „Prekären“ und den „Religiös-Verwurzelten“ wird nicht nur seltener deutsch gesprochen, auch 
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interethnische Kontakte sind seltener (16 bzw. über 40 % haben nur selten oder gar keinen Kontakt zur nicht-
migrierten Bevölkerung), während sie bei den jungen Milieus der „Performer“ und der „Intellektuell-Kosmo-
politischen“ besonders häufig sind. 

Voraussetzung für interethnische Kontakte sind nicht nur die Einstellungen und Interessen der Zugewanderten, 
sondern auch jene der Mehrheitsgesellschaft. Zu einem Kontakt oder Austausch gehören immer zwei Seiten; 
beide Seiten müssen aufgeschlossen und bereit sein, aufeinander zuzugehen. So belegen die Daten des SVR für 
Integration und Migration einerseits häufigen Kontakt von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Nur 
sehr wenige Menschen mit Migrationshintergrund haben am Arbeitsplatz (etwa 4 %), im Freundes- und Be-
kanntenkreis (11 %) oder in der Nachbarschaft (etwa 20 %) selten oder nie Kontakt mit Menschen ohne Mig-
rationshintergrund. Die Anteile der Menschen ohne Migrationshintergrund mit geringen Kontakten zu Men-
schen mit Migrationshintergrund sind allein aufgrund unterschiedlicher Opportunitäten erwartbar höher, aber 
betreffen immerhin nur noch 28 % am Arbeitsplatz und 41 % im Freundes- und Bekanntenkreis. Am stärksten 
segregiert sind auch hier die Kontakte innerhalb der Nachbarschaft. Demnach haben 58 % der Menschen ohne 
Migrationshintergrund selten oder nie Kontakt mit Menschen mit Migrationshintergrund in der Nachbarschaft 
(SVR Integration, 2019). Auch für Jugendliche gilt dieses Muster: Jugendliche ohne Migrationshintergrund 
pflegen innerhalb der Nachbarschaft hauptsächlich Kontakt zu anderen Personen ohne Migrationshintergrund, 
und Jugendliche mit Migrationshintergrund haben zwar mehr Kontakt zu Personen unterschiedlicher Herkunfts-
länder, aber auch bei ihnen besteht ein großer Anteil aus Personen derselben Herkunft. Ähnliches gilt für 
Freundschaften: Jugendliche ohne Migrationshintergrund haben kaum Freunde mit Migrationshintergrund, 
während die Freundschaftsnetzwerke der Jugendlichen mit Migrationshintergrund ethnisch etwas gemischter 
sind. Weniger ethnisch segregiert ist der Kreis der engsten Freunde innerhalb der Schulklasse (van Tubergen & 
Smith, 2018). Die Gelegenheiten, Kontakte zu knüpfen, spielen insofern neben den individuellen Präferenzen 
eine bedeutsame Rolle, und da die große Mehrheit von etwa zwei Dritteln der Elf- bis Zwölfjährigen in Deutsch-
land ihre Freunde in der Schule kennenlernt (Lochner & Jähnert, 2020), bieten ethnisch und sozial wenig seg-
regierte Wohnviertel und Schulen weiterhin eine wichtige Voraussetzung für soziale Beziehungen über ethni-
sche Gruppengrenzen hinweg (Farwick, 2012; Petermann & Schönwälder, 2013). 

Eltern können den interethnischen Kontakt ihrer Kinder fördern oder hemmen (Munniksma et al., 2012). Nach 
Angaben von elf- bis zwölfjährigen Schülerinnen und Schülern mischen sich Eltern in knapp einem Drittel der 
Fälle durchaus ein und bestimmen mit, mit wem die Kinder ihre Zeit verbringen bzw. wer ihre Freunde sind. 
Insgesamt zeigen sich höhere Anteile elterlichen Einflusses in einigen Herkunftsgruppen, wie bspw. in türkei-
stämmigen Familien oder jenen aus Ländern des Nahen und Mittleren Ostens (Lochner & Jähnert, 2020). 
Gleichzeitig haben Jugendliche, deren Eltern viele interethnische Freundschaften pflegen, ebenfalls mehr inte-
rethnische Kontakte (Smith et al., 2015). Aber auch der umgekehrte Effekt trifft zu: Die interethnische Zusam-
mensetzung der elterlichen Netzwerke und die ihrer Kinder bedingen einander. Die sozialen Aktivitäten der 
Kinder haben insofern auch ein Potenzial für die Sozialintegration der Eltern (Windzio, 2015). Institutionen wie 
Kitas und Schulen können dies nutzen, indem sie z. B. Kontakte zwischen den Eltern unterschiedlicher Herkunft 
ermöglichen und so gleichzeitig die interethnische Integration der Kinder fördern (ebd.). 

Interethnische Partnerschaften und Eheschließungen sind eine besondere Form interethnischer Beziehungen. 
Zu den spezifischen Bedingungen von bikultureller oder interethnischer Elternschaft gibt es bisher nur wenige 
Befunde. Einerseits haben interethnische Ehen ein erhöhtes Scheidungsrisiko (Milewski & Gawron, 2019). An-
dererseits haben Kinder aus interethnischen Ehen gewisse Bildungsvorteile gegenüber Kindern aus Elternhäu-
sern, in denen beide Elternteile zugewandert sind, z. B. in Hinblick auf den Erwerb bilingualer Kompetenzen 
und den erreichten Bildungsabschluss (Kalmijn, 2016a; Emonds & van Tubergen, 2015). Nach wie vor wird 
aber überwiegend in der eigenen Gruppe geheiratet, wobei neben ethnischen auch religiöse Grenzziehungen 
von Bedeutung sind (Carol, 2014). Über die Generationen hinweg nehmen interethnische Partnerschaften und 
Eheschließungen zu (Schroedter, 2013). Nach Daten des Mikrozensus lag die Zahl der Eheschließungen, bei 
denen beide Ehepartner deutscher Nationalität waren, im Jahr 2017 bei 85 % (Bundeszentrale für politische 
Bildung et al., 2018). Der Anteil binationaler Ehen lag bei 7 % und hat sich in den letzten Jahren nur unwesent-
lich verändert; der verbleibende Anteil von 8 % bezieht sich auf Ehen zwischen ausländischen Staatsangehöri-
gen. Diese Zahlen berücksichtigen allerdings nur die Staatsangehörigkeit und geben daher nur unzureichend 
Auskunft über die Verbreitung bikultureller oder interethnischer Partnerschaften. Differenziert nach Migrati-
onshintergrund zeigt sich für die Bestandsehen im Mikrozensus für das Jahr 2018, dass von den 8,9 Millionen 
verheirateten Personen mit Migrationshintergrund 1,7 Millionen mit einem Ehepartner bzw. einer Ehepartnerin 
ohne Migrationshintergrund verheiratet sind (19 %). Diese Ehen sind etwas häufiger bei Frauen (21 %) als bei 
Männern (18 %) anzutreffen. In der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund macht der Anteil interethnischer 
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Ehen derzeit etwa 6 % aus. Interessanterweise hat sich an dieser Verteilung trotz der Zunahme der Migration 
und der gewachsenen Bedeutung von beruflich oder privat motivierten Auslandsaufenthalten in den vergange-
nen Jahren wenig geändert (vgl. Haug, 2010). Gleichwohl ist davon auszugehen, dass die Bedeutung intereth-
nischer Partnerschaften und Eheschließungen in Zukunft zunehmen wird. 

4.5.3 Bildungsteilhabe 

Es ist ein vielfach belegter Befund, dass Migrantenfamilien hohe Bildungsaspirationen und einen starken Bil-
dungswillen aufweisen (Relikowski et al., 2012). Eine Erklärung ist die sogenannte Immigrant-Optimism-Hy-
pothese, wonach viele Migrantinnen und Migranten ausgewandert sind, weil sie ihre Lebensbedingungen und 
die ihrer Kinder verbessern wollen (Becker & Gresch, 2016). Damit verbunden sind zum Teil hohe Erwartungen 
an die Kinder und ihre Bildungsverläufe. Bildung wird als wichtiger Weg gesehen, um sozial aufzusteigen 
(Nauck & Schnoor, 2016). Gleichzeitig zeigen sich empirisch in vielen Studien aber Nachteile für Kinder aus 
Migrantenfamilien, in Form von niedrigeren Leistungskompetenzen bei der Einschulung, in der Grundschule 
und in der Sekundarstufe oder einem häufigeren Besuch von geringer qualifizierenden Bildungsinstitutionen 
(Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2020). So sind die Chancen, ein Gymnasium zu besuchen, geringer, 
und trotz Verbesserungen in den letzten Jahren und über die Einwanderergenerationen erreichen Schülerinnen 
und Schüler mit Migrationshintergrund durchschnittlich immer noch schlechtere Schulabschlüsse und verlassen 
die Schule häufiger ohne Abschluss als Kinder ohne Migrationsgeschichte (vgl. Kapitel 7.1.2). 

Eine zentrale Ursache dafür ist der sozioökonomische Hintergrund der Familien. Denn im deutschen Bildungs-
system sind soziale Disparitäten unverändert stark ausgeprägt (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 
2020). Da Familien mit Migrationsgeschichte in Deutschland überdurchschnittlich häufig einen niedrigeren so-
zioökonomischen Status haben (ebd., S. 42), und Eltern zwar hohe Bildungsaspirationen aufweisen, aufgrund 
oftmals geringerer Kenntnisse der Landes- und Bildungssprache und geringerem Wissen über das Schulsystem 
ihre Kinder jedoch weniger unterstützen können, sind viele Kinder aus Migrantenfamilien im deutschen Bil-
dungssystem doppelt benachteiligt. Dabei ist die Ressourcenverteilung in den Elternhäusern für die beobacht-
bare Bildungsungleichheit insgesamt ausschlaggebender als der Migrationshintergrund oder die ethnische Her-
kunft an sich (Diehl et al., 2016). Im Bildungsbericht wird resümiert: 

„Der Bildungserfolg der Kinder steht in Deutschland in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der sozialen 
Situation der Familie (…). Auch wenn unterschiedliche Chancen im Bildungssystem durch viele Faktoren be-
dingt sind, so verweist der stark erhöhte Anteil von bildungsbezogenen Risikolagen bei Menschen mit Migra-
tionshintergrund – ohne und mit eigener Zuwanderungserfahrung – auf besondere Aufgaben, möglichen Be-
nachteiligungen wirkungsvoll zu begegnen. Dabei ist hervorzuheben, dass der Migrationsstatus selbst nicht Ur-
sache dieser Schwierigkeiten ist, sondern die in dieser Bevölkerungsgruppe kumulierenden sozioökonomischen 
Härten“ (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2020, S. 45). 

Zugleich werden die für Migrantenfamilien beschriebenen höheren Aspirationen oft handlungsrelevant. So zei-
gen einige Studien, dass bei vergleichbaren schulischen Leistungen und sozialem Hintergrund Migrantenkinder 
sogar häufiger den Übergang zu einer anspruchsvolleren Schulform schaffen: Wenn sich Migrantinnen und 
Migranten die Möglichkeit bietet, realisieren sie also eher einen Übergang auf das Gymnasium als vergleichbare 
Schülerinnen und Schüler ohne Migrationshintergrund (Dollmann, 2016). Demnach liegen die Ursachen für die 
beobachtbaren Bildungsnachteile keineswegs im fehlenden „Wollen“, sondern eher in der Frage, wie Bildungs-
institutionen aufgestellt sein müssen, um die Nachteile, die sich aus einem niedrigen sozioökonomischen Status 
der Familien und den damit verbundenen geringeren bildungsrelevanten Ressourcen der Eltern ergibt, ange-
messen auszugleichen. 

Die staatliche Ausgestaltung des Aufnahmekontextes für Migrantenfamilien kann Bildungserfolge beeinflus-
sen: Bspw. erreichten die migrations- und integrationspolitisch privilegierteren Kinder aus Aussiedlerfamilien 
mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit als andere Migrantenkinder lediglich einen Hauptschulabschluss 
(Söhn, 2013). Weiterhin legen internationale Studien nahe, dass die Benachteiligung von Migrantenkindern der 
zweiten Generation in Ländern mit anders strukturierten Bildungssystemen weniger gravierend ausfällt (Crul et 
al., 2012). 

Um Bildungschancen von Kindern in Migrantenfamilien nachhaltig zu erhöhen, müssen die Strukturen sozialer 
Benachteiligung beseitigt werden; Kompetenz- und Leistungsnachteile, die sich aus den unterschiedlichen fa-
milialen Ausgangsbedingungen ergeben, müssen frühzeitig angegangen und durch entsprechende Angebote der 
Bildungsinstitutionen kompensiert werden. Frühkindliche Bildungseinrichtungen und Schulen haben ein erheb-
liches Potenzial, um zugewanderten sowie geflüchteten, aber auch allen anderen Kindern aus benachteiligten 
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Elternhäusern Stabilität im Alltag zu bieten und Bildungschancen zu eröffnen. Vorschläge für neue, erfolgrei-
chere Schulmodelle gibt es aus dem In- und Ausland. Formen von „Full-Service-Schulen“ oder „holistischen 
Schulmodellen“, bei denen die Prinzipien der Befähigung von Lernenden, soziale Gerechtigkeit und Inklusion 
im Vordergrund stehen, beziehen verschiedene Akteure in- und außerhalb der Schule mit ein (vgl. Gomolla, 
2011; Taylor & Sidhu, 2012, siehe Kapitel 7.5).  

Dies schließt die Zusammenarbeit mit den Eltern ein. Zugewanderte Eltern haben in der Regel wenig Erfahrung 
mit dem deutschen Bildungssystem und sehen sich im Bildungsbereich häufig mit zusätzlichen Zugangsbarrie-
ren konfrontiert (Gomolla, 2011; Ruokonen-Engler, 2015): Geringe Deutschkenntnisse der Eltern, fehlende 
Sprachmittler und noch immer sehr wenige Beschäftige und Lehrkräfte mit Migrationshintergrund auf Seiten 
der Schule können die Zusammenarbeit von Eltern und schulischen Einrichtungen erschweren. Zugewanderte 
Eltern haben vor dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrungen aus dem Herkunftsland manchmal andere Erwar-
tungen an Schule, an die Lehrkräfte und ihre eigene Rolle, aber es fehlen in der Regel die Gelegenheiten und 
(Zeit-)Räume für Kommunikation und Austausch darüber. Mangelndes Wissen der Lehrkräfte über die Lebens-
welten der Schülerinnen und Schüler können den wechselseitigen Informationsfluss zusätzlich erschweren, 
ebenso wie ein abweisendes oder als solches von den Eltern empfundenes Kommunikationsverhalten der Lehr-
kräfte. Zugleich sind schulische Erwartungen an Eltern oft voraussetzungsreich, sodass Eltern ohne entspre-
chende Ressourcen schnell überfordert sind (Gomolla, 2011; Cengiz, 2012; Lokhande et al., 2014). In den Kon-
zeptionen zur Erziehungs- und Bildungspartnerschaft werden diese migrationsspezifischen Herausforderungen 
berücksichtigt und darauf geachtet, den unterschiedlichen finanziellen, kulturellen, sozialen, sprachlichen und 
zeitlichen Ressourcen der Eltern bei der Ausgestaltung der gemeinsamen Verantwortung gerecht zu werden 
(siehe Kapitel 7.4.3). 

Die Unterstützung der Bildungsprozesse von Kindern und Jugendlichen aus sozial benachteiligten Familien mit 
(und ohne) Migrationshintergrund und die Kompensation von Nachteilen ist von herausragender Bedeutung, 
denn Bildung ist eine der zentralen Dimensionen von sozialer Teilhabe. Sie impliziert nicht nur die Aneignung 
von beruflich relevantem Wissen und Kompetenzen, sondern trägt auch zur Persönlichkeitsentwicklung bei. 
Außerdem stärkt Bildung die Fähigkeiten, Teilhabe in anderen gesellschaftlichen Bereichen zu realisieren. Ins-
besondere die Chancen auf ein wirtschaftlich eigenständiges Leben hängen von Bildungsabschlüssen und Qua-
lifikationen ab. Umso mehr gilt es, ausgehend von den positiven Bildungsambitionen in Migrantenfamilien die 
Rahmenbedingungen für erfolgreiche und chancengerechte Bildungsteilhabe und damit die Voraussetzungen 
für eine erfolgreiche Teilhabe am Arbeitsmarkt zu schaffen, die letztlich dem Wohlstand der gesamten Gesell-
schaft zugutekommt. 

4.5.4 Teilhabe am Arbeitsmarkt 

Teilhabe am Arbeitsmarkt von Eltern ist für ein eigenständiges und von Transferleistungen unabhängiges Leben 
ihrer Familien von großer Bedeutung. Eine Erwerbstätigkeit fördert darüber hinaus die Teilhabe in anderen 
Lebensbereichen. Sie ermöglicht die Kontakte zu anderen Bevölkerungsgruppen, führt zu sozialer Anerkennung 
und kann das Selbstwertgefühl sowohl der Eltern als auch der Kinder positiv beeinflussen. 

Betrachtet man die Bevölkerung mit und ohne Migrationshintergrund im Vergleich, so sind Männer und Frauen 
mit Migrationshintergrund seltener erwerbstätig, auch wenn ihre Erwerbsbeteiligung in den letzten Jahren ge-
stiegen ist. Die Erwerbstätigenquote liegt bei Männern und Frauen der ersten Zuwanderergeneration mit 79 
bzw. 63 % am niedrigsten; etwas höher ist sie in der zweiten Zuwanderergeneration mit 83 bzw. 72 %. Von den 
Männern und Frauen ohne Migrationshintergrund sind 87 bzw. 80 % erwerbstätig (SVR Integration, 2019, S. 
112). Für die Geflüchteten zeigen sich inzwischen deutlich gestiegene Erwerbstätigenquoten, und trotz ungüns-
tigerer individueller Voraussetzungen im Vergleich zu früheren Geflüchteten erfolgt die Arbeitsmarktintegra-
tion im Durchschnitt sogar schneller (Brücker et al., 2020). 

Der Blick auf die hier interessierende Gruppe der Eltern zeigt, dass Väter mit Migrationshintergrund mit 83 % 
insgesamt seltener erwerbstätig sind als Väter ohne Migrationshintergrund (94 %) (BMFSFJ, 2018a, S. 40). 
Deutlicher sind die Unterschiede bei den Müttern. So sind zwar sowohl bei den Müttern mit als auch jenen ohne 
Migrationshintergrund die Erwerbstätigenquoten seit 2006 stark gestiegen (um neun bzw. 11 Prozentpunkte), 
weiterhin sind aber nur 54 % der Mütter mit Migrationshintergrund, deren jüngstes Kind unter 18 Jahre ist, 
erwerbstätig, im Vergleich zu 76 % der Mütter ohne Migrationshintergrund (BMFSFJ, 2020c, S. 22). Sowohl 
das Alter des jüngsten Kindes als auch die Anzahl der Kinder spielen eine Rolle für die Erwerbstätigkeit der 
Mütter (nicht aber die der Väter), aber die Niveauunterschiede zwischen Müttern mit und ohne Migrationshin-
tergrund bleiben bestehen: Ist das jüngste Kind bspw. unter 3 Jahre alt, so sind 43 % der Mütter ohne und 22 % 
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der Mütter mit Migrationshintergrund erwerbstätig; bei einem Alter des jüngsten Kindes zwischen 6 und 10 
Jahren steigen die Quoten auf 84 bzw. 64 % (BMFSFJ, 2018a, S. 42). Dabei ist die geringere Erwerbsbeteili-
gung nicht mit einem geringeren Wunsch, erwerbstätig zu sein, gleichzusetzen: Insgesamt zwei Drittel der nicht 
erwerbstätigen Mütter mit Migrationshintergrund würden gerne arbeiten, ein Drittel von ihnen wünscht eine 
sofortige Erwerbsaufnahme (ebd., S. 56). 

Differenzierte Arbeitsmarktanalysen weisen darauf hin, dass nicht nur die Erwerbstätigenquoten niedriger sind, 
sondern Migrantinnen und Migranten auch in Hinblick auf die berufliche Positionierung schlechter gestellt und 
häufiger in Teilzeit, befristet oder in Leiharbeit tätig sind. Die Gründe für die unterschiedlichen Teilhabechan-
cen auf dem Arbeitsmarkt sind vielschichtig (Kalter & Granato, 2018) und Nachteile bestehen teilweise auch 
noch in nachfolgenden Generationen (Höhne & Buschoff, 2015; Diehl & Granato, 2018). 

Hürden auf dem Arbeitsmarkt stellen für neu zugewanderte Migrantinnen und Migranten bspw. formal gerin-
gere oder fehlende Qualifikationen dar, die teilweise darauf zurückzuführen sind, dass berufliche Kompetenzen 
in vielen Herkunftsländern eher in der Praxis erworben werden, sowie geringere Sprachkenntnisse. So ist em-
pirisch vielfach belegt, dass inländische Ausbildungsabschlüsse sowie der Erwerb deutscher Sprachkenntnisse 
die Beschäftigungsfähigkeit und die Arbeitsmarktchancen von Zugewanderten erhöhen (Liebau, 2011); 
(Liebau, 2011; Anger & Geis, 2017). Ein wichtiges Handlungsfeld für die Teilhabe am Arbeitsmarkt bildet 
daher die adressatengerechte und niedrigschwellige Sprachförderung mit einem ggfs. stärkeren Fokus auf be-
rufsbezogener Sprachförderung und einer besseren Informationsvermittlung über bereits vorhandene Angebote. 

Um für Zugewanderte, die über eine Berufsqualifikation verfügen, den Weg in eine adäquate Beschäftigung zu 
erleichtern, trat im Jahr 2012 das Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im Ausland er-
worbener Berufsqualifikationen in Kraft. Es bietet auch die Grundlage, nonformale Qualifikationen anzuerken-
nen. Studien belegen, dass es sich positiv auf die Arbeitsmarktchancen und Einkommen von Zugewanderten 
auswirkt (Kogan, 2016; SVR Integration, 2018b). Zugleich erscheint eine bessere Informationsvermittlung über 
die Möglichkeiten und zuständigen Stellen der formalen Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüssen 
und eine Vereinheitlichung der Vorgaben auf Bundes- und Länderebene notwendig (Wälde & Evers, 2018). 

Um Beschäftigungschancen zu erhöhen, muss weiterhin der Ausbau von Qualifizierungs- und Weiterbildungs-
angeboten vorangetrieben werden. Durch zielgruppengerechte Angebote können Qualifikationsniveaus sowie 
die „Passung“ zwischen erforderlichen und vorhandenen Qualifikationen erhöht werden. Insgesamt nehmen 
Migrantinnen und Migranten der ersten Generation bisher noch seltener an beruflicher Weiterbildung teil, auch 
wenn ihr Anteil zuletzt gestiegen ist (Leber et al., 2019; BMBF, 2018). Studien verweisen weiterhin auf Dis-
kriminierungsmomente, die die Teilhabe am Arbeitsmarkt beeinträchtigen können, etwa bei der Einladung zu 
Vorstellungsgesprächen oder bei der Beratung durch Jobcenter (SVR Integration, 2014; Weichselbaumer, 2016; 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes, 2017). 

Eine wichtige Zuwanderungsgruppe stellen Zuwandererinnen und Zuwanderer im Familiennachzug dar. In ei-
ner Studie, die die zwischen 2010 und 2015 nachgezogenen Familienangehörigen nach ihrer Erwerbssituation 
befragte, zeigte sich, dass insgesamt 35 % der nachgezogenen Ehepartnerinnen und Ehepartner einer Erwerbs-
tätigkeit nachging, 23 % der Frauen und 65 % der Männer. In jeder Herkunftsgruppe waren signifikant weniger 
Frauen als Männer erwerbstätig (Wälde & Evers, 2018, S. 82), und diese Differenz konnte mit Unterschieden 
in anderen Merkmalen nicht erklärt werden. Für alle gilt, dass Personen, in deren Haushalt Kinder lebten, sel-
tener erwerbstätig sind als Personen ohne Kinder im Haushalt, aber der Zusammenhang ist bei Frauen deutlich 
größer. Während sich Sprachkenntnisse positiv auswirken, hat die im Ausland erworbene berufliche Bildung 
keinen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit, erwerbstätig zu sein (Wälde & Evers, 2018, S. 108). Dabei muss 
berücksichtigt werden, dass für Angehörige der ersten Einwanderungsgeneration eine geschlechtsspezifische 
Rollen- und Arbeitsteilung möglicherweise auch Teil der familiären Migrationsplanung ist, die eine Erwerbstä-
tigkeit der nachziehenden Partnerin nicht vorsieht. 

Unter den neu Zugewanderten der vergangenen Jahre befinden sich viele Geflüchtete. Für sie zeigen sich in-
zwischen deutlich gestiegene Erwerbstätigenquoten. Bereits früh konnte in einer qualitativen Befragung gezeigt 
werden, dass sie einer materiellen Unabhängigkeit große Bedeutung beimessen und die Abhängigkeit von 
Transferleistungen teilweise als demütigend beschrieben wird: Die meisten Geflüchteten möchten ihr Leben in 
die Hand nehmen und ihre Zukunft für sich und ihre Familie in Deutschland möglichst eigenständig gestalten 
(Brücker et al., 2016, S. 6). Während zwei Jahre nach Zuzug erst insgesamt 17 % der Zugewanderten (25 % der 
Männer und 5 % der Frauen) erwerbstätig waren, lag die Erwerbstätigenquote fünf Jahre nach Zuzug insgesamt 
bereits bei 49 %. Bei den Männern hatte sie sich mit 57 % mehr als verdoppelt und bei den Frauen auf 29 % 
versechsfacht (Brücker et al., 2020, S. 8). 
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Der Unterschied zwischen Männern und Frauen hängt auch in dieser Zuwanderungsgruppe stark mit der Fami-
lien- und Betreuungssituation von (Klein-)Kindern zusammen, lässt sich aber nicht allein darauf zurückführen. 
Unter den Geflüchteten haben mehr Frauen als Männer (Klein-)Kinder – so sind 95 % der Frauen, aber nur ein 
Fünftel aller Männer mit einem Kind nach Deutschland eingereist. Von diesen Eltern, die mit mindestens einem 
eigenen Kind im Haushalt leben, waren im Jahr 2017 15 % der Väter, aber nur 6 % der Mütter erwerbstätig. 
Von allen Eltern mit Kleinkindern im Haushalt, d. h. Kindern, die drei Jahre und jünger sind, waren 18 % der 
Väter und 3 % der Mütter erwerbstätig. Aber auch Frauen ohne eigene Kinder im Haushalt sind mit 6 % seltener 
erwerbstätig als Männer ohne eigene Kinder, von denen 30 % erwerbstätig sind (Brücker et al., 2019). 

Die Gründe für diese Geschlechterunterschiede sind vielfältig. Im Monitor Familienforschung werden fünf Le-
bensbereiche genannt, die sich auf die Arbeitsintegration geflüchteter Frauen auswirken und sich gegenseitig 
beeinflussen: Familie, Sprache, Bildung, Berufserfahrung und Gesundheit (BMFSFJ, 2020c, 10f). Die familiä-
ren Pflichten und Aufgaben, aufgrund derer Mütter oft eigene Belange hintenanstellen, wirken sich u. a. auf die 
Chancen des Spracherwerbs aus, denn geflüchtete Mütter nehmen aufgrund ihrer familiären Situation seltener 
und später an Integrationskursen teil. Ihre Teilnahmequote steigt deutlich, wenn alle Kinder betreut werden 
(Brücker et al., 2018). Entsprechende Kinderbetreuungsangebote sollten daher Teil von familienfreundlichen 
Sprachkursen sein. Weiterhin spielen hier Bildungs- und Berufserfahrungen eine Rolle. Unter den Geflüchteten 
haben Mütter nicht nur seltener als Väter einen Schulabschluss, sie haben oft auch weniger Berufserfahrung, 
gleichzeitig aber, wie auch die Väter, eine relativ hohe Bildungs- und Arbeitsmotivation. Demnach möchten 
43 % der geflüchteten Frauen einen Schulabschluss und 59 % einen Berufs-/Hochschulabschluss nachholen 
(Brücker et al., 2018, S. 72; Bujard et al., 2019b). 

Mit einer Erwerbstätigkeit ergibt sich für Frauen die Möglichkeit auf ein selbstbestimmteres Leben. Sie schätzen 
die größeren Möglichkeiten, die sie in Deutschland haben. Zugleich können traditionelle Rollenvorstellungen 
und eine eher paternalistische Grundhaltung seitens der Männer gleichberechtigten Geschlechterrollen entge-
genstehen und zu familialen Konflikten führen (Brücker et al., 2016; Becher & El-Menouar, 2014). Bereits 
frühere Studien belegen jedoch, dass sich Einstellungen zur Arbeitsteilung im Haushalt sowie gelebte Ge-
schlechterrollen über die Generationen verändern und in Abhängigkeit vom Bildungsniveau, Sprachkenntnissen 
bzw. Milieuzugehörigkeit variieren (Nauck, 2000; Hallenberg et al., 2018). 

Studien weisen schließlich darauf hin, dass gerade geflüchtete Frauen durch traumatisierende Erlebnisse im 
Herkunftsland und auf der Flucht sowie geschlechtsspezifische Gewalt auf der Flucht gesundheitlich belastet 
sind, aber nur selten Unterstützung suchen bzw. finden (Schouler-Ocak & Kurmeyer, 2017). 

Zur Unterstützung der Arbeitsmarktintegration insbesondere von Migrantinnen sind insofern Maßnahmen er-
forderlich, die die spezifischen Lebenssituationen und daraus resultierenden Bedarfe berücksichtigen. Von zent-
raler Bedeutung für Familien mit minderjährigen Kindern sind die institutionellen Möglichkeiten der Kinder-
betreuung. Die Inanspruchnahme der Angebote sollte aktiv unterstützt und gefördert werden, um die Erwerbs-
beteiligung der Mütter zu erhöhen. 

Im Rahmen des Bundesprogramms „Stark im Beruf – Mütter mit Migrationshintergrund steigen ein“ werden 
seit 2015 (1. Förderphase 2015-2018, 2. Förderphase 2019-30.05.2022) Kontaktstellen gefördert, die als Bera-
tungs- und Begleitungsstruktur fallbezogen Frauen mit Migrations- und Fluchthintergrund beim Arbeits-
markteinstieg unterstützen, mit teilweise spezifischen Angeboten für Geflüchtete (BMFSFJ, 2020c). Hier zeigte 
sich, das geflüchtete Frauen in der Regel eine engmaschigere und längerfristige Unterstützung als andere Mig-
rantinnen benötigen. Ein Ausbau dieser niedrigschwelligen Unterstützungsstrukturen und eine Verstetigung in 
Regelangeboten kämen ihnen daher in besonderer Weise zugute. 

4.5.5 Interkulturelle Öffnung und Zugangswege zu Angeboten – Fokus Familienbildung 

Bund, Länder und Kommunen spielen eine zentrale Rolle bei der Integration und haben in der Arbeit von So-
zialen Diensten, Verbänden und Einrichtungen in den vergangenen Jahren für Familien eine Menge bewegt. 
Ansätze von Integrationspolitik und einer interkulturellen Arbeit stehen überall zumindest programmatisch auf 
der Agenda, auch wenn die Umsetzung vor Ort oft noch schwierig ist (Filsinger, 2018; Krummacher, 2017). 
Krummacher nannte bereits 2011 vier Punkte, zu denen Einigkeit bestünde: (1) Die Notwendigkeit der Heran-
führung und Integration der Migrantenfamilien in die Regelinstitutionen bei gleichzeitiger Beibehaltung und 
Weiterentwicklung der spezifisch auf diese Bevölkerungsgruppe ausgerichteten Migrationsfachdienste, (2) die 
interkulturelle Öffnung aller sozialen Dienste und Einrichtungen, (3) die Ausweitung der Partizipationsmög-
lichkeiten von Migrantenfamilien und ihrer Selbstorganisation und (4) eine verstärkte sozialräumliche Orien-
tierung (Krummacher, 2011). 
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Die Beschäftigung mit Fragen interkultureller Öffnung geht auf Diskussionen in verschiedenen Bereichen So-
zialer Arbeit ab Mitte der 1990er-Jahre zurück (Barwig & Hinz-Rommel, 1995; vgl. Fischer, 2020). Der pro-
fessionelle Umgang mit Migrantenfamilien beschränkte sich damals auf institutionalisierte Formen der sozialen 
Versorgung durch exklusive Sonderdienste (z. B. der Wohlfahrtsverbände) statt durch die (kommunale) Regel-
versorgung, die selbst in keiner Weise auf migrationsbezogene Bedarfe eingestellt war (Schröer, 2018). Kritisch 
gesehen wurden insofern die Unterrepräsentanz von Zugewanderten bei der Nutzung der regulären Sozialen 
Dienste, die fehlende professionelle (interkulturelle) Kompetenz beim dort tätigen Personal und eine Angebots-
struktur, die der geänderten Zusammensetzung der Bevölkerung im Allgemeinen und der Zuwanderungsbevöl-
kerung im Besonderen nicht mehr gerecht wurde, sowie die strukturelle Unbeweglichkeit der Einrichtungen bei 
der Bewältigung der Migrationsfolgen (Fischer, 2020). 

Im Zuge der Fachdiskussion sind zahlreiche Definitionen zur „interkulturellen Öffnung“ entstanden und der 
Kritik unterzogen worden (Mayer & Vanderheiden, 2014). Insbesondere der Begriff der Interkulturalität wird 
kritisch beleuchtet, weil er unterstelle, dass es klar voneinander abgrenzbare Kulturen gibt, die die Identität und 
Zugehörigkeit von Zugewanderten (lebenslang) prägen (Hamburger, 2009). Vor diesem Hintergrund wurde der 
Begriff von einigen Autorinnen und Autoren aus dem migrationsspezifischen Kontext gelöst und weiter gefasst 
(z. B. Schröer, 2009). Der Schwerpunkt liegt demnach auf der interkulturellen Orientierung, die anerkennt, dass 
unterschiedliche Gruppen mit unterschiedlichen Interessen in einer (Stadt-)Gesellschaft leben, und dass diese 
Gruppen sich in ihren Kommunikations- und Repräsentationsmitteln unterscheiden. Interkulturelle Öffnung 
wird verstanden als ein „bewusst gestalteter Prozess, der (selbst-)reflexive Lern- und Veränderungsprozesse 
von und zwischen unterschiedlichen Menschen, Lebensweisen und Organisationsformen ermöglicht, wodurch 
Zugangsbarrieren und Abgrenzungsmechanismen in den zu öffnenden Organisationen abgebaut werden und 
Anerkennung ermöglicht wird“ (ebd., S. 206). Interkulturelle Öffnung erfordert insofern einen Wandel, der sich 
sowohl auf das Leitbild, die Ziele, die Adressaten, die Angebote, das Personal und dessen Kompetenzen, die 
Strukturen einer Organisation als auch das Kooperationsnetz der Institutionen im Umfeld bezieht. 

Ansätze der interkulturellen Öffnung lassen sich auf viele gesellschaftliche Teilbereiche beziehen (Ruhlandt, 
2015; Schwarzer, 2017). Ein wichtiger Fokus für Familien ist die Eltern- und Familienbildung, die „Bildungs-
arbeit zu familienrelevanten Themen“ (Rupp et al., 2010, S. 61) und präventive Angebote mit dem Ziel anbietet, 
Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte in ihrer Erziehungskompetenz zu stärken und ein gelingendes 
Zusammenleben als Familie zu unterstützen (Lösel et al., 2006b; Filsinger, 2011; Öztürk & Reiter, 2017; 
Fischer, 2020). 

Insgesamt orientieren sich diese Angebote nach wie vor „primär an den Bedürfnissen der breiten Mittelschicht“ 
(Lüken-Klaßen & Neumann, 2018, S. 222) und berücksichtigen zu wenig die heterogenen Lebenslagen von 
Eltern mit ihren komplexen Ressourcen, Bedürfnissen und Bedarfslagen, von denen jene, die als migrations-
spezifisch bezeichnet werden können, nur einen Teilaspekt darstellen. Lange galten Elterngruppen aus bildungs-
fernen Milieus oder in benachteiligten Lebenslagen als schwer erreichbar und fielen durch das Raster. Auch 
Migrantenfamilien wurden lange einseitig als Sonder- und Problemgruppe wahrgenommen und in der Famili-
enbildung nur wenig berücksichtigt (Fischer, 2011). Bis heute sind Zielgruppen und Methoden oft nicht genug 
aufeinander abgestimmt, es existieren verschiedene sichtbare und weniger unsichtbare Zugangsbarrieren. Durch 
eine interkulturelle Öffnung von Einrichtungen und einer bedarfsgerechten Anpassung der Angebote könnten 
die Potenziale von Familienbildung für die Unterstützung von Familien und die Schaffung von Teilhabegrund-
lagen und sozialer wie kultureller Integration noch besser genutzt werden (Lüken-Klaßen & Neumann, 2018; 
Fischer, 2020). 

Zuständige Ministerien, Verbände und Träger der Familienbildung haben das Thema der interkulturellen Öff-
nung der Familienbildung inzwischen in programmatischen Erklärungen, Konzeptionen und Fortbildungen auf-
genommen (Fischer, 2020). In einer empirischen Studie in Nordrhein-Westfalen zeigte sich allerdings, dass nur 
gut die Hälfte der 260 untersuchten Familienbildungseinrichtungen (55 %) die Anerkennung von migrations-
bedingter Vielfalt in ihrem Leitbild verankert hat. Zugleich unterstützen über zwei Drittel der Einrichtungen 
(71 %) Fortbildungen der Mitarbeitenden zu den Themen „Diversity, Interkulturalität und Migration“. Aller-
dings haben nur knapp die Hälfte der Einrichtungen, die „Diversity Management“ und „Interkulturelle Öffnung“
als Konzepte kennen, selbst tatsächlich Erfahrung mit ihrer Umsetzung (Öztürk & Reiter, 2017). 

Insofern sollten wesentlich umfassender als bisher Konzepte zur interkulturellen Öffnung im Rahmen eines 
Organisationsentwicklungsprozesses in den Einrichtungen und Diensten umgesetzt werden. Dies umfasst „eine 
klare strategische Ausrichtung der Organisation, die von der Leitung angestoßen und vom Team getragen wer-
den muss. Ein Leitbild mit daraus abgeleiteten Zielen, eine Bestandsaufnahme des aktuellen Entwicklungsstan-
des und die Identifizierung möglicher Zugangsbarrieren sind erste Schritte auf dem Weg“ (Fischer, 2020, S. 
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26). Grundlage für kompetentes Handeln sind Wissen und Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen sowie 
eine offene und wertschätzende Grundhaltung. Dazu zählt außerdem die Gewinnung von Mitarbeitenden mit 
Migrationshintergrund, deren Anteil unter den Beschäftigten z. B. durch Zielmarken und deren regelmäßige 
Überprüfung erhöht werden kann (Öztürk & Reiter, 2017). 

Untersuchungen über Zugangsbarrieren im Bereich der Sozialen Dienste (Gaitanides, 2011) und Familienbil-
dungseinrichtungen (vgl. den Überblick bei Fischer, 2020) kommen insgesamt zu dem Ergebnis, dass eine stär-
kere Orientierung an den Bedarfen der Zielgruppen notwendig ist, ohne deren Heterogenität und variierenden 
Bedarfe aus dem Blick zu verlieren. Die Angebote müssen dies beim Zugang, den Teilnahmevoraussetzungen, 
dem Veranstaltungsort und den Arbeitsformen angemessen berücksichtigen. Ebenso müssen sich die Inhalte an 
den Bedarfen orientieren und z. B. so gestaltet sein, dass die Bedürfnisse von Eltern in belasteten Lebenslagen 
wie einem Fluchtkontext oder auch der Wunsch nach Austausch mit Familien ohne Migrationshintergrund Be-
rücksichtigung finden (Lüken-Klaßen & Neumann, 2018). Dazu zählt die Schaffung aufsuchender Strukturen 
anstelle der nach wie vor üblichen Komm-Strukturen. Bei der Ansprache vor allem bildungsferner Eltern hat 
sich der Einsatz von Brückenpersonen wie z. B. Elternbegleiterinnen und Elternbegleitern bewährt, um Zugang 
zu den Zielgruppen zu erhalten (vgl. Kapitel 7.4.4). Sie „haben eine Art Scharnierfunktion zwischen Elternhaus 
und pädagogischer Institution inne: Sie vermitteln in der Herkunftssprache der Familien wichtige Informationen 
über das Programm, führen Gespräche zu Erziehungssituationen und geben Informationen der Einrichtung wei-
ter, umgekehrt tragen sie Anliegen der Eltern an die Einrichtung weiter und kommunizieren ihre Erfahrungen 
mit dem Programm“ (Fischer, 2020, S. 37). Daneben geht es darum, den Familien möglichst häufig Face-to-
Face-Kontakte zu ermöglichen – durch Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, Integrationslotsen, Repräsen-
tanten aus Migrantenorganisationen oder geeignete Fachkräfte aus Migrationsdiensten. 

Um zugewanderte Eltern mit Angeboten der Familienbildung zu erreichen, sollten die Übergänge von speziellen 
Kursen wie Sprachkursen in Bildungsangebote verbessert werden. Am Ende eines Deutsch- oder Integrations-
kurses könnten die Kursleitenden für eine spezielle Bildungsberatung zur Verfügung stehen, gezielt über An-
schlüsse im Bildungsprogramm informieren und für den Besuch von weiterführenden Angeboten werben 
(Fischer, 2020). Diese Angebote sollten, so zeigt ein Überblick über bisherige Erfahrungen und Evaluationsstu-
dien, niedrigschwellig, wohnortnah und am besten integriert in die Bildungswelten der Kinder oder die Infra-
struktur der Migrantencommunity im Stadtteil sein, mit niedrigen oder ganz ohne Gebühren, Kinderbetreuung 
und in Zusammenarbeit mit Dolmetscherdiensten stattfinden. Außerdem wird betont, wie wichtig eine offene, 
an alle Familien gerichtete Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und Angebotsstruktur ist. Auch wenn (migrations-
)spezifische Angebote gemacht werden, müssen diese allen Eltern angeboten werden, um Diskriminierungen 
zu vermeiden. Solche offenen Angebote sind wirkungsvoller als jene, die nur sogenannte Risikofamilien an-
sprechen. Umgekehrt muss die Familienbildung, wie andere Soziale Dienste auch, zugleich die Regelangebote 
so gestalten, dass sich Familien mit Migrationshintergrund angesprochen fühlen. 

Es gibt eine Reihe bewährter Programme. Eine Aufgabe, aber auch Herausforderung besteht darin, diese Pro-
gramme in die Fläche zu multiplizieren und nachhaltig zu verankern. „In diesem Zusammenhang erweist sich 
die Heterogenität der Familienbildung, die u. a. durch die unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen auf Lan-
desebene (z. B. Weiterbildungsgesetze) und die Vielfalt der Träger gegeben ist, als Erschwernis bei der Umset-
zung“ (Fischer, 2020, S. 39). Im Fall von Programmen, die auf Bundesebene implementiert worden sind, ist 
eine Abstimmung zwischen Bundes- und Landesebene unbedingt erforderlich. Die Programme müssen dabei 
nicht nur auf die unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen, sondern auch auf die länderspezifischen Gegeben-
heiten und kommunalen Rahmenbedingungen zugeschnitten werden. Außerdem empfiehlt sich die Einführung 
von Qualitätsstandards, um die Effektivität der Programme zu gewährleisten, sowie eine Implementierungsfor-
schung, die den Übergang von Modellprojekten in die reguläre Arbeit von Einrichtungen o.ä. begleitet und 
Hinweise für die zukünftige Arbeit und die Formulierung von Mindeststandards für den Einsatz der Programme 
in der Praxis gibt (Fischer, 2020). 

Während durch die punktuelle Förderung von bestimmten Angeboten, Zuschüsse für Kooperationen, Subven-
tionen für niedrigschwellige Maßnahmen oder die Finanzierung von Innovationsprojekten Wachstumsimpulse 
gesetzt und Strukturen für die Familienbildung aufgebaut werden können, ist für eine nachhaltige Verankerung 
eine Regelfinanzierung erforderlich. In manchen Bundesländern gewährleisten die Weiterbildungsgesetze die 
Aufrechterhaltung der Strukturen, auch wenn in der Vergangenheit Kürzungen zu beklagen waren. In anderen 
Bundesländern wird die Familienbildung über die Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Rahmen der verfüg-
baren Haushaltsmittel nach pflichtgemäßem Ermessen gefördert. Um Angebote der Familienbildung, insbeson-
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dere für benachteiligte Familien, von konjunkturellen Schwankungen der Haushaltslage unabhängiger zu ma-
chen, ist eine Integration der Familienbildung in die örtlichen Jugendhilfepläne wünschenswert. Darüber hinaus 
sind die Rahmenbedingungen für die Finanzierung insgesamt zu verbessern (siehe Fischer, 2020, S. 39 für 
detaillierte Vorschläge an die Länder).  

4.6 Fazit 

Die Migrationsbevölkerung macht in Deutschland ein Viertel der Gesamtbevölkerung aus. Fast 40 % aller Fa-
milien mit minderjährigen Kindern haben heute einen sogenannten „Migrationshintergrund“. Über die konkrete 
Lebenssituation der Familien sagt diese kategoriale Zuordnung wenig aus. Denn Zu- und Abwanderung prägen 
die Gesellschaft Deutschlands seit vielen Jahrzehnten und entsprechend heterogen sind die Herkunftsregionen, 
Migrationshintergründe, Familienstrukturen und Lebensumstände der Familien, die zum Teil in der dritten und 
vierten Generation, zum Teil aber auch erst seit wenigen Jahren in Deutschland leben. Von allen Familien mit 
Migrationshintergrund stammen 37 % aus einem EU-Land; seit zehn Jahren, mit Ausnahme der Jahre 2015 und 
2016, stellt die EU-Binnenmigration mehr als die Hälfte der jährlichen Zuwanderung. Größtes einzelnes Her-
kunftsland der in Deutschland ansässigen Migrantenfamilien ist weiterhin die Türkei gefolgt von Polen, mit 15 
bzw. 10 % aller Familien. Aus Syrien stammen 4 % der Migrantenfamilien.  

Eine Migration stellt Familien und ihre Mitglieder vor viele Herausforderungen; zugleich ist die zunehmende 
Heterogenität eine Herausforderung für die Aufnahmegesellschaft, insbesondere die Bildungsinstitutionen, den 
Arbeitsmarkt und die familienergänzende Infrastruktur. Für eine erfolgreiche Teilhabe aller in Deutschland le-
benden Familien bedarf es einerseits der Mitwirkung und Verantwortung der Familien, andererseits aber auch 
der Offenheit und der strukturellen Möglichkeiten seitens der Aufnahmegesellschaft. Die Gesellschaft muss die 
Chancenstrukturen bereitstellen, damit sich zugewanderte Familien einbringen, partizipieren und ihre Potenzi-
ale entfalten können. Deutschland profitiert seit Langem in erheblichem Maße von Zuwanderung und ist auch 
in Zukunft darauf angewiesen, um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu erhalten. 

Ein wichtiger Grundstein ist eine familienfreundliche Einwanderungspolitik. Anstelle einer kleinteiligen Politik 
des Familiennachzugs mit großen Hürden, engen Begrenzungen und langen behördlichen Prüfverfahren, sollten 
Einreise- und Bleiberechte für Familienangehörige schneller gewährt werden, und diese viel leichter nicht nur 
Individuen, sondern gesamten Familien, und im Rahmen von ergänzenden Familienvisa für temporäre Aufent-
halte auch Mitgliedern der erweiterten Familie, gewährt werden. Dies ist aus menschenrechtlicher Perspektive 
in Kontexten von Flucht und Verfolgung von außerordentlicher Bedeutung, und umfasst daher mindestens die 
Forderung nach einer Aufhebung der Kontingentierung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte 
und einer Weitung des Rechts auf Nachzug für minderjährige Geschwister. Aber dies bezieht sich auch auf 
Erwerbsmigration und die nicht zu unterschätzende Bedeutung der Familie für die Integrationsprozesse von in 
Deutschland dringend benötigten Fachkräften. Dabei sollte das Recht auf ein Familienleben nicht durch vorge-
lagerte Integrationsmaßnahmen wie z. B. Sprachanforderungen eingeschränkt werden. 

Die Familie ist in vielfältiger Hinsicht bedeutsam für die Integrationsprozesse ihrer Mitglieder und profitiert 
dabei von der Unterstützung durch andere Institutionen. Die Familie kann Sprachlernprozesse der Kinder un-
terstützen, und benötigt ihrerseits gute frühkindliche Betreuungs- und Bildungsangebote, sodass Eltern Raum 
für eigenen Spracherwerb, Weiterbildung und Erwerbstätigkeit geschaffen wird. Dabei sollten migrationsspe-
zifische Ressourcen von Familien, wie z. B. ihre Mehrsprachigkeit, institutionell stärker als bisher unterstützt 
und gefördert werden. 

In einer Einwanderungsgesellschaft müssen, damit gleichberechtigte Teilhabe gelingen kann, diskriminierende 
Strukturen abgeschafft werden. Es bedarf eines differenzierten Blicks auf individuelle und familiale Potenziale 
und Bedarfe statt pauschaler Zuschreibungen, mehr Wissen, Offenheit und Haltung bei allen Beteiligten, wie 
es im Rahmen von Konzeptionen der interkulturellen Öffnung formuliert wird. Integration, verstanden als ein 
Prozess, bei dem eine zugewanderte Gruppe vollwertiges und gleichberechtigtes Mitglied der Aufnahmegesell-
schaft wird, mit dem Ergebnis einer Angleichung der Lebensverhältnisse ist insofern nicht nur ein Querschnitts-
thema, sondern vor allem eine Querschnittsaufgabe, die in allen gesellschaftlichen Bereichen und Politikfeldern 
von allen immer mit bedacht und bearbeitet werden muss. Durch eine allgemeine Anerkennung von (kultureller) 
Vielfalt und eine Sensibilisierung der Gesellschaft werden dann auch Zugewanderte erreicht, ohne dass sie 
speziell in den Blick genommen werden müssten. Das Ziel ist insofern ein Mainstreaming der kultur- und diver-
sitätssensiblen Perspektive, mit einer Verschiebung von speziellen, zielgruppenspezifischen zu allgemeinen 
Maßnahmen, sodass alle Menschen die gleiche Chance auf Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erhalten, mit 
jeweils passgenauen Maßnahmen für konkrete Bedarfe und Bereiche. 
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5 Intensivierung von Elternschaft? 

Elternschaft ist geprägt von der Verantwortung und Fürsorge für die Kinder. Sie umfasst eine Vielzahl von 
Aufgaben, die im Englischen mit „Parenting“ umschrieben wird – einem Begriff, für den es im Deutschen keine 
vergleichbar umfassende Entsprechung gibt. Stattdessen wird von „Pflege und Betreuung“ gesprochen, wenn 
es um Säuglinge geht, oder von „Betreuung und Erziehung“ bei Kindern im Kindergarten- und Schulalter – 
Bezeichnungen, die allerdings nur Ausschnitte dessen umschreiben, was mit „Parenting“ gemeint ist. Die Für-
sorge für Kinder obliegt weitgehend der autonomen Ausgestaltung durch die Eltern und ist in Deutschland durch 
das Grundgesetz vor staatlichen Eingriffen geschützt, soweit nicht das Wohlergehen der Kinder gefährdet ist 
(vgl. Kapitel 6.6). Gleichzeitig ist die Ausgestaltung von Elternschaft nicht frei von gesellschaftlichen Normie-
rungen. Sie unterliegt neben zahlreichen situativen und personalen Einflussfaktoren auch kulturell geprägten 
Leitbildern,349 welche die Vorstellungen von „guter Elternschaft“ im jeweiligen sozialen und historischen Kon-
text reflektieren. Geformt durch soziale Diskurse im öffentlichen Raum fließen in diese Leitbilder Perspektiven 
und Positionen von Wissenschaft und Politik mit ein (Betz et al., 2013; Gülzau, 2018). 

Vor allem international, aber vermehrt auch in Deutschland wird diskutiert, inwieweit sich die Leitbilder von 
Elternschaft gewandelt haben und Anforderungen wie auch Ansprüche an Elternschaft gestiegen sind (Betz et 
al., 2017; Gerlach, 2017; Jergus et al., 2018). Entsprechende Trends werden durchaus ambivalent bewertet, da
sie mit Risiken einer Überforderung von Eltern, zumindest in weniger ressourcenstarken Lebenslagen, verbun-
den sind. Umso wichtiger ist es, solche Wandlungsprozesse zu verfolgen. 

Die These einer zunehmenden Intensivierung von Elternschaft wird im Folgenden aufgegriffen und anhand 
empirischer Erkenntnisse diskutiert. Kapitel 5.1 gibt zunächst einen kurzen Überblick über internationale Be-
funde zu steigendem Engagement von Eltern in der Fürsorge für ihre Kinder und stellt ausgewählte Erkenntnisse 
zu einschlägigen Trends in Deutschland vor. Die nachfolgenden Kapitel 5.2 bis 5.5 bieten eine inhaltliche Ver-
tiefung und richten den Fokus auf zentrale Facetten von Elternschaft (Bornstein, 2002) bzw. Bereiche familialer 
Sozialisation (Grusec & Davidov, 2015), um Kontinuität und Wandel in diesen Bereichen zu diskutieren. Hier-
bei werden neben positiven Chancen auch eine Reihe von Risiken und Herausforderungen angesprochen, die 
mit einer Intensivierung von Elternschaft verbunden sind. Die Analysen werden untermauert mit Ergebnissen 
aus der Gesundheitsforschung, die Vor- und Fürsorge für die körperliche und seelische Gesundheit der Kinder 
in den Blick nimmt, der Bindungsforschung, die besonderes Augenmerk auf die Funktion und Qualität der 
Beziehung zwischen Kindern und ihren Eltern legt, der Erziehungsforschung, die Fragen der Verhaltenslenkung 
und elterlichen Unterstützung für Kinder und Jugendliche behandelt, und der Forschung zu familialen Anre-
gungsbedingungen, die für die kindliche Kompetenzentwicklung förderlich sind. Hierbei gehen wir auch auf 
die jeweilige Rolle von Müttern und Vätern und die veränderten Anforderungen an deren Kooperation ein. 
Abschließend steht in Kapitel 5.6 mit „Smartphone, Tablet & Co“ die Digitalisierung im Leben von Eltern und 
Kindern im Fokus – ein Bereich, der einer rasanten Dynamik unterliegt und nicht nur Unterstützung im Alltag 
bietet, sondern auch mit beträchtlichen Herausforderungen für Eltern (und Kinder) verbunden ist. 

Wenngleich nicht in allen Bereichen auf aussagekräftige Trenddaten zurückgegriffen werden kann, bieten die 
Analysen dennoch wichtigen Einblick in die Anforderungen und Ansprüche, mit denen sich Mütter und Väter 
heute konfrontiert sehen. Die Politik muss diese veränderten Anforderungen kennen, um geeignete Strategien 
zu entwickeln, die Eltern in der Vielfalt unterschiedlicher Lebenslagen und Familienformen (vgl. Kapitel 6) auf 
geeignete Weise entlasten und zu einer ausgewogenen Balancierung und positiven Bewältigung dieser Anfor-
derungen befähigen. 

5.1 Die These 

Mit dem veränderten Verständnis von Kindheit als Schonraum, mit dem Wandel des Generationenverhältnisses 
und der zunehmenden Bedeutung von Kompetenzförderung und formaler Bildung sind schon seit geraumer Zeit 
die Anforderungen an Eltern in der Fürsorge und Erziehung der Kinder gestiegen. Einiges spricht dafür, dass 

349 Diese Leitbilder sind zu verstehen als „ein Bündel aus kollektiv geteilten bildhaften Vorstellungen des ‚Normalen‘, das heißt von 
etwas Erstrebenswertem, sozial Erwünschtem und/oder mutmaßlich weit Verbreitetem, also Selbstverständlichem“ (Diabaté & Lück, 
2014, S. 56). 
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sich dieser Trend, der bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgt werden kann, in jüngster Vergangenheit beschleu-
nigt (z. B. Gerlach, 2017) Die zentrale These besagt, dass Elternschaft – auch im Wettlauf um die Sicherung 
guter Startbedingungen und tragfähiger Zukunftschancen für ihre Kinder – zunehmend anspruchsvoll geworden 
ist, sich mit steigenden Standards auseinandersetzen muss und damit eine Intensivierung erfahren hat, die sich 
an einem Anstieg der materiellen und vor allem immateriellen Investitionen von Eltern in die Erziehung, Bil-
dung und Betreuung ihrer Kinder festmachen lässt (z. B. Doepke & Zilibotti, 2019; Hays, 1996; Vincent & 
Maxwell, 2016). 

Im Folgenden werden zunächst internationale Befunde skizziert, um anschließend einen ersten Einblick in die 
Situation in Deutschland zu geben. Hierbei stehen vor allem die zeitlichen und monetären Investitionen von 
Eltern in ihre Kinder im Mittelpunkt. Ergänzend werden zentrale Aspekte des beschriebenen Trends anhand 
von Ergebnissen aus der IfD Allensbach-Studie „Elternschaft heute“ beleuchtet, die im Kontext dieses Famili-
enberichts entstanden ist. 

5.1.1 Internationale Befunde und deren Deutung 

In der internationalen Familienforschung werden seit rund zwanzig Jahren entsprechende Wandlungstendenzen 
im Sinne einer Intensivierung von Elternschaft intensiv diskutiert und erforscht (Craig et al., 2014; Bianchi, 
2000; Doepke & Zilibotti, 2019; Hays, 1996; Vincent & Maxwell, 2016). Wesentliche Grundlage für die Inten-
sivierungs-These liefern Befunde, nach denen Eltern in einer Vielzahl westlicher wie auch nord- und mitteleu-
ropäischer Länder heute bei gleichzeitig sinkenden Kinderzahlen mehr Zeit für die Kinderbetreuung aufwenden 
als noch in den 1960er-Jahren (z. B. Bianchi, 2000; Dotti Sani & Treas, 2016; Gimenez-Nadal & Sevilla, 2012; 
Gauthier et al., 2004). Hinzu tritt vor allem in den USA ein positiver Bildungs- und Einkommensgradient bei 
der Zeitverwendung für die Kinderbetreuung, sodass höher gebildete Mütter und Väter und jene mit höherem 
Familieneinkommen hierfür täglich mehr Zeit aufwenden als Eltern mit geringerem sozioökonomischen Status 
(Dotti Sani & Treas, 2016; Altintas, 2016); Bianchi et al., 2004; Guryan et al., 2008). Der gemeinsamen Zeit 
mit Kindern wird hohe Bedeutung beigemessen, da über gemeinsame Aktivitäten der Familienzusammenhalt 
gestärkt wird, Gespräche den Austausch über Belange der Kinder ermöglichen und beiläufig oder gezielt die 
Bildung der Kinder gefördert werden kann. 

Wo sich keine zeitliche Ausdehnung abzeichnet, finden sich andere Indikatoren einer Intensivierung von El-
ternschaft. So erbrachten Daten aus Australien für den Zeitraum zwischen 1992 und 2006, dass Eltern trotz 
schrumpfender Zeitkontingente für Interaktionen mit ihren Kindern mehr kindzentrierte Aktivitäten berichten, 
was für eine Verdichtung von „Quality Time“ spricht (Craig et al., 2014). Von besonderem Interesse ist hierbei 
die Frage, welche Bevölkerungsschichten diesen Trend tragen oder ihm folgen (können). Während in Australien 
eher ein Rückgang von Unterschieden zwischen unterschiedlichen Bildungsgruppen zu verzeichnen war, spre-
chen andere Daten, die elf westliche Länder einbezogen, für eine Zunahme bildungsbezogener Disparitäten 
zwischen 1965 und 2012, wobei höher gebildete Eltern mehr Zeit in ihre Kinder investieren und diesen Einsatz 
im Zeitverlauf auch stärker gesteigert haben (Dotti Sani & Treas, 2016). Eine Reihe von Ländern folgt diesem 
Trend, während sich in keinem der Länder ein Rückgang dieser Disparitäten zeigt.  

Mit dieser zeitlichen Intensivierung seitens der Eltern ändert sich auch die Zeitverwendung von Kindern. In den 
USA zeigte sich zwischen 1981 und 1997 ein Anstieg strukturierter Aktivitäten wie Schule, Zeit in der Tages-
betreuung, Sport und künstlerische Aktivitäten, während parallel hierzu die Zeit für weniger strukturierte Akti-
vitäten wie Spielen, Fernsehen, Freunde treffen und „passive Freizeit“ abgenommen hat (Hofferth, 2009; 
Hofferth & Sandberg, 2001). Auch im anschließenden Zeitraum von 1997 bis 2003 waren selbstbestimmte, 
weniger strukturierte Zeiten der Kinder – allerdings ebenso deren Engagement im Sport – rückläufig, wohinge-
gen strukturierte Aktivitäten wie das Engagement in Jugendorganisationen zunahmen. Obwohl auf den ersten 
Blick auch die Zeit für Lesen und Lernen anstieg, konnte dies unter Kontrolle sozialstruktureller Merkmale 
nicht bestätigt werden. 

Eine Intensivierung von Elternschaft lässt sich neben der veränderten Zeitverwendung auch an einem Anstieg 
der monetären Investitionen von Eltern in ihre Kinder erkennen. Studien mit US-amerikanischen Daten weisen 
überwiegend eine ungleiche monetäre Intensivierung von Elternschaft nach. Je größer das Vermögen und je 
höher der Bildungsgrad der Eltern, desto größer sind auch die monetären Ausgaben für Kinder. Während dieser 
Zusammenhang zwischen den Jahren 1988 und 1998 stabil blieb und keine zunehmende Ungleichheit erkennbar 
war (Bianchi et al., 2004), stellen andere Studien für den längeren Zeitraum zwischen 1972 und 2007 bzw. 2010 
fest, dass die realen Gesamtausgaben für Kinder im Zeitverlauf anstiegen, sowohl absolut als auch relativ zum 
Haushaltseinkommen der Familien (Kornrich & Furstenberg, 2013; Duncan & Murnane, 2011). Diese Zunahme 
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zeigt sich in den oberen wie unteren Einkommensschichten. Doch Eltern mit hohem Einkommen tätigten grö-
ßere monetäre Investitionen in ihre Kinder als solche mit niedrigem Einkommen, und dieser Unterschied wuchs 
über die Jahre sogar noch an. Tendenziell ist in Jahren der größten Einkommensungleichheit auch die Schere 
der kinderbezogenen monetären Investitionen zwischen den Einkommensschichten am größten (Schneider et 
al., 2018). 

Wesentlichen Anteil an der Diskussion um die Intensivierung von Elternschaft haben jedoch nicht nur Befunde 
zur Zeitverwendung und zu finanziellen Investitionen von Eltern, sondern auch Trends im Erziehungsverhalten 
von Eltern. Hohe internationale Aufmerksamkeit hat der Diskurs um „Helicopter Parenting“ auf sich gezogen 
(vgl. Kapitel 5.4.4), eine Form elterlichen Engagements, bei dem Eltern sich auch noch im späten Jugendalter 
und frühen Erwachsenenalter ihrer Kinder sehr stark in der Verantwortung sehen, deren Aktivitäten zu überwa-
chen und Angelegenheit zu regeln (Kouros et al., 2017; LeMoyne & Buchanan, 2011; Padilla-Walker & Nelson, 
2012; Schiffrin et al., 2014). Allgemeiner gesprochen handelt es sich um Elternverhalten, das in hohem Maße 
in Fürsorge investiert, damit aber nicht dem Entwicklungsstand und der erwartbaren Eigenverantwortung der 
Kinder gerecht wird, sondern – vielfach in fürsorglicher Absicht und mitunter bis zur Selbstaufgabe – die An-
gelegenheiten und Aufgaben der Kinder übernimmt bzw. in diese eingreift. Ähnliche Phänomene überengagier-
ter Erziehung und Fürsorge werden – auch für jüngere Kinder – mit der Bezeichnung „Hyperparenting“ 
(Janssen, 2015) oder „Overparenting“ (Segrin et al., 2013) angesprochen. 

Vor allem die Konstruktion der Mutterrolle steht in vielen dieser Arbeiten im Vordergrund. So argumentieren 
auch Liss und andere (2013), dass die Intensivierung von Elternschaft vor allem Mütter betrifft und hierbei auf
fünf Überzeugungen aufbaut: der Vorstellung, dass (1) Mütter die inhärent besseren Eltern als Väter sind; (2) 
Kindererziehung erfüllend sein muss; (3) Eltern für die Förderung der Entwicklung ihrer Kinder verantwortlich 
sind; (4) Mutterschaft herausfordernd ist und (5) Eltern die Bedürfnisse ihrer Kinder priorisieren sollen und 
hierfür ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellen müssen (Liss et al., 2013). Die hohe Verantwortungs(selbst)zu-
schreibung der Mütter erweist sich hierbei als riskant, sind doch Mütter mit entsprechenden Überzeugungen 
von einer geringeren Lebenszufriedenheit und stärkeren Beeinträchtigungen ihrer seelischen Gesundheit betrof-
fen (Rizzo et al., 2013). Zudem leistet ein entsprechendes Erziehungsleitbild einer Rückkehr zu traditionellem 
Geschlechterrollenverhalten Vorschub. 

Textbox 5-1 Die subjektive Bedeutung von Familie im Kontext unterschiedlicher Politiken in BRD und 
DDR 

Interessante Einsichten zur Wirkkraft von Familienpolitik auf Rollenvorstellungen und individuelle Leitbil-
der liefert eine für diesen Familienbericht erstellte Expertise zur Bedeutung von Familie in Ost- und West-
deutschland im Zeitvergleich von 1991 bis 2017 (Görges, 2020). In beiden Ländern, der Deutschen Demo-
kratischen Republik (DDR) und der (alten) Bundesrepublik Deutschland (BRD), wurde das familienpoliti-
sche Ziel der „Ermöglichung von Familie” mit höchst unterschiedlichen Strategien verfolgt und dabei ent-
weder auf gleichberechtigte Teilhabe beider Elternteile am Erwerbsleben (DDR) oder geschlechtertypische 
Spezialisierung in Familien- und Marktarbeit (BRD) gesetzt. In Analysen auf Basis von ALLBUS und der 
European Value Study zeigen sich auch in jüngerer Zeit noch eine höhere Einschätzung der Bedeutung von 
Familie in Ost- als in Westdeutschland. Dies gilt selbst unter Berücksichtigung der Kontextbedingungen auf 
dem Arbeitsmarkt und im Angebot öffentlicher Kinderbetreuung. Die durchschnittlichen Unterschiede in der 
Bedeutung, die Familie in Ost- und Westdeutschland beigemessen wird, entstehen vor allem durch ältere 
Kohorten, welche die Familienpolitik in beiden Teilen Deutschlands selbst erlebt haben. Trotz ihrer unter-
schiedlichen Erfahrungen stufen Frauen in Ost wie West im Vergleich zu Männern die Familie häufiger als 
sehr wichtig ein. Die Geschlechterdifferenz scheint widerzuspiegeln, dass die Verantwortung für die Famili-
enarbeit in beiden politischen Systemen, so wie später auch im vereinigten Deutschland, letztendlich bei den 
Frauen verortet war. Erst in den letzten Jahren scheint sich dies zu ändern. 

Seit den 1960er-Jahren haben sich Erziehungsstile und diesbezügliche Standards deutlich geändert, was in der 
Abkehr von autoritär-hierarchischen Familienstrukturen und einer Hinwendung zu einem stärker kindzentrier-
ten Erziehungsverhalten zu beobachten ist (vgl. Kapitel 5.4). Faircloth (2014) verzeichnet in diesem Kontext 
einen deutlichen Anstieg von Ratgeberliteratur und wissenschaftlichen Büchern über die Pflege, Betreuung und 
Erziehung von Kindern seit Ende der 1960er Jahre, der insbesondere seit der 2. Hälfte der 1970er Jahre be-
trächtlichen Aufschwung genommen hat und sich erst gegen Ende der 1990er Jahre etwas abgeflacht hat. 
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und Partner voraus, noch das überwiegende Zusammenleben in der neuen Partnerschaft mit dem Kind bzw. den 
Kindern, die mindestens eine Person in die Beziehung mitgebracht hat. Es reflektiert, dass sich der Blick auf 
Stieffamilien unter dem Eindruck rückläufiger Heiratsneigung und der Bedeutung haushaltsübergreifender El-
tern-Kind-Beziehungen in Trennungsfamilien deutlich ausgeweitet hat. Würde man sich nur auf verheiratete 
Stieffamilien beziehen, so fiele der Anteil von Stieffamilien an allen Haushalten mit minderjährigen Kindern 
deutlich geringer aus, als es unter Einschluss auch Unverheirateter der Fall ist. Nach Befunden des Generations 
and Gender Survey (GGS) (2005) waren in Deutschland die Partnerinnen und Partner in mehr als jeder fünften 
Stieffamilie unverheiratet (22 %). In Ostdeutschland galt dies sogar für 41 % der Stieffamilien-Haushalte 
(Westdeutschland: 18 %, vgl. Steinbach, 2008). Deutlich höher lag der Anteil unverheirateter Stieffamilien in 
den Analysen der pairfam-Daten (Welle 3: 2010/2011) von Kunze (2020). Hier lebten 33 % unverheiratet zu-
sammen (Kunze, 2020, S. 190). Dies liegt nur geringfügig unter dem Schätzwert des Familiensurveys des Deut-
schen Jugendinstituts (38 %), aber über dem entsprechenden Anteil unverheirateter Stieffamilien im DJI-Survey 
AID:A aus dem Jahr 2009 (ebd.). 

Des Weiteren ist zwischen primären und sekundären Stieffamilien zu differenzieren, deren Unterscheidung sich 
an der Haushaltszugehörigkeit der Stiefkinder festmachen lässt. Im Fokus der Forschung zu Stieffamilien stehen 
die sogenannten primären Stieffamilien, in denen Stiefkind(er) und Stiefelternteil in einer Haushaltsgemein-
schaft zusammenleben. Hier ist am ehesten jene „sozial-familiäre Beziehung“ zwischen Stiefkind und Stiefel-
ternteil gegeben, auf die auch das Familienrecht Bezug nimmt, etwa hinsichtlich eines Umgangsrechts (§ 1685 
Abs. 2 S. 1 BGB), wenn es darum geht, inwieweit eine „enge Bezugsperson“, die nicht rechtlicher Elternteil ist, 
tatsächliche Verantwortung für das Kind bzw. die Kinder übernommen hat (Lipp, 2011) (vgl. Kapitel 3.4.1). 
Neben primären Stieffamilien sind auch „sekundäre“ oder „Wochenend“-Stieffamilien zu berücksichtigen, die 
durch eine neue Partnerschaft des extern lebenden leiblichen Elternteils entstehen, allerdings nur, wenn das 
Kind regelmäßigen Kontakt zu dieser neuen Partnerin bzw. diesem neuen Partner des externen Elternteils hat. 
In Surveys fehlen jedoch fast durchgängig entsprechende Informationen über die Familiensituation des getrennt 
lebenden Elternteils, sodass sich der Anteil sekundärer Stieffamilien kaum ermitteln lässt. Mit gewissen Ein-
schränkungen gibt der GGS Hinweise auf sekundäre Stieffamilien (Steinbach, 2008): In 5 % der Kernfamilien 
und 17 % der Stieffamilien hatte eine Partnerin bzw. ein Partner auch Kinder aus einer früheren Beziehung, die 
außerhalb des Haushalts lebten und für die dieser Haushalt eine sekundäre Stieffamilie darstellte – sofern der 
Kontakt bestand. 

Weiterhin lässt sich anhand des Geschlechts des sozialen Elternteils zwischen Stiefmutter- und Stiefvaterfami-
lien unterscheiden. Da die überwiegende Mehrheit der Kinder nach einer Trennung oder Scheidung der Eltern 
bei der leiblichen Mutter aufwächst (Bundeszentrale für politische Bildung et al., 2018), entstehen häufiger 
(primäre) Stiefvater- als Stiefmutterfamilien (vgl. Kapitel 2.2.4.3). Nach Daten des GGS waren 2005 unter allen 
primären Stieffamilien 69 % Stiefvaterfamilien, 27 % Stiefmutterfamilien, und lediglich in 4 % der primären 
Stieffamilien brachten beide Elternteile Kinder aus einer früheren Beziehung in den gemeinsamen Haushalt ein 
(„zusammengesetzte Stieffamilie“) (Steinbach, 2008). 

Stieffamilien können zudem eine beträchtliche Heterogenität hinsichtlich der Kindschaftsverhältnisse aufwei-
sen (siehe Textbox 6-6). In Deutschland sind rund die Hälfte aller Stieffamilien mit zwei und mehr Kindern 
komplexe bzw. Patchwork-Familien im engeren Sinne (BMFSFJ, 2013b). 

6.5.1.2 Besonderheiten von Stieffamilien 

Bei aller Diversität von Stieffamilien im Hinblick auf Zusammensetzung und Eltern-Kind-Konstellationen, tei-
len Stieffamilien jedoch auch eine Reihe von Besonderheiten, die wichtige Implikationen für das Zusammen-
wachsen und Zusammenleben in der Partnerschaft mit den Kindern haben (Hoffmann-Riem, 1989; Walper & 
Wild, 2002). 

Stieffamilien zeichnen sich durch eine Asymmetrie der Elternschafts- und Kindschaftsverhältnisse aus. Wäh-
rend ein Elternteil zugleich biologischer, rechtlicher und sozialer Elternteil ist, besteht bei seiner Partnerin bzw. 
seinem Partner kein biologisches Abstammungsverhältnis zu dem Kind, für das er/sie Stiefelternteil und damit 
„nur“ sozialer Elternteil ist, denn in der Mehrzahl der Fälle ist eine rechtliche Elternschaft (durch Stiefkind-
Adoption) nicht gegeben. Wenngleich der Stiefelternteil ein sogenanntes „kleines Sorgerecht“ erlangen kann, 
ist dies sowohl an die Verheiratung bzw. Verpartnerung mit dem hauptbetreuenden leiblichen Elternteil als auch 
an dessen alleiniges Sorgerecht gebunden (vgl. Kapitel 3.4.1.2). Da heute nach einer Trennung der Eltern weit 
überwiegend beide Eltern die gemeinsame elterliche Sorge behalten, betrifft dies nur einen kleinen Anteil der 
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Abbildung 7-4 Subjektive Erwartungen von Eltern und Fachkräften an die Zusammenarbeit von Familie 
und Kindertagseinrichtung, 2018 

1 

2 

3 

4 

Eltern 

Erzieher bzw. 
Erzieherinnen 

Übereinstimmung Kindbezogener 
Austausch 

Beteiligung und 
Kritik 

Interesse an 
der Familie 

Anmerkung: Die Frage lautete: „Wie wichtig ist Ihnen…?“. Vierstufige Antwortskala: 1 „vollkommen unwichtig“, 2 „eher un-
wichtig“, 3 „eher wichtig“ 4 „vollkommen wichtig“. 

Quelle: Methodenstudie: Qualität in der Kindertageseinrichtung 2016-2018, Kalicki, 2020, S. 32 

Angebote der Einrichtung, die sich unmittelbar an die Eltern richten, werden von Eltern wie pädagogischen 
Fachkräften als sehr wichtig erachtet, sofern sie klassische Formen wie Tür-und-Angel-Gespräche, kindbezo-
gene Entwicklungsgespräche, Elternabende oder Kita-Feste betreffen. Die Befürwortung von Elternbefragun-
gen findet schon deutlich weniger Anklang. Explizit beratende und elternbildende Angebote zählen frühpäda-
gogische Fachkräfte nicht zu ihrem Aufgabenbereich. Elternkurse zu organisieren oder die Familie zuhause zu 
besuchen, wird eher abgelehnt. Die Antworten der Eltern ergeben insgesamt ein ähnliches Bild, allerdings ste-
hen die befragten Eltern diesen Angeboten offener gegenüber als die Erzieherinnen bzw. Erzieher ihrer Kinder 
(siehe Abbildung 7-5). 
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Abbildung 7-5 Subjektive Erwartungen von Eltern und Fachkräften im Hinblick auf familienbezogene An-
gebote der Kindertageseinrichtung, 2018 

1 

2 

3 

4 

Eltern 

Fachkräfte 

Klassische Elternarbeit Beratung, Elternbildung 

Anmerkung: Die Frage lautete: „Wie wichtig sind Ihnen…?“. Vierstufige Antwortskala: 1 „vollkommen unwichtig“, 2 „eher un-
wichtig“, 3 „eher wichtig“ 4 „vollkommen wichtig“. 

Quelle: Methodenstudie: Qualität in der Kindertageseinrichtung 2016-2018, Kalicki, 2020, S. 34 

Dieses Gesamtbild gibt die typischen (durchschnittlichen) Haltungen der Befragten wieder. Anschlussanalysen, 
die Merkmale der Familie berücksichtigen, zeigen nun, dass Eltern mit hohem Sozialstatus und Bildungshin-
tergrund beratende und belehrende Angebote der Kita stärker ablehnen. Umgekehrt sind jedoch weniger privi-
legierte Familien durchaus offen für Angebote, die die Familie stärken und unterstützen können. Die Planung 
und Gestaltung der Elternkooperation sollte dementsprechend an Erwartungen und Wünsche der Eltern anknüp-
fen, die zunächst zu klären sind. 

Gleichzeitig muss davon ausgegangen werden, dass die von Eltern wie auch Fachkräften gewünschte Einigkeit 
darüber, wie mit dem Kind umgegangen wird, nicht vorausgesetzt werden kann und sich auch nicht ohne Wei-
teres einstellt, wenn sie anfänglich nicht gegeben ist. Gerade bei unterschiedlichen Erziehungsvorstellungen ist 
eine Verständigung hilfreich, um das Kind nicht widersprüchlichen Einflüssen auszusetzen. Dies stellt aller-
dings beträchtliche Anforderungen an die Kommunikationsfähigkeit und Bereitschaft der Beteiligten, sich in 
die Sichtweise des Gegenübers einzudenken. Und es setzt voraus, dass dieser Zusammenarbeit ein gemeinsames 
Verständnis zugrunde liegt. Schon hier können Differenzen entstehen. Schließlich sind nicht nur die elterlichen 
Erziehungsvorstellungen kulturell geprägt, sondern auch die Erwartungen an die Kindertagesbetreuung und die 
Vorstellungen von der Zusammenarbeit von Tageseinrichtung und Familie (Otyakmaz & Westphal, 2018). 
Auch dies spricht dafür, die Elternkooperation informiert und reflektiert zu planen. 

Mit der Einschulung der Kinder verändert sich das Verhältnis der Eltern zur Bildungsinstitution, da Leistungs-
fragen in den Vordergrund rücken. Das Verhältnis von Eltern und Schule schreibt historisch gesehen eine span-
nungsreiche und wechselvolle Geschichte. Das hohe Ansehen der Lehrkräfte und der Respekt vor ihnen nehmen 
deutlich ab. Durch die massive Bildungsexpansion im Sekundar- und Tertiärbereich sind Lehrkräfte nicht mehr 
Teil einer exklusiven Bildungselite. Vielmehr haben viele Eltern ebenfalls einen Hochschulabschluss und sind 
auf ihrem Spezialgebiet die ausgewieseneren Expertinnen und Experten im Vergleich zu den Lehrkräften. Zu-
sätzlich verschwindet durch die permanente Verfügbarkeit von Wissen durch das Internet das Bild der allwis-
senden bzw. „mehrwissenden“ Lehrerinnen und Lehrer. Nach dem jüngsten Global Teacher Status Index 2018 
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geben nur 22 % der erwachsenen Befragten in Deutschland an, dass Kinder Respekt vor Lehrerinnen und Leh-
rern haben, und nur 20 % würden ihre Kinder ermutigen, selbst Lehrerin oder Lehrer zu werden (Dolton et al., 
2018). International vergleichend ist dies ein sehr niedriger Wert, Deutschland ist hier das Schlusslicht in Eu-
ropa.437 

Neuralgische Punkte waren und sind Fragen der gemeinsamen Aufgabenerfüllung in der Förderung der Kinder
und der Schaffung von guten Lernvoraussetzungen. Über die Hälfte der Eltern meinen, teilweise die (Bildungs-
)Aufgaben der Schule mit übernehmen zu müssen (Tillmann, 2017). Aber auch umgekehrt sind einige Lehre-
rinnen und Lehrer der Auffassung, dass die (Erziehungs-)Aufgaben des Elternhauses zunehmend in die Schule 
verlagert werden. Sie sehen bei den Eltern die Aufgabe, sich über die schulischen Belange ihrer Kinder bei den 
Lehrkräften zu erkundigen (Holschuld der Eltern bei Informationen). Gleichzeitig sehen sie es ebenfalls als 
Aufgabe der Eltern an, die Lehrkräfte über bestimmte familiäre Aspekte (Krankheit, Armut, Tod) zu informie-
ren (Bringschuld der Eltern). 

Diese wechselseitige Defizitperspektive von Eltern und Lehrkräften hat sich jedoch über die letzten Jahre und 
Jahrzehnte abgeschwächt (Killus & Paseka, 2016). Der Anteil der Eltern, die gefühlt Schulaufgaben wahrneh-
men müssen, sinkt über die Zeit deutlich. Parallel steigt der Anteil an Lehrkräften, die trotz großer Belastung 
durch viel Eigenengagement mit den Eltern im regelmäßigen informellen Austausch über die Situation der Kin-
der und Familie sind. Damit eröffnen sich auch bessere Möglichkeiten für die Zusammenarbeit von Eltern und 
Schule. Ein wichtiger Anknüpfungspunkt ist hierbei die Verständigung über Fragen und Unsicherheiten, die 
sich für Eltern in der Begleitung der Schullaufbahn ihrer Kinder ergeben. 

In einer Vodafone-Studie berichteten 37 % der Eltern mit Schulkindern an allgemeinbildenden Schulen, dass 
sie zumindest manchmal in Bildungsfragen unsicher sind, also z. B. darüber, wie sie ihr Kind bzw. ihre Kinder 
am besten in der Schule unterstützen können. Für Eltern aus sozial schwächeren Schichten gilt dies mehr als 
doppelt so häufig (54 %) wie für Eltern aus höheren Schichten (24 %) (Vodafone Stiftung Deutschland gGmbH, 
2015, S. 10). Spitzenreiter unter den Themen, über die sich die Eltern im Zusammenhang mit Erziehung und 
schulischen Belangen häufiger Gedanken machten, war die Frage, „wie man seine Kinder dazu bringt, ihre 
schulischen Pflichten selbstständig und gewissenhaft zu erledigen“. Diese Priorisierung galt für 59 % aller Be-
fragten und 68 % derer, die (manchmal) unsicher in Erziehungs- und Bildungsfragen sind. Weitere Anliegen, 
die von fast der Hälfte der Befragten genannt wurden, waren „wie man die Kinder besser beim Lernen, den 
Hausaufgaben unterstützen kann“ und „wie man den Kindern mehr Freude an der Schule, am Lernen vermit-
telt“. Demgegenüber stand die Frage, „wie man sein Kind am besten erzieht“, deutlich seltener (21 %) im Vor-
dergrund. 

Für Eltern von Schulkindern sind Lehrkräfte und Beratungslehrerinnen bzw. Beratungslehrer die primären An-
sprechpersonen, wenn es um Fragen zur Erziehung und Förderung der Kinder geht. In der letztgenannten Studie 
gaben 70 % der Eltern an, sich bei Bedarf an Lehrkräfte zu wenden, und 64 % aller Eltern meinen: „dort be-
kommt man gute Ratschläge“ (Vodafone Stiftung Deutschland gGmbH, 2015, S. 13). An andere Eltern wenden 
sich 69 % der Befragten, auch wenn nur 47 % von ihnen der Meinung sind, dort auch gute Ratschläge zu erhal-
ten. Deutlich seltener werden Beratungsstellen der Wohlfahrtsverbände (5 %) und die Jugendämter (3 %) ge-
nutzt, während die Haus- bzw. Kinderärztin bzw. der Haus- oder Kinderarzt noch häufiger um eine Beratung 
gebeten wird (19 %). Deutlich wird, dass die Eltern vor allem individuelle, persönliche Beratung suchen. Mehr-
heitlich sprechen sie sich dafür aus, Informationsangebote an Schule auszubauen (62 %), mit deutlichem Ab-
stand gefolgt von Beratungsstellen (26 %). Dies entspricht den Entwicklungen im Bereich der Familienbildung, 
die sich zunehmend darum bemüht, Zugänge zu Familien an den Bildungseinrichtungen der Kinder anzusiedeln 
(vgl. Kapitel 6.7).  

Interessanterweise wurden in der Vodafone-Studie aus dem Jahr 2015 Informationsportale im Internet nur von 
einer kleinen Minderheit als auszubauende Informationsquelle gesehen. Dem entspricht, dass Online-Ratgeber-
seiten nur von wenigen Eltern (9 %) genutzt wurden. Kaum häufiger erfolgte damals die Informationssuche 
über Online-Foren und Blogs (14 %), etwas häufiger über die Online-Suche nach Stichworten (28 %). Deutlich 
häufiger griffen Eltern auf gedruckte Bücher und Ratgeber zurück (45 %). Es ist zu vermuten, dass sich in 
diesem Bereich – befördert durch den pandemiebedingten Lockdown – ein rasanter Wandel in Richtung einer 
stärkeren Nutzung von Online-Angeboten vollzieht. 

437 In der aktuellen Bürgerbefragung Öffentlicher Dienst des Deutschen Beamtenbundes bewerten die Befragten das Ansehen einzelner 
Berufsgruppen. Von den Befragten geben 68 % an, dass Lehrerinnen und Lehrer ein hohes oder sehr hohes Ansehen haben, und 47 %, 
dass Studienräte ein hohes oder sehr hohes Ansehen haben (forsa, 2019). 
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7.4.3 Konkretisierungen, ihre Fallstricke und Lösungsmöglichkeiten 

Die Elternarbeit oder Gestaltung der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit Eltern hat in den deutschen 
Bildungsinstitutionen, insbesondere den Schulen, lange ein Schattendasein geführt. Der Handlungsbedarf 
wurde schon vor geraumer Zeit erkannt und wiederholt auch seitens der KMK betont. Bereits 2007 und zuletzt 
2013 hat die KMK in einer gemeinsamen Erklärung mit Organisationen von Menschen mit Migrationshinter-
grund Ziele für die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft von Schule und Eltern herausgestellt (s. Textbox 
7-4). Diese Erklärung benennt nicht nur Aufgaben der Schulen, allen voran die Entwicklung einer von Respekt 
und Wertschätzung getragenen „Kultur des Willkommens und der Anerkennung“, die Entwicklung sprach- und 
kultursensibler Konzepte der Elterninformation und -beratung und die Stärkung der Elternpartizipation, sondern 
auch die Mitwirkung der Eltern, die zwar durch Bemühungen der Institutionen erleichtert und gefördert werden 
soll, letztlich aber von den Eltern erbracht werden muss. Damit liegt kein einklagbares Pflichtenheft vor, wohl 
aber ein verändertes kulturelles Leitbild, auf dessen Akzeptanz und Realisierung vor allem seitens der Instituti-
onen hingewirkt werden muss. 

Textbox 7-4 Zielsetzungen der gemeinsamen Erklärung der Kultusministerkonferenz und der Organisa-
tionen von Menschen mit Migrationshintergrund zur Bildungs- und Erziehungspartner-
schaft von Schule und Eltern 

 „Die Schulen entwickeln eine von Respekt und Wertschätzung getragene „Kultur des Willkommens und 
der Anerkennung“ für alle Eltern und Schülerinnen und Schüler. Dazu gehört die Anerkennung, Förde-
rung und Berücksichtigung der Herkunftssprachen im Rahmen der Förderung von Mehrsprachigkeit. 

 Die Schulen entwickeln sprach- und kultursensible Konzepte und Strategien der Elterninformation und 
-beratung, z. B. über Schulsystem, Übergänge und Abschlüsse, Schullaufbahn sowie Berufs- und Studi-
enwahl. Darüber hinaus pflegen sie einen regelmäßigen Erfahrungs- und Informationsaustausch, der auch 
grundlegende Fragen von Bildung und Erziehung beinhaltet. 

 Die Schulen etablieren vielfältige Angebote zur Stärkung der Elternpartizipation, die den Lebensformen 
und Biografien in einer Migrationsgesellschaft Rechnung tragen. 

 Die Eltern nehmen ihre Mitwirkungsrechte in der Schule aktiv wahr. Elternvertretungen spiegeln die 
Zusammensetzung der Elternschaft in der Schule wider. 

 Die Eltern beteiligen sich aktiv am Bildungsprozess ihrer Kinder, z. B. im Rahmen einer Erziehungs-
und Bildungspartnerschaft mit der Schule. Sie beraten sich regelmäßig mit den Lehrerinnen und Lehrern 
über die Lernentwicklung ihrer Kinder. 

 Land, Kommune und Organisationen von Menschen mit Migrationshintergrund etablieren in Zusam-
menarbeit mit Schulen Angebote zur Unterstützung der sprachlichen und pädagogischen Kompetenzen 
der Eltern mit Zuwanderungsgeschichte.“ (Sekretariat der Kultusministerkonferenz, 2013, S. 2) 

Parallel hierzu hat die Vodafone Stiftung eine Initiative gestartet, die darauf abzielte, Schulen in der Weiterent-
wicklung ihrer Zusammenarbeit mit Eltern einen „Kompass“ an die Hand zu geben und konkrete Handlungsop-
tionen aufzuzeigen (Vodafone Stiftung Deutschland gGmbH, 2013). Hierfür wurden von einer Expertenkom-
mission aus Wissenschaft und Forschung zentrale Merkmale guter Elternarbeit und deren mögliche Konkreti-
sierungen in den Schulen herausgearbeitet. Das Projekt wurde vom Forschungsbereich beim Sachverständigen-
rat deutscher Stiftungen für Integration und Migration begleitet. Inhaltlich gründen die Empfehlungen auf Er-
kenntnissen der internationalen Forschung und wesentlich auf den von der US-amerikanischen National Parent 
Teacher Association (PTA) entwickelten „Standards for Family-School Partnerships“ (National PTA, 1997, 
2009). Unter aktiver Mitwirkung der Praxis aus verschiedenen Bereichen des Bildungswesens und der Kultus-
ministerien der Bundesländer wurde diese Vorlage angepasst und vereinfacht, um sie auf die hiesigen Rahmen-
bedingungen abzustimmen und ihre Praxistauglichkeit zu gewährleisten. In einzelnen Bundesländern wurde sie 
im Rahmen von Projekten aufgegriffen und zur Weiterentwicklung der Erziehungs- und Bildungspartnerschaf-
ten vor Ort genutzt.438 

438 Siehe z. B. „AKZENT Elternbildung“ in Bayern: https://bildungspakt-bayern.de/akzent-elternarbeit/. 

https://bildungspakt-bayern.de/akzent-elternarbeit
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Vier Qualitätsmerkmale werden hierbei als grundlegend herausgestellt (Vodafone Stiftung Deutschland 
gGmbH, 2013): 

eine Willkommens- und Begegnungskultur, bei der sich die Eltern als Teil der Schulgemeinschaft sehen 
und wohlfühlen, u. a. durch Gelegenheiten für Austausch, Abbau von Sprachbarrieren, Berücksichtigung 
des kulturellen und ökonomischen Hintergrunds der Familie; 

vielfältige und respektvolle Kommunikation, u. a. durch anlassunabhängigen Austausch, vielfältige Kom-
munikationswege, direkte Kontaktmöglichkeiten mit den Lehrkräften; 

Erziehungs- und Bildungskooperationen, u. a. durch Mitbestimmung oder Mitwirkung an Lernzielen, 
durch Lernbegleitung der Kinder durch die Eltern, durch Verweise auf weitere schulische (Schulsozialar-
beit, Schulpsychologie) und außerschulische Unterstützungsangebote; und 

die Partizipation der Eltern an der mittelfristigen Schulentwicklung. 

Diese Qualitätsmerkmale dienen der Orientierung, wie die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft ausgestaltet 
werden kann. „Sie sind nicht als weitere ,Zumutungen‘ zu verstehen, die der Entwicklung eigener Schulprofile 
entgegen laufen oder in ihrer Gesamtheit um jeden Preis umgesetzt werden müssten. Vielmehr sollen sie zu-
nächst allen Schulen Orientierung geben, die den Weg zu einem neu gestalteten Verhältnis von Familie und 
Schule bereits unterschiedlich weit beschritten haben“ (Vodafone Stiftung Deutschland gGmbH, 2013, S. 2). 
Sie sind nicht beliebig und nicht losgelöst voneinander zu betrachten. „Je mehr die Eltern sich als Teil der 
Schulgemeinschaft wohl und wertgeschätzt fühlen (Qualitätsmerkmal A: Willkommens- und Begegnungskul-
tur), desto eher kann ein offener und vertrauensvoller Austausch zwischen Schule und Eltern(schaft) stattfinden 
(Qualitätsmerkmal B: Vielfältige und respektvolle Kommunikation). Dieser erweitert wiederum den Blick auf 
die Sichtweisen, Erwartungen und Anforderungen des Gegenübers und erleichtert im Einzelfall eine sinnvolle 
Abstimmung der Unterstützungsbemühungen in Familie und Schule (Qualitätsmerkmal C: Erziehungs- und 
Bildungskooperation). Zusammengenommen tragen alle drei Qualitätsmerkmale schließlich dazu bei, dass ein 
breit getragenes und von Eigeninteressen losgelöstes Verantwortungsgefühl für den Auf- und Ausbau einer 
demokratischen Schulgemeinschaft entsteht (Qualitätsmerkmal D: Elternpartizipation). Diese berücksichtigt 
nicht nur die Interessen jener Kinder, deren Eltern sich nicht einbringen (können), sondern bereitet alle Schüler 
auf ihre Rolle als verantwortliche Bürger vor“ (Vodafone Stiftung Deutschland gGmbH, 2013, S. 2). Ausdrück-
lich wird hierbei die Verantwortung der Schulen betont, die sich aus deren Bildungsauftrag ableitet und eine 
besondere Bring- und Holschuld der Schule impliziert, auch im Engagement für jene Kinder, deren Eltern sich 
weniger beteiligen können: „Gerade weil Elternarbeit an der Optimierung des Bildungserfolges und der Persön-
lichkeitsentwicklung aller Kinder und Jugendlichen ausgerichtet ist, obliegt es vorrangig der Schule als staatli-
cher Bildungseinrichtung, sich für die Belange und Rechte von Minderheiten einzusetzen“ (Vodafone Stiftung 
Deutschland gGmbH, 2013, S. 2). Dies ist ein wichtiger Aspekt. Der Ausbau und die qualitative Weiterent-
wicklung von Erziehungs- und Bildungspartnerschaften darf nicht dazu führen, dass die sozialen Unterschiede 
in den Bildungschancen durch die Elternarbeit noch verstärkt werden. Vielmehr ist es Aufgabe der Schule, alle 
Eltern nach deren Möglichkeiten durch geeignete Formen und Rahmenbedingungen in die Erziehungs- und 
Bildungspartnerschaften einzubinden. 

Abbildung 7-6 gibt einen Überblick über Ziele und Handlungsoptionen für alle vier oben genannten Qualitäts-
merkmale. 
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Abbildung 7-6 Qualitätsmerkmale der Zusammenarbeit von Schulen und Eltern 

Quelle: eigene Darstellung auf Basis von Vodafone Stiftung Deutschland gGmbH, 2013 

Der Leitfaden enthält darüber hinaus eine detaillierte Ausdifferenzierung der vier Qualitätsmerkmale schuli-
scher Elternarbeit im Hinblick auf die jeweilige Zieldefinition, die Handlungsoptionen und entsprechende Bei-
spiele.  

Abbildung 7-7 Qualitätsmerkmal „Willkommens- und Begegnungskultur“ 

Quelle: eigene Darstellung auf Basis von Vodafone Stiftung Deutschland gGmbH, 2013 

Um das Ziel einer einladenden und wertschätzenden Schulatmosphäre zu erreichen, werden neben den aufge-
zeigten Handlungsoptionen auch konkrete Beispiele für die Umsetzung genannt. Allerdings verweisen diese auf 
Voraussetzungen, die in vielen Schulen nicht gegeben sind. Vielfach ist die räumliche Ausstattung begrenzt und 
bietet nicht die Ressourcen für die Einrichtung eines Elterncafés oder einer Elternbibliothek. Schon ein ange-
messenes Elternsprechzimmer kann fehlen, sodass sich Besprechungsmöglichkeiten auf Zeiten beschränken 
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mögen, in denen Unterrichtsräume nicht genutzt sind und damit zur Verfügung stehen. Andere Optionen wie 
der Einsatz von Elternmentoren und Bildungslotsen mögen leichter verfügbar sein, müssen allerdings auch or-
ganisiert werden. 

Abbildung 7-8 Qualitätsmerkmal „Vielfältige und respektvolle Kommunikation“ 

Quelle: eigene Darstellung auf Basis von Vodafone Stiftung Deutschland gGmbH, 2013 

Auch die Bemühungen um eine vielfältige und respektvolle Kommunikation sind durchaus voraussetzungs-
reich. Dass vielfältige Kommunikationswege mehrheitlich noch nicht etabliert sind und vor allem die Online-
Möglichkeiten einer direkten Kommunikation noch kaum genutzt werden, hat gerade die Situation im Lock-
down während der Corona-Pandemie gezeigt, in der sich ein eklatanter Mangel an technischen Voraussetzun-
gen, aber auch an bewährten Kommunikationswegen bemerkbar gemacht hat (vgl. Kapitel 7.1.4). Darüber hin-
aus werden Lehrkräfte in ihrer Ausbildung nicht darauf vorbereitet, sich mit Eltern über besondere Lebenslagen 
der Familie auszutauschen, und mögen gerade angesichts der zunehmenden Bedeutung des Datenschutzes davor 
zurückschrecken, private Belange anzusprechen. Regelmäßige und konstruktive Gespräche über das Kind, die 
sich nicht auf Rückmeldungen zu Problemen beschränken, sondern auch positive Entwicklungen anerkennen, 
binden zeitliche Ressourcen, die bei Personalknappheit kaum verfügbar sind und von den Lehrkräften vielfach 
außerhalb ihrer Arbeitszeiten erbracht werden müssen. 

Besonders die Fallstricke bei Gesprächen über Probleme der Kinder werden vielfach aufgezeigt und diskutiert, 
nicht nur für den schulischen Bereich, sondern auch für die Kindertagesbetreuung (Peitz, 2004; Betz, 2015). Es 
ist für Lehrkräfte und frühpädagogische Fachkräfte nicht einfach, Eltern über mögliche Schwierigkeiten, Ver-
haltensauffälligkeiten oder besondere Förderbedarfe der Kinder zu informieren. Nur allzu leicht wird dies von 
den Eltern als Vorwurf wahrgenommen. Die Anforderungen und Risiken, die insbesondere das Ansprechen 
schwieriger Themen für die Beziehungsdynamik in der Eltern-Fachkraft-Kooperation birgt, werden anschaulich 
in der Studie von Peitz (2004) illustriert. In dem Maße, in dem z. B. eine Fachkraft das Kind als „schwierig“ 
einschätzte, erschien die Fachkraft der Mutter als eher unsympathisch und pädagogisch ungeschickt, und zwar 
unabhängig davon, wie die Mütter selbst ihr Kind einschätzten. Insbesondere stärker belastete Mütter werteten 
die Erzieherin ihres Kindes ab, wenn diese von Verhaltensauffälligkeiten beim Kind berichtete. Auch die schon 
erwähnte Studie zu Erwartungen von Eltern und Erzieherinnen (vgl. Kapitel 7.4.2) bestätigt diese Befunde 
(Kalicki, 2020). Aller Wahrscheinlichkeit nach ist es nicht nur ein etwaiges ungeschicktes Verhalten der päda-
gogischen Fachkräfte im direkten Austausch mit den Eltern, das die Zusammenarbeit belastet. Vielmehr reagiert 
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die durch die kritische Beurteilung ihres Kindes vermeintlich angegriffene Mutter defensiv (der Fachkraft wer-
den Sympathie und Kompetenz abgesprochen), auch wenn sie die Einschätzungen der Bezugserzieherin ihres 
Kindes nicht in Erfahrung bringen konnte (Kalicki, 2020). Entsprechend wichtig sind Fortbildungen des (früh-
)pädagogischen Personals, um sie für diese anspruchsvolle Arbeit zu befähigen. 

Abbildung 7-9 Qualitätsmerkmal „Erziehungs- und Bildungskooperation“ 

Quelle: eigene Darstellung auf Basis von Vodafone Stiftung Deutschland gGmbH, 2013 

Auch der Bereich der Erziehungs- und Bildungskooperation (Abbildung 7-9) lebt vom gegenseitigen Austausch. 
Aber der Dialog über die Entwicklung der Kinder, das Eingehen auf Beratungsbedarfe und die Verständigung 
über Möglichkeiten der Eltern, das häusliche Lernen ihres Kindes sach- und kindgerecht zu unterstützen, gehört 
keineswegs zu den trivialen Aufgaben in diesem Bereich. Deswegen kann es hilfreich sein, auf ein „Lernunter-
stützungs-Team“ zurückgreifen zu können, in das neben Lehrkräften und Eltern auch Fachkräfte der Sozialar-
beit eingebunden sind (siehe ausführlich dazu Kapitel 7.5). Wichtig ist, dass Erziehungs- und Bildungspartner-
schaften nicht exklusiv für Lehrkräfte und Eltern gedacht werden. Entscheidender Akteur ist in erster Linie das 
jeweilige Kind, das von Anfang an gemäß der geltenden Kinderrechte mitgedacht werden sollte. Zudem müssen 
und sollen Bemühungen um eine tragfähige Bildungs- und Erziehungspartnerschaft nicht an der Schulpforte 
haltmachen. Stärker als die hier beschriebenen Qualitätsmerkmale guter Elternarbeit beziehen die amerikani-
schen PTA-Standards auch kommunale Angebote mit ein und setzen auf eine Vernetzung der Schulen in den 
Sozialraum. Insofern sollte die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft breiter gedacht werden als eine gesamt-
gesellschaftliche Verantwortungspartnerschaft, in der unterschiedliche Akteure (Schulsozialarbeit, Schulpsy-
chologie, Gesundheitsdienste, Kinder- und Jugendhilfe, Quartiersmanagement, Unternehmen) neben Eltern und 
Lehrkräften die Entwicklung aller Kinder unterstützen (vgl. Kapitel 7.5): 
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Abbildung 7-10 Qualitätsmerkmal „Partizipation der Eltern“ 

Quelle: eigene Darstellung auf Basis von Vodafone Stiftung Deutschland gGmbH, 2013 

Ein partnerschaftlich gestalteter Schulalltag lebt insbesondere auch von einer regen Partizipation der Eltern-
schaft sowie, bei älteren Kindern, der Schülerschaft. Hierfür müssen Eltern sowie Schülerinnen und Schüler 
zunächst über ihre Mitbestimmungsmöglichkeiten und -rechte seitens der Schule aufgeklärt werden Eltern- und 
Schülervertretungen ernannt werden. Regelmäßig tagende Arbeitskreise mit Lehrern, Elternvertretungen und 
der Schülerschaft eignen sich als Plattform für den Austausch und gegenseitigen Informationstransfer und er-
möglichen Eltern wie Schülerinnen und Schülern eine aktive Mitgestaltung des Schulalltags und des Unterricht-
geschehens. Da die Schule auch über Kontakte zu weiteren Kooperationspartnern wie bspw. Elternvereinen 
verfügt, gilt es ebenfalls, Elternvertretungen in diese externen Netzwerkstrukturen miteinzubinden. Dadurch 
können sowohl eine Zusammenarbeit auch mit jenen Akteuren angeregt und erleichtert werden als auch neue 
Impulse in den schulischen Kontext eingespeist werden. 

7.4.4 Zur Qualifizierung pädagogischer Fachkräfte für eine tragfähige Erziehungs- und 
Bildungspartnerschaft: Das Programm Elternchance 

Im Bereich der Kindertagesbetreuung haben das Bundesprogramm „Elternchance ist Kinderchance“ (2011 bis 
2015)439 und das ESF-Programm „Elternchance II – Familien früh für Bildung gewinnen“ (2015 bis 2021)440 

bereits einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, zentrale Kompetenzen für die Zusammenarbeit mit Eltern im 
Bildungskontext zu vermitteln (Müller et al., 2015a). Ziel dieser Programme war bzw. ist die Weiterqualifizie-
rung von Fachkräften der Familienbildung zur zertifizierten Elternbegleiterin bzw. zum zertifizierten Elternbe-
gleiter. Diese sollen Eltern darin unterstützen, ihre Kinder im Familienalltag und in Zusammenarbeit mit der 
Kindertagesstätte erfolgreicher zu fördern. Im Vordergrund stehen neben der Beratung der Eltern sowohl zur 
Gestaltung eines anregungsreichen Familienalltags als auch zu Bildungsfragen wie z. B. beim Übergang in wei-
terführende Schulen, die Vermittlung ergänzender Bildungsangebote wie auch allgemeiner Unterstützungsan-
gebote für Eltern und Kinder. Wesentliche Aufmerksamkeit wird der Gestaltung des Familienalltags und der 
Nutzung vielfältiger Lerngelegenheiten geschenkt, die maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der Kinder 

439 Siehe https://www.elternchance.de/esf-programm-elternchance-ii/bundesprogramm-elternchance-ist-kinderchance-2011-2015/ 
440 Siehe https://www.elternchance.de/esf-programm-elternchance-ii/ 

https://www.elternchance.de/esf-programm-elternchance-ii
https://www.elternchance.de/esf-programm-elternchance-ii/bundesprogramm-elternchance-ist-kinderchance-2011-2015
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haben (vgl. Kapitel 5.5), in sozial schwächeren Familien jedoch weniger ausgeprägt sind. Die Elternbegleitung 
ist daher vor allem auf sozioökonomisch weniger gut ausgestattete Elternhäuser gerichtet wie auch auf Familien 
mit Zuwanderungsgeschichte, um einen Beitrag zur Stärkung präventiver Familienbildung und zur Erhöhung 
der Chancengleichheit zu leisten.  

Flankiert wird die Arbeit der Elternbegleiterinnen und Elternbegleiter durch die Bundeskongresse Elternbeglei-
tung, die regelmäßig in größeren Abständen stattfinden, und durch Workshops z. B. zur „Unterstützung von 
Familien mit kleinem Einkommen“. Deren Ziel ist es, die Beratung von betroffenen Familien zum Thema In-
anspruchnahme finanzieller Unterstützungsleistungen wie dem Kinderzuschlag oder dem Bildungs- und Teil-
habepaket zu verbessern. Zusätzlich wird die Zusammenarbeit der Elternbegleitung mit geflüchteten Familien 
seit Mai 2017 durch das Modellprogramm „Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien“ un-
terstützt, mit dem bis Ende 2020 lokale Elternbegleitungsnetzwerke an insgesamt 47 Standorten gefördert wer-
den. Einrichtungen der Familienbildung, in denen Elternbegleiterinnen und Elternbegleiter tätig sind, bilden im 
Rahmen des Programms ein Netzwerk mit Kitas und Schulen, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie 
der Flüchtlingshilfe, Migrantenselbstorganisationen und anderen wichtigen Akteuren im Sozialraum. In Koor-
dination mit dem zuständigen Jugendamt ermitteln die Netzwerkpartner die konkreten Unterstützungsbedarfe 
der neu zugewanderten Familien vor Ort und entwickeln gemeinsam niedrigschwellige Beratungs- und Beglei-
tungsangebote.441 

Dieses Programm knüpft an die Erfahrungen aus dem Bundesprogramm „Elternbegleitung Plus“ an. Während 
der Laufzeit des Bundesprogramms „Elternchance ist Kinderchance“ (2011 bis 2015) erhielten Familienbil-
dungsstätten eine zusätzliche Förderung. Damit konnten neue Zugangswege zu den Familien im Sozialraum 
erprobt, passgenaue Angebote zur Unterstützung der Alltagsbildung in Familien entwickelt und die Vernetzung 
von Einrichtungen und Bildungsakteuren vor Ort gestärkt werden. Die Erfahrungen zeigen, dass es im Rahmen 
von vernetzten Aktivitäten zwischen den Trägern wesentlich effektiver gelingt, Elternbegleiterinnen und El-
ternbegleiter in die sozialraumbezogene Gemeinwesenarbeit zu integrieren. 

Mittlerweile wurden in beiden Elternchance-Programmen mehr als 12.700 Fachkräfte weiterqualifiziert. So-
wohl in der Evaluation des Bundesprogramms „Elternchance ist Kinderchance“ als auch im bis Ende 2020 
laufenden ESF-Programm „Elternchance II“ hat es sich gezeigt, dass diese Fachkräfte weit überwiegend aus 
dem Bereich der Kindertagesbetreuung kommen. Rund zwei Drittel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ver-
fügen über einen Berufsabschluss als Erzieherin bzw. Erzieher und sind auch in diesem Kontext tätig (siehe 
Textbox 7-5), sodass sie ihre Weiterbildungskenntnisse vor allem in der Zusammenarbeit mit Eltern in der 
Kindertagesbetreuung einsetzen. 

Textbox 7-5 Die Weiterqualifizierung von Fachkräften der Familienbildung im Rahmen des ESF-Pro-
gramms „Elternchance II“ – ein aktuelles Blitzlicht 

Seit dem 1. Januar 2019 nahmen bislang 1.094 Fachkräfte an der Weiterqualifizierung teil442. Weit überwie-
gend waren dies Frauen (95 %). Die Altersverteilung ist relativ ausgewogen: Neben jungen Teilnehmenden 
unter 30 Jahren (27 %) nutzen auch Fachkräfte die Qualifizierung, die älter als 40 Jahre sind (47 %). Rund 
die Hälfte (52 %) ist Vollzeit erwerbstätig, nur sehr wenige sind aktuell nicht erwerbstätig (3 %). Knapp 30 
% der Teilnehmenden verfügen über einen (Fach-)Hochschulabschluss, einen Meisterbrief oder einen ver-
gleichbaren Abschluss. 

Von den Fachkräften haben 69 % einen Berufsabschluss als Erzieherin. Das verbleibende knappe Drittel 
verteilt sich auf eine große Vielfalt zumeist pädagogischer oder pflegerischer Berufe. Die große Mehrheit der 
angehenden Elternbegleiterinnen und Elternbegleiter arbeitet mit Kitas (65 %) zusammen oder mit Kitas, an 
die ein Familienzentrum angeschlossen ist (25 %). Demgegenüber nennen nur 5 % der Teilnehmenden 
Grundschulen als Kooperationspartner bzw. Arbeitskontext. Familienbildungsstätten (4 %) und Familienzen-
tren ohne Kita (3 %) sind als Einsatzgebiete eher die Ausnahme. 

Ganz offensichtlich ist es bislang kaum gelungen, auch Schulen in die Arbeit der Elternbegleiterinnen und El-
ternbegleiter mit einzubeziehen. Dies gilt nicht nur für diejenigen, die aktuell an der Weiterqualifizierung teil-
nehmen, sondern zeichnete sich schon im ersten Bundesprogramm „Elternchance ist Kinderchance“ ab (Müller 

441 Siehe https://www.elternchance.de/bundesprogramm-starke-netzwerke/das-modellprogramm/ 
442 Die Angaben beruhen auf Informationen des BMFSFJ auf Basis der ESF-Monitoringdatenbank zum ESF-Bundesprogramm „El-

ternchance II - Familien früh für Bildung gewinnen“ (Stand 13.01.2020). 

https://www.elternchance.de/bundesprogramm-starke-netzwerke/das-modellprogramm
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et al., 2015a). Da das aktuelle Programm „Elternchance II – Familien früh für Bildung gewinnen“ den Fokus 
auf die Phase der frühen Kindheit legt, ist dies nicht verwunderlich. Allerdings kann davon ausgegangen wer-
den, dass auch und gerade nach der Einschulung der Kinder in Familien der Zielgruppen dieses Programms 
deutlicher Beratungsbedarf besteht (siehe Kapitel 7.4.2). Insofern bietet es sich an, die mit beiden Elternchance-
Programmen angestoßene Entwicklung weiterzuführen und im Rahmen eines neuen Bundesprogramms auch 
auf Schulen auszuweiten. Bei der Erarbeitung eines entsprechenden Qualifizierungsprogramms kann an die 
zuvor diskutierten Qualitätsmerkmale der Elternarbeit (vgl. Kapitel 7.4.3) und an die ausführliche Aufbereitung 
bisheriger Erkenntnisse und Erfahrungen in der Fachliteratur (Sacher, 2014; Stange et al., 2012, 2013) ange-
knüpft werden. 

Zugleich zeigt schon die bisherige Erfahrung, dass die Qualifizierung allein die alltägliche Arbeit der Elternbe-
gleiterinnen und Elternbegleiter noch nicht nachhaltig erleichtert. Wesentlich sind Vernetzungsmöglichkeiten 
und Erfahrungsaustausch. Auch dies sollte bei einer Weiterentwicklung des Programms mit Blick auf Schulen 
von vornherein mitgedacht werden. Als wesentliche Erleichterung für die Elternarbeit an Schulen hat sich etwa 
in der Stadt Nürnberg die Einrichtung einer eigenen Koordinierungsstelle mit dem Programm „Die familien-
freundliche Schule“ erwiesen, die Materialien bereithält, die Entwicklung der Erziehungs- und Bildungspart-
nerschaft an Schulen beratend begleitet und vielfältige Kooperationspartner in die Arbeit einbindet.443 Solche 
Koordinierungsstellen sind hoch effizient und gehen in ihren Leistungen deutlich über das hinaus, was einzelne 
Schulen leisten können. Insofern betrachtet die Kommission dies als ein wesentliches Strukturelement, mit dem 
die Entwicklung von Erziehungs- und Bildungspartnerschaften zusätzlich zur Qualifizierung von Fach- und 
Lehrkräften unterstützt werden sollte (siehe auch Kapitel 7.5). 

7.5 Handlungsfeld Integration familienbezogener Unterstützungsangebote und Aus-
bau multiprofessioneller Teams 

Die Integration familienbezogener Unterstützungsangebote in Bildungseinrichtungen der Kinder wird bislang pri-
mär bei den Kindertagesstätten vorangetrieben (Schüle-Tschersich et al., im Erscheinen; Schmitz & Spieß, 2019). 
Die Anliegen und Ziele, die mit dieser Entwicklung verfolgt werden, sind jedoch nicht auf die frühe Kindheit 
beschränkt. Auch Schulen sehen sich mit einer gesteigerten Komplexität gesellschaftlicher Herausforderungen 
konfrontiert, die ohne eine intensivere Kooperation verschiedener Professionen nur schwer zu bewältigen ist 
(Karic et al., 2019). Vermehrte und neue Anforderungen ergeben sich aus der Integration einer zunehmend hete-
rogenen Schülerschaft, der Inklusion von Kindern mit Beeinträchtigungen oder dem Ganztagsausbau der Schulen, 
aber auch hinsichtlich der Vermittlung digitaler und gesundheitsbezogener Kompetenzen. Ein ganzheitlicher Blick 
auf die Schülerinnen und Schüler ermöglicht es, nicht nur auf schulische Leistungen zu schauen, sondern die Le-
benslagen, Lebenswelten sowie die individuellen Interessen und Bedürfnisse der Kinder zu berücksichtigen. So 
können unterschiedliche Belastungslagen besser erkannt, Problemlösungen entwickelt, die Identifikation der Kin-
der mit ihrer Bildungseinrichtung gestärkt und herkunftsbedingte Nachteile für den Entwicklungs- und Bildungs-
verlauf von Kindern und Jugendlichen abgebaut werden. 

Zugleich können nicht nur pädagogische Fachkräfte und Lehrpersonen, sondern auch Eltern davon profitieren, 
wenn sich in den Bildungseinrichtungen ihrer Kinder multiprofessionelle Angebote etablieren. Die Einbindung 
anderer Professionen, die ihre jeweils eigene Expertise in die Förderung der Kinder und Jugendlichen einbringen, 
dient dem Ziel, dass Bildungsinstitutionen der gemeinsamen Erziehungsverantwortung insgesamt stärker gerecht 
werden. Bei gelingender Zusammenarbeit werden auch Eltern besser entlastet. Vor allem stehen Eltern an vertrau-
ten Orten, die sie beim Bringen und Holen der Kinder oder bei Elternabenden und Veranstaltungen ohnehin auf-
suchen, niedrigschwellig Ansprechpersonen und Angebote zur Verfügung, die ihnen Informationen vermitteln und 
sie in der Förderung der Persönlichkeits- und Kompetenzentwicklung ihrer Kinder unterstützen können. Schon 
heute wenden sich fast drei Viertel der Eltern an die Schule, wenn sie Fragen zur Erziehung oder zu schulischen 
Belangen ihres Kindes haben. Zugleich finden aber fast zwei Drittel der Eltern, das dortige Unterstützungsangebot 
sei unzureichend ausgebaut (Vodafone Stiftung Deutschland gGmbH, 2015; Killus & Tillmann, 2017). Neben der 
Niedrigschwelligkeit hat die Anbindung von Leistungen und Angeboten an die Schule auch praktische Vorteile 
wie etwa Synergien bei den Anfahrtswegen, was insbesondere in ländlichen Regionen ausschlaggebend sein kann. 
Die Etablierung von multiprofessionellen Unterstützungsangeboten am Ort Schule bietet somit sowohl kindbezo-
gene kompensatorische als auch elternbezogene koordinierende Vorteile (Schmitz & Spieß, 2019). 

443 Siehe https://www.nuernberg.de/internet/familienfreundliche_schule/. 

https://www.nuernberg.de/internet/familienfreundliche_schule


 

     

       
        

          
        

            
  

           
        

     
       

 
      

       
        

           
   

     
      

     
    

      
     

          
          

        
    

   

 

  

 

 

 

 

 

     
     

    
    

      
        

          
        

Drucksache 19/27200 – 360 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 

7.5.1 Familienzentren an Kitas und Schulen 

Das gelingende Aufwachsen von Kindern wird heute mehr denn je als gemeinsame öffentliche und private 
Verantwortung gesehen. Damit Eltern ihrer Aufgabe in der modernen Gesellschaft in vollem Umfang gerecht 
werden können, sind die Ergänzung und die systematische Verschränkung von privater und öffentlicher Ver-
antwortung zunehmend erforderlich, wie im 14. Kinder- und Jugendbericht betont wird (vgl. BMFSFJ, 2013a, 
S. 5). Dies gilt insbesondere für den Bereich der frühen Kindheit. Forciert durch den Rechtsanspruch auf eine 
Kindertagesbetreuung für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr, schreitet der Ausbau der Kindertages-
betreuung immer weiter voran, insbesondere mit Blick auf die Bedeutung frühkindlicher Bildung und eine für 
die Eltern bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf (vgl. Kapitel 7.2.1 und 8.5.1). Aber nicht nur die Auf-
gabe, Eltern zu entlasten, sondern auch, sie in ihren Erziehungskompetenzen zu stärken und für den Umgang 
mit veränderten Anforderungen an Erziehung zu befähigen, gehört zu den unverzichtbaren Bausteinen einer 
nachhaltigen Familienpolitik (vgl. BMFSFJ, 2013a, S. 6). 

Die Weiterentwicklung von Kindertagesstätten und deren Ausbau zu Familienzentren vereinen Kindertagesbe-
treuung und familienbildende Angebote „unter einem Dach“ (Schüle-Tschersich et al., im Erscheinen). Famili-
enzentren dienen als zentrale Anlaufstelle für unterschiedliche Belange von Familien mit jungen Kindern, um 
die Unterstützung für Familien, besonders jenen in prekären Lebenslagen, familienorientierter und interdiszip-
linär zu organisieren (Andresen & Galic, 2015). Im Gegensatz zu reinen Kindertageseinrichtungen, die sich mit 
ihrem Betreuungs- und Bildungsauftrag primär auf Kinder fokussieren, entwickeln sich Familienzentren zu ei-
nem „Ort für die ganze Familie“ (Schmitz & Spieß, 2019). Damit kann einerseits dem Wunsch der Eltern nach 
einer stärkeren Einbindung in die Kindertageseinrichtung Rechnung getragen und andererseits ein nied-
rigschwelliger Zugang zu Angeboten der Familienbildung geschaffen werden, der umso wichtiger ist, als die 
existierenden Familienbildungs- und Unterstützungsangebote viele Familien nicht erreichen (vgl. Kapitel 6.7). 
Diese Einschätzung teilt auch der Deutsche Verein, der in seinem Empfehlungspapier zur Stärkung von Fami-
lienzentren anmerkt, dass insbesondere Familien in prekären Lagen, deren Leben bspw. von Armut und exis-
tenziellen Ängsten geprägt sei, durch reguläre Leistungs- und Unterstützungsangebote weniger gut erreicht 
würden: „Familienzentren wollen als Anlaufstellen und Ort der Begegnung für Familien im Sozialraum einen 
möglichst niedrigschwelligen, unbürokratischen Zugang zu professioneller Unterstützung bieten und informelle 
Gelegenheiten für Beratung und Unterstützung eröffnen“ (Deutscher Verein, 2020, S. 8). 

Textbox 7-6 Merkmale von Zentren für Familien (nach Schmitz & Spieß, 2019) 

Systematische Bedarfsorientierung 

Stetiger Sozialraumbezug 

Institutionelle Vernetzung 

Niedrigschwelliger Zugang 

Gezielte Elterneinbindung 

Hohe Qualität 

Adäquate Fachkräfteaus- und -weiterbildung 

Nachhaltige Finanzierung 

Institutionalisierte Weiterentwicklung 

Neutrale Evaluierung 

Mit der Weiterentwicklung von Kindertagesstätten zu Familienzentren entstehen Institutionen, die verstärkt 
niedrigschwellige, leicht zugängliche Bildungs- und Beratungsangebote im Sozialraum entwickeln (Schmenger 
& Schmutz, 2017) (siehe auch Textbox 7-6). So gesehen sind Familienzentren Orte, an denen neben der Kin-
dertagesbetreuung sowohl universell präventive, familienbildende Angebote als auch Unterstützungsangebote 
für Familien in belastenden Lebenslagen und somit selektiv präventive Angebote wie die Frühen Hilfen (vgl. 
Kapitel 6.7) vereint werden (Schüle-Tschersich et al., im Erscheinen). Neben niedrigschwelligen Zugängen sind 
bedarfsgerechte Angebote für Familien ein weiteres wichtiges Merkmal von Familienzentren. Hierbei hat sich 
eine eigene Bedarfsermittlung der Kommune als hilfreich erwiesen. Da Bedarfe nicht statisch sind, sollten sie 
regelmäßig ermittelt werden. 
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Fundierte Sozialraumanalysen, so der Deutsche Verein, seien eine Aufgabe einer ganzheitlichen kommunalen 
Planung, die jenseits der Kinder- und Jugendhilfe auch andere Lebensbereiche berücksichtige: „Viele Kommu-
nen verfügen heutzutage über diese Daten, und Familienzentren können sie nutzen, um ihr Angebotsspektrum 
passgenau auf den gewählten Sozialraum abzustimmen. Im Idealfall kooperieren sie dabei mit der örtlichen 
Jugendhilfe- und Sozialplanung“ (Deutscher Verein, 2020, S. 8). 

Wie Schmitz und Spieß (2019) aufzeigen, gibt es eine Reihe nationaler und internationaler Beispiele für Fami-
lienzentren, die sich insgesamt gut bewährt haben. Im Landesprogramm Familienzentrum Nordrhein-Westfalen 
zeigte sich, dass bei der Weiterentwicklung zum Familienzentrum vor allem der Anteil an vertraglich abgesi-
cherten Kooperationen mit Erziehungsberatungsstellen, Familienbildungsstätten und später auch mit Vereinen 
und Vermittlungsstellen von Tagespflege stieg. Die größten Unterstützungsbedarfe äußerten nicht nur Mütter 
mit geringer Bildung, die vermehrt kompensatorische Angebote nachfragten, sondern auch hoch gebildete Müt-
ter, die koordinierte Angebote nachfragten. Die Eltern waren umso zufriedener, je mehr familienunterstützende 
Angebote das Familienzentren bereithielt (Schreiber & Tietze, 2008). Vor allem zeigte sich, dass die koordinie-
renden Familienbildungsstätten und Erziehungsberatungsstellen bei ansonsten schwer erreichbaren Familien 
eine steigende Nachfrage verzeichneten (Schilling & Stöbe-Blossey, 2008). Allerdings klagten alle Akteure 
über zu geringe zeitliche und personelle Ressourcen. Über zeitliche Engpässe hinaus wurde in anderen Pro-
grammen ein vermehrter Qualifikationsbedarf für die Fachkräfte festgehalten (Schmitz & Spieß, 2019). Insbe-
sondere die Aufgabe der Vernetzung in die Kommune ist aufwendig. 

Die Zusammenarbeit unterschiedlicher Professionen in den Familienzentren ist kein Selbstläufer. Geeignete 
Fortbildungen des Personals sind von zentraler Bedeutung. In der Begleitforschung zu Familienzentren in Hes-
sen zeigte sich, dass 60 % der Mitarbeitenden Fortbildungen zum Thema Erziehungs- und Bildungspartner-
schaft nutzen und rund drei Viertel an Fortbildungen zu Elternbildung sowie Bildungs- und Förderangeboten 
für Kinder teilnahmen (Macsenaere & Wennmann, 2015). Entscheidend ist jedoch neben geteiltem Wissen auch 
eine klare Orientierung an der Kooperation. Die Gestaltung eines bedarfsgerechten Angebots scheint dann be-
sonders gut zu gelingen, wenn die Fachkräfte die Zusammenarbeit als einen geteilten gemeinsamen Handlungs-
auftrag sehen (Schüle-Tschersich et al., im Erscheinen). 

Eine vorbeugende Sozialpolitik zielt auf die präventive Förderung im frühen Kindesalter ab, was insbesondere 
für Familien in belastenden Lebenslagen ein erfolgsversprechender Faktor sein dürfte, da durch präventive För-
derung von Familien Problemlagen möglicherweise erst gar nicht manifest werden (Born et al., 2019). Es hat 
viele Vorteile, die Betreuung und Begleitung von Familien nicht nach der Kita abrupt zu beenden, sondern im 
Sinne einer Präventionskette444 übergangslose Unterstützung in die Schulzeit hinein zu gestalten. Hierbei könnte 
den Familienzentren eine entscheidende Rolle zukommen, indem sie auch an Schulen angesiedelt werden und 
so als „Brückenbauer“ die Schnittstelle zwischen Familie und Schule aktiv unterstützen können. Bislang gibt 
es wenige Erkenntnisse über Familienzentren an Schulen oder dazu, wie eine gemeinsame Zusammenarbeit 
gestaltet werden kann bzw. welche Potenziale oder möglicherweise auch Risiken in einer solchen Kooperation 
stecken (vgl. Kapitel 7.5.2). 

Die Stadt Gelsenkirchen etwa entwickelte im Jahr 2014/2015 das Projekt „Familienzentren an Grundschulen“, 
das im Rahmen einer Entwicklungspartnerschaft mit der Wübben Stiftung erweitert und von einem For-
schungsteam der Universität Duisburg-Essen und der KCR-Konkret Consult Ruhr GmbH positiv evaluiert 
wurde (Born et al., 2019; vgl. Stadt Gelsenkirchen, 2019).445 Die Autorinnen und Autoren betonen, dass Grund-
schulen, ähnlich wie Kindertageseinrichtungen, Familien mit Kindern der entsprechenden Altersgruppe auf 
breiter Basis erreichen und somit für niedrigschwellige Zugänge zu familienunterstützenden Dienstleistungen 
prädestiniert sind. Im Sinne einer Präventionskette werden Unterstützung und Begleitung der Familien von der 
Kita in die Grundschule und von dort in die weiterführende Schule fortgeführt, mit dem Ziel, einen Beitrag zur 
Verbesserung der Bildungschancen von Kindern zu leisten sowie Benachteiligungen aufgrund sozialer Herkunft 
zu verringern. Hierbei ist von zentraler Bedeutung, dass „die Eltern aktiv in das Schulleben eingebunden werden 

444 Eine Präventionskette kann als integrierte kommunale Strategie verstanden werden, die sich an den Bedarfen und Bedürfnissen von 
Kindern und Familien orientiert. Dabei werden bestehende Angebote analysiert: über den Verlauf von Kindheit und Jugend sowie 
unter Berücksichtigung der Übergänge zwischen den Lebensphasen und den einzelnen Institutionen und sozialen Diensten. Dies 
erfordert ein koordiniertes multiprofessionelles Handeln sowie die Beteiligung von Kindern und Familien (Schüle-Tschersich et al., 
im Erscheinen). 

445 Das Projekt wurde inzwischen in die Regelförderung überführt. Seit 2020 werden sechs Familienzentren aus kommunalen Mitteln in 
Kooperation mit den Schulträgern in Gelsenkirchen weitergeführt. Siehe https://www.gelsenkirchen.de/de/bildung/ausserschuli-
sche_bildung/familienzentren/familienzentren_in_grundschulen.aspx. 

https://www.gelsenkirchen.de/de/bildung/ausserschuli
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und den Bildungsweg ihres Kindes begleiten. Ein Familienzentrum soll diese Kompetenzen der Eltern anspre-
chen, fördern und stärken“ (Born et al., 2019, S. 140). 

In Augsburg sind „Familienstützpunkte“ (Begrifflichkeit für „Familienzentren“ in Bayern) u. a. an Schulen an-
gegliedert und können somit auch Eltern von älteren Kindern erreichen. Dort werden in den Schulräumlichkei-
ten Angebote der Familienbildung und Erziehungsberatung von externen Anbietenden vorgehalten. Hierbei be-
zieht die Stadt Augsburg sich auf eine Empfehlung des Deutschen Vereins (2009a), dass sich Schulen in den 
Sozialraum hinein öffnen und als Orte für die Familienbildung genutzt werden sollten. Das Augsburger Mo-
dellprojekt der Familienstützpunkte hat sich offenbar bewährt. Im Jahr 2013 gaben im Rahmen einer durchge-
führten Bürgerbefragung der Stadt 87 % der Bürgerinnen und Bürger an, mit den Familienstützpunkten in der 
Stadt sehr zufrieden zu sein und 90 % der Befragten stimmten der Aussage zu, dass Familienstützpunkte beson-
ders wichtig seien (Puhle, 2015). Die bayernweiten Fördervorgaben für Familienstützpunkte schreiben die Ent-
wicklung eines kommunalen Familienbildungskonzepts, das von Bestands- und Bedarfsanalysen begleitet ist, 
vor.446 

Da die Einbindung von Familienbildung in Familienzentren von zentraler Bedeutung ist, bietet es sich in diesem 
Kontext besonders an, auch Elternbegleiterinnen und Elternbegleiter in die Zusammenarbeit mit Eltern einzu-
beziehen. Als speziell qualifizierte Fachkräfte der Familienbildung für die Unterstützung von Eltern bei der 
Bildungsförderung ihrer Kinder können sie wichtige Funktionen als Ansprechpersonen übernehmen (vgl. auch 
Kapitel 7.4.4). 

Insgesamt betrachtet stellen Familienzentren mit ihrer „Knotenfunktion im Sozialraum“ in mehrerlei Hinsicht 
ein enormes Potenzial zur Verknüpfung verschiedener Angebote zur Unterstützung von Familien dar: Erstens 
schaffen sie niedrigschwellige Zugänge zu Familien und zweitens haben sie günstige Bedingungen, um ihre 
Angebote mit Blick auf familiäre Bedarfe zu gestalten. Beide Aspekte werden in der Fachpraxis durchgängig 
als wichtige Dimensionen für die Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten herausgestellt. Außerdem 
entlasten sie Familien, indem sie nicht nur in schulischen, sondern auch erzieherischen Belangen und darüber 
hinaus Unterstützung bei weiteren Aspekten des Familienlebens „aus einer Hand“ anbieten, was den Zugang 
erleichtert, Synergien schafft und somit „Reibungsverlusten“ im alltäglichen Leben von Familien entgegen-
wirkt. Schließlich können sie als Kooperationspartner verschiedener anderer Akteure im Sozialraum eine Ver-
mittlungsfunktion übernehmen, bspw. wenn es um Kontakte und konkrete Ansprechpartner zu weiteren Hilfen 
geht, wie – je nach Ansiedelung an einer Kita oder Schule – z. B. durch Frühförderung, aufsuchende Fachkräfte 
Früher Hilfen, Erziehungsberatung oder Elternkurse. Der Deutsche Verein (2020) betont den großen Nutzen 
von Unterstützungsangeboten in Familienzentren hinsichtlich der Teilhabechancen von Kindern. In diesem 
Sinne gehe es bei der Arbeit von Familienzentren auch um Chancengerechtigkeit, um den Zugang zu und die 
Stärkung von sozialen und kulturellen Ressourcen für Familien. 

Im Sinne einer nachhaltigen präventiven und investiven Sozialpolitik spricht vieles für den Ausbau von Fami-
lienzentren im Bereich der Kindertagesstätten und ihre Ausweitung auf Schulen. Damit könnte auch Schule 
Erziehungs- und Bildungspartnerschaften vor einem breiteren Spektrum familienunterstützender Angebote ge-
stalten und dem Anspruch der Chancengerechtigkeit im Bildungswesen besser gerecht werden. 

7.5.2 Multiprofessionelle Teams an Schulen stärken 

Eine lebendige Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zwischen Elternhaus und Schule ergibt sich nicht von 
selbst. Sie zu gestalten stellt eine besondere Herausforderung für Lehrkräfte dar, denen oftmals zeitliche Res-
sourcen und fachliche Vorbereitung auf diese Aufgabe fehlen (vgl. Kapitel 7.4.4). Mangelnde Zeit, unzu-
reichende Qualifikation im Bereich Elternarbeit und der primäre Fokus auf den Unterricht mit der Zensuroblie-
genheit seitens der Lehrkräfte stellen Hürden für die Zusammenarbeit mit Eltern dar (Speck, 2014). Multipro-
fessionelle Teams ermöglichen eine zeitliche wie fachliche Entlastung der beteiligten Lehr- und Fachkräfte, 
aber vor allem stellen sie disziplinübergreifende Angebote und Ansprechpersonen für Eltern und Kinder an der 
Schule bereit. Damit fördern sie einen nicht primär leistungsbezogenen Austausch zwischen Bildungsinstitution 
und Elternhaus und sensibilisieren Eltern nicht nur für leistungs-, sondern auch erziehungs-, entwicklungs- und 
gesundheitsbezogene Aspekte.  

446 Siehe www.familienbildung.bayern.de. Das bayerische Förderprogramm Familienstützpunkte wird vom Staatsinstitut für Familien-
forschung an der Universität Bamberg (ifb) wissenschaftlich begleitet, das auch das zugrunde liegende Konzept dafür entwickelt hat 
(Rupp et al., 2010). 

www.familienbildung.bayern.de
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Dabei bedeutet Multiprofessionalität die „Zusammenführung von Personen aus unterschiedlichen Berufsgrup-
pen und Professionen“ (Bauer, 2018, S. 731), aber auch die Vernetzung verschiedener Einrichtungen und Trä-
gerschaften (Bauer, 2014). Konstitutiv für multiprofessionelle Teams sind unterschiedliche Qualifikationen, 
Berufsabschlüsse, Kompetenzen und damit auch Perspektiven auf Kinder und Eltern (Deutscher Verein, 2016). 
Durch teaminterne Abstimmung und Arbeitsteilung entstehen erweiterte Handlungsmöglichkeiten, mehrper-
spektivische Zugänge und breitgefächerte Angebote (Bauer, 2018; Fabel-Lamla et al., 2019; Karic et al., 2019). 
Daher sollten an allen Schultypen multiprofessionelle Teams etabliert werden, die mindestens aus einer Schul-
gesundheitsfachkraft sowie den Professionen Schulsozialarbeit und Schulpsychologie bestehen und ggf. um 
weitere Beteiligte, wie z. B. Beratungslehrkräfte oder Fachkräfte der Sonderpädagogik ergänzt werden, je nach 
Bedarfen an den jeweiligen Schulen und in den jeweiligen Kommunen. Nachfolgend werden einige der poten-
ziell beteiligten Professionen vorgestellt. 

7.5.2.1 Schulpsychologie 

Das zentrale Aufgabengebiet der Schulpsychologie umfasst vor allem die schülerinnen- bzw.- schülerzentrierte 
Einzelfallberatung und Förderdiagnostik, aber auch die System- und Personalentwicklung an Schulen (z. B. 
Schulentwicklung, Supervision und Beratung für Lehrkräfte). Der Schulpsychologie kommt allein schon mit 
Blick auf die 10 % behandlungsbedürftigen Schülerinnen und Schüler mit persistenten Störungen große Bedeu-
tung zu, umso mehr als Studien auf ihre effektive Wirkung schließen lassen, die sich an einer Besserung bei 
etwa 70 % der Behandlungsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe zeigt (Dollase, 2010). Auch die fortschrei-
tende Inklusion und Integration von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf an Schulen sowie die Be-
gleitung von Kindern mit traumatischen Flucht- und Kriegserfahrungen hat den Bedarf an schulpsychologischer 
Unterstützung erhöht (Huber, 2012). Allerdings ist die Personaldecke in diesem Bereich äußerst dünn. 

Im Jahr 2018 existierten in Deutschland 1.518 schulpsychologische Vollzeitstellen, wovon aber nicht einmal 
alle besetzt waren (Seifried, 2018). Damit stehen einer schulpsychologischen Vollzeitstelle etwa 7.300 Schüle-
rinnen und Schüler sowie knapp 500 Lehrkräfte gegenüber. Föderalismusbedingt bestehen hierbei sehr große 
Schwankungen zwischen den Ländern, mit Relationen von 1:4.413 in Bremen bis hin zu 1:15.062 in Nieder-
sachsen. Damit liegt Deutschland – trotz eines starken Anstiegs der Stellen seit 2012 – nach wie vor deutlich 
unter der mittlerweile kaum mehr haltbaren Empfehlung der KMK447, die noch aus dem Jahr 1973 mit gänzlich 
anderen Ausgangsbedingungen stammt. So sah diese KMK-Empfehlung vor, dass eine schulpsychologische 
Fachkraft für etwa 5.000 Schülerinnen und Schüler zuständig ist, während internationale Standards bei einem 
Verhältnis von 1:1000 liegen. Die Versorgung durch schulpsychologische Expertise hält demnach in Deutsch-
land nicht einmal den ohnehin schwachen deutschen Richtwert ein und bleibt um ein Vielfaches unter den 
internationalen Standards. 

Nicht nur die Versorgung schwankt zwischen den Bundesländern, sondern auch die organisatorische Anbindung 
der Schulpsychologie. Überwiegend ist sie in Beratungszentren oder in kommunalen Diensten verortet, nur in 
Bayern ist die Schulpsychologie direkt in den Schulen angesiedelt. 

7.5.2.2 Schulsozialarbeit 

Das Verständnis – und damit die Ausprägungen, Formen und Angebote – von Schulsozialarbeit ist „so vielfältig 
und verschieden wie die Situationen an den einzelnen Schulen“ (Pasternack et al., 2019, S. 24). Allen gemein 
ist jedoch, dass sie einen ganzheitlichen Blick sicherstellen, bei dem junge Menschen an Schulen nicht nur als 
Schülerinnen und Schüler betrachtet werden, sondern auch ihre Lebenslagen, Lebenswelten sowie individuellen 
Interessen und Bedürfnisse Berücksichtigung finden. So beschreibt Speck (2014) die Legitimation von Schulso-
zialarbeit folgendermaßen: 

 Durch Veränderungen in den Lebenswelten (z. B. erhöhter Bildungsdruck, veränderte Familienstrukturen) 
ergeben sich schwierigere Sozialisationsbedingungen und stärkere Belastungen der Kinder und Jugendli-
chen. Diesen begegnet Schulsozialarbeit, indem sie die Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung beglei-
tet, die Lebensbewältigung und soziale Kompetenzentwicklung unterstützt und Bildungschancen von sozial 
benachteiligten, belasteten und beeinträchtigten Kindern erhöht. 

447 „Beratung in Schule und Hochschule (Beschluß der Kultusministerkonferenz vom 14.9.1973)“. Die KMK empfahl darin die von der 
Bund-Länder-Kommission formulierten Richtwerte für die Relation von Beratungspersonal zu Schülerinnen und Schüler. 
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 Die stärkere Orientierung an den Lebenslagen der Kinder und Jugendlichen ermöglicht es Schulsozialarbeit, 
Bildungsbenachteiligungen und Selektionsprozessen entgegenzuwirken. Zudem können non-formale und 
informelle Bildungsgelegenheit gestärkt werden, etwa durch den Einbezug außerschulischer Lernorte. 

 Lehrkräfte können aus unterschiedlichen Gründen keine sozialpädagogischen Aufgaben wahrnehmen. Dies 
würde die Grenzen ihrer zeitlichen und fachlichen Belastbarkeit überschreiten. Zugleich gerieten Lehrkräfte 
aufgrund ihres Selektions- und Zensurauftrags in Rollenkonflikte und ihnen fehlten qua Profession die ent-
sprechenden sozialpädagogischen Kenntnisse. 

Das universell bis indiziert präventive Leistungsspektrum der Schulsozialarbeit fasst Pötter (2018, S. 30) fol-
gendermaßen zusammen: Einzelhilfe und Beratung in individuellen Problemsituationen; sozialpädagogische 
Gruppenarbeit, Projekte und Arbeit mit Schulklassen; offene Angebote für alle Schülerinnen und Schüler; in-
nerschulische und außerschulische Vernetzung und Gemeinwesenarbeit (vgl. auch Speck, 2014). Der Koopera-
tionsverbund Schulsozialarbeit nennt darüber hinaus Angebote der präventiven und anlassbezogenen Konflikt-
bewältigung sowie Demokratieerziehung (Pasternack et al., 2019). Auch für Eltern werden Angebote realisiert, 
wie etwa die Beratung und Unterstützung bei Erziehungsfragen oder das Abhalten von Themenabenden (Rein-
ecke-Terner, 2017, mit Bezug auf Speck, 2009). 

Schulsozialarbeit wird in Deutschland in verschiedenen Zuständigkeiten durchgeführt, was nicht nur mit einer 
Angebotsvielfalt, sondern auch mit sehr heterogenen Finanzierungsformen einhergeht. Zum einen wird sie von 
freien und öffentlichen Trägern der Kinder- und Jugendhilfe erbracht, wenngleich die explizite rechtliche Ver-
ankerung, z. B. in § 11 oder § 13 SGB VIII, fehlt (Alicke & Hilkert, 2012; Kunkel, 2016). Zum anderen wird 
Schulsozialarbeit in schulischer Trägerschaft durch Kultusministerien, Bezirksregierungen, Schulämter oder 
Schulverwaltungsämter organisiert. Die Finanzierung wird durch Mittel der Länder, Landkreise, Kommunen, 
Schulministerien sowie aus Mitteln des Bundes und Europäischen Sozialfonds oder eben durch jene der Kinder-
und Jugendhilfe getragen (Speck & Jensen, 2014; Zankl, 2017). Schulsozialarbeit in ihren vielfältigen Ausprä-
gungen ist in allen Bundesländern und Schulformen etabliert (Speck & Jensen, 2014), doch es liegt kein ver-
lässliches Wissen darüber vor, an wie vielen Schulen in Deutschland Fachkräfte der Schulsozialarbeit tätig sind 
(Schilling, 2019). Denn Schulsozialarbeit in schulischer Trägerschaft wird in den Schulstatistiken noch wenig 
einheitlich und nicht flächendeckend erfasst, während Schulsozialarbeit im Rahmen der Kinder- und Jugend-
hilfe in deren Statistik berücksichtigt wird. Diese Kinder- und Jugendhilfestatistik zeigt auf, dass im Jahr 2016 
insgesamt 5.600 Personen (4.008 Vollzeitäquivalente) in der Schulsozialarbeit – bezogen auf § 13 SGB VIII – 
tätig waren. Damit hat sich die Beschäftigtenzahl seit 2006 mehr als verdreifacht (Schilling, 2019), was deren 
Bedeutungszuwachs nicht zuletzt auch quantitativ belegt. Daneben ist seit den 2000er-Jahren auch ein deutli-
cher Ausbau von Landesförderprogrammen festzustellen (Speck & Jensen, 2014), die teilweise als Weiterfi-
nanzierung der in den Jahren 2011 bis 2013 im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe geschaffenen 
Stellen angelegt sind (vgl. Bartelheimer et al., 2016; Zankl, 2017). 

Mittlerweile existiert eine Reihe von Evaluationsstudien zu einzelnen Landesprogrammen (z. B. Beiträge in 
Speck & Olk, 2010; Olk & Speck, 2009), einige wenige Studien können auf längsschnittliche Daten oder Kon-
trollgruppendesigns zurückgreifen (z. B. Fischer et al., 2010; Ganser, 2010). Speck (2014) zeigt in seiner Meta-
Analyse der Begleitstudien zu Landesprogrammen, dass Schulsozialarbeit insgesamt positiv bewertet wird und 
dass sich Lehrkräfte, gefolgt von der Schülerschaft und den Eltern am zufriedensten damit zeigen. In Bezug auf 
die Wirkung von Schulsozialarbeit auf bestimmte Indikatoren, die anhand komplexerer Studien untersucht wer-
den, finden sich deutlich weniger und inkonsistentere Befunde (vgl. Olk & Speck, 2009; Speck, 2014 für einen 
Überblick). Eine Heidelberger Untersuchung von Fischer et al. (2010), die die Einführung von Schulsozialarbeit 
an allen Heidelberger Haupt- und Förderschulen begleitete, zeigt im Zeitverlauf eine positive Entwicklung bei 
einigen Indikatoren wie etwa den Fehlzeiten, aber auch Stagnation, z. B. bei der Gewalt an Schulen, oder gar
eine Verschlechterung, wie etwa beim Schulklima. Doch vor allem bei Eltern ergaben sich sehr positive Ände-
rungen seit der Einführung der Schulsozialarbeit bei deren häuslichem wie innerschulischem Engagement. In 
einer weiteren Wirkungsstudie an Münchner berufsbildenden Schulen stellen Ganser et al. (2004) ebenfalls eine 
hohe Zufriedenheit mit Schulsozialarbeit fest, allerdings zeigt sich keine Wirkung auf die Zufriedenheit mit 
verschiedenen Aspekten der Schule, auf die Integration von Schülerinnen und Schülern in die Klasse oder auf 
das individuelle Selbstwertgefühl und Zukunftsvertrauen. Dies verweist auf weiteren Entwicklungsbedarf der 
Schulsozialarbeit. Dennoch, in der Gesamtschau vorliegender Befunde macht die sehr positive Bewertung von 
Schulsozialarbeit seitens der Schülerschaft, Lehrkräfte und auch der Eltern deutlich, dass Schulsozialarbeit am 
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Ort Schule eine sozialpädagogische Unterstützungsleistung bereitstellt und einen wertvollen Beitrag zur Ko-
operation von Elternhaus und Schule leistet sowie Lehrkräfte in genau diesen Bereichen unterstützt und entlas-
tet. 

7.5.2.3 Schulgesundheitsfachkräfte 

Die Gesundheitsförderung von Kindern und Jugendlichen ist nicht nur ein zentrales Anliegen von Eltern, son-
dern auch ein Bestandteil schulischer Aufgaben. Die KMK hat bereits 2012 Empfehlungen zur Gesundheitsför-
derung und Prävention in der Schule vorgelegt (Sekretariat der Kultusministerkonferenz, 2012).448 Hierbei wer-
den „Gesundheitsförderung und Prävention (…) als grundlegende Aufgaben schulischer und außerschulischer 
Arbeit wahrgenommen“ und als „integrale Bestandteile der Schulentwicklung“ herausgestellt (S. 3). Die mul-
tiprofessionelle Zusammenarbeit aller Beteiligten der Gesundheitsförderung und Prävention soll durch die Bil-
dungsverwaltung und -politik der Länder gefördert werden (S. 4). Hierbei steht nicht nur die Zusammenarbeit 
zwischen Gesundheitsfachkräften und Lehrpersonal im Mittelpunkt, sondern explizit auch jene mit den Eltern, 
der hohe Bedeutung beigemessen wird (S. 5). 

Eine Reihe von Gründen spricht dafür, dass Gesundheitsfürsorge auch an Schulen eine zentrale Rolle spielen 
sollte: 

 Gesundheitliche Belastungen auf Seiten der Kinder und Jugendlichen haben sich zunehmend in den Bereich 
chronischer Erkrankungen, Entwicklungsverzögerungen und psychischer Erkrankungen verschoben, die 
vielfach verlässliche Ansprache und gesundheitliche Versorgung benötigen (vgl. Kapitel 5.2). 

 Hinzu kommt die Zunahme eines bewegungsarmen Lebensstils unter Kindern und Jugendlichen sowie die 
Verbreitung eines ungesunden Ernährungsverhaltens (Poethko-Müller et al., 2018; Finger et al., 2018; 
Mensink et al., 2018). Will man den daraus resultierenden Gesundheitsrisiken entgegensteuern, so ist es 
sinnvoll, an Schulen präventive Ansätze zu verankern. Schule ist die einzige Sozialisationsinstanz, in der 
alle Kinder und Jugendlichen erreicht werden, um auf breiter Basis Gesundheitskompetenzen zu vermitteln 
und so präventive Gesundheitsförderung zu leisten (Marchwacka, 2013). 

 Gesundheit ist relevant für den Verlauf schulischer Bildung (Dadaczynski, 2012; Schulte-Körne, 2016). 
Gesundheitliche Beeinträchtigungen können durch entsprechende Fehltage wie auch durch geringere Kon-
zentrations- und Aufnahmefähigkeit das Lernen erschweren. Um das Lernvermögen der Schülerinnen und 
Schüler zu erhalten, ist eine gute Gesundheitsvorsorge von hohem Wert. 

 Angesichts der vielfach nur begrenzten Gesundheitskompetenzen von Eltern und anderen Erwachsenen im 
privaten Umfeld (vgl. Kapitel 5.2) kommt der Schule in diesem Bereich ein zentraler Bildungsauftrag zu. 
Da vor allem in sozial benachteiligten Familien die Gesundheitskompetenzen von Eltern weniger ausge-
prägt sind (Quenzel et al., 2015), ist dies auch ein kompensatorischer Bildungsauftrag, der zum Ausgleich 
sozialer Ungleichheit beitragen kann. 

 Zudem kann über einen schulischen Konsens in Gesundheitsfragen ein soziales Umfeld geschaffen werden, 
das für individuelles Gesundheitsverhalten noch ausschlaggebender ist als die persönliche Gesundheits-
kompetenz (Bitzer & Sørensen, 2018; Hurrelmann et al., 2018): 

 Auch Lehrkräfte sind aufgrund der steigenden Anforderungen ihres Berufs vermehrten Risiken psychischer 
Belastungen ausgesetzt. Ihnen eine wirkungsvolle Gesundheitsprophylaxe im schulischen Alltag zu bieten, 
ist Verpflichtung des Staates als Arbeitgeber, nicht nur, aber auch, um den Personalbestand angesichts des 
Lehrermangels zu wahren. 

Dabei sind die Angebote von Schulgesundheitsfachkräften je nach Schülerschaft sehr unterschiedlich: gesund-
heitliche Versorgung und klinische Aufgaben (z. B. akute Gesundheitsbeschwerden, Notfälle); Gesundheitsför-
derung und Prävention (z. B. Durchführung von zielgruppen‐ oder themenbezogenen Projekten, auch in exter-
ner Kooperation); Früherkennung; Unterstützung von Kindern und Jugendlichen mit chronischen Erkrankungen 
oder Behinderungen bzw. nach längerer krankheitsbedingter Abwesenheit; Ansprech- und Vertrauensperson 

448 Der Verband Bildung und Erziehung und der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte fordern einen „zeitnahen, bedarfsgerechten 
und flächendeckenden Einsatz von Schulgesundheitsfachkräften“ (VBE & BVKJ, 20.03.2017; VBE, 20.05.2020) und auch der Nati-
onale Aktionsplan zur Stärkung der Gesundheitskompetenz der Bevölkerung in Deutschland (Hurrelmann et al., 2018; Bauer et al., 
2018) betont die vielfältigen Vorteile von Schulgesundheitsfachkräften. 
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für die Schülerschaft mit gesundheitsbezogenen Fragen oder mit gesundheitlichen Auffälligkeiten; multiprofes-
sionelle, außerschulische Kooperation (Tannen et al., 2018; Paulus & Petzel, 2018). 

Während eine Reihe internationaler Länder seit geraumer Zeit Gesundheitsfachkräfte als Teil multiprofessio-
neller Teams an Schulen etabliert hat, sind diese in Deutschland nur an freien und internationalen Schulen fest 
angestellt. Allerdings wurden in den vergangenen Jahren einige Modellprojekte durchgeführt, die teilweise ei-
gene Curricula zur Qualifizierung der Gesundheitsfachkräfte entwickelt haben, für deren Arbeit mitunter spe-
zielle Schwerpunktsetzungen verfolgen und erste Erfahrungen in der Integration von Schulgesundheitsfachkräf-
ten gesammelt haben.449 Besonders erwähnenswert ist das umfassend evaluierte Modellprojekt in Brandenburg 
in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt (AWO Bezirksverband Potsdam e. V.), in dessen Rahmen seit 2016 an 
inzwischen 27 Schulen examinierte Gesundheits- und Kinder-/Krankenpflegefachkräfte im Einsatz sind und ein 
Curriculum für die Weiterbildung zur Schulgesundheitsfachkraft entwickelt wurde.450 In Hessen wurde dieses 
Projekt an zehn allgemeinbildenden Schulen in Trägerschaft der Hessischen Arbeitsgemeinschaft für Gesund-
heitsförderung e. V. (HAGE) umgesetzt und im Januar 2019 vom Hessischen Kultusministerium verstetigt.451 

Die wissenschaftliche Begleitung dieser beiden Modellprojekte erbrachte aufschlussreiche Befunde zur Bewer-
tung und Wirkung der Arbeit von Schulgesundheitsfachkräften (Paulus & Petzel, 2018; Tannen et al., 2018; 
Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Potsdam e.V., 01.10.2020). Die Evaluationen zeigen eine hohe Akzeptanz, 
Zufriedenheit und Wertschätzung durch Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte, wobei insbesondere 
die Niedrigschwelligkeit der Angebote geschätzt wurde. Gesundheitlich benachteiligte Schülerinnen und Schü-
ler sowie Eltern mit geringeren sozioökonomischen Ressourcen bewerteten das Angebot allerdings etwas zu-
rückhaltender. Positive Entwicklungen waren in Bezug auf die Gesundheitsedukation und Wissensvermittlung, 
auf den Verbleib in der Schule trotz Krankheitsanzeichen – durch die fachkundige Beurteilung und Behandlung 
gesundheitlicher Beschwerden vor Ort – und damit einhergehend eine höhere Unterrichtsteilnahme sowie die 
Entlastung der Eltern, die ihre Kinder seltener aus gesundheitlichen Gründen von der Schule abholen mussten, 
festzustellen. Auch Lehrkräfte erlebten Entlastung. Schüler- und Elternschaft berichteten ein höheres Sicher-
heitsgefühl und Wohlbefinden durch die fachkundige Versorgung und Verfügbarkeit einer Vertrauensperson. 
Allerdings zeigte sich in dem kurzen Interventionszeitraum kein Rückgang riskanter Gesundheitsverhaltens-
weisen. Der Wunsch der Lehrkräfte und Eltern nach mehr Informationen zum Umgang mit gesundheitlich be-
nachteiligten Kindern, mehr Präventionsangeboten und erweiterter Anwesenheit der Gesundheitsfachkräfte 
konnte nicht gänzlich erfüllt werden. 

7.5.2.4 Mentoring-Programme für Kinder und Jugendliche als Ergänzung 

Erziehungs- und Bildungspartnerschaften werden zusätzlich durch zivilgesellschaftliche Akteure ergänzt und 
unterstützt, insbesondere durch ehrenamtlich Tätige. In vielfältiger Weise engagieren sich Ehrenamtliche für 
die Verbesserung der Bildungschancen insbesondere von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Ehrenamt-
liche leisten Hausaufgabenhilfe, bieten Ferienprogramme an, sichern eine ausreichende und gesunde Ernährung 
und stellen Lernmittel bereit. Eine besondere Form der Unterstützung für benachteiligte Kinder und Jugendliche 
sind Mentoring-Programme, die es in vielen Bildungsbereichen von der Grundschule bis in die Hochschule gibt. 
Mentorinnen und Mentoren unterstützen unabhängig und zusätzlich zur Bildungseinrichtung Kinder, Jugendli-
che und junge Erwachsene. Je nach Bildungsetappe und Mentoring-Programm ist der Fokus der Tätigkeit von 
Mentorinnen und Mentoren unterschiedlich. Im Grundschul- und Sekundarbereich gibt es häufig Eins-zu-eins-
Betreuungen, d. h. die Mentorinnen und Mentoren treffen sich einmal in der Woche mit ihren Mentees und 
verbringen einen Nachmittag mit ihnen. Die Zeit wird unter anderem genutzt für gemeinsame Freizeitaktivitä-
ten, die häufig einen gewissen Anregungsgehalt haben (z. B. Bibliotheksbesuche, Besuch von Musikfesten oder 
Kindertheatern). Die Zeit wird auch genutzt für gemeinsames Spielen, für Gespräche über die Schule und Per-
spektiven für den weiteren Bildungsweg sowie für den Austausch über die familiäre Situation oder ganz allge-
mein über den Lebensalltag. Die Mentorinnen und Mentoren sollen sich als Freunde, „Big Buddies“ oder „Big 
Brothers/Sisters“ verstehen und als Vertrauensperson für ihre Mentees da sein (Falk et al., 2020; Foster, 2001; 

449 Etwa in Bremen, Hamburg, Flensburg, Mainz, Hildesheim und in Nordrhein-Westfalen gibt es solche Modellprojekte oder zumindest 
Initiativen. 

450 Siehe https://schulgesundheitsfachkraft.de/ 
451 Siehe https://kultusministerium.hessen.de/pressearchiv/pressemitteilung/schulgesundheitsfachkraefte und https://www.hage.de/akti-

vitaeten/modellprojekt-schulgesundheitsfachkraefte/ 

https://www.hage.de/akti
https://kultusministerium.hessen.de/pressearchiv/pressemitteilung/schulgesundheitsfachkraefte
https://schulgesundheitsfachkraft.de



